
VORBEMERKUNG DER ET TT  UN.G

Dıie beginnt ıhren drıtten Jahrgang mık der
tolgenden Predigt über Sınna un Geheimnis des kontemplativen Ordenslebens,
die ıhr VO Sekhretariat des hochwürdigsten Herrn Bischofs Vo  = Aachen Z Ver-
/ügung gestellt wurde. Wır bringen den ext ohne jede AÄnderung oder Kürzung,
wwveıl die folgenden Vorträge über Probleme des Ordensberufes erganzt un
VO  S diesen ohl auch erganzt wird. Neben dem ank den bischöflichen Pre-
diger mu ß hier auch eın Dankeswort dıe Referenten un Teilnehmer der
ersien deutschen Tagung für Novızenmeıster UN Leıter der Ordensscholastikate
(Würzburg, Z unı stehen, denen dieses Heft SCINE Beıträge verdankt.
Manche Probleme bönnen hier allerdings NUuYrY aufgezeigt und vorläufig beantwor-
el werden, S$ze werden UNS auch ın Zukunft ımmer zuieder beschäftigen mMmussen.
Die Redaktion der wird jede nregzung dazu
AUS dem Leserkreis dankbar begrüßen un berücksichtigen.

Ansprache des Bischofs ‘UonN Aachen Dr Johannes Pohlschneider
hei der Weihe des Abtes Andreas Schmidt CSO ın Marıawald November 1961

„Noch stehen WIr alle unfier dem Eindruck“, sagte der Bischof ach der
eiıhe des es, „den die Schönheit, die Erhabenheit un die tiefe Sym-
bolkraft dieses liturgischen organges auf gemacht en Was muß

doch Großes Seln das Leben 101 eıner Klostergemeinschaft, Ira-
peCn WI1r unwillkürlich, WEenn unserTe heilige Kirche die el elines es
1ın einen feierlichen un umfangreichen Ritus kleidet Wenn WI1r 1ıler
heute MOorgen mıit eıner Klosterfamilie konfrontiert werden, die sich ganz
un Sar ın den Dienst Gottes este hat, un wenn WT UunNs die rage
vorlegen, die letzte Begründung un das tiefste Wesen des Or-
denslebens suchen sind, dann können WIr IARDUG miıt unserenm göttlichen
Heiland niworten „ NICHT alle fassen C  9 Wer fassen kann, der fas-

es  66 (Mt O Z
Der Bıscho{f sprach ann ber 2  e& des strengen
Klosterlebens der 15



EIN DER NTSAGUNG

Der heilige Paulus sagt einmal, daß ACHTISCUS; der Gekreuzigte, den J U-
den e1n Ärgernis, den Heiden ıne Torheit“ @ Kor 1,23) sel 1U das nicht
auch b1ıs einem gew1ssen Grade VONM dieser Klostergemeinschaft? Ist
das eben, das 1er geführt wird, nicht vielen Menschen NSeTrer Tage
entweder e1n Ärgernis oder wenigstens 1ne bBorheit? Wenn ich diese

Ta aufwerfie, wiıll ich damıt natürlich iıcht daß alle Menschen

eigentlich eın hartes Leben der Entsagung un otun führen mulß-
ten WwW1e diese Mönche 1ı1er 1mM Kloster Neın, hier hat w1ıe gesagt das
Wort des errn seinen alz „Wer eS fassen kann, der fasse s  “ ber
eine Ordensgemeinschafit w1e das Trappistenkloster
e1nNn Zeichen, eın weithin sichtbares Zeichen, aufger1  tEeL TUr d1ie

modernen Menschen der Gegenwart.
Wır en ın eıner Zelt, In der die Menschen ohne Zweifel 1ın Gefahr
SiNd, sich ganz un gar dem Diesselits verschreiben. Lebensstandard,
Fortschritte der Technik, under der Wirtschafit un Genußsucht sind
Cdie ole, denen eın großer eil der Menschheit huldigt un'd diıent, und
ZWar ın einem Ausmaße, daß S1Ee darüber Oit und inr ew1ges eil VeI -

gESSCNH. Sie denken nicht mehr d1ie Mahnung des Heilandes: AThT seid
besorgt unid kummert euch viele NO Eınes aDl ist notwendig“
(vgl 10,
Wenn WT diesen Gelist der Verweltlichung überwinden wollen, dann
ist wohl notwendig, daß Zeichen aufgerichtet werden ın der Welt, die
den Blıck emporrichten VO  n dieser Erde, hinauf dem, der ber allen
Sternen wohnt
Iar meıline lieben ochwürdigen un ehrwürdigen Brüder des Trappisten-
ordens, habt der Welt und ihren Freuden entsagt Ihr habt g Ernst
gemacht m1t dem Worte Christi: „Wer ID nachfolgen WilL, der Ver-

Jeugne sich selbst, nehme Seın Kreuz auf sich un na  66 (Mt
Mit dem Kreuze Christi autf den Schultern schreitet ihr Tag für

Tag den stellen unı schmalen Weg AL Oöhe hinautf
Wır alle wI1issen, welch hartes Leben der Entisagung ihr führt ema. der
Ordensregel üubt iıhr SOZUSagen StTEeiEeSs Stillschweigen Ihr verzichtet autf den
enu VO  5 Fleisch un sonstigen Speisen, d1ie die ust des (jaumens be-
riedigen könnten.
Ihr chla{it auf einem harten ager, un miıtten 1ın der acht steht ihr auf,

das Lob Gottes verkünden.
(etreu den eiu:  en der Armutft, der Keuschheit un des Gehorsams
sucht ihr 1U  — die Ehre Gottes und dem Willen ern
Was, Gottes wiıllen, treibt euch diesen herolischen egen der Ent-
agung? S1ind eLiwa irdischer Lohn un irdische Ziele, die euch e1-
Ne solchen Leben veranlassen? Neın, wahrhaftig nicht! Um keinen Preis



1n der Welt würdet iMr diese DpIer auf euch nehmen. Es ist. vielmehr die
L 1L6 G O tieSs, die 1ın Seele brennt un die euch ansporn
ochherzigen 'T’aten Lhr wollt den Weg Jesu Christi gehen, den Weg des
Kreuzes Das 1S% das Geheimnis Lebens, eın Geheimn1s, das die
Welt nicht egrei „Wer fassen kann, der fasse es|u

Il EIN DER UND DER

S ist der Geist der Entsagung, der 1er ın ergreifender Weise gepileg
wird.
Es ist welıter der Geist der Buße un der u  DEr den NSeTrTre eit
ganz besonders notwendig hiafı. “
Der Bischof sprach dann VON der Ir1volen, tıtanenhaften Auflehnung SC-
SCn Gott W1e WI1TLr S1E ın unseren Tagen namentlich ın den kommunisti-
schen Ländern erleben, VO  5 den Freveln un himmelschreienden SünN-
den un VO  e der vielfältigen religiösen Gleichgültigkeit auch 1n der
enannten westlichen Welt, und tellte die rage „Wird der allmäch-
Lige Gott sich auf Cl1e Dauer den KFrevel der Menschen gefallen lassen
oder g1lt icht auch heute och die alte ahrheit, dalß Gott seıner nıicht
potten 1äßt? Was können WIT MO bal das Erbarmen Gottes auft die SUN-
dige Menschheit herabzuflehen? Wir mussen uns besinnen auft das Wort
des Psalmisten: AT uns, Herr, deine eiligen sıind verschwunden“.
Jawohl, War allen Zeiten, und ist eS auch heute och Die
Irommen, eiligen Seelen, die bereit SINd, heroische er der uße und
der NnNne auf sich nehmen, vermögen die Welt reiten und ihr Z
Heile werden.
Freilich, einem olchen Opferleben gehören e1nNn tiefer Glaube un e1Ne
grenzenlose Gottes- und Nä  stenliebe, die 1ler n Kloster Marıawald
lebendig S1INd. „ Wer fassen kann, der fasse es!®

111 KWÜNSCHE FÜ DEN AB  e
„Hochwürdigster Vater D fuhr der Bischof fort, „SIie sind uUrc die
Gnade Gottes Un UTrC das Vertrauen Ihrer Ordensbrüder ZU Leıtung
dieses Klosters berufen worden. Von e Herzen beglückwünsche
ich Sie der Ihnen zuteil gewordenen ehrenvollen Auszel!  nung. Wenn
Sie für würdig eiIunden wurden, 1ın eliner Gemeinschaft ernsthaiter
und ach ollkommenheit strebender Männer die geistige und geistliche
Führung übernehmen, dann ist das eın Bewelils für das ohe Maß des
Vertrauens, das INnan ın TEe Gerechtigkeit, 1n Ihre lugheit, iın Ihre m1t-
brüderliche 1e un namentlich 1n Ihre Gottverbundenheit un Töm-
migkeit setzt Wahrhaftig, S1e en allen Fun sıch ber das große
Vertrauen, das INnan Ihnen entgegenbringt, Ireuen.



ber auf der anderen Seite 1st NR verstan  ich, wenn Sie mi1t einer
gewissen orge un mit innerem Erbeben dieses hohe un wichtige Amt
übernehmen. Doch vertrauen S1ie qauft den Herrn! - der LIhnen e1Nn schwe-
P’eSs Amt auf die ultern Jegt, Ww1rd Ihnen auch seine Hilfe un selne
Gnade chenken Wır alle heute MmMOoOorgen euge des ergreifenden
Rıtus, den uUuUNnsSeTe he1ilige Kirche TUr die Weihe e1INes Abtes vorgeschrieben
hat Der Heılıge Geist ist m1 der ganzen Selıner Na  S se1liner W els-
eit un: Selner Kraft qaut Sie erabgekommen, un dürfen 5 1E hoffen
un mi1t dem Apostel Paulus sprechen: Lec VE mM al es TI dem,

ich SIi ar k CC 4,13) Die Gnade Ottes wird 1e Von Jetz
1n besonderer Weıse begle1iten auf en Ihren en

Und autf och einen für Sie besonders günstiıgen Umstand möchte ich hın-
welsen. S1e hatten einen orgänger, dessen klösterliches Leben un des-
Sen Amtsführung Ihnen Leuchtendes Beispiel eın annn Ich gestehe oifen,
daß die Gute, die Bescheidenheit und die In eılıgen Glauben begründete
Weisheit des Hochwürdigsten Herrn mich
STLETIS m1t Bewunderung und Ehrfurcht erfüllt en Darum halte ich

f{Uur mMmelne Pflicht, ihm ılnl dieser Stunde aufrıchtigen Herzens dan-
ken und 1ınhm 9 daß ich we1ß, W ads dem Kloster VO  ® Marijawald
SOW1Ee den Trappıstinnen des OSTeEerSs Maria-Frieden un auch der DIiOzese
Aachen edeute hat
Wenn der NEeUe AD ın seınen Spuren wandelt un sıch seinem Be1l-
splel orlentiert, dann brauchen WITr d1ie Zukunfit des Klosters Marla-
wald nicht Uurchten.
SO erhebe ich denn ın dieser Stunde meılıne an ZAUT Himmel und bitte
den gutigen GOLtt, Er mOöge den neugeweihten Ala DA das ihm elr-

traufe Kloster gnäadig unter seıinen Schutz nehmen, damıiıt Mariawald auch
1ın Zukunift eiNe Stätte des Gebetes, der Entsagung und der Buße bleibe,
1Ne geweihte Stäatte, VOoN der unautfhoörlich reicher egen ausstromt ın die
1I1e un 1n welıtes Bistum achen, ]a, Da ganzeSs deutsches
Vaterlan



Das Ja Z „ Geistgesetz des Lebens In Christus Jesus‘
als Voraussetzung für echte Prıestey- und Ordensberufe

Von Proif Dr ernnar Häring CSSR, Rom

DAS „GEIS  BETZ“ UND DIE AUSSERE ZE
Den Ausgangspunkt unNnsSerTer Überlegungen bildet Tolgendes Wort des
postels Paulus AduSs dem Römerbrief: „Denn das Geistgesetz des Lebens
ın Christus esus hat dich iIreigemach VO (=esetz der Suüunde un des
Todes Röm 0,2) Man beachte den usammenhang dieses Wortes mıiıt
dem voraufgehenden Kapıtel un Mal selner FHrage „Wer wIird miıch be-
freien VO  ; diesem ILeTIbe des Todes?“ 7, Mıt dem eın M Le1ilbe des
Todes meınt der Apostel nichts anderes als das Stehen untfer elinem QUS-

Gesetz, Jjenem Gesetz, das e1Nn gutes un: gere  es Walfl, aber
NV/i0)) Menschen 1ın ichhafiter Art Talsch verstanden wurde. Das Gottesbild
1m Menschen ann War nicht vernichtet werden, aber aus des Menschen
rein außerlicher ellung ZUE (z‚esetz olg Zwang un Unvermögen. Das
Gesetz wI1rd ZAUI Iyrannen un der Mensch MOl verzweifeln. Paulus
rag also: „Wer wird mıch herausreißen?“ un ubelnd antwortet
„Dank SE@e1 Gott durch Jesus Christus, Nnsern Herrn!“ (ı Hieran
chließt ann die Ausiführungen ber das große Evangelium VO
„ MC Gesetz“, dem Geistgesetz des Lebens, das den Menschen AaUS der
Sklaverei der Sünde und des Todes befreit. ünde, das el ler iıcht
T die einzelne fehlerhafte Tat, sondern der Zustand 1m ich-
hafiten Gebrauch der 1nge, die Verknöcherun des Herzens un zugleich
die Unheilssolidarität m1t den andern. Das alles ist olge des Gesetzes
un bedeutet Tod; VO  e all dem sind WI1r eirel Es gilt zunäachst diesen
Grunda  ord dieser Kapitel GO—8 des Römerbriefes hören. Wır stehen
nicht mehr unter einem Gesetzesregime 6,14), sondern unfer dem sanften
en der na Alles 16{0} un reudige ist TE möglich durch das
(zesetz des Greistes und untier diesem G esetz.
Hier SEe1 auSdTruc|  ich VOTL dem Mißverständnis gewarn(t, als habe Paulus
ın der Kraft des Geistes K eine weıtere, och dazukommende na
verstanden, mı1t deren ma T das an außere Gesetz Un alle
Vors  YrıLten freudig un leicht halten könne. Er spricht vielmehr VO  >;
einer ganz uen Art VO  5 Gesetz, VO  5 einem Gesetz, das der Geist selbst
ist. Oder 1n der klassıschen VO en Theologen zıtierten Formel des
Thomas quın „Principaliıter lex NOVAa ast gratia Spiritus Sancti, QUa«C
datur Christifidelibus“ l 106 1 In seinem Kommentar ZU
zweıten Korintherbrief wiederholt eT.. „Der Heilige Geist selber, der el
uns die Liebe wirkt, ist das CUe Gesetz!“ (Kommentar Z O Cor. HOSn Lect10
J: cf ROöm 0  G lectio IIL) Von solchen Feststellungen Aaus gewinnt das
außere (‚esetz 1nNe Neue Gestalt. Es wıird icht abgetan, sondern über-



höht Paulus wendet sich entrustet die Vorwürtfie selner Gegner
“SInd WI1r die Zerstorer des Gesetzes, dadurch, daß WI1TLr mi1t solchem Nach-
druck das Fundament des aubens, der na  S des (Ge1istes legen?” Und

fäahrt fort „Neıin: e S HAa U S . — C6 Röm 3,91) Das Gesetz
bekommt alsSoO erst Ur dieses HEeUE Fundament selinen festen an
eın Leben un SeEe1INEe KEixistenz SO ist das C eSsSEeTtZz erstens und VOTL

em der Heilige els selbst. rsfi ın zweiıter LanTte und davon abhän-
1g ist das, w’as daraus SIMUS nämlich das äußere, das eschriebene
esetz die lex scr1pfa ist „zweltrangıg” HE 106 1), aber SE-
rade fest gegründet.

DIE ATE ALS DES GEISTGESETZES
AL  NEN

Die Frage der Priıester- und Ordensberufungan icht isollert esehen WeI -

den, S1E muß diesem (GGanzen vielmehr integriert werden. Großes und Freud1-
SCS 1st TEL möglıch unter dem Gesetz der Gnade Weıil 1U der Gehorsam
gegenüber den evangelischen aten EeLWaAaSs Großes un Freudiges seın
muß, g1Dt TE eiıne einz1ige Möglichkeit ıNN richtig ZiU verstehen, nam-
Lich als USATUC des (;esetzes der nade, des Geistgesetzes der Freiheit
der Kinder Gottes.

Dagegen wurde 1n den letzten Jahrhunderten vielfach arg gesündigt.
icht immMmer ntging INa  . der Gefahr der Veräußerlichung Man vergaß
die paulinische Frohbotschafit un die besten Erkenntnisse großer Theo-
en des stens un W estens, ach denen der Heıilige (Geist un al
leiın esetz ist Man nenn die Moraltheologie dieser etzten Jahr-
hunderte gern die „klassische Periode der Moral“. S1e War aber nıcht
mehr als NUur 1ıne Episode der Kirchengeschichte Sie hatte ihre Funktion,
das soll iıcht geleugnet werden; denn nach dem Tridentinum brauchte

ringen! Beichtväter für die Praxıs, schnell ausgebildete Priester,
dije der TrTassen Unwissenheit entgegentireten konnten nıd die mi1t rel1l-

g10sen Faustregeln un ungefähren Klugheitsregeln die wichtigsten der
umkämpften Prinzipilen aufzeigen konnten Man forcierte mi1t einem g_
wlıssen eCc ın eliner Welt, die die Kirche AaUusSs der Öffentlichkeit verban-
NenNn wollte, die Gewissensbildung 1m Beichtstuhl. Dem allen entspra die
„ratlo studiorum “ der esulten, die neben der ogmati und getirenn
VO ihr zentrale Traktate der ora  eolog1e behandelte un dazu ıne
Kasuistik lieferte. Die achfahren en diese Kasuistik dann verallge-
meınert, ıhr bestimmte Prinzıpilen beigefügt un gesagt Das ist die Mo-
raltheologie, die selbständig neben der ogmatı steht.
Die ersten großen Maänner dieser Richtung en sıch der Grenzen die-
SCT Auigabe noch bewußt. Der Alfons wurde nıcht müde, 1ın selinen
Rundschreiben die Missionare in_am er wieder betonen: „Vergeßt



nıcht, da 3 meıline Moraltheologie TU  b für die Urteilsfindung nn Beichtstuhl
eschriıeben ist! ure wichtigere Auigabe 1st S Heilige formen, die
keine Kasuilstik brauchen.“ Deshalb begann se1ın Buch Praxis conifes-
Sarıl nıcht m11 dem Abschnitt ber den Beichtvater als judex, sondern
qls Vor jedem Einzelgesetz stand iıhm also
die Frohbotschafit der Na Die achfahren haben das Fundament VeI-

geSsch und die Trenzen der Kasuistik mM1 S1e en ın der 'Cheo-
logenbildung WwW1e überhaupt L1LUTL noch diese kasuistisch-gesetzliche 1C|
gelehrt, höchstens ergäanzt durch 1N.e sogenannte Aszetik und Mystik, die
T  — oft überspitzt und überspannt un W1e eın unverbindliches Tal-
nıng für Höchstleistungen, e1N besonderer Weg ZU  — moralischen Virtuosi-
tat WAar.

s gilt zurückzukehren der „klassischen oraltheologı1ı  66 ın einem —

deren Sinne, der nämlich des hl Paulus, des hl Johannes, der DSaNZzZeNh
Hl ScChrift, ZU  r klassischen Moraltheologie, dıe ın der griechischen irche
bıs heute n1ıe untitergegangen 1St. Eın maronitischer Erzbischof sagte mM1r
VOL kurzem: „DIe glauben gar nicht, elch eıne HÜ unNs Orienta-
len, fur uNs unlerte wWwW1e fÜUr die orthodoxen, die ]juri1dische Moraltheologıe
des Abendlandes 1st. Wır werden Ihnen aber viele Hörer senden, weil WIr
merken, daß hier der Academia Alfonsiana ın Rom das große Bemü-
hen 1 an 1st, 1i1ne Moraltheologie Jlehren, die auch LUr uns Orien-
talen zugänglich lst und die ANASeTelTr ganzen Tradition entspricht.“
Wır sehen die alte Weisheit des grie  ı1schen Prokrustes-Mythos 1m (Chrı-
tentum TfUullt 1eser grlechische 93  otelıer  66 Iud viele (äste 1ın selne BEın-
heitsbetten e1n War TU einer klein, hat ınm die Glieder an
gedehnt un gereckt, D1ıS 1n Seıin ett paßte, WeEeNnNn auch starb War
einer STOß, kürzte iıhn OpI un Füßen, in {ür das ett
passend machen. Dieser unheimliche ythos hat schon erahnt, w1ıe
sadistisch ISe WenNnn INa  5 Menschen mit ‚überschießenden“ en un:
andere mit anfänglich noch unzureichendem ollen un.: Konnen schema-
tisch 1n außerlich aufgefaßte Einheitsgesetze zwängt! Unser (‚esetz der
na ist eın Schema, sondern eın Gesetz des Lebens, des Werdens un
der W achsamkeit. ES ordert nıcht letztlich der stabe, sondern der
Geist; und da gilt S den AugenDblick, die Gnadenstunde richtig —
kennen. icht 1Ur bei der relig1ösen Berufswahl, aber auch bei ihr! So
betrachten WI1r also ın der Freiheit der Kinder Gottesdie Dinge nicht mehr
zuerst VON eigenen her, sondern VO  5 der Gnade un Liebe Gottes und VOIn
der VON Gott eschenkten Au{fgabe Nächsten her Wır wI1ssen, daß Ott
jedem se1ın e1genes Lebensgesetz es  em hat, das tur ihn persönlıch
geschnitten ist, auch daß jeder selnen Beruf hat Unter solchen
Voraussetzungen möchte ich as Thema stellen und den Priester- un
Ordensberuf ehandeln als Zeugnis für das Gesetz der nade, des (7el-
STEeS und der Freiheit. Als Zeugn1s un als Frucht



DAS GESETZ DER NAD UN  S DER RD
Was el NU also H Hınblick auf die UNsS gestellte Beru{fsirage esetiz
der nade, des Geistes, der Freiheıit, des Wachstums? Letzlich ist Ja
immer die na  © die den Menschen ohne Verdienst eru Zunächst
allgemeın ZA0E Christenstand. Jeder 1st nach eliner paulinıschen Bezeich-
nung TUr die Getau{ften eın Kletos, eın „Gerufener”. Der a Christen-
stand ist. nicht VO  e einem formulierten Mindestgesetz her betrachten,
sondern VO  e dem eınen sammelnden Ruf, der die Kirche konstitulert. Ne=-
der ist ın die Kirche m1t Namen gerufen, n persönlich. Und jeder wird
erst selber, wWenlnn diesem ufe Gottes antwortet, 1M Glauben Der
sammelnde Ruf otftes 1st e1nNn unverdientes Eeschen. „Nich ir habt
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt!“ (JO Das ist. dem

eENgercNnN Kreıis der Jüngergemeinde un: zugleic en Chriıisten gesagt 1ın
Hinsıcht auf ihre Lebensaufgabe, die immer persönliche Indienstnahme
durch 0l einschlıeß
SO steht der Christen Beruf icht untier dem Mussen, sondern untier dem
Durftfen. Christen sind Gotteskinder ın der na Lhr Beruft i1st nıcht Ge-
seiz un Last, sondern Geschenk eliner großen Liebe, der göttlichen Vor-
1e TUr S1e Jeder sSo11 diese Tatsachen zeugnishaft eULC machen un

das eigentliche Lebensgesetz der gnädigen Gottesführung verkünden.
er hat en, oder besser: darf en „secundum T3a  =

donationis Christi“ nach dem Maß der nade, das Christus einem jJeden
schenkt. Es ıst immer der Geilist Christl, der schenkt un der jedem 1mM Per>-
sönliıchen Ausmaße schenkt Von 1er aus un He VO  > 1er AaUS 1öst sıch
es Fragen ach dem Lebensberuf des einzelnen. In solcher Haltung
mussen d1ie jugendli  en Menschen das Christentum herangeführt WeTI -

den, un S1Ee sollen erkennen: Das vollkommene Christenleben ist nıcht

irgendein Spezlalistentum einzelner, neben dem och eın gewÖhnli  es
Leben ach dem Moralgesetz existiert, sondern das Christenleben 1st e1Ns,
nämlich das Leben nach dem Gesetz des errn, ach dem Geiste.
Es g1ibt immer noch einzelne Stimmen, die ın der Aussage, daß Christus
durch selinen Gelst selbst Eseitz 1st, NU schone Poes1ie sehen: „Daß
Christus selbst das einzige (iesetz der Chrısten sel, kann eın Grundsatz
der moraltheologischen Wissens:  afit se1ın, weil diese ena ‚MmMOdo SCO-
metrico’ vorgehen muß.“ 1eser Kritiker moöchte also abzirkelnd9W as

Gott ganz ernst nımmt un W as Gott weniger ernst nımmft. Als ob
solche Unters  eidungen bel dem heilıgen Gott geben könne, der alles,
W as Er LUL und sagt, immer ganz ernNst meıint. Wır en Zeug-
nNn]ısse VO  ; en Kirchenvätern, besonders VOIN den altesten un größten
untier ihnen, die nıcht müde werden wlederholen, daß Christus selbst
das einzige esetz der Christen sSel. Das ist durchaus keine Poesie, SON-

dern die geoffenbarte ahrheit, VO der alle Theologıie auszugehen hat
Man wI1ird doch nicht behaupten wollen, W as Jesus un: die Apostel



lehren, SEe1 och ıcht wisenschaftlich un: eLwa Poesı1e; das MUSSEe {Nall

„entmythologisieren” und qut die ]Jur1dischen und bürokratischen atego-
ıen des Da Jahrhunderts zurückführen. olche Entmythologi-
lerung verfälscht die Lehre uch die Wissenschafit dieser Eeutie 10
sich der Offenbarun. an DasseCTl, nıcht umgekehrt.
Nehmen WIr eın Beıspiel, das sehr zentral 1st, we1ll 1n dem Z rage S{tEe-
henden es  ehen die Z vieler Menschen grundgelegt wIird.
denke die formelhafte Verpilichtun ZAUE Eucharistiefeler auch bel
jJjungen Menschen. Da rzäahlt INa  e den Kindern VON Jahren: „Wenn
ihr iıcht Z  — ESSE kommt, lst 1nNe schwere Sunde!“‘“ Glei  zeltig aber
sperrt INa S1Ee VOINl dem Mahle AdUs», dem S1e eilnehmen mUÜüssen; ennn
für die Kommunilon 1M Kindesalter hat 5 och wen1g Verständnıis.
och welter: Man erklärt innen, da ß d1e Eucharıistiefeiler Ausdruck des
Gottesvolkes sel, Gemeinschaftsgeschehen nd W1E oft versagt dann der
T1lester schon In außeren Dingen dieser Heler Ww1e wen1g Gemeinschaf{it,
W1e 1el Hınzelgängertum Und doch mußte 1er ELWAAaSs erfahrbar werden:
1n eiliges Mahl, eiıne gemeinsame Freude, das „Centirum HOer Statt
dessen kommt Nan immer wleder zuerst mi1t Einzelgesetzen und Suüunden-
rohungen und begründet annn WeMS  — 7 daß erte darın stek-
ken Man zaumt das Pferd VO Schwanz her ST Muß 5 noch betont
werden, daß 1ın solchem Klıma keine „Berufe“ gedeihen können? Da kann
[{Nall noch sehr werben, S1E wachsen nıcht!
Das dMnZe Christenleben 1900 deutlicher V O' Evangelium her gekenn-
zeichnet se1Nn, daß auch das außere Gesetz Han Raume dileses vangeli-
3 bleibt, der Frohbotschaft teilhat. Hiler waren WIr dann ugleich
ın dem richtigen „HÖrTaum“ tUr den Beruf Das anze christliche Daseıin
wırd dann e1nNn Hören auf Gottes Einladung un Ruf Die Heı1ilsfülle der
Endzeit kommt Qauti uNs Z und WITLr werden hörend bereit se1ln, ih ent-
sprechen. Gott Nım m alle ohne Ausnahmen hinein lın den unı selner
schenkenden 1e Und alle sklavische Furcht Ww1rd ausgetrieben; denn
derjenige, der alles wunderbar begonnen hat, wıird auch vollenden TUr
den Tag des Herrn. Wiıe oft merken WITF, cdaß manche edle Menschen ZA0E

„Beruf“ letzlich nicht urchfinden, weil S1Ee en VOrLr dem „Gesetz“
und sich fragen, ob S1e werden halten können. S1e spuren schon, da ß

ELWAS Großes 1St, aber S1Ee stehen mit ihrer Furcht allein, un eın
Seelsorger ihnen m1t dem Kvangelium VO „Geistgesetz“ dem
großen agnıs In die Freiheit hinein.
Das Gesetz der Na treibt die Furcht aus Das allgemeine Vertrauen
der Christen verdichtet sich ın Jjenen, die den evangelischen Räten folgen
S1e en diesen Weg gewählt, weil S1e den Gehorsam gegenüber dem
Rut der Gnade als das allgemeine Gesetz der Christen erkannt haben
Und werden S1e Zeugen dafür Die Unterscheidung VO  5 engerem
und weiıterem Jüngerkreis ist Sschr1iftgemäß Durch das Geistgesetz werden



die verschiedenen Jüngerkreise, WwWI1e WITLr S1Ee be]l den Synoptikern finden,
N1IC| abgeschai{ift, ohl aber relatıvliert. Es g1bt unter den T1ıStien keine
„dummen Iaten“ un daneben etiwa die gescheiten Gnostiker, keine Ka-
sten oder Sonderzirkel; aber wiıird deutlich, daß der Herr, der alle ruft,
Jeden einzelnen Qaut Sse1INeEe Weise ruit! DiIie eNSgerech un welteren üngerge-
melinden bezeugen die 1e der Gnadengaben Gottes. Jle stehen untier
dem gleichen Gesetz des Geistes, der jedem schenkt, WwW1e WILL, nd der
jeden üÜüberreich es  en Diıesem (Greistgesetz entspricht auf selten der
Menschen die Hingabe Der Apostel wagt 1M Hinblick auf das myster1um
paschale VONn der Hıngabe und der angenomMeNnen piergabe Chriıisti das
Wort „Der Herr ist der Geist“, ist d1e abe des atfers die Welt
und die abe der Welt den Vater Der Herr ıst durc die uferste-
hung der He AaUus dem die Ströme des lebendigen Wassers 11eßen
Jetzt brauchen WI1r uns icht mehr krampfhaft festzuhalten. Jetzt können
WI1r verstehen: Wır S1N.d NnUuU  en noch WI1r selber, wenn WIr unNns ganz VO
schenkenden Wiıllen Gottes. her verstehen, das aber el WEeNnNn WI1Tr uns
ihm ganz übergeben. „Wer selne Seele, sich selbst reiten sucht,
der verliert sıch Wer sich 1ın der Hingabe ott verliert, der hat es
gewonnen.“ Dieses Gesetz des Gelistes so11 zeugnishaft 1ın selner eschatolo-
gischen Siegesfülle dargeste werden, icht als eın Vırtuosentum neben
dem gewÖhnlichen christlichen eben, sondern 9 s die Blüte des christlı-
chen Lebens: ın den evangelischen Räten, 1mM Ja ZA0T Priester- und Or-
densberuf. Die Voraussetizung für das Ja diesen Beruftfen ist das Trund-
säatzlıche un allgemeine Ja Z (reistgesetz des Lebens.

DER ALS ANKBARE Z  —- KOMMEN DES
REICHES GOTTES

Eın en AdUuS der abe Gottes und qls Gegengabe der Menschen, das ist
das Leben AaUusSs dem Geistgesetz. So ıst jetz die Ba nicht mehr: „Was
nutzt miır? Wie bringe ich meın Schäfchen 1INs Trockne? Wie re ich
mich?“ Wır en azu Jetz die ufischlußreiche Untersuchung Von
Stenger CSSR ber die Beru{fsfirage der Theologiestudenten. Darin fragte
der Psychologe auch nach dem Berufsmotiv dieser Menschen Und der
TOD3TiLEL dieser tudenten antwortet icht mıit der typischen Antwort e1-
Nner Irüheren Generation: „Wei ich meine Seele retten kann!“, sondern
der TODNLEe1 antwortet „ Weıil ich besten fUur die andern da eın
kann, weiıl ich besten dem eiche Gottes dienen annn Hier wird
deutlich, daß dilese Jungen Menschen weithin frei Sind VON der 1L Ich
verkrampften Existenzweise. Natürlich ann auch die rühere Antwort,
daß INa  5 sSelnNne eele retiten vermöge, e1nNn echter Ansatzpunkt se1n,
wWwWwenn S1e namlich nıicht ım Sinne des Heilsegoismus gegeben wird, SOIl-
dern 1mM Sinne des Mitvollzugs der Erlöserliebe Jesu, der die Seelen er
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ernst nımmt: weshalb dann auch der einzelne es drangeben muß, U1n

die Seele des Nächsten retten!
orauf ankommt 1st d1es Jede Beru{fsirage muß eingefügt sSeın 1n d1ıe
Gesamtschau VO christlichen Leben Jede Gesamthingabe muß die
ruch elıner totalen Ausriıchtung auf das Ee1IC der schenkenden Liebe
ottes hın eın
Wır beten 1M des priesterlichen Gottesvolkes: „Geheiligt werde
dein Name  '“ Im Erfahren des eiligenden Uuns Gottes en WI1r HR: e1n
Grundanliegen Der uUunLSs auserwählt und geheiligt hat, mOge eın Werk
vollenden. Der gleiche Grunda  ord wiıird verdeutlicht 1M folgenden Vers:
„Dein eich komme*‘. Wır wollen alsSO ott herrschen lassen ın selner
alles umfassenden un alles sammelnden Liebe Wenn der Christ diesen
Grundakkord als den tragenden un: durchhaltenden 1on SE1INES Lebens
erfaßt hat, dann stellt sıch d1e Berufsfrage f{ür ihn echt. Dann kann eın
keimender Beruft ZA0T.  ” Reife kommen.
Mıt Freuden liest InNnan bel dem führenden protestantiıschen heologen
arl Barth (Kırchliıche ogmatı 163 ( dem Sınne nach) In der
Frage der Jungfräuli  kel als christlicher Existenzwelse brechen WI1r
besten NSCeTEe Kontroverse mi1t er katholischen Kirche aDı denn S1Ee hat
die biblische Botschaft treu und 1SC| richtig bewahrt. Daraus zieht
dieser eologe dann sofort 1N e pastorale Wolgerung, die manche atho-
lische Seelsorger beschämt Es mu also auch die Botschafit VO  - der Jung-
fraäulichkeit allen Jungen Menschen verkündet werden. Nur kann auch
die Eheberufung echt werden. Ehe ist nicht wang un Schicksal oder
erhängnis, eben weiil der Christ ähig un berechtigt, sich hrlich
Iragen ‚Wohin ıll (Sott miıich haben?“ AÄAus olcher Schau verliert das
Leben der Nonnen und Mönche alle Arroganz 1ese S1Nd ja keine selbst-
errlichen Vıiırtuosen des CHTrIsSeh  en, sondern S1e gehen ihren Wesg,
Zieugn1s en TUr den Ruf Gottes un TUr die Antwort des Menschen,
jeder Jie nach se1liner persönlichen Gnadengabe. Keiner ann gen. „WS
ist MmMeıne Leistung, meln Verdienst.“ Alles 1st eschen Und WI1r erfah-
L  =) den Reiıchtum der Liebe Gottes meısten, WenNnn WI1r uUunNs ihm mit Hilfe
sSelnNner na un des ın uNs wohnenden eılıgen Gelstes zurückschenken.
Der "Thomas äng selinen Ta ber die Tugend der Gottesvereh-
rung 30 arı UNn1CUS) niıicht mıi1t arıstotelischen rwagungen
. W1e manche wünschen möÖöchten, sondern m1t dem Vers Au Psalm 115
„Was annn iıch dem Herrn vergelten für alles, W ads TI etilan hat?“ SO
WIrd also das Schenken Gottes ın seinem Reichtum un: In seiner eson-
derheit esetz, beglücken D befreiend Es befreit uns VO ich-
haften Schauen.
Der „fleischliche Mensch“ Ta iımmer wleder, WI1e weit dem G esetz
folgen muß, ohne schwer sündigen, denn UE sich einen Raum der
eigenen Selbstherrlichkeit aUsSsSpParen gegenüber dem Gesetz, das als
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EeLWaSs Fremdes empfindet. ber ıaD Geistgesetz erfahren die Trısten
den schenkenden G OT, der ihnen es g1bt Daher werden S1Ee RE
dieses Geistgesetz frel, das eSEeTZz ist nıicht mehr aäußere, einengende
NO sondern das en selbst. Fur al das ä DE SE der Or-
densstand und das Be der evwangelischen RSa T e
G1 entscheidendes Zeugn1s. Hier sieht man, daß das christliche
Leben eın äaußerlicher, unfifroher Gesetzesdienst 1st, sondern e1nNn inneres

Ergriffensein VO Reichtum, VO  5 der Fülle des Heıils, VO l1ück der
na

ZEICHEN DES DER

Um dieses lebendige Zeugni1s chutzen, hat die Kirche orsorge getrof-
fen Dabe1l handelt S1e nıcht sehr alSs der GesetzgeDber, vielmehr als die

herausgerufiene Braut CHhristl, als das geheiligte olk (Zoiftes: Sie pflanzt
eın schützendes Gehege, das nıicht abschließt, sondernA ZZAUOTE: Höhe,
das den Bliıck nıicht auf den Zaun, sondern auf die lenkt. Nur VON

1er sind die kirchlichen (esefize ber den „Beruf“ verstehen. IDS geht
der Kıirche wesentlich die Garantie der inneren Freiheıit, die Aaus der

Hingabe die Gnade kommt Daher A der ubdiakon VOL der ber-
nahme der höheren Weihe un damıt des 0O11DATts einen Eild A0 Ver-

herrlichung ottes chworen, daß diese NeUeE Bindung Aa UuS voller TEe1-
heit eingeht. Solches Jn aus Freiheit ist rel1g10, Gottesverehrung. Es

gleicht dem Gelübde des Ordensmannes. Bevor dieser sein Gelübde ablegt,
wird geiragt, ob ın voller Freiheit tue Jeder wWwan VO  n außen
un innen würde se1n Zeugni1s entwerten un das n Leben fehlleiten.

Jetzt verstehen WI1r wohl auch besser den ınn des In der Tradition
auIiıgen Wortes Es geht el icht bloß

die evangelischen Räte, sondern all jene Forderungen, VON denen
eın Mensch ZAUE andern darftf „Dazu ist du verpflichtet”. Bona-
ventura sagt Es sind d1e erke, QUaEC Spir1ıtus sanctius supererogat. Es
1st also der Geist ottes, der diese großen er „üÜüber das gesetzliche
Mindestma. hınaus hervorlockt, nicht aufer  “
Von hierher ist für die Berufsfirage wichtıg, daß man icht voreılig for-
muliert: „Wer berufen 1st, steht unter der Sanktıon der schweren ünde  C6
Es bleibt ıne Frage TUr sich, w1e weilt der Beruf verpflichtend IsSt Diese

Ta ist jedoch ofit VOI1l der Ebene des gesetzlichen Moralismus AaUus

geste worden. Wenn dann auf dieser ene betfont wurde, der Beruf

verpflichte untier ünde, War das e1nNn schweres Mißverständnıis. Auft der

gesetzl!:  en ene des sogenannten Moralıisten ist vielmehr betonen,
daß der Beruf überhaupt icht verpflichtet, ist unverbindlich Es darf
diese ra Nnur geste werden auf der ene des Gelistgesetzes der
Na' Und ler muß der Christ zuerst erkennen, daß selne wahre
Freiheit un: Freude als Erlöster nNnUur m Ja ZU. Geistgesetz hat Dann
erst wird auch die Ra beantworten können ob der „Beruf“ ih: Vel-



pflichte Wenn aber die ra nach der Verpflichtung des Berufties VOI=-

laut, überlaut un oft geste Wird, dann wiıird das wlieder jenem
„Aufizaäumen des Pferdes VO Schwanze her  “ Am besten spricht 3 VOL

jungen enschen wen1g oder Sar iıcht ber dieses Problem, sondern
uberla etzlich dem tillen Dräangen des Geilstes.
So Te schließlich alles eliner gründlichen rzıiehun Z Geistgesetz
des Lebens mi1ıt selner vitalen Sanktion, die el Wer NUr sich den.
WerTr sıch alleın sichern, retiten un' abschirmen will, der verliert SeEe1INEe
Seele, das aber E1 sıch elbst! Es muß der Ruft ottes 1n selner Schön-
eit und 1n seinem Charakter qls Ruf ZAD DE Freiheit der Kinder ottes
dargeste werden. Wenn das es einsichtig ün erlebt wWIrd, annn ste1gt
VO  o selbst die Ta auf „Wie annn ich dem Herrn vergelten?“ Dann i1st
der Beruifene eingestimmt iıcht ın Angst un Furcht un gesetzliche
Z,wange, sondern ın die reudıge Hingabe der Kinder Gottes, und wird
auf dieser Ebene die Berufswahl sicher und richtig beantworten. Unsere
gesamte Verkündigung un Seelenführung, uUuNnseTe Beichtstuhlarbeit un
die Erziehung 1mM Ordenshaus mussen VO Geistgesetz des Lebens De=
hen, S1e mussen has christliche Leben Ia allgemeinen un die Besonder-
eit des göttlichen Rufes 1ın anzer Fülle un onhel un 1ın dem De-
sonderen Zeugniswert zeichnen: NUr dann sind S1e richtig und ffenba-
rungsgemäß un erfolgreich

DER UND REIFEN DES BERUFES
Im Zusammenhang mi1t diesem (reistgesetz der Freiheit 1n esSUuSs Christus
1st e1nNn Wort age‘ dem Problem, das sich AaUusSs dem allgemeınen ILe=-
bensgefühl unserer Jugend Trgibt, die AaUuUs dem sogenannten Existentialis-
INUusSs kommt Das Lebensgefühl elıner Kpoche annn wertvoll se1n, WeNnNn
man auiffäang un formt, E töten'd se1n, WeNnNn [{a 1U be-
kämpf{it un i1ıhm m1t TOILer Ablehnung egegnet. Aus diesem Lebens-
gefühl heraus Iragen heute viele, ob S1e sich denn überhaupt Testlegen
dürfen, S daß S1Ee sich nachher nicht mehr N&  S un frel Gott übergeben
können ]e ach dem Empfinden des Augenblicks S1e möchten frei seiın
VOoN der Institutlıon, yj'e un: ]e  66 das reignI1s der Hingabe Ne  C voll-
ziehen können.
Als Antwort darautf 10 OU0L uÜNSeTe Erziehung zeigen, daß iıcht NUuU der
Profeßtag, sondern das I Ordensleben eine Frucht des Gesetzes der
Freiheit ist Dieser an ist NU  ” echt, wenn sich immer 1015 bewährt
un bezeugt Er muß täglich neuer Hingabe reızen, we1ll auft achs-
tum hın angelegt 1ST. Schon die natürliche, mehr aber noch die überna-
türliche OBa steht untier dem Gesetz des Wachstums un Ta den Ka-
sten des Prokrustes verschmähen, der die Fortgeschrittenen kürzt und
bremst, die Zurückgebliebenen aber r1goros auseinanderreckt. Es gibt 1M -
INer Möglichkeiten der reiheit, 1ST eın steties Hinhören auftf den



Ka1lros, der STEeTSs Eeue Chancen der Freiheit offenbart, die schon erahnt,
eımha bejaht aber och nicht VerWIir.  iıch worden sind, als INa den
Anfifang der Profeß seizie un den Weg der zeugnishaften Freiheit be-
schritt. Man annn nfänger nicht überfordern; er sagt Paulus nach
dem großen „Deo gratlas. Wır SiNd befreit!“”, daß e1ıNe Te1INeEel „auti
OIINUN hiın“ KRöm denke Von 1er AaUSs gewinnt auch die Dl unsern

Orden übliche Profeßerneuerung eiINe tiefere Bedeutung. Aus größerem
Verstehen und reicherem Erfahrungswissen VO.  5 den Schwier1l  eıten des
Lebens wird eın Vollzug möglich Dıie Hingabe wird bedingungsloser
un wahrhaftiger.
Diese a Sspricht das Lebensgefü des sogenannten Existentialismus
. S1e Tangt den herumschweifenden und gesetzlosen Freiheits-Elan aut
und ınn ın die wahre Freiheit der Kinder ottes Das alles ent-
spricht auch NSerer menschlichen stufenwelsen Läuterung VOL (SGOött un
dem Charakter dieser er etzten Heilszeıit. Wiıe Augustinus sagt
och sind 1er die beıden Reiche der sıch selbstvergessenden Liebe Got-
tes un der (GOöit assenden Selbstliebe vermischt, S1Ee verlaufen 1mM OQl=
entlichen und prıvaten e  en, ın den (Gemeinschaften und 1mM eigenen
Herzen. Die letzte eit ıST die eSit der eidung, un diese eidung
ist a. Werk, (iottes Gericht vollzieht sich 1n der Heilsgeschichte und ın
selner Gnade TUr den einzelnen. Darum heißt C: wach Seın und die
Jeweıls und einzıgartiigen Chancen der Freiheit der Kıiınder Gottes

ergreifen.
ber 1er SEe1 noch einmal betont, daß INa die ra der Or-
densexi1istenz, die „Berufsirage“, icht isolieren dari, man muß vielmehr
das a christliche Leben unter diesen Gesi  punk tellen Dann
wird deutlich, daß sich eım Ordensleben 1nNe 0S  are Blüte
der esamtexıstenz des chrıistlıchen Lebens handelt, e1nNn Zeugn1s für
alle Christen, und daß Ordensstand Nnur Berechtigung hat, Wenn sich
redlich bemüht, dieses Zeugn1s en
Hier 1e der run UuUuNnsSeTe Kirche hart den Formalıis-
INUS kämpft und schwer VO ihm geschädigt wird. Er macht die Ka
che als das Haus der Freiheit der Kinder Gottes unkenntlich. Darum der
Ruf des aters stetier Erneuerung. Das Vaterhaus sol1l wohnlicher
werden, e1INn Haus der Freude. Der amp den Formalismus 1st
gleich eın amp das „Kreisen sich selbst‘“ Man muß Ja doch

besiegt ist
damıt rechnen, daß nach der Profeß die Ichhaftigkeit nicht vollständig

Damit meınen WI1r nicht den EeNTSAatitz Luthers „Meccator sSiımul et ]Justus”;
denn WITr glauben die MS un: wirksame Rechtfertigung des Ge-
tau{ften. ber aut der moraliıschen ene bleiben die Geheiligten, die (je-
tauften immer 1n der Gefahr Z ündigen. Der amp geht weıiter,
gleich schenkt ott unNns aber auch immer Cue Siegesmö  ichkeiten Un-



ter d1ese au muß das SaNZe christliche Leben geste: werden, VOTLT
em aber die oraltheologie 1n unseren eminarien un Scholastikaten
Dann Ww1rd INa  : die Beru{isireude wachsen sehen unter den Jjungen Men-
schen. Man wird S1e gut auf ihren Beruf vorbereıiten, daß S1e selbst
froh werden un aus ihrer innersten Freude heraus eue Berufte wecken
können.
Wır mussen mıiıt diesen Wahrheiten adıiıkal erns machen m unserem Mo-
ralunterricht. Wenn WITr die ]jungen Menschen 1er Jahre lang ausschließ-
Lich mi1t gesetzlı  em Moraliısmus „traktieren“ un HU die Grenzen aD-
ırkeln, daß die Studenten Ende meınen, das sSel das Gesetz
schlechthin, ach dem sıch der Priester richten kann, dann schaden WI1Tr
mehr als WI1r nutzen. Wenn WI1r azu nıcht auch noch die Beichtpraxis
hineinnehmen 1ın das ((esamtgesetz des Geistes 1ın Christus esus, ann
verführen WI1r viele Priester ZAUT rein statischen Denken, un!: S1e w1ıssen
dann ıcht mehr, daß S1Ee wachsen mMUusSsen olche können AaUus ihrer „ DE-
setzlıchen“ Haltung nNn1]ıe eın Zeugnis machen und keine Berufe pflegen Uum
Oördern
Der Moralunterricht mMuß VO  ®} der ersten bis ZUT: etzten Stunde integriert
Seın 1n das Geistgesetz. ewl wiıird Inan festhalten mussen, Was die
enannte klassische Moralwissenschaft für die des Urteils 1m
Beichtstuhl erarbeitet mat: dazu gehört die uge Zurückhaltung m Ur-
tell, auch bel jenen, die In einem bestimmten Punkte unbelehrbar SINd,
weil S1Ee „qdus weiter Ferne“ kommen. ber daneben en unNnseTre O =
ralistischen“ Lehrbücher 1el Schaden angestiftet, gerade auch für die
Berufsfrage, überhaupt für unsern Nachwuchs un: uNnsern ganzen an
Unsere Academia Alfonsiana ist eın OIIlzlelles irchliches Institut ZAUER
Heranbildung künftiger Moralprofessoren, das durch selne ingliede-
rung 1n die Lateranuniversität alle akademischen Ta verleihen annn
Es Siınd fast alle en un die Diözesen vieler Nationen bei uns vertire-
ten Und qls vorzu  es Ziel er unserer Professoren darf ich das 1ne
nNnennen Die Integrierung der grenzziehenden Gesetze un Erfüllungsge-
ote 1ın die Zielgebote, die wesentlich 1m Vordergrund stehen mMussen Es
ist ın unserer Zeit des Umbruchs klar geworden, daß e1nNn Festhalten
einer bloß grenzziehenden, eın ]Jurıidischen Moral unNnseTre Jugend uniroh
macht un ıhr den chwung nımm un:! daß icht genugt, daneben
1ne Aszetik-Trainingslehre geben 1e1mMenr mu die theologia cordis,
die geistliche Theologie, 1ın der Moraltheologie elbst ihren Platz en

PRAKTISCHE GEN
Nun och eın Paar raktische ın ZULT: Krziehung, die siıch als Nach-
Lrag ler rgeben Das Wichtigste 1St, daß INan ın der Auferlegung auße-
ver Gesetzlichkeit iIimmer Maß hält Den heranreifenden jungen Menschen
gelingt CS nicht, 1ne ungeheure Masse NC} außeren Gesetzlichkeiten ın



dieses SeıIn och unfiertiges esen, seınen och unfertigen Entwurf
integrieren. Der hl Franziskus un der hl Bonaventiura können uns für
dieses große Vorbilder Se1N: Franziskus ın selner eSs:  rankun aut das
eine einzige ro. Ideal, OoONAaventiura 1n selinem welsen Maßhalten, WenNnn

(‚esefifze ging Es ıst doch nicht recht, WeNnnNn Ordensstatuten einer
Kongregation, el S1Ee W1e immer, umfangreicher sind qls der Kodex
TUr die Gesam  irche
Maßhalten auch ın der or die außere Ordnung EWl mu ß
Ordnung walten, und g1bt Mitbrüder, dıe bisweilen Tast pharisäisch
aufpassen, b die Jungen Leute S1e auch halten ber 1N an dart dennoch
nicht die außere Ordnung übenbetonen, sondern muß VOL allem d1e tra-

genden Säulen verstärken. Dıe außere iszıplın nd Ordnung MUu. e1nNn-
gefuügt werden 1n die Ganzheitsschau des Geistgesetzes. Man darf S1e nıicht
verabsolutieren.
Warum studieren WITLr wenig die wundervolle Quaestlio des Thomas
ber die Epikie? Dort sagt geradezu: „SIiCHh den Buchstaben Tam-
CR nıcht l Platz 1ST, ist lasterhafit (vitium). Darum el 5 ıaal
eX de egibus „Z,weifellos versündigt sich gegen das Gesetz, WEeLr sıch

die orie ammer und die Absicht des Gesetzgebers han-
delts (S.th.II 120 a.( Bloßer Buchstabengehorsam 1st a1sS0O eın
Laster. bDer manche erklären als höchste Tugend, W1e INa AaUuS der
Praxis der Seelsorge und der Erziehung eich bewelsen ann
Man wird die posıtıven Ordenssatzungen lieben, WEeNl S1e verstanden
SINd, iıcht als Selbstzweck, sondern als chutz, als eın USATUC!| der
ugheilt, WeNnNn S1Ee Terner auch 1ın ihrer Geschmeldigke1l gezelgt werden:
W1e S1e weichen mMuUusSssen dem eıgentlı  en Geiste, immer iNre Befolgung
einem höheren Gut 1M Wege stünde. Das ist dann Tugend der Epikie,
aber als echte Tugend, icht aulbett, autf dem 1Nan sıch ausstreckt. Ks
ist. ıcht selten der Mut Z chwereren.
Der Erzieher selbst dari sich nNn1ıe absorbieren lassen VO  ; den Sorgen
die äaußere Ordnung Er muß erIfüullt eın VOonNn der Freude, T egel-
stern können, damıt ZU Wesentlichen hinführen kann, A „Geist-
gesetz des Lebens 1n Christus Jesus“ Röm 0,2) Bır wird 1ın der Erziehung
Raum lLassen fÜür die persönliche Inıtiative Uun\! für freile pIier Wenn INa  ®}

zuviel auferlegt, 1st bei den schwachen Menschen eın Raum mehr für e1-
gene pfier. Eın ]JjJunger Pater einer anderen Gemeinschafit hat M1r neulich
rzählt, dal nicht mehr ZAUL Beten komme, weil sovlele Gebetsver-
pili  ungen habe Seine Ordensregel schreibt ihm den ägli  en Rosen-
kranz neben dem Breviergebet W/O) O eın agıster hat ihm früher nach-
drücklich geraten, dazu Ireiwillig die Verpflichtung ZU sogenannten Sie-
benschmerzenrosenkranz übernehmen. Das hat dann auch etan
Später hat sS1e der Präfekt anderen freiwilligen Verpflı  tungen —_

geregt Jetzt kommt VOL lauter freiwilligen Gebetsverpflichtungen



nicht mehr ZAUB DBeten! Da hilt 1U  — e1NS: Konsequent entrümpeln! 1Iso
VO  5 Anfiang nıcht zuvıel außeren Lieistungen auferlegen Die Klug-
eiit sucht den rechten Ausgleich zwıschen ordnenden Bindungen IX
freier Inıtiatıve. Allen a qauf jeden S Raum un e1t bleiben Z
freien, ilcht T ZZ10E gebundenen Beten Allen muß Kraft bleıiıben ZAUI

Inıtiatıve fÜür das Gute, ZZ10L Hinhoöoren auf ihren alros, ihre Gnaden-
stunden, ZZ0DE echten agnıs der ughei Un nıcht bloß Z Institution
D ZU.  r abplone
Man muß ndlich mı1t sich un anderen Geduld en Schon der Or-
denseintritt ist e1Nn gewaltiges Zeugni1s {Ur die Freiheit der Kinder (ot-
tLes ugleic. aber ist erst. eın Entwurt. So darf mMan icht scheu WOOI-

den, WenNnn [11al sieht, daß bei der Berufswahl och viele nreine Neben-
motive hiıneinsplelen, daß falsche Schwärmerel, alsche UC| ZZ0L  — Siche-
rung mitschwingt. Man muß den ]Jungen Menschen helfen, den Kern
entdecken, das iInnersie esetz, ach dem WI1r alle un.d auch diese Novizen
un tudenten angetreten S1Nd. MVlan muß ihnen m1t großer (;eduld nel-
fen, ihren Entwurtf ZU. wahren Freiheit hın verbessern, ihren Einsatz
STEeTiSs N  ar Z Die Absicht all dieser emühungen ist ihnen durch
eisple un Wort helfen, freudig Ja Z „Geistgesetz des 1Le=
ens ın Christus Jesus“.



Die (rJenese der yelıgi0ösen Berufung ın psychologischer Sıcht
Von Dr Crottogin1 SM. Schöneck/Schweiz

Wenn WIr ın NSeIreINn Vortirag VO  D der „religıösen erufung  66 prechen,
verstehen WI1r darunter den inneren I ZU. Weilt- oder Ordens-

priesterberuf. Wır sehen el an VOIl der 1n manchen elangen anders-
gearteten erufung ZADE Ordensbruderstand
Es ist Ü der ege 1n Janger, VONNn inneren und außeren Krısen gezelch-
neter Weg, den der Priester- un Ordenskandiıidat zurückzulegen hat,
DIS se1in erster Berufswunsch ZU festen Berufswillen und damıt ZA0E end-
gültigen Berufsentscheidung herangereift 1St. Je SgeNaAUECETr WITLr als verant-
wortliche ere die einzelnen Phasen dieser Berufssreifung WwI1ssen,
INSO eher sSind WI1r ın der Lage, die Echtheit eiıner erufung beurteilen
un die VO Gott Berufenen icht1ig beraten un führen.
Bei NSCeTeTr psychologischen Betrachtungsweise muUussen WI1Ir uNs aber
STEeISs bewußt se1n, daß WI1rLr damıt T die Außenseite der Berufsgenese

erfassen vermögen und selbst diese T sehr fragmentarisch. Die Lra-
genden un treibenden, göttlichgnadenhaften Wirkkräite der Berufsrei-
fung lassen sich m1% keiner psychologischen Methode einfangen.
Es geht uns 1ler alsSO icht die Aufdeckung dieser etzten Wirklich-
keıten, sondern geht uns NUuU  F d1ie rage, ob der Ordenspriesterberu{f
ın seiner inneren nıd äaußeren Entfaltung empirisch feststellbare Gesetz-
ma.  eıten aufweist, die uns konkrete Ansatzpunkte TUr die Beurtel-
Jung, Weckung un Förderung relig1öser Berufe bgeben können.
Be1l unNnserer Darlegung tutzen WI1TLr uNs neben der einschlägigen Literatur
VOL allem auf das VO  ® uns VOL Jahren gesammelte und erarbeitete Aus-
sagematerı1al VO  > 620 schweizerischen, deutschen un französischen Welt-
und Ordenspriesterkandidaten
Züm sachlichen Verständnis der empiırischen Gegebenheiten ist ES nNnOot-
wendig, 1er z auf einige VO  a der Entwicklungspsychologie erarbeitete
Tatbestände hinzuweisen

PHASEN DER BERUFSREIF
Auf TunNn breit angelegter Untersuchungen bel drei- bis zehnjährigen
Kindern ist der Berufspsychologie der Nachweis elungen, daß schon das
Kleinkind konkrete Berufswünsche außert un: daß sıch bel ihm diese

@i} Crottoginl, J 1 Werden un Krise des Priesterberufes, Benziger erlag, Ein-
siedeln/Köln 1955, 328 Seiten Das Buch ist 1 Handel nıC erhältlich Es wird
VO. erlag 1ULI auf persönliche Bestellung hın LEGSEeT mıiıt Indexerlaubnis
bgegeben
Car Lazarsfield, %, Jugend un: eru[f, ena 1931 ; Friıedrich, und Ol1gt, W Y
Berufswünsche und Zukunftspläne der Jugend höheren Schulen, Breslau
1928; Ungricht, J J Berufswahl-Lebenswahl, Zürich 1947
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ünsche unbeschwert VO  b jeder achkenntnis ın spielerischer Weise bald
dieser, bald jener lustbetonten Seite des ersehnten Berufes zuwenden. In
der Entwicklungspsychologie spricht mMa  ; ın diesem Zusammenhang OIM

Spielberufswunsch der ersten 3001  el
Für 11—15Jährige konnte nachgewlesen werden, daß ihr Berufsbild nıiıcht
real, sondern unschgemäß un: abenteuerlich-phantastisch gestaltet WIrd,
daß iNre überwiegende enrza f{Ur die Berufswahl keine hinreichenden
erufsvorstellungen hat und die Einstellung ZADE Beruf qals durchaus
reit bezeichnen ıst. Es ist dies die Phase des

der späteren ın  el un Jugendzeit.
rst das heute erst Cdas 18 Altersjahr iretien Anzeichen
elner anderen, realistischeren Welt- un Beru{fifsschau hervor. Das Be-
dürini1ls, selıne Persönlichkeit durchzusetzen, etIwas leisten, eLWAaS „Nütz-
Liches“ vo  ringen, begınnt sich geltend machen. icht mehr das
auf keinen außeren WwWecC gerichtete) Splel, sondern die eistung wird
gesucht. Spiel wird AT Arbeit. rst Jevz 1ST wenigstens dıie Möglichkeit,
die Beru{fswelt erleben, w1e S1e 1st, un damıt auch die Möglichkeit
eiıner wirklichen Berufifsentischeidung gegeben
Das häufige Wechseln der Berufswünsche be1 Kindern und Jugen  en
ıst berufspsychologisch gesehen 1mM Grunde DE nıchts ande-
L’ecS als das außere Widerspiel des inneren Beru{fsreifungsprozesses. Es
ist zahlenmäßig erwlesen, daß die kindlichen Berufswünsche Da der ege
NUur selten WDrO Jahre hindurch konstant bleiben und daß S1e Nu  — d UuS-
nahmsweise die Pubertät überdauern.
Das wird darauftf zurückgeführt, daß der Jugendliche 1m allgemeinen V.OL
dem Lebensjahr och nicht ähig 1st, sich selber SaC.  1@ N-
überzutreten. Die Pubertät 1ST ja nıcht die Zeit, 1n der eine ichtige Selbst-
beurteilung erwarte werden darf Ihre Unausgeglichenheit, das Schwan-
ken zwıschen Xtremen, das bhängigsein VO  e momentanen Stimmungen,
die vergrößerte Beeinifilussbarkeit bel elner ZU Schau getragenen, überbe-
Lonten Selbstsicherheit dies alles wirkt ungemeıin erschwerend.
Der bekannte Wiener Berufspsychologe Lazarsfifeld zieht AaUusSs dem Gesagten
die Schlußfolgerung: „ Vom psychologischen Standpunkt AUuSs ware WUun-
schen, daß die Beruiswahl erst nach dem oder Lebensijahr erfolgt
un daß bis un der Unterricht M umfangreicher und spezifischer
Weise der Berufsvorbereitung diene
Was ler ın erster Linıle für die Wahl der handwerkli  en Berufe CIO1>
dert wird, gıilt fortior1 TUr die Wahl Ireler, geistiger Berute. el al-
lerdings beachtet werden muß, daß gerade fUr die Ireien Berufe icht DL
eine rühe, sondern auch eıne späte Berufsentscheidung ungunstige
WYolgen en ann Eın sehr langes Hınausschieben der Berufswahl

Lazarsfeld, P I OpP.C1I
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erfahrungsgemäß 1n den etzten ahrgängen der höheren Schulen
ofit einer zunehmenden Zersplitterung der Interessen un Pläne und

eliner anwachsenden Unentschlossenheit qauf en ebletiten Es IS einNne
allgemeın bekannte und eklagte atsache, daß abulische 1I1ypen untier
den Hochschulstudenten immer zanlreıcher werden. Viele VO  ; ihnen brin-
gen AUS dieser inneren Unsicherheit heraus einfach den Mut Z AD=
schlu ihres Studiums nıicht mehr qauf

Zn DER HUNG DES ERUEFS  NSCHE

Vergleichen WITLr 1U die VO.  e der Berufspsychologie erarbeiteten atbe-
stände m11 den ussagen der VO  5 unNs erfaßten 620 rl]ıester- un: (Ir=-
denskandidaten, erg1ibt siıch daraus m1t er Deutlichkeit, daß auch
der religiöse Beruft dem andel un We  selspiel der allgemeıinen Re1-
fungsphasen unterworien bleibt
Erstaunlich 1st, daß 1n rund YÜ) er Befiragten schon NO dem De-
ensjahr ıne spürbare Neigung Z relıig1ösen eru vorhanden WAarL.,
die sich bel Al A derselben bereits In der frühen 1n  el oder olks-
schulzeit In einem mehr oder weniger lar formulierten Berufswunsch
kundtat, dem alle f{Ur diese Altersstufe bezeichnenden Merkmale des
Spielberufswunsches oder Abenteuerberufswunsches anhatliten. Leider

uns 1m Rahmen dieses Vorirages die Slr TUr den SeNaAUCN Nachwels
un die psychologische Interpretation dieser interessanten Erstellungen
Wir eschräanken uns 1l1er 1U  — Qaut ein1ıge konkrete Hinweise, die sich uns

A US den empirischen Gegebenheiten aufdränge
Praktisch heißt das, daß WI1r als Erwachsene die aut einen religiösen eru
ausgerichteten, kindlichen Berufswünsche ohl ernst, aber doch nicht
ernst nehmen dürien. S1e können durchaus das erstie Anzeichen eiliner ech-
ten erurun se1n, muUussen aber nıcht Huüten WI1rLr UuNs ın solchen Fäl-
len VOL Ablauftf der Reifezeit VOL irgendwelchen Berufsprognosen!
In diesem Zusammenhang ware CS auch angebracht, die siıcher nicht
leichte rage ach der Bere  1gung jener triıdentinischen Knabensemi-
al’e 915  a überprüfen, die grundsätzlich MI Jugendliche aufnehmen,
die SCHTT  ich oder mündlich bezeugen, daß S1Ee Welt- oder Ordens-
prlester werden moöochten.
Unseres Erachtens sollte INa 1n diesem jugendlichen er die Aufnahme
olcher Knaben nicht VoNnNn der unberechenhbaren Berufsn e 18 S SONMN-
dern eINZIg 19 allein VOIN der nachweisbaren (physischen, sychischen,
intellektuellen D rel1ig1ös-charakterlichen) Berufs abhängig
machen.
Vom psychologisch-pädagogischen Standpunkt aus ann man sıch en
Ernstes Iragen, ob 1n der eutigen e1t ıcht dienlicher waäre, Stelle
der ıchen Knabenseminare einfach katholische Internatsschulen
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cha{ffen, ın denen eiNe rohe, aut Bewahrung un persönliche Bewährung
intens1ıv christlicheabgestimmte, Erziehungsatmosphäre vorherrscht,

ohne daß der jugendliche Schüler sıch innerlich oder äaußerlich schon qauftf
elinen rel1giösen Beruft Lestzulegen braucht
Aus olchen Internaten, die eigentliche Eliteschulen m1t sirenger Auslese
ach der religiös-charakterlichen und intellektuellen Seite hın bleiben
ollten, würden vermutlich ıaal Laufe der TEe ebensovIlele, Wenn nicht
mehr Priester- un Ordensberufe und VOTL allem auch missionarisch e1N-
gestellte Lailien hervorgehen Ww1e aUus den traditionellen Knabensemina-
1en un ıs  OÖflichen Konvikten, deren Ertrag, der DEr
sonellen, geistigen und finanzıellen Investierung ı01 en Ländern Eu-

doch sehr bescheiden ıst nıd deren pädagogische Tradition 1n vielen
Belangen nıicht VO  - den bere  igten, phasentypischen Bedürinissen der
Jugen'  en, sondern i  5 der abgeschlossenen, undiskutablen, NOTIMLE=
benden Sicht des Erwachsenen AaUS konzi1plert sind.

WUSSTWERDEN DES ERUFS  NSCHE
Die 627 längeren oder kürzeren Antworten auf die ra „Bel welcher
Gelegenheit wurde Ihnen der Berufifswunsch erstmals bewußt?“ zeıgen
deutlich, daß die eNnNnsSu ach dem Priester- oder Ordensberuf NnUu

höchst selten spontan AUS dem Innern eiınes angehenden Priesterkan-
dıiıdaten hervorbricht, W1e das die VO  b 1US verurteilte Attra:t-Theorije
VO  ; LOouIls Brancherau wahr haben wollte In der ege bedarf die 1N-
He Neigung elınes außeren nstoßes, dem Iräger überhaup bewußt

werden.
Unter diesen das achwerden unmittelbar anregenden oder auslösen-
den Faktoren steht erster Stelle die
TL STET Zäahlen WI1r dazu niıcht TE die Angaben ber den lrekien
persönlichen Kontakt m11 einem Welt- Ooder Ordenspriester, sondern auch
jene ber die Primizfeiern, Predigten, das Mınistrieren, ber den Besuch
VO  ) Exerzıtien und den Einfluß des Religionsunterrichtes, lassen sich
insgesam A aller Anregungen letztlich qauf die suggesfiive Kraft einer
Priesterpersönlichkeit Z  ühren Dıiese nuchternen Zahlen zeigen uns
deutlich die außerordentliche Bedeutung, die dem priıesterlichen Wort
und Beispiel 1mM dem heute notwendigen Bemühen einen guten
un genügenden Tlesier- und Ordensnachwuchs zukommt.
Die Kirche hat VO  ; jeher die Wichtigkeit dieser Zusammenhänge DIE=
ußt Darum ordert S1e auch 1ın ihrem Gesetzbuch alle Seelsorgsgeist-
lichen auf, keine Krafit und Mühe scheuen, die Berufsgnade, die

*) CT Kurz, J 1 Die Ausbildung 1n den Knabenseminaren un! deren internationale
Problematik, 1n ' Die europäische Prıesterirage, Wien 1959, 296

>) (: AAS VOTZ)r, 485
® CCAUC- Ca 158
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S1e selber VOIN der ute Gottes empfangen aben, iın den ihrer -

verirauten Jjungen Menschen ach Möglic|  er wecken, egen und
Oördern Eınes der wirksamsten Mittel hierfür sehen 1US C un 1US

CM 1n einem vorbildlı  en Leben der Priester.
Der französische Bıschof arty VO  > aınt-Flour schreibt ın seinem Hir-
tenbrief ber das Priestertum: ‚Viele Kinder en eiıne Berufung, die
schlummert. Unsere wache or un.d die VO  a unNns ausstrahlende Freude
werden S1e wecken un ihr ZAUT Ziele verhelfen. ul den Priıestern
eın fast nNnIe  ares Mittel verraten, die Berufe entdecken: Selen WI1r
röhlich, bezeugen WITF, daß WI1Ir glücklich SiINd, we1ıl WI1r auf den Glauben
und die offnung, AaUS denen die Liebe quillt, en gegründet ha-
ben Die Kinder fühlen sich VO  } glücklichen Menschen immer ange-
zogen  66
Was ler VON den Kıiındern gesagt WIrd, gilt ohne SIr auch VO
den ]Jungen P  Männern, mi1t denen WITr C555 In unseren Mittelschulen, Novı1-
z1iaten und Scholastikaten tun haben Viele VO  o ihnen lassen sich freu-
digen Herzens, selbst ber schwlerige Hindernisse hinweg, VO  - innerlich
fIrohen, 1n ihrem Beruf glüc)  ıchen Priıestern Gott und dem en Berufs-
ziel entgegenführen

SE DER THEOLOGEN *)
Wie der Jugendliche ın der ege erst 1n den Sturmen der Re1ifezeit Z
wirklichen Mann heranwächst, wırd auch der VONMN Gott Berufene erst
1n Zeiten innerer und außerer ewährung Z wirklichen Priesterpersön-
1C|  el
Nach den Ergebnissen WNSetTer rhebung rlebte der unsch ach dem
Priester- und Ordensberuf VO: Zeitpunkt der ersten Bewußtwerdung bis
Z Verfestigung Z eigentlichen Lebensplan bei rund einem Drittel
der Befragten keine nennenswerten Schwankungen.
Das besagt allerdings nıcht, daß 1n diesen Kandidaten iMmmer ın der
gleichen arneı un Intensität da gewesen sSel 1elmenr 1e auch
in diesen jungen annern dem andel un We  selspiel der allgemeinen
Reifungsphasen unterworfen, ohne dadurch un das ist das Typische
dieser ın selner inneren Zuelstrebigkei jemals ernstlich gefähr-
det werden.
Im Gegensatz dazu wurde der Berufswunsch 1n rund wel Dritteln UTE
innere oder außere Belastungen 1ne Zeit ang ernsthaft ın rage este
287 VO  - 620 Priester- und Ordenskandidaten führen dliese Berufskrise autf
sexuelle oder erotische Schwierigkeiten zurück.

( Les vocations sacerdotales Ssont baisse, 1n L’Actualite religieuse, dans:
Le monde, n.3 ( 1953), p.26

9) Der folgende M wurde Tür die Drucklegung eiwas gekürzt un: allge-
melner Tormuliert



EeSTUtZz auf die Ergebnisse uUuNnserer rhebun, un auf die vorsichtige
atzun erfahrener Priestererzieher glauben WT, daß TOLULZ der allge-
meılınen Sexualisierung uUuNnseres öffentli  en Lebens VO den Anwartern
qauf eınen relig1ösen Beruft auch heute noch e1N bea  ıcher 'Teıil reıiın durch
die Reife- un Nachreifezeıit hindurch schreitet. Das mag neben dem De-
wahrenden Einfluß elıner gesunden, christlichen Famıilıe VOT em qauf
die anspornende Krafit des idealen Berufszieles zurückzuführen seın
Unsere Befunde Warnen uns abher davor, einem ]Jjungen Mann, der das
ernstie erlangen nach dem T1lesier- oder Ordensberuf 1n sich ragt, T“

deswegen, weıl ın der Nachpubertätsphase, VOL dem Eintritt 1Ns
eminar oder Noviızilat, immer och gegen Schwierigkeiten sexueller AT
anzukämp{ifen hat, die Berufstauglichkeıit schlechthin abzusprechen.
Bel der Überprüfung dieser werden WI1r STEeISs die Gesamtpersönlich-
e1it des andidaten 1ın Rechnung tellen haben Wır haben uns also
Iragen Was besitzt der Ordensaspirant SONS noch fUr Fähigkeiten? Ist

eın LIyp mi1t gelstigen und sozlalen Interessen? Wie steht dem UDbr1-
geCcn Triebbegehren egenüber, dem Gebrauch VO  } Alkohol, Nikotin
oder anderen Genußmitteln? Ist selbständig oder sehr anlehnungSs-
bedürftig? Zeigt rel1g1ös-aszetisch einen ernsthafiften Einsatz?

Krg1ibt sich aus dieser Gesamtschau eın vorwiegend negatıves Bıld:
ollten WI1rLr einen olchen Kandidaten Wenn immer möglıch schon
VO FAnr 1INns Novızılat abzuhalten versuchen, da solche Iypen ın der
bgeschlossenheit des Probejahres STa geheilt werden, 1ın der ege
1U  — noch tiefer 1ın die üble ewohnheit hineingeraten.
Bel vorwiegend positiven Iypen ollten WI1r aber eın Mittel unversucht
lassen, ihnen Aa UuS einer inneren Fehlentwicklung herauszuhelfen Es
handelt siıch el VOL allem darum, den eıgentlı  en erd der Fehlhal-
tung ausfindig machen und sanleren. Wır muUussen alles versuchen,

diese innerlich nicht selten unter ihrer Eınsamkeit leidenden jungen
Menschen auf eın Du hin öÖffnen, S1e AaUus ihrer Isolatıon un Ängst-
ichkeit herauszuführen. Es braucht da sehr 1el Liebe un: Geduld und
einen ansteckenden UOptim1ı1smus, der Lahig 1st, den Ordenskandidaten ber
alle Versager un Mutlosigkeit hinweg immer wıieder täatıger Näch-
stenliebe aufzurufen. Oft ann das TrlieDnNıs elner wiıirklichen Freund-
schaft 1ler wahre under wiıirken. In schweren Fällen ollten WIr uns
nıicht scheuen, einen erfahrenen Psychotherapeuten Rat un
anzugehen
Bei deutlichen Anzeichen der Besserung, aber noch iıcht vOollıger ber-
windung der sexuellen Schwierigkeiten Ende des OVvVlzlates ist die
Zulassung solcher Kandidaten den ersten elu  en weltgehend dem
klugen Ermessen des zuständigen Seelenführers oder verantwortlichen
Obern anheimgestellt.
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[)a AAl HÜ die Beurteilung dieser Faäalle keiıne allgemein-verpflichtetenden
Richtlinien esitzen, gehen die Ansıchten darüber sowohnl 1ın der Theor1e
wWw1e 1n der PraxI1ıs stark auseinander.
Dıie wenigen uns bekannten bischö6öflichen un ordensiınternen Direktiven
TÜr Beichtväter VON Priester- und Ordenskandidaten sind meıst vorwle-

genu negatıv formulierte, 1LUL qaut die Abwehr un Ausscheidung VOMN

ungee1igneten ypen ausgerichtete Errlasse ohne konstruktive Hinweilse
TUr ıne positive Hilfeleistung
Es ware ringen: wünschen, daß die verantwortlichen ern einmal
1 Zusammenarbeıt m1t einem erfahrenen Arzft, Psychotherapeuten, Päa-

dagogen und einem tüchtigen Moraltheologen möglichst klare, knappe,
qauft den Erfahrungen der modernen Psychologie un Heilpädagogik qau1-
bauende Richtlinien Gn eiNe OSI eratung und Führung exuell
gefährdeter Priester- und Ordenskandidaten ausarbeıten ließen

1ne solche Wegleitung konnte dem Ol hilflosen Improvisieren un

Experimentieren mancher Beichtvaäter un Seelenfiührer eın glückliches
Ende bereıten und dadurch elıner wahren Hilfe fÜUr Führende un Ge-
führte werden.
Erwähnen mussen WIrLr och die Freundschaften mı1t Personen des anderen
Geschlechtes. Von insgesam 620 erfaßten Trlestier- und Ordenskandı-
daten sagten 266 AaUS, das sind rund e S1Ee hätten ın der Pubeszenz
oder Nachpubeszenz gleichzeiti mi1t dem unsch, Priester werden,
eiıne tiefere Laiebe 7 einem Mädchen empfunden. In 102 dieser Fälle
verlor sich dieses Erlebnis verhältnismäßli rasch, während bel 154 Kandı-
aten die gegenseitige Liebe auch einer gegenseitigen, tief empfunde-
nen Freunds  ait führte. Rü  lickend werten 07 diese Freundscha{ften p_
sitiv‚ 13 negatıv und sind sich ber ihre Auswirkung och nicht N
klaren.
"Trotz der vorwiegend posiıtıven Bewertiung durch unSsSere Beantworter
sind WI1rLr persönlich m1t den melsten Priestererziehern überzeugt davon,
daß einem ngehenden Prilester- und Ordenskandidaten 1ıne Freund-
schafit m1t einem Mädchen 1ın keiner W eise direkt mpfehlen 1st, auch
nıicht qals Heilmittel seelische Gleichgewichtsstörungen oder als —

derweiltiges Werterlebnis, w1e das nicht selten selbst VO  @ katholischen
Psychotherapeuten auch tUur Priesterkandidaten befürwortet wird.
Aa der anderen Seılite dürfen WITL als Erzieher VO  5 Ordensanwärtern
hiınter die Beru{fswilligkei un Beru{fstauglic.  er e1INeSs Kandıdaten, der
sich VOTL oder selbst während des Theologiestudiums In e1n adchen
verliebt, nicht gleich eın Fragezeilchen setfzen Hüten WI1Lr uNs davor, dar-
aus gleich 1ne erufskatastrophe machen!
Entscheidend ist und bleibt dabei, WI1e e1nNn solcher ancıada mi1t diesem
Trliebn1ıs innerlich Lertig wIird. Wenn nicht wahr enU oder



SEe1INES Berufszieles willen infach gewaltsam AaUus dem Oberbewußtsein
verdrängt, wird sich früher oder spater ın dieser oder jener orm
ıhm räachen. Wenn sich diesem Liebeserlebnis infach uWbELTE STa
sıch m1T ihm ge1iIstlg auseinanderzusetzen, annn ist eın Priester- un (Or=
densberuft ernsthaft gefährdet Wenn dieses Erlebnis aber posit1ıv au
arbeitet, Ar Wenn CS ıhm gelıngt, asselbe n iInnerer reınel der
größeren Liebe wıllen (Goft hinzuschenken, dann wird daran icht ZeI-

brechen, sondern erstarken und reifen.
Außer olchen Belastungen wurden VO  > den Theologen als Ursachen fUur
die erufskrisen häufig Glaubensschwierigkeiten genann(t, die sich bel
SECNAUCHN Zusehen nicht selten qaut ıne relig1ıöse „Unterernährung“ oder
religiöse Überforderung ın der 1n  el oder spateren Reifezeit zuruck-
uüuhren lassen.
WHerner wurden och angeführt Die Anziehungskraft profaner Berutis-
ıdeale, der Krlegsdlienst, Krankheiten, Autoritätsschwierigkeiten, finan-
zielle Sorgen un! das Unbefriedigtsein VOoN der heutigen OL des Philo-
sophie- und Theolog1iestudiums

BERUFSKRISE DER „EHEMALIGEN“
Daß sich be1l der WE die enannten Faktoren ausgelösten Beru{fsun-
sicherheit 1nNne tiefgreifende Krise handelt, ersehen VW recht e1-
gentlich erst AUS den Angaben ber den der
Krise bel den VO  D) uns erfaßten „ehemaligen“ Theologen.
Um diese hemaligen heranzukommen, uhrten WIr neben der Be{ira-
gung der Priester- un Ordenskandidaten noch 1ne solche bel den 0-
i1schen Abiturienten der schweizerischen Mittelschulen durch
Wır Jegten diesen die rage VOL Haben Sie 1mM Lante Ihrer Studienjahre
oder bel Ihrer endgültigen Berufswahl den edanken den Priester-
un Ordensberuf auch C316 S 1i a T  — 1ın rWagun, gezogen? Wenn ja
Wann un wielange? Was hat Sıie Trlestier- und Ordensberuf beson-
ders angezogen? Was hat Sie daran abgestoßen oder davon abgehalten?
Von den insgesam 627 befragten Abiturienten en 430, 68,6 % d
S1Ee hätten sıch früher einmal ernstlich m1t dem edanken geiragen, Welt-
oder Ordenspriester werden. In den me1lsten dieser „Ex-Theologe  66
WenNnn WIr S1e HNCNNECN Urn — War der Gedanke den religiösen
Beruft Uure Jahre MO lebendig.
Als Gründe TUr die Preisgabe des relig1iösen Berut{szieles werden VonNn

6,8  O Cex u elle oder ETOtISCHEe Schwierigkeiten genannt
Vielfach War RS der Gedanke das zölibatäre eben, der S1Ee VOMM Prie-

In dem soeben 1mM tto Muller erlag erschıenenen, hochinteressanten Buch
über „ Wissenschaft und Zeugni1s” omMm ermann Stenger ausführlich auf die
M Problematik der eutigen Ausbildung uUuNseTies Seelsorgeklerus SPIC>-
hen
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sterberuft bhielt Slch habe VOL dem zölibatären Leben Diıiese Hor-
derung schelint MIr schwer, da ich auf diesem Gebilet immer noch
Schwier1  eıten habe (66), lautet 1nNne der häufigsten Antworten.
Rund eın echstie der Lalenstudenten wurde durch S

Beispilel VO  . Welt- und Ordensprlestern an ihrem relig1ösen Berufs-
ziel ırre.
Eılıner schreibt: „Abgestoßen und abgehalten VO Priesterberuft hat mich
das zweifelh eiısple HST elT gelstlichen Professoren“
Eın anderer: Al gab den Priesterberuf aufd, we1ıl die Priester oit e1Nnsel-
ULg und kleinliıch SINd, als Tfehlte ihnen das, worauf S1Ee verzichtet haben“

Ooder‘: „Ich War sechs Jahre einem katholischen Kollegium Hier lernte
ich den Klosterbetrieb TANT: selinen SaNzen Zwistigkeiten und Reibereien
kennen und verachten C6

797 abgestoßen haben miıich sentimentale Freundschaften VO  - Patres mi1t
jungen Studenten“
„Z,wei Jahre lang trug ich mich mit dem edanken, 1Ns Kloster gehen.
Jetzt bın ich mehr oder weniger befreit davon. WOo ist dort der klösterliche
Frieden? Das Kloster ware herrlich, WeNnNn die Gemeins  ait icht wäre!
Die Mönche SIreıten sich mehr qls die Nonnen“
Diıie wenigen Zitate, die WI1TLr unschwer vervielfachen könnten, mögen g_
nugen ast qalle hierher gehörigen Angaben sSiınd ın diesem anklagenden, for-
schen Ton gehalten Als Priester w1ıssen WT, daß WI1r solche ussagen
Jugen  er sehr kritisch aufzunehmen haben Vielfach entspringen S1e
einem Ressentiment, hinter dem sich etzlich e1nNn eigenes, sich selber
nıcht eingestandenes ersagen verbirgt, das selner Rechtfertigung Ee1-
nNne  3 „Sündenbock“ braucht
Bel er Vorsicht aber rufen uns diese AÄußerungen doch elner ernNn-

sten Gewissenserforschung auf! Wır mussen uns ganz klar darüber se1ln,
daß WI1r VO  g den Jugendli  en immer un überall, un War sehr schar{f
beobachtet werden. Und WeNn WITr uns irgend EeLWAaAS vergeben, sind die
wenigsien Jugen  en imstande oder gewillt, zwıschen Person Uun:
Sache unterscheiden. Sie sehen den Trlestier- und Ordensberuf ın uns

und nicht 1ın elNer abstrakten Idee
Wie das iınd ach den Erkenntnissen der modernen sychologie eın
kleiner Erwachsener 1st un nicht als solcher behandelt werden darf,
ist auch der Jugendliche, selbst dann, WenNnn e1n Reifezeugnis 1m Sack
träagt, 1n der Regel noch eın reifer ensch, sondern eın reifender, r1n-
gender, suchender, der och unglaublich persongebunden 1st.
Besonders empfindliıch, aber auch empfänglich S1ind die Jugendli  en VO  )

heute für die Werte der (Gemeins  atft ber nNnu WenNnnNn eine Priester- oder
Ordensgemeinschaft iın ihrem etien un: Arbeiten dem Jugendli  en eın
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echtes Gemeinscha{fitsleben vorleDbt, wird sich VO  ; ihr angezogen fühlen
SE 17 ° der eriabten „Ehemaligen“” wandten sich einem profanen
Beruft Z weıl S1e VOINN der Übernahme des Priesterberuflfes 1i1ne weit
gehende Eınengung der Dersoön lı cCcheEnNn Ba ]  @* befürchten.
Del tudenten mußte der unsch nach dem Priesterberuf der Aa
ziehungskraf{it e1ineSs profanen Berufsi:deals weichen,
wobel der Sog der technischen Berufe eutlich 1ın Erscheinung al Der
echsel des Beruf{fszieles wird el auffallend oft mi1t dem Hinwels be-
gründet, daß heute der tüchtige katholische Lale TUr Christus un die
Kirche ebensoviel Lun könne wI1ıe der T1ieStTer In dieser Überbetonung
der Laienverantworiung ın der Kirche liegt ach den Worten 1US CM
eın Gefahrenmoment der katholischen Aktion. Eın Spätberufener, der
bereıts drel Tre erfolgreich als Arzt gewirkt hatte, dann aber selne
schöne Prax1s den Priesterberuf eintauschte, schreibt dazu

„Meiner Meınung ach wurde bei uns 1ın den Kriegs- und achkriegs-
jahren In der Jugendarbeit weni1g VO Priesterideal gesprochen.
Es zeigte sich ıne Überbetonung des katholischen alentums und der
Familie anchma konnte INa  ® meınen, das sSe1 überhaupt die einzıge
errl Au{fgabe einmal 1nNne echte, eıne, christliche Familıe
gründen, neben welcher Auifgabe alles andere verDbpla.
Selbstverständlich bın ich MI1r der grundlegenden Wichtigkeit der ka-
tholischen Famıiılıe bewußt ber mancher Jugendliche braucht aD un

eın befreiendes Wort un wenn T eın kleiner Hınwels,
1ne eingeflochtene Bemerkun ist ber die Herrlichkeit des T1e-
stertums un den Weg dorthin, damıiıt überhaupt erst einen Anstoß
bekommt, daß einmal überlegt, ob das nıcht vielleicht auch der Weg
TUr ihn sSe1l

Fassen WIrLr das bisher Gesagte M ZUSaMMEN, sehen WIr das bedeut-
Sarmme rgebni1s dieser Umfrage bei den Laien 1M Au{fweis der Tatsache,
daß sich rund Zzwel Drittel der erfaßten Abıiıiturienten früher einmal ernst-
haft mit dem edanken den Tr1lester- oder Ordensberuf Lr ugen,; daß
dann 288 derselben, d 67°/0, den edanken daran später wieder prels-
en Wiıe be1l den heologen, f1el auch be1l diesen „Ex-theologen  c die
verhängnisvolle Berufswunschkrise melstens mi1ıt der Pubertäts- un Nach-
pubertätskrise
alt INa  ®) sich diese entwicklungsbedingte Gegebenheit lar VOL Augen,

wird INa  - sich ber die relativ hohe Zahl der „Abgänger“ nıcht sonder-
iıch wundern. AufT der einen Seite haben WITL nämlich ın der beachtlichen
Anzahl der sogen. „gescheiterten Berufe“ einfach das rgebnis eines
umgänglich notwendigen, ın der Reifezeıit besonders scharf einsetzenden
Selektionsprozesses en  en, durc welchen die „untauglichen“ Von

den „tauglichen“ Berufen eschieden werden. AAya der anderen Seite aber
erhebt sich die ernste rage, ob sich unter der großen Zanl der „Ge-



scheiterten“ nıcht doch der eine oder andere „echte eruf“ befand ach
der Tre der heologen IST Ja durchaus möglich, daß auch e1Nn VO

Gott Xa  1C| Berufener e eigene oder fremde Schuld der erurun
verlustig gehen ET
Psychologisch gesehen ist das nıcht TE möglich, sondern ın unserTen! kon-
kreten Fall sehr wahrscheinlic Läßt [Na.  5 nämlich diıe verschle-
denen Gründe, welche VONMN den „Extheologen“ fur ihre Abkehr VO YT1e-
Ster- oder Ordensideal verantwortlich gemacht werden, ruhig und OI-

eingenommen auf sıch wirken, 215010 1Nall sich des indrucks nicht —

wehren, daß bel vielen dieser ehemalıgen nwarter aut den Priıester-
un Ordensberuf d1e aufgezeigtien Motive den negatıven Ausgang der
Berufskrise objektiv ın keiner Weise rechtfertigen vermögen Man ZE=-
wınnt vielmehr die Überzeugung, daß manche dieser Jugendli  en HOL
ihrer Schwierigkeiten, KOLZ ihres nbändigen Freiheitsdranges, durchaus

un letztlich auch bereıt SECWECSEN waren, dem religı10sen Beruftf die
'Treue halten, WenNnNn ihnen 10 diesen Sturm- Dn Drangjahren ıne

Priesterpersönlichkeit 106 Selite gestanden hätte, die icht IORUE das NOL-

wendige innere Verständnis TUr die entwicklungsbedingten Schwächen
aufgebracht, sondern auch den Mut gehabt hätte, m1t entsprechenden
Forderungen ihren jugendlichen Idealısmus heranzutreten

DIE ENDGÜLTIGE ERUFSWAH
Dıe Fr age ach dem eitpunkt der endgültıigen Berufsentsche1l-
dung können WI1TLr ler TE z streifen.
Interessant 1st 1n diesem Zusammenhang die Feststellung, daß gut wei
Driıttel aller befragten heologen ängere e1t hindurch zwischen Welt-
un Ordenspriesterberu{i schwankten, bevor S1e sich definıtıv TUr einen
der beiıden Stände entschieden.
Zeitlich erIO AesE endgültige Standeswahl beim größeren e1l
DeT Kandıdaten entweder unmittelbar VOL oder ach dem biıtur.
Rund eın Drittel derselben kam 1m LLAaTtfe des Novizlats oder erst 1ın den

nachfolgenden Jahren des Theologiestudiums Z endgültigen Berufsent-
sche1dun Als besonders bedeutsam erwlesen sich 1ın dieser Beziehung
die ersten Monate D Novizlat. Man MU. sich darüber klar se1ın, daß die
ewöhnung das 1n mancher Bezilehung Sanz andere Leben 1n elıner

relig1ösen Gemeins  afit den melsten dieser jJungen Manner nicht eich
DiIie ern sollten dem bewußt Rechnung tragen und gerade ın

diesen ersten Zeiten den jJungen Ordenskandidaten m1t besonderem (

gefühl und auch elıner entsprechenden Großzügigkeit egegnen
Die ntworten aut die Frage ach dem der endgül-
ıgen Berufswahl zeıgen erneut die überragende Bedeutung, d1ie dem
priesterlichen Wort und eispie icht T TÜr die Weckung und orde-
rung des ersten Berufswunsches, sondern auch für dessen definitive AaısS-
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praägung zukommt. Denn sowohl VO  ) den Welt- WwW1e Ordensklerikern ka=
INe  ; rund d1e Halifte WG den persönlichen Kn ba kı m1t einem
Welt-, resp Ordenspriester ZZ0L  a entscheidenden Standeswahl
Der Einfiluß der Eltern, der kath Mittelschulen, der Buücher un eif-
schrıften ıst demgegenüber weniıger auffällıg

DIE INNEREN MOTIVE

Das Studium der dieser endgültigen Standeswahl
ze1lg deutlich, da ß die Berufswahlmotive nıcht EeELWAaAS Statisches, sondern
ELWAS Dynamisches S1Nd. Sie machen er ın der 1mM Laufe der
e1ıt 1ne sroße innere andlung un Reifung durch. Die fortschreiten-
de Läuterung der Motiıve ist eiINe der wichtigsten ufgaben der Nov1ız1lats-
Ze1It und anschließenden Studienzeit.
In diesen Jahren ollten d1ie verschiedenen, sehr ofit noch VO  ; infantilen
Berufsvorstellungen getragenen, bewußlLten un: halbbewußten Tendenzen
allmählich hierarchisch geordne werden. Diese oft schmerzliche, aber
erläßliche Läuterung der Motive hat eın anderes Z46e als das, dem
Kandıdaten ermöglichen, selne Berufsentscheidun ın voller nnerer
Freiheit treffen.
Die Entsche1idun ware Fa aber offensichtlic! alsch, WeNnNn sıch der Kan-

täuschen würde ber die Wirklichkeit des Lebensstandes, den
wıllens ist wählen Darum 1sST 1nNne mögli SCNAUC, realistische
Kenntnis un Annahme der Sanz bestimmten Betätigungsmöglichkeiten
ıLa} diesem Danz bestimmten rden, ın den eintreten WILL; notwendig.
Es geht 1er nicht die allgemeine rel1g1öse Bereits  ait des Kandida-
ten, TUr Christus alles qauf sıiıch nehmen, sondern darum, daß bereit
1St, das konkret 1Ln der VO  5 ihm erwaählten relig1ösen Gemeinschafit tun,
mi1t iıhren onkreten Möglichkeiten und Grenzen, ihrer Lebensweise, IM-
T Arbe1ıtstempo, ihrem geistig-kulturellen Nıveau, ihren intellektuellen
un religiös-aszetischen Anforderungen
Kein Oberer annn einem Kandıdaten die Garantie geben, daß
den Posten bekommt, der seıinen Anlagen Sanz entspricht. Um dieses
Risiko MUu. w1ıssen und dazu freles und frohes Ja
Gerade diese 5 Bereitscha{it allem, diese Fähigkeıit Z inneren
Freude wirklichen, nicht bloß dealen Leben In eliner relig1ösen (e-
meinschafit ıst e1n War wen1g eachtetes, aber doch grundlegendes KEle-
ment einer echten eruIiun
Die Nov1izenmeilister der Vergangenheit gut beraten, wenn S1e VO  -

ihren Fratres immer wieder einen bestimmten SO elINe gewIlsse
ust un Freude und den andern geistlichen Übungen ver-
angten Schon der hl T*homas spricht ganz klar VOIn dem hohen Wert
dieser Freude un fügt hinzu, wenn elner keine Freude Geistigen
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findet, sucht S1e notwendiger else 1m elische 11 31
Der Relig10sSe, sagt C A VO  ) der geistig-geistlichen Freude en Da-
mi1t trifift Problem
Dıese Freude, VOILl der WITL 1er sprechen, dürfifen WITLr aber nıcht verwech-
seln mi1t Sog geistig-geistlichen Tröstungen, d1e m els stark al periphe-
TE  3 Gefühlswerten gemischt S1iNd.
Es geht dabel auch iıcht eıinen nneren rang, e1n starkes g_
fühlsmäßiges Hingezogensein ZADE Ordenspriesterberuf, vielmehr handelt

sich bel dieser Berufsfreude jene innere, vorwiegend willensmäßige
Neigung ZAUL. Ordenspriesterberuf, die VO  e der rechten Absıcht nicht
rennen ist un die auch dann un WeN einmal angere e1ıt h1ın-
durch gefühlsmäßig Sal keine ust mehr Priester- oder Ordensberuf
spürbar IsST. S 1st wichtig, daß al den Ordenskandidaten diese Unter-
e1dunNn, lar aufzeigt, damıt S1e icht gleich bel jeder Gemüuütsschwan-
kung ihren eru in ra gestellt sehen.
Auf der anderen Seite dürfen WI1TLr d1iese willensmäßige Neigung nicht mi1ıt
der unNns Irei zur Verfügung stehenden Willenskraifit identifizleren. Das zelg
sich schon dadurch, daß siıch diese Neigung icht einfach herkomman-
dieren äßt Sie entzieht sich, wenigstens ın ihrer etzten Tiefe, weitgehend
dem direkten Zugriff des iIrelen iıllens.
Gar nıcht selten egegnen WI1r Priıester- un rdenskandidaten, die
anscheinend alle Voraussetzungen für einen relıgı1ösen Beruften un doch
innerlich nıe einer TrO hen Berufsbejahung kommen, weil sıch die
tiefsten Tendenzen ihrer Persönlichkeit, ihr innerstes Gefälle oder rund-
gefühl, nicht mıi1t der rational erkannten, oberschichtigen, willensmäßig
gesteuerten Neigung deckt, sondern dieser geradezu entgegengesetz ist
In der Regel kommt aber U  r dann einer freien Berufsentscheidung
und frohen Beruf{fstreue, WeNnNn sich ın einem Kandıdaten die außeren mi1t
den inneren Persönlichkeits-Tendenzen auf d1e Dauer decken.
el mu beachtet werden, daß diese positıve Berufsfreudigkel1 sehr
viele Stufen und Spilelarten zuläßt, angefangen be1l einem sehr nüchternen
Sich-am-rechten-Ort-Wissen D1Ss AT intensiv erlebten beglückenden Be-
rufsgewissheit.
Bel der Überprüfung der rechten Beru{fsabsicht und Entscheidung mMUu.
Na  ® sich a 1sS0O die ra stellen Findet der andıda 1er und Jetz ın
dieser onkreten Gemeinschaft eLWwas, wodurch nicht L11UL: dem außeren
ollen nach, sondern auch ın den Tiefen selner Persönlichkeit BO=
chen un erfüllt wird? Im Zweilfelsfall wird INa ohl mussen, daß
eın andidat, bei dem Traglich 1St, o eın lücklicher Priester WEeTr-

den könne, 1ın Gefahr USst, auch eın guter Ordensmann werden.
ber selbst 1mM Falle einer tieferen Ansprechbarkeit genuüugt nicht, wenn

der andıda für dije Zeit des Probejahres die geistlichen Freuden des
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VO  ®) ihm erwählten relig1ösen Lebens auskostet, sondern mu auch
bereit und ähig Sse1in, dessen en und Härten ertragen.
Vor der endgültigen Berufsentscheidung muß E klar wI1ssen, daß ın
jedem relig1iösen Leben und 1n jeder religiösen Gemeinschaft Schwierig-
keiten g1bt, die INa  ®) nıcht andern, sondern NUur Lragen !
Zu diesen Schwierigkeiten gehört die W ] eal

Ca die besonders jener hart spuren bekommt,
der ernsthaft ach ollkommenheit strebt. icht T eın Daar Tage, SON-
dern e1N Leben lang diese innere pannung durchzuhalten, ohne daran

verbittern oder einem resignierten Miniımalismus verTfallen, das
braucht 1el1 Mut und Tra
Daneben g1ibt eESs noch ordensspezifische Belastungen WI1e jene, die AUS der
standesgemäßen Keuschheit un Armut oder dem versprochenen Ge-
horsam erwachsen oder aus dem Gemeinschaftsleben oder dem Allein-
stehenmüssen, AaUus der stabilitas locıi oder der apostolischen Wanderschaft,
aus der vorwliegend geilstigen oder manuellen Arbeit.
Um all das muß der andıda w1ıssen un mu auch bereit se1ın, mıiıt
YFreude ertragen. Das wıird auf die Dauer Nnu  — fertig bringen, Wenn

eelisch gesund ist un Se1INe Berufsentscheidung 1n etzter innerer
Freiheit und Ehrlic|  el
Selbstverständlich wollen WITL 1er icht einem „Super-Kandidaten“ das
Wort reden. Der Junge Mann annn iıcht schon beim Eintritt ın die reili-
g10Se Gemeins  aft diese Berufsklarheit und Nüchternheit mitbringen,
VO  e der WI1r 1er sprachen.
ber muß sich 1M Lau{ie der Vorbereitungszeıt ernsthaft diese 1N-
NeTe Haltung mühen und bis ZU  — egung der ew1igen Gelübde sollte
au den Beweis erbracht aben, daß S1e Jetzt schon ın den kleinen un
großen Belastungen des Alltags ruhigen un freudigen Herzens durchzu-
halten VeErmMa3aßS.
Nur gewı1ınnen un der verantwortliche ere die moralische icher-
eit TUr die Echtheit der Entscheidung die 1m Verband miıt der allseitigen
Kignung die innere erufung garantıeren, welche dann allerdings erst
durch den Appell des Bischof{s, rFreSP des Ordensobern ZAUE: erufung 1mM
integralen kirchlichen Sinne WIrd.

SCHLUSSB  ACHTUNG
Trotz der Lückenhaftigkeit uNnse AusIührungen hoffen WITF, den Nach-
WEels YTbracht aben, daß der ın einem ]Jungen Menschen früh er wWäa-
chende Gedanke den Priester- oder Ordensberuf selner inneren Ent-
Wicklung und außeren Entfaltung nach weitgehend dem andel und
Wechselspiel der allgemeinen Reifungsphase unterworien bleibt
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Darum mMmuß unseTe Erziehung, WenNnn sS1e sıch nıcht berufshemmend, SOI1-

dern berufsweckend und Ordern: aqauswıirken soll, den psychologischen Kr-
kenntnissen und Bedürinissen der ei_nzelnen Entwicklungsphasen Rech-
nung tragen.
Keıine Entwicklungsstufe darf unterdrückt oder übersprungen werden,
SONS rächt sich das später 1n irgendeiner orm Jede „Teilwahrheit“ e1-
1er Phase ordert ihr Recht, Uun:! CS führt 1U Schwieri  elten ın der
Berufsentscheldung, WEl eline dieser Teilwahrheiten, eLwa Gehorsam,
Enthaltsamkeit, relig1öse Übungen oder dergleichen früh verabsol-
1er werden. Der junge Priester- un Ordenskandidat dari iıcht A0 C
ligiösen Kategorie“, 008  r rel1ig10sen Vollkommenheit gedrän WeI-

den, bevor nıcht die Bedürfnisse der kindlichen und jugendli  en -
wicklung überwunden un die „ethische Kategorlile“, die eigene MWelts
anschauung erworben un: erlebt hat (GE Neubauer, V edanken DA“

Berufswahl des heologen, ın Anıma, (1955), 719—8
Die ichtige Berufsentscheidung 1st a1sSO beim rel1g1ösen Beruf och mehr
als bel jedem anderen das Resultat einer langjährigen un richtigen,
phasengemäßen Selbst- un Fremderziehung, die VO Kandıdaten und
dem verantwortlichen Erzieher eın hohes Maß Geduld un eiınen _

steckenden Glauben das Gute und die Krafit un Möglichkeit der gOLL-
lichen Gnade ın uns und den u anverirauten Priester- un'd rdenskan-
ıdaten verlan



Psychologische Probleme des Ordensberufes
Von 1pl Psych Dr Hermann Stenger CSSKR,

Professor L[Ur sychologie und Pädagogik ın (Jars Inn

Der ST 1ın einen Orden oder ıne ordensähnliche Gemeins  Alll und
die dadurch üubernommene Lebensform Sind, theologisch gesehen, das Er-
gebn1s e1nes Dıalogs zwıschen ott un Mensch. Von selten ottes riolgt
der AT Un VO  5 selıten des Menschen d1ie An LWO a Da sich el

e1n menschliches Vernehmen der Anrede un eın menschliches
„Adsum“, „Hier bin lch“, handelt, muß allenfalls damıt gerechnet WEeI -

den, da diesen Vollzügen des aubens Mängel un Schäden anhaften,
die ES ach Kräften durchschauen un autern g1iLt
Die folgenden Überlegungen bes  aitıgen sich m11 drel W eisen VO  z

O NSn der AD NO entsprechend der psychologischen
Fragestellung uUuNnse_res Themas: Das klare Da gera  iniıge ”Ja, 1er bın
ch“ annn durch überstarke eimischun menschlicher eweggründe
einer zwielichtigen, verschwommenen Antwort werden (Gefährdung der
Antwort durch Motivbeimischungen). Diıie reitfe Entgegennahme un Rn

füllung des Berufes, die NU NC  ) einem tatsächlich erwachsenen Men-
schen eısten SW läuft Gefahr, durch kindhaften Umgang mi1t den
gestellten Problemen behindert werden (Gefährdung der Antwort
durch unreife Verhaltensweilsen). Es besteht A1Le Möglichkeift, daß die
Stelle e1INEeSs gesunden orens un Beantwortens der Berufsirage 1n Miß-
verständnis 169l das entweder 1n einem ungeklärten („unbewußten  “
seelischen Konflikt seine Wurzel hat oder das selbst ZA0L rsache fUr SCe-

ische, vielleicht auch psychosomatische“) Störungen wird (Gefährdung
der Antwort durch neurotische Kon({likte)
In der onkreten Lebenswirklichkeit gibt die genannten eiahren-
omente ın hundertfälti differenzierten egierungen Zum Zwecke der
verständlichen Darstellung mussen S1Ee notdüritig 1ın Gruppen ZUSam:  1N-

gefaßt un m1t vereinfachenden Akzenten versehen werden. Jeder der
drel Gesichtspunkte wırd m11 ein1gen erklärenden Bemerkungen einge-

1} Dieser Abhandlung ieg eın Vortrag zugrunde, der auf der ersten deutschen
Tagung der Nov1izenmeister un Leıter der Ordensscholastikate 1n ürzburg
(9.—12 unı gehalten wurde. Bel der nachträglichen Überarbeitung wurde
nach Möglichkei die Situation der weiblichen en mitberücksichtigt. aralle
Z Veröffentlichung 1mM Zusammenhang dieses eftes erscheint der Belitrag als
selbständige Broschüre 1mM 5eelsorge erlag 1n Te1burg Br. (H S Gefähr-
dete Antwort Band der el „Kleine Schrifiten Z Seelsorge”. Preis 1,80)

n ntier psychosomatischen Storungen sind seelische Konfiflikte verstehen, die
1mMm leiblichen Bereich ihren USdTUCH nden, ın Asthma, chronischen KOopT-
schmerzen, CGastritis us
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Jeıtet, annn folgen entsprechende Beispiele AaUusS dem Ordensleben, WOTaUS

sich Jeweils 1ne E1 praktischer Fragen und nregungen rgeben
GEFAHRDUN DER ANTWORT MOTIVBEIMISCHUNG

Bemerkungen ber QHLe Vielsce  4C  igkel
menschlicher OTr aı on en

Die N ist e1n Wesenszug menschlicher otıvlıe-
rungen, der sıch aut den verschledenen Gebleten des Lebens auswirkt.
Zur Veranschaulichung dieser Tatsache wähle ich zunachst eın Beispiel,
das nıcht unmittelbar ın uUNSeren Zusammenhang gehört, das aber
naheliegenden Vergleichen anregt. Das eisple. hat den Nachteil, daß CS

einer Krankheitsgeschichte entnommen ist und aus der psychotherapeutl-
schen Praxıs stammt Vortei 1stT aber die Deutlichkeit, mi1t welcher
d1e TODleme Z Vorschein kommen. uberdem bietet CS die Möglich-
keıit, einıge biographische Hinwelse geben un zeigen, W1e NOL-
wendig 1St, 1n diesem Fall und bel der Motivation des Ordensberufes

der 1elza. VO  e otıven festzuhalten.
Beıispiel: O 1a16n eıner Lei1.densb'e rentsch aıt.
Ha berichtet die Geschichte eiNer fünfundzwanzig]ährigen _

verheirateten Frau, die Se11 mehreren Jahren kränklich Ise) ochen
regulärer Krankheit Asthma, opfiwe. wechseln perlodisch mıiıt agen
voller Aktıvyıtat un relatıver Gesundheit. Vom bis Z 20 Lebens-
jahr War S1Ee völliıg bettlägrig un rang sich 1ın dieser eit eıner groß-
mütigen christlichen Leidensbereitschaf{it durch „Während der beiden
Krankheitsjahre MNa  ®) dem ]Jungen Maädchen VO  . dem Ausnahme-
wert des Opfers H des Leidens gesprochen, wodurch der Mensch sich
weit ber die leicht erreichbare ollkommenheit hinaus erhebt, die UrC
tatıges Wirken und durch das Apostolat rlangt werden könne. Später
äaußerte sich die Kranke arüber ‚Diese ortie beeindruckten mich der-
maßen, daß jene 1ım ett verbrachten Krankheitsjahre den schönsten
meilnes Lebens gehören)’.“ im Lau{ie eiıner notwendig gewordenen psycho-
therapeutischen Behandlung stellte sich allmählich folgendes heraus: Mit
den VO christlichen Denken allgemeın anerkannten un VO. „konven-
tionellen Bewußtsein“ sanktıonlerten otıven der uße un der ne,
des Opfers und des Leidens en qals „blınde Passaglere“ och andere
Beweggründe mitgefahren, die sich 1mM chattiten des „Intimen Bewußt-
se1ins“ oder SE I Dunkel des Sos Unbewußten verborgen jielten *)
Langsam bahnte siıch E der Patientin die Einsicht . die S1Ee AaUuS-

Freie Zusammenfassung un!: Zitate dUus I Psychoanalyse und Person-
1CH  el reiburg (Schweiz 1956, Z IM ist katholischer elst-
licher un!' Professor für Psychologıe der Uniıversiıtat Löwen.
Näheres uüber die Unterscheidung VO „konventionellem“ und „intimen“” Be-
wußtsein sıch bel NMl N eb 204— 124



drückte AJch wurde VO Leben stiefmütterliıch behandelt un! hatte nichts
VO  > LA doch viele andere reich bedacht wurden. anchma
mpfand ich eiINe geheime Befriedigung darüber, daß meln Krankheits-
zustand Aufmerksamkeit un Interesse auft mich ZOS SO ganz In mM1r
drinnen überkam mich e1Nn Bedauern, WeNn iıne MNMCUEe Krıi1ıse auf sich Wa

ten ı1eß Wie habe ich mich 1ın all dem selbst gesucht!drückte: „Ich wurde vom Leben stiefmütterlich behandelt und hatte nichts  von ihm, wo doch so viele andere so reich bedacht wurden. Manchmal  empfand ich eine geheime Befriedigung darüber, daß mein Krankheits-  zustand Aufmerksamkeit und Interesse auf mich zog. So ganz in mir  drinnen überkam mich ein Bedauern, wenn eine neue Krise auf sich war-  ten ließ. Wie habe ich mich in all dem selbst gesucht! ... Machte ich die  Aufopferung meiner Leiden, kostete mich das recht wenig, da dies meinem  eigenen Ich so sehr schmeichelte. Mit meinem ganzen Wesen verlangte  ich nach Gesundung und habe dennoch schreckliche Furcht davor, wegen  all dem, was ich dabei verlieren würde. Ich bin unglücklich, weil ich mir  jetzt klar darüber bin, daß all das nicht so ist, wie ich es möchte; ich  wagte darum auch nie, es mir selber einzugeétehen. Ich möchte das alles  so gerne ändern“. Dieses Geständnis zeigt, wie sehr die Leidensbereit-  schaft von egozentrischen Neigungen, von einer Art Selbstbefriedigung  durch Krankheitsgewinn und von einem sublimen Geltungsstreben der  Mitwelt gegenüber unterwandert war.  Vermutlich wären in dem Motivbündel für die Leidensbereitschaft dieser  Frau weitere Beweggründe ausfindig zu machen, die der bewußten Re-  flexion noch schwerer zugänglich sind als die eben genannten. Das Asth-  ma z. B. wird die Aufmerksamkeit des in der psychosomatischen Medizin  bewanderten Arztes auf sich ziehen, der in dieser Krankheit nicht ohne  Grund eine „Organneurose“ sieht. Zu denken wäre auch an die ungelöste  Frage des „Liebend in der Welt sein“ und der gesamten geschlechtlichen  Problematik im weiteren und engeren Sinn. So könnten etwa masochisti-  sche Tendenzen vorhanden und in die Leidensbereitschaft miteingegangen  sein. Für unseren Zweck, die Vielschichtigkeit von Motivationen zu zeigen,  genügt das bisher Gesagte.  OS CIE EW ELE Z e C SI SI  Da die Schulung im biographischen Denken für jeden von großer Wichtig-  keit ist, der zu raten, zu helfen oder Geleit zu geben hat“*°), ergänze ich  die Erhellung der Motive durch einen Blick in die Vergangenheit der  Patientin. Die Analyse der Kindheitsjahre gibt uns einen aufschlußreichen  Kommentar. Einerseits litt das Mädchen als Kind in Folge gewisser sexu-  5) Eine gute Schulung im tiefenpsychologisch-biographischen Denken vermitteln  u. a. folgende Werke: W. Bitter, Vorträge über das Vaterproblem in Psy-  chotherapie, Religion und Gesellschaft. Stuttgart 1954; A. Dührssen, Psy-  chotherapie bei Kindern und Jugendlichen. Göttingen 1960; E. H. Erikson,  Kindheit und Gesellschaft. Stuttgart 1961; H. Hanselmann, Einführung in  die Heilpädagogik. 5. Aufl. Erlenbach-Zürich 1958; F. Schottländer, Die  Mutter als Schicksal. 5. Aufl. Stuttgart 1961; außerdem sei in diesem Zusam-  menhang auf die beiden Veröffentlichungen von G. L. V oge1l hingewiesen:  Psychotherapie und Pädagogik. Freiburg i. Br. 1954, und: Tiefenpsychologie und  Nächstenliebe. Mainz 1957.  35Machte ich die
Aufopferung meilner Leiden, kostete mich das recht wen1g, da dies meınem
eigenen Ich sehr chmeichelte Mit meiınem anzen W esen verlangte
ich ach Gesundung un habe dennoch schreckliche Furcht davor, gen
qa ll dem, W as ich el verlieren würde. Ich bın unglücklich, we1ıl ich IM
Jetz klar daruüuber bin, daß all das nicht ıSt, W1e ich möchte; iıch
wagtie darum auch nıe, DA selber einzugeétehen. Ich möchte das es

andern‘“. 1eses Geständnis ze1igt, W1e sehr d1ie Leidensbereit-
schaft V ©  . egozentrischen eigungen, VO  - eiıner Art Selbstbefriedigung
durch Krankheitsgewinn un VO  - einem sublimen Geltungsstreben der
iıtwelt gegenüber unterwandert Wa  H

Vermutlich wären 1n dem Motivbündel für die eidensbereitschaft dieser
TAauUu weıtere eweggründe ausfindig machen, die der bewußten Re-
lLex1ion och schwerer zugänglich sind als d1ie eben genannten. Das sth-

WwI1ird die Aufmerksamkeit des 1n der psychosomatischen Medizin
bewanderten Arztes auf sich ziehen,; der 1n dieser Krankheit nıcht ohne
TUnN:! 1nNe „Organneurose” sieht Z denken ware auch die ungelöste
rage des „Liebend ın der Welt seın  66 und der gesamten geschlechtlichen
Problematik 1mM weıtleren und ENSETCN 1nnn So könnten etwa masochisti-
sche Tendenzen vorhanden und 1ın die eidensbereitschafit m1teingegangen
e1ın. Füuür uNnseren Ziweck, die iels  ichtigkeit VO Motivationen zeigen,
genügt das bisher Gesagte

ToRTaphisc  e Hınwelse dem Beıiısplie
Da die Schulung 1mM biographischen Denken [Ür jeden VO  @) großer i1chtig-
eit 1St, der raten, helfen oder Geleit geben ha erganze ich
die Erhellung der Motive durch eınen 1C| ın die Vergangenheit der
Patientin. Die Analyse der Kindheitsjahre gibt uns einen auischlußreichen
Kommentar Eıinerseits ür das Mädchen als ind ın olge gewlsser SCX

5} Eine gute chulung 1m tiefenpsychologisch-biographischen Denken vermitteln
olgende er B e ortrage über das Vaterproblem in Psy-

chotherapie, eligion un Gesellscha Stuttgart 1954; DÜn T -S«S@ Dr PSYy-
chotherapie bDbel Kindern und Jugendli:  en Göttingen 1960; KTIiKSON,
1ın  el und Gesellschafit. Stutigart 19061 ; Hanselmann, Einführung 1n
die Heilpädagogik. 7A0n Erlenbach-Zürich 1958; DIie
utter als Schicksal Aufl Stuttgart 1961 ; außerdem sel 1n diesem Zusam-
menhang auf die beiden Veröffentlichungen VO. \ © e | hingewlesen:
Psychotherapie un äadagogik. Te1burg Br. 1954, und Tiefenpsychologie un
Nächstenliebe Mainz 1957
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er Praktiken, m die hineingeraten W.ar, einem Gefühl der Ver-
derbtheit. Andererseıts erireut 55 siıch allgemeiner Wertschätzung, Wal

begabt un: klug un galt ın der Schule un daheim als Musterkind. Das
i1nd W.ar gewöÖhnt, bewundert werden un uberall und ın allem „dıe
Eirste“ e1ın. So kam 1n ihm einem qualvollen Konflikt zwıschen
innerer Verder  eit un außerer Vollkommennheıit. un Schuldge-
fühle stellten sich e1n Manche peinlichen Erlebnisse wurden VO  s ihm q ]S
Straife ottes ausgelegt, die bereitwilliıg als Ne TUr selıne Sunden
auf sich ahm (Selbstbestrafungstendenz). Das Gefühl der Verderbtheit
hatte das Mädchen dann spater veranlaßt, SE1INE Neigungen und Strebun-
SenNn darauft richten, sich den ‚ersten Platz“ nıcht sehr durch IDel=
stung, N Tugend un sittliche Vollkommenheit sichern als Nel=
mehr durch Buße un Sühne
Nun ware natürlich och welıter Iragen Wie kam das iınd den
erwähnten sexuellen Fehlhaltungen, AaUus denen sıch das Gefühl der Ver-
derbtheit ergab? elches Verhältnis bestand zwischen ihm un selner
Mutter, zwischen ihm und se1ınem ater, zwischen ihm und selnen (Ge=
schwistern, sofern solche vorhanden sind? In welcher sozlalen und Uu-
rellen Umwelt und itwelt ist aufgewachsen? lle diese Umstände
müßten beachtet werden, das rechte Biıld MO  b der Lebens- U Lel-
denssituation dieser al gewinnen.
C) Ergebnis s allen a der 1elza der MO e
Für den welıteren Verlauf uNnse_rIes Gedankenganges 1ST. 5 entscheidend,
als rgebnis des Beispieles der Motivatiıon eilıner eidensbereitschafit da-
I'a festzuhalten, daß sich 1ıne 1e VO  } otıven handelt, die
nicht zugunsten elINes einzelnen Beweggrundes auigelöst werden annn
Es ware sicher falsch, der Ehrlichkeit der edlen un hochstehenden
Motive der Patientin zweileln. Es 100107 auch icht gleich V  =) Hysterie
die ede Seıin DiIie AaUuS gläubiger KRelig1los1itäat kommenden eweggründe
brauchen nıcht entwertet werden. rTeu würde allerdings die

es d1eses Lebens VO  5 der Sexualıtät her aufrollen, un
d 1 sähe nıchts a1s eın klassisches Arrangement des Geltungsbedüri-

nlsses. fUr die beste LOösung, VON einem Motivyvbüuün de l
sprechen, eiInem Bündel, 1ın dem alle die enannten und noch mehr

Beweggründe ın verschiedener Stärke vereinigt Ssind. Nu betont: „ES
gilt die Komplexı1ıtät VO  e Elementen m der ejahung des Leidens
terstreichen, SLa alles autf iıne der omponenten zurückzuführen“ ©).

Beispiele TUr MO yvbem ıSC hUunNeEN
D der Übernahme d e s Or  en sberu MHes

Vorbereitet durch den Einblick In die Motivatıon eliner Leidensbereit-
schafft, Ta unNs NU. nicht mehr schwer anzunehmen, daß auch bel der

un eb 143
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Einwilligung ı0 die Lebensfiform des Ordersstandes mi1t den anerkannten
und eingestandenen otıven eigungen AaUS tieferliegenden Persönlich-
keitsbereichen verquickt seın können, un das iıcht U  an nm anormalen
und absonderlichen Fäallen elıne Aufgabe wIird ES 1U icht Se1nN, die
theologisc gültigen Motive aufzuzählen und eschreiben, sondern VeI-

borgene (1im „Intımen Bewußtsein“ oder 1M SsSog nbewußten beheima-
ete Komponenten aufzudecken, welche störend wirken und häufig
der Entstehung von Krisen und on{filikten 1mM Ordensleben beteiligt Sind.
Vor em scheinen DAn Begleitmotive des Ausweichens un egozentri1-
scher Haltung der ea  un wert, die lıa eine ichtige Rangordnung
einzufügen und den eigentlichen Grundmotiven unterzuordnen giLt

a) Begleitmotive des Au sweichens
Bei eiınNer ersten Gruppe VOoNn Begleitmotiven herrscht das RI chtmo-
MN T VO  Z Auch I uNnseien agen steht das „Kloster“ noch bei weıten
Kreisen der Bevölkerung ın dem R eın Ort vielleicht eın
AHort ergender Gemeins  alit eın Dieser ZAUE 'Teil tatsächlich
vorhandene, ZUIN e1l vermeiıntliche Zug des Ordenslebens ann eine An-
ziehungskraft gerade auf solche Junge Menschen beiderlei Geschlechts aQuSs-

üben, die sich ohne sich offen einzugestehen den ufgaben des
Lebens und des Reifens der eigenen Persönlichkeit nicht gewachsen fühlen

(@) Ausweichen V © den A  CR Un  en des Heb enNns ED
6 ]  c Da gibt CS einmal solche, welche die Gegenüberstellun. VO  ;

„draußen 1ın der Il und „drinnen 1mM Kloster“ als gunstige Gelegen-
eit eliIner Emigration mißverstehen. S1e en I auie ihres ishe-
rgen Lebens einen schlechten Eindruck bekommen VONMN dem, W as sich
35  elt” nennt. Sie mußten 1ın ihrer engsten mgebun feststellen,
daß CS KL des Wirtschaftswunders art ist, das ägliche rot verdie-
Ne  } un eine Famıilie ernähren; daß icht einfach 1st, 1m eru
voranzukommen und seinen Mann tellen; außerdem ist der politische
Horıizont inster und die Zeitlauifte sind unsicher, als daß na sich
ihnen anvertirauen könnte. In solchen unreflektierten Eindrücken stecken
oft Projektionen der eigenen Unsicherheit, deren Ursache vielleicht eine
brüchige Gesundheit oder eın anlagemäßiges oder biographisch bedingtes
schwächliches (asthenisches Lebensgefü 1ST. v1 weiıst
m11 echt darauf hin, daß das Verhältnis des Kindes Z Mutter VO  i

großer Bedeutung fÜUr das spätere Verhältnis des Erwachsenen ZUTF Welt
1ST „Der Glaube des Erwachsenen, daß die Welt gut 1st, liebevoll, ermutl-
gend, schützend, verlocken Taf und Abenteuer, Erfolg und Sleg,
äng weitgehend davon ab, w1e dem iınd VO  $ einst die Persönlichkeit
der Mutter erschien: ob S1e kraftvoll, natürlich un ul 1Ns Leben
schaute, dem Kinde se1line Daseinsberechtigung gewährte, eın Kigenleben
beJjahte, iıhm ertrauen un Zukunftsglaube ges  en hat Wer ın SsSelner



1n  el das UuC hat, 1nNne solche Mutter besitzen, wiırd
den Schwierigkeiten und An{forderungen, d1ie spater ih herantreten,
ganz anders gewachsen Seın qals jener andere, der ın der Begegnung mi1t
dem ersten Menschen Dunkelheit un Freudlosigkeit antrafl. Denn die
Mutter ebt als Schutz- und manchmal auch qals Quälgeist 1mM Innern des
Menschen LOrı WOo immer das getrübte eltverhältnis errühren mag,
auf jeden Fall besteht die Gefahr, daß CS aqals Unterströmung den Eintritt
ın den en mitbestimmt. Das g1ilt TUr Schwestern, Laienbrüder un Kle-
riıker ın gleichem Maße Das Kloster wırd dann ZU Zuflu:  sstätte VOL

der bedrohlichen Welt Das Ordensleben wird aufgefaßt qls e1N Famıiılıen-
ersatz, als 1ıne andere orm famıliärer Geborgenheit, un der INa ohne
großen Aufwand personaler Entscheidun un Verantwortung Ver-

welılen annn Das mag 1nNne ean gut en, VOL allem ın der
Nestwärm des Novızlats. ber d1e Knttäuschungen bleiben nıcht AaUus.

Günstigenfalls führen S1e eınen en, offenen on herbei,; der Z
Entsche1idun drängt Möglicherweise 1st aber der oder die Betreifende

einer redlichen Auseinandersetzung schwach und beginnt Nnu
zufrieden mi1t ott und der Welt, sıch und anderen Z  — Last, 1ın
vegetlieren.
(2) Ausweichen VO den Problemen der Geschlecht-
T Zu einer anderen Art, VOL dem Leben, un WarLr diesmal VOL

der eigenen und der fremden Geschlechtlichkeit auszuweıichen, annn die
eruIiun ZU Ehelosigkeit verleiten. möchte diesen un 1er NU:  —

andeuten, weil nachher, bel den Beispielen des unreifen Verhaltens,
genauer besprochen wird. Die S1ituation sieht eiwa AaUus. Anstatt
gesichts hoher menschlicher Werte 1M Glauben einen schweren Verzicht

Jeisten, wıird das Gelübde der Jungfräulichkei qals w1ıllkommene Chan-
aufgefaßt, sıch eın fUur allemal der sexuellen Problematik entledigen

Wenn durch die Erschütterung der Pubertätszeit oder durch e1Ne sonstige
Erfahrung der Bereich des Geschlechtlichen 1nNs eC| Licht geraten
ist un AUS dieser Perspektive nıcht befreit wurde, erscheiıint das en
1ın der Ehelosigkeit qals rettender un noch dazu ehrenvoller Ausweg. Ist
die Unreife nicht kompakt, wird fIrüher oder späater die geschlechtli
ra nochmals akut, da S1e vorher nu  —z negatıv beiseite eschoben und
nicht pOositiv bewältigt wurde. Schwere Krisen mussen dann oft erst
ın den Jahren der ebenswende durchgestanden werden, deren rgeb-
nN1ıs en geläutertes Verständnis der erufifung, unter Umständen aber auch
eın Fiasko se1ln Sa

Begleitmotive egozentrischer Strebungen
Auch die Motive des Ausweichens sSind 1mM Grunde geegozentrischer
ATrT Hier steht das Moment des uUuckzugs, der ucht, 1M Vordergrund, wäh-

} S’CH oa Ndet; eb
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rend ın den folgenden Beispielen das Selbstwert- und Geltungsstreben
dominilert.

(1) Pertfektionistisceches Sicherungsbe  ÜLE LS. ahe VeI'-

wandt mıi1t den regressıven Tendenzen der ersten Motivgruppe ist das DeL-
fektionistische Sicherungsbedür{ni1s, der dunkle Bruder des egalen tEe-
bens ach Vollkommenheit und Selbstheiligung Psychologisch gesehen VeI-

1r sich hinter einem ang A Heilsindividualismus oft eın alsches
Gottesbild, dessen Zustandekommen nıcht selten eıne m1ißliche Eltern-
erfahrun besonders eın ungutes Vaterbild betelligt 1ST Der vertirauens-
VOoO Dıalog zwıschen ott un Mensch wırd erseizt durch eın richter-
ıches Verhör un 1ne€e pedantische Rechenschait Es geht immer Ab-
echnung Das „‚liber scr1ptum proferetur“ hat sıich vielleicht schon dem
Kinde, an bevor VO  5 der Ex1iıstenz dieser Verszeile wußte, tief e1N-
geprägt, Wenn der Vater Ta  _ als Gesetzgeber ungıer und die Mutter
den „Lieben f Aaus pädagogischer ilflosigkeit einem hämischen
Polizeiwachtmeister degradierte. Manche weniıg erleuchteten Wünsche nach
Suüuhne un pfer wurzeln ın einem egoistischen Bedachtsein AaUFf das E1-
SECHNE Kennzeıichen dieses S1ı  erungsbedürifnisses 1st eine existentielle
elgheilt, die sich Qaut Kosten mutiger Inıtlatıve und gesunder Extra-
versıon sichern mochte VOTL sich selbst, N//(T- Gott un der Welt.

2) WüuChern  esGeltungs-und Leistungsstreben.  in wel-
eres äufiges Begleitmotiv 1ST das eltungs- und Leistungsstreben. Daß
solche Strebungen vorhanden sınd, ist ELWAS durchaus Normales Es WAarTre
chlecht UNsSsSeITe rdensgemeinschaiften este Wenn S1e diese trel-
benden Kräfite 1mM Jjungen Menschen nicht ansprechen würden. Bedenk-
iıch werden die Dıinge erst, W IIl die Hilfsmotive nıcht. mehr adäquat
un realitätsgetreu sSind; Wenn S1e 10091 Geheimen wuchern, weil vielleicht
die legitimen Berufsmotive nicht oder nicht mehr tragfähig sind.
Der e eLWwas Besonderes elisten und darzustellen, eine besondere

splelen, annn VO  5 einem alschen Beweggrund gesteuert werden.
Es schleichen sich bermäßige Kompensationen ZU Überbrückung
VOINl Minderwertigkeitsgefühlen e1n, die eiwa aus knappen schulischen
rfolgen, aus einem nıicht bestandenen oder ıcht vorhandenen Abitur,
aus d em Wissen die uneheliche Herkunftt USW. hervorgegangen Sind.
Bekannt sind die Schwieri1  eiten, die 1ın Gemeinschaften m1T einem STar-
ken inneren sozlalen Gefälle auftreten, Ta 1ın Schwesternhäusern ZW1-
schen Lehrerinnen un solchen Mitgliedern, welche die häuslichen Ar-
beliten verrichten aben; 1ın Ordensscholastikaten zwıschen den Kle-
rikerstudenten und Laienbrüdern USW. In jedem , daß sich Span-

Zum Problem „Elternbild und Gottesbild“ vgl Stenger, Der Glaube 1n
der Ents  eidung Versuch einer Antwort aut die Glaubenskrise der eutigen
Jugend. reiburg Br 1961 Band der el „Kleine Schriften AA Seelsorge”).
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nungen, die Au dem Geltungsbedürifnis resultieren, leichter AaUuS-

gleichen ]Jassen, S fundierter d1e gläubige Berufsauffassung ist.

(3) Han gsgeMESSCHES Erwählungsbewu  SieHM An dieser
Stelle ist auch noch die Hypertrophie des Selbstwertgefühls einem

penetiranten Erwählungsbewußtsein nNnennNnen Zweiftfellos handelt
sich, W1e bei der na des aubens, auch be1l der speziellen erurfun
A Ordensstand eın „Herausgerufenwerden”, iıne Auserwählung
Bel Persönlichkeiten mıiıt hysterolden ugen liegen 1er überbetonte Miß-

deutungen nahe, die nıcht selten m11 pseudomystischen Anwandlungen
gepaart sind. Es ware ungerecht, HEL HFrauen solche eigungen AD Z

schreiben. Auch hbel Angehörigen männlicher Orden S10 CS bisweilen
e1n hartnä  es Erwählungs- un Sendungsbewußtseın, das sich auch
dann och behauptet, WeN das consil1ium beundi er Rat Z Austritt)
VO  @ den beren schon Jängst ausgesprochen wurde.

JTle die aufgeführten Motivbeimischungen, selen S1Ee mehr ausweichen-
der oder mehr egozentrischer Art, münden VQ einem gew1ssen tar-
kegrad i Fehlhaltungen, die das Ethos des Ordensberufes verunrel-
nıgen un ffenen oder verdeckten 7usammenst6ößen mıiıt der iıtwelt
innerhalb un außerhalb des OSTIEers führen

©) Ergebnis: or Q 1E Ran SOr  nung der Motlve
beende das Kegister der Menschlichkeit mi1t dem nochmalıge Hınwels,

daß nıcht berechtigt 1st VO  5 vorneherein auf DA eventuell vorhan-
dener Begleitmotive die echten Berufifsmotive bezweifteln. Selbstver-
STian ist e1n behutsames Sichten un Abwägen Platze. Entschei-
dend 1st, daß dem Berufenen bel der Antwort auf den 050 Gottes
gelingt und daß WI1r ihm el behilflich SiNd, die ichtige Rangordnung
der Beweggründe herzustellen, mıiı1t den eindeutig religiös-gläubigen Mo-
tıven der Spitze, gestutz VO  e brauchbaren menschlichen Hılfsmotiven
un möglı befreit Von schädlıchen Unterwanderungen, sowe1lt S über-
haupt Menschensache ist 1ıne solche Befreiung erreichen. FHragen WIr
unNs also, W as WI1TLr dazu beltragen können, da ß ın den Jungen Menschen
VOL dem Ordenseintritt und 1ın der ersten eit SEe1INES Ordenslebens die
gültigen Berufsmotive geweckt und entfaltet werden.

PraktischeFragenund Anregungenzum Problem  Cn
© 61 VDa

Dreıl praktische Probleme moOchte ich berühren: dıie rage der Berufswer-
bung, der Motivläuterung 1MmM psychagogischen Gespräch D die or

die rundlegung solider Berufsmotivation In den ersten Ordensjahren.
a) Die S 1ın Wort, Schrift und Bild sollte gestaltet
se1ın, daß ın iın In erstier Linıe die theologisch-gläubigen Hauptmotive
wenn auch D jugendgerechter orm ZAUL Ausdruck kommen. Die



Hıilfsmotive z das Leben In froher Gemeinschaf{t, Lieistungs- und

Geltungsmöglichkeiten sind TUn ın vorsichtiger, wirklichkeitsnaher IDO=-

sierung verwenden. Vermieden werden muUussen alle Sentimentaliıtäten
und die Provokatıiıon halbbewußter und unbewußter inferiorer en  nge
@ alsches Geborgenheitsbedür{n1s, infantile Frömmigkeit, relig1öse
Romantik) 1ıne Überprüfung mancher Werbeschriften und -prospekte
unter diesen Gesichtspunkten 1st empfehlenswert ”).
Z edenken ist ferner, ob icht gegenüber der oft sehr aktiven manch-
mal auch nıcht ganz fairen „außeren“ Werbung der „inneren“ Werbung

wen1g Aufmerksamkeit geschen wird. WIr sSind verpfli  tet a
SCNH, ob CS nıcht qauf Tun hergebrachter religıöser un aszetischer Ge-
pflogenheiten glei  sam „atmosphärische“ Störungen g10T, welche die
Strahlungskra und den Sog der Orden vermindern. Ich ıadal 1]1er Ta  —

E1n einz1ges Beispiel, weil ich bel den „Reifungshilfen“ weltere omente
bringen werde, die auch schon 1ın diesen Zusammenhang gehören Ich
könnte alr vorstellen, daß die Wiederbel  ung der echten Konventmesse
TUr die innere, existentielle Werbung VO  5 großer Bedeutung ware. Die
I Hausgemeinde mußte sich, weni1gstens VO e1t Zelt, 72006 Faeijer
der Eucharistie versammeln und auch Opfermahl teilnehmen, daß
1mM gegenseıltigen und gemeiınsamen Zeugn1s das „gemeinschaftliche He
ben  C6 SeEe1INE höchste Sinnerfüllung ernıelte Dann wird wleder ichtbar, daß
die klösterliche (Gemeinschafit Kultgemeinde 1st, Un als solche so11 S1e
en und wıirken. Wo och üblich 1St, einem Jag den Besuch Z}  D}

zwel Messen nahezulegen oder fordern, muß WDETIE werden, W1e weit
das noch vollzogen werden ann

Dass psychagogische Gespräch ist VOL dem Eıntritt ın e1N
Novizlat, dann während des Novizlats und 1ın den ersten Ordensjahren
1Ne wichtige bel der Läuterung der Berufsmotive. verstehe da-
runtier einNne Gesprächsart, die 1M Klima e1ınes vertrauensvollen Kontaktes
epileg WIrd, zunächst untier vollıgem Verzicht aUT aszetische und InNnOTa-

lische Akzente. er, auch der heimlichste Versuch eilıner Inquisition
wuürde nfehlbar störend wirken. (janz verie. ware S, das Motivbün-
del sezleren wollen, vielleicht 9a mi1t dem rostigen Messer aANSeEs
lesener psychologischer Kenntnisse! IS handelt sich keine EZIEIE
Unterredung, sondern das, Was INa eute eLWwWas tfelerlich als
„BEgegn  c bezeichnet, der die notwendigen Eigenschaften der VOI-

beha  osen „Annahme  6 und des ifenen Verständnisses gehören In die-
SE Raum des Entgegenkommens wagen sich dann auch gelegentlich die
Inhalte und Motive des „Intımen Bewußtseins“ ans Licht und können
der hellen Einsicht und der Verarbeıitung zugeführt werden. Natürlich

?) Vgl die Bemerkungen Z Problem der Werbung Ia b I S andbucı
der Jugendseelsorge und Jugendführung, Duüsseldori 1960, 633 Ül
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braucht 1el Geduld für solche espräche. ber S1e SInd lın vielen HWäal-
len VON unersetzlichem Wert.

C) ZUu Begınn des rdenslebens muß MI großer orgfa die

Grundlegung einer oliden Berufsmotivation D  mM werden. Des-
halb so1llte die Einkleidung, die doch gewöÖöhnlich Begınn des Noviıizlates
MOl icht derartıgen Öffentlichkeits- un Festlichkeitscharakter ha-
ben, daß dadurch psychologisch die Profeß Tast schon orweggenOoMMeEN
un' deshalb ıne ruhige Abklärung der Motive ı00 Lau{fe des Novizlates
erschwert wIird. ıne besondere Bedeutung 91000008 ın dieser Hinsicht den
drel Jahren der zeitlichen Proifeß Z w1ıe später bei den Reifungsproble-
mMen och gesagt wird.
Da 1m Novıizlat ıne mögl lı stl  altıge theologische Begründung des
Ordensstandes, untier Vermeidung eines falschen aszetischen Jargons, Ze-
geben werden muß, LsSt notwendig, daß die Novizenmeister un Novı1-
enmeisterinnen d1ie nötigen theologischen Voraussetizungen besitzen. Vor
allem für die Novizenmeisterinnen mUüßten mehr Gelegenheiten eologi1-
scher For  ung, eiwa anl der orm VO  ; äangeren ursen, geschaffen
werden. ber auch füur den Nov1izenmeıster, der Priıester 1st, besteht die
Pihnecht, sich m1t den modernen theolog1ischen Problemen un Sicht-
welsen beschäftigen und diese Erkenntnisse TUr selne Aufgabe UuSZ!  -

werten
Z 1nNne weılıtere Schwierigkeıit, welche die Schwestern un Laienbrüder
Er sel ın diesem Zusammenhang hingewlesen. Mit der Zunahme der
vollen Ausbildung ın einem zivilen Beru(f, Se1 als Mittelschulleh-
rerın oder als Handwerksmeister, entsteht die Gefahr, daß der eigentliche
Ordensberuf ın den Schatten des bürgerlı  en gerä Darın sehe ich 1ıne
Mahnung mehr, die überlieferten Belehrungs- un Frömmigkeitsformen
einmal unter dem Gesichtspunkt betrachten, OD S1e 1m Stande sind,
soviel Glaubenserfahrun anzubahnen, daß daraus dominierende,
tragfähige Motive f{Ur den Ordensberuf entstehen.

GEFÄAHRDUNG DE  zo ANTWORT URCH UNREIFE
VERHALTENSWEISEN

Bemer  ungen ber ntwıCkKI1UNEg und
Persönlichkeitsreifung

Die unwillkommenen Begleıtmotive des Ordensberufes en ihre Ursa-
che häufig ıIn elner weni1gstens teilweise seelıisch-personalen Unreife Schon
bel der Skizzierung der Motivatlonen War schwier1g, ohn'e diesen Be-
griff auszukommen. An verschiedenen Stellen, bel der ede Vn der
Weltflucht und dem Ausweichen VOL dem Geschlechtlichen, drängte
sich örmlich auf Deshalb soll aut die Fragen ach den reifen un
reifen Verhaltensweisen Jetz näher eingegangen werden.



Dreı Vorbemerkungen erleichtern uns das Verständniıs für die Entwick-
ungs- und Reifungsprobleme. DDie erstie bezieht sich autf das bekannte
Phänomen der Akzeleratıion, die zweite auft die Unterscheidung zwıschen
Kalenderalter un ntwicklungsalter bel Kındern un Jugendlichen un
die drıtte quf die Dıifferenz WV'C)  . Lebensalter und Reifealter, die CS auch

Erwachsenen geben ann

Das Phänomen der AA ET al ON
ancher Magıster LST überrascht, welche 1esen sich ihm als uniItıge
Novı1ızen anverirauen. Er hat 1er mi1t den Auswirkungen der SoOs
Akzeleration tun, die CS natürlich nicht NnUu  — bel männlichen, SOI1-

dern auch be1i weıblichen Jugendli  en SIDt . Akzeleration besagt
zunächst einmal 1M Hınblick Qaut das körperliche Erscheinungsbild, daß
die Menschen uUuNsSeTrer Zonen heute gröher werden aqals früher un daß
diese TC) auch schon früher erreicht wird. So g1bt CS qufi-
Lällig große Babys, der zweite Zahnwechsel TI früher eın un drel1-
zehn]jährige Mädchen erwecken den Eindruck VONn ]Jungen amen, W1S-
s&  _ aber eelisch m1 ihrer Fraulichkeit noch nıchts echtes anzufan-
gecn. ur INall heutzutage Irager TUr mittelalterliche Ritterrüstungen
suchen, mußte INa auf ertianer zurückgreifen, da die ustungen
KL: für das Mal VO  5 199 bis 1,60 m berechnet sind. Die Durchschnitts-
größe der a  zehnj]jährigen Primaner VO 1914 betrug 169,7 C die-
Jenigen ihrer Altersgenossen VOoNn 1951 dagegen schon 179,4 Der
Unterschiled beträgt a1S0O fast cm! Dalß bel dieser Beschleunigung die
Festigung des Organ1ısmus nicht Schritt halt und erst allmählich nachge-
holt WIrd, ist Verstian  ich
Wiıe steht aber m1t der seelischen Entwicklun 1bt auch 1ı1er 1ne
Akzeleration? Le1ider MUu. 1er eher VOMN einer Retardierung, eiıner Ver-
zögerung, gesprochen werden. WAar versucht sich der Jugendliche ın Fol-
C der früh verlangten Auseinandersetzung m1% der Welt der Erwachse-
Ne  5 diese oberflächlich anzupassenN, aber 1m Kern SEe1INES W esens SC-
ın ihm das nıcht. Er hat früh eın umfangreiches sexuelles Wissen
aber die Verarbeitung dieses 1SSeNs gelıngt icht Die Entwicklungsver-
Öögerung etirı iıcht die „Daseinstechnik mehr praktischer 06 u -

ch Wı ), icht das „Schaltenkönnen”, das Reagleren un die Wendigkeit
1m modernen Alltagsablauf, sondern die Fähigkeit, ın den ınn derI
ID) Zu den folgenden Angaben vgl uUCHOW., Jugend 1m Wandel Schles-

WI1Gg 1955 bes und 16—23; e: 1 m aun ,, Kind, Sexualıtat un! Erzie-
hung Aufl üunchen-Base 1960, bes Z —— In der unter Anm GE-
nannten el „Kleine Schriften Z Seelsorge‘ (Seelsorge-Verlag reiburg Br.)
wird 1n absehbarer 7 eit e1INn andchen erscheinen, das Dr. e| ZAUE Ver-
fasser hat und die seelsorglichen Fragen behandelt, die sich dQdus dem Problem
der Akzeleration ergeben.
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un: des Lebens einzudringen un damıt die Fähigkeıi(t, sich entschel-
den un endgültige Bindungen aut sich nehmen. Verzögert ist auch die
Entfaltung eliner reifen Emotionalıtat un eiINes ausgeglichenen Gew1lssens
ntier diesen Umständen ist d1ie Gefahr der Überforderung groß Denn
die außere Erscheinung des schon Erwachsenen verleitet leicht dazu, d1ie
seelisch-geistige Entwicklungsverzögerung übersehen.

D) Kalenderalter und ntwicklungsalter bei Kiındern
und Jugendlichen.

Auf dem Hintergrun der aufgezeigten allgemeinen Problematik der kör-
perlichen Schnellentwicklung un seelisch-geistigen Verzöger  g 1st das
individuelle Schicksal des Jungen Menschen sehen, der manchmal
ter relativ günstigen, oft aber untier zusätzlich ungunstigen Reifungsbe-
ingungen (Elternhaus, Erziehung, Schule USW.) aufwächst. Während den
Uurısten ın erster Linlie d aıs Kalenderalter interesslert, die ahl der
tatsächlich gelebten Jahre, Monate und Tage, ra der Psychologe un d
ädagoge ach dem Entwicklungsalter Für die Beantwortiung dieser
ra wurden, VOTLT em A0 Begutachtung VO Kindern, SoOs ests aUuS-

gearbeıtet. Mıt ihrer Hılfe stellt sich heraus, da ß Gert Wal dem
Geburtsdatum nach Nneun TEe und drel Monate za ın der seelischen
Entwicklung aber zurückgeblieben 1st, un'd ZWarLr bel einem ‚Intel-
ligenzalter” Bereich der raktischen un schulischen Begabung)
VO  e sechs und einem „Ddeelenalter“ (emotional-triebhafte Sphäre) VON

drel bis viıer Jahren! NebenDbeıl SEe1 bemerkt: Der Hauptgrund für dieses
errbpı 1st, außer eliner anlagebedingten Begabungsschwäche, 1nNne hoch-
gradige Vernachlässigung durch Cdie Mutter, die deswegen VOL Gericht
stand) 11) So problematisch auch solche Testverfahren sind un extirem
der ausgewählte all seın Ma  9 1er wird eutilıic sichtbar, welche Aus=
maße Entwicklungshemmungen annehmen können. In weniger krassen
Hormen sSind S1e häufig bei Kindern und Jugendli  en anzutreiffen.

C) He ensaltier und ETTeaTlTter bel Erwachsenen.
Hs mußte uns wundern, WEeNTN dieses Auseinanderkla{fen, das WITLr soeben
kennen gelernt aben, nıicht auch bel Erwachsenen gäbe WAar spricht INa

bel ihnen nıcht mehr VO  > e1Nem „Intelligenzalter“ 1M Gegensatz Z

Kalenderalter, we1il der Entwı1  lungshöhepunkt der SoOs Intelligenz DE-
woöhnlich miıt SC| der Adoleszens erreicht ist. und die Intelligenz
weiterhin 1U  er och als größere oder geringere egabung 1ın Erscheinung
LEL aber d1ie Übereinstimmung VO  ’ Lebensalter und Reifealter ist auch
jetzt och keine Selbstverständlichkeit. Ausnahmsweise 1e das Reife-
alter ber dem Lebensalter; der Normalfall ware ıne eckungs-
gleichheit VON beiden; aber sehr oft besteht 1nNne beträchtliche Unterle-

V1) Vgl Das unverstandene ind Aufl Stuttgart 19506,
12



genheit des Reifealters, weni1gstens 101 diesen oder jenen seelischen Be-
zirken. Das annn starken nneren annungen und Depressionen Tün=-
DEn chwlerigkeiten 1M Kontakt m1% der Umwelt, ın Beruf un Ehe-
leben |DS muß aber nicht immer se1n, daß die Unreife außern Konf{lik-
ten Es ist möglich, daß eın Mann VO  ® Jahren, der ach
außen hın als Beamter oder Betriebsdirektor „seinen Mann stellt“, mi1t
Se1INer männlichen Geschlechtli  kei ın oder VOL der Pubertät steckenge-
blieben 1ST und eshalb In selner FEhie nıcht zurecht kommt. Viele Ehekri-
SCeNMN beruhen qautf infantılen un ]juvenilen Verhaltensweisen der art-
CL, die n1ıe eigentlich Partner geworden S1Nd.
Nicht weniger als für das Leben 1ın der Eihe ist TUr den Ordensstand e1n
bestimmter Trad VO el erforderlich. Ausgehend VO  ; den drel elüb-
den versuche ich das zeigen.

Beisplele 1Ur e 1 1T-es und Un reil. Des Verhalten
1' IM rdensleben

DiIie Übernahme der anspruchsvollen ebensiorm, d1e VO den drei Ge-
lübden der rmut, der keuschen Ehelosigkeit un des Gehorsams geprägt
WIird, ıst eın W agnıs des aubens un edeutie deshalb IUr den ber-
nehmenden Chance un Gefahr zugleich. Die Chance besteht darın, daß
der Ordensmann un die rdensirau ın der Krafit der Berufung Z Er-
üllung e1INeEeSs prophetisch-repräsentativen und eschatologischen ufitrags
heranreifen; und die Gefahr, daß S1e als Menschen un Christen VOeI'-

kümmern un alle positıve epräsentanz verlieren. Oogar die neofreudi-
anısche Schule anerkennt 1n ihrem Vertreter Harald

Lebens ach den Gelüb-die anthropologische Bere  1gung e1INESs
den das allerdings meılner Ansıcht ach ohne genügendes aubens-
fundament qauft sehr schwachen Beinen steht sagt aber 1mM selben Atem-
ZUßg, daß die Gelübde gerade jene Lebensgebiete betreiffen, deren For-
mMung Oln m1  1001 12)

a) Beispilele S dem Bereich des Armutsgelübdes
Die Armut m Glaubenssinn des Wortes besagt reiheit, I erstier Linie 1N-
NeTe un dann auch außere Freiheit VO Besi1tz, 1mM Dienste des eer- un
Offenseins fur Goft. Je ach Charakter un Erziehung ann die Armut
eın Ordensmitglied infantılen Fehlhaltungen D wel verschiedenen
Richtungen verleiten:

(1) Die eiINe ichtung ist ekennzel  Ne durch eiNe
SIeH  ständigkeit und eın dauerndes Gefühl der Beengung

N S HFur manche stellt das Fehlen finanzieller Selb-

11) Vgl ! Der gehemmte ensch Entwurtf eines Lehr-
buches der eo-Psychoanalyse. Aufl Stuttigart 1947,



ständigkeit un der damıt gegebenen Sorgen einen Ausfall eifungs-
anNnsPpOLIN dar S1e sSind froh, icht m1t dem eld umgehen mUussen, un:!
uhlen sıch 1n dem Zustand elıner gewlssen ntmündigung ohl Ihre An=-
sprüche Sind ger1ng, und WenNnn S1C einmal 1n die Verlegenheit kommen,
doch eld ausgeben mUÜssen, fühlen S1Ee sich dAUrC. das Gelübde VOTI'-

zeit1ig beengt und etirauen sich en einen 'Teller Suppe kaufen oder
den K offer fUr ennıge ın die ufbewahrung geben, ungehin-
dert den Aufenthalt einem Ea  ummel verwenden.

(2) Leichter Lun sıch die „Armen  66 der anderen Richtung, die mıt ihrer Ar-
MUtT eINeEe manchmal phantastische roßzügigkeit un eın
HMLAa 1V e.s AÄAnspruchsniveau ihrer üunsche und Erwartiungen VeI'«-

binden S1e sind w1e Kinder, denen nichts un doch alles gehört, un Je=
ben 1ın eiıner seltsamen symbiotischen inheit "°) m1t dem Eigentum des
Klosters un!| der asse ihres Prilors oder ihrer Oberin. S1e gebrauchen
und verfügen locker und schnell, aut Re1isen un 1M Urlaub sSind S1e splen-
did sich und andere. Manche SiNd w1e kleine en VOL dem Schau-
enster eINes Spielwarenladens, denen INa. erst angsam lar machen
muß, daß 190828  ; nıcht alles en kann, W as InNna  ®) en mö öchte. In we1b-
liıchen Orden tretien Schwier1  eıten 1M Sinne e1nes naıven AnspruchsnI1-

auf, Geschenken gegenüber, die VO.  5 Verwandten gegeben WEeTIr-

den, weil ES der weiblichen Psyche nahe liegt, 1m Handumdrehen starke
persönliche Bindungen auch (regenstände heiten

ESs 1st iıcht einfach, 1n Dingen der 1eIOo u bel unNnseren geänderten S
verhältnissen das reife Gleichgewicht finden, das der inneren Freiheıit
entspricht 14)
D) Beispiele au dem Bereich des S e  es keuscher

DIie Verwir.  ung der keuschen Ehelosigkeit f{indet
ın der orm des gemeınsamen Lebens vergleichsweılse güunstigere Bedin-
gungen qals die Verwirklichung des 0O11DAts eım alleinstehenden Diöze-
sanklerus. Posıitiv ist auch, daß das Gelübde 1ne eigene, profilierte Be-
rufung unterstreicht und damıt den charismatischen Charakter mehr be-
VONT, während der Ta  — durch eın Versprechen gebundene Priester ın der
Gefahr steht, n Jungen Jahren passant 1ın autf nehmen, WasSs iıhm
später ZU Problem wird. Hur alle Fälle der Ehelosigkeit des (;ottes-
reiches willen gelten aber olgende Überlegungen:
(1) Das Gelübde oder Versprechen der Ehelosigkeit annn ArST eiıner
e1ıt verantwortlich abgeleg werden, ın welcher der Junge Mensch die
seelisch-geistige el rlangt hat, die na  ; tÜür den

13) Vgl eb den Abschnitt „Erstie totale Besitzlust“
26— 50

14) Vgl [ Die TIMU des Ordenslebens 1n e1iner veräanderten Welt, InN®
els un en 33 1960) 2602-—2006



he erwarie Von Mannn un Tau mussen weniıgstens
gewlsse Mindestvoraussetzungen erfüullt Se1n, bevor S1Ee den Weg 1ın die
Ehe antireien können ”°). Seelsorger, Juristen un! Arzte w1ıssen C(A1e
oft usweglose NiOt: die entsteht, WEeNnN die seelische Basıis {Ur die Gruüun-
dung eilıner Ehe gefehlt hat Nicht weni1ger Unglück ann sıch dort
sammeln, die Ehelosigkeit untier Talschen, Wenn auch unbewußt fal=
schen Bedingungen riskiert wurde.

(2) Fragen WITr unNns 1M Eiınzelfall, W1e der Verzicht escha{iffen ist!
Kommt AausSs eıner indlichen oder Aaus einem
reifen Wiıssen die erte, die zurückgelassen werden? EeWLl. ist
Jeidvoller, aber besser, WEeNnNn sich eiINne Novi1izin VOL der Protfeß oder
auch eın Frater oder Bruder nochmals VOTLT der egung der ew1igen (Ge-

en Ernstes die Frage stellen, ob S1Ee auf die Dauer die ntsa-
gung melstern werden, die eın Leben ohne ell!  en Partner, ohne KIn-
der un Heim mıi1t sich bringt, als WenNnn dieser Bereich TUr s1e Vo. abge-
blendet und raglos ist Von denjenigen, welche die en menschlichen
Erfahrungen ahnen, die ın der Begegnung der eschlechter liegen, un:
die dann dennoch verzichten, ist anzunehmen, daß S1e eın an gemesSsenes
Reifealter erreicht en Beli den anderen dagegen, bei den hnungslo-
SE  } oder Wahrlässigen, wird INan oft auf eine bedenklich nl]ıedere Entwick-
Jungsstufe rückgehen mussen. Wenn dann 1mM Laufe der Jahre doch
einNne Nachreifung stattIiindet, tauchen unvorhergesehene schwere Kri-
S5e  5 und TODleme auf

(3) Der Verzicht Ma auch dann als unreif bezeichnet werden, Wenn
glel|  sam auf DU „dunkler“ STa heller nungen ın ampf-
stellun mi1t geschlossenem Visier geleistet wIird Der ETZIC wird -
SEetZz Urc e1iNe KueTSCha UE < „Werdescheu“ (v

I an mbivalenz des Ges  lechtlichen bleibt er-
arbeitet, un AaUS dem Gemisch VOoON Bedrohung und Faszination entsteht
e1INe schwere ast und Unruhe 16) Hier mu das Verhältnis Z  a eigenen
und ZUrLr anderen Ges  lechtlichkeit erst einmal gründlich revidiert WEeTr-
den, bevor AdUusSs der Ehelosigkeit das werden kann, Was VO  - Gott In der
erufung gemeıint ist.
Das Leben ın Jungifräuli  keit WIrd ZWar immer mehr Entwurf als volle
Verwirklichung se1ın, aber eSs sollte weniı1gstens untier reifen Vorausset-
ZuUungen begonnen werden, daß selner Vervollkommnung keine unüber-
wındlichen Hindernisse entgegenstehen.
15) Vgl azu die anregende Schrift VO.  ; t 1 Auf dem Weg ZAUET: Ehe Wand-lung und Reife München-Basel 1961
16) Vgl Grünewald, Zur rage der Berufsneurose beim Theologen M®Anima 195S) 36—94, bes



Beispilele au dem Bereich des CGeh o rsamsseluldes
Der Gehorsam 1sSt die höchste orm der Nach{folge Christ1i Deshalb 1st

besonders großer Wert darautf egen, daß gelobter Gehorsam Au einem

reifen, verantwortungsfähigen un! verantwortungsbereıten (Gjew1lssen her-

vorgeht Wwel unreififen Gehorsamsarten stelle ich die erwünschte reife

Weise des ehorchens gegenüber, wobel ich egriffe AaUS verschiedenen
Schulen und Teilgebieten der Psychologie verwende:

(1) ES gibt ıne humorlose LdeH I1Tı Ka LOn m1t Ordenstracht nıd

Ordensregel, die einer formalistischen Gehorsamsau{ffassung füuhrt

Hıer ST nichts lebendig; und eın en 1St, da ist auch keine Reife

Beln der Erläuter  g sSEe1INES Persona-Begriffes schreibt Un e1N-

mal „Diıe Identifikatıon mi1t Amt un! 1ie hat eLWAS Verführerisches,
weshalb viele Manner überhaupt nichts anderes sind qals ihre ihnen VOI1l

der Gesells  ait zugebillıgte Roles 17) Daß ıer eın Gefahrenmoment HT

ql le jene besteht, die sich ın einem rden, SEe1 ın einem männlichen
oder weiblichen, ı0 leitender un eilnden un Gehorsam verlan-

gen aben, wird niemand eugnen ber die Gefahr einer Identifikation
ist auch bei Untergebenen vorhanden, die sich A US angel gelstiger
Anstrengungsbereitschaft m1t einem vielleicht exakten und observanten,
aber hohlen Formalismus nu Marla 1mM Gespräch mi1t dem Engel
ist das vollendete eisple elınes Gehorsams ohne Identifikatıon.

(2) Die entgegengesetzte (0)16300) ıST die nicht weniıger humorlose
. KON- die den kindlichen (2.—9 Lebensjahr) oder ]jugend-

lichen ÜTrotz 1.—15 ebensjahr un änger) erinnert. Hıer wird 1n neLa-
tivem Willensleerlau opponlert der Opposition willen Das annn D1S

eıner chronischen ergıe alles, W as VOonNn oben komm(t, führen.
Be1l jungeren Ordensmitgliedern wird sıiıch icht selten 1ne Art

nachgeholter Pubertät handeln In manchen, besonders 1n hartnäckiıgen
Fällen bilden oft schwierige Verhältnisse 1a Elternhaus den Hintergrund.
So 10101 vorkommen, daß die Opposıtion eigentlich gar nıcht dem

Vorgesetzten g11t, sondern dem ater, der nıcht verstanden hat, Väter-
1C@  el und Autorıtät 1ın der rechten Weise A verbinden. Hier sSind
schwierige pädagogische ufgaben lösen.

(3 In der zwıschen den unreifen Extremen 1 d1ie elastische,
O05 O_1e el Distan,  ilgkeit, die sich ın respektvoller Partner-
chafit ZU. Autoritätsträger bewährt. rundlage dieser Haltung ist eın
reifes persönliches Gewissen, das 1ın die Sinnzusammenhänge Eiınblick
nımmt. Es 1st ebensoweıilt entfifernt VOI1 dem Primitıivgewissen des Klein-
kindes, das auf VOL Straife un Liebesentzug beruht, W1e VoNn dem

17) Y ı Die Beziehungen zwischen dem Ich un dem nbewußten Aufl
Zürich 1945,



autoritätshöriıgen Überich-Gewissen des Jugendli  en VOTL der Pubertät'®).
Bın aszetisches Mißverständnıs könnte m11 daran schuld werden, daß der
Schritt VO  5 der letztgenannten uIe AD wahren Selbständi  eit icht

getan wird. as Steckenbleiben verhindert das ündigwerde des (GeW1S-

SCNS, dessen besonderes Kriterium die Fähigkeit Z Tugend der Epikie
ist 19)
lle genanntien Schwierigkeiten e1INes Lebens nach den eiu  en be-
welsen 1Ur die Würde dieses und schicken uns auf die UG ach
den praktischen Möglichkeiten dieser Lebensform.

Pra K CH'e KHiagıen und AÄAnrzegunggen
Z HE Problem der Persönlichkeitsreimrung

Es 1st naheliegend, ın diesem Zusammenhang über das er eım Or=

denseintritt, uDbDer Gewicht D Termın der Gelübdeablegung un den

Zeitpunkt der Erteilung der Höheren W eihen und schließlich Der die

mögli  en Reifungshilfen nachzudenken.
Das er T den E ITIELIN den en 1sSt ın erster Linie

icht ach dem Geburtsdatum, sondern ach der erreichten seelisch-gel-
stigen Reife des Kandıidaten oder der Kandidatin beurteilen. Vom

psychologischen Standpunkt AaUS Sr e1n rühes Novizlat, das schon
ın das 1 oder Lebensjahr a eın unverantwortliches Risiko. Man
sollte sich nıcht durch die Aussicht autf eıinen eventuell stärkeren Nach-
wuchs solchen Einrichtungen verleiten lassen. Mag Zeiten gegeben
aben, 1n denen e1n derartıges orgehen rechtfertigen WarL, eute ıst

jedenfalls ringen davon abzuraten, un War sowohl 1M Hinblick auf
die Entwicklungssituation des jungen Menschen und auf die mögli  en
spateren Konflikte, als auch AaUS Gründen des Respektes VOL der Entschel-

dungsfreiheit, die ich erst appellieren kann, WEeNil S1Ee 1n genügendem
aße entfaltet 1st Auch bel Ssog Spätberufenen und alteren Bewerbe-
rınnen TUr wWwel en ist sehr daraut achten, daß sich Lebens-
qalter un Reifealter annähernd decken.

Unbeschadet des Gewichtes der sollte der kır-
chenre  lich gewährte Spielraum der drel Jahre biıs Z

qls eın Raum des Rei1ifens autf die endgültige Ents  eidung hın VeLr -

standen werden. 1eses Moment der Freiheit ist VO  ( großer pädagogischer
ruchtbarkeit Die rlaubnıiıs ZU vorzeıtigen un der ew1lgen Profeß
darf UE  — ın schwerwiegenden Fallen erbeten un gewährt werden.

Das gleiche g1ilt für die Dispens eım früheren
r e Weihen, einschließlich der Priesterweihe. Diıie Tendenz der Re-

18) Vgl P Umgang mıiıt dem kindlichen (jewlssen. Stuttgart 1953

19] Vgl ara Das (jesetz Christı ufl rel1burg BrT. 1959, Stichwort

„Epikie



lig1o0senkongregation geht eindeutig darauf hinaus, das Weihealter hinauf-
zuseizen Ihre Weisung ın der etzten eıt lautet: „Ad SAdCL’UuMm Presby-
teratus Ordinem 110  5 promoveantur nıs1ı expleto viges1ımo SCEXTO getatıs
ANNO eiligiosenkongregation geht eindeutig darauf hinaus, das Weihealter hinauf-  zusetzen. Ihre Weisung in der letzten Zeit lautet: „Ad sacrum Presby-  teratus Ordinem non promoveantur nisi expleto vigesimo sexto aetatis  anno et ... progrediente quarto anno cursus Theologici  ‚“. Bemerkens-  wert ist auch, daß in den neuen Dezennal-Fakultäten der „Propaganda  Fide“ die Dispensvollmachten zugunsten junger Kandidaten nicht mehr  erneuert worden sind. In solchen Fällen muß jetzt ein Indult von der  römischen Behörde eingeholt werden ”°). Es hieße, die Erfahrungen, die  hinter solchen Erlassen stehen, ignorieren, wollte man mit allen Mitteln  versuchen, frühere Weihetermine zu erhalten.  c. Als Möglichkeit der Reifungshilfe bietet sich zunächst die  aszetisch-religiöse Unterweisung an, die theologisch gut  fundiert und psychologisch einfühlend gestaltet sein muß. Eine entspre-  chende Schulung und Weiterbildung der Unterweisenden ist unerläßlich.  Die Fragen des Geschlechtlichen sind mit Offenheit, Natürlichkeit und  Sachlichkeit zu behandeln. Hier darf nicht ausgewichen werden! Unten-  denziöse Vorträge über dieses Thema sollten immer wieder stattfinden,  sei es durch die Oberen und Spirituale, sei es durch eingeladene Refe-  renten, damit die Klärung und Entscheidung anhaltend begünstigt wird.  Speziell für die Studierenden der Theologie ist zu bedenken, daß :auch  der Prozeß der wissenschaftlichen Ausbildung seine Aus-  wirkung auf die Persönlichkeitsreifung hat. Es steht fest, daß die ein-  seitige Pflege der bloß rationalen Denkfunktion die seelische und gesamt-  menschliche Integration bzw. Individuation im Jun gschen Sinne hin-  dert. Es muß Sorge dafür getragen werden, daß in den Jahren des Stu-  diums nicht nur ein Leistungs- und Beherrschungswissen, sondern ein  tatsächliches Bildungswissen entsteht, das alle seelisch-geistigen Kräfte  bis hinein in den Personkern, entbindet. Nur ein theologisches Bildungs-  wissen kann in ein lebendiges Heilswissen übergeführt werden, das Vor-  aussetzung für eine reife Gläubigkeit ist ?').  Ein weiterer Beitrag zur Reifung liegt in der musischen Erzie-  hung, und das nicht nur bei den künftigen Ordenspriestern, sondern  auch bei Schwestern und Laienbrüdern. Es genügt nicht, diesbezüglich  gewisse Möglichkeiten zu erschließen. Wichtig ist vor allem, daß die  jungen Ordensangehörigen, was den Umgang mit Musik, Kunst, Literatur  usw. betrifft, nicht ganz auf sich allein gestellt sind. Wer will es ihnen  verübeln, daß sie „wildern“, wenn ihnen kein Erfahrener, der die alten  und die neuen Schöpfungen kennt und liebt, zur Seite steht!  20) Vgl. A. Reuter, Die neuen Dezennal-Fakultäten der „Propaganda Fide“, in:  Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 16 (1960) S. 254.  2ı) Vgl. H. Stenger, Wissenschaft und Zeugnis, Die Ausbildung des katholischen  Seelsorgeklerus in psychologischer Sicht. Salzburg 1961.  50progrediente quario T1O CUTIrSUS Theologici “ Bemerkens-
wert ist auch, daß 1n den Dezennal-Fakultäten der „Propaganda
Fide“ die Dispensvollmachten zugunsten junger Kandıidaten nicht mehr
erneuer worden Sind. In solchen Fällen muß jetzt eın Indult VOILl der
römischen Behörde eingeholt werden *°). Es hieße, die Erfahrungen, die
hınter solchen Erlassen stehen, lgnorleren, wollte Nan mi1t en Mitteln
versuchen, rühere Weihetermine ernalten

Als öglic  kei der eifungs  ilfe bietet sich zunaäachst die
aszetisch-relig1i1öse nterweisung . die theologisch gut
fundiert un psychologisch einfühlen gestaltet eın MUu. 1ıne enitspre-
chende chulung un Weiterbildung der Unterweisenden ist unerläßlich
Die Fragen des Ges:  lechtli  en sind mıiıt Offenheit, Natürlichkei unı
Sac)  eit ehandeln Hiıer darf nicht ausgewichen werden! Unten-
denziöse ortirage ber dieses Thema sollten iıMMer wieder stattfinden,
SsSel durch die Oberen un Spirituale, sSe1 Urc eingeladene efe-
renten, damıiıt die Klärung und Ents  eldung anhalten: begünstigt WIrd.

pezie für die Studierenden der Theologie ist edenken, daß :auch
der Prozeß der WisSsseN sSCHhatftitlichen Ausbildung Se1INe Aus-
wirkung auf die Persönlichkeitsreifung hat, Es steht fest, dalß die e1N-
seitige Pflege er bloß rationalen Denkfunktion die seelische un gesamt-
menschliche Integration bzw. Individuation 1m un gschen Inne h1in-
dert Ks muß orge A eir  en werden, daß ın den Jahren des Stu-
diums nicht LLUL eın Lieistungs- und Beherrschungswissen, sondern e1Nn
tatsächliches Bildungswissen entsteht, das alle seelisch-geistigen Kräfte
bis hinein in den Personkern, entbindet. Nur eın theologisches ildungs-
w1ısSsen ann 1n e1n lebendiges Heıilswissen übergeführt werden, das MOr-
aussetzung fuür eine reife Gläubigkeit S
Eın weiterer Beitrag Z410E Reifung S ın der ’MMUu © —

HUn S, und das icht 1U bei den künftigen Ordenspriestern, sondern
auch bDel Schwestern und Laienbrüdern. Es genügt nıcht, diesbezüglich
geWwIsse Möglichkeiten erschließen ichtig ist VOL allem, dalß die
JjJungen Ordensangehörigen, W as den Umgang mıi1ıt usıl. Kunst, Literatur
USW. CDn nicht Sanz auf sich allein este S1Nd. Wer 111 ihnen
verübeln, daß S1Ee „Wwildern“, WEeNnN ihnen eın Erfahrener, der die alten
und die chöpfungen kennt un lie' Z Seite steht!

20) Vgl Reuter, Die Dezennal-Fakultäten der „Propaganda Fide“*, M
Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft 254

21) Vgl Wissenschaft un: Zeugnis Die Ausbildung des katholischen
Seelsorgeklerus 1ın psychologischer Sicht alzburg 1961



Zuletzt selen noch die beiden ochformen der Glaubenserfahrung DC=-
nannt, e ıcl u Selbstverständlich moöOchte ich S1e
nicht eiıner Art Selbst-Psychotherapie oder eıner Gruppenpsychagogik
erniedrigen, aber ihr richtiger Vollzug fördert ganz VO  @; selbst das Wach-
SE  } und erden. Unter dem Einfluß der Aufklärung ist uns der chatz
der Meditation verloren eSangeNn; den CS angsam wiederzugewinnen
gilt Das Wort „Meditation“ meınt mehr als „Betrachtung“‘. Dort, Me-
ditation mıT Ausdauer un!: genügendem lefgang geü wIird, kommt ihr
eine wichtige 1mM menschlichen un relig1ösen Reifungsprozeß zu
Ahnliches gilt fUur die kultische Erfahrung, die e1n notwendiges egen-
stück und eın eventuelles Korrektiv ZAUET.: meditativen Erfahrung darstellt.
ıe Feier elnNner lebendigen lturgie hat die Krafft, den Menschen Wan-

deln un immer vollkommener Reılife führen 23)
III GEFAHRDUN: DER ANTWORT NE  HE

KONFLIKTE

Bemerkungen über ehl  altungen und eurosen
1 m rdensleben

Die TODIleme der Beruifsmotivation un: der Persönlichkeitsreifung Ire-
ten manchmal 1n solcher Steigerung hervor, dal VO  5 neurotischen Kon-
likten gesprochen werden mMUu. Da sich 1er sehr schwierige und
ıfferenzierte Fragen handelt, ist notwendig, zuerst den Begri{f „Neu-
rOSe  C6 wenigstens vorläufig klären LU HO eıne Abgrenzung zZwıschen blo-
Ben Fehlhaltungen und Neurosen versuchen. Weiterhin interessieren
uns die Ursachen für neurotische Sınd sS1e 1m irchlichen ima,
DZW. 1ın der Atmosphäre der en selbst suchen, liegen S1Ee ın eiıner
unentschiedenen Antwort auf den JA Gottes oder Sınd die Konflikte
biographisch edingt? Von diesen drei Möglichkeiten soll die Rede SeIN.
A, Begr1iiisklärung und Abgrenzung. Der Sinn dieser Bemer-
kungen 1ST nicht, den Entwurf elner Neurosenlehre vorzulegen. Ich ent-

mich auch eliner strikten Definition des Begri1iffes „Neurose“ und be-
zeichne diese Art VO  w Störungen NnUu  — vorläufig un AA Verständigung als
eiınen ungelösten seelischen on  al der icht 1n der des Bewußt-
Se1INs ausgeftragen WwI1rd un VO  e mehr oder weniger eutlichen psychi-
schen oder un somatischen (=körperlichen Symptomen begleitet ist.

Fragen WI1Tr T nach den TeNzen zwıschen bloßen FYehlhaltungen un:
regulären Neurosen, heißt die uskun DIie Übergänge Sind 1eben
22) Vgl Bıtter, Medıitation 1n eligion un! Psychotherapie. Ein agungsbe-

r1ıCcH Stuttgart 1958; S L Die naturale Meditation. München 1961 ;
LO Z Meditation 1mM Ultag. Aufl Frankfurt/Main 1959:; Ro S-

Derg, Die christliche Bildmeditation München-Planegg 1955
13) Vgl FT els Kultus als eilsweg. Aufl alzburg 1954
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W ds> natürlich die Beurteillung 1mM Einzelfall sehr erschwert. Unter den
belden ersten Gesichtspunkten (Motivbeimischungen, unreife Verhaltens-
we1ılsen) War urchwegs VO:  S Fehlhaltftungen die Rede, die 1n ungezä  en
Varıatiıonen auftauchen können. Von einem gewlssen Trad machen S1Ee
den Eiındruck V O!  S Neurosesympfomen. 1Ne pedantische Observanz 1M
kleinsten Regelpunkt annn TUr den Novizen eın vorübergehendes Mißver-
staändnıs Se1IN; wurde sich aber d1ie Sache fixieren Da stelgern, hätten
V eın 5Symptom VOL uns, das TUr eine Zwangsneurose charakteristisch
St 1Nne Unbeholfenheit und Angstlichkeit egenüber sexuellen Phanta-
sıen mMag zunachst entwicklungsbedingt se1n, wIird aber alıs bedrängender
Dauerzustand ZU Zielichen eliner Sexualneurose. Die Neigung ZAUER gel-
tungssüchtigen Übertreiben hat eine Schwankungsbreite VO harmlosen
Charakterfifehler ber 1ıne penefrante Fe  altung bis hin ZU DC=
sprochenen Hysterie. ID g1ibt also jeweils die verschiedensten STULIUN-
gen Dıie Schweilizer el mi1t wohlwollendem Humor, daß jeder irgendwo
Seıin „Neuröslı"” hat Noch dazu retiten Neurosen mMels L Mischformen auf,
War m1t elner bestimmten Dominanz, aber doch als unentwirrbares (7e-
flecht VO  ® wan un und Hysterie unı sexueller Problematik
Das Leben äahbt sıiıch OE einmal nicht systematısleren.
DA @ .& ach aQen Ür sSsachen: „Ekklesiogene ND l

« Fragen WI1TLr weiter, woher kommt, daß In diesen Fällen bel
einer kleinen Charakterschwäche oder elıner unbedeutenden, liebenswuür-
en oder auch Schrullıgen Eigenheit ble1bt, in anderen Yällen aber e1inNne
Neurose entsteht. Wo liegen die rsachen Die Medizin ist ehrlich, d1ie
Möglic.  en eiıner „latrogenen eurose“ erwägen, und meınamit,
UrCc e1n alscnes Verhalten des Arztes 1 Patienten eine eurose her-
vorgerufen oder verstärkt werden annn 1ıne naloge Gewissenserfor-
schung ame vielleicht dem Ergebnis, daß CS auch „ekklesiogene Neu-
rosen“ gibt Die Hranzosen NCNNEN boshafterweise die Skrupulosität
„la maladıe catholique“, „die katholische Krankheli  “ Z weifellos g1bt
auch unter anderen Christen und auch bel ıch  TYTısten diese ZWaNgS-
neurotische Abwegigkei ber War oder ıst icht manche elehrung ber
die Strenge der Brevierverpfilichtung, ber den Verpfilichtungsgrad VO  =)

Ordensregeln und Konstitutionen, ber die Einhaltung VO  ®) uUuDrıken un‘'
ber die Bedingungen FAUE  — Gewıiınnung NC  z Ablässen dazu angetan,
zwangsneurotische Reaktionen hervorzurufen? (janz allgemein gi1lt, daß
aszetische Anweisungen, die gewl1ssen Zeiten richtig SeWwesen SEe1IN MO-
gen, bel veränderten sozlologischen und kulturellen Verhältnissen NEeU-
rotisierend wirken können. Deshalb ist immer wlieder 1Ne Überprüfung
der relig1ösen und aszetischen Gepflogenheiten notwendig. Besteht a1SO
die Möglichkeit, daß das Leben 1n einem Orden eliner Neurose schuld
wird? Wenn schon entsprechende Dıispositionen vorliegen, können die
einen oder anderen stilistischen Eigenheiten des Ordenslebens Mit-

O!  A



ursachen für Neurosen werden; Hauptsache werden S1Ee qaber NUur ın
Ausnahmefällen Seıin Die urzeln der Konfilikte liegen gewöhnlich e=-=
fer Es handelt sich entweder 1ıne zentrale Beruifisneurose oder
solche eurosen, die unabhängig VO  5 der erurun schon VOL dem BinN-
trıtt vorhanden I, e aber Provozlert n manıifest werden.

Bile 61n er zentralen BerüuisneuUrTroSeEe Von einer Neurose,
die ihre Hauptquelle ın einer nıcht sgrün vollzogenen Berufsentsche1l-
dung hat, aßt sich folgendes Bıld entwerien 24) Das Wıssen die WOor-
derungen des Ordensberuftes und die erlebte Beschränkung durch die
übernommene Lebensfiorm 1öst 1ne vitale ngs aUus Die durch die (JE=
densregel aufierlegien Voraussagungen stellen TUr die triebhafiften Bedürtf-
N1ıSSeE und TUr Cie „höheren“ Ansprüche zivilisatorischer, sozlaler, wirt-
schaftlicher Art un dergleichen 1Ne harte Beschränkun dar emgegen-
ber steht die Knisagung als eın NO Glauben angebotener hoher I e=
benswert. „DSolange aner diese reli1g10öse Wahrheit und Wirklichkeit nıcht
unmittelbar evıdent ISst olange also Glauben nıcht Mehr-Wissen
1St, olange wird jene innere pannun zwischen den ebenden Nor-
INe  - und den erlebten Entbehrungen Quelle existentieller Auseinander-
setzungen Se1IN .  “ Die Kr1ıse entsteht dort, keine klare Ents  eidung
a beides zugleic. gelebt werden möchte Wer die totale eanspru-
chung durch die eruIiun relatiıvieren versucht, geräa ın einen (Gew1ls-
senskonflikt. Dıieser wird AZUL eurose, wenn sich dem Zugri1if redl1ı-
cher Reflexion entzieht, sich 1M Halbbewußtsein Ver Dr der der Ver-
rängung anheimftaällt. Die neurotische S1ıituation ist Ausdruck einer Flucht
VO  m der Ents  elidung IN Symptom taucht vielleicht e1n Nervoses Herz-
leiden auf oder eine Gastritis oder auch e1n kompensatorischer Eifer für
die Einhaltung ausgewählter Regelpunkte. Hıer jeg iıne existentielle
Schuld des oder der Berufenen MO 1ıne C deren moralische ualı-
tat schwer abzuschätzen 1st, da sich die Verweigerung iıcht 1mM Raum des
vollbewußten Erkennens und gewollten Wollens abspie

Mla ifestatıon schon beEeste  en  er Neu rosen Eın ande-
W5 Gesicht zeigen jene eurosen, d1e schon NVOTLT Begıiınn des Ordenslebens
vorhanden d  9 D Laufe der eit aber mehr un mehr manıfest WeI-

den Of{ft 1st S daß S1e die Berufswahl durch Motivbeimischungen Mlt=
beeinflußt haben Eın Konsekrationsskrupulant ist nıcht durch die
Eins  ärfung der uDprıken elinem solchen geworden, sondern auf
Grund einer zwangsneurotischen Dıisposition, die wahrscheinlich schon 1n
der frühen Kindheit grundgelegt wurde. Will InNnan das besondere Ausmaß
einNer überschwänglichen un unerleuchteten römmigkeıt und e1mngen-
verehrung als Symptom einer Hysterie verstehen, wirdna welıter zurück-
gehen mussen als auf die VONMN dem oder der Betreffenden gelesenen Kr-

“} Vgl SI Lolgenden Ireien Wiedergabe, einschließlich des wortlichen Zitates
Grünewald, eb 02
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bauungsliteratur. Die AÄAnamnese würde unausgeiragene geschlecht-
iche TODleme oder Störungen 1M Verhältnis den Eltern auidecken
Es ist immer ratsam, aut die Vergangenheit, besonders qaut die Irü  Ind-
i1chen Erlebnisse elnes Menschen achten, Wenn sich bel ihm ın der
Gegenwart neurotische Konilikte zelgen. In den melsten Fällen wird sich
herausstellen, daß A1e Neurose schon einen weıten Weg zurückgelegt hat,
bevor S1e dem Seelsorger oder den Vorgesetizten egegne

Belilspilele TiLT neurotische Schwierigkel  en
bel Ordensangehörigen

Um einigermaßen veranschaulichen, W as soeben ber das Manıfestwer-
den schon bestehender Neurosen gesagt wurde, hebe ich bei der Schilde-
rung VO  ; ZWwel Lebensschicksalen Jeweıils NUur ein1ıge besonders wichtige
Merkmale und Daten hervor. Vier Aspekte verhelfen unNns Z Verständ-
nN1ıS der vorhandenen Schwlerigkeiten Wır fragen nach den Symptomen,
nach der Situatıiıon 1mM Elternhaus (Anamnese), ach Erklärungen für die
gegenwärtigen Konti{likte und zuletzt ach den ilfsmöglichkeiten un
Heilungsaussichten 25)

Schwierigkei  en 61n er 3  Jährigen OÖOÖOrdensschwe-
Ster., die q 1ıs LiehrTrerin Va 16 %

(1) Symptome. Schwester leidet migräneartigen Kopfschmer-
ZCN, die ZAUR erstenmal ach Knr der Periode mi1t 14 Jahren auftra-
ten un sıch 1M Kloster VO  } Jahr Jahr steigerten. Während der An-
fälle sieht die Schwester sehr eidend und blaß AUsS, S1Ee weigert sich aber
mit er Entschiedenheit, ihre Tätigkeit als Lehrerin unterbrechen.
Z.u den eftigen Kopfschmerzen kamen ın etzter eit häufigere Unter-
leibskrämpfe, daß S1e arztlıche nachsuchen mußte
Bei ihren Schülerinnen ist Schwester sehr unbeliebt. S1e werfen ihr
Ungerechtigkeit un evorzugung VO  ; einzelnen Musterschülerinnen VOT.
Das protestierende Verhalten der Jugen  en, das siıch ın massıven
Schulstreichen undgibt, versucht S1e erfolglos und humorlos durch ge-

25) Die beiden Berichte wurden 1n Zusammenarbeit mıiıt Psychotherapeuten ange-
fertigt. Sie sind SIar. vereinfacht un greifen I11UI das biographisch-kausale Mo-
ment heraus. Organneurotische ymptome (körperliche Erkrankungen), w1e S1e
1n den beiden vorliegenden Fallen vorhanden sind, gehören nıCcı notwendig
ZU Bild einer Neurose, sSınd Der häufig und verdeutlichen die Situation.
Außerdem sSEe1 bemerkt, daß die Psychotherapie oft mıiıt viel massıveren Neu-

und ymptomen tun hat, als S1Ee hier dargeste wurden. Zur Kasuistik
vgl e Innn un! Gehalt der sexuellen Perversionen. Eın daseins-
analytischer Beitrag Z  — Psychopathologie des Phänomens der 1e Aufl
Bern-Stuttgart 1952; e1s Das Vaterproblem 1n der psychotherapeuti-
schen Praxis, 1n 1 eb 26—43; L Menschen 1n Not
Arztebriefe aQdus der psychotherapeutischen Praxis. ufl Stuttgart 1943
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häufte Strafarbeiten un „Moralpredigten“ melstern. Von ihren Mit-
schwestiern wiıird S1E als sehr pflichtbewußt, zuverlässig un besonders
„Iromm ” geschildert.
(2) S;tüation “ im Eltern h at's. westier ist die alteste von 1ler
Kindern. Dıe beıden nach ihr geborenen äadchen sSInd weni1g glücklich
verheiratet, un der Jüngste Bruder ist unverheirateter Buchhalter Die
Eihe zwischen dem uhigen und immer EeLW.AaSs krän  ıchen ater un
der einıge Jahre äalteren, sehr energischen un vitalen Mutter War

voll VOIN inneren pannNuNgen, die selten ach außen ın Erscheinung
traten Die Mutter War pedantisch sauber, elsern pün:  X un uldete
keinerlei Widerspruch der Kinder. Schwester und ihre Geschwister

1mMMer übsch NgezZzoge un ıne anseCMESSCHNEC Aus-
bildung, erfuhren aber keinerlel Zäartlichkeiten und Herzlichkeiten Von

der kühlen Mutter Kleine Dummheıten oder eCc Zensuren wurden
hart bestraf{t, meist mıiıt angfristigem ENtIzZUg eiınes geliebten Splelzeugs.
Da S1e alıs Kınd ber ängere e1t Bettnässerın Wafl, wurde S1e VO  s der
Mutter 1m Familienkreis mi1t herabsetzenden Worten verächtlich gemacht,
woruntier S1e besonders Ihbrr Schwester annn sich erinnern, daß ihr —

ster starker Anfall VO  n Kopischmerzen aufitrat, qls S1ie VO  } der Mutter ge-
chlagen wurde, weil S1e bel einer Regelblutung unachtsam WAar.

Ihr War der ater, der War n1ıe aktiv für S1e einftrat, aDer 1e1
mi1t ihr spazıeren g1ng, S1e SsSeınen äufigen Kirchenbesuchen mitnahm,
iıh eschichten AaUS der erzählte, S1e Gebete lehrte un: SomM1 für
slıe, WenNnnNn icht Z “ Bundesgenossen, doch weni1gstens ZIUR syl wurde.
Der ater sprach auch oft davon, daß eigentlich ın einen Orden habe
eintretien wollen, daß aber schließlich dem unsch selner Eltern, das
väterliche Unternehmen weiterzuführen, nachgekommen sSel.

(3) rFrklarungen TUr dıie gegenwärtiı  en ONfI1KIie Die
posıtıven Beziehungen 7A0 Vater machen verstan  ıch, daß sich Schwe-
ster schon frühzeitig m1% ihrem ater identifizierte un: daß sS1e dessen
unerledigten unsch 1Ins Kloster einzutreten, AL Erfüllung brachte (Mo-
tıvbeimischung!). Sie War vital eNUS, sich ın dieser Angelegenheit dem
illen der Mutter widersetzen und somıt das el des aters
übernehmen: eın aggressionsloses rtiragen ständiger Umweltspannungen.
Es ist nicht ausgeschlossen, daß als welteres unbewußtes Motiv für den
Klostereintritt auch das Verlangen nach Geborgenheit e1ne splielte,
da S1e eINeE solche bel der Mutter N1€e gefunden hatte, w1ıe auch das ür
Symptom des Bettnässens zelg Vom väterlichen Leitbild her ist auch
das Verhältnis der Schwester der undisziplinierten Klasse VeI-
stehen. Die bevorzugten Musterschülerinnen entsprechen diesem el  1
die unbotmäßigen Revolutionäre dagegen erlebt S1e als aggressiv und -
miıt unbewußt als errater der väterlichen Weltauffassung.



AÄAuf 7Ea des väterlichen Der  1L  es mußte Schwester auch ihre elge-
neN vitalen, unbewußten Interessen und Aggressionen VOL. sich verber-
gen So kam ununterbrochenen Verdrängungen und, als deren kOör-
perlichen Entsprechung, den starken Kopifischmerzen. DIie erkun
dieser Beschwerden wird auch dadurch bestätigt, daß Schwester se1it
dem Lebensjahr zunächst iImMmmMer dann Kopiweh am, Wenn S1e m1t
ihrem Protest gegenüber der mütterlichen Autorität nichts erreichte. Die
weiıthin unbewußte Protesthaltung führte nıcht T ZADE ebenfalls unbe-
wußten Ablehnung der Mutltter, sondern auch ZZ0 08 Ablehnung der eigenen
weiblichen O  e W as die spätere Unterleibserkrankun mitverursacht hat

(4) ilfsmöglıchkeiilen und Heilumgsaussichten. Dıie
Oberin des Hauses brachte westier großes Verständnis nigegen An
ihrer mütterlichen Gute und Warme erfuhr Schwester 1el VO  a dem,
W as S1Ee ihrer eigenen Mutter nıcht erfahren hatte S1e ermöglichte ihr
nicht TE 1Ne arztliche, sondern auch psychotherapeutische Behandlung,
Aa sich ohne 1ne solche d1le Schwierigkeiten ohl kaum hätten S die
Dauer beheben lassen. DiIie ın dieser e1t auftauchende vorübergehende
Beru{fskrise, die siıch AaUS der Verarbeitung der bısher UunmgekKlaärten Be-
gleiıtmotive un der reifen ejahung der eigenen Fraulichkeit ergab,
wurde sowohl VO der Oberin als W Spirıtual der Schwester richtig
verstanden un 1n Geduld mi1tgetragen.
Von se1ten der Schwester elbst eien Vitalıtät un Intelligenz, SOWI1Ee
ihre grundsätzlı Bereitschaft, Fehleinstellungen erkennen und
andern, günstige Voraussetzungen fÜür die Behandlung Dazu kam ihre 1ın
den urzeln gesunde Yrömmigkeit und e1INeEe grundlegende aubıge EiN=
stellun Z Beruf
Schwester wurde ach Jängerer Behandlung VO  ® ihren körperli  en
Symptomen weitgehen befreit In der chule nahmen die disziplinären
Schwierigkeiten ab Die Lehrtätigkeit begann ihr Freude machen, un
auch die anderen freuten sich, we1ıl S1Ee geselliger geworden WarLr.

Schwierigkeiten ei1Nes Jährigen Cholastı  ers,
der un mmM II elbar NC Se1Ner Pri]iesterweihe

( SYy tO ©. Da Frater ın etzter eit über zunehmende agen-
beschwerde und häufige Verstopfung klagte, 1eß sich run —

tersuchen, wobel eın Magengeschwür festgestellt wurde
ntier den Studenten gılt Frater als ausgesprochener Streber, der bel
ausreichender, aber iıcht überdurchschnittlicher egabung EeLWAas brin-
gen möchte. eın Seelenführer, den regelmäßi konsultiert, versucht
iıhm VOTL allem ber 1nNe ziemliche Neigung ZU Skrupulosität hinweg-
zuhelfen, d1e sich 1n erster Linıe autf die Verrichtung der Pflichtgebete un
zZelitwelse Überschwemmung mi1ıt sexuellen Phantasien bezieht
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(2) S 1  10 eanl T EBiternbhaus Frater hat leider 1U  . Brüder.
wel S1IN'd wesentlich er als und einer 1st dre1ı Jahre jünger
Der ater, eın außerst lebenstüchtiger Mann, gehört ZAUE  — Prominenz der
überwilegend katholischen Kleinstadt und 1ST aktıves itglie des Pfifarr-
ausschusses, wobel iıhn allerdings mehr finanzılelle un organisatorische
als seelsorgliche TODIeEeME interessleren. ET hatte seın Baugeschä{ft D
nıgen Jahren AD vollen Bluüte gebracht. ESs ist verständlich, daß ihm
untier diesen Umständen TUr Frau und Kıiınder weni1g e1t T 1e:
Von selnen Söhnen erwartie - daß S1Ee späater einmal genau so ihren
Mıann stellen, W1e Jetz DE Jedenfalls sollen S1Ee alle die Höhere
Schule besuchen und mO auch die Universiıtat. Als pädagogisches
Mittel liehte den weltaus mehr qals das Lob Bienenhafte MmMS1g-
eit betrachtete 1immer als die erstrebenswerteste Tugend, während

kindliche und jugendliche Splele 1NU notgedrungen duldete
Der Mutter, d1ie sıch In der Ehe mehr arme, persönliche Zuneigung und
häusliche Gemüutlichkeit rhoi{ft a  e WarLr der wirtschaftliche ufschwun
des Geschäfites icht 9anz geheuer In den ersten Ehejahren versuchte s1e,
miıt G;‚üte und Vorwürfen ELWAS erreichen. Späater resıignierfte S1e un
fand sich mi1t ihrem 1CKSsSa ab, das S1Ee Gott ın vermehrtem
heimstellte. Sie sorgfe fast aängstli fur das el iıhnrer ne
Je sgrößer diese wurden, weniger fuüuhlte S1e sich ihnhnen seelisch g_
wachsen. Es ware INr lLieber SCWESECN, wenn wen1ıgstens e1Nes oder wel
ihrer Kıiınder als Mädchen aut die Welt gekommen waren Sie hatte starke
Hemmungen, m1t ihren männlichen Kindern ber Mutterschafit un Na
terschaft reden. Kıs blieb bel einigen Andeutungen S1e sah C  9
daß sıch ir Zweitj]üngster TUr den Eıiıntritt 1NSs Kloster entschloß Auch
der Vater hatte nichts einzuwenden, da der en den angesehensten
des Landes gehörte
(3) ErkTarun gen TUr ( -1.@ gegenw  igen ON KkKte In der
psychosomatischen Medizın 1st bekannt, daß ochgradiger Ehrgeiz u
Verlangen ach Anerkennung häufig agen- oder Z,wölifingerdarm-
geschwuren führen Tatsächlich scheint der Eintritt Frater 1n den Or=-
den NO einem starken Leistungsehrge1z mi1itbestimmt gewesen en
Er wollte selınen alteren Brüdern eich tun, VO  ; denen der e1INe die
Laufbahn e1INes Architekten un der andere diejenige eines Naturwissen-
scha{ftlers einschlug SO wählte auch sich 1ne „Laufbahn“, die ihm bel
seinen Angehörigen un ın selinem Heimatort Achtung verscha{iite und
der Lebensleitlinie des aters entsprach. Da bel selner Sens1ibilität VO  -

dem unsicheren Verhalten seiner Mutter nicht unbeeinflußt geblieben
Warl, mMag ihm außerdem das Leben ın einer klösterlichen (jemeins  aft
erfolgversprechender vorgekommen eın als eine freiberufliche Betaätı-
gung Im Novızlat konzentrierte sich 9anz darauf, einen en rad
VO aszetischer Vollkommenheit erreichen. ährend der Studienjahre



verlegte sich restlos qauf die Wissens  alit un: 1eß außer dem Verstand
alle anderen Kräfte SEe1INES W esens verkümmern. Daß solche vorhanden
arech, zeigt e1nNn Blıck auf selne Mutter, die ihre reiche innere Veranla-
gung der Betriebsamkeit eines Geschäitshauses ZU. pfier bringen mußte
eıt Begınn selnes Ordenslebens hatte Frater jedes Interesse Tur D
eratiur un Kunst, ]Jedes lefere für die onnel der Natur be-

selinergraben Abgesehen VONMN den vorübergehenden Beunruhigungen
Phantasıie, War iıhm das Gelübde der Jungfiräulichkeit 1U willkommen
Eın Leben mi1t Tau un Kindern mpfiand als periphere Ex1istenzwel-

Bei alldem übersah © daß sıch einseltig überforderte. Er War wWw1e
e1n elter, der immMmer TE auf Kandare reiten WI1LL; un konnten Stö-
rungen leiblicher und seelischer Art nicht ausbleiben Auch die chronische
Verstopfung welst auf eine egozentrische Eınengun hın
Die Skrupulosität spielt m Gesamtbild dieser Neurose eiIinNe elgenartige

Be1l der rage nach den Ursachen ware naheliegend ın erster
Linie die EeLWAAaS aängstliche Mutter denken och wichtiger ist S  9
das Augenmerk auf das Verhältnis zwıschen atier und Sohn richten.
Frater übernimmt War den Lebensstil sel1nes aters, aber 1mM Grunde
Se1INeSs Herzens haßt dessen Person, we1ıl S1Ee ihm d1ie eigentliche vater-
liıche 1e versagt und we1ıl S1e Quelle der Überforderung ist. Dieser
Haßl ist vollständig verdrängt nd ruft deshalb Schuldgefühl hervor, die
sich ın dem skrupulösen Gewl1lssen außern.
(4) ilfsmöglichkeiten nıd Heilungsaussichten. Die
Koni{liktssituation VO  } Frater äßt erkennen, daß ın diesem Falle Dijat
un Kuraufenthalt nicht ZU  an ehebung des Übels ausreichen. Es ergibt sich
NnUu günst1g, daß TUr den ganzen Kurs, dem angehört, nach der T1e-
sterweihe 1ne Versetizung 1ın die Großstadt vorgesehen 1st, ort das
Sog Pastoraljahr verbringen. In diese eit des Übergangs VO  e der
Ausbildung ın die Praxis äaßt sich relatıv unauffälig eiıne psychothera-
peutische Behandlung einfügen. KFrater ist zunächst erstaunt, als 1hm
der Arzt die Zusammenhänge seiner rkrankung andeutet, 1st aber
bereıit, alles auf sich nehmen, den ra  en Weg finden Er
merkt selbst, daß nicht weilıter geht Er e1InNe Leere auf sich
zukommen, die den ınn Sse1INes Lebens un Berufes ın Frage stellt.
Sehr wunschenswert 1st NUu daß der eUue Vorgesetzte des ehemaligen
Fraters und Jetzt jungen Paters 1M Siınne der erapıe un 1mM Rahmen
des en dem Patienten einen genügenden Spielraum 1aßt Bei p_
sıt1vem Verlauf der Behandlung, bel zunehmender 1VIerun unı
Integration er seelischen Kräfte, wıird sich auch e1Nn Nachholbedürf-
nıs auf kulturellem Gebiet einstellen, dessen nNngemessene Erfüllung eın
bedeutender Heilungsbeitrag Se1IN wird.
Sache des Seelsorgers wird CS se1n, die sicher schwierige geschlechtlı
Nachreifung umsi  1g begleliten und hinsichtlic) der sSkrupulös-zwang-
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haften und egozenfrischen Tendenz mi1t dem Therapeuten Z
‚Geburtshelfer der Freiheit“ *°) werden. Er WIrd, paralle ZUr SCE-

lisch-geistigen andlung, 1nNe NEeUue 1C| des Beruftfes vermitteln, ın wel-
cher Stelle des Laufbahn-Ethos die Theologie des „unnützen Knechtes“
K  9 der miıt a |1@e seınen Kräften dem Herrn dienen sucht.

Praktische Fragen un d Anregungen C Problem
der NCUTOLfISsSCheEeN OB A

Die notwendige Vereinfachung bei der Darstellung der Beispiele, die g_
11a  e völlig andere Situationen Z Gegenstand hätten haben können,
äßt viele Fragen offen, Von denen ich einiıge beantworten suche: Wann
wird 1ne eurose 7A0 Hindernis f{Ur den Ordensberuft? elche 1Llfs-
möglichkeiten gibt 1mM Rahmen des Ordenslebens un welche Sonder-
maßnahmen können ZU Heilung erforderlich se1ın?

a. Das rteil, o eine NeuroseeinHindernisfürden  Ordens-
eru 1st, muß bel der Ents  eidung VOTL der Aufnahme 1Ns Novızlat
oder für die Zulassung YADDE zeitlichen oder ewigen Profeß fUur jeden
einzelnen Wall 11  e gefällt werden. el ist die Tatsache der fließenden
Grenzen zwıschen pädagogisch un psychologisch angehbaren Fehlhal-
tungen un nNnu psychotherapeutisch behandelnden Neurosen be-
rücksi  igen Ausschlaggebend 1st ferner die personale und relig1iös-gläau-
bige Substanz des einzelnen un die davon abhängige ra die Neurose

verarbeiıten. Neurose und Heiligkeit 1eben sich nıicht AaUuSs 21) Wenn
der Raum der Freiheit ıcht beengt 1ST nıd 1ıne gewlsse Souveränität
1m Umgang mit der Neurose erreicht worden 1st, braucht S1e kein Hindernis
für den Ordensberuf se1n, auch nıcht TUr die Ausübung der Seelsorge
Im Gegenteil, S1e ann miteingehen 1ın das Charısma raten un neil-
fen Prognostisch ungünstig 1st dagegen e1n vollıges Überschwemmtsein
VO  — der Neurose. Eın Zeichen SE sind ofit ochgradige Kontaktschwie-
rigkeiten gegenüber Kindern un Jugendli  en des gleichen der des —

deren eschlechts, auch gegenüber Vorgesetztien und Ebenbürtigen, oder
Sganz allgemeın 1n der egegnung miıt Erwachsenen einzeln un 1n rup-
DeN roß ist die Not, wenn sıch die Störung auch aut die Beziehung
ott ausdehnt, soweıt diese 1ne Qualitäat des menschlichen Kontaktes ist.
Sehr bedenklich ist der Ausfall gesundem, genügen differenziertem.
Urteil nIolge VON Projektionen eigener ungeklärter Probleme. Be1l stärke-
LTE  ® Neurosen ist e1nNn Psychotherapeut Rat iragen
'16) Vgl 1A0 Psychotherapılie und eligion. eele Person ol en-

Treiburg Br. 1960, bes den Abschnitt „Tiefenpsychologie un! Te1lheit.
bis

27) Vgl GOoldbrunnerT. Heiligkeit und Gesundheit Aufl Teiburg
Br. 1949
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b. Die Hilfsmöglichkeitenim Rahmendes ©imeilentsile DE HIS
sSind beschränkt Die bel der Motivbildung un Persönlichkeitsreifung
genannten Hilfen können bel leichten Randneurosen die Heilung fördern,
bel chweren Kernneurosen können S1e erleichtern und iındern un viel-
leicht größeres Ungluück verhüuüten. Ich en el ıne sachkundige
Seelenführung, verbunden mi1t dem psychagogischen espräc.
Nicht unterschätzen Lst d1ie Hılfe, die das Erlebnis eiıner reifen vater-
ı1chen oder mütterlichen Persönlichkeıit brıngt, gleichgültiı durch Wen

innerhal der Gemeinschafit bewirkt wird. Mancher Frater olt 1mM No-
vV1zlat oder Scholastika selinen Vorgesetzten die posiıtıve Erfahrung
väterlicher Autoritat und (‚utfe nach, die zuhause entbehren mußte
Das Wort „Pater“ ist heute ın vielen Fällen keine Metapher mehr. 1a

gisch i1st allerdings, WEeNnN d1e negatıve Erfahrung In der Familie durch
die Erfahrung 1mM Kloster fortgesetzt und verstärkt wird. 1ne hnliche
Aufgabe Schwestern In leitender un Ihre unsentimentale
Fraulichkeit und Mütterlichkeit wird manches ersetzen, W as 1ın der ind-
eit ihrer Untergebenen versaumt wurde. Käaäme dazu eın männlich ka
SI und kluger Spiriıtual, dann WAare die Konstellation besonders gut
Noch eın Wort Z Erholungsurlaub un Sanatoriumsaufenthalt. Be1l blos-
SGT Überarbeitung un nervOöser Erschöpfun wird 1ne äangere rholun
ihren Zweck erfüllen. Selbstverständlich gibt auch sehr erIolgrei
blologische uren, Badekuren USW Da aber bel ernsthaften Neurosen
zunäachst noch die Erholungs- und Genesungsfähigkeit e mMUu. diese
erst auf psychotherapeutischem Weg angebahn werden.

Die eiliner psychotherapeutischen Behandlung
ist dann angezeigt, WenNnn CS sich u schwerwliegende Neurosen handelt.
Nur der Psychotherapeut selbst annn entscheıden, Wann dles zutriifft. Im
Novızlat wird INa  ®) gewÖhnlich beim Vorliegen e1nNnes intensıven neurot1l-
schen Konfliktes den Rat Z Austritt geben MT die Neurose ı70} den
Jahren VOL der ewigen Profeß 1n Erscheinung, sollte Tla  ® nicht davor —

rückschrecken, 1n dem eiINen oder anderen Fall die Jangwieri1ge, umständ-
iche un kostspielige Prozedur der Behandlung ın auf nehmen,
einen wertvollen Beruf erhalten oder weni1gstens diesem Menschen
einer sauberen Entscheidung verhelfen. Erst recht 1st bei einem Ma-
nifestwerden Von Neurosen ın spateren Jahren eine Psychotherapie

denken, WeNnNn sıch 1Ne solche irgendwie ermöglichen äaßt Das Mon1-
Lum des eılıgen O{ffiziums VO Juli 1961 28) das gewIlsse Vorsichts-
maßregeln hinsichtlich psychotherapeutischer Behandlungen nthält, VeI'-
bietet die Behandlung nicht, sondern verl1an NUr, daß VO zuständigen
Ordinarius d1ie Erlaubnis dafür gegeben WIrd.

] AAS s (1961) Sfl1; 254



SCHLUSSGEDANKEN
Eis ware sicher verie angesichts der vielfachen Gefährdung der mensch-
lichen Antwort auft den Anruf Gottes mutlos werden *”). Das Schrift-
wort VO  5 Unkraut und Weızen (Mt un das VOIl den „irdenen (;e-
en  66 (2 Kor 4,7) wecken Wirklichkeitssiınn un Zuversicht. ber

beherzigenswer SE die 1mM Hebräerbrie{f empfohlene Tugend des Mal
ühlenden Verstehens. Dıeser rundzu des hohenpriesterlichen Dienstes,
der 1mM 16 auf den Hohenpriester TISLUS, den der ater aus der
chwachheit des Todes erretite hat, 1NSs GedächtnIıs gerufen WI1rd, gibt
auch NSerem 1enst den ZU. Ordensstand Berufenen die rechte O
„Jeder Hohepriester, der AUusSs dem Kreilis der Menschen eENOMMEN wird,
wiıird TUr Menschen eingesetzt 1M jenst VOL Gott, wobel mi1t den
Unwissenden Ün Irrenden mitfühlen kann, da auch m1t Schwac!  eit
behaftet ist“ (Hb 52

29) Weiterführende Lekture ZU esam  em: „Psychologische TODIeme des OUOT-

densberufes“*: Ka Charakterologische Voraussetzungen IUr Entfaltung
un Fehlentwicklung priesterlichen Lebens, u Anıma 195Z) OO

Auszugsweilser Tagungsbericht über das ymposion „Tiefenpsychologie un

relıgı0se erufung 1n Solbad all ın TRO) ep 1954 Mn Anıma 1955)
Heifit Vollständiger Tagungsbericht über das gleiche ymposion (französisch)
1n: Psyche. Revue Internationale des SCIeENCEeSsS de 1 Homme ei de Psychanalyse.
Juillet-Aoüt 1954, Mars 1955 Vgl uch die Zeitschrift der französischen IDO-
miniıkaner: La Vie spirituelle, Supplement NT. 1960) mıt dem ema „FOT-
matıon des maıtres des ovices“” un NT 19061) „Formatıon des Lres de
Scolasticat” Im gleichen erlag 1t10N du en erscheint ıne Collection

n  roblemes de la religıeuse d’aujourd huli. Neuesten Datums ist das Werk VO

O S't 1e S J Het onderkennen Vd.  a de roep1Ng, echeln 1961 (Desclee de
Brouwer „Bibliotheek VOOI Moraalpsychologie Moraaltheologie”). 1nge-
wlıesen sel außerdem auf die ekannten er. VO H- Dıe Aufi-

gaben der Novizenmeisterıin. aderborn 1955, un VO Z T C He dessen
TDeıten über das Ordensleben sämtlich bel Benzinger (Einsiedeln-Zürich-Köln)
erschienen Sind: Auswahl un Bildung des Ordensnachwuchses iın den Frauen-
Ostiern (1954); Päpstliche okument: ZULI Ordensreform 1954); Die Gelübde
1mM Ordensleben Band Gehorsam, 1956; Band l rmut, 1958; Band TIn Keusch-

heit,
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Akzeleration Organ-Neurosen Kontaktschwäche
Ergänzende Beiträge Au medizinisch-psychiatrischer
und pädagogischer Sıcht Z Vortrag VO S>tenger

Von Dr med Dr phiıl Gustav oge SAC
Facharzt TUr eurologie un Psychiaftrie, Professor TUr Pastoraltheologie

un Pädagog1ık ın Schoönstatt bel Vallendar/Rhein.

Zum Thema der Akzeleratıon SE@e1 zunaäachst eıne med1zl-
angebracht. Das bei der Akzeleration beschleu-

nigte Längenwachstum des KOÖrpers hat auch rein STE
B0E IS die V O'  e den Erziehern leicht mißverstanden werden können. Denn

steht anscheinend 1m Widerspruch ZU fortgeschrittenen körperli  en
Entwicklung, daß diese jJungen Menschen bel der Arbeit 1n Haus und (zar-
ten oder eım Sport sehr bald ber rmüdung klagen Der Erzieher 1st
dann vielleicht gene1gt, Unlust ZAUE körperlı  en Arbeit qals auslösendes
Moment TUr die ngebliche rmüdung anzusehen. Was jedoch der Volks-
mund Irüher VO. „Nicht mitgewachsenen Herzen“ bel nellem Längen-
wachstum sagte, hat ıne reale Grundlage un etirl. heute viele

Jugendli  en und Adoleszenten. Im physiologischen Bereich gilt je
weniıger komplizliert und ausdififerenziert e1nNn Gewebe 1ST, desto neller
ann sıiıch vermehren. Knochen, Knorpel und Muskeln wachsen er
schneller qals die differenziıerten Organe Nerven, Herz, Blutgefäße.
er g1ibt dann 1m Organiısmus einNe Diskrepanz zwischen den schnell
un angsam wachsenden Organen Es kommt die Zeılt, ın der die sSta-
tischen Gewebe des Skelett- und Muskelsystems bereits ausgewachsen sSind,
die Versorgungssysteme der erven, des Herzens, der Blutgefäße un
blutbildenden Organe aber och relatıv unzureichend und mangelhaft
ausgebildet S1ind. Dann kommt rascher Ermüdbarkeit, OpI-
schmerzen, Magenbeschwerden, Ja ZU.  — Affektunausgeglichenheit un
Unlust qaufi TUn mangelnder Blutversorgung des Gehirns und der
deren Organe uberdem 1611 durch die Überforderung des Nervensy-
STeMS eiıne Schwächun desselben, genannt „vegetatıve Dystonie” qaut Denn
die erven als Reizleitungs- und Befehlsleitungsorgane sind ebenso über-
lastet w1e das Herz un die Blutgefäße als Versorgungsorgane. Iso sind
Klagen ber stärkere Ermüdbarkeit 1ın diesem Alter durchaus glaubhaf{t.
s handelt sich jedoch nicht eine Krankheit oder organische Schäden,
sondern vorübergehende, ästige, aber ungefährliche Erscheinun-
CN Reduzlerung der körperli  en Anstrengun autf eın angepaßtes Mal
und geringeres Arbeitstempo genugen ZU  a Verhütung un: Besserung;
völlıge Beifreiung VON der Arbeit ware unklug GegebenenfTalls annn eın
verständnisvoller auSsSarz mi1t blutbildenden Kräftigungsmitteln nach-
helfen



In Hinsicht rgeben sich AdUuS der Tatsache der kör-
perli  en L verbunden mıit ge1ist1ig-seelischer
dierung, besondere TObleme TUr den Adoleszenten, für
den jungen Menschen 1m Alter zwischen un Früher hat INa  5 die
Phase der Adoleszenz weni1g beachtet; INa brauchte S1Ee auch nicht
beachten. Der Adoleszent galt als bereits Erwachsener un konnte auch
dank selner urchweg harmonisch abgeschlossenen Reifung den NIOTr-
derungen, die ih: este wurden, entsprechen.
Betrachten WI1r ın diesem usammenhang W die Phasen der Entfaltung
un ihre ufigaben Das Kleinkind erlebt vorwliegend sich selbst ın selner
Körperlichkeit und (l1e mgebung ın ihrer Einwirkung aut sich; qals
„Raumsucher“ beginnt dann die mgebung eriforschen mit en
zeıitlichen un räumlichen Au{feinander({olgen. In der Phase der vollen
1N!  el untersucht die Gegenstände selbst, erlegt S1e unı z Ur-
sache und Wirkung kennen lernen. Dann erst wI1ird die ;1C| aut Werte
frei. Das ges  1e ın der Vorpubertät, auch zweiıte Trotzphase oder Fle-
gelalter genannt. Man wiıll die Wertung anderer sehen, weil MNa  ®} S1e
braucht, selbst eıner eıgenen Wertordnung elangen Deswegen
provozlert INa ın diesem Alter die Wertungen der Krwachsenen, ordert
S1e durch Streiche un Schabernack heraus; denn 1n den A{itfektäuße-
rungen der Erwachsenen wırd deren Wertung OoOIIenDar. In der eigent-
ich etzten Phase dann, der Pubertät, wird der jJunge Mensch ähig, bei
sich selbst Einkehr halten un eınen absoluten höchsten Wert als rich-
tungweisend für seın Leben finden. Am Ende der Pubertät iıst der
Mensch anıg, qls verantwortlich andelnder seınen Platz 1mM en aus-
zuiullen
Die Qauti die Pubertät folgenden —. re werden als Adoleszenz bezeich-
net, CQ1ie a1SO Anfang des reifen rwachsenendaseins steht. Die

1st 1ne Periode der Ver(fTestigung, der ejahung,
des Zusammenfügens VON Denken un Leben Jetzt beginnt der Mensch,
produktiv werden AaUS einem Auftrag heraus. Die Produktivität ıst be-
re1lts zielstrebig, WeNN auch noch nıcht stetig. Die Wir.  eit des | SE
bens wird sachlich mithineingenommen. Man wendet sıch nach außen,
während d1ie Pubertät och ganz nach ınnen gewandt Wa  H Die TODleme
sSiınd nicht mehr persönlichkeitsbezogen, werden ın ihrer Bedeutung für
die Welt draußen erkannt. Die Kritik wırd milder un INnNan hat mehr
un mehr Verständnis für Tradition un die Anschauungen anderer Men-
schen; die Gegebenheiten des Lebens werden akzeptiert. Die Sentimen-
talıtat Sschwınde die Freude Wirken wächst, Verantwortung wird
esehen un übernommen. Das ist ın ein1igen Umrissen das Bıld des Ado-
leszenten, der ohne KReifungsstörung heranwuchs.

Demgegenüber eobachten WI1Tr aber heute bel vielen uNnserer Adoleszen-
ten eın Verhalten, das viele Züge aufzeigt, die noch aus der ubertia

63



tammen un: {Ur 1ne Verzoögerung des Re1ifevorgangs sprechen (Dieser
Erscheinun hat das deutsche Jugendstrafrecht bereıts 19553 echnun
etragen, indem die 18—21)Jähriıgen Heranwachsenden ach dem s

gendstrafrecht abgeurteilt werden können, WEeNN ihre geistig-seelische
Reife och der elines Siebzehn]jährigen entspricht.)
Der reifungsgestörfte Adoleszent ze1gt die Pubertätssymptome allerdings
nıcht ın der gleichen Art wWw1e S1Ee 1n der Pubertät autftreten. Denn der
Adoleszent steht ın elınNner Umwelt, die ihn als Erwachsenen ansieht und
die gleichen An{iforderungen ı steilt W1e Erwachsene. Dıiıesen An=
forderungen annn aber och nıcht entsprechen und selner Reaktion QauTi
diese unangemeSsCNCIl Anforderungen ergibt Seın Verhalten.
Man beobachtet bel den reifungsgestortien Adoleszenten
beiderlei Geschlechts vorwiegend olgende Einstellung
auf TUn och iıcht gefest1  er Wertordnung; damıt verbunden:

AUS der Entscheidungsunsicherheit. Die ertungs-
und Entscheidungsunsicherheit wird OB ach außen maskiert durch
darbietende Selbstsicherheit, arrogante etonung VO  ® Selbstgesetzlich-
keift, verbunden mıt hochtrabenden Aussprüchen und einem Imponier-
gehabe ach Schema un Schablone. Deutlich 1ST auch ilimmer der
Wunsch ach Geborgenheit, nach Versorgtseıin, das abhber erreichen
willL;, ohne sich verantwortlich binden mussen.
sich MACHET- bleibt uschauer un unverbindlich ın Haltung un
ar ET wartet sehr an mi1t der Entscheidung IUr lebenslängliche
indungen eine Gemeins  ait; ra un pruüft Was habt Ihr
T bieten? So dauert heute lJlänger als früher, bis cie
Wende vollzogen wird VO ICh, das der Gemeins  alit gegenübersteht, H1ıSs
Z „Wiır“”-sagen 1n der Gemeinschafifit. Das Sich-nicht-festlegen-wollen,
das Disengagement, isSt heute überall dort bemerken, Adoleszen-
ten sıch n ıne festgefiügte (GGemeinschafit einordnen sollen, nıcht D ın
rel1g1ösen Gemeinschaften, sondern auch ın der Bundeswehr und
be1 den Studentenverbindungen. Damıt an eın welteres Symptiom
SamMmMCN, das INa „Experimentalismus“” genannt hat; ma experl1-

ebt eın Leben noch vorläufig, macht noch nıcht
erns un fühlt sich dadurch VO  . der Verantworiun och nicht uigeru-
fen. Daher bindet INa sıch auch nicht 30 Fernziele, verpflich-
tende Ideale; [Na  - sucht sich lieber kurz{iristig! KaOTM  Tı Ziele, die
nıcht auf an e1it binden (Man könnte darauftf auch die Beobachtung
ın der Kriminalstatistik ZUT W  ühren, dafß diejenigen Verbrechen seltener
werden, bel denen eıne JangiIristige Bindung eine Clique notwendig
1st, Hehlereı, Falschmünzerel un emeinsamer Betrug.) Auffallend
1ST, daß sich auch die Gutwilligen, C1ie sich entfalten nd weiterkommen
wollen, weniger VON dealen, ormen, Satzungen oder Institutionen —

reifen Jassen, umsomehr aber sıch Personen binden Die
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[V@ Bıinduneg wIird gesucht un daraus ergeben sich manche Folgen
{r die Erzieher des Nachwuchses uUuUNnserer religiösen Gemeins  aft Be-
sonders wichtig ist nämlich JetZ TUr den Erzieher das persönliche (7e-
spräch mi1t dem iıhm Anvertrauten Daher enOot1ı der Erzieher heute
jiel mehr eit qals früher, die Institution mıiıt ihren Regeln und dealen
mehr Formkrafit ausüben konnte Der Maxgister muß eutie ganz füur eın
Amt da se1n, ann icht die Erziehung „nebenbel“ mitmachen un eiıne
Füulle anderer Posten un ufgaben mitversehen. Er muß sich ja auch
bekannt machen mi1t den psychologischen rundlagen cder ädagogik, der
Phasenlehre, der Charakterologie; MU. gruppenpsychologische und
gruppenpädagogische Kenntnisse besitzen und ein1ges wı1ıssen VO  > den
Möglichkeiıten der Tiefenpsychologie.
Die eutigen Heranwachsenden sind icht schlechter oder minderwerti-
ger als früher. S1e S1INd seelisch Jünger un weniger reit als anl nach
dem Lebensalter 1eben sollte Diese mangelnde Reife außert sich
nıcht TU nachteilig, sondern ann TUr das Erzieher-Zögling-Verhältnis
durchaus VO  — Vorteil se1n. Die Adoleszenten haben heute och eın ffenes
Visıler, sSind unmittelbar und aufrichtig ın ihrer Aussage, auch ın ihrer
Kritik. Sie sind och keine „Jawohl-Sage  “ sondern sprechen ihre Ansıcht
offen AaUS, mi1t manchmal geradezu schockierender Of{ffenheit. Mıiıt der-
selben OffenkK eit und rlic  eIi% sind S1e auch TUr S21  1C|
und begründende elehrungen aufgeschlossen. Mir sagte einmal ıne (Or=-
densschwester Früher haben WITFr, W N die würdige Mutter kam, NUu:  H

gewagt „Jawohl, würdige Mutter”; heute Sa die No-
vizınnen: „Also wıssen Sie, würdige Mutter, das würde ich doch anders
ansehen“ us Aber, die Schwester hinzu, 100982001 ann mi1t ihnen
den un S1e Sind gut haben.)

Z dem das gemeinschaftliche Leben 1m en belastenden Problem
der sSe1l noch einiges beligetragen.
Allerdings mochte ich eın Wort VO  w Thomas Mann (aus selinem „Versuch
ber iller“) vorausschicken: ‚Wo sychologie nfängt, ört Pietät AUT--
Dieses Bonmot hat deswegen efiwas Bestechendes sich, weil dort,
die Psychologie bemüht wird, der Ausgangspunkt melstiens Mass1ıv Nnega-
t1iv erscheint. Die daraus folgenden Ausführungen und Ableitungen klın-
gen daher pletätlos, weil S1e sich ausdrücklich das egatıve kum-
Mern mussen So erscheinen vielleicht auch die folgenden Ausführungen
alıs pletät- und ieblos, weil S1e Schatten deutlich werden lassen mussen.

Kennzeichen der eurose S1iNd:! S1ie sind pSychogen, qauf

psychischem Wege entstanden, Danz gleich, ob S1e sıiıch dann qautf organl-
schem oder psychischem Gebiet außern. S1e sind habituell, S1e sind
einerseıts nicht konstitutionell, also icht Aaus Vererbung un Veranlagung
entstanden, andererseits keine 1U  er kurzdauernden Reaktionen; sondern
S1e sind OZzZusagen Fortsetzungen VON Reaktionen, die früher einmal staitt-
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eIunden un sıch Testgehakt en und se1itdem gleich eiInem Habitus
ml1tgetragen werden. nNnsere Kenntnis VQ den Entstehungsmöglichkeıiten
der Neurosen ist durch die Tiefenpsychologie erheblich erwelter worden,
we1il S1e ermöÖöglicht, das die Neurose begründende TIieDN1ıS auch dann
noch aufzuspüren, Wenn ın rüherer 1ın  el sich ereignete 5
Man unterscheidet bei den Neurosen gewöÖhnlich ihrem Ausdrucksfeld
nach Psychoneurosen un Organneurosen. Beıide entstehen auf seelischen,
dem Träger icht bewußten © Die außern
sich 1mM seelischen Bereich und Sind TUr den ag1ıster, Spirıtual und Obe-
Le  5 insofern eın Problem, qals S1e sich durch abartıge Verhaltensweisen
kundtun; Uurc Gereiztheit, Erregbarkeit, unruhiges Gehetztsein,
Hemmungen, AÄngstlichkeit Die jedoch sind
schwer erkennen, denn s1e‘' wählen SOZUSagen eın unverdächtiges, Ja
lJegiıtimes Ausdrucksfeld, nämlich das des rganischen. Wıe macht sich das
in uUuNnsefenm Bereich emerkbar?
Da meldet sıch e1n Novıze krank un möchte ZU. Arzt gehen, weil
eschwerden hat, agen- oder Herzbeschwerden. Der Arzt untfier-
sucht hn, findet keinen organıschen Trun für die geäußerten Beschwer-
den un schick ihn der Sicherheit halber noch ZU. Facharzt. uch dieser
5\1 0110 keinen organischen Schaden feststellen. Wie heute Tast bei alls
len Menschen 1m jugendlı  en un mittleren Alter findet sich edigli
eine Labıilıtät im Bereich des vegetatıven Nervensystems, derjenigen
Nerven un Nervenzentren welche den Ablauf der Tätigkeit der inneren
Organe regulieren iıne solche Labilıtät wird auch bezeichnet als A S US—
tatıve Dystonie”. Der ATZT sagt dem Patienten a1sS0 etwa: „Ihre Organe
sind sich gesund Sie haben ILUL 1ıne leichte Schwäche der erven; die
Steuerung der inneren Organe ist ıcht exakt WI1e eım grobgesunden
Menschen‘“. Er verschreibt e1n Medikament, das eruhig und ugleich
die Nerven räftig SOo hat der Patient jetzt eine wohlklingende 1ag-
[0NS un e1n Medikament. Der Arzt 1st CS heute (die psychologischen r
sachen liegen ın der Sozlalversi  erung) gewohnt; ES muß 1nNe kurze
Krankheitsbezeichnun da eın un eın entsprechendes Medikament VeL_r-

schrieben werden. Die Gefahr fUur NSsSeTenNnN Novızen-Patienten leg 1U

arın, daß qut TUn eıner „Diagnose“ und einer „Medizin“ das Be-
wußtsein bekommt(t, 1ıne organische Krankheit aben, selbst WenNnn der
AÄArzt selne Beschwerden UTrC! aufklärende Worte als harmlos hinzustel-
len versuchte. Es gibt gute Hausärzte, die w1ıssen auch die Ursache der
Beschwerden der Jungen Menschen, die als Ov1lızen ihnen kommen ;
s1e W1ssen, daß sıch ofit Umstellungsbeschwerden handelt, an
matische, aber auch seelische, die sich 1mM rganischen außern. Es ist
gut, Wenn der agiıster persön?iche Verbindung Z Hausarzt hat, daß

Beispiele aIiur 1n meıner Schrift „Tiefenpsychologie un:! Na  stenliebe Mainz
1957, Grünewald- Verlag (auch ITZ ıla p
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en mi1t ihm sprechen an Dann annn auch mi1t dem Arzt
Samnmen beratschlagen, etiwa „Der organische Befund 1ST also sehr TC-
riıng, Was mag denn SONS anıntier stecken? Wie kann ich miıt Ihnen m1t-
arbeiten, daß WI1r den Ov1lzen bald wıeder gesund haben?‘‘ Dann hat
der Arzt den Mut, den Patiıenten ach psychischen Anlässen iragen,
eLIwa ın dem Sinne, W1e die volkstümlichen edewendungen CMm:
„Ihm greift EeLWAAaSs ans Herz’“‘', m geht EeLWAaSs d1iıe Nieren“, „Ihm ijeg
etwas 1mM agen  “ (Gerade der katholische Arzt hat VOTL Ordensleuten oft
Hemmungen, 1ın seelische Gebiete vorzudringen nd hält sich bel ihnen
mehr qals SONS den organischen Bereich!
Jetzt muß also der Erzieher aufpassen, daß Diagnose un edikament
nicht qals Leg1ıtimatıon {Uur eın Krankheitsbewußtsein fungieren un daß
sich beim Novizen iıcht der Gedanke festsetzt, jetzt sSe1 krank und
könne dieses un Jjenes ıcht mehr eisten. Das Krankheitsbewußtsein
verfestigt sich schne!ll, bald wiıird die Lebensweilse anach umgestellt, e1IN-
schließlich esonderer lätkost. Bereıts 1 Novızıat un Scholastika ann
sich eın solches „Kranksein“ geradezu eplidemisch ausbreıten. eiz ist
{Uur den Magister die rage, W as INa noch urchgehen lassen annn un
Was nıcht Soll INa auf dem Standpunkt stehen: Jeder Mensch hat 17-
gendeıin „Neuröschen“; lassen WITL 1ıhm Se1INe Lebenskrücke; macht ja
nichts, Wenn diese Tabletten oder jene DIiat bekommt; S1Ee gedeihen da-
bei un: eisten auch och etwas? Bei alteren un verdienten Mitgliedern
der Gemeinschafit ist 1ne solche Einstellung VOIN selten der Obern ohl
klug un recht Be1l jungen Menschen aber 1st die Gefahr deutlich,
daß sich das Krankheitsbewußtsein endgültig festsetzt und S1e sıch 1n den
besten Jahren, ıbal denen sonst der Schwung und die Arbeitsireude
größten SiNd, bereits invalide fühlen. Dann bietet sich das unbewußt
also nicht schuldhaft!) festgelegtie Krankheitsbewußtsein jedesmal a
WenNnn D Schwierigkeiten ausweichen möchte. Dann annn der
Neupriester die oder jene Aushilfe nıcht machen „ WEl des Herzens  “

ann nıcht iM Beichtstuhl sıtzen, weil Magenbeschwerden hat .
Von Mal Mal verstärkt sich das Krankheitsbewußtsein und solche
Ordensleute siınd das Kreuz inrer Obern un der (Gemeins  ait

Nochmals muß betont werden, daß der betreffende Mitbruder bzw die
betr Schwester sich selbst völlıg09uun tatsächlich sind S1Ee
auch, denn in Krankheitsgefühl hat nichts mıi1t Siımulatiıon un
1st Vortäuschen und Sich-Verweıigern. Sondern han-
delt sich eın Ausweichen, ber dessen Mechanis-
INUuSsSs S1e sich selbst garnicht klar sind. Daher ist auch sehr schwer, sol-
che unbewußten organ un Entwicklungen sowohl dem Patienten
w1ıe auch dessen Mitbrüdern und ern klarzumachen

ichtig 1ST, daß schon eım Aufkeimen gesundheitsängstlicher
eiıne vernünftige objektivierende Einstellung 1mM OvVv1l1zen geweckt wird.



Das el icht Aje geäußerten Beschwerden negleren, sondern S1Ee anhö-
renN, anerkennen un 1ın Gemeinschafit mi1t dem aNsanz ihre Harmlosig-
keit aufzeigen („vorübergehend Jästıg, aber nıicht gefährlich, niıicht Z@1-
chen e1Nes organıschen adens“)
ebenDel SEe1 noch auf eine Ursache hingewlesen, die weni1g be-
achtet WIrd. Eın mehr oder weniger bewußtes Gefühl der erechtigun
ZU. Kranksein erhalten dıe Novizen oft AUS der ihnen dargebotenen IDek-
ture In vielen eiligen- un Vorbild-Biographien wird Z NaC  rück-
ich betont, wie dieser Heilige, dieser Miss1ionar, dieser Ordensgründer,
dieses hervorragende itglie des Ordens Großes geleistet hat, obwohl

dauernd krank war! Oift wIird och besonders betont, daß VO  D) MS
gend auf anı WafrlL, schon 1m Novı1izlat eidend SEeEWESCHN ist un trotzdem

1el geleistet hat. Durch solche Lektüre SEeTIZ sich allzuleicht der Ge-
danke Test Kranksein gehört Z eilıgen; INa Da krank se1ın, damıit
d1ie Leistungen erst richtig gewürdigt werden. Hier biletet sich trOoiz
er aszetischen Bereitschaft VO  e erstian un Wiıllen eın dem Un-
bewußten willkommener Weg, mi1t geringerer Anstrengung asselbDe
Maß Achtung und Ansehen jnl der (Gemeins  afit erhalten W1e die
anderen, die unter Opfern den Satzungen getireu leben.

Lst einmal elınNer 1ın eine Organneurose hineingeraten,
also 1n einen Zustand In dem seelische Schwierigkeiten oder auch

1Ur seelische Unannehmlichkeiten sıch 1mM organischen Bereich als
Krankheitsgefühl aäußern, dann steht der ere OE eıner schwierigen
Situation: Ist nachsichtig, dann besteht die Gefahr daß das Krankheits-
bewußtsein ımmer stärker Da überzeugender WIrd; außerdem ann
se1nN, daß die gesunden Mitglieder e1ine spöttische, WeNNn nicht Sar UZ

Irlieden-aggressive Haltung einnehmen sowohl dem Obern W1e dem „kran-
ken  C6 JS gegenüber Ist der ere aber und küm-
mert sich wenig die „Krankheıit“, 1äßt die „Kranken“ oga einige
nachteilige Wolgen spüren (keine Beteiligung Ausgang und VeI -

nüglichen Anstrengungen; eine D1ät, die nicht besser schmeckt als das
übrige Essen), annn hat bestimmt ıne Menge Ordensmitglieder
sıch, die iıhn der Hartherzigkei un der Lieblosigkeit bes  uldigen. Den-
och ist 1nNe solche Konsequenz, edu  1g, und gerecht, besser als
uferlose Nachsicht. Der Obere mu el lar sehen, W1e solche rgan-

entstehen un verlaufen können; S1e anderen klar machen,
ist schwer und vielen Mißverständnissen ausgesetzt. Organneurosen sind
eben einerseits keine Simulation, eın bewu  es Ausweichen ın die
JE  eit, andererseits aber auch keine organiıschen Krkrankungen; —

nıgstens zunaächst ıcht Durch die dauernde seelische un körperliche
Verkrampfung annn natürlich 1mM AT der Jahre auch e1n organischer
Schaden entstehen, eın Magengeschwür oder eine Herzkranzgefäß-
storung
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Daher muß INa  _ bereits Im Novızlat die Möglichkeiten fUr die Entstehung
VO  - Neurosen qauf e1n Mindestmaß beschränken. Dazu dient eın guter Un
terricht 1n der Gesundheitslehre, der nıcht alle möglı  en Krankheiten
ert, sondern den Organısmus 1n selner wirklich erstaunlichen JA OI
S Regulations- un Selbsthilfe-Fähigkeit zeigt Hinzukommt eın
verständnisvolles, aber nıcht weichliches ingehen autf die Beschwerden
der Einzelnen. Dısponiert solchen neurotischen Ausweichtendenzen sind
VOTL allem geltungsbedüritige un ichverhaftete Menschen, die FOVZ er
aszetischen emühungen 1M Grunde doch nicht Herr werden ber ihre
Ego1ismen. Während draußen 1n der Welt die Neurotiker die chu.
ihren Mängeln ın die Umwelt, die ollegen LOa Vorgesetzten hinein-
proJ1zleren, bringt der relig1ös-aszetisch Mens  ,‚ besonders 1M
Novızlat, solche Projektionen auti die Miıtmenschen nıcht fertig; denn
wurde sich der Lieblosigkei Obere und Mitbrüder SCAU.  1g machen.
Daher wählt C se1ln nbewußtes, als Objekt der Projektion den
eigenen örper. Daher ireten be1l Priestern un Ordensleuten die Neu-
en 1el äufiger 1n der orm VO  5 rganneurosen aut als bel den
Menschen draußen; dort anıfestieren S1E sich mehr als Psychoneurosen
mıi1t all ihren Auswirkungen D mitmenschlichen Bereich, auch Sozial-

genann-t. (Eine herzhafift-robuste schwäbische Ordensschwester
sagte einmal einem rlester, der inr qauft die rage, welche DIaäat De-
nötige, geantwortet hatte, könne es VertLrLagen: „ Waas, des g1bts au?
Koilner iBßt doch SONsStT mehr normal!‘) Diese Projektionen können mi1t dem
Bewußtsein alleiın nıicht zurückgenommen werden, sondern das ann N1Uur

1 Einvernehmen mit dem nbewußten geschehen; darın leg dıie
Schwierigkeit für den Erzieher. Appelle Verstand und ıllen genugen
nicht, sondern CS hel e1InNe goldene rücke bauen: zeigen, daß INa die
Sorgen des anderen ernst MMM L, aber auch der Überzeugung Ausdruck
eben, daß 5 bald vorübergehen werde. Dann arbeitet das nbewußte Ma
gleichen Sınne Wwillig mı1ıt und die neurotischen Befürchtungen un Be-
schwerden werden angsam zurückgehen. Immer wlieder einmal So der
Erzieher den Betreffenden fragen un bedeuten, daß 5 doch ohl schon
EeLWAaS besser geht un daß do  ß ohl das eın oder andere wieder Male=
machen annn SO annn ganz angsam I feinen Dosierungen die Neu-

bbauen helfen

Gelingt das nicht, ze1ig sıiıch keine Besserung, dann ist bel Ov1ızen der
Hinweis auf Z weifel der Zulassung Z UE Pro{ieß angebracht. ıne solche
Andeutfung ann auch Anstoß se1n, daß die goldene Brücke ZUL: „Gesun-
dung  C6 bestiegen WwIrd. TITreten UOrganneurosen ın der e1t zwıischen der
ersten zeitlichen und der ew1ıgen Profeß auf, dann erhebt sich fÜUr die
Verantwortlichen die schwierige f ob eiıne Or=
SanneuUroSse als Krankheit qufzufassen ist un er icht qls Grund Z
uss XO der ewigen Profeß gelten ann Selbst Wenn nach Ansicht
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des unmittelbar vorgesetzten Erziehers den organneurotischen Erschel-

nungen keine Erkrankung zugrundeliegt, wIird gegenüber den ber die
Zulassung AA Profeß entscheidenden Instanzen d1ie Beweisführun
schwier1g se1n; auch VO Arzt wird heute e1n klares arztliches Zeugn1s
darüber nıcht erhalten Se1N. Be1l Priestergemeinschaiten annn der
eologe, der bereıts Profeß gemacht hat, noch efürchten, daß Se1INeEe

Zulassung Z el ın Frage geste werden könnte. Daher bemerkt
INa Olt e1iNe Milderung der organneurotischen Sympiome VOL der el
ber die Erfahrung ze1gt, daß ein1ige eıt nach der Priesterweihe, VOL

em dann, WenNnln der mühselıge Alltag beginnt, d1ie Symptome INSO

staärker wieder Z Vorscheıin kommen.

So kommt C daß I1a  ® niemals m ıt Sicherheit Neurotiker als
solche entdecken und VOIn der Gemeinscha{it fernhalten an Die beste
eru ist dadurch gegeben, daß das Amt des Nov1izenmeilısters DbZw
der Novizenmeisterın einem Menschen anvertiraut wird, der die e1t un
die Fähigkeit hat, die Novizen kennen lernen, ihr Vertrauen geWw1Nn-
1913  D un S1e ın ihrer Biographie verstehen un beurteilen können. Es

gibt tatsächlich Novizenmeister und -meisterinnen, die mıi1t den Jahren
der Erfahrung eiıNeEe solche Wiıtterung TUr atente Abnormitäten bekommen,
daß selbst W1€e TT eın bekannter Professor der Psychiatrie sa  e
der Fachmann S1e bewundern muß
1G Ein besonderes „Witterungsvermögen” 1st auch VO  e großem Vorteıil
gegenüber jungen Menschen, die durch auffal-
len Es handelt sich a1S0O bel dieser Betrachtung icht mehr eurosen,
sondern das Phänomen der Kontaktarmut. 1ne solche deutet auf
Hemmungen, Angstlichkeiten oder Minderwertigkeitsgefühle. ber S1e
ann auch das erstie und zunächst einzige Zeichen einer och latenten, aber
sich anbahnenden e1ın. 1eSe Erkrankung manıfe-
stiert sich me1lstens zwischen dem und Lebens]Jahr. Bricht S1Ee 1mMm
ersten oder zweıten Klosterjahr aUuUS, dann sind die Menschen draußen,
VOL em die Familienangehörigen, die Ja 1ıne er  1C| Veranlagung
AA Geisteskrankheit als Schande ansehen, leicht gene1gt, dem Leben 1m
Kloster, der ZuCcht: D AÄAszese oder dem Z,ölibat, die chu Ze-
ben Daher soll der agıster sich ıcht VO  > den posıtıven Eigenschaften
des kontakts:  wachen Novızen blenden lassen olche Kontaktarme sind
„DraVv  “, zurückhaltend, Einzelgänger, die keinen niug mitmachen; S1e
halten vorbildlich das Silentium, sind häufig alleıin 1n der Kapelle anz

reiffen, zeigen weni1g Affektäußerungen un sind daher anscheinend as-

zetisch Vorbpı  iıch Der der agıster muß wI1ssen, daß Kontaktmangel
un Affektlahmheit auch die typiıschen Zeichen schizoider Veranlagung
sind. Es braucht iıcht Z USDTITUC einer chizophrenie kommen,
sondern die sich ausbildenden schizoiden Sympftome können auf der Vor-
stufe einer chizophrenie das en bestehen bleiben und sich ın
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allerhand Seltsamkeiten des Benehmens äaußern: Engstirnigkeit; humor-
loses, hölzernes esen; überwertige Ldeen die starr un unbelehrbar fest-
ehalten, ın stiller Überheblichkeit bekannt und verfochten werden; sek-
tiererhaftes Sonderlingsgebahren Besondere Intelligenzleistungen
(Primus un „Überflieger“ ın der Schule) sSiınd eın egenbewels oder
TUn ZU  — Beruhigung des Magisters, sondern mussen vielmehr den Ver-
aC| bestätigen. Mehr als diese Andeutung mussen WI1r uns 1ın diesem
Rahmen leider

Diskussionsbeiträge
den Referaten DVDON Dr Stenger OCSSR und S Vogel MAC

Die Diskussionsbeiträge wurden, entsprechend dem Gedankengang der
Keferate, ın wel Gruppen unterteilt. Die Gruppe bezieht sich auf
die Berufsmotivatıon un die Persönlichkeitsreifung; die ZzWwelte nthält
die Fragen den neurotischen Konflikten 1M Ordensleben. Zugunsten
eliner größeren Übersichtlichkeit un arhneı wurden die Beiträge in
1ne eLWAas straifere Ordnung gebracht, als S1e sich ursprun.  ich rgeben
hatte Ferner wurden einıge Partıen gekürzt un: stilistische Unebenhei-
ten ausgeglichen, jedoch mi1t dem Bemühen, die Lebendigkeit der freien
ede bestehen lassen ").

BEITRAGE Z PROBLEM DER BERUFSMOTIVATION UN  O
PE  ONLICHKEITSREI

Da die beiden Gesichtspunkte sehr mi1teinander verflochten sind, VCr+
suchen WI1ITr icht S1e gewaltsam trennen, sondern wählen 1ne 1M
300l  1C| autf das Ordensleben chronologische Reihenfolge der
Aspekte, die WIT m11 einigen mehr allgemeinen emerkungen Z Re1-
fungsförderung aDsSC|  1eben

Zur Signierung der einzelnen Diskussionsbeiträge wurden für die Tagungs-
eilnehmer die Abkürzungen ihres Ordens verwandt, der die Bezeichnung
N 1 wenn die Ordenszugehörigkeıt nıCHı mehr ermitteln Wd  —} Die einzelnen
W ortmeldungen, die mi1ıt der gleichen Abkürzung versehen Ssind, konnen 1Iso
VO verschliedenen Sprechern desselben Ordens stammen, Was uch häuf1ig
der Fall ist. Die eitrage der Refiferenten sind urcı die Anfangsbuchstaben
ihrer Namen gekennzeichnet. ( Much SVD, Stenger, V= Oogel;

Much 1e aut der gleichen Tagung e1n Reierat über das ema „Die Pflege
der Priester- un! Ordensberufe iın uUunNnNseIen Ordensscholastikaten un NOovIı1zl1l-
ten  —. Dieser Vortrag wurde bereits 1n der
( efit veröffentlicht). Die Bearbeitung der Diskussionsbeiträge ©1 -

folgte Tür den ersten eil Urci Stenger un! fur den zweıten IC oge
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Z rage der Berufswerbung
OS  w arf INall die Berufswerbung systematisch urchführen? Soll 100828

dem einzelnen einen onkreten Rat geben? Wır Benediktiner ın der Bay-
erischen Kongregation tun iıcht. uch ın SC HECH Schulen sSind WI1Tr sehr
zurückhaltend, einzelnen chulern eınen Tıp eben, obwohl 10an

we1ß, der ıne oder andere WAaTe recht SCS TÜr D  N Ich weıß
nıcht recht, W anl INall den Mut en kann, einen direkt anzusprechen,
ob icht enediktiner werden WO Ist diese eu berechtigt, oder
soll INan 1er mutiger se1ın?

Wır haben bei unNs die ATt, daß WITLr iıcht werben, sondern en hın-
stellen, überzeugen, aber iıcht überreden. Wenn eiıner kommt sich VOI-

zustellen und ze1lg sich 1M Laufe des Berufsgespräches, daß N S
keilt“ 1st, dann wıird automatisch e1n halbes Jahr zurückgestellt Dann
dürfen WI1r in also gar nicht aufnehmen, weıl WITr der Auffassung sind,
den eru S1D etzten es Gott, da aa INa  ; 1U vorstellen, aber n1.e
überreden un rängen
OFMCap Man hat den INATrUC. als ob etwas zuviel geworben wurde
ehr Zurückhaltun 1n der außeren Werbung ware angebracht ber ich
1n berechtigt, wenn [al d1e Buben bei der Missiıon anspricht.
och vielleicht ISsSt heute die Werbung EeIWwaAas aufdringlich
OS  w Der ened1l SsagT, daß - eınen, der 1Ns Kloster eintreten
WILL, zunächst wlıeder hinaus]agen soll, un INa  - soll ihn KeANLEE  — dann wlieder
aufnehmen, Wenn mi1t Gewalt wirbt. Ich glaube, diese Haltung ist
für die Prüfung des Beruftes VONMN einiger Bedeutung

Man so11 NC em icht zuvliele Versprechungen machen, sondern
orderungen stellen, nicht bloß die Schüler, sondern auch d1ie I3E
tern Denn auch das Elternhaus MUu. pfer bringen Wenn I119. VO  > VOTI-

neherein sagt, das kostet es nıchts, alles geht umsonstT, dann werden
die Eltern ıcht Z A pfier angehalten Und das Elternhaus iıcht Yl
opfert, kommt auch werlich eın Beruf zustande. 1ese Erfahrung habe
ich schon oft bel Jungen Menschen gemacht.

Im 1C} aut uUNnseIe rdensgemeinschaften un auf die heutige -
gend rage ich mich, ob WI1TLr anchmal durch außere Werbung kompen-
sıieren, W as innerlich icht ebendig ust. Haben Wn noch die innere rah-
Jungskraift, d1ie dem außeren Werbungselan entspricht? Ich en
daran, ob uNnseTe Kommuniıtäten Gemeinschaften ın der Eucharistiefeler
SINd, einschließlich des gemeınsamen Opfermahles! Das ware meılner AnN=
sicht nach ex1istentielle Berufswerbung vorausgesetzt daß nicht AaUuS

Gründen der Werbung geschieht!
OFMCap Wır gehen jJetzt mi1t uNnNnseren Novi1izen 1ın die Kirche hinaus,
1Ns Kırchens  T dort die Messe immer als Gemeinschaftsmesse
ın irgendeiner orm mitzufeiern. Es War früher Sanz verpont, daß die



Novızen den Chor verlassen. Rom hat 1U gewünscht, daß diese geme1n-
SaIne Feler jeden Tag gehalten wird. Und die OV1zen machen

No  D eın Wort ZAUL  an außeren Werbung Ist iıcht S daß der jJjunge
Mensch heute VonNn vielen Berufsgruppen sehr umworben WIrd; daß die
Fabrikdirektoren schon ın die Volksschule kommen, sich die Lehrlinge

sichern. Natürlich dürfen WI1r nıcht aufdringlich SsSeın Genügt
wirklich, daß WI1TL TeMUOTE ausstrahlen, oder ist icht oft auch eın klären-
des Wort 1n der Schule notwendig, nıcht sehr Von UIls, sondern viel-
mehr VO Lehrer? Und wenn WI1r selbst die Gelegenheit en ber den
Beruf reden, sollten WI1r dann icht auch schon Zehn- j]Jähri-
gen egenüber tun? Wenn der un VO vielen anderen ıchtungen
worben wird, WEl ıhm viele ngebote gemacht werden, ıll da
iıcht auch das Angebot VO  } unNns hören?

Dem Was S1e wIrd n1iemand wilidersprechen. ber auf den
'Ton kommt ES an! Meıner AÄnsıcht nach 1st das erstie Angebot icht
sehr das einer bestimmten Gemeins  afit Bel Voriräagen In Eheseminaren
habe ich n1e unterlassen, auch den Weg der Jungfräulichkeit Z@1-
gen qals e1Ine Möglichkeit 1mM Glauben, der INa gerufen werden annn
Es ist richtig VO  a „Angebot“ reden. Man MUu. innerlich anbıleten, aber
icht ach Berufen haschen, Berufe hamstern wollen. Das ist 1ne ganz
andere Einstellung den Dingen.
OFMCap S1ind nıcht auch manche Weltpriester negatıv die Or-
den eingestellt? onnte INan ihnen 1ın den Exerzıtien iıcht 1ne positivere
Sicht vermitteln, daß S1e leichter eın gutes Wort zugunsten der ()r'=
densberufe finden?

BPO-stuy la und N0 V17Zi4sat
SJ Es wurde geiragt, W 9as tun 1St, WenNnn ]Jemand noch ıcht reit 1St,
sıiıch für den Eintritt 1n den Orden entscheiden. habe schon VO  5

verschiedenen Stellen gehört, daß INa geraten hat, zunächst die Uni-
versitäat gehen un: dort ein1ıge Semester studieren un sich dann

entscheiden. Manchmal ört 10a auch VO  } Eltern, die ihren Kindern
zunächst ein1ıge eıt der Universıtät verordnen, dann wollten S1e Ww1e-
der darüber sprechen. Au diese Weise könnte mMan für 1ne ernsthafte
Entscheidung e1t gewıinnen.
OS  w Wie ich AaUuSs Solesmes D  n  Ööre, wurde dort jetzt ıne Art Vorpostulat
eingeführt Nachdem dieses VO. den Postulanten eın halbes Jahr lang
mitgemacht wurde, gehen S1e nochmals t{Uur mindestens 1er Wochen nach
Hause. Wenn S1e dann wlieder kommen, ist gut Dann äng erst das
eigentliche Postulat . das noch einmal etiwa ach Monate dauert. Und
dann kommt erst das ein]jährige Novı1zlat.

moOchte ın diesem Zusammenhang fragen, ob nirgends erwogen
wurde, das Studium der Philosophie VOTL das Novızlat verlegen. Wır
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hatten selner eıt diesbezüglich 1ne 1emlich Irele Ordnung ach der
Obersekunda abelten sich die Fachrichtungen innerhal des Studiums.
Grundsätzlich wurde 1er Semester ang systematisch Philosophie gelehrt
Bis ZU. Novizlat WarLr dann VO  5 allen durchschnittlich das Alter VONMN

Jahren erreicht Die Patres, die dieses System mitgemacht aben, CM
daß diese Methode den einen oder anderen „Beruf”“” eKoste hat, daß
das Novizlatsjahr dann aber mi1t 1el reiferem Verständnis verbracht
wurde, un: daß auch das Studium der Theologie Iruc!|  arer Wäar. Jetzt
scheıint diese Möglichkeit VO Kirchenrecht unterbunden Se1N, weıl
die Reihenfolge für das Ordensstudium Testgelegt ist Novızlat 110-
sophie Theologie nNnscheinend en T die eißen Väter eiINe —
dere egelung
OFMCap Die sudtiroler Kapuziıner haben sehr gutien Nachwuchs. S1ie
fangen das Novizlat schon mi1t Jahren d WI1e auch andere Or-
den g1bf, ın denen das Novıizlat ach der sechsten oder s1iebenten Klasse
gemacht wird. Ist das agnıs WIF.  1C| ro. agen die ]Jjungen Leute
nıcht Ireudiger ja Z Ordensideal, Wenn S1e noch nicht ın die Proble-
matık des Lebens hineingestoßen sind?

Es muß doch sehr na  enklich machen, Wenn VOoN selten der wıssen-
schaftlichen sychologie schwerwlegende Bedenken 1ne frühe
Entscheidung, W1e S1e die Gelübde darstellen, geltend gemacht werden.
Man darf nıcht 1Ur den vordergründigen ErfIfolg sehen, sondern muß
auch den Hintergrund beachten, die mögli  en späteren Krisen, denen
eine frühe Entscheidung schuld eın annn Der Respekt VOT der Freiheit
des Menschen verlangt dies. Vielleicht War anderen Zeiıten eın Früh-
nOovlzlat eher rechtfertigen, aber unter den heutigen gewandelten i
Z1010£g1S! und kulturellen Umständen ist ringen davon abzuraten.
OFM Ich mochte d 1e vorgebrachten Bedenken MR elne Statistik der
holländischen Franziıskanerprovinz unterstutzen Dort 1ST das Novizlat ef-

WEel Jahre früher als be1l un  N 1Ne Statistik TUr die Jahre se1it dem
zweıten Weltkrieg ze1gt, daß eın großer Prozentsatz zwischen dem Eıintritt
1Ns Novı1zlat und der Priesterweihe wieder austreten ıne der Begrün-
dungen dafür wird I dem geringen Alter für das Noviziat und das
Studium gesehen Man en. daran, das er herau{fzusetzen.

Auftf jeden Fall besteht die Gefahr, daß e1nNn Druck ausgeü WwIrd,
wenn die Einkleidung VOT das Abitur verlegt wird. Weil die Jungen Men-
schen das Abitur erreichen wollen, können S1e vorher och niıicht RC=-
hen erden S1e ıcht pra  IS dadurch gezwungen? Wird 1ler ıcht die
Entscheidung durch die Ex1istenznot des Primaners beeinflu

Zwischen zeitlicher und ewlger Pro fe+ß
SDI  N Stenger hat die These aufgestellt, daß das Reifealter für die
Profeß dem Reifealter für die Ehe ebenbürtig sSeın sollte Damit ist doch
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sicher die ew1ge Profeß gemeıint DIie zeitliche hat Ja auch den Sinn,
eın AÄArt Verlobungszeıit oder „Brautzeıit” qaut die ewilige Bindung hın e1n-
zuleıten

Ich vermute, daß die Einstellung den zeitlichen eliu  en ın den
verschiedenen Gemeinschaiten sehr verschieden SE Die Ansicht, d1le S1e
vorgetiragen en, wird wahrscheinlich ıcht VO  5 en Anwesenden DE
teilt erden also die Gelübde 1ın Ihrem Sinne aufgefaßt, genugt die HKor-
erung des Reifealters, entsprechend der Ehes  jeßung, für die ewılige
Profeß Sonst muüßte S1e bereıits bel der zeitliıchen Profeß TI eın
SJ Wır en ine eigene Konstruktion uNnsSerer Gelübde Nach dem
zweijährigen Novızlat werden bel uns ew1lge Gelübde abgelegt. Und War

S1INd S1e VO  e seiten des Voventen ewige Gelübde, wobel aber dem Orden
d1ie Möglichkeit bleibt bel ıchtelgnung entlassen. Die besteht
darın, daß der Junge Mann nach WwWel Jahren bei uns geborgen eın al
Er moOchte nicht immer 1ın der Prüfung bleiben 1eses Gefühl, daß
ıne He1iımat gefunden hat, nımmt dankbar un sagt VO seiner
Seite aus. “ Cch 1} immer bei euch bleiben‘“.

Ist denn bel dieser TKUr der Gelübde bel dem Frater, der die
Profeß macht, das Geborgenheitsgefühl WITL.  IC} schon vorhanden? 1E
das Moment einer gewl1ssen icherheit icht vorwiegend 1ın dem eigenen
Entschluß, STa ın dem Gefühl, Jyetz angenomMen Se1IN. Die Fratres
W1SSen, daß S1e noch nıcht endgültig angeNOMM sind. Also muß doch
mehr das Bewußtsein des eigenen Entschlusses die Sicherheit en

Er hat die Geborgenheit: „Wenn ich icht Dummheiten mache, dann
bın ich ın der Gesellschaf Jesu jetzt daheim.“ Wır en eın sehr
Strenges Noviızılat, insofern ist die Prüfung art. Da wollen die Hratres

einem MS kommen. Und drängen S1e innerlich dazu.
Bel den esulten gibt doch SOg Interstitien 1mM Laufe der wissen-

schaftlichen Ausbildung Könnten Sie uns diese Einrichtung eiwas —

klären? Ist richtig gesehen daß diese Zwıischenzeiten innerhalb des Stuü=
diums eiIne wesentliche Reifungshilfe TUr die WFratres sSeın können?

Das ist insofern richtig gesehen, als die Jangen Studien das Mensch-
iche vielleicht Mr kommen ließen Im Interstitz kommt NU der HFra-
ter 1ın einen direkten Kontakt m11 den Jungen, w el bıs drei Jahre
Verantwortung rag In dieser e1it soll Mens! tUur die eologıe
reif werden. Zugleich sol1l aber auch eine Prüfung se1liner Fähi  enen
eın ancher ist eın schlechter Präfekt, annn aber eın guter Wissen-
schaftler werden, un umgekehrt. ber das Eigentliche ın diesen Jahren
ist das Reifwerden TUr später.
SD  N weiß VO  e uNnserell Scholastikaten 1ın olumbien un: Brasilien,
daß S1Ee se1t einigen Jahren auch diese Methode des Interstitiums über-
NOomMMmMeEenN en Um den jJungen Menschen, die verhältnısmäßi früh 1NSs



Novızıat kommen och mehr Jahre des Reifens und damıiıt der Berufis-
klärung geben werden zwischen Philosophie un:! T’heologie praktische
Jahre eingeschaltet Die Hratires sind als Präfekten oder als Hilfslehrer

Juvenat atıg Diıie Provinzlale verfolgen damıt ausdrücklich die Ab-
sicht den jungen Leuten E1INe Gelegenheit eben, reifer werden
damıt S1C icht als Unreife W Profel machen un geweiht werden

Eigentlich sollte auch bel DES eın 1uUum mitsichbringen WEeN en

Frater ach der Philosophie noch 21n Jahr dazu en wıll Man mußte
sagen Wer ıll annn ach der Philosophie och für die Dauer
Jahres irgendwo C1MN Diakonat machen, als Präfekt e1LN Konviıkt en
USW., und Wal S daß den harakter des Freiwilligen hat und
nicht R1 Odium füur den Mann edeute

Damıt 1S% C1MNEe Umstellung der klösterlichen tmosphäre hinsichtlich
des Beruftfes gegeben Die Gesamtmentalıtät begünstigt bis Jetz solche
Maßnahmen nicht ber diese Au{ffassung mMu. sich andern Ca WI1Ir

Zukunft MT solchen Dingen rechnen en

Z  e'Mei LNe Bemerkungen Z ea Problem der Reifung
und SS W CL CTE praktische Hınwelilse

Es wurde die Reife bei der DU der Profeß verglichen m11 der
el bel der Eheschließun „Reife“ 1ST aber Ce1iNn sehr dehnbarer Begri1ff
Wann 1sST der Jugendliche reit AD Ehe? Viele heiraten heute schon
Alter VO  } Jahren, andere erst m11 und mehr Wann kann [a  ® VOIN

„relf TUr die Ehe“ sprechen?
OFMCap Ich glaube, daß sich ler psychologische un pädagogische Pro-
bleme decken Stenger hat auch VON der Mündigkeıit des GeWIlS-
S@eNS gesprochen Der Mensch 1ST TUr die Ehe und für das Ordensleben
reit Wenn gelsilg mündi1g 1St WEeNnn die Sinnzusammenhänge
erkennt TUr die sich entscheidet Hier kann INa  ® eın Kalenderda-
tum angeben, denn die Reife hängt jeweıls VOTL vielen individuellen un
sozlalen Faktoren ab Dıie Umwelt hat el großen Einfluß Die

Frage der Erziehung un Menschenbildung wird ler aufgeworfen
Wir INUussSsenNnN unNns E1Ne pädagogisch vertiefite Sicht des ungs- un
Reifungsproblems bemühen, dem einzelnen Fall gerecht werden
können 1nNne Entwicklungsphase 1äßt sich nıcht nach dem Alter a -
SgreNZzZeN Man kann U  — SCW1ISSE Altersgruppen aufstellen un Aa UuS der
Erfahrung heraus ag daß diesem oder Nn Alter dieses oder
Problem besonders ktuell 1ST oder daß schon gelöst LO sollte

Die heute häufige Frühehe 1S% eın begrüßenswertes Phänomen Das
wIird nıcht Ta NC}  ; verantwortlichen Leuten, sondern auch VO  ®) selten des
Staates erkannt Der Hang SA Frühehe 1S% auch S11 Zeichen der Unreife
Hiınein die Geborgenheit! Man sucht gar iıcht sehr das exuelle, SONMN-
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ern Ma sucht dlie „Mutterprothese“ 1n der Frau, ın dem Mädchen. Man
au umsorgt eın und luüchtet hinaus aus der rauhen Wir  eit
1ne gute Sache ist auch die musische rzıehung, und ZWar ıcht H

ın rezeptivem SIinNnne, sondern auch produktiv, schöpfer1isch 1mM erken,
Basteln, Malen, Formen USW. Diese psychologischen un ın gewlssem
Sinne SOSar therapeutischen Möglichkeiten werden VO  - uns noch NDa
beachtet. Die j ungén Leute malen und formen sich Trel. Das ann unge-
meın wichtig eın fUur die seelische auterung un Entwicklung.

Auf der gleichen InJe leg die or die „Allgemeinbildung“.
Das gilt besonders auch für 1WWSCHE Brüder. eit 1950 besteht 1ın uNnSerenm

Hause neben der eigentli  en Ho  ule ıne Art „ Volkshochschule“ 1Ur
d1e Brüder. Es dürften bisher fast 300 ortrage se1ın, die ehalten wurden.
Die Referenten Sind me1lst Professoren un andere Patres uNnseres auses,
manchmal auch auswärtige Gäaste Z eın ANPZE, der Leıter des Kirchen-
funks USW.). Vermutlich wird 1mM Laufie der TEe auch diese Einrichtung
Z  — Bildung unı Persönlichkeitsreifung der Brüder etftwas beitragen.

Z dem umfassenden Thema „Bildune« müßten noch viele FHragen —

ortert werden: lewelt Bn ist gut, die Berührung mi1t der Welt
zulassen; wliıewelt bereiten WITL schon 1mM Scholastika die tudenten für
die ufgaben des Priesterlebens VOTL, WI1e wirkt sich die W1Ssens  aftlıche
Ausbildung qaut das Frömmigkeitsleben aUS, welche Erfahrungen machen
WITLr miıt dem HeimaturlauDb, m1T Feriendiakonaten, Jugendlagern, 1ınderbe-
Lreuung, Gruppenarbeit USW. Wır spuren doch, daß die bges  lossenhei
der langen Jahre örmliıch einem Beruisproblem werden ann.

Der Kürze der eit © greife ich Nu einige omente heraus.
Die Einstellung dem Heimaturlaub egenüber hat sıch ın den Jahren se1it
dem zweiıten FT sehr gewandelt. Hat INa  ®) iıcht fIrüher den Kon-
takt mi1t den AngenöÖörigen, bes den Kıltern, VOL em deswegen sehr
reduziert, die Loslösung, die „Losschälung“ fördern. Der Gedanke
ıst richtig. ber auch die Tiefenpsychologie sagt uns, daß das Verlassen
VON ater un: Mutter ıcht IM erster iLnTe eın geographisches Faktum ist
Es handelt sich eın inneres Reifen, eın Sichlösen Selbständig-
werden. Dazu ann der Heimaturlaub oga positiv beitragen. Allmählich
lernt [Ea  S die Eltern un Geschwister anders kennen, als S1e einem 1ın der
Kindheit und Jugend erschienen. Man sieht ihre Grenzen un ihre SOor-
SgenNn und beginnt mit ihnen tragen, anstatt sıch 1nNs heimatliche Nest
setzen Eın 9 reifes erhältniıs entsteht besser, als WEeNl INa die
Eltern 1Ur VO Hörensagen kennt
Eın anderer Punkt ist das Verlangen ach Lebendigkel1 un Lebensbezo-
genheit 1n der e1it der Ausbildung Bei em Verständnis tüur die KOon-
takte ach „außen“, die bis einem gewilssen rad förderlich sind, muß
doch darauf geachtet werden, daß keine falsche Aktıvität, keine Pseudo-
lebendigkeit ın den Studienjahren entsteht. Außere Lebendigkei könnte



eich einem Alıbi werden fÜr einen Mangel innerer Lebendigkeit
nNnsere ETrSie orge mMuUu. der Lieebendigkel der Theologie selbst gelten
un der lebendigen Otftes- un Glaubenserfahrung inultun Meditation.

\ 7 Zl  Z PROBLEM DER NEUROTISCHEN KONFLIKTE
UND PSYCHOTHERAPEUTISCHEN EHANDLUN

Z ra des KOntiakrtiverhaltens

OFM Wiıe LST. beurteilen, WEeNnN e1nNn 1mM Kloster kontaktschwacher
Novize sich raußen ebenso kontaktarm verhält oder WEeNnNn sich Tau-
Bßen ausgesprochen kontaktfifreudig erweılst?

Die Unterscheidung ist Teiien. Der sch1zo1d-kontaktarme Mensch
ist überall menschenscheu un: eigenbrötlerisch Im Novizlat 1st ihm
manchmal ga noch 1el 1el Kontakt vorhanden, und traägt sıch
STEeIs mi1t dem edanken, ın eınen strengeren en überzutreten. Der
Neurotisch-Kontaktschwache aber ist außerhal des Noviziates, vorher
und dann auch nachher, 1el gesellıger un aufifgeschlossener. Dabe:1i ist
beachten, daß INa  ® 1U  — bel den stärkeren un sehr auffälligen Graden
eiıner Kontakts:  wäche c eine Neurose denken muß; Desonders dann,
wenn S1e auch bei den Gemeinschaftsveranstaltungen, ın der Rekreation
USW.,. Z A Vorschein kommt
St Es ist auch sehr aufschlußreich wI1ssen, ın welcher Richtung jeweıls
der Kontakt gesucht wird. Sucht e1nNn Student besonders bei den
Brüdern Kontakt, ist nach den Hintergründen Iragen Fühlt sich
vielleicht selinen ollegen nicht gewachsen? Wiıll vielleicht lieber der
TSiIie untier den Brüdern se1n, als der Letzte untier den Studenten?

Zum Neurosenproblem
SA  Q Es gibt neurotisches Verhalten, das uns mıiıt der 16 der psatıon
konfrontiert; WI1Tr werden dann geiragt, ob keine medikamentöse
g1Dt Wiıe steht eS damıt?

Es g1ibt viele Medikamente, die eine Beruhigung und Kräftigung des
Nervensystems bewirken; ın Verbindung mıit der modernen Gläubigkeli

die Tablette en S1e iıne gewlsse DSY  1S Beruhigung Dadurch
werden erwartungsängstliche Spannungen beseitigt, un: eiNe nuchterne
Stellungnahme wird ermöglicht Mehr nicht. Es g1bt allerdings auch 1ne
organtherapeutische Behandlung, die aber einer gewissenhaften Indikation
bedarfd, vorsichtiig andhaben und S nach dem Fall indiıviduell do-
s1ieren ist.
St Zur ehebung solcher Schwierigkeiten sind fest iixierte Termine be-
sonders problematisch Unter Umständen annn durch den Termindruck
das Symptom vorübergehend verschwinden, wıird dann vielleicht UrCcC
e1Nn anderes elos der taucht später (Z nach der ewiligen Profeß
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oder ach der Priesterweıhe) wleder auf Es ist notwendig, 1er sehr be-
hutsam un: differenziert vorzugehen, den Schaden nıcht größer
machen, als schon 1St.

Was ist VOILl folgendem Rat halten?: Vorausgesetzt, der Betref{i-
en ist eın wertvoller harakter, 1st relig1ös ansprechbar un eistet
eLWwWas Kann INa  ; ihm dann den Raft geben, So diese Schwierl1  eiten
als Leld tragen, regelmäßig ZU Beichte gehen? Und ann INa ihn, Wenn

sıch dazu verpfilı  et, den ewl1gen eliu  en zulassen?
St. Ich habe die Meınung geäußert, daß eiINne Neurose dann eın Hinder-
nN1s für den Ordens- un Priesterberuf 1ST, wenn eline gewl1sse Verarbel-
tung der Neurose gelingt Da iıst eın Skrupulant, dessen krupulosi-
tat iıcht wuchert, sondern auf eın bestimmtes Gebilet lokalisiert ist Man-
cher ausgezeichnete Seelsorger 1st fUr sıich persönlich sehr angstl! und
braucht 1nNne starke Führung ber ist selner eigenen Not 1e1 über-
legen, daß anderen helfen annn Es gelingt ihm, selne Neurose anz

nehmen und S1e 1ın sSeıin Leben einzubauen und sich icht VO  5 ihr gängeln
lassen. AÄAhnliches ann bei sexuellen Störungen en Die Not wird

unı theologisch richtig eingeordnet, ohne daß das Leben
In den Schatten eiınes dauernden ndendruckes geraä Vielleicht weiıtet
sıich dann allmählich auch der Raum der Freiheit und verschwindet das
Symptom ganz Bel einer stärkeren Intensıtat der Neurose wıird INa  _ aber
ohl ohne Hilfe VO  ) außen nicht durchkommen

Z UT rage der psychotherapeutischen Behandlung
Es wurde eım ema „Neurose“ darauft hingewlesen, daß ma  @} dem

Mitbruder zunächst helfen soll, indem INa ihm Brücken baut und iın
wlieder ın das normale Gemeinschaftsleben hineinführt. Genügt das oder
MM nicht auch irgendeinmal der T gesucht werden, AaUusS dem der Zus
stanıd entstanden ist? Wer ist da zuständig? Novizenmeister? Spiritual?
Oder soll INa  - ihn sofort Z Psychotherapeuten chicken?

Man soll erst einmal sehen, w1eweılt INa selber kommt; denn als _

ster ann der Priester un Seelenführer, der das Vertrauen des jungen
Menschen hat, ıhm auch helfen Der Spiritual und Novizenmeister, bzw.
die Meısterin, die der JjJunge Mensch sıch vertrauensvoll wendet, annn
1ın Aussprachen d1ie Erlebniskette weıt zurückverfolgen Dazu gehört 1el
Geduld un Zuhören-Können. Her ist richtiger, diese Art VO  3 psycha-
1S  em Gespräch V Ol  5 der Psychotherapie her übernehmen, als den
Novizen gleich ZU Psychotherapeuten schicken. TrS{ Wenn die Z
sammenhänge undeutlich bleiben, sollte 190828  @} einen Psychotherapeuten

Rate ziehen. Diesem schildert INa  @ das Problem, dann schickt INa den
Novizen bzw. tudenten einer ersten Aussprache, erfahren, ob
der Arzt elinNe regelrechte Behandlung für erforderlich ält oder mi1t
Ratschlägen Cdienen STA Dann annn etwa der agıster .oder Spiriıtual



and der Ratschläge des Therapeuten und ın Kontakt m11 diesem dem
jungen Menschen weiterhelfen. SO annn 5 manchmal Z 1ele kom-
IMS ohne daß der Betreffende ın eine regelrechte psychotherapeutische
Behandlung kommt Denn eine solche ist sehr Jangwierig manchma. 100
und och mehr unden un kostspielig, S1e wirkt oIt auch dadurch tUur
den Betreffenden belastend, daß d1ie Mitbrüder bzw. Mitschwestern IMNer’-

ken, W as vorgeht Und der „Gang Z Psychiater” 1ST 11100 Urteil der Men-
schen leider 1imMMer noch od10s.

Wiıe iindet Na  5 ın solchen Fäallen den passenden Psychotherapeu-
ten? Denn [Nall muß doch sehr vorsichtig sSe1n, we1ıl e1ne Psychoanalyse
einen tiefen ıngrı 1NSs Seelenleben bedeutet.
St Es ist die Bitte geäußer worden, 100828  @} SO eine Liste NC  > sycho-
therapeuten aufstellen, die INall sich vertrauensvoll wenden and.
Diese Bitte ist leider pra  1S iıcht erfüllbar. Man würde vielleicht
manche sehr gute Therapeuten übersehen un andere mp{Iehlen, die
weniger qualifiziert S1Nd. Es annn auch dadurch Enttäuschungen geben,
daß iıcht jeder fUr jeden geeigne 1st. Manchmal g1bt auch gute Jjunge
Nachwuchskräfte, die sehr gewissenhaft arbeıten. Die bekannten Psycho-
therapeuten siınd me1lstens überlaufen, daß S1e niemand mehr Be-
andlun annehmen können. Es g1bt mehrere Berufsgruppen, die sıich
mi1t der Heilung seelischer Konihkte un: eurosen befassen: Neurologen,
Psychiater, Diplompsychologen, Psychagogen, Heilpädagogen Es
ist iıcht eich herauszufinden, Wer 1M Eıiınzelfall zuständig 1St.

ESs ist jedenfalls wichtig, daß der Psychotherapeut entweder selbst
Arzt ist (Nervenarz oder auch eın psychotherapeutisch eingestellter m-
ternist) oder daß tändıg mi1t einem Arzt Fühlung hat, WEeNn selbst
keine medizinische Vorbildung besitzt (Diplompsychologe) Denn 1st
auch möglıch, dalß anders als bel den Organneurosen, die Ja organische
Symptome bei seelischer Ursache zeigen, eın seelische Symptome 1ne OT-

ganische Ursache (Gehirnerkrankung a.) haben können.
(Es olgten och Yragen und Bemerkungen ber homöopathische Ärzte,
Heilpraktiker, Augendiagnostiker USW.)
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Pater ose Flesch CSSR

In tiefer 1 Trauer brıingen WITLr A 1e Nachricht, daß Marz 1962 Dr
Josef Flesch Dn K6ö6ln-Mülheim den Folgen e1INeSs Herzinfarktes 1m
Herrn entschlafen ist. Der Verewigte War geboren Januar 1899 1ın
Oberhausen-Sterkrade. Nach seıinen Gymnaslalstudien ın aals tral

Flesch ach dem ersten Weltkrieg 1ın den Orden der Redemptoristen
e1n, 1001 dem MAarTrZz 19929 die Ordensgelübde blegte Philosophie
unı Theologie studierte Ordensseminar ın Hennef (Sleg),

Aprıl 1927 A0 T1estier geweiht wurde. An der Uniıversiıtät Bonn
führte selne Studien Un der Philosophie, 1ın der deutschen und f{ranzÖö-
siıschen Sprachwissenschaft welter biıs ZAUT Doktorat In der Philosophıe
und Z Staatsexamen für den höheren Schuldienst. Flesch War dann
se1t 1936 Dıirektor des Ordensgymnasıums 1 Bonn. Nach dessen Be-
schlagnahme durch die nationalsozialistischen Gewalthaber versah se1t
1940 das Amt des Prokurators der KöOoölner Ordensprovi1ınz. 1945 wurde
ZA0E Provinzobern ernann(t, und eitete die Kölner TOV1INZ bis ZZAUL.

nde des Jahres 1952

Als Provinzial diente Flesch neben seinem Orden auch den gemeın-
en Interessen aller deutschen Orden und Kongregationen als Erster
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Vorsitzender der Vereinigung Deutscher Ordensobern. 1953 wurde

ZZU1 Generalsekretär dieser Vereiniıgung gewählt. U den /Z.usammen-

schluß der deutschen Schwesternorden und -kongregationen und den der
Brüderorden machte sich besonders verdient, daß der Heıilıge Stuhl
iın deren erstem Assıstens relig10sSus ernannte. Maßgeblich W ar

Flesch auch betellıgt der rundun des Deutschen Katholischen Miıs-

s1onNsrates, der se1t 19595 alle Einrichtungen und Organısatıiıonen der ka-

tholischen Kirche 1n Deutschland, die fUür die katholische W eltmissıon

atıg SIN.d, zusammenfaßt. Bı seinem plötzlichen en Wal

Flesch als Generalsekretär des Missıonsrates und der Vereinigung
Deutscher Ordensobern d1e ihm anvertrauten ufgaben der O-
ıschen Orden und der W eeltmissıon besorgt un rastlos atıg Er hat 191

hervorragender Weıse danach gestrebt, A1e gesamten deutschen klöster-
lıchen erDbande jener Gemeinsamkeıit zusammenzuführen, die, SOWwelt

gemeınsame Interessen 1n Kirche und aa verireten sind, eute nOL-

wendiger denn e erscheınt.

im Jahre 1960 wurde durch die Inıtliatıve NC  5 Flesch d1ie Zeitschrifit
gegründet. S1e sollte das iINnterNe Mittel-

lungsblatt der Deutschen Ordensobern- Vereinıigungen seın und das Ge-
meinschaftsbewußtseın aller en un Kongregationen ausdrücken und
Oördern Es WarLr ıne der großen Freuden selıner etzten Jahre, daß selıne

MLCLUM VO allen Seliten ebhaft begrüßt und VAC)  =) vielen Freunden und
Mitarbeıtern unterstutzt wurde. Dıe EN VelI-

liert 1 dem Heimgegangenen iıhren ersten Herausgeber, dessen sich seıne
Mıiıtarbeiter 1n Dankbarkeit und Pıetäat erinnern.

WIr werden unNns bemühen, 1n der OÖRDENSKORRESPONDENZ das VO

Flesch begonnene Werk der Unterrichtung, Bildung und Hılfe für die
klösterlichen (Gemeinschaften Deutschlands fortzusetizen Zugleich ED
fehlen WI1Ir den teuren Verstorbenen dem Gebete und pier seliner Freunde.

Dr Kazrıl S]ıepen SSR



Nachrufi ur Jose{i Flesch CSSR

Von Dr Oa Trachthäuser

100 Namen der Vereinigung Deutscher Ordensobern

Wır Ochten dem hochwürdiıgen er Josef Flesch herzlich danken und
WMWINSEHCN aufrıchtigen und innıgen Anteilnahme ÜUSGTUC| en

Gott hatte den guten ater Flesch m1t schönen en un: Eigenscha{i-
ten ausgestattet. Dıiese E1igenschaften drel VO ihnen kommen 100106 be-
onders ın die Eriınnerung machten uUuNnSeTrTelnNn Mitbruder nıcht Ta DEP=-

sönlıch sehr liebenswert, S1e befähıgten ihn uch 1ın hohem Maße [Uur d1ie
Vielfalt der uigaben und TUr selnen jahrelangen Dienst 1n UMSECTvEN MeTr-
ein1gung.

ater Flesch arbeltete DE, und arbeitete Al Freude. Ich abe ıhn
N1ıe schwer atmend gekannt, nNn1ıe wliderwillıg, N1]ıe ustlos, n1ıe q ls eınen
Menschen, der sıich „den Dienst fur das Gemelmnsame“ TST selber abringen
mußte Opus SUUIN fecıt prompte, Tacılıter et delectabilıter. Er sprach
und andelte, seizte siıch e1in und SETIZTE ıch WL un machte
uch Rückzieher m1t großer persönliıcher Anteilnahme, m1t Warme un
amzer innerer Lebendigkeıit. Bel 1nm bestätigte sıch, nde ıch, das
Wort des Adquıinaten: „Der wanrha Tugendhafte handelt mı1t hoher gel-
stiger ust und Freude

Pater Flesch hatte eın besonderes, eın gesundes Gespur TUr die igen-
arten der Menschen. Selber Ord- bzw W estdeutscher wußte die
Differenziertheit uUuNsSeIer Landsmannschaften. Immer wieder Nel mM1r
auf, W1e Gegensätzlichkeiten rasch erkannte und geschickt auf S1Ee einM=
gıng I klarer persönlıcher Überlegenheit und m1% einem leisen nüug
VO Ironie, und WI1e (Q1e Möglichkeıit nutzte, durch Verständnis, durch
uvorkommenheıt und durch eın gewinnendes Lächeln, das versöhnt,
fr das (G(emelnsame werben und das (janze aufzubauen. Ich en
Jetzt besonders die zahlreichen Gespräche ber die Missionskonferenz
und das Pastoraljahr. Diese Eigenschaft zeıgte Pater Flesch 9anz selbst-
verständlich, Wenn auch onl sehr bewußt, bel Gesprächen m11 den Ver-

schiedenartigsten Partnern, WwW1e bel Gesprächen zwıschen Welt- un
Ordensklerus, Bıschöfen und Ordensobern, Priıestern und Laıen, Jugend
und er

S3



ater Flesch hatte eın welıtes und liebendes Verständnis fur das Kleine
und Alltägliche. Er konnte nıcht ON  . ın Gesprächen, sondern auch 1n der
Korrespondenz 1Ne Z zehnten Mal gestellte Frage och ernNst nehmen
un 1n Geduld und (z‚ute 1limmer wieder eantwortiten Dieser persönliche
Sinn tur das Kleine und Armselige, d1eses Auge TUr die Bedeutung auch
des kleinsten Bausteı1ns, diese orge al die Atmosphäre machten ıhn

erfolgreich be1l der Bewältigung der ihm gestellten ufgaben Wer ihn

beobachtete, entdeckte bald, da ß nıcht einseltige Ernsthaftigkeıit, sondern

„der Sınn TUr das Kındlıche D das Spliel” die esunde natürliche Kratt

Warfl, AaUsS der ıne solche Handhabung erIolgte un ZZ0E Frieden aller
auch gelang

Wenn ich das 1U überschaue W as ıeg näher, als daß WW alle dem

guten ater Flesch VO Herzen TUr alles danken und den lieben (oitt

bıtten, Er mOge diesen gutien Geist VWMESEHNEN Vereinigung VO Abten, Pro-

vinzlalen und Oberen immer erhalten.



Status perfectionis
Dıe theologischen Gr unNdTragen ün d Weriungen des O T'-

densstiandes 1 den SE Hen Lehraäußerungen

Von Dr Moritz Steinheimer OF M, München

ÜBERSICHT

Zur eutlsen Diskussion ber die kirchlıchen Stände
Die theologischen rundlagen des Ordensstandes
Die theologischen Wertungen des Ordensstandes

Die ekklesiologische Wertung
Die soteriologische Wertung

Eın N1C| unbedeutender Faktor der dramatischen und wechselvollen 1N-
es der Ecclesia milıtans sınd ohne Z weiftfel ihre drel Stände

Prıesterstand, Ordensstand un Lalenstand. Es hat ohl eın Jahrhundert
der Kirchengeschichte gegeben, In dem nıcht eıner dieser Stände die inner-
kırchliche un! außerkirchliche Öffentlichkeit, die Theologie oder das Lehr-
und Hırtenamt der Kirche 1n besonderem aße beschäftigt hat, abgesehe
VO Laıenstand, der Ja an eit ın der Kirche NUur seinen amen, aber
keine wirkliche Funktion mehr hatte In unseren agen annn INa  5 die
interessante Beobachtun machen, daß icht TT eiıner dieser drel Stände,
sondern alle drei UuSarmıımen un gleicher e1it 14001 Blickpunkt der kirch-
iıchen Öffentlichkeit und 1mM Brennpunkt der theologischen Dıskussion
stehen.
Bezüglich des bedar{f die Behauptung ohl keines nNna-
heren Beweises. Die Liıteratur, die sich mıiıt der ellung, Au{fgabe un: Be-
deutung des Laien ın der Kırche SOW1Ee mıiıt der Theologie des Lalenstan-
des beschäftigt, geht heute fast schon 1Ns UnermeGßliche '). Wenn
Guardini VOT dreißig Jahren konnte: „DIie Kırche erwacht 1ın
den Seelen“, ann - heute mıiıt nicht weni1ger Bere  tigung
Der ale erwacht ın der Kirche.
Die theologische Dıskussion ber den ist ZWaLr nicht

laut, iıcht intensiv un auch icht weıt verbreitet W1e die Der
den Laienstand, aber g1bt heute eine solche Diskussion, un sS1e be-

Abgedruck1 dQus der franziskanischen Zeitschrift „Wissens  aft und Weis-
Heit“ 21 1958 207—216

u-s Car Der IHaTe ın der 1ır  e) In Fragen der Theologie eute, Köln
1957, 519-548
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trıfft alle Stufen des Klerikerstandes: rıester, Bischof un aps Hier
GEe1 NnUu  b erinnert die lebhaften Erörterungen ber Umf{fang un!' AD

tuiung der päpstlichen Lehrgewalt und ber inr Verhältnis Schrift
un Tracdion, die se1it den en der Enzyklika
un: OL allem m Anschluß die feierliche Dogmatisıerung der e1b-
lichen uiInanme Marıens In den Himmel ıcht mehr abgebrochen sind.
Bezüglıch des Bischofsamtes werden eutie 1mM theologischen un kirchlı-
chen Raum die Fragen ach dem Verhältnis VO  e Bischoisamt un: T1e-

teram(t, VO  ; Episkopat und apsttum eingehender als ın früheren Yahr=-
zehnten un Jahrhunderten untersucht. Dıie rage „ Was ist eın Bischof?“
wurde ]JUungst qals ıne erstrangiıge theologis Kontroversirage unseTel

Tage bezeichnet, WeNnNn S1Ee auch ı0091 deutschen Katholizısmus och nicht
aktuell eın scheint. £) Das gleiche gilt VO  a der Problematik den

Welipriester. Auch S1e 1st be]l uns ın Deutschland kaum bekannt, wiıird
aber se1t Jahren eifrıger In französischen un elgischen Klerus-
kreisen behandelt. Das Problem äaßt sich autf die kurze Formel brıngen
1bt ıne arteigene Spiritualität es Weltpriesters? Viele namhafte

Theologen des französischen Sprachgebietes bemühen sich, ın elıner „Theo-
des Weltpriesters“ Natur un ufgaben, Würde un: Bedeutung,

Heiligungsmittel un: besondere Standestugenden des Diözesanklerus aui-

zuzeilgen. Man dari wohl y daß d1ie Diskussion die Spiritualität
des Weltpriesters och nıcht abgeschlossen ıST un daß S1e 1m Lau{fe der
e1it auch be1 S theolog1s Interessenten und Bearbeiter finden wird.”)
Zum Teil 1mM Zusammenhang mi1t den bereits angeführten ragenkom-
plexen, Z e1l aber auch unabhängig davon steht SC  1e.  ich der

EN SS and D NSeren en 1mM Brennpunkt der geistigen useiınan-
dersetzung. Die nicht wenigen Verö{ffentlichungen der etzten ahre, die
sich mi1t dem Ordensstand un den einzelnen rden, ihrer Geschichte un:
VT allem ihrer Bedeutung un Aufgabe ın Gegenwart un:' Zukunifit be-
schäitıgen, zeigen m1% aller Deutlı  eit, W1e weıt verbreitet das Interesse

den Fragen des Ordensstandes allenthalben ist un w1e sehr gerade
dieser an der <ırche heute Stein des Anstoßes, Objekt kritischer Be-

trachtung und Prüfung SOWI1Ee Gegenstand vertiefender Erkenntnisse und
Besinnung ist Es waäre fast eın Wunder, W ennn 1n eiıner lebendigen,
ernsten un auf das Wesentliche ausgerichteten Zeeıt, W1e die unsSeiT e

S nıcht ware.  p
s ist a31SO Wa  1C| S} un dar{f ohl auch als eiwas Besonderes be-
zeichnet werden, daß heute aqalle drel Stände uUuNnseTITer Kirche (Kleriker-
stand, Ordensstand Aa Laienstand) 1mM Blickpunkt des kirchlichen un

Herder-Korrespondenz 19583), 188-194
Rast, Problematik den Weltpriester, bal Orientierung (1952),

135-138; 1 1 M Um die Spiritualität des Weltpriesters, 1n e1s un
en 2 (1954), 358-368



besonders des theologischen Interesses stehen, wobel beachten ist

und das scheint das zweiıte besondere und charakteristische erkmal der

Behandlung der kirc  ıchen Ständeifrage 1n UÜMNSCHENN en sSeın

daß icht Stimmen e die allen krnstes die qalle drel Stände be-

treffende Da ach ihrer Berechtigung überhaupt tellen. Hans Ü
hat das Problem einmal folgendermaßen formuliert:

„Man muüßte doch, angesichts der heutigen Gesells  aft, ernstlich untier-

suchen, wieweıt die Standesstruktur der katholischen Kirche wirklich
und ausschließlich theoloagisch und wiewelt S1Ee vielleicht historisch-sozlolo-
gisch bedingt ist Die Tendenz 1sSt ohl unverkennbar, das Gemelinsame
der Stände, das der Liebe, immer mehr hervorzuheben Scheler,
Adam, 1pper un diese als eiıne menschlich-christlich-totale, den TOS
1n die Carıtas hineinintegrierende verstehen (Friedrich Heer: Christliche
Ehe der Welt; Erich rZywara ın en selınen etzten Schriften) Der

Stände_gedanke wird 1ı1er gesprengt un überschwemmt VON dem ‚Eınen
Notwendigen., das ıne total-menschliche un inkarnatorische Gestalt
ordert Der NneUue Heilige i1sSt der, der VOLr diesem VO Mensch-
heitsbewußtsein geforderten Grenzüberschritt iıcht zurückbebt Es ist
der SCHLItE auf den die Menschheit wartet, der sich ELWa bei Graham
Greene schon angedeutet 1L ;
Das alles zZe1gT, w1e sehr die kirchlıche Standeslehre ın uÜMMSerEenN en I
ewegun geraten 1st, unı ist begreiflich, daß das kirchliche Lehramt

dem esamten Fragenkomplex W1e seinen einzelnen Teilen Stel-
ung SCHNOMMECN, den Standpunkt der Kirche aufgezeigt und immer wıeder
eingeschärit hat. Uns interessieren 1er die kirchlichen ehräußerungen
ber den Ordensstand Als wichtigste Sind Nnennen Die Apostolische
Konstitution Provida er He cCcVesı'a VO' Februar 1947,
die Apostolische Konstitution f VO Zl November
1950, °) die nsprache Papst AS XI den ersten allgemeiınen Ordens-
kongreß Dezember un die Apostolische Konstitution S e -
des Saplentiae VO S Maı 1956. *) Außerdem ist nennen das
Von der Sacra Congregatio de Relig1osis herausgegebene
d e Sa tı b us periecti10nN1S+)

Ur I ZUTr Theologie der Säakularınstitute, s els
und Leben 29 (1956), 187
AAS 39 (1947), @- 122
AAS )! 52
AAS (1950)! 26-36

1956), 354-365
Collectanea Sacrae Congregationis de Religi1osis. Enchiriıdion de STatLıDus
perfectionis Documenta Ecclesiae sodalıbus instituendis, Romae 1949
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DIE THEOLOGISCHEN RUNDLAGE DES ORDENSSTANDES

Wenn an die genannten Quellen daraufhin untersucht, W as S1e ber die
theologischen rundlagen des Ordensstandes aussSsagen, Mal 1Nan TeSsi=
tellen, daß S1e eigentlich sehr wen1g davon sprechen. Das mag qauf den
ersten 1C| efremden, äaßt sıch aber ohl L1UL erklären, daß das
kirchliche Lehramt die biblisch-theologischen Grundlagen des Ordens-
standes als selbstverständlich betrachtet, daß daran nicht gerüttelt
werden ann und ber S1Ee auch ıcht welter gesprochen werden
braucht. In den eutllgen irchlichen Lehräußerungen i1st 1el die Rede
VOIN der Anpassung der Orden die gegenwärtige e1it m1t ihren konkre-
ten Noöten un Forderungen, die Kirche egt heute großen Wert qaut eine
sachgemäße Ausbildung der Ordensangehörigen TUr ihre große un sSschwWwe-

Au{fgabe 1n Gegenwart un Za aa qaber ber die eigentlichen theo-
ogıschen Grundfragen bezügliıch des Ordensstandes wıird weniıg gesagt
Hs 1st eben TUr die Kırche lar un unumstöblıiıch der Ordensstand als
solcher ist nıicht T durch 1ne jahrhundertealte Tradition ın der irche
geheiligt, sondern ist auch 1SC| fundiert und damıt n Seınen theo-
Og1s  en rundlagen es!  er un unangreifbar,
Diese biblische Fundierung und ologische Grundlegung des Ordens-
standes wird ın der Tatsache gesehen, daß Christus ZzwWwel Wege ZAUIS KEr-
reichung des gottgewollten Endzieles der Menschheit aufgewlesen hat,
nämlich den Weg der (;ebote und den Weg der Räte Das spricht Papst
1US . Sanz EUTLIC| dU5S, WEeNnNn selinen Apostolischen Brief die
Oberen der Männerorden VO 19 Maärz 1924 mi1t den Worten beginnt
„Als der eingeborene Sohn Gottes Z rlösung des Menschengeschlechtes
1n die Welt kam, gab einerseits füur das geistliche Leben die Gebote,
durch welche alle Gläubigen dem ihnen vorbestimmten lele gelenkt
werden sollen; überdies lehrte C daß alle die, welche i1nm 1m CNSELECN
Sinne nachfolgen wollen, die evangelischen Rate annehmen un: efolgen
mussen. 19) Der gleiche aps nenn ın einer Radloansprache
WYebruar 1931 die Ordensleute: solche, die „Nicht alleın den Geboten, SON-
dern auch den Wünschen un Räten des göttlichen Königs und Bräuti-
gZams eisten wollen‘. 11) 1eselbe biblisch-theologische Begründung
des Ordensstandes g1ibt ja auch das Gesetzbuch der irche, WenNnn CS 1mM
Can,. 487 YTklärt „Der Ordensstand ist jene ständige Weise gemeinscha{ft-
liıchen Lebens, iın der die Gläubigen außer den allgemeinen Geboten auch
die Beobachtung der evangelischen Räte Ure die Gelübde des eNOr-
Samıs, der Keuschheit un der Armut aut sıch nehmen.“ aps 1US A
bezeichnet iın 1.d die Ordensleute als diejeni-
geCNn, die Christus „aui dem Weg der Raäte fre1l un getreulich nachfol-

10) (1924), 133
11) (1931),
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gen  “ 12) In der Ansprache den Kongreß der Ordensleute nenn die
drei evangelischen Räte das „FKigentümliche des Ordensstandes“, weshalb
s1e auch 1mM Ordensstande ın OcANstier ollkommenheit VerwWIr.  ich! WeTI-

den 13)
Als biblische rundlage Tur d1e drel evangeliıschen Rate werden 1ın dem VO  5

der eligionskongregation herausgegebenen
e 14) und ın der Apostolischen Konstitution

15) olgende Stellen des angegeben Für
den Rat des Gehorsams hıl Z B „ O SO iıhr gesinnt se1in, WI1e auch
Jesus Christus gesinnt W  — K, der ın Gottesgestalt WarL, hat iıcht D
meıint, auf das Gottgleichsein jeden Preıs bestehen sollen, SsSoNdern
hat sich selbst entäußert, da Knechtsgestalt annahm, den Menschen
gleich wurde, 10a0l außeren erfunden qls e1Nn Mensch; erniedrigte sich
selbst und ward gehorsam D1IS Z Tode, ]Ja bis A0 ol Kreuze.“
Fur den Rat derT Matth 19, Z „Wenn du vollkommen sein willst,
gehe hin, verkaufe, Was du ast und g1b den Armen, und du wirst
einen chatz 1M Hiımmel aben; annn omm un OO  66 Für den
Rat der Keuschheit Matth 9 HO ‚Nıch alle fassen dieses Wort, SON-

ern TTn die, denen gegeben 1st. Es g1bt Kinderlose, die VONl Geburt
geworden Sind, un gibt Kinderlose, die \VA(O)  e Menschen dazu g..

acht worden SiNd, un g1bt Kınderlose, die siıch selbst des Him-
melreiches willen dazu gemacht en Wer fassen kann, fasse es'“

An den genanntien Stellen werden och olgende Elemente des euftigen
Ordenslebens Qaut biblische rundlagen zurückgeführ Die Notwendigkeit
der Selbstverleugnun „Wer m1r nachfolgen WILI1, verleugne sich selbst,

nehme se1ın KTreuz auf sıch un: olge DA  06 (Matth 16,24 Das geme1n-
schaftliıche Leben „Die enge der Gläubigen aber War e1n Herz un e1iNne
Seele, un: eın einziger sagte, daß ınm etiwas Von seinem Besitz gehöre,
vielmehr besaßen S1e alles gemeiınsam “ (Ap 4,32) Das uigeben der
orge TUr d1ie Angehörigen ‚Folge Mar un laß die Toten ihnre Loten De-
graben (Matth 0,22) Das Verbot der UuC Z Irüheren en
„N1iemand, der die and den ug legt un rüuückwärts schaut, ist LaUug-
liıch für das eich Gottes‘“ (Lk 9,62) Und schließlich die Verheißung der
Vergeltung: „Wahrlich, ich sage euch, jeder, der Haus, Brüder, Schwe-
stern, Multter, Vater, Kinder oder cker meılınetwillen Dr der
Frohbotschaft wıllen verläßt, WI1rd Hundertfältiges erhalten jetz ın dieser
Zeit un: 1n der kommenden Welt das ewige Leben 1ele Erste aber
werden Letzte, viele Letzte Erste werden“ (Mk 10,29-31)
12) AAS 30 1947), e
13) 43 K95D),
14) nCchırıdion de STatıDus perfectionis, I IUn
15) AAS (1947), 114, Anm.



Wır köonnen zusammenfassend sl IDIe heutigen kirchlichen Lehräus-
sehen dıe theologische rundlage des Ordensstandes ın der

Tatsache gegeben, daß esus Christus neben dem TUr alle Menschen be-

stimmten eE1L1SW der Gebote eınen eıgenen Weg der Rate gelehrt hat
Dıie drel evangelischen Raäate als Wesensmerkmal des Ordensstandes SOW1Ee
alle wichtıgen emente des heutigen Or  nslebens gehen autf die Lehre
und das eisple Chrsi und seıner Apostel zuruück. Der Ordensstand ist
seinem Wesen ach VO  S Christus gestiftet. DIie theologische rundlage
1st das menschgewordene Wort ottes selbst, das durch seine re VON

den Räten den Ordensstand begründet hat un durch se1ln Leben der

vollıgen Hingabe den ater Z Vorbil 1Ur egli  es Ordensleben
geworden ISt; ach den Worten des Papstes JS Oal besteht ın eliner

„vollen Hingabe nd Weihe Christus“ 16) und einem „mystischen Sich-
C6 1/gefangengeben Chrstus ba

IC DIE THEOLOGISCHEN WERTUNGEN DES ORDENSSTANDES

Was die Werfung des Ordensstandes ı1n den heutigen kirc!]  ıchen Lehtr-
außerungen eirk dari INa  5 ohl ausgehen VO der Bestimmung des
Can 487 des kirchlichen Gesetzbuches, he1ibßt „Der Ordensstand mMUu.
VO  - allen ıbal Ehren gehalten werden.“ Was die Kirche 1er VO  > ihren
Gläubigen verlangt, das vur S1e selbst auch, und deshalb sind die heut1l-
en kirchlichen Lehräußerungen nıcht weniger als die früherer Zeıten
und Jahrhunderte voll des obes, der Hoch- un Wertschätzung des Or-
densstandes, des Ordenslebens und der Ordensleute. Diese Wertung und
Wertschätzung kommt DesoNders Z Ausdruck ın der groben orge, wel-
che d1e Kırche auch heute dem Ordensstand zuteil werden 1äaßt un die
sıch schon alleın ICI der Vielzahl der den Ordensstand betreffenden iırch-
lichen Lehräußerungen kundtut. uch V  - der Kiıirche WNSerrer Tage g1lt,
W 39asSs aps 1US SOM ın der Apostolischen Konstitution Provıd
Le Eccles1ı VO  5 der Kirche der Vergangenheit gesagt hat, dalß S1e
namlıch „selt den ersten Anfängen des Christentums elfrıg darauf bedacht
WarL., den Ordensstand Ü ıN Lehramt In as rechte In ent setizen,
indem S1Ce mi1t Sicherheit lehrt, 1n welchem Geilist das der Vollkommenheit
gewel  e Leben führen und praktisch gestalten sel, un daß S1e
durch ıhre Arbeit und Hilfe die volle Hingabe un el Christus
nachhaltıg gefördert und verbreitet hat 18) Zeichen dieser Wertung und
Wertschätzung des Ordensstandes durch die Kırche VO heute ist auch
die Tatsache, daß S1E siıch 1in ihren autoritativen Lehräußerungen schüt-

16) AAS 1947), 114
17) 1951),
18) AAS 30 (194'7), aa



zend VOL den an der Vollkommenheıit stellt un ihn Verdächti-
gungen und Verunglimpfiungen verte1digt. Das hat aps TUS XCa
In seliner bekannten Ansprache den ersten Internationalen Trdens-
kongreß etan, der rage, welche Gründe ZU Eintritt in den
Ordensstand bewegen können, erklärt: „Manche eutie behaupten, der
Ordensstand Se1 selner Natur und seinem Zuele ach nıchts anderes
als eine Zuflucht des Heıles TUr die Ängstlichen un Furchtsamen, die
unfähig selen, die Entsche1idung Ces stüuürm1iıschen Lebens ertragen, die
mıiıt den Schwlerigkeiten iıcht fert1ig werden können un vielleicht auch
nıcht wollen un darum ın der offnung qauf eın sorgloses Leben der
Welt den Rücken kehren nd D Hafen eINeESs tillen Klosters Unterschlup{i
suchen. Man mMUSse darum bel solchen das Vertrauen auf die na (‚01-
tes un aut sıch selber stärken, daß s1e, ansiatt 1nNne emächliche Ruhe

suchen, jene eingebildete Herzensneigung abschütteln und mutıg den
amp m11 dem gewöhnlichen Leben aut sich nehmen.“ Zu diesen icht
Tl alle Ordensleute beleıdigenden, sondern den Ordensstand selbst CQifa
LAamlerenden Angriffen un Anschuldigungen erklärt dann Papst 1US
U AAA haben nıcht VOrR, abzuwägen, welcher nla d1ie einzelnen De-
08 hat, den Ordensstand waählen. WIr wollen den eigentlı  en un:
wahren Grund angeben, weshalb die schutzende Umf{friedung dieses
higen Lebens aufgesuch werden soll Er ist allerdings verschieden VO
der eben angeIiuhrten Meinung, die 1mM anzen o  MM  n Taisch un
gerecht 1st Denn der Oorsatz, ın den Ordensstand einzutreten, un d1e
Standhaftigkeit, be1l diesem Vorsatz bleiben, verlangtzend vor den Stand der Vollkommenheit stellt und ihn gegen Verdächti-  gungen und Verunglimpfungen verteidigt. Das hat z. B. Papst Pius XII.  in seiner bekannten Ansprache an den ersten Internationalen Ordens-  kongreß getan, wo er zu der Frage, welche Gründe zum Eintritt in den  Ordensstand bewegen können, erklärt: „Manche Leute behaupten, der  Ordensstand sei seiner Natur und seinem Ziele nach ..  nichts anderes  als eine Zuflucht des Heiles für die Ängstlichen und Furchtsamen, die  unfähig seien, die Entscheidung des stürmischen Lebens zu ertragen, die  mit den Schwierigkeiten nicht fertig werden können und vielleicht auch  nicht wollen und darum in der Hoffnung auf ein sorgloses Leben der  Welt den Rücken kehren und im Hafen eines stillen Klosters Unterschlupf  suchen. Man müsse darum bei solchen das Vertrauen auf die Gnade Got-  tes und auf sich selber stärken, so daß sie, anstatt eine gemächliche Ruhe  zu suchen, jene eingebildete Herzensneigung abschütteln und mutig den  Kampf mit dem gewöhnlichen Leben auf sich nehmen.“ Zu diesen nicht  nur alle Ordensleute beleidigenden, sondern den Ordensstand selbst dif-  famierenden Angriffen und Anschuldigungen erklärt dann Papst Pius  XII.: „Wir haben nicht vor, abzuwägen, welcher Anlaß die einzelnen be-  wogen hat, den Ordensstand zu wählen. Wir wollen den eigentlichen und  wahren Grund angeben, weshalb die schützende Umfriedung dieses ru-  higen Lebens aufgesucht werden soll. Er ist allerdings verschieden von  der eben angeführten Meinung, die im ganzen genommen falsch und un-  gerecht ist. Denn der Vorsatz, in den Ordensstand einzutreten, und die  Standhaftigkeit, bei diesem Vorsatz zu bleiben, verlangt ... großmütige  Gesinnung und eine lebendige Opferbereitschaft. Die Kirchengeschichte,  welche die Großtaten der Heiligen und der Orden überliefert, von ihren  Missionsreisen erzählt und über die aszetischen Lehren berichtet, wie ein  Blick auf die Dinge selbst, beweisen sonnenklar, daß im Ordensstand  nicht weniger als in der Welt Männer und Frauen von unbesiegbarer und  hochherziger Tugend gelebt haben. Leben im übrigen etwa die Ordens-  männer und Ordensfrauen, die sich in der Ausbreitung des Evangeliums  abmühen, die Kranke pflegen, Jugend erziehen, in den Schulen arbeiten,  an der menschlichen Gemeinschaft vorbei, ohne sich um sie zu kümmern?  Kämpfen nicht vielmehr viele von ihnen ebenso wie die Weltpriester  und deren Laienhelfer in der vordersten Frontlinie für die Sache der  Kirche?“ ')  Auch von den heutigen Lehräußerungen gilt, was die Religiosenkongre-  gation in der Einleitung zum Enchiridion destatibus perfec-  tionis von den dort gesammelten Texten sagt, daß nämlich aus ihnen  „mit großer Klarheit der Päpste Wohlwollen gegenüber dieser Lebens-  weise, ihr nie endendes Lob wie auch ihre einzigartige Liebe hervorleuch-  ” AAS 43 @950), 30;  OlsroßmütLıge
Gresinnung und 1ne lebendige Opferbereitscha{it Die Kiıirchengeschichte,
welche die Großtaten der eiligen und der Orden überliefert, VO  ; inren
Missionsreisen erzählt un ber die aszetischen Lehren ern.  et, Ww1e ein
Bliıck auf die inge selbst, beweilisen sonnenklar, daß 1m Ordensstand
nicht weniger als 1n der Welt Männer un Frauen VO  } unbesiegbarer und
hochherziger Tugend gelebt haben Leben 1a übrigen etiwa die ÖOrdens-
manner un Ordensfrauen, die sıch ın der Ausbreitung des kKvangelıums
abmühen, die Kranke pflegen, Jugend erziehen, 1n den Schulen arbeiten,

der menschlichen Gemeinschaft vorbel, ohne sich S1Ee kümmern?
Kämpfen nicht vielmehr viele VO  e ihnen ebenso W1e die Weltopriester
un: deren Lalenhelfer 1n der vordersten Frontlinie für die Sache der
Kirche?“ 19)
uch VO  5 den heutigen Lehräußerungen e W as die Religiosenkongre-
gatıon ın der Kinleitung Z EKNCHITrLATON de sStatıbus periec-
. 16 M VO  _ den dort gesammelten Texten Ssagt, daß näamlich aus ihnen
A großer Klarheit der Päpste Wohlwollen egenüber dieser Lebens-
welse, iın n1J.e endendes Lob WwW1e auch ihre einzigartige 1e hervorleuch-

19) AAS 43 1951),



tet, woml1 S1e die religı1ösen Ordensinstitute bedacht haben un als deren
Väter, Wohltäter, Beschützer, Lenker, Richter, rneuerer, "Troöster und
Förderer S1e sıch 1immMer wlieder bezeichnet und als solche auch sich ın der
Wat mehr als einmal gezeigt un erwlılesen aben  “ ) Als TUnN' für die-

einzigartige or un das große Wohlwollen, das d1e Kirche Sl
len Zelten dem Ordensstand gegenüber hegte, g1bt aps 1USs ]: a
daß die Kırche STEeiISs der Wohltaten eingeden. S welche die relig1iösen
en der Kirche D Laufe der e1t erwıesen haben 21)

amı ist eiNe theologische Werfung des Ordensstandes angedeutet, die
ın den eutigen kirchlichen ehräuberungen besonders stark hervorgeho-
ben wiırd, nämlich die ekklesiologisc  € Wertiung des Standes
der Vollkommenheit. Sie kommt zunachst darın Z Ausdruck, daß aps
1US E sich zweiımal eingehend ber die HON des Ordensstandes 1ın
der Kirche geaäußer hat egenüber gewl1ssen Bestrebungen, die Be-
deutung des Ordensstandes WL den Hınwels herabzumindern, daß Ja
nicht, WI1e der Kleriker- un Laienstand, göttlichen Rechtes ist, betont
Papst 1US Z daß sıch der an der Ordensleute War nicht Aaus der
VO:  5 Christus gestifiteten hierarchischen TKr der irche, ohl aber
Aaus ihrem Ziuel, namlıch der Heiligung der Seelen, ableıten aßt. In der
Apostolischen Konstitutilon schreibt der
Papst „Während die beiden anderen rdnunge kanonischer ersonen,
näamlıch der erıker- un der Laienstand, ach göttlichem Rechte VO  e

der Kirche abgeleitet werden, insofern S1Ee selbst eiINe hierarchisch ZC-
ordnete un aufgebaute Gesellschaft 1st, geht der an der Ordensleute,
der zwıschen dem der Kleriker und dem der Lalen steht un dem er1l-
ker und Lalen angehören können, eiINzZ1g un alleın AdUus selıner besonders

Beziehung Z Ziuel der Kirche, Z  — Heıilıgung, hervor, welches
wirksam und mi1t den gee1gnetsten Mitteln anstrebt.“ 22) In der schon oft
genannten nsprache den Internationalen Ordenskongreß kommt der
aps nochmals auf diese ra Sprechen un sagt SIr wi1ßt, daß
Erlöser die Kirche hel ihrer ründung mi1t einer hierarchischen Ordnung
ausgestattiet hat Denn zwıischen den posteln und ihren Nachfolgern,

denen auch deren Mitarbeiter ın ihrem Amt gehören, un: den einfa-
chen Gläubigen hat selbst einen estimmten Unterschied tTestgelegt,
und Al dieser doppelten Ordnung beruht der Aufbau des Reiches Got-
tes auf en er 1st Urc| göttliches echt selbst festgesetzt, daß
die Kleriker sich VO  5 den Lalen unterscheiden. Der an des Ordens-
lebens steht T zwıischen diesen beiden rdnungen; nımmt ın der
Kirche seinen rsprun un! hat seıln Daseın und seinen Wert dadurch,
daß CeNgs mıi1t dem eigentlichen Ziel der Kirche zusammenhängt, das

20) Enchiridion de STaLlbus perfectionis I
21) AAS 1924), SE
22) AAS )’ 116
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darın besteht, die Menschen 72006 Heiligkeit führen. Obwohl jeder Christ
unter der Leiıtung der Kirche diesen eılıgen G1pfIiel erstreben muß,
schreitet der Ordensmann doch auf einem ganz eigenen Weg un miı1t
Hilfsmitteln höherer Natur dort hinauft.“ 23) Die Kırche, sagt Papst 1US
D] 1ın Provıda Mater Eccleslia, hat „auch qauf dem Gebilete des
KHRechtes den kanonischen Vollkommenheitsstand 9anz bewußt geführt
und geordnet, da S1e nach Recht un Verdienst auf ıhm als einem der
Eckpfeiler den Bau der kirchlichen (GGemeilinschafit errichten konnte“. **)
Der Ordensstand ist a 1S0 eın zweltrangiger Stand I der Kirche, un:
der rdensklerus ist eın zweltrangiıger Klerus Auch das hat
jüngst verstorbener eNMSer ater ın der Ansprache den ersten qll-
melınen Ordenskongreß hervorgehoben, sagt „ S On WeLr bel der
Beurteilung der rundlagen, die Christus bel der rundun der Kirche
gelegt hat, glaubt, die besondere orm des Weltklerus sSel als solche VO

göttlichen Erlöser angeordnet und eingesetzt worden, un die besondere
OM des Ordensklerus spiele, gut Ha schätzenswert S1Ee auch sel, D
eıne zweıtrangiıge Hılfsrolle, eben weil sS1e sıch AdUusS der anderen erleıte
Faßt INa jJedoch die VO  @; Christus gestiftete Ordnung 1NSs Auge, hat
ach göttliıchem Recht keine der belden Formen irgendeinen Vorrang, da
dieses Recht weder die eine der anderen übergeordnet och 1ıne VO  }

beiden ausschließt. Denn ihre gegenseltigen Unters  lede bestimmen
und eiıner jeden den AufgabenDbereich 1MmM Wirken fUr das He:il der Men-
schen zuzuwelsen, ql das hat Christus den wechselnden Bedürfifnissen der
jewelligen e1ıt überlassen oder, Unseren edanken genauer ZU-

drücken, den maßgebenden Bestimmungen der Kirche anverirautdarin besteht, die Menschen zur Heiligkeit zu führen. Obwohl jeder Christ  unter der Leitung der Kirche diesen heiligen Gipfel erstreben muß, so  schreitet der Ordensmann doch auf einem ganz eigenen Weg und mit  Hilfsmitteln höherer Natur dort hinauf.“ ?®) Die Kirche, so sagt Papst Pius  XII. in Provida Mater Ecclesia, hat „auch auf dem Gebiete des  Rechtes den kanonischen Vollkommenheitsstand ganz bewußt so geführt  und geordnet, daß sie nach Recht und Verdienst auf ihm als einem der  Eckpfeiler den Bau der kirchlichen Gemeinschaft errichten konnte“. **)  Der Ordensstand ist also kein zweitrangiger Stand in der Kirche, und  der Ordensklerus ist kein zweitrangiger Klerus. Auch das hat unser  jüngst verstorbener Heiliger Vater in der Ansprache an den ersten all-  meinen Ordenskongreß hervorgehoben, wo er sagt: „Es irrt, wer bei der  Beurteilung der Grundlagen, die Christus bei der Gründung der Kirche  gelegt hat, glaubt, die besondere Form des Weltklerus sei als solche vom  göttlichen Erlöser angeordnet und eingesetzt worden, und die besondere  Form des Ordensklerus spiele, so gut und schätzenswert sie auch sei, nur  eine zweitrangige Hilfsrolle, eben weil sie sich aus der anderen herleite.  Faßt man jedoch die von Christus gestiftete Ordnung ins Auge, so hat  nach göttlichem Recht keine der beiden Formen irgendeinen Vorrang, da  dieses Recht weder die eine der anderen übergeordnet noch eine von  beiden ausschließt. Denn ihre gegenseitigen Unterschiede zu bestimmen  und einer jeden den Aufgabenbereich im Wirken für das Heil der Men-  schen zuzuweisen, all das hat Christus den wechselnden Bedürfnissen der  jeweiligen Zeit überlassen oder, um Unseren Gedanken genauer auszu-  drücken, den maßgebenden Bestimmungen der Kirche anvertraut ... Es  kommt auch nicht selten vor, daß in Missionsländern der gesamte Kle-  rus, der Bischof nicht ausgenommen, einem Ordensverband angehört.  Darum darf aber doch niemand meinen, dies sei völlig außer der Regel  und gewohnten Norm, so daß man dies.nur als einen vorläufigen Zustand  zu betrachten habe, und die kirchliche Verwaltung müsse baldmöglichst  dem Weltklerus übergeben werden.“ ?°)  So sind denn die Ordensleute in keiner Weise Stiefkinder der Kirche,  sondern im Gegenteil, sie sind ihre Lieblingskinder, suae praedilectionis  filii, wie sie Papst Pius XI. in Provida Mater Ecclesia nennt, ?)  eine Bezeichnung, die bereits sein Vorgänger, Papst Pius XI., in einer  Radioansprache vom 12. Februar 1931 gebraucht hat.?’)  Freilich verlangen auch die kirchlichen Lehräußerungen von den Lieb-  lingskindern der Kirche, sich bewußt zu sein, daß ihr Stand nicht nur ein  2) AAS 43 (0951) 20 ©  2) AAS 39 (1947), 116.  >) AAS 2023  °) ZAS 3909 E  2 AAS230980), 67  93Es
kommt auch nıcht selten VOTL, daß ın Missionsländern der gesamte Kale=
rus, der Bıschof nıcht ausgenomMMen, einem Ordensverband angehor
Darum dari aber doch n1ıemand meıinen, dies SEe1 völlıg außer der ege
und gewohnten Norm, daß MNa dies KeR CLE als einen vorlaufıgen Zustand

betrachten habe, un die kirchliche Verwaltung MmMUSse baldmöglı
dem Weltklerus übergebe werden  C6 “
So sSind denn die Ordensleute 1110 keiner Weise Stie  ınder der ırche,
sondern 1mMm Gegenteil, S1Ee sınd ihre Lieblingskinder, SUde praedilectionis
Tn w1ıe S1e Papst 1US AA OI Pr @V1 TLe cle S18 nennt, “°)
1nNne Bezeichnung, die bereits eın orgänger, aps Pıus XI 1ın eliner
Radioansprache VO Februar 1931 gebrau hat 27)
Freilich verlangen auch die kirc!  ıchen Lehräußerungen VO den Lieb-
lingskindern der Kirche, sich bewußt se1ln, daß ihr an icht Ur eın

23) AAS 43 OSI Z
24) AAS 39 1947), 116
25) AAS 1951),
26) AAS 39 1947), JLE
©%) AAS 1931),



an 1ın der Kırche 1ST, en selbständiges Unternehmen untier der Dach-
organıiısatıon Kirche, sondern dalß der Ordensstand überhaupt T Da-
seinsberechtigung, in und Wert hat, WenNnn für die Kiıirche da 1St, {Ur
S1Ee arbelitet und ebt Deshalb verlangt aps 1US e 1n der postolj-
schen Konstitution Ün 28) VO  3 allen Mönchen und Non-
HE, daß S1e sich „Vollkommen der ırche eweiht tüh In der glel-
chen Apostolischen Konstitution sagt VOIl den gottgeweihten Jung-
frauen: „D1e weihen sich nıcht IQ9HD UG vollständig Christus als inhrem wahren
Seelenbräutigam, sondern S1Ee welıhen auch TUr immer inr SanNzeS, mi1t den
köstlichen Edelsteinen er christliıchen ugenden geschmücktes Leben
Christus dem Herrn un der Kirche < In der nzyklika C1
DOTFI1IS bezeichnet aps 1US Ca als Pflicht und Auigabe der Or-
densleute, mi1t Eııfer und Liebe Aufbau un W achstum des mYyst1-
schen Le1ibes Chmst mitzuarbeiten, e und 1n seliner Ansprache den
Internationalen Or  nskongreß mahnt der gleiche Heilige ater die (Or=
densleute: E auch die Früchte dieses Standes hervor, damıt der
mystische e1b CHATiStE, welcher die Kırche 1st, AaUusS Stärke un -
V  — Tn wıirksame Kraäafite chöpfen annn Das 1st auch der rum W C5S5-

nalb die relig1iösen en, d1ie sıch dem beschaulichen Leben geweiliht Ha
ben, gewlssermaßen TUr die Kirche notwendig sind, die 1n ihnen einen
vergänglichen Schmuck un 1nNe Quelle himmlischer (GGnaden besitzt.“ 31)
Aus den angeführten Texten ist unschwer ersehen, fUur w1e wichtig die
Kirche ın iıhren heutigen ehrauberungen die ekklesiologische Weritiung
des Ordensstandes hält. Der Ordensstand ist fÜür S1e ıcht nNnUu außerer
chmuck, Zlerde und rost, sondern ist m11 iınhrem inneren esen, m1%
inhrem eigentlichen Ziel, der Heiligung der Welt, aufs engste verbunden.
Deshalb steht auch aps 1US Z ıcht erklären: „ Wıe eNs und
inn1g die Geschichte der Heiligkeit der Kirche un der katholischen ]lau-
bensverkündigung mi1t der Geschichte un den Annalen der Ordensleute
verilochten lst, ist allgemeı bekannt.“ )

Zusammen mit der ekklesiologischen Wertung des Ordensstandes, weil
innerlich damıt verbunden, aber mi1ıt noch größerer Betonung un K1nN-
dringlichkeit sprechen Adie heutigen kirchlichen Lehräußerungen VO  ® der
SOMET1O1L1O0Z1SCHEN Weriung Man geht wohl nicht fehl, wenn INa  ®

behauptet, daß das eigentliıche nNlıegen der Kırche 1n UNnseren agen
1st, diese soterlologische Sıicht des Ordensstandes hervorzuheben als die

28) AAS 43 1951),
29) AAS 43
30) AAS 1943), DA
31) )} 33
32) AAS 39 1947), 115
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Tatsache, daß sich auch cd1e Mitglieder des Ordensstandes TUr die rlösung
der Welt verantiwortliıch fühlen un aktıv daran beteiligen mussen. Der
JAa des Ordensstandes Je icht TeNE darın, die welttranszendente Her-
kunft und Bestimmung der Kirche repräsentieren, *) sondern auch
ihre welterlösende äatigzkei ıchtbar machen und ermöglichen
eWl ıst. ın den kirchlichen Lehräußerungen VO  ®] heute immer wleder
und m1t besonderem Nachdruck die ede davon, daß erstie und unab-
ingbare Aufgabe des Ordensstandes 1ST, eın kontemplatives Leben
führen und dadurch die innere Verbindung mi1t Gott un m1t Christus

pflegen Papst 1US DA erklärt 1ın den allgemeinen Statuten für Klo-
sterfrauen, die ın der Apostolischen Konstitution t1
enthalten S1Ind „Das besondere er  Ma des monastischen Ordenslebens

ist das beschauliche eben.“ 34) In der Apostoliıschen Konstitution
VO Sl Maı 1956 bezeichnet als „die VOLI-

ügliche Au{figabe“ der Ordensleute, „daß S1e alleın Gott suchen un ihm
anhangend, dıie Betrachtung der göttlichen Dinge pflegen“ 35) Schon MS
T: nannte als „gewichtigste Aufgabe“ (gravissımum offic1um) und „WIlich-
Ugstes Zuel“(certe praecıpuum propositum) derer, die sich 1mM Ordensstande
Gott geweilht haben, „das Gebet Gott SOWI1Ee die Beschauung oder Be-
trachtung des GOöttlichen“. A Das aber ist das wichtigste Zuel, icht das
einzige. Papst MS DE nennt ausdrücklich wWwel Zuele, die den Ordensleu-
ten be1l l1ıhrem und ihrer Arbeit voranleuchten mussen, näamlich
„die christliche Vollkommenheit und das eıl der Menschen“. 37) Der
verstorbene Papst, dem d1ie soterl1ologische Wertung des Ordensstandes Oli=
fens!i  ich Sanz besonders Herzen ag, äalt natürlich mi1t T’homas VO  =)
Aquin 38) daran Test, daß die Vollkommenheit des christlichen Lebens ıel
der Liebe besteht, aber ist der Meinung, daß dilese Liebe des Ordens-
annes nıcht 1U  H auf Gott, sondern auch auf den Miıtmenschen gerıichtet
Selın ‚QaUbT In der Apostolischen Konstitution 2 schreiht

9)B)2] die Vollkommenheit des christlichen Lebens ganz besonders auft
der Liebe beruht und die l1ebe, durch die WITr eINZIgS den Herrn ber al
les lieben un alles andere ın ihm, wirklich en und dieselbe 1st, VOeI'“-
ang Nsere Mutter, die rche, VOoNn en Klosterfrauen, die nach an0o-
nıschem eC| das kontemplative Leben geloben, gleichzeitig mi1t der voll-
kommenen Gottesliebe die vollkommene Liebe Z Nächsten; und Ta

33) hn I Über das Laienapostolat, s Schriften ZU Theologie Dr KOöln
1955 342

34) AAS 43 (1951),
35) AAS 48 (1956), 361
36) AAS (1924), Z
37) AAS (1951),
38) Summa eo. II, I1 134 a,
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dieser 1e un al ihres Standes muUussen alle Mönche un Nonnen
sich vollkommen der Kirche und den Bedür{ifinissen er Armen geweiht
fühlen 39)
Deshalb verlangen die heutigen kirchlichen ehräußerungen VO  e den Or-
densleuten den Glauben, das ebet, das ıfrıge Bemühen, sich un das
Seinige ott hinzugeben, den Gehorsam, die Geduld 1M Leıden un die
STEeis wacne un! tatıge Luebe, 40) we1ıl VO  ' ihrer Heilligkeit das e1l der
Seelen un das W achstum des Reiches Gottes bDhängt. 41) Diıie Mitglıeder
des Ordensstandes en nıcht TL sıch un ihr eigenes Seelenheil
denken, sondern S1e mussen sich als Instrumente der Heıilıgung der ande-
T  } erwelısen 42) un sıch allen alSs lebendige Quellen der christlichen 1e
darbileten. 43) or un Aufgabe der Ordensleute muß S se1n, ifrıge Ge-
hılfen ottes 1n der orge für das e1l der Menschenkinder sein *“)
un ihre Brüder inhrem Schöpfer, Erlöser un Hirten zuzuführen. *°)
Das Zuel, das dem Stande der ollkommenheit eigen ist und das alle Or-
densleute mıiıt höchstem Eıtfer erstreben mUussen, iıst „selber heilig WEeTr-

den, WwWI1e auch d1e Mitmenschen durch direktes un indirektes Bemühen
heilig machen, auti daß s1e, der göttlichen na 1n 1immMmer reicherem
aße tellhaftig, firomm en 1 iromm sterben‘“. 46)
So ist CS nıcht verwundern, daß gerade ın den heutigen kirchlichen
Lehräußerungen alle Mitglieder des Standes der Vollkommenheit UuS-
gesetzt ZAUI postolat D all seinen Formen aufgerufen werden. In
der Apostolischen Konstitution fn schre1ıbt Papst 1US
CC „Die Bedürfinisse der Kirche un der Seelen wachsen tändig un
verlangen die Mitwirkung a  er, die ringen notwendige vlıeliache
Hılfe aufzubringen; scheint der Augenblick gekommen, das onasti-
sche Leben 1m allgemeınen, selbst bei den Klosterfrauen, die ganz der
Kontemplation geweılht sind, mit einer maßvollen Teilnahme Aposto-
lat verbinden.“ 47) In der gleichen Apostolischen Konstitution sagt
Papst 1US XIl ferner: ‚Daher muUussen sıch alle Klosterfrauen völlig des-
SeN bewußt se1n, dalß ihr Beruf ganz un gar apostolisch ist ohne Grenzen
des Ortes, der eıit oder der inge un daß sich immer un überall
auf es bezieht, W as auf die eine oder andere Weise die Ehre ihres

39) AAS 43 1950
4D) AAS 43 1951),
41) AAS 1956), 360

36042) AAS (1956),
43) AAS (1956), 60
44) AAS 43 1951), 35
45) AAS 43 (1951), 35
46) AAS 43 1951),
47) AAS (1951), 101
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Bräutigams oder das Heıl der Seelen irn 48) och selbstverständ-
icher 1sSt die Verpflichtun ZADT. Apostolat natürlich beim rdensklerus;
denn seine Ur ist eine Te1ILACANEe rel1g10se, priesterliche und apostoli-
csche. 49)
Die kirchlichen Lehräußerungen unterscheiden tür die Ordensleute eın
allgemeines un eın besonderes Apostolat. Das allgemeıne benutzt ach
den Worten aps 1US <nl 50) hauptsächlich olgende drel Mıttel: Das
Beispiel der christlıiıchen Vollkommenheit durch iNr eben, das auch ohne
ortie die Gläubigen tief un: beständig T1STIUS un ZU christlichen
Vollkommenheit mitreißt un WI1e eın Banner die uten oldatien ZU

guten amp un Sleg ermutigt un anzıleht. Das ebet, das S1Ee
entweder öffentlich 1M Namen der ırche felerlich siebenmal Tag

den kanonischen Stunden oder prıvat 1ın all seıinen YFKormen miıt Aus-
dauer ON darbringen Den Eıfer, sıch hinzugeben, indem S1e den
btötungen, die aus dem gemeinschaftlichen en un der treuen Be-
ung der ege entstehen, andere Übungen der persönlichen DIO-
tung hinzufügen, S ochherzig vervollständigen, „ WadsSs dem
Leiden Jesu Christi e fiüur selinen Leib, der die Kirche 15 Kol 1,24)
Wie hoch die Kırche dieses allgemeine Apostolat der Ordensleute elın-
schätzt, zeıgen die ortie Papst 1US XI.,, der einmal gesagt hat, daß die
Ordensleute durch ınr un ihre Bußübungen „mehr AA W achstum
der irche un! ZU eil des Menschengeschlechtes beitragen als diejeni-
pCNM, die mi1ıt ihrer Arbeit den cker des Herrn bebauen Denn WenNnNn die
Ordensleute nicht einen Strom göttlicher Gnaden VO Himmel her auf
den er herableıteten, würden die Arbeiter der Kvangeliums ohl
nıger Früchte aus ihrer Arbeit empfangen  C6 51)
Als Formen des besonderen Apostolates, das VOL allem den rdensklerus
angeht, nenn die Apostolische Konstitution -  — 52)
die Predigt, die Jugenderziehung, die Sakramentenspendung, die Heiden-
mM1ss10n, die Seelenführung un schliıeßlich den Umgang mıiıt dem 1M
en Leben Eındringlich warn der jJjungst verstorbene Heılige Va-
ter die Ordensleute VOTL dem Krebss  aden aller apostolischen Arbeit, VOor
Streit un: Zwietracht. eschwören: ruft 1ın selıner nsprache den
Internationalen Ordenskongreß den annern des Vollkommenheitsstandes

„Verschwinden mögen aus Reihen Streit un Zwietracht, die
da auch hoffnungsvolle Unternehmen lähmen un: nicht Z Vollendung
kommen lassen. Die irche, das Feld, das ihr durch euUuer apostolisches
46) AAS 43 1951),
49) AAS (1956), 361
50) AAS (1951),
51) AAS (1924), 389
52) AAS 1956), 361
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Bemühen bearbeiten muüßt, sıch unermeßlich weıt; n1iemandem wird
Gelegenheit anstrengender Arbeıt fehlen C6 53)

Nach all dem ann nicht mehr bezweiflelt werden, daß die soteriologische
Wertung des Ordensstandes das ganz besondere nlıegen der Kırche VO

heute 1St, das sS1e Dn ihren Lehräußerungen immer und immer wieder Z
Ausdruck bringt und VOürL allem den Mitgliedern des Standes der WACOU E
kommenheit nahezubriıngen sucht. Man ann CS auch als die Lehre der
Kırche bezeichnen, W as A usti einmal VO Ordensstand Sagtl: 54)
NKERT Kl 108 d1e achahmung Christiı alleın, nıcht T  — die Flucht VOL

den Gefahren der Welt, nıcht nNnu  — die or das eigene He:il geben
dem Ordensstand den etzten ınn Der Ordensstand ist die positive Dar-
sStellun. der übernatürlichen eschatologischen und soterlologischen Liebe
un: die Repräsentation dieser LieDe 1n der Welt Weıil die Kiıirche wesent-
lich diese go  al  € Liebe lebt, gehört der Ordensstand wesentlich ZU  —

Kirche.“

53) AAS (1951), 36.
54) SE Der Laie ın der irche, aal 531
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Das Pastoraltheologische Jahr
Diıe Rechtsnormen und ıhre bonkrete Verwirkliıchung

VORBEMERKUN DER D  S

Das für alle Llösterlichen Priesterverbände durch die (Jonstitutıo „Sedes Sapıen-
t1ae  « “DO Maı 71956 verpflichtend gewordene Pastoraljahr ıst unter UNSECYEN

deutschen Verhältnissen mehrtach als sechr problematisch empfunden zyorden. Die
blösterlichen Verbände, zwelche ın Deutschland vielfach über eın QuL eingerichtetes,
ordenseigenes Studium D“O  s ınsgesamt Jahren verfügen, nehmen ım Gegensatz

den romanıschen Ländern Leute auf, zwelche Ünf his szeben Jahre Volksschule
UuN: Neuxun Jahre Gymnasıum oder Oberschule haben Im allgemeinen bommen die
deutschen Ordenskleriker 1a bereıits ın el reiferen Jahren ıIn das thilosophische
UN theologische Studium. Wıe bonzentriert der deutsche Studienbetrie ın den
klösterlichen Verbänden diese sechs Jahre hindurch vielfach ıSt, zeıgt eın Vergleich
7z@ıschen der tatsächlichen täglıchen Schulstundenzahl UN) dem Schulstunden-Soll
nach den Verordnungen der Studien-Kongregation. Damuiıt erhebt sıch DO  S Anfang

die Frage, ob denn, nachdem WVDOTr Jahren das Studium VO:  S ünf auf
sechs Jahre verlängert wurde, überhaupt eın ayeLteres Jahr notwendig 1SE. Und ob
dem Lehrbedürfnis, das Ma  s heute dem Pastoraljahr ZuweıSst, nıcht doch innerhalb
des sechsjährigen Studiums Genüge geleistet ayerden könnte.

Dazu ıst bald auch das wweıtere Problem au} getaucht, TO2LE denn dieses geforderte
Pastoraljahr gestalten SeL. Wıe bei allen solchen Einrichtungen, die noch An-
fang stehen, sınd TO1Y auch bezüglıch des Pastoraljahres noch ım Stadium der Ver-
suche. Daher bringt die Schriftleitung ım tolgenden 2Nne Shizze der Rechtsnor-
me  x für den Pastoraltheologischen Kurs UN: stellt dreı Berichte über die Art un
Ausführung des Pastoraljahres ZUY Diskussion. Hıngewiesen s$e2 besonders auf den
Schlußartikel über das (GGemeimnsame Pastoraltheologische Instıtut der Vereimnigung
Deutscher Ordensobern ım Dominikanerkloster Köln, Lindenstraße. Es WAre sehr
erwünscht, WENnN NSCYE Beıträge Anlaß weiıteren Berichten hinsichtlich dieses
Jahres würden. Die ayırd dem Erfahrungs-
austausch UuUN der gegenseıitigen Förderung ın dieser rage offenstehen. |
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Die Rechtsnormen für das Pastoraltheologische Jahr
Von Dr Alfons Fehringer SÄC, Friedberg be1l ugsburg

Die Constitutio 397 VO 31 Mai 1956 un die
Statifuta C Sra l na VO S 1956 en den Ordensgenossen-
SchaIiten un ordensähnlichen erbänden mi1t der Einführung des pasto-
raltheologischen Uurses e1inNne Au{fgabe gestellt, deren Bewältigung nicht
infach ist.
Der strukturelle Au{fbau des Pastoraltheologischen Uurses wird UrC! eine
el vorgegebener Normen bestimmt. Die allgemeinrechtlichen ormen
Sind 1n den Statuta Generalla zıt. STG) niedergelegt Die einzelnen Ver-
an sind gehalten, daneben eigene Studienordnungen erlassen, die
die allgemeine Gesetzgebung den Bedürinissen entsprechend konkretisle-
ren und ergänzen SLIG Art. 19) S1ie dienen als weltere echtsquellen TUr
den Au{fbau VO  5 Pastoralıinstituten und Pastoralkursen. Hur das 1MmM TOl=-
genden (S Uu. IL.) es:  rı1ebene Institut War neben den Statuta Generalıa die
„Ratıo Studiorum Societatis Apostolatus Catholici“ ZIit MS maßge-
bend S1e hält sıch ın der e der Pastoralausbildung 1mM allgemeinen

die gesamtkirchliche Gesetzgebung un bringt 100006 ın wenigen Fällen
Erweilterungen.
Die vorgegebenen Normen S1Nd verhältnismäßi knapp Slie geben NULr

Rahmenbestimmungen. Diıies ist eich begreiflich, da die pastorale Praxis
un Aufgabe icht 10NOH 6 VO  n Verband Verband, sondern auch ach
Sprache und Land verschieden un einem relatıv raschen Wechsel untfier-
worien 1st. uberdem ist auch für den esetzgeber erst eine äangere Er-
fahrung nöt1g, konkrete Bestimmungen mi1t allgemeınem eltungs-
bereich geben können.

ZEITLICHE BESTIMMUNGEN
Der Pastoralkurs muß unmittelbar die theologischen Studien ange-
schlossen werden. Seine Dauer beträgt weni1gstens e1n Jahr STG Art 48

Ir RS’T 223) Eın uljahr muß wenı1gstens NCUNn Vo Monate ANS-
bıldungszel umiassen SIG Art 1; RS'T Z diese Bestimmung gilt

Die folgenden Ausführungen berücksichtigen neben den allgemeinrechtlichen
Normen auch die besondere Studienordnung der Pallottiner.
AAS (1956) 354—365

Rel., Constitutio Apostolica „Sedes Sapientlae“ eique adnexa „Statuta
Generalia“ de religlosa, clericalli, apostolica institutione ın AatılDus aqul-
rendae perfectioni1s clericıs impertienda, AT Rom 1957
Die atlo Studiorum Apostolatus Catholicı1ı wurde D 1959 auf drel
TEe ZAUE Erprobung Ta gesetzt Vgl Rel TOL. 1645/59, ın Acta
Apostolatus Catholici, Vol I 328



nıcht NUrLr {Ur die philosophische und theologische, sondern auch t{Uur die
pastoraltheologische Ausbildung Kur den Pastoralkurs sınd 1n dieser
Hinsicht keine Sondernormen vorgesehen. Er muß zZe1tliCcl deshalb als
uljahr ım eigentlichen MN gestaltet und autft Neun Monate ausgedehnt
werden Die übrıgen dreı Monate des Jahres können TUr Ferien und
Sonderaufgaben bestimmt werden.
Während das chuljahr für die philosophisch-theologische Ausbildung rund
180—200 Vorlesungstage zahlen muß SIG Art e k: 238),
gıilt für den Pastoralkurs eine Sonderbestimmung. Als untfere Grenze
sind für ihn hundert Vorlesungstage vorgesehen. Der Übungseinsatz 1n
der Seelsorge darf el nıcht mitgerechnet werden SIG Art S)E
RS’TL 2283)
ach dem Oa des Gesetzes 10001 also das Pastoraljahr an
dauern WwW1e das philosophische un theologis Studienja led1 Cie
Zahl der orlesungstage ist zugunsten e1INeSs schulisch wirksamen Einsat-
ZeS herabgemindert.
Mehrere Schutzbestimmungen geben dem Pastoralkurs die gleiche abıl-
11631 W1e den theologischen ursen. Die zuständigen Obern dürfen TU  — bel
höheren kirchlichen Studien Befreiuung V Pastoralkurs gewähren. Die
Apostolatsfiormung muß annn aber autf andere Weise erfolgen S IG ATK
48 2 RS'T 228) INe Ausbildungspause zwischen den theologischen un
pastoraltheologischen Studien ist nicht vorgesehen. S1e WAare die
ausdrückliche gesetzliche Bestimmung SIG Art. k RST 223) Ebenso
sSind eigenmächtige Abstriche zeitlicher Art verboten. Der vorgeschriebene
Ausbildungsgang mu vielmehr en Zelten un ın en selinen Gra-
den vollständig un eingehalten werden. Krafit ausdrücklicher Be-
stimmung iıst den ern nıcht rlaubt, VO  3 ihm dispensieren oder ın

eschneiden, auch nıcht autf TE dringender Notwendigkeiten oder
Nützlichkeitserwägungen STG Art 4

BESTIMMUNGEN
ach allgemeinem Recht sind tur die Pastoralausbildung ın gleicher
Weise wI1e für die übrigen Ausbildungsstufen eigene Niederlassungen
mögliıch DZW. vorgesehen DYILC Art Z 4 Diese Niederlassungen
können für den Gesamtverband errichtet werden (Sedes generales oder
internationales), für mehrere Provınzen gemeınsam (Sedes interprovinci-
ales) oder auch fur eiINe einzelne Provinz (Sedes provinclales). Bisweilen
können S1e auch für eınen einem einzigen Ort lokalisierten Verband
notwendig werden (Sedes Oocales STG Art 24l 4 Pflicht der höchsten
Verbandsobern ıst CS erwägen, ob nıcht durch gemeinsame Institute

F:T1SON, ExXCursus 1n Constitutionem Apostolıcam 95  el  es Saplentiae“,
ommentariıum PTIO Relig1osis 41 (1960) 306
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e1Ne bessere Ausbildung gewährleıistet werden kann; dieses Zael ist. das
oberste Gesetz aller Überlegungen 1ın dieser Ta STG Art

Huür die Gesellschait VO Katholis  en Apostolat (Pallottiner) gelten C a-
neben noch einıge Sondernormen. Der Pastoralkurs muß 1n gesell-
schaftse1igenen Häusern durchgeführt werden RST 224) achbarpro-
vinzen gleicher Nation oder Sprache sollen e1n geme1iınsames Pastoralthe-
ologisches Institut beschicken RST 229) Wenn möglich S1iNd die NSLUIU
1ın einer Großstadt errichten, da dort die reicheren Bildungsmitte un
größeren Möglichkeiten TUr den raktischen Eıınsatz gegeben S1INd. Als
vortiel  aft WI1Ird die Errichtung Sitz eliner der esells  aft anverirau-
ten Pfarrei betrachtet RST 226)

INH.  HE ESTIMMUNGEN

Der Kurs hat Apostolatsstudium und ApostolatspraxI1s, die bereits 1n den
unteren Ausbildungsstufen eingebaut Se1N mussen SIG Art. 47), fortzu-
führen un ZUIN schulischen Abschluß bringen Die Mittel hilierzu sind
doppelter Ar% theoretische Vorlesungen mi1t Übungen einerse1ts, anderer-
SE@e1ITS Einsatz 1 praktischen Apostolat ın einem gemäßigten Umfang SLIG
AT 48 : RS'T 223)
Als Gegenstand der Vorlesungen un Übungen wird die Pastoraltheologie
bezeichnet SLIG Art 48 1 RS'T 223), die auf das besondere Ziel des
erbandes ausger1ı  tet Seıin muß SIG AT 4.7 Z RS'T 222) Nähere Hın-
Welse ın direktiver orm g1ibt die Constitutio „Sedes Saplentlae“ (n 39)
anach sollen Vorlesungen ber sychologie, Pädagogik, Kate-
el sozlale un eigentlich pastorelle Fragep eingebaut werden. In dem

Diese Bestimmung mag zunächst hinderlich erscheinen, da G1E die teilwelise
angestirebte Zusammenarbeıt mehrerer Verbände 1n einem gemeinsamen
stitut beschränkt der unmöglı macht. S1le hat siıch inzwischen als VOLI'«=-
el erwlı1esen. Die Praxıs hat gezeligt, daß eın quantıtativ un qualitativ
enügender Seelsorgsraum {Üür den Apostolatseinsatz der Kursteilnehmer
iıcht leicht finden ist. Der Eınsatzort dart nicht ın allzu grobher Entfer-
NnNung VOom NSULU sich befinden, da Sonst der lebendige un efruchtende
Wechsel zwischen Theorie un Praxıs icht errelCl| werden kann. Sodann
ist auf kleinem Raum schwer, die hinreichend ahl VO.  5 Seelsorgern
finden, die bereit sind, sich die anvertrauten Neupriester muühen un:
S1e welterzuführen. Mag die Befähigung auch vorhanden seln, oft
die e1% für dlese Au{fgabe. Eln welterer Tund für das eigene astoral-
theologische NSILILH ist dessen Auswirkung auf die Gesells  ff Der Lehr-
körper des Instituts muß sich beruflich mi1t dem besonderen iel der esell-
S  al seiner Anpassung die Verhältnisse un selinen zeitgemäßen HOY-
INe  5 eschäffigen. Wird diese Au{fgabe ernst S  mmen, mMu. S1e notwen-
dig für die Gesellschaft bringen
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Motu proprio0 Pius XIl „Quandoquide:  cc werden als weitere orle-
sungsgegenstände die öte der Zeıt, ihre eianren Uun:! Krisen un: die
aktuellen Mittel ihrer ehebung genannt
Der Eınsatz 1M praktischen Apostolat, dem zweıten Ausbildungsmitte. des
Pastoralkurses, sol1l einen mäßigen Umfang en SIG ATrı 48 1LS RS'T
228) Seine Art richtet sich nach der Eigenart des erbandes un seliner
spezlellen Au{fgabe SIG Art 48 i RS’T 223) Die Ausgestaltun mMuß
Von den Ausbildungszwecken her bestimmt seln, da die Kursteilnehmer
1ın der pastoralen Praxıs weiliterfiführen un vervollkommnen muß SLIG
Art 48 I RS'TI 223) Ausbildungsiremde Jele dürfen deshalb 5  m den
bestimmenden Einfiluß ausüben; S1e dürfen den Ausbildungsgang ZU.
mindesten nıicht hemmen. Darum darf der Kurs icht qls ushil{ifis-
reservoilir einer Niederlassung oder Provınz betrachtet werden Seine
ILdealform erreicht der Pastoralkurs, WE Praxıs un theoretische Aus-
bildung and 1ın Hand gehen un aufeinander zugeordnet un: abgestimmt
S1Nd. Der Gesetzgeber bringt dies durch die eNSseE Verbindung beider Aus-
bildungselemente ZU. Ausdruck vgl STG Art 48 L5 RST 223) iIne
Annäherung a die Idealform ist er T: möglich, WwWenn theoretische
un: pr  1S' Schulung untier einheitlicher Leitung un Planung stehen

IL Das Pastoraltheologische Institutfr dıe deutschsprachigen
Pallottinery

Von Dr Alfons Wehringer SAÄC, Friıedberg be]l ugsburg
urch Vereinbarung der höheren ern der eutschsprachigen Pallottiner
un mıit Billigung der Generalleitung wurde der süddeutschen Pallottiner-
PrOvIinz der Aufbau eiNes Pastoraltheologischen Instituts übertragen. Es
soll den Pastoralkurs für die Neupriester der beteiligten Provinzen und
Gebiete urchführen Der Ansatz 1n der Planung geht aber weilter. Das
Institut soll eın nNstrument für die Wortentwicklung und zeitgemäße An-
PAaSSung des Gesellschaftsapostolates, vornehmlich des Laienapostolates

41 (1949) 165 1LE aps Pıus IT errichtete amı das Päpstliche Pa-
storalinstitut ‚ugen; die estiimmung des Motu PrOopr10 en T  — für
dieses NSIiLU verpflichtenden Charakter, SINd darüber hinaus auch HÜr —
dere Einrichtungen der gleichen Art beispielhaft.
Das Sonderrech der Gesells  aı VO: Katholischen Apostolat gibt RST
2920 eine genaue und Zeitangabe für die Vorlesungen. Nach mund-
‚er Anwelsung der Generalleitung ist S1Ee edigli direktiver atur.  1e
Entscheldung ist darum ‚egründet, dalß die Gesells  aft astoraltheologische
Kurse en funf Erdteilen und fur einen sehr unterschiedlichen PpOsStO-
latseinsatz urchführen muß
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werden. In selnen Au{fgabenbereich ann später ohl auch dıe Weiter-
bıldung der Priester Lallen, die ihre Ausbildung bereits bgeschlossen ha-
ben vgl STG Art 9—I Vorläufiger Sıitz des Instituts ıst 1ın Friedberg
bel ugsburg, ı1ıhm bis auf welteres e1n geräumiges agungsheim ZAUUG

Verfügung steht Die Ortswahl 1st nıcht endgültig ema der partıkulä-
ren Gesetzgebung MUu. das Institut mO 1ın elner Großstadt errichtet
werden. Dies 1st sowohl gen der reicheren Bildungsmitte WwW1€e
des praktischen Eiınsatzes notwendig vgl RS'T| 226) Gerade {Uur den
praktischen Eınsatz muß 1ne verkehrstechnisch gunstiige Lage des Insti-
tuts gegeben Se1IN. Der ersie Pastoralkurs des Instituts wurde Anfang Maı
1961 begonnen. Er wırd VO  5 Neupriestern der beiden deutschen un der
schwelzerischen Pollottinerprovinz besucht
Für den Au{fbau des ersten Pastoralkurses boten die vorgegebenen Nor-
INne  ) einerselits elınen sicheren Rahmen, andererseits en S1e auch genu-
gend Raum der ortlich und zeitlich besonderıs epraägten Kntfaltung

DIE RUNDKONZEPTION
Die raktische Entwicklung des Pastoralkurses gıng VO  . zwel Vorausset-
zZzungen aus, VO  5 der eschränkung der Gesetzgebung auft Rahmenbestim-
INMUNSeN un VO  ®) dem gesetzlıch Testgelegten Ineinanderwirken VO  ; Theo-
T1e un Praxıs.
Der Rahmencharakter der Gesetzgebung erg1ibt sich eindeutig aus den
vorausgehenden AusIührungen. In den Statuta Generalia finden sich fast
D Bestimmungen ber die Verpflichtung Z Kurs, Se1NeEe Zeitdauer un
eiINe generelle Festlegung des Ausbildungssto{fes. Spezielle Normen ber
die Gestaltung S1N.d ıcht vorhanden. S1e mussen sich den zeitlichen
un: regionalen Bedür{ifnissen or]ıentlieren Maßgebliches Element ist die
besondere Au{fgabe es  erbandes, qauft die die Kursteilnehmer vorbereitet
werden mussen.
Das Ineinanderwirken VON T’heorie und Praxıs wıird durc die relatıv
geringe Zahl VO  5 hundert orlesungstagen un durch die Vorschrift anDe-

Seelsorgetätigkeit geboten Die Kursteilnehmer mussen sich bel
nachdrücklicher Pflege der prlesterlichen ugenden sowohl dem Studium
Ww.1e der Praxis des Apostolats wıdmen.
Diese indenden Vorschriften machen einen Au{fbau des Pastoralkurses
nach Art der theologischen Hochschulen unmo  ıch Die Kursteilnehmer
SiInd ıcht mehr Studierende 1mM eigent]lı  en M Ihre tellung ist vJıel=
mehr mi1t derjenigen der Referendare ın bürgerlı  en Laufifbahnen Vel-
gleichen, etiwa mi1t dem Liehramtsreferendar, dem Gerichts- oder Verwal-
tungsreferendar. Sie könnten daher analog als deelsorgereferendare be-
zeichnet werden. Der Pastoralkurs wurde daher ach Art eines eferendar-
kurses aufgebaut Wie bel sonstigen Referendarkursen mussen Theorie
und Praxis 1n wechselvoller Einheit stehen und aufeinander ausgerichtet



sSeıin Bın Unterschied den sonstıgen Referendarkursen besteht ohl da-
MB daß das (Gewicht der theoretischen Ausbildung 1 Pastoralkurs —
entlich stärker 1st. Der Grund hierfür S 1ın den gesetzlichen Bes  1N-
mMungen vgl STG Art 48)

DER EHRKÖRPER
Voraussetzung für die O  ührung des Pastoralkurses War die Bereit-
SteLLUN des Lehrpersonals. Es konnte eın ehrkörper geschaffen werden,
der sich au  N hauptamtlıchen und nebenamtlichen Lehrkräften und AaUsSs
Gastreferenten zusammMmensetzt.
An hauptamtlichen Lehrkräften er w1es sıch ediglı eine begrenzte
Zahl als notwendig. Vorerst wurden Wel Vo Planstellen eschaffen Der
Lehrstuhl für erygmatische Theologie soll die Neuprıiester systematı-
scher un wirksamer Lehrverkündigung anleıiten; sSe1n Stoffgebie ist die
mater1lale Homiletik. Der Lehrstuhl für Kirchenrecht un Pastoral dient
praktischen Deelsorgsiragen der einschlägıigen (;eblete Mıiıt der esetzung
dieser Stellen ist der Bedarf hauptamtlichen Kräften noch nicht g-
eC| Es sind och Lehrstühle vorgesehen [Ür Katechetik un „Katholi-
sches Apostolat“”. Der erstere ist notwendig, weıl die Kursteilnehmer in
dem vorgesehenen Religionsunterricht überprüft und ın regelmäßigen
Vorlesungen und Übungen weitergeführt werden mussen. Dem letzteren
werden die Fragen das besondere Zel der Gesells  ait zugeordnet,
V  — allem das zentrale nlıegen, das La1ıenapostolat. Vordringlicher ehr-
stoff WwIrd ferner die Pastoralliturgik Sse1IN. Ihr Sto  1e ann ohl mi1ıt
dem Lehrstuhl fUur Katechetik vereinigt werden.
Neben den hauptamtlichen Lehrkräften hat das Institut eine el VOoNn
nebenamtlichen Lehrkräften Z Verfiügung, die regelmäßige un be=
grenzte Vorlesungen aus ihrem Fachgebiet übernehmen. Der Eınsatz
benamtlı  er Krafite ermöglich ıne wechselnde Bildung VO  5 Schwerpunk-
ten ıne verhältnismäßig große Zahl VONMN Gastreferenten sol1l für le-
endigen Kontakt mi1ıt der Seelsorgsentwicklung außerhalb der Gesell-
scha SOTgenN.

Hauptiamiliıche Lehrkräfte: Dr. Jn Can 1lfons ehringer
SAÄAC, Professor ür Kirchenrecht und astoral, Regens, Dr theol. 0Se
Il  a Professor fur kerygmatische Theologie, Subregens.
ebenamtliche LeNrkräalifite Dr phil 0SEe Finkel, Locham hel
München, Dozent H sychologie; Dr TE  e pol Benno oehlmann, München,
otelier; Ludwig ı1ıttenauer SAC rledberg, Provınzlal der Suddeut-
sSschen Pallottinerprovinz; ID Jar ID Ter. pOol Karl e1ß, München, Rechts-
anwalt.
Gastreferenten Friıtz Buschmann, un  en, edakteur ayer.
undfunk; Dr CO Karl Fröhlich, en, Stadtpfarrer VOIN Paul;
Dr. med onrad UuC| Memmingen, Assistenzarzt; 0oSse Hohenbleicher,

105



Von den ım Vorlesungsverzeichni1s aufgeführten Lehrkrä{fiften un (Jast-
referenten gehören acht der Gesellschaf VO Katholischen Apostolat a
eun kommen VO  ; auswaärts. Nnier den eCeunNn auswärtigen Kraäafiften eiln-
den sich Tel Priester un: sechs Lalen. urch diese Zusammensetzung
wird d1ie Weiltung des Blickfeldes und der lebendige Kontakt mi1t der Aus-
senwelt angestrebt. Die Beteiligung zahlreicher Lalen mag einmal arak-
teristisch Se1n fUur eiNe Gesells  S, die sich vornenml11C| das Apostolat
der Lalıen mühen will, andererseilits unterstreicht S1E die Werftfung des
LaıJıen Ur die Priesterbildung.
1Ne Besetizung mi1t wenı1gstens 1er hauptamtlichen, zahlreıchen neben-
am  en Lehrkräiten un Gastreferenten dürfte dem Institut eine Wirk-
samkeit über den Rahmen der Pastoralausbildung ermöglichen Bel ent-
sprechender qualitativer Besetzung un Bereitstellung der notwendigen
Mittel kann 1er e1in Arbeitszentrum entstehen, das auf das praktische
Apostolat der Gesellschaf einen na  altıgen Einfluß auszuüben vermas.

DER
Der einjährige Pastoralkurs m1T seliner theoretisch-praktischen Ausrich-
tung 1261 NnUur für eNg begrenzte Gebiete die Wiedergabe eINes umfassen-
den Lehrstoffes Die übrigen einschlägigen TODleme können edigli
aufgerissen D Wege ihrer selbständigen Bewältigung gezeigt werden.
Grundtendenz hbel der Gestaltung des Vorlesungsplanes War er die
Weıtung des lickfeldes un Interessenkreises ın den pastoralen Fragen.
Bın rheblicher Teil der Vorlesungsthemen “) beschäftig sich mıit dem

Friedberg, Bürgermeister; Gräfin VO  ®]} Lamberg, München, Referentin TUr
Gefährdetenfürsorge un Gerichtshilfe beim Kath Jugendfürsorgeverein;

Dr. phil Irich Luck SA  9 Vallendar, Dozent für Ethik und Sozlallehre
der e0. Hochschule Schönstatt; TAanNz Nägele SAC, Vallendar, Kxer-

zitienmeister un: Volksmisslonar, Leiliter der Schönstattbewegung;
1SE eccl., e e0 mar Rieg SAÄC, Vallendar, Dozent für ırchenge-
schichte der e Hochschule Schönstatft; ernNnd Siıeber SA rlied-
berg, Volksmisslonar; rnst Tewes, München, Stadtpfarrer von StT. Lauren-
t1US; Dr [S70) Karl er SAC, Vallendar, Professor f{Ur Missionswissen-
a Konfessionskunde un Patrologie der O0 Hochschule SchOon-
sSta Alois Zenner, Uunchen, Rektor des EeUTS!  en Kateche tenverelıns.

mi Vorlesungsplan 1961-62
Sommersemester:

Theologische Lehrverkündigung, WStT Milla)
Übungen ZAUIN® eO. Lehrverkündigung, WSt. Milla)
BeichtpraxI1s, WStT (Sittenauer'
esells  aft und Diözese, WSL. (Fehringer)
Sakramentenrechtliche Übungen, WSL (Fehringer)
Der Lale iın der irche (praktische Fragen), 14tägig WSt (Poehlmann)eEI 66 < I9 9 > jNelt?iches Rech(t, enorden und Gesellscha{ft, 14tägig WSL. (We1ß)

106



allgemein-priesterlichen Apostolat. Hier wurde der Wortverkündigung der
Vorrang gegeben iıne Vorlesung ber die theologische Lehrverkündigung
geht m11 drei Wochenstunden das Jahr hindurch S1e ı11 den
theologisch-biblischen Kern der sonntäglichen Meßtexte heranführen un
S1e TUr die Predigt nutzbar machen. Im Bewußtsein der Kursteilnehmer
so11 dadurch die sorgfältige un gezlelte Worftverkündigung das ihr —_
kommende Gewicht erhalten. Daneben Taäuft eın einsemestriges katecheti-
sches Seminar, das VO  =) Referenten des Deutschen Katechetenvereins
durchgeführt wIird.

Mit der Sakramentenspendung beschäftigten sich ganzjährige sakramen-
tenrechtli Übungen mi1t eliner W ochenstunde, 1ne einsemestrige Vor-
lesung ber Beichtpraxis un mehrere eifierate ber Ehevorbereitung.

Der ale ın der Kirche tTheol.-histor. Grundlegung), ST (Rieg)
Die relig1ös-sittliche Situation der gefährdeten Jugend, StT. Gräfin VO.  >
amberg

10 Ehevorbereitung, ST (Sieber)
HOn Die Sekten als pasforales Problem, ST Werth)

Familiensozilologie, ST
Die pastoral-liturgische Arbeit ın St. Laurentius, unchen, achmittag
Tewes)
Die emeindeverwaltung, ST. (Hohenbleicher)
Wıiıntersemester:
Theologische ehrverkündigung, WStT Milla)
Übung ZADL  — theol Lehrverkündigung, WSL Milla)
Sakramentenrechtlich Übungen, WStL. (Fehringer
Apostolat 1mM Betrieb, LAag1g WSLT (Poehlmann)
(resells:  aft un Diözese, WSt (Fehringer)
Geschäftsverkehr mI1T kırchlichen ehörden, 6 ST (Fehringer
sychotherapie und Seelsorge, WST A>N C655 - I6 &© - CO AÄrztliche Ehefragen, ST (Glück)

J Seelenführung, ST
10 Prilesterliche Lebensführung, ST
a ufbau VO  5 Exerzitien un Volksmissionen, ST (Nägele/Sieber

Das e0o Mens:  enbild, mit Übungen ZUE Ausarbelitung eiInes Exerzl-
tlenkursus, ST Milla)
Katechetisches Seminar, ST enner

Die ges  Jechtliche Erziehung 1m Lichte der Offenbarung
Vorbereitung aut die Erstkommunilon
Grewlssensbildung bel Kindern
Die blblische Urges  ichte 1m Religionsunterricht
Katechetische Unterweisung 1m Verhältnis B1ıbel und Liturgie
nNnschauungsmaterial ım Religiosenunterricht

Pastoral-liturgische Tbeilit 1ın ST. Paul, Muünchen, St. (Fröhlich)
Rundfunkseminar, ST Buschmann)
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Der pastoralen Gottesdienstgestaltung dienen Referate ber C1e pastoral-
liturgische Arbeit zweler profilierter Pfarrelen.

Mehrere Vorlesungen ehandeln Themen der Individualseelsorge, die
einsemestrige Vorlesung ber „Psychotherapie und Seelso  66 un die
Referate ber arztliche Ehefragen, Seelenführung und priesterliche IS

bensführung
Breıteren KRaum, der allerdings och ausgeweıltet werden muß, nımmt die
besondere Apostolatsauigabe der Gesellschaft e1Nn. WwWwel Vorlesungsreihen
wıdmen sich dem Problem des alen 1n der Kirche ın selner theologisch-
historischen Grundlegung und n der gegenwärtigen Praxı1ıs. elıtere Vor-
esungen sollen AA Arbeit ın Volksmissıonen, Eixerzitien un dem ADpO-
stolat ıla0l Betrieb hinführen. Äus der Jugendarbeit wurde das Problem
der gefährdeten Jugend herausgegriffen In Ergänzun den einschlä-
ıl  en Vorlesungen besuchen die Kursteilnehmer Sitzungen des ugendge-
richts und nehmen Sprechstunden 1mM Jugendgefängn1s teıl

1ne weıtere hemengruppe behandelt FHragen AaUuSs Recht und Verwaltung
In der ganzjährigen Vorlesung 5  esells  aft un 10zese“ mı1t einer Wo-
chenstunde werden die rechtlıchen Fragen des außeren Gesellschaftsapo-
stolats behandelt 1nNne einsemestrige Vorlesung mi1t eıner Wochenstunde
bespricht die S1iıtuation der Gesellschaft nach weltlichem Recht, mehrere
Einzelvorlesungen geben M  C ın die Gemeindeverwaltung un sollen
aut den Umgang m1T Behörden vorbereıten Ebenfalls der Verwaltungs-
Prax1ıs dienen Übungen ber den Geschäftsverkehr mi1t kirc  ıchen BehöOr-
den
ue Themen allgemeiner Natur werden ın den Einzelvorlesungen
ber Familiensozlologie un d1e Sekten als pastorales Problem enan-
delt Eın Filmseminar uüubt Beispiel VO  ; Probefilmen die Filmkritik
un das kritische Filmgespräch, e1nNn Rundfunkseminar dient ZW el Zielen
der Auswertung des undfunks TUr die Seelsorge un der Befähigung
aktıver Mitarbeit.

DER PRAKTISCHE EINSATZ

Da der Pastoralkurs nach Art eines Referendarkurses aufgebaut 1st,
nımmt die praktische un Ul1SC. wirksame Seelsorgsarbeit einen ZrO=
Ben Raum e1INn. Gewählt wurde der Einsatz ın der ordentlichen Pfarrseel-

und dies AaUuSs der Überlegung heraus, daß außerordentliche Seel-
OTS ihren Maßstab der ordentlichen Seelsorge nehmen muß un TE

inr letztlıch erlernt werden annn
Der Eıiınsatz ın der ordentlichen Seelsorge wurde W die Zusammenar-
beit mi1t dem Ortsoberhirten und dem Ordinarlat der Dıiı0zese ugsbur
ermöglicht Die Kursteilnehmer werden eliner bestimmten Pfarrei 1ın



reichbarer ähe des Instituts pfarrlıcher Referendarbeit zugeteilt.
Diese erstreckt sıch ber die 301 e1t des ein]ährigen urses, allerdings
In verschledenen Ausmaßen.
Eın begrenzter Dienst wıird während der Vorlesungszeit ın dem SOg alb-
praktıkum abgeleistet. Es umfaßt wel bestimmten Vormıittagen (Dıens-
Lag und reitag je wel Stunden Religionsunterricht, einem Nachmit-
Lag (Miıttwoch) allgemeine Pfarrarbeit, W1e Minıstrantenunterricht, rup-
penstunden, Krankenseelsorge, Teilnahme Brautunterricht, Karteli-
arbeit etC., Samstagnachmittag un Sonntagvormittag Eıinsatz 1ın der
Pfarrarbeit WI1e eın Kaplan. Durch dilese Lösung wechseln sıch während
der beiden Semester S1Ee dauern VOoNn Anfang Maı bıs Ende n und VO

Anfang November bis Ende Februar Theorie un Praxis fast äglich
ab a  age und VOoO Tage, die nıcht Ure den praktischen Seelsorgs-
einsatz belegt SINd, stehen für die Vorlesungen un: Übungen Z 0  — eriIiu-
gung Diıies S1INd der Dienstag- un Freitagnachmittag, der Mittwochvor-
mittag und der Donnerstag. Der ontag 1st frei und diıent. der Er-
holung Bisweilen wird fur Besi  t1gungsfahrten verwendet Der ams-
tLagvormıiıttag 1st TÜr die Vorbereitung der Predigt reservlert.
Vollen Dıenst elisten die Kursteilnehmer m den Pfarreien während zweler
Vollpraktiken. Jedes Vollpraktikum dauert 1er ochen Vorläufig fin-
den S1E Beginn der beıden Semester, 1mM Aprıl und Oktober, STa WAaäh-
rend dieser eit wohnen die Kursteilnehmer ach Möglichkeit 1M Pfarr-
aus un elisten voll Kaplansdienst.
Das zeitlıche Ineinandergreifen AI T’heorie un Praxıs hat sıch 1m allge-
meılınen bewährt. Schwierigkeiten bereiten bisweilen die Jangen nfahrts-
WeSEC ZADUIG Pfarrei, doch dürifite sich dies Urc| die eplante Verlegung 1n
absehbarer eit andern.

TIT. Das Pastoraltheologische Institut der Steyler In München
Von Dr arl Müller SVD, München

Diıie Generalleitung der Gesellschaft des Gottlichen Wortes ent-
schloß sıch, füur die deutschsprechenden Proviınzen, für Deutschland,
Österreich und die SChWeIZ, un auch tur Holland mn Belgien das Pasto-
rale Jahr m unchen einzurichten. München schlien S manche Vorteile

versprechen en dem großen Interesse ıes Erzbischo{fs Josef Kardıi-
nal Wendel das ausgedehnte Sta  1e mi1t den vielen un teilweise
Vorbı  ich geleiteten Pfarreien, namhafte Spezlalisten qals Referenten der
verschiedenen M rage kommenden Stoffgebiete, ortirage ın der
und der Universität, anerkannte Zentren katechetischer un iturgi-
scher Praxis, die zentrale Lage ME



Der ersie KUurs traf September 1958 1ın unchen e1n, der zweıte
Maı 1959 Miıt UCKSIC| auf den verschledenen Schuljahrsbeginn 1ın

Norddeutschland un den übrigen Ländern fanden jährlich Wwel sich üÜüber-
schneidende Kurse VO  =) Je onaten STa DiIie durchschnittliche Ursza
beirug eiwa 15 NeupriIiester. Am gegenwärtigen Kurs nehmen Patres
Redemptoristen, etzten Kurs ahm Pater VO  } Leutesdor{f teil WÄäh-
rend WI1Ir zunachst Miete ın der Romanstraße wohnten, bewohnen W1r
se1t dem Eucharistischen Kongreß eın eigenes, VOIN Architekt Frh VON

Tanca errichtetes Studienkolleg ın der ähe des Waldfriedhofs Mün-
chen 5pp Dauthendeystraße 29), das gleichzeltig qals ohnnhneım der die
Münchener Universität esuchenden atres Studenten SVD dient
Die intiıme Zusammenarbeit mi1t dem Ordinariat der Erzdiözese ermöÖg-
ıchte eın  al harmonisches Zueinander un Ineinander VO  =) Praxıs un Theo-
r1e. ach einem mi1t der Erzdiözese geschlossenen Verfirag en d1e KUurs-
teiilnhnehmer Seelsorgsarbeiten Leisten:

Die normale seelsorgliche un gottesdienstliche usN1ılie onn- un
oraben!:Feiertagen, eginnen' mi1t der Beichtaushilfe also

Beli  ststuhl, Zelebration, Predigt oder AÄnsprache, Levıtieren USW.)
Sechs ochenstunden Religionsunterricht ZWee1 Vormittagen der
OC 1n der dem Neupriester zugetellten Pfarreı
Eın Nachmittag un en fÜür Jugendarbeit und sonstige seelsorgliche
ufgaben ın derselben Pfarrei.

Für diese TrDelten werden die Patres UTrC| das Ordinarlat honoriert.
Praktisch sieht die 0CC TUr A1e Kursteilnehmer also W1e olg aus: Von
Samstag Uhr bis Sonntag Mittag e auch bis Sonntag Abend) sind S1e
AD Sonntagsaushilfe 1ın eliner ihnen VO Ordinarlat aus zugeteilten Pfar-
rel der bzw des Stadtrandes ontag und Donnerstag geben S1e Re-
lıgionsunterricht ın der Volksschule derselben Pfarrel. 1ULWOC Nachmıit-
Lag stehen S1E der Pfarrei für Jugendarbeift, Hausbesuche, Karteilarbeit
un hnliche ufgaben ZAUEI: Verfügung. Für die 100 durch die Statuta (5e-
neralıa vorgeschriebenen Vorlesungstage bleiben dann der jenstag, Mitt-
woch Vormiuittag, Freitag und Samstag Vormittag übrig Die Kursteilneh-
I1NeTr wohnen grundsätzlich 1M Haus, dürfen aber 1 Verlauf des Kursus
etiwa ochen ın der Pfarrei wohnen, 1n die Gesamtheit der arr-
aufgaben Eiınblick gewinnen können.
Verständlicherweise bot die Arbeit 1n den Pfarreien die allerwenigsten
Schwierigkeiten. ach den langen Jahren 1M em1inar brennen die Jung-
prlester Ormlıc darauf, tätıg eın Ihre Arbeit fand 1M allgemeinen die
VO Anerkennung der Pfarrgeistlichkei Wenn bel der Verteilung auf
die Pfarreien auch 1er und dort seelsorgliche Notwendigkeiten maßge-
bend d  9 ıst das Ordinariat doch bemüht, die Patres guten Seelsor-
gern nzuvertirauen, damıt auf CA1ese Weise INSO eher der Z weck des Pa-
storalen Jahres Trf{üUüllt werde. Tatsächlich i1st der Beıitrag des Pfarrers, der
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Seelsorgsgeistli  keit, des Klassenleıters 1ın der Schule TUr das gute el1ln-
gen des Pastoralen Jahres VOI1l entscheidender edeutung. DIie Ausspra-
chen, Seminarübungen un Vorlesungen 1m Kolleg köonnen ohl manche
nregungen en und Fragen lösen, aber nıicht das Vorbild einer guten
Pfarreıl Uun!' die aufmerksame Hilfeleistung des Pfarrgeistlichen ersetzen
Als schwıler1iger erwl1es sich die ruchtbare Gestaltung der Vorlesung. Z . Al=
näachst ließen sich die Patres als Gasthörer der Universıtat einschreiben,

tellte sich aber bald heraus, daß die dort gebotenen Vorlesungen fUur
Praktikanten des Pastoralen Jahres wen1g EeEISNE arcen, zumal ja auch
der dort gebotene fÜür nIanger un nicht TUr Leute mi1t bgeschlos-

theologischem Studium gedacht ist So wurde der Vorlesungsbe-
triıeb 1n das eigene Haus verlegt, W as auch bald qa ls sehr vortiel  aft empfIun-
den wurde. Man ist weniger streng die akademische orm der orle-
SunNg gebunden, annn die orer ı301 der Weise der Seminare Eigenar-
beit bringen, findet e1t für Colloquium un! Casusbesprechung, ist Ireler
ın der Festlegung des Stoffes un der Wahl der Referenten, annn die
Theorie auf die Praxis hinorilientieren un VO  a ihr bestimmen lassen. Und
das sol1l ja das Pastorale Jahr se1n, nicht eın 1 akademisches Semester

den bereits absolvierten Z sondern eın „Pastoralkurs, Wn den alle
unmittelbar auf die allgemeinen prlesterlichen Tätigkeiten vorbereitet
werden“ atuta Generalıla, Art 11)
Seitens der Gesellschafit stehen regelmäßi drei ektitoren Z  — erfügung,
einer, der sich der Vorbereitung der Sonntagspredigt annımmt un agkute
Casus espr1ı eın weiterer TUr Missionspastoral und e1n dritter TUr
thnologie Etiwa die Hälfte der Vorlesungen wird durch auswärtige,
meist nicht der eigenen (;enossenschait angehörende Referenten bestritten.
So zahlen uUuNnseren ständigen Gastreferenten OStR Dr Pöhlein un:
Stpf Sperr (Praxıs der Katechese), Frhr Dr VO  } Gagern un TOV.
Dr. Gratian OFMCap Was der Beichtiger VO  @ seelischen Erkrankungen
wıssen muß), Stpf Msgr Dr Fröhlich (Pra.  ısche Fragen der Ehemoral),

Maier-Lauingen SJ (Christliche Arbeiterj]jugend), Fredegand
OFMCap (Arbeiterseelsorge heute), Prälat Dr uhler (Sozlologische
Fragen), Spielbauer CSSR (Milieuseelsorge un Wohnviertelapostolat),
Msgr Dr Scharl (Landseelsorge), Stpf Tewes (Liturgische Gestaltung des
Gottesdienstes), Linzenbach SVD (Ratıonelles Bauen 1n der Miss1on)

Je nach der Wichtigkeit der aterie geben die enannten Referenten
KUurse VO  D Z I0 Vorlesungen j]eweıils Doppelstunden 90 ınuten
Dazu kommen ach Wahl Einzelvorträge ber akute seelsorgliche und all=
gemeinbildende Fragen 1mM Hause oder ın der und Besuche un Be-
sichtigungen des Ludw1igsgymnasıums ortira ber die des
Gymnaslalunterrichtes), des Salesianums ortrag un Diskussion ber
den Innn un die Problematik solcher Handwerkers  ulen), der Landes-
taubstummenanstalt un der Volksschule VO  } St. Franzıskus (Hospitieren
beim Religions- un! allgemeinen Unterricht) So ist einerseıts die Berück-
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sichtigung des besonderen Gesellschaftszieles, näamlich der Miss1on,
Vorlesungsplan gewährleistet, andererseıts aber auch gemä es Saplıen-
t1ae Nr der Eınbau VO  - „Psychologie un Pädagogik, un
Katechetik, Sozlal- un!'| Pastoralwissenschaft un verwandten Fäachern“
ın genügender W eise verwirklicht. Es finden wochentlich Vorlesungen
DZW Übungen) Je ınuten STa 1n der Zählung des Seminars un
des Gymnasıums also „Wochenstunden“ je ınuten
Man annn sich fragen, ob eın solches Pastorales Jahr TUr angehende Mis-
s1ıonare, d1ie anschließend och ach England oder Frankreıch ZU Sprach-
studium gehen und dann 1n der Missıon eine oft langdauernde Einfüh-
rung D die Sprache, Kultur und ı1genar des Landes erhalten, erforder-
Lich ware. Den L e annn IN aA. i1hm ach den bısherigen YTIiAaNrun-
gen 1ın keiner W eıilise absprechen Gelegentlich chrieb eıner 1n der uck-
schau aut das Münchener Jahr SW qglle ohne Ausnahme sind stil-
ler, reifer, reicher und bescheidener geworden un TUr eıinen gutien Rat
zugängliıche  “ Das dürifte riıchtig sSein Das Pastorale Jahr 1st eın organıl-
scher Übergang 4aUuS der mehr oder weniger behüteten, quf jeden Fall
geordneten Atmosphäre des Semi1inars 1n C1e oft rücksichtslose, atembe-
raubende priesterliche Tätigkeit. Der ständige Kontakt un Austausch mi1t
den Kurs- un Altersgenossen bewahrt davor, ZU früh e1in selbstsicherer,
nIe  arer OrT= oder Buschpascha werden. Das Zugeordnetsein VONMn

Theorie D Praxis, die Anleıtung Mal gegenseltige Kontrolle schützen
VO  > allzu fIrüher Oberflächlichkeit. Die Begegnung mi1t Confratres anderer
en un des Säkularklerus nımmt manche Komplexe und ZerSior 1INan-

che Enge, g1D% aber neben ehrlicher Selbstbescheidun auch eın gesundes,
der priesterlichen Tätigkeıit förderliches Selbstbewußtsein Die Begegnung
m1 den Gr6ößen des geistigen Lebens, wWw1e 1ne Troß- und Unıversitäts-
stadt w1ıe München Ss1e aufweist, macht aufgeschlossen und weit, aller-
ings auch der welsen ErkenntnIis, dal auch 1ler A 000lr W asser geko
wird un daß manche Krıtik den ehemalıgen Seminarprofessoren
gerecht War. ast not least ıST eSs auch die reın materielle Bereicherung
durch die Vorlesungen un UÜbungen und die Tätigkeit ın den Pfarreien,
die durchaus auch 1ıne methodische Bereicherung für die spätere Miss1-
onsarbeit eın aa Das anian  iıche Riıngen C(1ie Sprache des Bestim-
mungslandes wird verhindern, VO  ; vornhereıin „Münchener Methoden“
schematıs ın die 1SS10N übertragen wollen Sobald aber die Spra-
che erlernt 1st, ist der Abstand München schon groß und das rleb-
nNn1ıSsS der Missionssituation bestimmend, daß aum och die (‚efahr De-
steht, das Münchener TieDnNıs ZU. alleingültigen Norm erklären. Wohl
aber werden d1ie Erfahrungen VO ünchen wertvolle nregun eın und
vielleicht ıer un dort ıne heilsame Erschütterung für stagnıerte,
ın ausgefahrenen G le1isen sich ewegende Miss1ionsmethoden. Die Gefahr,
daß INa sich 1ın kurzer eıt 1n die Heimatseelsorge „verliert“, besteht
aum
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Der Kölner Pastoralkursus der VxD  ©

Von
Dr un1Da. Brachthäuser Dr Bernward Hegemann Ö öln

Zum Male wurde 961/62 der Koölner Pastoralkursus 1mM Dominikaner-
kloster H1 Kreuz durchgeführt Rechtlicher Iräger dieses UrSus ist die
Vereinigung Deutscher Ordensobern. Als gemeinsame Einrichtung der Or-
densgesellschafiten steht allen Ordensklerikern offen. Seine Durchfüh-
rung en die Dominikaner übernommen. Die Zustimmung der Relig1-
osenkongregation diesem gemeinsamen Pastoralkursus TE MO

Das Zuel des Pastoralkursus ist Ur d1ie Konstitution „Sedes Sapientiae”
vorgezeichnet: eine besondere Vorbereitung der Jjungen Ordensprliester qauf
die eutıgen Erfordernisse des Apostolates un der allgemeiınen Seelsorge
Dabel ann ıcht Ziel des KUrSus se1Nn, perfekte Allround-Seelsorger
auSZuDLl.  en oder gar Spezlalısten Ww1ıe Katecheten, Kapläne, Jugendseel-
SOTgSeTr USW. Auch lehrt die Erfahrung, daß eıne WEelse Beschränkun der
aterie T das rgebnIis des Pastoralkursus verbessern S Einmal
lassen sich nicht alle vorgeschlagenen Diszıplınen 1n der Z Verfügung
stehenden e1ıt ehandeln; viele setifzen zudem eine ausgedehntere seel-
sorgliche Erfahrung VOILaUs, andere wiederum kommen 1U für Ordens-
leute ın rage, die sich aul eın Gebiet spezlalisieren. Bei der Beson-
derheıt der außerordentlichen Seelsorge, die normalerweise VO den (Or=
den ausgeü WITrd, verspricht die Darlegung partikulärer Materıen, W1e
diOzesanes Verwaltungs- oder Sakramentenrecht, außerdem weniıg Nutzen.
Aus diesen rwagungen heraus wurde mehr Wert darauftf gelegt, Handrei-
ungen en als kasulstische Lösungsformen erarbeıten oder tTer-
tige Ergebnisse bieten Hierbel erschien uns wichtig, zunächst einmal
die Problematiık aufzureißen un ın die konkreten Situationen einzufüh-
ren, mi1t denen sich das moderne Apostolat kon{firontiert sıeht, ann
Au der Erfahrung schöpiend aufzuzeigen, w1ıe das theologische Wiıssen
und die menschliche Krafit des Priesters einzusetzen sSind, ıne S@1NS-
un: glaubensgerechte Lösung ın den seelsorglichen nNnlıegen der Men-
schen VOTL Gott erreichen.
Der diesjährige Pastoralkursus Za. Teilnehmer aus verschiedenen
Ordensgesellschaften Eın gemeinsamer Kursus hat den Vorteıil, daß der
unterschiedliche Ausbildungsstand eichter ausgeglichen werden aaı un
eın Gedankenaustausch UrTrC| d1ie gegenseitige Begegnung untier den Stu-
denten gefördert wIird. Vor allem aber, die jJungen Ordensleute einem
völlig un sehr differenzierten Lehrkörper egenüber stehen un
1mM Kontakt un partızıplerend er Krifahrung anderer Welt- un Or-
denspriester ber die eigenen Grenzen hinausschauen. Das scha{ift eın g_
tes Fundament füur emeinsame, überregilonale uIigaben der rdensge-
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sellschaften, WI1e WI1TLr Da ın den Gebletsmissionen immer mehr Ver-
WITFL. sehen.
Be1l der Zusammensetzung des Dozentenkollegiums wurde EW icht
O auTt Lehrer Ordenshochschulen zurückgegriffen, vielmehr achteten
WI1Tr sehr darauf, daß die Referenten bel aller erforderlichen 1ssenschafit-
liıchen Qualifikation mitten ın der SeelsorgspraxIıs stehen. Als ordentlich:
Dozenten stehen Herren AD Verfügung (1 Weltpriester, Dominikaner),
während als außerordentliche Lehrkräfite Priester Aaus mehreren en
mı1ıtwirken.
Das Fundament des Pastoralkursus bılden die ordentlichen Vorlesungen,
welche regelmäßig, VO  } den gleichen Dozenten estimmten WOo-
entagen gehalten werden. 1eSsSe ÄArt der Unterweisung wIird durch AaUuS-

serordentliche, spezielle orlesungen bestimmten SoNdergebieten
ergänzt, welche Stelle der ordentll:  en Vorlesungen treten oder
ätzlıch eingelegt werden. Hinzu kommen Betriebsbesichtigungen und
Teilnahme Sonderveranstaltungen. In diesem Jahr nahmen die Stu-
denten eiNer Werkwoche {Ur Ordensprlester Cder Bischö{li  en Haupt-
stelle {Ur Jugendseelsorge 1mMm Haus Altenberg DZw. der Missionskon{fe-
renz 10 ord 1n Essen teil
Durch diese Aufteilung stehen einerseilits den ordentlı:  en Dozenten
Bewältigung ihrer aterile innerhal der Monate durchschnittlich 20
Vorlesungstage Stunden Z Verfügung, während andererseits durch
die abgewogene Zahl der Sondervorlesungen 1nNne begrüßenswerte Auti-
ockerun un Verlebendigung des Anlıegens erreicht wurde.
Der rundplan umfaßt olgende orlesungen
a) ordentliche m1t Je W ochenstunden

Dr Brachthäuser Der Weg S Predigt
Theoretische Überlegungen un raktiısche
Übungen ZU. Thema W1e wird eine Predigt
erarbeitet?, konkreten Predigtaufgaben
dargestellt.
Dazu Dr 1em praktische Übungen
ZUTFC Predigttechnik, un'timm{führung
Stimmtechnik

Prof SEr olzbacher atecheti
Theoretis Unterweisungen und geme1insa-

espräche ber katechetische ethoden,
Teilnahme Lehr- un! Übungskatechesen
(z ın Verbindun mıit dem Priestersemi-
nar)

en Wechsel ım Lehrstuhl fuüur Katechetik Prilesterseminar Köln
konnten ın diıesem Jahr die vorgesehenen Vorlesungen iıcht oll urı  e-

werden.
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lect Plotzke GegenwartsiIragen uNnNnserer S26 1=
und Q LE Aufgabe des SP@l=

SO TT S lın der e1f
onkretie Überlegungen spezlellen Fragen
AUS der astora. W1e egegnen WILr als Seel-
SOTrger dem Menschen? mM Beichtstuhl,
1ın der Predigt, 1M prechzimmer. elche —

1g1öse Situation lıegt dem voraus?
Dr Gleraths HOom.ı  tische Auswertiung VO

CHTITItDPDEeELR  open
Die schrift-gerechte Verwertung der einzel-
nen Perikopen des Neuen Testamentes 1Ur die
Predigt, die Verwendung LLEUeTer orschungs-
ergebnisse f{ür die Verkündigung.

Dr Hegemann Dıe Praxiıis der S:a kzamenten vVıet.-
S, besonders des Beicht- un Ehe-

sakramentes untier Berücksichtigung der heu-
tıgen Sexualsituation.
Die allg un: partikulären Normen für die
Sakramentenverwaltung un ihre Quellen;
die pastorale Behandlun 1n un außerhal
des Beichtstuhls VOIl spezliellen Seelsorgsfäl-
len (Gewohnheitssünder, 1ın ungültiger Ehe
Lebende, Ehemi  rauch, bel sexuellen Fehl-
fixierungen), die Buße und der Zuspruch 1ın
der Beichte als pastorale Möglichkeit, die
eichtpraxis.

außerordentliche
Dr S1emer legeistigeStrukturdesMarzxis-

IL als Kommunismus oder S5o-
©& Doppelstd.)

Darlegung un:! Kritik iur eelsorger
Dr Spieker Sprach- und Stilprobleme der

modernen erkündigung
Dıe Massenmedien
Perspektiven S Jugendpsycho-
10 (Je Doppelstd.)

lect. Tegeler KOonvert.iten IRr e UnNniterweis
Sung und Betreuung (2 Doppelstd.)
Die Arbeit der „Fides“, Beratung 1ın T1au-
bensiragen, Durchführung des Konvertiten-
unterrichts.
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Dr Wult Ignatianische Exerzitı:ien (4 Doppelstd.)
ıe Geschichte der Exerzitienbewegung, d1ıe
Spirıtualität der Ignatianıschen Exerzitien,
deren praktische Durchführung

Dr Corman Der Mensch 1 m BeitxJeb (2 Doppelstd.)
Die Gesamtsıtuation des schaffenden Men-
schen selnem Arbeıtsplatz, onsequen-
Z  5 daraus TUr e1ıNeEe objektnahe Seelsorge

Scholten CSSR VOlkSmıssı16nen (3 Doppelstd.)
Aufbau un Durchführung VO.  . Volksmiss10-
NEN, die Predigtthematik, anhand VOoN He1l-
spielen dargestellt.

Dr IDUL KS  1CHe OZza S  ehre OD

KMichHte von , Materetllaeı sra
(4 Doppelstad.)

1eDpar CSSER MS AD S NC Ol OEne und Jugend-
ntier besonderer Beruüuck-

sichtigung der Berufsschulkatechese.
KFur den Eınsatz un die Ausbildung 1ın der praktıischen Seelsorge verfü-
gen WI1ITr ber Möglichkeiten: einmal untier Lie1ıtung der eigenen Ordens-
obern. Dıieses geschieht ın Fühlungsnahme mi1t der Leıtung des Pa-
storalkursus un ermöglicht auch eE1NeEe Abstimmung auft die Sonderheiten
1 Apostolat der einzelnen Ordensgesellschaften. 1ese orm der Einfüh-
rung ın die SeelsorgspraxI1s i1st deshalb leicht realisierbar, we1ll die eısten
Gesellschaften D Oölner Raum elgene Häuser en onNns rIolgt der
praktische Eınsatz UTrC| den Pastoralkursus. Die 1ne Möglichkeit hat
sich bereits gut eingespielt, die andere 1st noch ausbaufähig
Die Erfahrung VOILl drel ursen zusammen(fassend, Ochten WI1TLC ag  9 daß
der Kölner Pastoralkursus qauf dem na  en Wege ıST Die Zusammen-
fassung der theoretischen Ausbildung 1n eiınem geschlossenen Halbjahres-
zyklus entspricht nıicht DU der andernorts auch geübten FPraxis, sondern
verschaf{ft den einzelnen Ordensgesellschaiten die Möglichkeit, 1mM zweıten
eil des Pastoraljahres die praktische Ausbildung Sanz 1n eigener Regie
vorzuführen. So kommt beldes zurecht: die grundsätzlı Ausbildung für
die Seelsorgspraxi1s un die Formung entsprechend dem ordense1gentum-
lichen Zael nser nlıegen wird se1n, och mehr als bisher VO chul-
mäßigen abzukom men un: die Unterweisung einer vollen Erfahrungs-
vermittlung gestalten. el sollen die Themenkreise durch Aufnahme
der liturgischen Diszıplın un durch Heranziehung VO Laıen])uriısten und
Medizinern erweıtert werden. Eın besonderes ugenmerk werden WI1Tr
VO nächsten Jahre aD der individuellen Predigtausbildung ÜHre Ver-
mehrung der Einzelübungen ın Phonetik un Predigttechnik schenken.

dieses Jahr qusfallen
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Die Geburtsmängel bei Kandıdaten FÜr das höhere Ordensobernamt
Von Dr 0OSe Piab CSSR, Gars Inn

Wenn d1ie Wahl VO  5 höheren rdensobern geht, taucht bisweilen die
ra auf, inwıewelt einNe Ordensperson, die Arst durch nachträgliche Ehe-
schließung legitimiert wurde oder die überhaupt V O'  5 unehelicher Abkunit
1st, für das Obernamt wählbar oder bestellbar 1ST. Diese ra nn sıch
auftun sowohl bel klösterlichen erbänden klerikaler W1€e aıkaler Truk-
LUn VO.  - annern W1e VO. Frauen.
Die Fragestellun wird begründet durch die Bestimmung des ( 504
„Unter Wahrung der eigenen Satzungen des klösterlichen Verbandes, die
e1n höheres er oder noch andere Kıgenschaften verlangen können, wird
bestimmt, daß Z Amt des höheren Trdensobern jene unfähig sind, a)
die nıcht wenigstens 10 Jahre ın derselben rdensgenossenschaft gelebt
aben, rechnen VO. der ersten Profeß ab; dıe niıcht au

rechtsmäßiger Eh  O stammen; C) die icht 40 Jahre vollendet
aben, wWwWenn sich den höchsten ern oder die Oberin elINes
Nonnenklosters handelt; die icht Jahre vollendet aben, WEeNnNn
sich andere höhere ere handelt.“
Es darf somıiıt gleich vorausgeschickt werden, da l VO  =) der Norm des Ca.  5
504 NUur die I, icht aber die Oberen VO einzelnen
Niederlassungen, Novizenmeister, Studentenpräfekten, Dıirektoren udgl
betroifen siınd J
ZUu den höheren rdensobern zählen (can 488 n.6) bte un Abtissinnen,
Generalobere un -oberinnen, Provinzobere un! -oberinnen SOWI1LEe 1eß-
lich jene, die nach Art eınes Provinzlals Ma en (Z Vıze-Pro-
vinzlale)

Fuür eiztere könnten allerdings VO  5 den Verbandssatzungen über das allge-
meine echt hinausgehende Eigenschaften gefordert werden. Das Ergebnis
dieser Untersuchung ist gegebenenfalls entsprechen. anzuwenden. So IOr-
ern belsplelsweise die Konstitutionen der Franzıskaner auch fur den Haus-
obern dlie eburt aus rechtmäßiger Ehe. Vgl LIe wolorz OFM, Ille-
g1itimität und Irregularıtät als Hindernisse IDUNG dlie Bestellung bestimmten
Oberenämtern ın klösterlichen Genossenschaften, ın Ephemeri1ides Iuris
Canonicl 2 1946, 251
Genannt SInd ferner nNnoch als den höheren Oberen zaäahlend die ellver-
treter Vicarlı eines dlieser bDbern Es herrscht ]Jedo die Auffassung,
daß die Eriordernisse des Can. 504 1U  E fur die staändiıgen hOöheren
Oberen, nıcht fur deren zeitweilige Stellvertreter er Konsultoren) gelten.

(Card.) Larraona CM  9 ommentarıum CodIi1CI1s, ms Commentarıum
DLIO Religlosis ei Misslonarilis ( 1926, 246 - A CM
Der: de 10s Rel1ig10sos (Ed Madrıd 64, GOoyeneche
CM  > Iuris canoni1cı principla I1 (Romae
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Gegenstand dieser Ausfü  ungen sınd nicht samtliche Von

Call. 504 geforderten Voraussetzungen fUr das höhere Obernamt, sondern
TL das Hinder n i S, das sıch Tr jene ET @1 D, dA1le nıcht
ausrechtmäßigerEhegeborensind (qui non sunt eg1t1mo
matrımon10 natı) Es S1iLt daher klären (I) den Ausdruck 99 qu1 NnU SUunt

eg1t1mo matrımon10 natı  . (IL) d1ie Möglichkeiten der Legitimilerung
un deren Wirkung 1ın Hinsicht auf das höhere Obernamt; schließlich SO1-
len die praktıschen olgerungen NazZ zusammengestellt werden.

WER 3 M ALS AUS RECHTMASSIGER EHE MMEND?
Zur Beantworiung dieser ra ist. nachzuweisen, WerLr nach kanon1-
schem Recht egitim und Wer iLleg1ıtim 1St, SOW1Ee welche Wirkungen
sich daraus rgeben

a) Can H004 SC  1e jene VO höheren Obernamt aus, die nicht 4A4 US recht-
mäßiger Ehe tTammMmen „Nach allgemeiner Lehre der Kanonisten, welche
sıch el mi1t echt qauf die rühere Doktrin tutzen, Sind untier diesen
Worten Cie nehelichen (ılleg1tim1) verstehen“ Can 1L14 gibt POS1-
t1v wlieder, he anzusehen ist. Ehelich (leg1tim) Sin.d jene,
die AaUS eiNer gültigen Ehe oder eiınNner Putativehe vermeıntlich ultıgen
Ehe; Ca  s 1015 empfangen oder geboren SINd, außer WeNn den Eltern
ZU Ze1t der Empfängnis d1e usübun der ehelichen Rechte eler-
liıcher Profeß oder höherer Weihe verboten Wa  R Dıe Worte des CAan. H04
”q111 1918}  . SUnNT eg1U1mo matriımon10 Natı“ sS1nd daher folgendermaßen
auszulegen „Unfähig ZU Amt e1INeEeSs höheren Oberen 1ın klösterlichen Ge-
nossenschaften SINd diejenigen, welche ın elinNner gültigen oder putatıven
Ehe weder geboren och empfangen SIN.d, SOWI1e diejenigen, welche ZWaal

ın einer olchen Ehe empfangen oder geboren sind, deren Eltern aber
e1it der mpfängnI1s der Gebrauch der Ehe gen felerlicher Profeß oder
höherer el verboten War C6

D) Als HMeli Terner jene Kınder, die weni1gstens Monate
ach Eheabschluß oder D1ısS 10 Monate nach Auflösung der ell  en ILe-
bensgemeinscha{it z durch den Tod des einen Gatten) geboren worden
SiInd (can. 1115 2)

Ledwolorz, a.a.C0 D Es genüge der Hinwels, daß ın Can 504 95
irımon1um leg1iıtimum“ N1C| 1Im Sinn der Begriffsbestimmung Cdes Ca 1015

un auch N1C| einfach als „rechtsmäßige Ehe“ DE  mmen werden kann.
Ledwolorz stellt mM1 echt (und unter Wiedergabe der allgemeinen

Lehre) fest, daß die Orte das Cd 504 unter uhilfenahme des Can I
ausgelegt werden mussen.
Ledwolorz, a.a.0 253
Darum SINd die vorehelich empfIangenen ber ın der Ehe geborenen
inder oll ehelich Vgl. r1ieb Handbuch des kanoniıschen ere
reslau 662—673
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C) (Leg1itimi1tät) SEeIZz tatsächliche Abstammung VOonNn bei-
den Ehegatten VOLaus. Weıil aber die Vaterschafit iıcht direkt festgeste
werden kann, WIrd 1n Can 1115 die Rechtspräsumtion aufigestellt als
ater der Kinder, d1ie aus eiıner rechtsmäßigen Ehe geboren werden, g1ilt
der Ehemann, olange icht e1n überzeugender egenbeweis Trbracht ist
(Z ständige Abwesenheit des Mannes) „Als Bewels genugt noch icht
die auch beschworene Aussage der Ehe{firau oder des Ehemannes oder des
rTremden Mannes oder erUa falls iıcht weltere Umstände (Z
Blutprobe) hinzukommen“

annn untier verschiedener Rücksicht gegeben sSeın %;:
lLlegıtim sSind namlıich:
a) jene, die ın einer ültigen er weni1gstens putatıven) Ehe weder g_
boren noch empfangen wurden;

jene, welche War aus elner kanonisch Itigen Ehe stammen, aber
eindeutig nachgewlesen werden konnte, daß der Ehemann icht der Vater
ist (can.
C) solche, deren Eltern ZA 0L eit der mpfängnis die heliche Begegnung
iıcht rlaubt War Tfelerlicher Profeß oder höherer el (can

ansfifelin OF  Z OoOster OFM, Kanonisches Eherecht (Ed
Paderborn 218 Also autf dıie (selbst eschworene) Behauptung einer
utter hin, e1n Kind SEe]1 nicht VO'  5 ihrem Ehemann, äandert sich nichts
der voll ehelichen Rechtsstellung dieses indes mMi1t en Wirkungen, WeNil
Nıcht eın zusätzlicher, eindeutiger, objektiver Indizıenbeweis dagegen CI-
ra WIrd. Vgl nNn1ıerzu auch Aerinys SSR Damen CSSR,
Theologia Ooralıs I1 (Ed ‘aurını 376 LINKebOorn
Wenner, Grundriß des Eherechts (Ed aderborn 399.—— Q
sterle OSB, iırklich eine Geschwisterehe?, IM Theologie un: Glaube
Ü, 1960 2041 uischlußreich ist ın diesem usammenhang auch dle Norm
des OO uber die Eintragung der Illegitimen 1Ns Taufbuch AT
rage der Leg1itimi1tät eines Menschen, der infolge künstlcher efruchtung
geboren wurde, vgl Glesen, Die ünstliche Insemination als 1S!  eSs
un rechtliches Problem, In Trierer T’heologische Zelitschrift 69, 1960, 3'7-60
I6 86— 11 und a.a.0© 668
Aerinys-Damen a l 875 anstein-Köster, a.a.0
219 Linneborn-Wenner, a.a.0 400 Triebs, 2 W@) 669

R e 6 SJ, MS sacramentarıum (Ed antander 1407
@60 O< De prole legitima vel illegitima ın lure CAanon1C0 vigenti, ın

Apollinaris I2 1939, 490—4992 hm rsd r ehr-
Duch des Kirchenrechts I1 (Ed aderborn 260 261
Gemeint ist hler der verhältnismäßig eltene Fall, daß Verheirateten erlaubt
wurde, ihre eheliche Lebensgemeinschaft auizuheben ZU. Zwecke des Klo-
stereıintritts der Empfangs VOIl eihen Die gültige Ehe besteht selbstver-
tandlich welter; aber das eheliche en ist nach der Profeß DZW. el.
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Illegitime Kinder heißen „naturaies“, WE ihre Eiltern ZUTr e1it der
mpfIäangn1s oder chwangerscha{it oder Geburt eliner Ehe miteinander
rechtlich ählig einer elrat der Eltern hätte eın Hindernis
entgegengestanden); S1e heißen „SPUF11”, W dQie Eiltern während der
anzen eıt VON Empfängn1s bıs Geburt ufolge e1ınes trennenden Ehehin-
dernisses (z Eheband, Verwandtschait, chwägerschaf{ft, höhere eıhe,
elu e1nNne gültige Ehe ıcht 1eben konnten. (Je nach Art des Hın-
derni1isses S1iNnd verschiedene Bezeichnungen TUr die „SPUr11” 1ın Übung).

1US C1iprottl g1ibt eine Übersicht ber die hauptsächlichsten
SN d’er I e mMıa S1e bewirkt
a) Irregularıtät defectu (can 034 I0
D) Verbot der Aufnahme ın eın Seminar (can
C) Ausschluß VO Kardınalat (can. 2 n 1);

UuSSsS VO Amt e1iınes Bischo({s, geireiten Abtes oder Prälaten (can
OL 320);

e) Ausschluß VO höheren Obernamt (can 904);
1) uUuss! VO Ordenseintritt NUr, WEn dies als partikular-rechtliche

Wirkung einNne einzelne Ordensregel verfügt 10)
g uss: VO  S gewl1ssen päpstlichen Amtern.

I1 DIEMDER LEGITIMATION UN  - IRKUNG
AUF DAS OHERE

Hier kommen die verschiedenen Formen der Legitimilerung mi1t ihren
Wirkungen (3 SOWI1e das Verhältnis VOoN Illegıtimıtät und Irregularıtät
mıit ihren Auswirkungen C ZU Sprache

Dıe Legitimatıon A T verschıedener Welse
folgen; demgemäß unterscheiden sich a HNCH dıe
Wıiırkungen

a) 1nNe erstie orm der Leg1ıtimatıon ges  1e durch nachfolgende eirat
der Eltern Can 1116 beinhaltet diesbezüglich „Bel der >

ML nachfolgende Ehe muß S sich um die Ehe der beiden —

Uurl\ı  en Erzeuger des Kindes handeln, nıcht eLwa die Ehe des aters
oder der Mutter des Kindes mıiıt einer dritten Person, un ZW ar einNe

unerlaubt un die inder würden iılleg1tim. Vgl Halb CSSR, ufhe-
bung der helischen Lebensgemeins  aft na göttlichem, kirchlı  em und
bürgerlichem C (Salzburg E 81 I 01 —97
aa 492

10) Vgl Larraona,; aa 245 rellich, insofern sich ınen Kandı-
daten handelt, der Z Priestertum 1m klösterlichen Verband bestimmt ist,
ist die Aufifnahme 1nNs Novızlat unerlau ;gen der aus der Illeg1t1mıtäa
fließenden Irregularıtä (can. 549 und al einer Dispens Vgl An-
merkung

120



kirchlich gültige oder e1INe Putativehe. Gle1  gultıg 1st C5S, ob die Ehe
N  C eingegangen oder ach ehebung des entgegenstehenden Hindern1s-
SC5S, sSe]1 1n einfacher Worm, SEe1 durch Heilung 1n der urzel, gültig
gemacht wIird. Es ist nach ausdrücklicher Bestimmung des CX nicht
notwendig, daß die Ehe vollzogen WITrd. Dieser Umstand 1st VO  5 praktı-
scher edeutung, WEn sich Eingehung oder Gültigmachung
elner Ehe auft dem Sterbebette handelt“ ""). Legitimiert durch nachfol-
en Ehe werden nıcht alle nehelichen, sondern 101710 D B jene, deren Eltern
ZA UG e1t der Empfangn1s oder chwangerschaf oder Geburt des Kindes
kanonisch ehefähig „Kanonisch ehefähig sind aber diejenigen, de-
T  _ Ehe erstens eın kanonisches trennendes Ehehindernis entgegensteht
un d1ie Tferner 1M Besıtz der ZU Eheschließung notwendiıgen natürlıchen
gelstigen Fähigkeiten Sind. Es genügt nach eutıigem Recht, daß die Eltern
TD ın einem der ngegebenen Trel Zeitpunkte ehefähig waren“ 12)
Die Mkn der E e ea Ma LON durch nachfolgende

ist ema Can 17 1Ne re Gleichstellung mi1t den S  en,;
wenn icht ausdrückl; anders bestimmt 1st. Ausdrücklich anderes ist
bestimmt hinsichtlich des Kardinalates (can DD 1U} SOWI1Ee des
Bischofsamtes un des mties e1ınNnes gefreıten Abtes oder Prälaten (can S

L 320 Z Von diesen Ämtern sind e nachträgliche Heirat der
Eltern Legitimierte ausgeschlossen. Can 504 1ngeYEeN enthält keine g-
genteilige Bestimmung; er kn nen M nachfolgende
Eheschließung der KTFrn Legitimierte 1-N en R O -
sterlıchen Ver  anden (von al MC TN und Frauen)
höheren ern es ernannt oder gewä WEeT! -

Ia auch D exemten Klerikalverbänden "°)

11) Ledwol@rz, aa 256
12) LedwOol©r z aa 25 CD OI qla 497—505 DerTSs., De

prolis legitimatione DeEeT matftrimon11 convalidationem, m: Apollinarıs K 1933,
126 TT1e D: 5: 676 anstein-Kösfifer, S (O) D
E1ICHMannNn- MöÖöTrSdori, a.a.0 SE 262 egatillo, ALa 1409

S 9 De CanlonNe 1116 SC  C cde legitimatione DEeT subsequens
matrimonium parentum, ın Perlodica 19, 1930, D — 26 arıng VeT-
Cal die Ansıcht, daß Ehefähigkei 1m Sınn des Can 1116 auch dann gegeben
sel, WenNnn das entgegenstehende trennende Hındernis dispensierbar ist (Das
Eherecht auf TUN: des CX Jur. CaN., 1n Theologisch-praktische Q(Quar-
talschrift ( 1918, 43 ıE Diese Ansicht ist angesichts der ntscheidung VO

1930 nıcht vertretbar und War schon VO.  D arıng selber ufigegeben
worden (ZUr uslegung der anones 1051 und 1G CX ]Jur1s canonicl, In
Theol.-prakt. Quartalschrift 7 9 L92 4'778)

13) TEeUNC| Wenn nicht die eigenen atzungen solchera Legitimierte ZUSAaiz-
lich ausdrücklich auss:  1eßen Vgl Aı 057
nys-Damen, W @) IL, 878 — Hanstein-Köster, a.a.0 22

Y 21 ©) 206 S Sp m1inora, Com DIO Rel. ei
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D) 1nNe weltere OLE  kei der Legitimation erg1bt sıch
au S 051 E
Illegitime, deren Kıltern, heiraten können, VO  ; einem tIrennenden
Ehehindernis dispensiert werden mußten, sSind sofern S1Ee nıcht aus
einem ebruc oder akrileg tammen durch ebendiese Dispens VO
Hındernis ohne welteres legitimiert. Voraussetzung ST daß diese Dispens
16 der ordentlichen Amtsgewalt oder Ta der UrC| e1iInNe allgemeine
Ermä  tigung übertragenen mMa erteilt wurde 15)’ 1nNe Dispens, die
bloß aut Tun eliner UrC eskrip {Ur einzelne bestimmte dele-
glerten mMa erteilt wIird, hat keine Liegitimation ZU. olge (falls
dies nicht 1mM eskr1p aus  UCKI11C| gesagt WIrd; vgl untien C) Die ema
Ca.  S 1051 gewährte Liegitimation erstireckt sich 10 WD auf d1ie nehelichen,
die AA e1it der Dispensgewährung schon geboren oder zumındest CIND-
fangen S1INd. Die Wıiırkungen dieser ea 10n sS1Ind
(wie oben a) Der für helich TKlartie bleibt VO Kardinalat, i1schofs-
am und Amt elines gefreiten Abtes oder Prälaten ausgeschlossen. Ha 17

Bn ohne welteres S höheren Oberen RO
e1INem oSs  rlichen Verband, auch eilinem EXeEemten
Jerikalen, es und gewählt werden ")

Mis Z 1921, 115 LO CM.  9 De filils legitimatis, 1n Apollinaris 3!
1930, D ()=— 57 Leh D 2102 OJ 673—679 ef OFMCap, De
Relig1osis (Ed Romae 467 Schmitz SV  9 DIie ellung
der unehelichen iınder Im geltenden kanonıschen echt Mödling 109—
IS nneb MC K 81a 6©) 397 Ziu emerken ist auch noch
Wer UrCc| nachfolgende Ehe der ern Jlegıtimiert 1ST, kann ohne welteres
In e1n Semmnar aufgenommen werden (Interpretation Can 1363 VO
1930; AAS Z 1930, 369)

—r Es ist hler N1C| notwendig auftf die Problematik der Auslegung dieses Ka-
1101711S näher einzugehen, sondern genuügt, das VO  5 der Kanonistik heraus-
gearbeitete rgeDbnıs wlederzugeben Vgl ( o 1 Aa 257—9262 un

De prole legitima vel lLLlegitima, m: Apollinaris 1 9 1939, 512
15 3A Die Legitimation trıtt miıthin ohne welteres ein, Wenn die Dispens VO Hin-

dernis unmittelbar VO. Hl oder VO Ortsoberhirten, Pfarrer, Pri  ter,
der elner Ehe ema. Ca 10938 assiıstliert, oder Beichtvater ın den VO
allgemeinen Recht estimmten Fällen (can. 3—1  9 81) oder VO  - solchen
erteıilt wird, die Ta eıner sonstLigen allgemeinen Ermäc|  1gung (Z Quin-
quennalfakultäten; Can 66) dispensleren. Vgl auch N € i64A Legitl-
matıon, 1nN: Lex1ikon IUr Theologie und Kirche (Ed reiıburg 882

16 ba Auch hler der ZUusatz Falls N1C| die Satzungen einen ausdrü  ichen AUuUS-
(der über das allgemeine echt hinaus SE fur die Legitimierten

verfügen. Vgl L@d wOoKonz. aa 262 Aertnys-Damen, 5.a.0©
]M SW E1c0 mannn =MO1Sdorf, a.a.O0 , 263 Schaefer,
a 467 Ha STeln OFM, Ordensrecht (Paderborn

9 Commentarium Codicls, 1n Com DTO Rel el Mis ( 1926, 296
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C) Legıt1iımatlıon annn ferner M e1n besonderes R @
SEEDE des Apostolischen Stiuhles gewährt werden. urch e1n solches
eskr1ıp ann siıch ede Illegitimi1tät behoben werden (zZ auch jene
Fälle, die 1ın Call. 1051 ausgenoMMeEN werden)
Die S dieser Leg1itimation lassen sich ler icht konkret
geben; S1e S1INd dem eskrip entnehmen. Da 5 D diesem Bereich
eın kirc  i1ches echt geht, könnte UrTrC! eskr1p d1ie Geschäftsfähigkeit
des Leg1itimilerten vollständig hergeste werden, WI1e eım helich Ge-
borenen, daß Z40E höheren ernam ähig wird; CS können aber
auch die Wirkungen eingeschränkt, die Fähigkeıit A Obernamt
ausgeschlossen SEe1IN Der Oan ist maßgebend.

durch Einzelreskript (wie auch durch (  S omm
1n rage, WEeNnNn Cie Iırklichen Eltern des Leg1itimlerenden heiraten
wollen; wobel allerdings die Leg1itimation auch dann eintrıtt, WEelNll UrC|
unvermutetien Tod e1INes Teiles die Ehe nıcht zustande kommt 17)
Von dem Einzelreskrip(t, das elne wirkliche des unehe-
lich Geborenen ausspricht, 1sSt sehr unterscheiden das Dıspens-
reskript. Es annn nämlich auch bloß Dispens VO  ; der Norm des
Can. 504 nachgesucht werden. Wird S1e erteilt, ist {Uur den angegebenen
Fall das Hindernis der Illegitimıtät beseitigt; der neheliche, aber SONS
Geeignete, annn ZU höheren ern este werden. „Ddeine sonstige
echtslage wird aber durch diese Dispens icht geändert; wI1ird durch
diese Dıispens keineswegs legitimiert, sondern bleibt unenell m1t en
anderen Folgen der Unehelichkeit“ 18)

Manche Autoren NeNnNnen die als weiltere be-
sondere OLr der Legitimation und bezeichnen ihre Wirkung qals „plen1is-
sima“,  L e1n AaUuS einer WL Heilung ın der Wurzel sanlerten Ehe
Stammender NSl damıt gSeENAUSO als ehelich anzusehen W1e einer, der aus
einer VO  5 herein rechtmäßigen Ehe hervorging 19)
Dieser Auslegung ann nicht zugestimmt werden. Can 1138 vermerkt Aa UuS-

drücklich, daß die kanonischen Wirkungen der Sanatıon rüuückwirken sınd,
sowelt nıcht EeLWAS anderes gesagt wIird. Nun sSind aber die ano-
nischen Wirkungen fÜür die Kinder AaUus eiıner nachträglich konvalıdıierten
Ehe und die Sanatıo ın radice ist nıchts anderes als 1Ne der Formen der

e U yıSs- Damen; a.a.0 I1 8i CAHDTO FG : @) 511
W ®) 114 urch eiınes Unehlichen es  S

kirchenrechtlich keine Legi1timatlion; fuür die Leg1itimation waäare eın eskrip
nötig. a.a.0 113

18) Ledwolorz, Sn akC) 258
19) Mit Berufung autf Ca 1138 1'v die „effectus canoni1lci“ als VO.  i nfIfang

vorhanden bezeichnet werden. So 2 @)
229 246 C DE GT, aal 515 SC him 14xZe; aal 1a Z E Led-

D 5a 256
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Convalıdatlo; vgl Ca  > ausführlich 1ın den Calill. 1116 un 17 ange-
gebén. (Diese Kanones sind lex speclaliıs ın Hinsicht aut Canl. Somit
S1ilt TUr Uneheliche AaUus eiıner durch Sanatıo 1ın radice konvalidierten Ehe
nichts anderes als TÜr die durch die „Simplex convalıdatio“ (can. 1133—11537)
ın Ordnung gebra  € Ehe DI1ie für den Leg1itimilerten Sind
mithin dieselben, die oben (IL, 1a) aufgezeigt wurden *°); OTraus sich EI-

g1ibt, daß die Kontroverse TUr HAS © I© ra nıicht VO  5 Belang 1St, da
die Befähıgung FD höheren Obernam 1n jJedem F alı
gegeben ST

D as Verhältnis Z} Le S un d Irreguları-
al

a) Oben (L, 3) wurde erwähnt, daß AdUuS der Illegitimıtät als Wirkung die
Irregularıtaäa defectu 1e Diıies erg1bt sich Aa US Cal 09834

1Ne Irregularıtät defectu entsteht Mangels ell  er (Ge-
burt, einerlel ob dıie Unehelichkeit bekannt oder obD S1E geheim 1St,
nıcht elne Legitimatlıon geschehen NS oder Te1TeTt=-
1 @ Ordensgelübde abgelegt worden S'1 N .
Die Irregularität ist eın Umstand, der 1n 1NS1C auf den Empfang un
die usübung VO  5 eiligen eihen VO  } edeutung 1st (can 968) Kur elil-
g10sen, die 701 Weiheempfang VON der Irregularıtät des Mangels der ehe-
ichen Geburt befreıit werden mußten, entsteht die rage, ob damıt auch
alle anderen irkungen der Illegitimität insbesondere hinsic  ich der
rechtlichen Kiıgnung ZAUB höheren ernam beseltigt wurden.

ZD) SO auch TT 1eD S, alg C 764 Harrıgan: The radical sanation
of nvalıd marrlages (Washingftion 5U==3l CT ME@EUeIXs ch

(Tr SEn s 9 Ep1itome 1Ur1ıs cCanonNIlcCi I1 (Mechlinae/ Romae 455
Eine andere Auslegung uIst 1Im Lichte der Canl 1138, 1116, T rechtlich

icht vertretbar und ware überdies unlogisch wWenNnn e1Nn bloß zivilge-
Tautes katholisches Ehepaar durch einfache Gültigmachung (can. die
Ehe 1ın Ordnung bringen 1ä0t, gelten die inder als nachträglich legiıtimiert
(daher VO Bıschofsamt ausgeschlossen Wenn aber der e1Ne ın
selner Unkirchlichkeit verharrt un sich welgert, die einfach Gültigmachung
urchzuführen un S einer Sanatlo ın radice 0mMmm(7, cdann würden
die inder NaC| der angeführten eorle als VOIN Anfang voll legitim
gelten also VO Biıschofsamt NC ausgeschlossen sein)! Es kann 1U  —

jene Auslegung richtig se1ln, die die Sanatlo 1ın radice als ıne Horm der Kon-
valıdation befifrachtet Auch der E behandelt S1Ee als einen Untertitel des
Cap ol „De matrimon1l] convalıiıdatione“. Die irkungen fUur die inder sind
also den Can 1116 und M entnehmen. OrT WI1rd ausdrücklich auch (dAas
matrimon1um convalidatum genannt und die Leg1itimitä ezel! als „SUD-
SCQUCNS parentum matrımon1lum. Bel Sanatlıon eliner Putativehe iInd d1ie
iınder selbstredend voll ehelich (can
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Hınsıc  ich der Dispensatıon V der irregularität,
die notwendig 1ST, Wenn weder Leg1ıtimatıon och felerliche Pro{ifell DC=
schieht, i1st die Antwort grundsätzlic| ın C  S 991 gegeben Die allge-
meın für den Empfang der Weihen erteilte Beireiung VO.  5 irgendeiner
Irregularıtät gilt TUr alle, auch die höheren eihen, aber nıcht TUr die
ischofskonsekration „Der Befifreite annn Benefizien er Art, auch
Seelsorgsbenefizien erlangen; UuS£  J001 Sind 1Ur solche Benefizien,
die 1mM Konsıiıstorium verliehen werden. Insbesondere E der Befifreite
nicht Aa (C D O1 1), Bischo{i (C 331 1), gefreiter Abt oder
Prälat (C 3920 2) oder höherer Klosteroberer (cC 488 T Ö; 904) 1n einem
exemten prlesterlichen erbande werden; hlerzu i1st STEeTISs e1inNne besondere
Befreiung notwendig“ 21)
Wenn Ta n (SEN. 991 die Dispens VÖO der Irregularıtät nıcht wirk-
Sa 1sSt für den höheren rdensobern 1M exemten Priesterordensverband,
sol1l dann damıiıt gesagt Se1IN, daß die Befirelung VO  } der Irregularıitäft, wel-
che dem Ordenspriester elnes niıchtexemten oder e1INEeSs a1kalen Verbandes
erteilt worden 1St, zugleic| auch schon die Befähigung fürs höhere Or-
densobernam g1 Dıies MUu. INa verneıinen; denn 1st. beachten
Der @1 kennt neben der Irregularıtät der unehelichen Geburt noch 1nNe
Reihe weilıterer Irregularıtäten defectu un delicto (can. 984; 989)
Der angefünhrte C” 99 handelt V © der Beireıun VO

de Irregularitäten gganz allgemein; d die ın QIE=
gebene Norm, wonach der VO  5 IL 16 el Irregularıtät Dıispensierte
Zr bestimmten AÄmtern (u auch ernam in exemten prıe-

sterlichen Verbänden) gehindert 1St, g1ilt S9anz allgemeın {Ur ede Irregu-
arıtät Wenn aber {Ur bestimmte Umstände die zugleich Irregularität
SIN noch zusätzlich anderer Stelle des GE eın weitergehender Aus-
schlu VON Ämtern verfügt 1st, bleibt dies unbeschade des Can 091
der Ta 1Ne Aussage acht ber Umstände, insofern S1Ee Irregularıtä
SIN Tatsächlich sagt aber Ca  S H04 hinsic)  ich der Illegitimi1tät, daß der
Uneheliche VO  5 en höheren Obernämtern also nicht bloß bel den
XeMteN ausgeschlossen ist. Aus Call. 991 annn er nıcht geschlos-
SeNMN werden, daß Ordenspriester 1ın einem nicht-exemten Verband, die ZU.

Weiheempfang VO  ; der Irregularıtät der Illegitimiıtät befreit werden muß-
ten, deswegen ugleich VO  w der ın Ca.  S H04 ausgesprochenen Behinderung
Z ZU. höheren Obernamt befreit S1Nnd.

2201 Q wıiırd S Can UuUr«ce Legıtımatlılon ın einer der
oben ( auigezeigten Formen 22)
21) Eichmann-Mörsdorf, AAu IL: 122 (und 114)
22) SO LT a i ommMentarıum Codicis, ın Com PIO Rel ei Mis 18 1937,

152 ON SS a 191 69 Goyenec  e) a.a.0 Schaefer,
QHaLO) 811 e Skıa CSSR, Ius canon1cum relig1iosorum (Ed RnS=
urg1/Br. 2923 LEedwolo C @) 263—267 (und 251 „Der exX
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Diese allgemeine Auslegung un are Begründung 1st TEelNNC nıcht
ngefochten Arturo Tabera-Araoz 23) chlıeßt eg der Kontroverse auf
einen Rechtszweife (can 195), W TUr die Praxıis g11t, daß OM

1n nıcht-exemten oder alkalen erbänden, die VO  ’

der Irregularıtät dispensiert wurden, damıiıt (jedoch unfier Beachtung des
Partikularrechtes des Verbandes) auch der Weg Z höheren ernam
Ireigeworden 1st. Auch Timotheus chaeier olg m1T ein1gem Zögern „Va-
lere vıdetur") dieser Meiınung 24)
C) uch die befreit nicht VO  5 der Ileg1itimıtäat
Da g1bt als solche nıcht die rechtliche Befähigung ZU. höheren ern-
amt. Die tfelerliche rofeß beirel N1UuU VO der rr eSuUTLarıta
95  Te nehelichen, welche felerliche Gelübde abgelegt aben, sind nach

084 nicht mehr iırregulär, aber S1e bleiben unenell m1t den ande-
S  e irkungen, welche mi1ıt der Unehelichke1i verbunden S1Nd. S1e werden

1M ext des anon ausdrücklich den legıtimatı gegenübergestel
„Sunt irregulares efectu ıLieg1itimı JSı uerıint Jegitimatiı vel ota
sollemn1a professi.”. Die ‚vota sollemn1a profess1‘ Siınd also nach diesem
ex1t nıcht ‚legitimati". Da S1Ee unenell bleiben, bleibt auch das Hıindernis
des 504 S1Ee können nicht höheren Oberen estie werden‘“ 25) Can
0834 besagt miıthın NUTL, daß neheliche, die ach ihrer felierlichen Pro-
feß die nl Weihen empfangen, nıcht VO  s der AaUS der Illegitimıtät AMıeBßen-
den Irregularıtäat dispensiert werden mUussen; diese ist mi1t der feierlichen
Profeß weggefallen; die Tatsache der Illegitimıtät als solche samt ihren
Wirkungen aber 1st geblieben, die Profeß edeutie nich‘t Legitimation.

unterscheidet zwıischen dem Hindernis der Unehelichkeit und dem Hindernis
der Irregularıtät hinsıchtlich Cder Bestellung Oberen ın klösterlichen (:e-
nossenschaftften. In 504 spricht S” VO  S dem Hindernis der Uneh 1C
e1t siıch Nd 1n 991, welcher VO.  S der Dispensation VO  5 Irre:  arltä-
ten 1Im allgemeinen handelt, beruührt C auch die RE welchen EinfÄuß die

1 oder, genauer gesagt, die Dispensatlion VO  [ rregula-
r1ıtäten auft die Bestellung Oberen ın klösterlichen Genossenschaften
hnat Die Irregularität 1ST eın a ber nicht die einzlıge rechtliche olge der
Unehelichkeit; andere rechtliche Folgen derselben SIN.d gemelinrechtlich das
Hındernis des 504, das erbot des 1363 SO kannn vorkommen,
daß UrC| einen sa: ınuühe eine oder uch mehrere, ber nicht alle recht-
liıchen Folgen der Unehelichkeit aufgehoben werden‘“). Der Trund Dıese
Dispens ist keine Legitimatlion, el ist s1e strikt auszulegen un annn N1C!|
ausgedehnt werden auf einen Fall, der Iın der Dispensatlion nıcht enthalten
ist.

23) AAn 64, ZER vgl darum unter IIL,
aa 467; ın 811 erwähnt diese Meinung nicht mehr.

25) Ledwolorz, Sal 263 Aertnys-Damen, 352110) JE I1l. 994, Uu.

8/8,4 Grundriß des ırchlichen Eherechts (Ed
Wien 792 Tabera-ATraOoZz, a.a.0 64,2 352,2 Regatıl-
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Es 1st er festzuhalten, daß der USSs! der Illegitimen VO NO-
heren Obernamt nıcht Zzuerst der damıt verbundenen Irregularıtät
ges  S  9 sondern aut TUnN! der Bestimmung des Call. 504 Deswegen ist
bel Befreiung VO  a der Irregularität urch eigene Dıspens oder IC
felerliche Proifeß) T A1e Behinderung Weiheempfang e  MMEN,
icht aber ist die VO  ; Ca.  > 504 geforderte Befähigung {Uür das höhere
Obernamt gegeben; die ehebung des Geburtsmangels 1 Hıinsıicht aut das
Obernamt ges  S vielmehr 1n den oben (IL, angeIiuhrten Formen *°).
Be1l laikalen (Z chwestern-) oder bel nıcht-exemten erbänden braucht
die rage nach der u 1 1n Hinsicht auf das Obernamt Uuber-
haupt iıcht geste werden.

I PRAKTISCHE OL  GEN
Grundsätzlich rlangt jeder Mensch mi1t der auie dieselben Gliedschafts-
re und -pflichten 1n der Kırche (can ö1() Es ware eın sehr pauschales
und unrichtiges Urteil, WenNnn INa einfachhin behaupten wollte, die Un-
ehelichen selen ihrer Abkunfft 1M kanonischen EC| schlechter g._
stellt als die übrigen Von rechtlichem Belang ist die Unehelichkei nam-
liıch TL 1m Kleriker- un Religiosenrecht. WAar dari 1er gleich gesagt
werden: Es ist nıiıcht S  9 daß der Illegitime bestimmte AÄmter, Würden oder
Weeihen grundsätzlich überhaupt nıcht erlangen könnte; der Zlr g_
w1ıssen Ämtern, eihen oder Würden ıst ihm bloß nıicht ohne welteres
möglich, sondern erst ach erlangter Legitimation oder Dispens VOIIn der

10, a.a.© 945 DE Institutiones 1Ur1ıSs canoNnN1lC1 (Santander
656 Eichmann-  OÖr SO T, a.a.0 1, 4.9'7 und 1L, 263
on (ZoTr6Nata OFMCap, Institutliones 1Ur1s canon1cı (Ed

aurıinı 938 Za SE O1 De 1lure relig10sorum (Ed
Taurin1/Romae N , W©} 69, T a:a06
4.67 811 O 1't.a CM Consultationes, 1nN ° Com. PTIO Rel ei Mis

2’ 1921, 368 1,a rr aona,; Comentarıum Codicis, Com DIO Rel el
Mis 1926, 297 Biederlack F ühriıch S 9 De religios1s
(Innsbru: 30 123 G O ech e’ SEa i Anderer AN=-=-
S1C| ist JOosef Pejska (a.a.0 ZZ3) me1n(t, die der Illegitimi1tät werde
getilgt durch die felerliche Profeß, daß einer Bestellung Z hoheren
ern nıchts entgegenstehe. IB Pe]ska mi1t selner Auffassung alleın stehen
scheint, wI1rd INa  ®} hier schwerlich VO  5 einem echtszweifel reden konnen.

26) YHur die ulassung 7A01 Ordensstand (Novizlat) edeute Illeg1tim1tät NnUu  F 1N-
sofern eın Hindernıi1s, als S1Ee Irregularität iSt, d 11UT fur jene Kandıdaten,
die späater einmal Priıester werden sollen (can. 542 2 9 manche atzungen

CSSR) schließen ]edo d1ie Illegitimen allgemeın VO  @ der Auinahme
Aaus DZW. machen eine besondere Dispens notwendilsg. Diese Dispens
A  er Auinahme 1Ns Novı1ızlat g1bt nıcht die Befähigung ZAU0B höheren ern-
amıt 5 eife a :a 8311) S1e 1t auch noch nNn1ıC| fur den Weiheemp-
fang, WenNnn 1Im ‚eskr1p icht ausdrücklich gesagt ist Vgl Anmerkun
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m1% der Unehelichkeit gegebenen rechtlichen Unfähigkeit Inwieweıit un
1ın welchem Umf{fang reılıch der Gesetzgeber die eCHCDUN dieser recht-
iıchen Unfähigkeit gewährt, 1e 1n seinem rmessen; denn die einschrän-
kenden Bestimmungen S1INıd nıcht W1  Ur1ıe Unbeschadet eiINes oll-
maßes innerer Ehre, das einem Unehelichen zukommen kann, 1st SE1N
außerer Ehrenstand ohne sSe1nNe Schuld War gemindert. Die Stel-
lung solcher eute alıs rdensobere könnte adurch erschwert SeiN. IMe=
SCL Gegebenheit 1st Rechnung tragen. Anderseıits sollen aher die W ege,
die das Gesetz selber den Unehelichen eiINem solchen Amt Öffnet, Des
kannt, un S1e können gegebenenfTalls auch benützt werden.
Der besseren bersicht Sel 1er das Erge  MS
der Untersuc  ung DLIZ zusammengefaßt:

D @e Norm QUes allgemeinen Rechts 155 sich sn z
1 ender ege wiederge  en Für die Ernennung oder
Wahl Z hoöheren Ordensoberen (Ordensoberin), also Provanzial Provın-
zlaliın, General, Generaloberin, bildet unehelli Geburt TG dann eın
Hindern1s, WenNnn die KEiltern eliner Ordensperson auch icht nachträglich die
Ehe miteinander geschlossen en

Da Call. 504 die Möglichkeit 1äßt, be1l der Bestellung VO. höheren ern
strengere astabe anzulegen, als das allgemeine ee 1st jeweils zuerst
D den eigenen Ordenssatzungen einzusehen, W as S1Ee ezug-
lich des Mangels der ehelichen Geburt bestimmen un: ob Ss1e e1ine STIreN-
SCIEC, ber das allgemeine Kirchenrecht hinausgehende Norm diesbezüg-
lich aufstellen 27)

Aufgeschlüsse W @1 M Z IM 1 4S dıe Norm des al T=
gemeinen Rechts fÜür a JNe Religiosen O1 e SE
a) Illegitime, die durch nachfolgende Eheschlie  un CT
BAlrn Jegitimiert wurden, sind 11ıg keiner Weise VO höheren ern-
am ausgeschlossen; S1Ee sind wählbar un ernennbar w1e jeder —

dere *®) ( 1a—b)
D) Leg1itimation ges  1e auch dann, WeNn die zunächst ungültige Eh  D
der Eltern worden 1ST, Se1 iın Oa der einfachen Gul=
t1igmachung, Se1 durch Heilung ın der urzel Wer aus elner solchen
Ehe stamm(t, hat also ebenfalls ohne welteres Zutritt Z Amt elINes hö-
heren Oberen 28) ( la un!| d)
C) W er 1n einNer rechtmäßigen Ehe geboren wurde, 1ST, selbst WeNnNnN der
Zeitpunkt der mpfängn1s VOLP der elrat der Eltern lıegt, voll helich;
ist VO  w den Vors:  TrıLten f{Ur Illegitime überhaupt icht betroiffen; das-

27) Selbstverständlich kann nN1ıe eın Oberer fur 1ne estimmte Wahl der Hr=

HMENNUNG NC  5 sıch Au 1nNe uber die atzungen (uNnd das allgemeine
hinausgehende strengere Norm au{fstellen, die Bestellung eliner SONST g_
eigneten er unehelichen) Person HU eın ernam vereiteln.

28) Auch die Irregularıtät Z Weiheempfang 1st behoben
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Se g1iLlt f{Üür nachgeborene Kinder AUS eiliner (z durch Tod des Vaters)
auIigelosten Ehe (l und

Hat jemand eın eigenes Legitimationsreskript VO eılıgen
erbeten und erhalten, 1st dem OT entnehmen, ob damıt

die rechtliche Befähigung Z höheren Obernamt ausgesprochen wurde
(IL, C)
e) Hat eın nehelicher gemacht, 1st ihm da-
mi1t HDE  — der Wesg Weilheempfang frel, iıcht aber der ZU höheren
Oberen ın einem klösterlichen Verband (IL, d, C,
£) Hat jemand edigli 1S S& I VO der m1T der unehelichen Geburt
verbundenen el erhalten, ist iıhm ebenfalls T der
Wesg FADE Weiheempfang frel, nicht aber ZU höheren Obernamt D einem
klösterlichen Verband Allerdings Priester 1ın nıcht-exemten Ooder al=
kalen Verbänden erlangen Qaut TUun: e1INeSs Rechtszweifels SOWeIlt die
eigenen Satzungen icht ausdrücklich dagegen siınd und olange der Ge-
setzgeber iıcht ausdrücklich anders entscheidet m1T der Beifreiung VONMN
der Irregularıtät auch die rechtliche Befähigung ZA0 höheren Obernamt
vgl CN 15; 209). — Die rage der BRHeSuUNn anı Ta mu ß bel
Bestellung NC höheren Oberinnen und Lalenobern
überhaupt nıcht beac  (Swr werden (IL, Za w  d,

Eın Unehelicher, der Z Priestertum 1m Ordensstand bestimmt 1st
DZWw. Je nach Bestimmung der eigenen Satzungen neheliche, der
aufgenommen werden S{0) un die ach Can. 549 Ja

Cn erforderliche Genehmigung erhal-
ten hat, ist damit weder dispensiert ZA0T Weiheempfang *”) och ZZ0L ber-
ahme e1INes höheren Obernamtes, WEeNnNn CS nıicht ausdrückliec 1m eskrip
vermerkt i1st 30) (EI d)

Ist eın unenell: Geborener, dem auf keinen der bisher aufgeführten
Titel hin der Zugang Z höheren Obernamt offensteht, trotzdem IUr die
Ernennung ın Aussicht S  CN weıl qalle anderen, TUr e1n solches
Amt geforderten Voraussetzungen ın geei1gnetster Weise mitbringt,
g1bt S die Möglichkeit, den eılıgen d e

ersuchen; nach erlangter Dispens die
ach Lage der Grüunde erteilt werden pflegt), ist. der andıda fUur das
höhere Oberenamt ernennbar 31)
29) Diese Dispens eg ]edo vlelfach gleich mitgegeben werden.
30) In den en mI1T felerlicher Profeß bedarf der unehnell! andılıdat, der rST

na dieser Profeß die Weilhen empfangen WIird, keiner Dispens fUur die Wel-
hen und amı auch iıcht füur die Zulassung 1nNns Noviı1zlat, da die felerliche
Profeß die Irregularıtät behebt can 984 Vgl Schaefer, 2.a.©
8all s 9 Canon J42,2 el dispensatio aD irregularitate,
Periodica 2 9 1931, 136

31) Naturgemäß werden sıiıch Jene erbande eichter un  ‘9 ın denen die höheren
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Für die Vornahme der Wahl ist die Verfassung des klösterlichen Ver-
bandes maßgebend; S1Ee bestimmt untier Wahrung der gemeinrechtlichen
Vors  rıften, WerLr wahlberechtigt un wählbar ist. Scheint einer Wahlver-
sammlung TÜr das besetzende höhere Obernamt eiInNe Person qals die ZE-
eignetste, die Unehelichkei nicht wählbar 1st, bleibt der Weg
der Postulatıon oder Wahlbitte Diese 1st nach Ca 5()7 S3 TD 1ın
außerordentlichen Fällen zulässı1ıg, sowelt S1e VO den Konstitutionen niıicht
ganz verboten wird. Wenn die Konstitutionen ber die Postulation nıchts
enthalten, dann ist. S1e 1mM betreffenden Verband nicht verboten, sondern
ZUulässıg 32)
Die Postulation geht VOL sich, daß jene, die ihre Stimme der mi1t dem
Hindernis behafteten Person en wollen, Qaut dem Stimmzettel deut-
lich „ich postuliere“ vermerken muUüssen (can. 1830 $2) Wenn “P Tula
tıon und W ahl zusam m enkommen, WEn also eım gleichen
ahlgang elner oder mehreren Kandidaten postulıert un ugleich einer
oder mehrere gewählt werden, dann mMuß der Postulierte Wwel Drittel
qgller Stimmen erhalten, SONS LST 1mM drıtten ahlgang gewählt, WEer die
relatıv melsten Wahlstıiımmen erhalten hat“ 33) „Wenn also, eın Beispiel
anzuführen, ın einem Wahlkollegium VOIN 21 Wählern NnUu postuliıert
werden kann, un aber wählbar SINd, muß weni1gstens 14 Stim-
Me  =) bekommen ; bekommt diese 1M ersten un zweıten ahlgang nicht,

Tindet eın drıtter ahlgang sSta bekommt In diesem R3 un
Stimmen, gilt als gultıg gewählt“” 34) Die Postulation bedarf der

bern errn aln n-t werden; der ernennungsberechtigte ETE kann für die
gee1gnete, Der iLleg1itime Persönlichkei efrelung VOIL Cal 504 nach-
suchen un: dann die Ernennung aussprechen. In erbänden, ın denen die
hoöoheren ern SeCWa Al 7 werden (und zumindest die Generalobern WeEeI -

den 1ın en Genossenscha{ften UrC| Wahl bestellt), wäre dieses orgehen
schwier1g, weil hler praktisch nlıemand zuständiıg 1ST, VOT der anı
lung für eine Person S1e wählbar machen eiINne Dispens eiINnNzZuU-
olen; zudem d1eses orgehnen schon als Beeinfiussung der Wahl gewerte
werden könnte. Im der Wahl bleibt der Weg der Postulation Vgl K

32“ „Postulation ist die VOIL einem Wahlkollegium den zuständigen Oberen
gerichtete te, einen m1T einem kanonıschen Hindernis behaffteten Kan-
d1idaten 1Im einem Kirchenamte zuzulassen. Postulatıiıon
ist N1C| TU möeglich bel der bestätigungsbedurfiffiigen, sondern auch bel cder
icht bestätigungsbedürftigen Wahl Die Postulation ist Wahlersatz
1ne Es leg der Gedanke zugrunde, daß 1ıne den Wah-
lern füur das esetzende Amt eeigne erscheinende Person icht
VO  5 vornhereıin deshalb ausscheiden SsoLll, weiıl S1Ee Mangels einer be-
siımmten kanoni1ıschen Eigenschaft nıcht wählbar ist (vgl 179) iıch-
mann-Mörsdori, W W®) In 305)

33) Han St CIM a.a.0 68 (mıit ezugnahme aut eine Entscheidung der ntier-
pretationskommisslon VO. 1922 un Call. 180)

34) Led w LOT.Z) a a 254
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Genehmigung des IUr die Bestätigung der Wahl zuständigen ern;
nicht C1e notwendige ispensvollmacht besitzt, muß S1e VO  ® der He-

lig1iosenkongregation erbitten. Im übrigen ann der Obere die Genehmi-
Sung der Postulation ach selinem Ermessen gewähren oder verweigern;
D letzteren Hall kehrt das Te das Wahlgremium Z (can
VöL: 1852)
Honorius Hansteıin WwWels (a darauf hin, daß namentlich dann, WeNn
der genehmigungsberechtigte ere In der Wahlversammlung icht _
wesend ist oder seinerseits die nOtLigen ollmachten erst nachsuchen
muß, der ortgang der weıteren es  alite der ahlversammlung 1ne
elle gehemmt wird. Die Wartezeıt, die dadurch notgedrungen entsteht,
mag für die Mitglieder des Wahlkollegiums unliebsam se1n, Was die prak-
tische urchführun. einer Postulation I vielen Faäallen erschweren dürifite

Noch 1nNe Frage muß erwähnt werden. Es könnte vorkommen, daß
e1lıNeEm ahlkollegium Q 1 e He mM ı0a eliner iur die
Wahl ın USS1IC geNoOoMMENE Person 1St, diese aber (be-
wußt oder unbewußt das Kollegium VO. Vorliegen des kanonischen Hın-
dernisses icht 1701 Kenntnis SEeIZ un S tatsächlich d1e für die Wahl ZU.
höheren Obern bzw. Oberin) notwendigen Stimmen erhält °). Diese Wahl
als solche ist sicher un  1g (can 11; S: J04) Übernimmt diıe
gewählte Ordensperson trotzdem das Obernamt, sSınd d1ie VO  ; ihr gesetZ-
ten Amtshandlungen aber dennoch sicher denn die Kirche
ganz hier gesetzlich die eNnlende Amtsgewalt (can 209) 36) Servus GGoyen-
eche, der C1e vorgetragene Hrage aufiwirtfit 37)’ Vertrı die Auffassung, Cal
die Ordensperson selbst nıcht eNalten sel, ihre Illeg1itimität bekannt
geben, WeNn befürchten 1St, daß dadurch ihre Wertschätzung oder das
weltere ersprießliche Zusammenleben un -arbeiten gefährdet werden
könnten. war könne INa untfier Umständen daran denken, nachträglich
den eiligen Stuhl 1ın aller Stille Sanation der Wahl bıtten; dies
dürfe aber unterbleiben, WenNnn VO  5 der Illegitimität 1emand 1M Kloster
weıiß un: Gefahr besteht, daß durch eın ekanntwerden {Ur die Gemein-
scha AÄrgernis oder Schaden entsteht; enn 1mM übrigen SE@e1 durch Can. 209
hinreichend IUr d1e Rechtmäßigkeit der Amtsiührung esorgt *°)
35) Von Postulation War bel der Wahlhandlung nicht die Rede, weil ja nlemand

eın Hindernis
36) Sowohl Jurisdiktions- WI1e Dominativgewalt (Erklärung VO
37) Consultationes, In Com DIrO Rel el Mis 3 9 1960, A DA
38) (GJanz anders leg Naturll der Fall, WeNn das Wahlkollegium wı1issentlich

einer SCn elINes kanonischen Hıiındernisses N1IC| wählbaren Person selne
Stiimme g1bt In diesem all ist icht 19808  an d1ile Wahl unguültlg, sondern auch
die mtsvollmacht wIlird N1IC!| ergänzt, daß die Amtshandlungen nichtig
SINd; und unter Umständen könnten die Strafen des Ca 2391 fällig werden.
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Z’ur Lohnsteuerpflicht “CUON Ordensangehörigen
Entgegnung Q Uı Ee1lNe Stellungnahme Qes Fınanzamltes
< Rechtsmittelbegründung der beschwerdeführen-

den Ordensgesellsc  a
Von Dr Bernward Hegemann öln

Das stellt sich auf den Standpunkt, daß

a) der zwischen dem Ordensmann un dem Orden existierende Ssos. Pro-
feßhvertrag eiINe zivilrechtlich un auch steuerrechtlich unwirksame
‚esSs10N enthaltie un! cdaß

—— (1e Profeß nach bürgerlı  em Recht keine Wirkung auf bürgerlich-
TeC|  1ıchem Gebiete habe un beweilst Se1INe Annahme m1t einer Z1U-
tatıon AaUuS dem Urteil des UÜrMDer VO 28 ® 1960 I
99), dem e1n gleicher Tatbestand w1ıe ın diesem Rechtsstreit Grunde
liegen soll

Dazu wird folgendes erwidert:

a)
Der Profeßveritrag 1Sst, W1e bereits früher gesagt, eın VL

Vertrag, während die Zession oder Abtretung als Ver-
Lrag definiert wIird. ın einem zweıliseltigen Verirag übernehmen
el vertragsschließenden e1lle echte un en, während bei einem
unilateralen Vertirag eın Pariner He  — echte bel der Ziession der
Zessionar), der andere G Pflichten be1 der Zess1ion der Zedent)
kontrahiert.
Z.um esen des Ziessionsvertrages gehört C daß der Zessionar keine Ge-
genleistung beibringen muß, während bel einem bilateralen Verirag el
Partiner Leistungen erbringen.
Wiıie der Zessionsverirag eın einheitliches (anzes darstellt, auch der
zweiseltige Profeßvertrag ach der Specles: do ut des Somit ist recht-
ich nıcht möglich, Zzewlsse ementie Aaus einem zweiseltigen Vertrag a h-
zusondern nd qautf S1E d1ie Rechtsverhältnısse elinNnes völlig anderen Ver-
tragstypus, 1ın unserenm) die des einseltigen Zessionsvertrages,
plızıeren.
Der oft angezogene 310 BGB annn T aut den einseltigen Zess1onsver-
Lrag angewandt werden, aber nicht Qauti einen zweiseitigen do ut des
ertrag, WI1e der Profeßvertrag LSt

310 BGB ver1io zudem eine sozlale Tendenz die Sicherstellun des
Lebensunterhaltes des Zedenten In der Zukunift, der durch ıne Zessi1ion
künftigen Vermögens gefährdet würde, Die Profeß als echter do

Vgl Ordenskorrespondenz 1961, 294 f
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ul des Verfirag stellt dagegen den zukünftigen Lebensunterhalt des
Professen ausdruück]]: sicher.
Damıt erwelst sıch die gesamte Argumentatıon des als praeter re.

der Profeßvertrag HH alt kein e Zess1ion und SGr auch keine
Zess1ion amı ist unerheblich, „daß INa. neglert die Profeß beinhalte
1Ne nämlich steuerlich W1irksame) Abtretung Somit muß das den
durch die Pro{ielß zwıschen E Ordensmitglied unı dem en rechtens
zustande gekommenen Vertrag anerkennen und steuerlich bewerten
WIC nun einmal als einheitliches (GGanzes vorliegt Darüber Spater

Der V O! mMann-  Öörsdor des Kirchenrechts a
Band 307) Z71LLErLEe Satz, daß ach bürgerlı  em Recht die Profeß
keine Wirkungen auf bürgerlich-rechtlichem Gebilet habe hat WIC sich
AaUusSs dem Kontext erg1ibt 1ONDD 6 den Wert enumeratiıven Feststellung,
aber nıicht den harakter AÄAx1oms Der Autor 7a 1Ur die auf

die kirchenrechtli  en Wirkungen Profeß nıcht automatisch
bereits auf TUN! diesbezüglicher Bestimmungen des BGB echtswirk-
samkeit für den bürgerlich-rechtlichen Bereich erlangen
Etwas anderes 1ST das erlangen, Cdas BGB die irchlichen Normen
über die Profeß kodifizieren, und wıeder eLWAaSs anderes ist die Feststel-
Jung, daß das BGB POS1IELV verhindert hic e1, UnNC den kirchenrechtlichen
Wirkungen der Profeß auch bürgerlich-rechtlichen Bereich wiıirk-
samkeit erscha{ffen Schließlich 1st. auch Iragen ob nicht d1ie kirchen-
rechtlichen Wirkungen Profeß durch Jegale Appliıkation bestehender
bürgerlich-rechtlı  en Gesetzesbestimmungen auch Iur den bürgerlich-
rechtlichen Bereich Rechtswirksamkeit erlangen können (Ssoweilt 111€e sol-
che Rechtswirksamkeit notwendig WI1r
Wenn also ichmann-Mörsdor auiwelist de facto die Profeß keine

eintretenden bürgerlich-rechtli  en Wirkungen herbel-
1ST damıiıt noch icht gesagt daß d1e Profeß überhaupt keine bur-

gerlich-rechtli  en Wirkungen habe oder en ann Diese ra 1s%
durch den Autor nicht gestellt
Schließlich g1bt noch andere staatlıche Rechtsbere1i  e, WI1e das Arbeits-
und Sozialrecht das Steuerrecht us un darum glauben WIL nıcht daß
an nach dem na „Dars DrFO toto“ Feststellungen Bereich des bür-
erı  en Rechts ohne weltieres auf andere Re  sberel ausdehnen
ann

Die Autoren un die FYınanzgerichte der BFH Urteil VO 51
347/50 das ürnberg rteil VO 11 172—175/59), welche
die Ansicht wledergeben, da ß die Profeß nach bürgerli  em Recht e1N6
Wirkungen auf bürgerlich rechtlichem Gebiete ge, tutzen sich el
direkt oder indirekt aut CL 1926 eErgangenNeS rteıl des Reichsgerichtes
RGZ S 2 {1) Dazu ıST Tolgendes a  e
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Den Klöstern 1ın Preussen War D1S 1919 jede Möglichkeıit g  MMMEN, sich
einer privat- oder handelsrechtlichen echtsiorm bedienen Art S: der
preuß. Verfassungsurkunde ın Verbindung m1t Art 84 EGBGB) rst
Art 17 Abs WR  Z eröfinete den Klöstern die Möglichkeift, die echts-
fähigkeit nach den allgemeinen Vorschrifiten des BGB erwerben. Bis
IN mußten d1e K loOöster wenı1gstens 1n Preußen als nıcht eingetragene
Vereine angesehen werden.
Der Instanzenweg ın dem 1926 entschiedenen Verfahren 1st spatestens
1920 eroiine worden. Das Streitobjekt bildet eın Faktum, das ın seınen
lementen 1914 vollendet Wa  — Prozeßbeteiligte aicil e1in ehem (I)r=-
densmann, der VOL dem bürgerl!'  en Gericht den Orden
Verletzung selner ırchlıchen Rechte klagte Der eklagte en hatte die
bürgerlich-rechtliche 1gur einNes nıicht eingetragenen Vereılns.
Das Gericht hatte olgende Frage entscheiden: ist dem Kläger der
Rechtsschutz elıtens des Staates gewähren, WenNnNn die materiellrecht-
liche Natur des Rechtsverhältnisses kirchenrechtlicher Art 1st, WEeNn also
das strittiige Rechtsverhältnis durch die kirchliche echtsordnung 191078

mıer ist un der Kläger durch 1r ehnorden den notwendigen
Schutz selıner echte rhält? Nur diese rage wurde verneılnt!
Das Gericht lehnte ab, 1n innerkirchliche Rechtverhältnisse einzugrel-
fen
s W.arL_” aber icht die rage este ob e1n aut den iırchlichen Rechts-
satzungen zustande gekommener Profeßvertrag keine Auswirkungen 1mM
staatlich geordneten Rechtsbereich habe oder en ann DZW. IUr diesen
Bereich nicht VO  } Bedeutung ist un damıit nicht beachtet werden
braucht

Übrigens hatte das Rei  sgerl mi1t dem Urteil schon jene Prinzıpien
entwickelt, die heute noch 1e1 chär{ier 1mM Recht verankert Sind: die
Kırche ordnet auf Grund ihrer Selbstbestimmung ihre innerkirchlqll:  en
Angelegenheiten selbständig un unabhängig VO Staate; T WEeNl die
kirchliche Tätigkeit auch Rechtswirkungen ım staatlıchen Bereich entfal-
tet, annn eliner Eingreifmögli  keit des Staates kommen
Zur Begründung des Reichsgerichts-Urteils wurden ausschließlich Rechts-
NOTINEN herangezogen, die VD der Weilmarer Verfassung statulert worden
SiNd. Inzwischen aber ex1istieren nıcht Ta  a as Bonner Grun  esetz und die
Konkordate, sondern ıst auch ın Verbindung damıt eine ganz CUue

re un staatskirchenrechtliche Situation entstanden, die VO  ; dort
her nıcht mehr die unbesehene nwendung der Reichsgerichts-Entschei-
dung VO  5 1926 erlaubt, zumal das Rechtsverhalten des Staates egenüber
der iırche bis 1919 noch stark durch den Staatsabsolutismus un durch
den Kulturkamp{f bestimmt Wa  F

Aus diesen Feststellungen und Überlegungen heraus mMmussen WI1r die Ar-
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gumentatıon mi1t diesem Reichsgerichtsurte1i als
und als nı CHt mehr anwendbar ablennen

Zum Bewels der Rechtsunerheblichkeit einer Profeß für den bürger-
lichen Rechtsbereich wird eltens des der Brünneck’sche Artiıkel „Das
Klostergelübde un SEeINEe vermögensrechtliche Bedeutung 1mM Geltungsbe-
reich des Preußischen Allgemeinen Landrechts SE1T dem Januar 1900“
Gruchot, eıträge ZUTFC Krlaäuferung des Deutschen KRechts, ahrg 49, 1901,

193 öls) zıt.lert. Dazu ist. folgendes Sagen:
Der Artikel wurde 900/01 eschrıeben Wie der vollständige T tel be-
relts angıbt, hatte damals die Studie TE partielle Bedeutung. Heute 1st
S1e 1U  r noch VO  w rechtsgeschichtlichem Wert. urch eine unvollständige
Wiedergabe des Titels scheinen die Finanzbehörden versuchen, diesem
Opus allgemein-gültige und aktiuelle Bedeutung verleihen.
Der Artikel hat folgendes Intentum: welche Vorschriften des AL hın-
sichtlich der vermögensrechtlichen ırkungen der Klostergelübde haben
auch ach dem Inkrafttreten des BG och ındende iırkung
Nach dem ALR hatte die Proieß d1ie Wirkung, daß a) der Profeßable-
gende ın Hınsicht autf weltliche Geschäfite als Verstorbener galt und da-
TL unfähig Wal, Kıgentum erwerben oder darüber verfügen; dalß
aber das Vermögen, das der Professe 1 Zeitpunkt Seıiner Proitfelßleli-
StuNg besitzt, iıcht W1e das kanonische Recht vorschreibt ohne
weıtileres sSeıin Kloster überge
esagter Artikel stellt T fest, daß gewlsse Dl

He —- namlıch d1ie untier a) enannten Beschränkungen, denen
die Ordensleute 1mM ALR unterworien €  9 für diese se1t dem nkraft-
treten des BGB icht mehr bestehen, während die untier angeiuhrten
eschränkungen nach W1e NO In Krafit S1INd.
Die aus dem ALR kommenden Beschränkungen das a! INa  5 auch
wlıssen stellten aber ıcht 1ıne Kodifizierung kirchenrechtlicher Nor-
5 dar (übrigens konnte der Ordensmann damals W1e heute VOL der
Profeß frei se1in Vermögen Vermachen, WE wollte), sondern
Aus{filuß staatsabsolutistischen und kulturkämpferis  en Denkens, das die
Vermögensbildung ın der Sos ofifen Hand e1INeESs Klosters verhindern wollte
Wenn a1SO der Autor ın selnem Artikel sagt 1ın
licher Hinsicht S1in.d Jetz die Klosterleute allen anderen Bürgern
gleichgestellt, ist das ganz etwas anderes als behaupten: CA1ie Proifeß
habe ach bürgerlı  em Recht keine irkungen auft bürgerlich-rechtli-
chem Gebilet. Im Gegenteil, ına Anschluß die ra; W1e verhaält sıch
mit der Geltung der d1e Klöster un ihre Mitglieder betreffenden Normen
des Kirchenrechts 1m Geltungsbereich des JR stellt Brünneck fest
„Das ALR chreibt den eliu  en rechtliche Bedeutung Die Aner-
kennung, die sS1e damıt VO Staats gen un durch d1ie staatliche Gesetz-
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gebung erfahren. rat mi1t der un des Klostergelübdes, WI1e die
OS 1199 {Tf ALR I1 Jn bestimmten, die olge e1n, daß Mönche und Nonnen
ın nsehun aller weltlichen es  alite Verstorbenen gleich achten

un die Fähigkeit verloren, Eıgentum un andere echte Er-

werben, w1ıe darüber verfügen, WarLr dadurch der Kırche VO  ) Q

herein die Möglic.  el benommen, 61e ZUTC Hergabe der ın inhrem Besitz eiwa
befin  en uter veranlassen oder ihnen die Übertragung VO  b 1gen-
tum auf die Klostergesellschait ZAW01018 ich: machen. Mıiıt der Eiln-
ührung des deutschen BGB hat diese irkung der Profeßleistung al
gehört. icht beseltigt 1ST dadurch die Pflicht ZUTC iırchlichen Armut
S1ıe besteht TÜr en eltungsbereich es Landrechts welıter TOrT Wiıe
aber und wodurch WwIird die Verpfili  ung, die kirchliche 1610 01DE be-
bachten, und bewahren, sich Jetzt, d1ie Mönche der Vermögens-
fähigkeit icht mehr ermangeln, geltend machen? War sind die ÖS 1199

1209 L1 el ALR durch das BGB aufgehoben Die VoN den Mönchen
mı1T den Klostergelübden übernommene ich ZA0L ırchlichen ATr-
mut 1st. darum weder überhaupt noch 1m Verhältnıs ihrem Orden
eine andere geworden. Auch heute noch dürien S1e eın ı1gen en Dar-
aus aber 1sST ın Ermangelung der staatsgesetzlichen Anerkennung der VO  } der
kath iırche damıit verbundenen irkungen, nichts welter entnehmen,
als daß sıe sich des ermögens entäußern sollen, welches slie 1m Zeitpunkt
der Profeßleistung en oder W as ihnen später Z al
Wır en Brünneck deswegen ausführlich zıtlert, damıit lar WÄird:
a) der Ordensmann ist staatlicherseits verpflı  et, die klösterliche A

eobachten
—” der Staat raubt UrCc| die Rezeptlon des Egalite-Prinzıps der franz0O-

sischen Revolution ın das BGB andererseits dem Professen die Mög-
ichkeit, auch bürgerlicherseıi1ts D ohne eigenes
Tätigwerden Q1ie Folgen der Klostergelübde eintreten lassen.

—— die kloster- und vermögensfeindliche Tendenz des ALR bleibt auch
unfier der Herrschafit des BGB estenen INan ıLl verhindern, daß die
Einkünite des Ordensmannes (auch jene, die nach selner Profeß
wirbt) 1PSO selinem Kloster zuiallen 1elmenr wıll - den Klo0-
sterangehörigen zwingen, diese erte einem Drıtten übereignen.

Der UiOr g1bt aber a.a.0 201 ID)X daß das BGB den Ordensmann
nicht hindere, seine AUuS den Klostergelübden stammenden kirchenrecht-
ichen en auch bürgerlich-rechtlich UuTre legale nwendun des
BGB eriIiullen.
Wır können also feststellen, daß der VO vorgebrachte Bewels 1Ns
Gegenteıil umges  lagen 1st un sSsomı1t für uUNdseiIe Position Spricht Im
übrigen ist die amalıge Rechtproblematik durch d1ie entwicklun:
(WRV, Reichs- un Länderkonkordate) restlos uberno Die Ansicht
Von Brünneck hat keinen Bewelswert mehr TUr das anstehende erfahren.
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In Zusammen({fassung unNnserer Argumentation a) un ergibt sich,
daß der Bewels f{ür die ese des I der Profeßvertrag habe keine Wir-
kung qauft bürgerlich-rechtlichem GeDbiet, nıcht Ybracht 1sSt. 1eimenr steht
Jetz fest, daß der Profeßvertrag aut bürgerlich-rechtlichem Gebiet auch
ann echtswirksamkeit erlangen kann, wenn diese nıcht bereits auto-
matisch eintritt. Weiter en WIr erhärtet, daß der Proiebvertrag, W1e

dargeste wurde, nichts nthält, W as ihn NO dem BG rechtsunwirk-
Sa machen könnte.
Den posiıtiven Beweis, daß der Profeßvertrag Wirkungen 1mMm Bereich
staatlicher Gesetzesnormen hat, werden WIr and VOINl Gesetzestexten
un höchstrichterlichen Entscheidungen och antireien 1e AD-—-
gabe d1eses eweismaterilals enalten WI1r uns 1MmM Laufe des jetzıgen In-
stanzenzuges ausdrücklich VO  Z

I1
Das
a) behauptet weiter, daß TUr die steuerliche Beurteilung unerheblich

1st, WEeNnN ach den kirchenrechtlichen Normen das Arbeitseinkommen
e1ınNes Ordensangehörigen direkt dem en zUuzurechnen S@e1 un:'
entnımmt den Beweis dazu dem Art 140 I Art S AbsS WRV)
n Verbindung mit Mikat Kirchen un: Keligionsgemeinschaften (in
Bettermann-N.-Sch.: Die rundrechte, Band Za 176 ILIC)

Dazu ıst

a)
Wiır en n1ıe behauptet, daß das „Arbeitseinkommen elines Ordens-

mannes“ auf TUn des Kıirchenrechtes selInem Orden „ZUzurechnen“ sel.
Das ist 1ne Umkonstruktion seltens der WYinanzbehörden, die den wirk-
ichen, reC| WI1e wirtschaftlichen Tatbestand verfälscht
Wir en 1A0 E rklärt, daß
a) der Professe siıch verpfilichte hat, dem Orden mi1t seiner '"erson un

seıner Schaffenskraf unentgeltlich dienen,
der Ordensmann nıcht mehr VO  =) sich aus und 1ın eigener Person VON
Dritten ihm angebotene Arbeit annımmt oder Arbeitsverträge kon-
trahiert, sondern daß NUur och 1M Aufftrag des Ordens tätlg wird,

C) der Professe alles, auch das, Was ihm aut TUn seliner Tätigkeit EVE
tuell aktisch, aber icht echtlich zulilıe icht für sich und ın eigener
Person erwiırbt, sondern fÜür un 1mM Namen des Ordens.

Das dagegen argumentiert Der Ordensmann geht WI1e jeder —_
dere Arbeitnehmer VO  @; sich aUus un aus freien Stücken persönlich ein Ar-
beitsverhältnis e1n. Das Arbeitsentgelt stehe ihm als Arbeitnehmer se1INes
Arbeitgebers höchstpersönlich Wenn SC}  1e  ich „doch dem en
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zufließe, geschieht das deshalb, we1lil der Ordensangehörige krafit selner
Rechtsstellung q]s Ordensmitglied Z  ” Abführung den Orden verpflich-
tet 1s5
Diese Folgerung wäre IA dann beweiskräftig, WeNnn ausschließlich der
letzte Satz („doch dem Orden zufließe, 1St') Gegenstand des rofeßver-
Lrages ware, WeNnNn also das Ordensmitglied frel und unabhängı VO Or-
den ber se1nNe Arbeitskraft verfügen und dem entsprechend Arbeitsver-
räge eingehen könnte. ber das 1ST Ja nıcht der all
Trotzdem das gestutz auf das bekannte BFEH-Urteil
VO  5 1951, eın Dienstverhältnis zwıschen un der ademı1e ber
e1Ne Unterstellung begründet, auch Wenn S1e vom BE'H rg  II wird,
noch eın Dienstverhältnis. arum kann jederzeit e1Ne Unterstellung
durch einen gegente1lligen Bewels beseltigt werden: WwW1e auch e1INe
Unterstellung, ohne den Bewels liefern, daß 1StT, W1e unterstellt
WIrd, N1C| rundlage elner Entsche1idun Se1IN ann
er unbefangen Urteilende wıird 1er ugeben mUussen, daß seltens der
Behörden Tatsachen falsch dargestellt werden. Der gleiche Tatbestand
würde dem keine Schwierigkeiten bereiten, WEeNnN eın Ordens-
INann ware. olche Tatbestände Sin.d namlıch ın der Wirtschait Sans un
gäbe, ohne daß dann die Finanzbehörden annehmen würden: ware TUr
das, W as f{ur die abgestellten Kräfte Von erhielte, lohnsteuer-

Hier zelg sıich wleder, W 3as VO  ®’ Theorien halten 1St Denn das
sich die 1mM BFEH-Urteil VO 1951 aufgestellte Sos ypentheorie DC-
bunden ach dieser Theorie legen e1M Ordensgeistlichen die gleichen
Verhältnisse VOLS w1e eım Weltgeistlichen Daß aber der atz „ Welt-
geistliıcher Ordensgeistlicher“ nicht stiımm(%, ann jeder ale erklä-
LE  S Theorien Sind nämlich IA DE  a insoweılt rau  aAr als S1e mi1t der Wirk-
lichkeit übereinstimmen, na annn aber nicht Tatbestände umändern,
L1LLUL damıt S1e ın d1ie Theori1e hıneinpassen.
2) Wenn das rklärt, die den en abgeführten Arbeitsentgelte
des E „mussen A1esem 4] S zuge  oOSSen angesehen
werden‘“, heißt das doch nıchts anderes als Hier 1eg eın Scheingeschäft
($ Abs StAÄnpG) V OL das 1U abgeschlossen worden 1St, 1i1ne HeU-
erpflicht umgehen Deshalb muß der Vorgang auf selınen wirklichen
Sachverhalt zurückgeführ werden. Dıie Annahme einer solchen Posıtion
impliziert unsSsSeIier Meinung nach den Vorwurtf eiıner versuchten Steuer-
hinterziehung.

Da ach Art 140 (= Art 187% bs.3 WRV) die Autonomie der @-
gıonsgesellschaften durch das für alle geltende Gesetz beschränkt 1st, sieht
das als erwlesen . da ß diese Körperschaften zumındest mi1t allen
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außerkirchlichen Betätigungen der staatlıchen echtsordnung unterstehen.
Daraus olge dann, daß der steuerlich erhebliche Tatbestand nıcht Urc|
die Ur«e| das kirchliche Recht eschaiienen Verhältnisse verwirklicht
wIrd, sondern Nur durch die Verhältnisse, die sich auf Tun der eur-
eılung anhand der allgemeinen Gesetze darstellen.
Dazu folgendes:

Der Ausdruck „Zumindest“ 1st. überflüssig Die Staatsgewal besitzt
eın eC| sıiıch ın die inneren echts- un Verfassungsangelegenheiten
der Kirche einzumischen. Wle welt un WI1e sehr die Staatsgewalt S
über der iırche beschränkt 1st, WwI1rd welter untien noch klar

Der Ausdruck ‚außerkirchliche Betätigung“ bedarf einer Explikation
Der Ausdruck annn näamlich 1ın verstanden werden,da alle atıg-
keiten, die sich außerhalb der Kırche bzw. des Klosters) vollzıehen, nıicht
mehrA Tätigkeiten S1Nd. Das ist falsch. Auch Tätigkeiten, die

eın Ordensmann ı900 Auftrag selnes ÖOrdens außerhal des Klosters VT -

richtet, sind 106 Betätigungen. Darum erwelısen WI1r auf d1ie ela
r’ere Formulierung VO  e a.a.O., 178) ARFCHI Täatı  eiten, die
auch Rechtswirkungen 1mM staatlıchen sbereich entfalten“.

Vor allem bedarf das Prinzip „innerhal der ranken des {Uur alle
geltenden Gesetzes“ eiıner geNauUeEN Interpretation, damıit Simplifizlie-
rungen und Fehlfolgerungen vermileden werden.
Zunächst sSe1 nochmals auf das Urteil des Bundesgerichtshof{fes VO IN 12
56 383 LI) verwlesen, das ZU  H kirchlichen Selbstbestimmung
ellung HIMN urch diese höchstrichterliche Sentenz sSind einige D1iS-
herige Vorstellungen berichtigt worden. Denn das Urteil welst diejenigen
ZUru  3 die glauben, infachhin jedes Selbstbestimmungsrecht der Kirche
Urc| jedes der für alle geltenden Gesetze beschränken können. Be-
Sschränkungen werden dem Selbstbestimmungsrecht der Kirche vielmehr
1Ur durc jene Staatsgesetze auferlegt, d1ie auf die Allgemeinheit der
deutschen Nation zugeschnitten und für deren Bestand als politische, Kul-
LUT- und ‚echtsgemeinscha{ft unentbehrlich, geradezu konstitutiv sind.
Es Se1 noch darauf hingewiesen, daß selbst a.a.ÖQ., 178, Nr 290)
einige Formulierungen 1m rteil des BG als weltgehend empfindet,
we1ll S1e das Selbstbestimmungsrecht der Kirche sehr eschränken

versucht ın seinem bereits zıiıtierten Artikel, die Heckel’sche Inter-
pretation des Art LO Abs WRV, die 1mM oben enannten undesge-
richtshofurteil Auinahme gefunden hat, näher abzugrenzen und
bessern.
Während bel Brünneck, Eichmann-Mörsdorf un 1M Reichsgerichtsurteil
er letzteres besitzt schon e1inNne ber die specles facti hinausreichende
Iurisprudenz) NUur die Ka nach den bürgerlich-rechtlichen irkungen
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der Profeß 7ZZ0L Diskussion stand, wıird 1ler die grundsätzliche a ach
der tswirksamkel einer Pro{feß 1mM staatliıch geordneten Rechtsbereich
aufgegriffen.
Mikat a.a.Q., 178) sagt, da ß T solche iırchlichen Tätigkeiten dem qll-
gemeınen staatlichen Gesetz unterliegen, Clie auch Re  swirkungen 1M
staatlıchen Rechtsbereich entfialten. MKn andlungen, welche ın
den weltlichen Bereich 1ın rTeC konstitutiver Weise hinausgreifen, ha-
ben einen doppelten Bezugspunkt Einmal SIN S1e kte des irchlichen
Selbstbestimmungsrechtes, ZZ0E anderen werden S1Ee auf einem Gebiete
W1rksam, das dem Staat ZZ101 Au{fgabe geste ST a.a.OQ., 179) Dabe1
kommt eNts  eldend darauftf N „OD e1INe Maßnahme, die die ırche 1N-
nerhalb ihrer e1igenen Angelegenheiten TaMeft 1n ihrer praktischen urch-
ührung auch eıiınen Aufgabenbereich des Staates berührt. Dann un 1NS0O-
weit unterliegt S1e der Geltung des auf diesem Gebiete {Ur alle geltenden
esetfzes  C6 a.a.O., 179) ber genugt nıcht, „daß die1r ätig-
e1t sich 1n irgendwelcher Weise im weltlichen Bereich emerkbar acht
lelmenr ist ADn Voraussetzung, daß die in Tätigkeit sich als
echtlich relevanter Akt autf e1iINem wesensmäßig dem staatlichen Zustän-
i1gkeitsbereıich zugewlesenen Gebiete darste  C6 a.a.O., 178, 290)
1eSes auf unNnseren YFall angewandt edeutet, dalß die 1r Tätigkeit,
die sich 1m SC des Profeßvertrages manıiftfestiert ın ihrer prak-
tischen ur  ührung, insofern der Orden ber sSeın Ordensmitglied m1t
der Akademie einen Verfirag abgeschlossen hat, auch einen Aufgabenbe-
reich des Staates berührt Und das ist nıcht irgendwie geschehen, sondern
durch einen echtlich relevanten Akt, wWw1e ihn esagter Gestellungsvertrag
dar_stellt.
Damıt die rage, W1€e das die Einwirkungen irchlicher Tätigkeit 1m
staatlichen Bereich steuerlich ehandeln habe, eichter beantwortet
werden kann, mMmuUussen AaUusSs dem Bundesgerichtshof-Urtei VO  - 1956 (siehe
auch olgende Nr ın Verbindung mit der Mikat’schen Darlegung noch
einige Konklusionen gezogen werden:

a) der Staat annn autf die Rechtswirkungen irchlicher Tätigkeit 1Ur

Gesetze un 61€e  < auch 1U anwenden, WI1e 1n gleicher Weise N-
über allen anderen Staatsbürgern geschie

D) der aa muß ın der Applikation selner Gesetze auf Cie Rechtswirkun-
SCHh irchlicher Tätigkeit 1mM staatlichen Re:  sbereich diese SW1r-
kungen oder Tatbestände akzeptieren, WI1e S1e durch die kirchliche
Tätigkeit formiert worden SINd. M.a. W der Staat ann nıcht inge-
hen un diese echtswirkungen ignorleren oder willkürlich verändern.

C) der alsı ann keine (Gesetze erlassen oder anwenden, die das Selbst-
bestimmungsrecht der Kirche beeinträchtigen würden.
Hinsic  ich des Verständnisses für das Prinzıp „Innerhalb der chran-

ken des TUr alle geltenden Gesetzes“ wıird auf das Neueste Urteil des BG  H



VO 16 61 III 17/60) verwlesen, C! hel daß d1ie Autonomie der
Kirche ihre Trenzen Jledigli 1ın dem TUr alle geltenden (esetz ände,
”d nn den Normen elementaren harakters, (1e sich als Ausprägung und
egelung grundsätzlicher, echt wesentlicher, fÜür unseren SOZ12A-
len Rechtsstaat unabdingbarer Postulate darstellen In den abge-
grenztien Hoheitsbereich der Kırchen dart und annn der Staat rechtens
nicht eindringen, und 1insoweit stehen staatliche un kirchliche Hohei1its-
gewalt gleichgeordnet nebenelınander“. amı hat aber der BG  T noch
deutlicher qals früher ausgesprochen, daß be]1l den Einschränkungen Ee1-
entlich die naturrechtlichen Vorgegebenheiten denke
5) Nach unNnseren Darlegungen Ö) und 4) ann das nıcht mehr SsSe1INE
Folgerung ufrecht erhalten, die AaUS der Formel „innerhal der chran-
ken des für alle geltenden Gesetzes“ SCZOSECN hat. Wır en übrigens n]ıe
behauptet, „daß der Tatbestand, den das Gesetz die Steuer knüpit
Urc die UrCcC das allgemeine Kirchenrecht un das spezlelle Ordens-
recht ges  arrenen Verhältnisse verwirklicht WI1rd“ Wır en T be-
hauptet, daß Uu. Tatbestand d1ie UrC| das allgemeine Kirchenrecht un
das spezlelle ÖOrdensrecht ges  AeMnen rechtlich-wirtschaftlichen Vier-
hältnisse, SOWI1e die auf dieser Basıs abgeschlossenen erträge gehören“.
Wır verlangen also lediglich, daß das die vorliegenden wırtschaftlich-
rechtlichen Fakten der Gestellungsvertrag, W1e aul der Basıis
des Profeßvertrages möglich geworden st) annımmt W1e S1Ee ın Wirk-
ichkeit sind, un daß annn auf diese Fakten die allgemeinen Lohnsteuer-
Gesetze angewandt werden. Diese uUuNSeTrE Forderung entspricht aber Sanz
den steuerrechtlichen Zielsetzungen un der 1MmM Steuerrecht gebotenen
wirtschaftlichen Betrachtungswe1ise
6) gleic nach Nseren bisherigen Darlegungen schon klar sSe1INn Un
daß die Mre die 1n Tätigkeit geschaffenen echtlich-wirtschaftli-
chen erhältnisse, Soweılt S1e Re  swırkungen 1mM staatlıchen eCNTSDE-
reich entfalten, VO Staat akzeptiert werden mUssen, W1e S1e vorliegen,
wird ZU welteren Bewels e1n  \ Passus aus einem Urteil des Bundesge-
richtshofes VO NJW 1954 zıtiert: „Die Kirchen sindvom 16. 3. 61 (III ZR 17/60) verwiesen, wo es heißt, daß die Autonomie der  Kirche ihre Grenzen lediglich in dem für alle geltenden Gesetz fände,  „d.h. in den Normen elementaren Charakters, die sich als Ausprägung und  Regelung grundsätzlicher, je d em Recht wesentlicher, für unseren sozia-  len Rechtsstaat unabdingbarer Postulate darstellen  . In den so abge-  grenzten Hoheitsbereich der Kirchen darf und kann der Staat rechtens  nicht eindringen, und insoweit stehen staatliche und kirchliche Hoheits-  gewalt gleichgeordnet nebeneinander“. Damit hat‘ aber der BGH noch  deutlicher als früher ausgesprochen, daß er bei den Einschränkungen ei-  gentlich an die naturrechtlichen Vorgegebenheiten denke.  5) Nach unseren Darlegungen zu 3) und 4) kann das FA nicht mehr seine  Folgerung aufrecht erhalten, die es aus der Formel „innerhalb der Schran-  ken des für alle geltenden Gesetzes“ gezogen hat. Wir haben übrigens nie  behauptet, „daß der Tatbestand, an den das Gesetz die Steuer knüpft ...  durch die durch das allgemeine Kirchenrecht und das spezielle Ordens-  recht geschaffenen Verhältnisse verwirklicht wird“. Wir haben nur be-  hauptet, daß „zum Tatbestand die durch das allgemeine Kirchenrecht und  das spezielle Ordensrecht geschaffenen rechtlich-wirtschaftlichen Ver-  hältnisse, sowie die auf dieser Basis abgeschlossenen Verträge gehören“.  Wir verlangen also lediglich, daß das FA die vorliegenden wirtschaftlich-  rechtlichen Fakten (d. i.: der Gestellungsvertrag, so wie er auf der Basis  des Profeßvertrages möglich geworden ist) so annimmt wie sie in Wirk-  lichkeit sind, und daß dann auf diese Fakten die allgemeinen Lohnsteuer-  Gesetze angewandt werden. Diese unsere Forderung entspricht aber ganz  den steuerrechtlichen Zielsetzungen und der im Steuerrecht gebotenen  wirtschaftlichen Betrachtungsweise.  6) Obgleich nach unseren bisherigen Darlegungen schon klar sein dürfte,  daß die durch die kirchliche Tätigkeit geschaffenen rechtlich-wirtschaftli-  chen Verhältnisse, soweit sie Rechtswirkungen im staatlichen Rechtsbe-  reich entfalten, so vom Staat akzeptiert werden müssen, wie sie vorliegen,  wird zum weiteren Beweis ein Passus aus einem Urteil des Bundesge-  richtshofes vom 18. 2. 54 (NJW 7 1954 1285) zitiert: „Die Kirchen sind ...  nicht wie andere öffentliche Körperschaften dem Staat eingegliedert. Der  Staat geht vielmehr von ihrer Unabhängigkeit und Eigenständigkeit aus,  überläßt ihnen, sich in Freiheit und Selbstbestimmung ihre eigene Grund-  ordnung — die kirchliche Verfassung — zu geben, und beschränkt sich  darauf diese Verfassung anzuerkennen. Demnach bestimmt die Kir-  Hen Staat verbindch. was kraft ınnerkirche  lichen Verfassungsrechts Rechtens ist.“  II  Fassen wir wesentliche Punkte unserer bisherigen Argumentation in I.  und II, zusammen: zur rechtlichen Würdigung stehen zwei Fakten an, der  Profeßvertrag und der Gestellungsvertrag.  }  141nicht WI1e andere Offentliche Körperscha{ften dem Staat eingegliedert. Der
Staat geht vielmehr VO  } ihrer Unabhängigkeit un Kıgenständigkeit AaUuUS,
uberla ihnen, sich 1ın Freiheit un Selbstbestimmung ihre eigene rund-
ordnung die 1T Verfassung geben, un beschränkt sich
darauf d1ese erTassung anzuerkennen. Demnach
che K den Staat VIeCn  WT W as Ta innerkirch-
lichen Verfassungsrechts Rec  enNns 1.SI

111
Fassen WIr wesentliche Punkte UNSEerTrer bisherigen Argumentatıon 1ın
un 1 Z  a rechtlichen Würdigung stehen ZW.el Fakten . der
Profeßvertrag un der Gestellungsvertra
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Der Profeßvertitrag Fi@A 1S% C1INEC 1r  1C| relig1öse Be-
atıgun zwischen E1Nem itglıe der Kırche un kirc  l1chen (1ur1l-
SUIS  en Person un SOoM1t voll un ganz untier die kiırchliche Autono-
IN1E Denn „unter das Selbstbestimmungsrecht Fa die egelun der
Rechte un Pflichten der Mitglieder einschl der Voraussetzungen un
Formen TUr den Eıintritt Austritt oder UsSss:! deren Folgen
selbst WenNnl S1IC, WI1C die Aberkennung MmMties oder Unterhalts-
anspruches vermögensrechtlicher Natur sind bZw vermögensrechtliche
onsequenzen edinge  eb (Mikat aa C 186)
Der Profeßver{ira Ta CTO ESSE IST unter doppeltem Aspekt

betrachten
a) sofern gee1gnet 1ST Rechtswirkungen staatlichen Rechtsbereic

entfalten,
D) sofern Rechtstite i1st

a) Der Profeßvertrag 1ST staatliıchen Rechtsbereic Rechts-
wirkungen entfalten insofern AaUusSs Konvenlenzgründen oder AUS

Gründen d1ie der Natur des Vertrages gelegen sSind erforderlich wird
den irkungen die das Kırchenrecht m11 dem Profeßvertrag verknüpift
auch staatlıch geordneten Rechtsbereic Jlegale Wirksamkeit VeLr-

scha{ffen Der relevante Rechtsakt WaTre diesem FKFalle die Vorlage des
Profeßvertrages bei den staatlıchen Behörden
ahnernın 1S% der Profeßvertrag Rechtswirkungen entfalten und
ZW ar diırekt auf den eblıeien des Privatrechts des Steuerrechts, des
Sozlal- un iıtsre us WI1EC auch 1Nıdı kt ber das ürgerli-
che eCc auf allen anderen Rechtsbereichen WI1e das schon enannte
Steuerrecht Sozlalrecht USW

Das annn auf zweıifache Art un Weise ges  ehen
a) 1DSO ege iubente, indem die staatlıchen Rechtsnormen die kır-

chenrechtlichen Verhältnisse Pr1071 auSsaru  3© berücksichtigen,
UrC! Jegale Applikation bestehender staatlicher Rechtsnormen und
ZWarLr den Grenzen des für alle geltenden G esetzes

Wenn agegen der Staat wıllentlıic| durch Verbotsnormen die Er-
angung der Rechtswirksamkei verhindert, 1ST die ernste ra stel-
Jlen, ob dadurch niıicht das garantıertie Selbstbestimmungsrech der iırche
verletzt wird
Insofern also der Profeßvertrag ückwirkungen qautf staatliche geor  ete
Rechtsverhältnisse en sol1l oder Rechtswirksamkeit egenüber Dritten
beansprucht reicht als religionsgemeinschaftlicher Akt die staatliche
Sphäre hinein vgl a.a.0 150)

Der Profeßvertrag 1st. Rechtstitel insofern dem en deswegen
das echt g1bt den Gestellungsvertrag ber das Ordensmitglied mi1t der
Heidelberger ademıe abzus  ießen
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Als solcher ist der Profifelveritrag eın dem Staat vorgegebenes Faktum
und das durch den Profeßvertrag konstitutierte Rechtsverhältnis untier-
legt icht der staatlichen Nachprüfung vgl J:  at, a.a.O., 184) Auch
incidenter ann eın staatlıches Gericht den Bereich der „eıgenen, kirchli-
chen Angelegenheiten“ nicht selner rechtlichen Nachprüfung unterziehen
vgl Mikat, a.a.0., 192) Denn „SOWeelt © bel der Entscheidun des STLAaAal-
ichen Gerichtes auf das innerkirchliche Verfassungsrech ankommt, hat

diese Ordnung einfach hinzunehmen; CS annn d1eses ecCc nıcht 4n
Ta stellen‘ auf se1ine Gültigkeit nachprüfen), sondern TG  S deklarato-
risch feststellen, w1ıe d1ie iırche q ]S vorhanden anerkennt“ 12,
3921 {f)
Somıit wird der Profeßvertrag, insofern Rechtstite 1st, DET nıicht auf
einem Gebiete wirksam, welches dem Staat als Au{fgabe eSTE ist.

Der L e ıst eın Rechtsgeschäft zwıischen elner
Körpers  aft des (staatlı  en öffentlichen Rechts un eliner i1uristischen
Person des Kirchenrechts, wobel unbeachtet gelassen werden kann, ob
letztere e1ine echtspersönlichkeit des öffentlichen oder prıvaten Rechts
innerhal des staatlıch geordneten Rechtsbereiches darstellt WG diesen
Vertrag nımmMt der Orden W1e die anderen Rechtssubjekte öffentlichen
oder prıvaften Rechts bürgerlı  en Rechtsverkehr teil

Dieser Gestellungsvertrag hat damıt einen doppelten Charakter. Einmal
1st eın bürgerlich-rechtlicher Vertirag, auf den die allgemeinen staatlı-
chen Gesetze applizıeren SINd; A0 anderen stellt e1INe 1rC
Maßnahme dar, CQ1e ın ihrer praktischen Un  uhrun auch einen AdU-=-
gabenbereich des Staates berührt. Insoweıt ist 1mM Rahmen der für alle
geltenden (Gesetze ewerten, allerdings mi1t der Einschränkung, d1ie WI1r
oben hinsichtlich der Verbotsnormen gemacht en

m Hinblieckaufunserkoöonkretes Verfahrenhalten wir
als Ergebnis f @- Sf

a) der insofern [ ee1lgne 1St, Rechtswirkungen
ılıam) staatlıchen Ree  sbereich produzieren, unterliegt icht der ohn-
steuerlichen Beurteilung des Fa

D) der Profeßvertra insofern ec  st11le ist und der
unterliegen der lohnsteuerlichen Beurtel-

lJung des Fa Diese beiden Fakten erfüllen aber nicht den Tatbestand,
den das Gesetz d1ie Steuer ußp

Lediglich AT rage, W en das abgestellte rdensmitglied sSe1ne Arbeits-
kraft chuldet, und ob den Weiısungen der ademıe folgen hat,
nımmt das zun
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WIr entgegnen
Der Satz „daß auch das einem SC AD Verfügung gestellte
Ordensmitglied E dem Arbeitgeber SeEe1INeEe Arbeitskra:
et, WennN Ta vertragliche Beziehungen zwischen Qr
A e bestehen“, 1sSt völllg unlogis Der Satz SETZ
VOTAQaUS, daß die ademıle Arbeitgeber VONMN 1st, W as VO  5 115 N1e be-
hauptet un \W/CON N1e bewılesen worden 1sSt. Z weltens seitzt der Begrift
„Schulden.“ e1Ne vorherige persönliche Verpflichtung des „Schuldigen“ dem
chuldner egenüber VOTauUuUs Dafür aber, daß Se1IinNe Arbeitskra
öchstpersönli der ademıe verschuldet hat, ann seltens des
eın Rechtstite beigebracht werden. Drittens ist. 9 daß ohl

dem Orden SE1INE rbeitskra schuldet; T deshalb annn ihn der
en der ademı1e Z D 1 6 Verfügung tellen.

Richtig formuliert un VO konkreten Fall abstrahiert, damit allge-
me1ingültı WI1rd, muß der Satz lauten: Die einem Dritten Z Ver-
fügung gestellte Person MUu. cdann dem Driıitten ihre Arbeitskra AA Ver-
Iugung tellen, W vertragliche Beziehungen zwıschen dem ber die
rbeitskraf der Person auf TUN!' e1INEeEeSs Rechtstitels hın Verfügungsbe-
rechtigten und dem Dritten estehen Denn niemand annn ber A1e
Arbeitskraf e1INEes anderen Gunsten e1INEeSs Dritten verfügen, WeNnNn ihm
(1im Normaltfall dem Arbeitgeber diese Arbeitskraf nıicht rechtlich g_
Schulde ware. Wenn also 1nNne Person eiInem Driıtten ihre Arbeitskra
ZZU 06 Veriügung tellen muß, ann I0O DE deshalb, weil der ber die Arbeits-
Ta Verfügungsberechtigte die Eerson angewlesen hat, ihre Arbeits-
Ta ın selinem Interesse einem Dritten ZALU 06 Verfügung tellen, also
ach dessen Weısungen hın e1Ne Arbeit auszuführen. Trotzdem Schulde
diese Person nicht dem Dritten ihre Arbeitskraift, sondern nach W1e VOTL

dem, dem S1e ihre Arbeitskraf auf TUn e1Nes rechtlichen Titels hin
verschuldet hat
Was die Weisungsberechtigung eiINes Driıtten gegenüber elıner ihm NUr Z

Verfügung gestellten rbeitskraf hinsi  ich deren rbeitsleistun:
geht, 1e sS1e ZW ar ın der aiur der aC| begründet, macht aber TOLZ-
dem diesen Drıtten nicht ZA0U Arbei  ebper. Zum Begriff „Arbeitgeber“
gehört der Sache nach der Begriff „Arbeitnehmer“, und erst diese beiden
egriffeZbewirken d1ie Relatıon, welche mi1t „Dienstverhältnis“
bezeichnet wird.
Damıt die elatilon Arbeitnehmer Arbeitgeber zustande kommt, MUS-  SR
Se@eNMN E1 Teile miteinander kontrahieren. Sobald aber e1nNn Driıitter m1t E1-
Ne Arbeitgeber ber dessen Arbeitnehmer kontrahiert, kommt weder
e1nNe elatlon Arbeitnehmer-Arbeitgeber zwischen dem Arbei  eber un!
dem Drıitten, noch e1INe zwischen dem Arbeitnehmer un dem Driıtten
stande. In der Kontraktion e1Nes Dienstverhältnisses muß auf selten des
Arbeitnehmers vorhanden se1n, daß selinen geschäftlichen illen betä-



L1LgT, indem den Arbeitgeber Gehaltsansprüche stellt un! sich ihm
persönlich ZAU0L Arbeitsleistung verpflichtet. Auf Seiten des Arbeitgebers
dagegen erwächst das KRecht, dem Arbeitnehme: innerhal se1nes geschäit-
iıchen Organısmus die Arbeit anzuwelısen un sSse1inNne Arbeitskra ın AÄAN-
spruch nehmen. Da{für chuldet der Arbe1  eDer selinem Arbeitnehmer
den ausbedungenen LOn Also beide, Arbeitnehmer un Arbeitgeber,
mMmuUussen Le ihnen zukommenden echte un P{flichten De-
sıtzen, SOoONS omMmm eın Dienstverhältnıs zustande.
ES genugt also nicht, untier Hinwels auf Abs 19 behaupten,
daß ]emand Arbeitnehmer sel, WeNnNn [

habe Es muß auch ew1esen werden, daß der Anwelsende bzw der W ıe
sungsberechtigte N  eiıch rbeli  eber ist. Daß aber die
ademı1e auch Arbeitgeber TUr 1St, ist VO  5 dem bislang och
nıicht untier Bewels geste worden.
Es stimmt ZWaTrL, daß die ademı1e gegenüber E,., Was dessen Trbeıt
angeht, weisungsberechtigt 1St, aber nıcht deshalb, welil d1ie ademıl1e
Arbeitgeber VOI1 1st, sondern weil der ber die Arbeitskra des
1leın verfügungsberechtigte en angewlesen hat, sich hinsichtlich
seıner Arbeitsleistung den Weısungen der ademile unterstellen. Die
ademı1e 1st damıit 1ONU UG Sanz partıie weisungsbeifugt, das volle, une1ınge-
schränkte un orıgınare Weisungsrecht W1e auch alle anderen Rechte l1e-
gen nach WI1e VOLI eım rden, Was auch der ex1ıistierende Gestellungsver-
trag bewelst (vgl üller, Zum Recht des Ordensvertrages, 1956, 26)
Das typische eisple diesen ganzen Erörterungen ist das des SsSos Leih-
arbeiters, der IUr hinsichtlich Seiıner Arbeitsleistun VO Arbel  eber

die Fırma abgestellt WwIird. Dıie Fırma WIrd hinsı  ıch des ÄATr-
beitnehmers des 1Ur ın Bezug qautf d1ie Arbeitsleistung des Leiharbeiters
weisungsberechtigt. lle anderen Rechte un en bleiben ach wıe
VOL eım wirklichen Arbeitgeber Und iıst noch iıcht einmal Da
eigenen, ihm gehörigen echtes weisungsberechtigt, sondern NUr, weiıl der
Arbeitgeber d dieses partielle Weisungsrecht delegiert hat
Es ist damıiıt entgegen der Ansıcht des do  @ VO  5 ausschlagge-
bender Bedeutung, autf welchen Rechtstitel hın Jemand egenüber einer
rbeitskra weisungsberechtigt wird.
Wir stellen fest, daß NSCeUeIC Ausführungen MI nicht 1mM 1der-
ruch stehen, sondern übereinstimmen. S ist auch ın diesem Punkte
die Argumentatıon des wıderlegt

Es wIird beantragt, aut Ni:  t-vorliegen einer Lohnsteuerpf{flicht erken-
nen
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Ordensinterne Mitteilungen
ERSTER INTERNATI:  NALER FÜR RDENSBERUFE

Vom b1is Dezember 1961 veranstaltete das apstlıche Werk f{ür Or-
densberufe untier Cdem Praäasıdium VO  m STr Eminenz ardına Valer1o0 Va-
leri, d em Präafekt der Religiosenkongregation, den Ersten Internationalen
Kongreß unfier dem "CThema „Der eru A0 an der Vollkommenheit
1ın der Welt VO  ® heute‘ Der Kongreß sollte die Richtlinien des ellıgen
Stuhles 19 Krinnerung rufen und naher erläutern, die eckung, Auswahl
und Pflege VO  } Beruftfen den Stäaänden der ollkommenheit betreiffen
un das Problem der Ordensberufe unter den verschiedensten spekten
untersuchen: dogmatisch, kanonistisch, statıstisch, psychologisch un pasto-
raltheologis Daher führte Paul illippe Ö  9 er Vizepräsident Cdes
Kongresses un Sekretär der Religiosenkongregation, Begınn daUS, daß
olgende 1er Punkte ZA0L Debatte stüuünden: d1e katholische ehre; die
ra nach den Krıterien IUr Kandıdaten un: Kandidatinnen; die Me-
thoden der Beruiswerbung; d1ie tatsächliche S1ituation uNnseres ach-
wuchses. Das Trogramm sah olgende Hauptreferate VOL

„Der sozlologische Aspekt des Beruftfes Z Stande der Vollkommenheit“,
Kanonikus Direktor des Centre de Recherches
5S0oclo-Religieuses, Brüssel
„Werbung un Werber“, Nationaldirektor der
99  0OCcCatıon Clubs“ ın Nordamerika
„Gemeinschaftsseelsorge un Ordensberufe  “ bbe 17z
Dıirektor des Centre Natıonal des Vocations Sacerdotales ei Religieuses,
ArıSs
„Zusammenarbeıit der Berufswerber 1m DiOozesan- un Ordensklerus  6
Kıxz Gu1lseppe C arra r O” Bischo{f VO  5 erona
„Priester- un Ordensberuf“ SJ, Professor
St Albertkolleg, Löwen
„Beruiun des Christen Z  — Vollkommenheit“, d
CSSR, Professor der Academıla Alfonsiana un der Lateranuniver-
s1täat In Rom
„Die Stände der ollkommenheit 1ın der irche VO  >; eute“ VU

CMF, Leıiter des Rechtsinstituts der Claretiner ın Rom
„Der Brüderberuf“, ON Direktor des Centre de
Formation pastorale e m1ss1onnaire, Pariıs.
‚Psychologische Kriterlien für Unterscheidung un Auswahl VoNnNn Berufen“,

SJ, Professor der Päpstlichen Universität
Gregorlana
„Pflege der Ordensberufe Ian den Bildungsanstalten“, Paul Dezza
SJ, Konsultor der Kongregation für die Seminarien und Universitäten
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„Die Lailen der Katholischen Aktion und der Beruftf ZUU an der oll-
kommenheit“, Msgr 1:e 7 ekrefiar der vorbereitenden
Konzilskommission IUr das Laıenapostolat
„Wıe gewıinnt INa heute IN1SCIC Jugen  en dafür, Christus Tolgen?“
HTr CS Beau{ftragter {Uür Nachwuchsfragen
der Brüder Franz Xaver
„Die des Päpstlichen erkes für Ordensberufe  “ Germaın Lievın
CSSR, Beauftragter der KReligiosenkongregation eım Päpstliıchen Werk
für Ordensberufe
Jedes Referat wurde ergänzt durch eın Korreferat mi1t anschließender Dis-
kussion untier der Leitung der Re{iferenten und Korreferenten.
Mit dem Kongreß War einNne internationale Ausstellun ber die Arbeıt des
Päapstlichen erkes tUur Ordensberufe 1n den verschiedenen Ländern verbun-
den, die einen Überblick ber den Ordensnachwuchs (Statistiken), ber W er-
bematerial (Bücher, Kleinschriften, Zeitschrıiften, Prospekte, ılme, D1iapo-
sıtıve und Werbemethoden der klösterlichen erbande en wollte. Der
deutsche usstellungsstand Wr vorbereitet worden durch das (General-
sekretariat der Vereinigung Deutscher Ordensobern, KOöln-Mülheıim. Fuür
die künstlerische un Traphische Gestaltung konnte Schwester ıchael
Kroemer CPS, euenbeken, werden, d1ie bereits bel der MIS-
SIO ihre großen künstlerischen Fähl  eıten Dn den Dıiıenst der deutschen
en EesSte hat Daß der Stand der deutschen klösterlichen erbande
reprasentatıv WarlL, verdanken VWa inr VOTL em ast deutsche Verlage
stellten ber 200 Bücher un rıften, die sich besonders für die Orde-
rung VO  @} T1lester- und Ordensberufen eignen, kostenlos für die Ausstel-
lJung ZU Verfügung. Zahlreiche en legtiten ihre Werbeprospekte Aaus.

Die Vereinigung Deutscher Ordensobern War eım Kongreß vertreten
durch ihren Vorsitzenden Provinzlal Heılinrıch ack CSSPp und ihren
Generalsekretär Dr Josef esch CSSR Auch die Vereinigung Höherer
OÖrdensoberen der Brüderorden un -kongegationen Deutschlands War VeI' -
treten durch ihren Vorsitzenden Br Hanno Bauer WKSC nd ihren General-
sekretär BT aymundus Schmitt CFEP uberdem hatten verschiedene
Orden un Kongregationen deutsche Vertreter entsandt.
Im Tolgenden bringen WITL 1ıne wortliche Übersetzung der bisher einzigen
offiziellen Verlautbarung des Päpstlichen Werkes für Ordensberufe ber
den Kongreß

RUNDBRIEF
DES PA  EN WERKES FÜR RDENSBERUF

Die „Domus Marı1ae“, e1n schönes agungshaus ın einem westlichen
Vorort Roms, WAar die Stätte des Kongresses. 41 Nationen bel der
Versammlung vertreten, un aus Nationen legten rdensobern ihre Er-
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fahrungen bel der Förderung VO  5 Beru{fen dar. WKerner Stellten 19 der De-
deutendsten erleger ihr Mater1al ZUTC Berufswerbung A US.,

Zur Vorbereitung dieses KOongresses sandte der Direktor des Päpstlichen
erkes für Ordensberufe undschreiben alle Generaloberen der Or-
den, Kongregatıionen und Genossenschaifiten ın der Welt, WI1e auch 761
Provinzlale. Diese wurden ZA 0L  — eilnahme der Arbeit des Kongresses
eingeladen, desgleichen auch Delegierte aller Ordensobern-Konf{ferenzen
der verschiedenen Natıonen Fachgelehrte der S0ozlologle, Psychologie,
Theologie un verwandter achgebiete wurden A UusSs den bedeutendsten
ropälischen Uniıversıtäten eingeladen; Terner die Leiter VO  5 Vereiniıigungen
TUr Berufie un Jugendzentren. Von allen diesen nahmen 1439 Kon-
greß te1l un machten diesen ZUTC größten Versammlun der irchenge-
schichte, d1ie eın spezielles Problem, nämlich die Werbung VO  5 Priestern,
Brüdern un Ordensschwestern, studierte.

Opferund Gebet
ınen 0Na VOL dem Kongreß wurden alle Ordensgemeinschaften der
Welt un alle D1iozesen m1% Amtern iur Berufifswerbung gebeten, eınen
geistlichen Beitrag elsten. ber Millıon Messen wurden ın dieser
Meınung dargebracht, SOW1Ee unzähliıge Gebete, pIer und gute er VO  5

Ordensleuten un Gläubigen
Die meilisten eldungen, die bel dem Uro des Päpstlichen erkes eing1n-
genN, Sammelmeldungen VO  5 15  oIien oder Höheren ern, die
e1iInNne fes  elegte Anzahl VO  ® Messen 1ın jeder Kirche oder jedem Kloster
versprachen. Wır en versucht, alle diese eldungen bestätigen;
sollten WITL einiıge übersehen aben, wünschen WITLr unsern ank öffent-
lıch Z USETUG| bringen Es War zwelılfellos diese gewaltige Anzahl
VO Messen un Gebeten, die die Gnaden erflehte, die bei dem Kongreß
augenfällig ın Erscheinun traten
unf eigene Votivmessen {ür geistliche Berufe wurden VO  5 der Päpstlı-
chen Ritenkongregation usammengestellt un:! unmittelbar VOor dem KOon-
greß Z uInahnme 1ın das 1ssale omanum Ireigegeben, un' ZWaar

In die profess1on1s rel1g10sorum, In die professionis religiosarum,
vocatıones eccleslasticas petendas, vocationes eccleslasticas SET-

vandas, vocatiıones relig1osas petendas el fovendas. Exemplare dieser
Votivmessen erhalten S1e beil Ihren Or  en iırchlichen Buchhandlungen
oder VO  a der Vatikanischen Druckerel. e essen Sind 1n einem eit
gedruckt un der Preıis bel Cder Vatikanischen Druck-ergi beträgt 300 1re

2,- DM) DPrFO eft

Eröffnung des Kongresses
Die felerliche Eröffnung des Kongresses fand Sonntagabend, dem 10
Dezember 1961 ın der asılı1ıka anta arıa 107e STa Seine Eim1-
enz Valer1o araına. aler1ı felerte die Messe, assıstiert von Vertretern



der Religiosenkongregation. Da Tausende VO.  5 akatien 1ın der Ver_r-

teilt worden arc[l, autf denen die Gläubigen gebeten wurden, sich mi1ıt
Gebeten un persönlich der Messe betellıgen, Wal die Basıilika
Gottesdienst un Predigt dicht geIUullt
Als C1e Bischöfe, Höheren Ordensoberen, Delegierten un Fachgelehrten

Montiagmorgen, dem Dezember, ın der OMUS Marıae eintrafen,
wurden S1e VO  D ges  en Führern empfangen und Pulten geführt,
S1Ee registriert, ihre un un ihr Kang festgestellt wurden, un sS1e
zZzel!  en und Ansteckfähnchen erhielten, ebenso Programme un Y emM-
plare der Ansprachen ın der Sprache ihrer Wahl Es War geplant, xXxem-
plare jeder Ansprache den Teilnehmern die and geben, a3Der 65

War nicht möglich, alle Manuskripte erhalten. Infolgedessen bel
einiıgen Sitzungen 1Ur gekürzte assungen der Reden verfügbar, bel ande-
Tren edigli: stichwortartige Notizen. edoch standen 1Ur die Diskussionen
mehrsprachige Dolmetscher Z VerIiügung. llie Sitzungen begannen un
endeten pün.  1 AT festgesetzten eit un die Ansprachen der aupt-
redner wurden VO 10 Vatikan übertragen.
Bel seiner Eröffnungsansprache w1es Kardinal Valerı darautf hin, daß
VQ eiıner Generation uropa 35 %o des ausländischen Missionspersonals
tellte eute könnten die europäischen Diözesen icht einmal mehr ihre
eigenen inrichtungen aufrechterhalten, 1el weniger noch Missionare
entsenden. „Alle Anwesenden seılen eingeladen worden, “ erklärte C „Mit-
tel un Wege finden, diese Lage bessern, dlie diesbezüglichen
TOobleme diskutieren un! eın entsprechendes rogramm dem Päapstlı-
chen Werk für rdensberu{fe vorzuschlagen.“
Der erstie Redner War Francıs Houtart, Direktor des Brüsseler Instituts
Iiür sSozlale Forschung Er w1ıes araut h1ın, daß ZAW.aLr die Zahnl der Tr1lestier
un Ordensleute, die der Ausbildung ständen, eich' 1m Ansteigen be-
griffen sel, daß S1e jedoch icht ausreiche, mi1t dem stetigen Anwach-
sen der Weltbevölkerung halten DerMGeburtenzuwachs
der Welt beträgt AT Ze1it 47 Millıonen, oder annähernd die esamteın-
wohnerzahl VO  5 talien oder Großbritannien. Von dieser ahl können die
Katholiken Nur 18 o erreichen oder beeinilussen
In der nachfolgenden Diskussion gab ames Forrestal AaUus England, Ver-
fasser einer Anzahl statistischer Studien ber Berufe, Cdie Prozentvertel-
lung der T1estier und Ordensleute In den verschledensten Teilen der Welt
bekannt. Im vergangenen Jahr wurden beisplelsweise 4238 Priester 1ın der
Welt geweiht, D dieser Zahl ın Amerika (2119); kKnapp ber die
Häl{ite aller auf dem amerikanischen Kontinent geweihten Priester \
den 1ın den Vereinigten Staaten geweıiht (1149) Diese Tatsache verlieh den
Berichten der anwesenden Amerikaner (69) besonderes Gewicht.
Der größte angel Priesterberufifen herrscht 1n üdamerika, wıe aus

den Statistiken deutlich hervorging, welche die Delegierten der vertretenen
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Nationen vorlegten. Es kommen dort qauf einen Priester 4461 Katholiken
und, WEn 5 bedenkt, daß [a  . womöglı für 800 Katholiken einen
Priester anstrebt, fehlen dort 130 000 Priester.

Wege WILrKSamerer Werbung
Am achmittag 1e Godirey oage eiınen Vorirag ber das Thema
„Werbung und erber {Ur Ordensberu{fe  L Er erklärte nicht. MO alle VLit-
tel, die ın den verschiedenen Ländern \V/(O)  5 verschledenen Werbern benutzt
worden Sind, Anwarter bekommen, sondern auch d1ie Entwicklung

ethoden, un w1e [La eın Gehirn qautf jede else anstrengen
mu4ß, wirksamere Werbemethoden finden ıe Diskussıion wurde
VO. Bertrand d e argerl1e SJ, Sekretär der Konferenz der rdensobe-
L  5 VO  5 Brasılıen, geleıtet. Er w1es daraut hin, daß die beıden großen 5in-
dern1isse der Werber 1n Sudamerıka Unwissenheit un Vorurteil selen.
1ese können 1U  —- ME treffende nzeıgen und größeres Hervortreten ın
der Öffentlichkeit überwunden werden. Einige der konservativer einge-
stellten Delegierten der Meıiınung, daß TUr hypermoderne Metho-
den bel der Gewinnung VO  > Seelen eın Platz sel, un Tolgte eine sehr
temperamentvolle Debatte
Am Dienstagmorgen sprach Raymond Izard, Direktor des entrums für
Berufie ın Parıs ber „Pastoralpraxis und relig1ıöse Berufung“. Er erklartie
die der Pfarrgeistlichke1 bel der Pflege VO  5 Berufungen und erlau-
ertie sodann, WwW1e das französische Zentrum die Diözesan- und Ordens-
werber einem höchst wirksamen Apostolat zusammenfTfaßt.
Be1 der Diskussion, die VO Selner Exzellenz Joseph Carraro, dem Bischo{f
Von erona, geleitet wurde, egte [11a großen Nachdruck auf die rage,
W1e einNne bessere Zusammenarbeit zwıschen 10Zzesan- und Ordenswer-
ern erreichen sSel. Am Nachmitta begann eiNe Reihe ologischer
Diskussionen, die alle Aspekte der rage der Ordensberufe definierte.
Mehrere Sitzungen wırkten W1e 1ıne Generalprobe für das OÖkumenische
Konzil, da die besten heologen der Welt miteinander, mit Kardinälen,
Bischöfen und Ordensobern debattierten.
Am Samstag, Dezember, hlelt Seine Heiligkeit Papst Johannes
eine besondere nsprache 1n der Benediktionsaula des Vatikans. Das The-

sSelıner nsprache War „HRelig1öse erufungen  “ und begann damit,
daß „dieser Kongreß eın sehr delikates un dringendes Problem betont
hat, das eın es nliegen des Obersten Hirten 1St, der Ihnen
spricht; ES ist der Seufzer selner Gebete un das glühende Streben selıner
eele Es ıst auch die besondere Intentlon, die Wır dem vierten Geheimnis
des HFreudenreichen Rosenkranzes geben, WEeNnNn WI1r arüber meditieren,
WI1e arıa dem Vater den Priester des Neuen Bundes arbra  D
Der Heıilige ater eklagte sodann, daß viele Jjunge Menschen, die zunächst
sich ZU. gelstlichen Leben hingezogen fühlen, siıch lLeicht VOoNn der dreıifa-
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chen Begierlic (Augenlust, Fleischeslust, Ho{iffart des Lebens) apblenken
lassen, die durch Presse, Radıo un Fernsehen geschickt gefördert WwIird.
ber m1T den anwesenden Fachgelehrten hoffte C dalß Wege gefunden
werden könnten, mıi1t denselben Kommunikationsmitteln mehr junge
Menschen für die a  olge Christi gewınnen. Er fuhr dann LORE indem

die Anzlehungskraft der verschiedenen Apostolate DD den ohn sch1il-
derte, der dem pIer der nergıen, Talente un!'| Fähigkeiten zuteil WeI«-

den wird. Er spra auch Mal Nachdruck TUr die kontemplatıven Kom-
muniı1täten und erinnerte alle erber daran, daß ihnen 1 kommenden
Jahr 1Ne gewaltige Au{fgabe geste sel, denn „die Geschichte e  n daß
nach einem ÖOÖkumenischen Konzıl STETS elne Perlode außergewöhnlı  er
gelstlıcher ruchtbarkeit einsetzt.“
„Fahren Sie er LO mahnte der Heıilıge atier ‚SEn Ihren geme1n-

Anstrengungen Z Förderung der Trlesier- und Ordensberufe mi1ıt
allen Mitteln; zeigen S1e der Jugend d1ie Schönheit und die Anziehungs-
a dieses Lebens 1ın eiıner e1Se, die S1Ee mehr anspricht. Bedienen S1e
sıch der außergewöhnlichen Möglichkeiten, d1e Presse, 10 un ernsehen
Z Verbreitung dieser großen Ideen bieten. Denken S1ie ferner daran, daß

notwendig 1St, geordnet und mi1t gegenseltiger Achtung ZUSammMmMenZUar-
beiten un immer das größere Wohl der Weltkirche 1 uge aben, iın
der Raum fUr alle istchen Begierlichkeit (Augenlust, Fleischeslust, Hoffart des Lebens) ablenken  lassen, die durch Presse, Radio und Fernsehen so geschickt gefördert wird.  Aber mit den anwesenden Fachgelehrten hoffte er, daß Wege gefunden  werden könnten, um mit denselben Kommunikationsmitteln mehr junge  Menschen für die Nachfolge Christi zu gewinnen. Er fuhr dann fort, indem  er die Anziehungskraft der verschiedenen Apostolate und den Lohn schil-  derte, der dem Opfer der Energien, Talente und Fähigkeiten zuteil wer-  den wird. Er sprach auch mit Nachdruck für die kontemplativen Kom-  munitäten und erinnerte alle Werber daran, daß ihnen im kommenden  Jahr eine gewaltige Aufgabe gestellt sei, denn „die Geschichte lehrt, daß  nach einem Ökumenischen Konzil stets eine Periode außergewöhnlicher  geistlicher Fruchtbarkeit einsetzt.“  „Fahren Sie daher fort“, so mahnte der Heilige Vater „in Ihren gemein-  samen Anstrengungen zur Förderung der Priester- und Ordensberufe mit  allen Mitteln; zeigen Sie der Jugend die Schönheit und die Anziehungs-  kraft dieses Lebens in einer Weise, die sie mehr anspricht. Bedienen Sie  sich der außergewöhnlichen Möglichkeiten, die Presse, Radio und Fernsehen  zur Verbreitung dieser großen Ideen bieten. Denken Sie ferner daran, daß  es notwendig ist, geordnet und mit gegenseitiger Achtung zusammenzuar-  beiten und immer das größere Wohl der Weltkirche im Auge zu haben, in  der Raum für alle ist ... Mit einem Wort, üben Sie alle Anstrengungen  aus, um die Berufungen überall zu mehren.“  Die Ansprache endete mit einer besonderen Bitte um das Gebet für die  Kirche im Kongo und der Aufforderung an alle, die dazu in der Lage sind,  sich um den Frieden zu bemühen. Zum Schluß erteilte der Heilige Vater  den besonderen Apostolischen Segen den Leitern des Kongresses, allen  Ordensleuten der Welt und ihren Verwandten, sowie auch den jungen  Menschen in Postulaten und Noviziaten.  Die Schlußsitzung des Kongresses war einer Ansprache von P. Germain  Lievin CSSR, dem Leiter des Päpstlichen Werkes für Ordensberufe, vor-  behalten. Er erklärte die Aufgaben des Sekretariats für Ordensberufe und  umriß die Rolle, die das Päpstliche Werk in der Zukunft zu spielen haben  wird.  Insgesamt wurden Ansprachen und Diskussionen von 44 Stunden Dauer  auf Band aufgenommen. Dieses Material wird nun geschrieben, übersetzt  und gekürzt herausgegeben. Es steht zu hoffen, daß wir in unserem näch-  sten Rundschreiben ankündigen können, wann das Protokoll des Ersten  Internationalen Kongresses für Ordensberufe veröffentlicht wird.  Germain Lievin CSSR  Direktor  Godfrey Poage CP  Sekretär  151Mit einem Wort, ben S1e alle Anstrengungen
aUSs, die erufungen überall mehren.“
Die nsprache endete mi1ıt eliner besonderen das TUr die
Kırche 1mM on un: der ufforderung alle, die dazu In der Lage sSind,
sich den Frieden bemühen Zum Schluß erteilte der Heilige ater
den besonderen Apostolischen en den Leıitern des Kongresses, en
Ordensleuten der Welt un ihren Verwandten, SOWI1Ee auch den ]jungen
Menschen 1n Postulaten un Novızlaten.
Die Schlußsitzung des Kongresses War eıner Ansprache VO  > ermaın
Lievin CSSR, dem Leıiter des Päpstlichen Werkes für Ordensberufe, VOTI'=
enalten Er erklärte die ufgaben des Sekretariats TUr Ordensberufe un
umriıß die Ro  (A die das Päpstliche Werk ın der Zukunfit plelen en
WwIird
Insgesamt wurden Ansprachen un Diskussionen VO  5 Stunden Dauer
aut Band aufgenommen. Dıieses Mater1al WwWI1rd enl geschrieben, übersetzt
und gekuürzt herausgegeben Es steht hoffen, daß VW ın unserem näch-
sten undschreiben ankündigen können, Wanln das Protokaoll des Ersten
Internationalen Kongresses für Ordensberufe veröffentlicht WIrd.

Germaıin IB  1evın  D CSSR
Direktor
Godirey 03
ekretiar
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Rechtsprechung
Hinsichtlic! der Devisenprozesse, die seıl dem rühjahr 1935 gegen icatholische (Or=

densgemeinschalften eingeleiıtet und durchgeführt wurden, is! uUunNns Ine rechlts-
raftige Entscheidung des Langerichtes OorIlImun (Wiedergutmachungskammer)
ViOC) 7l Maı 109059 zugänglich geworden, die für die deutschen Ordensgemeinschai-
ien, inshbesondere für dıe UrCci die Devisenprozesse betroftenen, VO  > Bedeutung
eın dürfte Weiıl die Entscheidung IUr die In die Devisenprozesse verwickellen
en zugleic!| Ine weitgehende Rehabilitierung UrC erın deutsches Gericht
edeultlel, teilen WIT ıhre wesentlichen Punkte 1Im folgenden mıl

amı hat sıch die eutische Rechtssprechung auf denselben Standpunkt gestellt,
den der Heilige hereıts 1936 In einer Note die eutische Reichsreglierung
unmißverstandlıch ZU. USAdrucC| gebracı hat er werden uch die wichtigsten
Ahschnuitte dieser Note hier anschließend abgedruckt. Der gemeinsame Tenor die-
SsSertr amtlıchen Schritftstücke is! dieser: Dıie sogenannten Devisenprozesse
die Ordensleute VO. Anitang eın machtpolitisches Instrument der aLl1l0-
nalsozlalisten un wurden Ähne Rücksicht auft die Tatsachen un das eC| auf-

GEZOGEN, die politisch mißliebigen Ordensgesellschaften ekämpifen un
verächtlich machen.

DIE DEVISENP  ZESSE GQ4EN RDENSANGEHÖRIGE DIENTEN VO.
TITEGEND DER POLITISCHEN UN  S RELIGIÖSEN ERFOLGUN: DER

Aus dem eschliu. des Landgerichts (Wiedergutmachungskammer Ortmun:
VO Maı 1959

Aktenzeiche Ru Sp 178/57 Ru 931/57 OTrtIMUN:
Die Ents  eldung ist 1ın einem Rechtsstreit den der ruüuhere 1TeKTOr
Dr Friıedrich oflus der Universum-Bank ın Uunster un Berlin, die den
Devisenprozessen auch wiederholt urz als „Ordensbank“ bezeichnet wurde,
eit dem Te 1950 C(as Deutsche Reich, verireten urch die Oberfinanz-
direktion ın Münster/Westf., geführt hat.
Nachdem das Landgericht Münster, das Verfahren zunächst anhängig
Wal, die VO  a Dr Oflus erhobene age 28 1954 abgewlesen a  S, hob
das Oberlandesgerı1  1 In Hamm d1iese abwelisende Entscheidung 1956
auf Das Landgericht 1ın OrtIMUunN hat T ın der genannten Ents  eidung
rechtskrä{fftig folgendes ausgeführt:

UND
„Der Rückerstattungsanspruc| der Antragsteller (Dr. eIrau War dem
TUN:! nach fur gerechtfertigt erklären. Die Kammer ist der Über-
ZEUSUNg gelangt, dal die Dev1lsenprozesse gegen Ordensangehörige vorwlegend
der politischen und relig1ösen Verfolgung der en durch die natiıonalsozila-
listischen achthabe: gedient en Der Kammer ist Aaus einer Reihe anderer
Rückerstattungsverfahren bekannt, daß die katholische n mit ihren Ein-
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richtungen, W1e Borromäus-Büchereien, TDelter- und Knappenvereinen und
DJK-Verbänden, erhe unter den Verfolgungsmaßnahmen der natlıonalso-
zialistischen Keglerung leiden Insbesondere Walren die Ordensgesell-
chaften als Zusammenfassungen VO.  b Menschen, die den politischen Zielen des
Nationalsozlilalismus kaum zugänglich AJ den nationalsozialistischen Macht-
habern ın eM Ta mißliebig. Hs leg deshalb auf der Hand, daß die Ca-
maligen achthabe jede Möglichkeit AA Beeinträchtigung der Ordensgesell-
SchaIiten ausgenutzt en Eine solche Möglichkeit Dot sich bel den durchge-
uhrten Devisenprozessen gegen d1ie Klöster Inwleweit tatsachlich echte Ver-
STO d1ie Devisenbestimmungen vorgelegen aben, 1äßt sich eute icht
mehr feststellen Jedenfalls siınd diese Vorfälle ın der damals zentral geleiteten
Presse N1C| als erstohe VO.  ( Menschen, die zufällig das Ordenskleid irugen,
behandelt, sondern als Angriff der Ordensgesellschaften die damalige
staatlıche Ordnung dargeste. worden. Ferner ist bereits be1l Beginn der Fr-
mittlungen die Gestapo die Verfahren eingeschaltet worden. Schliıeßlich —_

g1DT sich der vornehmlich politische harakter dieser Prozesse Aaus der WDa
sache, dalß die Ordensangehörige ergangenen Urtelile ın überwlegender
enrza als natıonalsozlalistische Gewaltakte aufgehoben oder A1e USge-
sprochenen Strafen erhe herabgesetzt worden iınd Der Antiragsgegner
(die Oberfinanzdirektion) selhst 1st.  'g w1e ın seinem Schrıftsatz VO Marz
1958 ausgeführt haft, der Au{ffassung, daß die Devisenprozesse, SOWEeILLT S1e sıch
e  en Klöster und Orden richten, vorwlılegend Verfolgungszwecken gedient
en Die Kammer ist Der darüber hinaus auch der Überzeugung gelangt,
dalß uch Cdas den Antiragsteller Dr oflus eingele1ltete Devı1isenstrafver-
ahren nach dem lan der natlıonalsozlalistischen Machthabe vornehmlich DO-
litischen Zwecken dienen sollte.

Es War deshalb nach der Überzeugung der Kammer festzustellen, daß das 1De=-
visenstrafverfahren den Antiragsteller Dr oflus ein e1llstu: des Dil-
famlerungsfeldzuges der natıonalsozlalistischen Gewalthaber die Ordens-
gesellschaften unter dem Vorwand War, die rdensgesellschaften hätten ın EI-
heblichem mfange die Devisenbestimmungen m1ıßachtet und sıiıch damit aus=-
erhalb der olksgemeinschaft gestellt. Diese Auffassung der Kammer wird
esStUtz Urc) die Tatsache, dalß das den Antragsteller Dr. oflus eiIn-
geleitete Dev1isenverfahren ebenfalls durch die für die Verfolgung samtliıcher
Devisenverfehlungen der Klöster ın Berlin eingerichtete Sonderstaatsanwalt-

bearbeılitet wurde und daß auch diesem Verfahren die G(TeESTAPDO al-
fend beteiligt wurde. Das Devisenverfahren den Antragsteller ist 1Iso
oIfensichtlich als e1l der Dev1lsenverfahren gegen die Ordensgesellschaften be-
handelt worden. Von Bedeufiung 1st auch, daß das zweiıte Vorstandsmitglied
der Uniıversum-Bank, echtsanwalt Kaltenbach, un andere Angestellte der
ank VO  5 der Gestapo hne riıchterlichen Ha{itbefehl ın sogenannte Schutzhafit
C°No0omMMenN wurden. Re:  sanwalt Kaltenbach wurde 1m Tre 1936 gen De-
visenverbrechens Jahren Z  aus un: 0 Geldstrafe ur-
el Das rteil ist Nnach dem Kriege als nationalsozlalıstischer Gewaltakt aui-
gehoben worden. Das Gericht hat keinen Zzweifel daran, daß der Antragsteller
Dr. Hoflus eln ähnliches Schicksal gehabt a  e: wennl ın Deutschland DCWE=-
Se  5 wäre.
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Die Kammer ist deshalb dem Ergebnis gekommen, daß das D oflus
eingele1itete Devi1isenstrafverfahren vorwlegend selner politischen der religl1l-
osen Verfolgung gedient hnat Es War daher auszusprechen, daß der rüuücker-
stattungsrechtliche chadensersatzanspruch der ntragsteller dem Grunde nach
gerec!  ertigt S

b NO TEE, DES KARDINALSTAATSSEKRETAÄR: PACELLI1I VO
JANUAR 1936 DE  z OI  T DES EBUTSCHEN REICHES

ELM NO ROM, BERGEN

„Die Note der Reichsreglerung VO Dezember vorıgen Jahres raumt ım
ihren Ausführungen den SsSos Devisenprozessen ath Weltgeistlicher und Or-
densangehöriger einen besonderen ALz eın und benutzt diesen n1a AÄAUsSs-
führungen, die dem Hl deshalhb N1C| 1e  e sind, weıl S1e ın a  N  ‚er,
WenNnn uch vergröberter HOorm und mi1t gleicher Tendenz 1ın der mitlichen
Presse der den aa tragenden Partel se1it g  M onaten finden BE-
WO Wa  —$ Angesichts der ın Deutschland durchgeführten Uniformlerung der
Presse un: ihrer gedankliıchen Leltung und eherrschung durch eın besonderes
Ministerium hat die teilweise eradezu emporenden, fur die irche und
ihre läubigen t1efbeleidigenden, jeder Wahrhaf{ftigkeıit un  Y ur wıder-
sprechenden Kommentare ın der behördlich inspirlerten, teilweise Z HED
direkt eCZW  men Presse icht als eın journaliıstische Entgleisung befifrach-
ten und dementsprechen: bewerten köonnen. Sie sind vielmehr ernste und uneI-

trägliche Sympiome ir den e1s der Kirchenfeindschaf{t, der VO  5 den malß-
gebenden Persönlichkeiten unter Nichtachtung, Duldung der gar Förderung
verantwortlicher Stellen In die amtlıche Presse, 1ın die staatsbevorzugten Or-
ganlsationen und ın die den aa beherrschende Partel hineingeiragen WITrd.
Die dagegen erhobenen kirchlichen Vorstellungen SINd, VO.  - einzelnen Ner-

kennenswerten Fällen abgesehen, N1C! imstande gewescen, die obersten Staats-
stellen der ihnen jederzeit möglichen Sistierung d1eses orgehens anl-
lassen.
Es kann bel diesem mehr zufälligen NJa darauf verzichtet werden, eın ın die
Einzelheiten gehendes 1ld dieser unter den der Reichsregierung sıch
vollziehenden Entstellung VO.  5 orgängen zeichnen, deren sa  1C und Jel-
denschaftslose Beurteilung auch 1m eutschen Selbstiinteresse gelegen ware.
Gelegenheit eingehender Darlegung W1rd siıch später ergeben, WenNnn die g_
samten Tatbestäiände vorliegen. Vorerst beschräankt sıch der Hl darauf,

den Im der Note entihaltenen Ausführungen ellung nehmen.“

Es olgt die Zurückweisung des Vorwurfis, der Hl sSe] die S{aals-
teindliche irtschaftsbetätigung kirchlicher Personen und Organisationen
NICH eingeschritten.
Im natıonalsozialıstischen Deutschland 1s! die Verteidigung der Wahrheil
In der Presse und hreiten Offentlichkeilt kaum mehr mOöglich, vielmehr ist
Ine staatlıch gelenkte elize nach offensichtlich einheitlichen Stichworten qgE-
gen Klöster, Klerus un Kırche testzustellen, In dem die katholische Sitten-
Te In maßloser Weise angegriffen, verdre un geschmäht wird. Diese

hbedauernde Beeinlussung der Oölffentlichen Meinung ist gen der Urcl
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SIE geschaffenen Atmosphäre Iur die bjektivität der Rechtsfindung ein
schwerwiegendes Gefahrenmoment, we1ıl die beteiligten Amtspersonen sıch
der Suggestion un dem TUCH der propagandistisch geschafienen Offent-
lichen Meinung NIC| entziehen können.
uch UrCck die Arl der Behandlung der Angeklagten 1Im Verlauf des Nier-
suchungsverfahrens wurde die Objektivität der Rechtsfindung ernsthatft TE-
ahrdet Es OIg INe ausführliche Schilderung der Ar un Weise der
rechtswidrigen Behandlung verhalteler Geistlicher, Ordensmanner un (3n=
densirauen. Nnier anderem el

‚Gerade bel den Devısensachen kam der seelischen Verfassung, der Aufinahme-
un Verteidigungsfähigkeit der Angeschuldigten prozessual 1nNe besondere
Bedeufung s handelt sich eın sich sehr verwickeltes Stoffgebiet, das
durch die intensive Gesetzgebung und Verordnungstätigkeit der gegenwärtigen
Reichsreglerung selbst fur den Durchschnittsjuristen undurchsi  Ug geworden
1st. Zuir Feststellung der Legalıtät oder Illegalıtä gewlsser finanzlieller Hand-
Jungen bedarf nachgerade ausgesprochener Spezlalisten. Selbst unter ihnen
SINd die Meinungen keineswegs konform. Wenn der euts  en Justiz verhält-
nısmäßig viele Verfahren kirchliche Personen und Organisationen üuber-
wlesen wurden, erklärt sich diese auTt den ersten lıck beiremdende E
sache bel der ben geschilderten Sachlage unschwer dadurch, daß diese lasse
VO  ; Beschuldigten eben N1C!| mi1t dem „Raffinement der Methoden“, icht mit
SS eingesplelten Organisationen“ und nicht „planmäßig“ VOr.: WAaTr,
W1e die Note der eichsreglierung hinstellt. ES Spricht vielmehr alles afur,
daß, WIEe bel anormal komplizierten Gesetzesvorschriften se1ln pflegt

bel dem Sprachgebrauch der eichsregierung bleiben die eigentlich
„Rafifinierten“, die wohl mehr ın Cden anderen Kreisen suchen siınd, un die
die echnischen Fınessen gewohnheitsmäßig besser beherrschen, nicht der NUTr
sehr selten gefaßt werden. Bel dem ın der No(tle erhobenen Vorwurf Cdes „plan-
mäßigen Angri{f{fs au das Wirtscha{fitsleben ihres Vaterlandes un ihres schwer

seinen Wiederaufbau ringenden es vermı1ıßt der HL1 den bel
eliner weilttragenden Behauptung doppelt notwendigen Bewels.“

Nach den Gutachten UHVOI'GÜIgGIIOmeI'I€I Fachleute ist die VON der Reıchs-
reglerung behauptete Volkswirtschaitliche Schädigung nıcht mehr als Ine
hbestreitbare Hypothese. Im Gegenteil ist

„durch die Art der Strafverfolgung und publizistischen ufmachun; der bis-
herigen Prozesse neben dem red1i der ın ra kommenden Personen un
Einrichtungen nach sachverständigem rteil auch der allgemeine redit
Deutschlands 1Im uUuslande geschädigt worden. Die beisplellos en, neben
Zuchthaus un Gefängnis herlaufenden Geldstrafen un: Beschlagnahmungen
edingen, gewollt oder ungewollt, einen ın seıinen Fernwirkungen noch iıcht
berechenbaren volkswirtschaftlichen Schaden, der einer unvergleichlich hÖö-
heren Größenordnung angehören dürfte, als das den Angeklagten orgewOor-
fene Unı vorgerechnete volkswirtschaftliche Minus.“
‚.. Überdies „kann mit hoher Wahrs:  einlichkeit an geNOommM: werden, daß
die überwlegende EeNTZa aller Angeschuldigten nıcht über die finanziellen
und wirtschafiitli:  en Kenntnisse verfügte, außer dem mehr oder minder
klaren einer formalen Gesetzesübertretung au das Bewußtsein
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einer schwerwlegenden Effektivschädıgun der deutschen Volkswirtschafit sıch
bilden konnen. dieses klare Bewußtsein aber nicht vorlag, ist ] UMge=
recht, diese Personen gesinnungsgemä au e1INe uTe mit Verbrechern
tellen uUund ihnen, die CO  D eingestandenermaßen hne jede SPUur persönli:  er
Bereicherung un abhselts er egolstischen Gew1innsucht handelten, entehrend:
Strafen VO.  S einem ın vergleichbaren Kultiurstaaten unerhortien usmaß aufi-
zuerlegen. Im Gefolge ıner augenscheinÄll  ‚en Fehlbeurteilung der Gesin-
nungsIirage SINd eutschen uchthäusern un: Gefängnissen e1INe el VOIl

Personen überantwortiet worden, die e1In en persönlicher Selbstlosigkeit un
unelgennuüutzlgen Dienstes den i1tmenschen hinter sıch en und die außer
ın Fällen ev1ıdentester egenbewelse den Anspruch hatten, 1M 7Z7welfelsfal als
rrende, ber N1C| als böswillige Attentater ın Volk beirachtet
werden. Diesem Tatbestand ebenso WI1e dem Sachinteresse des EUTS  en
Reiches wurden, S: WI1e ın anderen Staaten geschieht, Geldstrafen voll ent-
sprochen aben  66

Der Kardınalstaatssekretar weist dann darauti hın, daß die Angeklagten vIiel-
tach Ine Gewissenspflicht ertlullen glaubten, WEenNnn SIE ihre ausläandischen
Glaubiger beiriedigen wollten Überhaupt ıs} eine normale Verteidigung
un INe etonung der verschiedenen subje  Iven und objektiven -
situngsmomente der Angeklagten NICI möglich GEWESECTLL, SN anderem

UusSs

„Die den gerichtlichen Verhandlungen vorgreifende Plakatierung der Beschul-
digten als Olks- und WITrts  aftliche Landesverräter mMa zumal ange-
S11 der diskriminlerenden Bestimmungen für die Anwalts  aft und der urch
S1e egebenen Gefahr er Disziplinierung d1e Übernahme der Verteidigung

einem N1C| unbedenklichen nternehmen IDals Rısıko der Maßregelung AaUus

politischen Gründen und seltens politischer Stellen, sobald Inhalt Cder HKorm
der Verteldigung ın egensatz der herrschenden parteiamtlichen 11fTas-
SUuNg geriet, hat die Bewegungsfreiheit der Verteldiger gehemmt. Aber selbst
dieser STAar. geminderten Verteldigung Hat mMa  } jenselts der an der Ge-
richtsräume Qas naturgemäße cho ın der Offentlichkeit unterbunden Die 1n
der Presse veröffentlichten, VO  } am  er Selte zensurierten Presseberichte
haben 1n Sanz eindeutiger Weise die belastenden Momente hervorgezerrt,
während es Entlastende, besonders dlie Plaädoyers der Verteldiger, entweder
garnicht der 1Ur ın irreführenden Bruchstücken gebrac| werden durftien.
Wird mi1t Erfahrungen solcher Art und der propagandistischen Ausschlachtung
der evlsen- und anderer Prozesse die Methode 1n erglei gestellt, die bel
Straftaten VO  5 Angehörigen der errs  enden Partei mehrfach angewand WUT-

de und WI1Trd, mangelt dem ın der Note enthaltenen 1Inwels Siut die Unab-
hängigkeit der Richter und aı die Gleichheit aller Deutschen VOT dem Geseftz
die überzeugende ra die Ma ın einem Rechtsstaat mi1t Begriffen dieser Art

verbinden gewohnt ist. organge der geschilderten A bleten N1C! das 1ild
einer der Wahrheitsvermittlung dienenden leidenscha{ftslosen Gerechtigkeit
S1e Lragen die Charakterzüge eliner nach vorbestimmten Zielen andelnden
Zweckj]ustiz und nehmen den Sprüchen solcher Gerichte ın den en der M
fentlichkei 1U  F el jene Unabhängigkei und außere ürde, die notwen-
dige Voraussetizung richterlicher Unparteilichkeit und Autorı1tät ist. ESs ist dQa-
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her wohl eın Zufall, daß die Beurteilung der Dev1isenprozesse 1m Sinne der
Reichsregierung geographisch N1C| welter reicht als die wangsgewalt der
Geheimen Staatspolizei un des Propagandaministeri1ums, und daß die Meinung
der Weltöffentlichkeit WEeITt davon entiern 1ST, sich die am  en Schluß{fol-

un ertungen innerlich un endgültig elgen machen. Im (+e-
genteil greift immer mehr der Eindruck sıch, daß diese W1e auch andere
Prozesse der Konzeption einflußrei:  er Staats- un: Parteistellen weniger eın
OSTula der Gerechtigkeit sSiınd als politische Schaustellungen, mıit denen ganz
bestimmte kirchenfeindliche 7 jele angesteuert werden.“ „Wenn eın mal3-
gebender Autoritätsträger des gegenwärtigen Stiaates ın einem IUr SO Kr=
ffnungen für unbedenklich gehaltenen 1l1eu mit eliner einem bolschewisti-
schen Volksbeau{fftragten anstehenden Unbekümmertheit den lan der i1skre-
itierung und langsamen Vernichtiung der katholis  en Kirche ın Deutschland
entwıickelt und als Kampfetappe Devisenprozesse und äahnlıches aufzählt,

zeigen orkommnisse solcher AT(T, daß auch der mi1t einem Ochstma VO  5

Gerechtigkeit vorgehende und sich nach den Grundwelsungen selner vorgesetz-
iten ehnorden orlentlerende Richter nicht davor ges1l  er 1ST, Absıchten die-
neN, die teilen sicher ablehnen würde. Solange möglich 1S daß ertre-
ter solcher Au{ffassungen und Befürworter solcher Handlungen TUr den atlo0-
nalsozialismus ın öffentlichen eden die Rettung der 1M nspruch neh-
mMe.  a un glauben, mi der Formel VO: „pDOositiven Christentum“ auch SO. Ta
bestände en können, 1st d em H1 Stuhle unmöglich, sich 1n der Beur-
teilung der Dev1isenprozesse den VOoN der Note der Reichsregierung vorgezeich-
neten Bahnen anzuschließen. rklärungen und Versicherungen haben für in
angesichts der bitteren Erfahrungen ihren normalen urswer eingebüßt.“

„Der Hl ann 1ın besonderer Bezlehung auf die Dev1lsenprozesse icht
unerwähnt lassen, dalß nach zuverlässigen Nachrichten gewlssen Fällen
umfassendster Verletzung der deutschen Devisengesetze urch nichtkirchliche
Personen un War 1n einem Ausmaße, mit dem die berhöhten chätzungen
der Anklagebehörden ın den Devisenprozessen gerade katholische £E1ST-
liche un: Ordensleute keinen Vergleich aushalten auf eln Strafverfahren
verzichtet un die Iın der Devisengesetzgebung vorgesehene Möglichkeit einer
außergerichtlichen egelung angewan: worden ist Auch ın Prozessen
anderer Straftaten 1st die deutsche Justiz bel ‚ehr zuverlässigen und unte  ich-
teten Gewährsleuten VO:  5 der Feststellung nicht fnel geblieben, daß sS1e eın
zwelfaches Maß kenne un: ın gewlssen, aa un Parteli persönlich interessie-
renden Fällen nı VO:  5 der Härte erkennen lasse, die S1e andern gegenüber
unter Bezugnahme auf die Gleichheit er Staatsbürger VE em. eseiz für
geboten erkläre.“

achdem der Kardinalstaatssekretär nochmals den Vorwurtf der Reichsreglie-
Tung, daß die Kirche die Angeklagten N1ICH VOTgEGUANGE. wdre,
ruckweist, ZUTLT allgemeinen Lage der Kırche IN Deutschland (QUS

„Das Erstaunen der Rel  sreglerung uber die Feststellung des Hl eS, der
Kulturkampf Se]1 in Deutschland ıne traurige ea11ta der Gegenwart, ist en
letzteren ebenso unerwartie‘ W1Ee unbegreiflich. Die Aktenschränke der betel-
lıgten Ministerien und ehorden ind notorisch oll VOI fortlaufenden Be-
chwerden der kirchlichen Stellen Es g1bt gew1iß 1M anzen eich keine 10zese
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und wohl kaum 111e Pfarreıl der d1e Spuren VO  5 Wunden CQLEeSES Kampfes
N1C| OIfIfenDar Die katholische Tagespresse 1st vernichtet und MI1T
wurdigen Mitteln 7201 Hergabe inhrer Verlagsrechte Zwungen worden DIie Ra
tholische Pu  1E ST unter gehäss1ıgen, den Angriı{ff gegen die KI1r-
che schützenden dile Verteldigung knebelnden Zensur Hirtenbriefe der Bischoöfe
werden beschlagnahmt oder der Verbreitung gehindert ntier jeder ath
Kanzel lauert e1in unkontrolliıerbarer Angeber In Gefängnissen und Konzen-
trationslagern Ss1Lzen katholische Geilistliche weiıl S1e usübung 1Nres MmMties
den Forderungen der christlı  en TEe un Lebensau{ffassung die Verteld];  ng
zukommen Ließen welche d1ie gegnerischen n  d  e nOLLg machten Katholische
Beamte und öffentliche Angestellte SINd N1C| mehr übersehender anl

ellung un OL gebracht
Der H1 durch ireimutiıigen Erklärungen N1C| un wWe-

entlichen Beitrag ZU Klärung der vorhandenen pannunNgenN geleistet na-
ben und g1bt der Erwariung Ausdruck daß dlie deutfsche eichsreglerung
ahmen der bestimmter Einzelfragen angeregten DbZW schon begonnenen
Fühlungnahme mMI1 dem Herrn Apostolischen Nunt1lıus un Veriretern des ED1IS-
kopates Veranlassung nehmen WI1TITd, dlie außerordentlich ernstie Gesamtlage
durch Sschnelle und achlich befriedigende Ergebnisse erleiıchtern.

Miıt dem Ausdruc! ausgezeichne(ter Hochachtung habe ich die hre SC1MN

Eurer Exzellenz
ergebenster ard Pacell..“
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Staatlıche Erlasse

UNDSTEUERBEFREIUN:! UNDSTÜCK. SEINER
IDMUNG BÜ DE  7a GCOTTESDIENST

Auszug (aAUS einem Telben des Herrn Bundesministers der Finanzen VO.

1961 C/3 17108 das Erzbischofliche Generalvıikarıiat, oln
(Kirchlicher Nnzeiger r die FErzdiozese oln HOL, 1961, 169

B die rage, VO.  = Wannı aD das Grundstuck Von der Trundstieuer befreit
werden kann, 1ST ADS ın Verbindung mi1t 2 ANZUWEeN-

den er 1ST eın fuüur den Bau einer 1r estimmtes Grundstück erst von
dem Zeitpunkt als dem begunstl:  en weck ew1ldme anzusehen, ın dem
der Kirchenbau dem begünstigten WEeC! tatsächlich zugeführt worden ist also
erstmals eın Gottesdiens stattgefunden at) Bezüglich des Zeitpunktes, Von
dem a3,.D die Grundsteuerbeifreiung erstmals gewähren 1ST, besteht Iso kein
Unterschied 1n der Auslegung der Yl „vDenutzen“ und „widmen“.
Im Anschluß d1ie erstmaliıge Befreiung des dem Gottesdiens gewldmeten
Grundbesitzes konnen Zweifel auftreten, OD der Befreiungsgrund weiterhın
gegeben ist. Be1l der Ents  eidung solcher Fragen 1st davon auszugehen, daß
der Ausdruclg ‚widmen ‘ umfassender 1sST als die Formulijierung ‚benutzen‘. SO
bleibt iıne 1r der ıne Kapelle auch dann weıterhin rundsteuer-
frel, wenn S1e nıcht mehr der U gelegentlich FÜr weı des Gottesdienste
benutzt WwIrd vgl Abschnitt Abs und das dort genannte RFE'H-
Yrteil VO Junı 1940, RStBI 830).“

al A  EICHSRENTE NACH DEM BU  ESVERSORGUNGSGESETZ
FÜ CHWERBESCHÄDIGTE RDENSANGEHÖRIG:

ach einem Rundschreiben des Landesversorgungsamtes ordrheıin VO. N Oo-
vember 1961 420) 227/61) hat der Arbeils- un SOozialminıster
mit T VO. 1961 I 4202 das nachstehende Rundschreiben
des Bundesministers füLr Arbeil un Sozlalordnung VO. 1961
5213 4342/61 bekanntgegeben un gleichzeit1g seinen IIC VO. D 1953

0433 52/53) auigehoben.
Um den besonderen Verhälfinissen schwerbeschädigter Ordensangehöriger bel
der Feststellung der Ausgleichsrente gerecht werden, IST davon auszugehen,
daß ]eder Ordensangehörige verpflı  et ist, durch seline rbeit selinen e1l 08  =
wirtschaftlichen Sicherung der rdensgemeinscha{it belzutragen. Diese ist 1NsSO-
ern m1t einer Familiıengemeins  aft vergleichbar. Daraus o daß einerselts
dier wirtschaftliche Erfolg der Tätigkeit des Ordensangehörigen bel der EsST-
stellung seiner Ausgleichsrente als inkommen werten i1st. Dıies gilt auch
dann, WEenNll die Tätigkeit 1U innerhal der Ordensniederlassung ausgeul
WIrd, oder bel einer Täatigkeit außerhalb, WenNnn dlie Erträgnisse der rbeit
nach KRecht, ege oder Satzung, der sich der Ordensangehörige bel seinem-
SI ıIn den en unterworfifen hat,  'y Iın das Eigentum des Ordens übergehen
Andererseits darf aber auch NC} der Anspruch auft Ausgleichsrente 1mM Hın-
blick auft die wirtschaftli icherung durch die Ordensgemeins  aft schlecht-
hın versagt werden. Es waäre nıcht gerechtfertlgt, wenn für schwerbeschädigte
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Ordensangehörige, die infolge ihrer Schädigung icht oder icht Im vollen Um-
fang ihrer gewohnten Tätigkeit 1m en nachgehen können, der aa die
Versorgungslas auftf d1ie Ordensgemeins  aft abwaälzte
Fur die Bemessung des Einkommens Ist 1m einzelnen folgendes Sagen.
Sofern der Ordensangehörige außerhalb der Gemeinschaft eiINne auf einem Ar-
belitsverhältniıs beruhende Tätigkeit ausübt, ist VO  3 dem lohnsteuerpflichtigen
Einkommen auszugehen. In den anderen Fällen ist 33 Abs BV.:  Q ın Ver-
bindung mit der Veroradnung AA Dur  ührung dies 33 BV'!  ® sinngemäß
anzuwenden. Im eizten all ist entscheildend, 010 der Ordensangehörige nIifolge
Selnes Gesundheitszustandes oder en lters (vgl Nr. un: Z 6
V G) überhaupt iın der age 1ST%, fUur den en ätlg seln. Trifft dies nıcht
l ist die volle Ausgleichsrente gewähren. 1Ist der Beschädigte dagegen fUur
die Belange des Ordens TOLZ seliner Schädigung atl ist das Nettoeinkom-
INE  5 nach 33 Abs BV festzusetizen Dabel wIrd die durch die Schädigung
eingeschränkte Einsatzfähigkeit des Beschädigften berücksichtigen sSe1IN.

schon 1Im Hıinblick auf die unterschiedliche Art der Tätigkeit der e1InNn-
zeinen Ordensangehörigen icht füur riICHÜUg, WEeNn nach den Richtlinien Der die
ewertung VO  5 ‚achbezugen die Leistungen des Ordens, insbesondere die (Ze-
währung VO.  5 freler Station, e1ldun Taschengeld und lebenslänglicher Ver-
SOrgung, als Einkommen des schwerbeschädigten Ordensangehörigen angesetzt
werden. Au  R 1Im Rahmen des der BV'!  ® bleiben die Unterhalts-
leistungen den schwerbeschädigten Familienangehörigen unberücksicht1gt.
Meın Rundschreiben VO 1953 IVb 431/53 VB 1953 70
ebe ich hiermit Qauf.
Dieses Rundschreiben wI1rd Im Bundesversorgungsblatt verö{iffentlicht werden.
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Ansprache Johannes’
ber die Berufung zZUum Vollbommenheitsstand In der Gegenwart

(gehalten 16 Dezember 1961 VOTL den eilnehnhmern des
Ersten Internationalen Kongresses fUr Ordensberufe ın 0m)

ellebte Söhne!

Die heutige Versammlung un die Freude, die sS1e 1ın Unserem Herzen her-
vorrufft, machen e1ine Einleitung überflüssig. Nur das eiINe wollen Wır

und Wır de:  en, wıird genugen, u. die TO. Unseres Inter-
beweisen: Im Gebete en Wır die Vorbereitungen un AÄAus-

ührungen dieses Internationalen Kongresses für die klösterlichen Be-
rufe begleitet
Vor em möchten Wır der Religiosenkongregation un: nen, Herr
Kardinalpräfekt, danken für eın Unternehmen solchen Ausmaßes, das
durch Cd1ie Fähigkeıt vieler eUTiEe e1iINem erfolgrei'  en rgebnis
geführt wurde.

DIE ERHABENHEI DES4UND ORDENSBERUFES

Dieser Kongreß hat sich m1 dem delikaten un:! dringenden Problem
befaßt, nämlich mi1t der eruiun ZU Stande der Vollkommenheıit iın der
eutigen Welt Das Erwähnen des Themas ruft viele atsachen 1Ns
edächtnis, die groher Freude unı oIinung, aber auch OT: und
Unsi  erheit NIa e  en Auf der eınen Seite sehen Wır die Ordens-
gemeinschafiten sich ständig UTre junge Menschen erneuern, die sich
Von den verschiedenen Formen des Ordenslebens angezogen fühlen Auf
der anderen Seite jedoch sehen Wır die Hindernisse, Cie der Geist der
Welt der Entwicklung VOon Ordensberufen entgegenstellt, die nNzlehungSs-
Tra der sich immMmMer wiederholenden reifachen bösen Lust (1 Joh Z 16),
die den elubden der klösterlichen Vollkommenheit direkt nN-
gesetzt ist. Es mOöge genugen, daß Wır qaufi die Gleichgültigkeit, die heut-
zutage durch Zeıtung, 10 un: ernsehen ın die Intimsphäre der
Familien eindringt, hinwelısen
Dieser Zustand ist jedoch nichts eues Er wird aber ın heutiger eıit

selner großen Verbreıtun und 1eie deutlicher sichtbar. Neue
TObbleme unı chwierigkeiten stehen VOL den Seelenführern un jenen,
die mıt Ausbildung, Leıitung un der Berufe beschäftigt sind.
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Infolgedessen chatzen und bejahen Wır diese wichtige Initiative der

Religiosenkongregation. Das Problem der geistlichen un! klösterlichen
Berufe 1st die tägliche or des eiligen aters; ist seın Gebets-

anliegen und beschäftigt iın 1n tiefster eele |DS ist auch das nliegen,
fÜür das Wır das Geheimn1s des freudenreichen Rosenkranzes aufopfiern,
1n dem Wır Marıa betrachten, WI1e sS1e dem immlischen ater den en
Hohenpriester des euen Bundes chenkt. Anfang Oktober sagten Wır

„ Es 1st einNne Freude, ın diesem Geheimnis unseTe höchsten Hoffnungen
ezüglı des Priesterstandes rfullt sehen: jJunge Studenten ın eml1-

narıen, Klöstern, Missions-Kollegien, deren Zahl TOLZ der heutigen
Schwierigkeiten und Hindernisse eın tröstlicher Anblick ist un Bewun-

derung un Freude hervorruft“ (L’Osservatore Romano Oct 1961,
ezüglı der Ausbildung der religıösen und priesterlichen Berufife en
Wir schon väterliche Vorschläge gegeben 1ın Unserer Ansprache die
Rektoren der Priesterseminare un! Vorbereitungsschulen VO  5 talıen
20 Julı 1961 Damals en WI1Lr ausführlich ber diese verantwortiungs-
VO. Tätigkeit gesprochen un dargelegt, W1e die jungen Seminarısten
ZU. priesterlichen eben, ZU. Leben geistlicher und intellektueller e1lie
vorzubereıten Sind (AAS 53 1961 59—565)
Heute wollen Wır mehr die onne1ı des Priester- und Ordensberufes
betrachten. Die Gegenwart vieler Vertreterinnen VO  5 klösterlichen welb-
ichen Kongregationen erweiıtert die ufgaben dieser eutlıigen Versamm-

lung | XS g1bt viele untier ihnen, die das eisple. e1ines Lebens, verborgen
miıt Christus ın Gotft, aufzeigen (Kol 3, 3), eines Lebens 1ın nNisagung,
eifrıgem 1ı1enen un 1ın der Erfüllung des Willens Gottes. Sie bieten der

Welt, soweılt diese och schätzen weıß, ein ebendiges eispie voll-
kommener Jungfräulichkeit des Herzens un eiNer Großmut bis Z

höchsten pier oll freudiger Begeisterung wurden diese vielen guten
Mädchen Aaus und Land, die me1ıstens Mitglieder der katholischen
Vereinigungen arICclIl, angezogen VON dem ea höherer Vollkommenheit;
er wollen S1e NUur noch TUr ott und den Nächsten en.

DIE VIELEN DER ELBSTHINGAÄABE OTT
ılttern un! doch voll Vertrauen wollen Wır dieses under göttlicher
Berufung preisen un C en christlichen Familien VOL Augen tellen,
1n deren milden ugendklima, erleuchtet VO  e der Gnadensonne, die
chößlinge der Generation hervorsprießen, die „NEeCUCN Ölbaum-
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pflänzchen“ S W, ), die MOTrgecnN blühen sollen. Besonders möchten Wir
auch die jungen anner un äadchen loben, 1E sich der Notwendigkeit
der Ausbreitung des Reıiches Gottes ew werden un sich alUur durch
Selbstheiligung und Arbeit der KRettiung der Seelen ganz einsetzen.
WIr erinnern S1e daran, daß die Stimme Christi beständig alle seliner
a  olge ruft un! die mi1t saniter Gewalt zieht, die 1n Gebet, Apostel-
dienst un Opfiern „Menschenfischer“ werden wollen eSsSus ruft £1N-
ladend „Wenn du vollkommen Seın willst, geh un: verkaufe alles, du
hast, unı S1D den rmen, un\ du wıirst eıiınen chatz 1M Himmel
aben, dann omm und olge IT  66 (Mt 19 21) Das bedeutet, sich selbst
verlieren, siıch finden; ist eın ichverschenke den, der ın der
Lage 1St, uNSs ın der kommenden Welt das Hundertfältige VO. dem, Was

WI1TLr Jetzt ra alentien un:! Fähigkeiten für die Verwirklichun:
sSe1ınes Reiches verschenken, wiederzugeben un dazu das ewige en
vgl 10, 30)
Die vielen Ordensfamilien, (LE überall ın der Welt ihr Apostolat aus-

üben, sind {Ur unseTe Jugend e1n herrliches eal, f{ür welches 5 sich
ohnt, en un sterben. In diesen Ordensfamilien ermöglicht die
Kirche großmütigen Seelen viele Arten der Hıngabe Gott, angefangen
VO:  5 den alten mMoOoNAasSTIischen unı beschaulichen en bis den en
und Kongregationen des „tatıgen Lebens“, dıe einzelne zeitgemäße Züge
des Missionswirkens des Herrn fortsetzen.
Dem ufe dieser Stimme iolgen, hel. das WIT en wlederfinden,
indem INa  ® Christus unı dem vangelium weiht vgl Ö, 39) Selbst
die beschauliche orm des Ordenlebens, die e1n alsch verstandener Jefi=
V1ISMUS ın se1liner ganzen onne1ı nıcht egreift, ist durch und
ne wesentlich auft das Apostolat ausgerichtet ach den Worten Unseres
Vorgängers aps Pıus XI „ Viıel mehr tragen ZU. achsen und AÄAus-
breiten der ırche jene Menschen bel, d1ie durch und Abtöfung
einberg des Herrn Diıienst tuen, als jene, die durch aktıve Arbeit tätig
SINd; denn erstere S1Nnd C die VO ımmel die belebenden Gnaden erab-
ehen, die nötig SiNd, die gepfügten cker der aktiven apostolischen
TDelter bewässern und TU!  ar machen‘“ (Const Apost MmMDra-
tiiem; NL 1924, 309)
Das Gebiet der relig1ösen Vollkommenheit ıst. fast grenzenlos, ennn der
rang Z Apostolat erhält selıne Nre VO. beständigen Gottsuchen
und VO  5 der Treue ın seıner nade, VO  5 den anhaltenden Bemühungen



größeren nneren Fortschritt. eitz sind die Felder reit {Ur die Ernte,
doch apostolische un elfende an S1INd notwendig. Da 1sS% das Mis-

sionsapostolat, das viele Berufe braucht, die den wachsenden Bedür{inissen

entsprechend ausgebi  et sind, das Wort ottes auszubreiten. Da ist

ebenso die or die Seelen 1ın den Pfarreien unseTer Großstädte, 1n

denen viele Orden bereıts mi1t großem ErTiolg arbeiten. Da ist ferner die

besonders schwier1ige Au{fgabe der religiösen, moralischen N:' ntellek-
uellen Jugenderziehung, die VOIl den Eltern vertrauensvoll ın die Hände

religıöser Maänner und Frauen gelegt wird, die 199828  @ nıcht enttäuschen
darf uberdem kennen WI1TLC die vielen rtien der Nächstenliebe und der
er der Barmherzigkeit, 1ın denen en un Kongregationen sich aus-

zeichnen. Sie alle setfzen die 1e unseres errn aut Erden fort, VO  5

dem eschrieben steht „r ging umher, Wohltaten spenden:! und alle
heilend“ Apg 10, 360)

KUE AR  BIETE FÜR DIE CHRIS’II

1le diese Aufgabengebiete benötıgen dringenı Priester un Ordensleute,
un die or e1iNe größere Zahl VON Arbeitern für die Ernte Christi

verpflichtet unNs alle, NSeTr estes tun, daß auch ın unserer modernen

Zeıt, W1e in den agen der großen Ordensgründer un:' -reformer, mOg-
lichst viele Jugendliche der Einladung des errn folgen Neue Arbeits-

gebiete werden sich U kurzer e1t UrTrC! das ökumenische Konzil auftun.

Die es! ehrt, daß einem solchen Konzil eine Ze1t besonderen

religı10sen Eifers O1gT, ın der der Heilıge Geist großmütige un helden-

Berufe erweckt un der iırche die C  en und notwendigen
Menschen zuführt. 1eser Glaube un d1iese OIInun. erIullen
Herz mı11 eiıner ahnenden Erwartung. eitz arum jr vereinten Be-

mühungen religıöse eruie mi1t en Mitteln fort, indem iıNr der

Jugend aut geeignete else die onhelıl un den Zauber e1InNnes solchen
Berufes zeigt Benutzt die außergewöhnlich wirksamen ıttel, die Zeiıtung,
10 und ernsehen bieten, ZULI Ausbreiftung uUNnseIer großen Ideale

Bedenkt auch, daß notwendig 1StT, 1n Ordnung un m1 gegenseltiger
ochachtun zusammenzuarbeiten ZU. Besten der universalen ırche,
die für jeden einen geeıgneten Platz hat Überlegt, Ww1e ihr die T1esStier
un Ordensirauen ın erster Linıe eiINSeTZ Jjenen Plätzen, S1e
meilisten erforderlich sind; überwindet E1 alle noch verständlichen,
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eigennützigen ane Kurz gesagt cheu keine Mühe, die Berufe überall
mehren.

Die Tätigkeit, die Jetzt nach diesem Kongreß bei der Relig1iosenkongre-
gatıon und ın allen Einrichtungen beginnt, ist viıelseitig und VeIr’«»-

pflichtend. ber Wır S1Nd be]l euch mi1t Unserem Verständnis, Unserem
Wohlwollen un: Unserem

esus, sende TDelter 1ın deine Ernte, Cd1e sehr wartet auf apostolische
heilige Priester, heroische Miıss1ionare, auft gütige, unermu Schwe-
STIern. NIzZUNde 1ın den erzen ]junger Männer un Maädchen die JIut des
Berufes G1b den christli:  en Famıilien den unsch, deiner irche Mit-
arbeliter fUr das zukünftige Werk chenken dürfen

Endlich wWwIes der HI aler auf selne besondere SOorge die Ent-
wicklung In der Kongo-Frage und auf die Notwendigk£Keit des Gebetes
Iür dieses nlıegen hıin
Dann schloß

Diese väterlichen Uunsche sind begleitet Von einem besonderen aposto-
ischen egen, Zzuerst für Sle, Herr Kardinalpräfekt, un: für Ihre NMa
arbeiter 1n der Religiosenkongregation, für das äpstliche Werk für
Ordensberufe, fÜür alle Anwesenden, für alle ECEUIC Ordensfamilien und
für CUI’Ee eigenen Familien, un: ndlich 1m Geiste besonderer Liebe füur
alle Jugen'  en ın den Seminarıien un' Biıldungsanstalten, die sich ott
un:' der irche weihen un ın den Diıienst ihrer Mitmenschen tellen
wollen

(Private Übersetzung für die Ordenskorrespondenz ach dem Olfizi-
ellen ext Vgl AAS 54, 1962, 32—3F
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Priester und Mıiıssıon

Von xzellenz Bischo{f Dr J öhannes Pohlschneider, Aachen *

Es ist MI1r eiıne ganz besondere Freude, heute ın diesem erlauchten Telse

führender Ordensobern und -oberinnen weilen un: mich m1% ihnen ber
e1n legen unterhalten können, das 1M Mittelpunkt unseTrTes Lau-
ens un Denkens steht un: dem uNnser er Sorgen un Lieben gilt
'ıDer autf der anderen Seıite das an ich nicht verhehlen ist M1LL

doch die Vorbereıtung autf das ema „Priester und Mission“ ein1ıger-
maßen schwer gefallen; denn ich hatte das Gefühl, daß 1er nıcht T

eın Problem geht, das alt ist. w1ıe die Kirche Christi selbst, sondern
daß die elısten VÖO)  . Ihnen mit den 1er anstehenden Fragen konkreter
in Berührung stehen als ich un daß ich Ihnen er nıicht jel Neues

gen annn

nen brauche ich aum 9 daß eın Priester ohne Interesse TUr

die Missionlerung der Welt e1Ne „contradıct1io 1n terminis“ P daß eın
olcher Priestez: einfach seinen Beruft verfe

Schon 1mM en Bunde hatte Gott WHre den Propheten Isalas verkünden
lassen „Es kommt die Zeeıt, da alle Völker un alle Zungen sich VerSalnll-

meln; S1Ee werden kommen un! meılıne Herrlichkei schauen“ (LS 66, 18)
Und wiederum lesen WITr bei emselben Propheten: Za weni1g ist C daß
du meın nech 1Ur bist Ich mache dich ZAUTG Licht der Heiden-
völker, damıt meın e11 bis die Tenzen der FErde reiche“” (Is 49, 6)
„ Gott W 1 daß alle Menschen er e werden und
AA OB Erkenntnis der Wa  el gelangen“ d ' L11ım Z 4),
dieser Satz des Apostels steht als fundamentales Leitwort ber der gall-
Zen Heilsgeschi  te des Alten un Neuen Testamentes Dieser Satz ‚e1iN-
haltet den Iınn des Erlösungswerkes, das der Sohn Gottes Vo  rachte
Z.u A1esem Z weck ist T1STIUS Mensch geworden. arum wandert
mudlich ber die sonnenverbrannte rde Palästinas XO  5 Galijläa Dıs J
däa Darum iın den Dörfern un Städten Und CS klingt w1e der
UIs  Trel seiner mitfühlenden Seele, WenNnn angesichts der elenden un!
verwahrlosten Volksscharen, die einer Herde ohne Hırte gleichen, aus-
ruft „Die Ernte ist groß; aber der Arbeiter SIN.d wenige. Biıttet alsSO den
Herrn der Ernte, daß rbelter 1ın seıne Ernte sende!“ (Mt 9, 35 41

Der Vortrag wurde auf der Mitgliederversammlung des Katholischen Miss1ons-
rates 1961 ın Üürzburg gehalten.

166



In unmittelbarem NSCHIU. diese ortie erl der Evangelist Mat-
thäus über die Auswahl der Apostel un ihre Aussendung ın d1ie mM1SsSs10-
narische Arbeit. Zunächst ollten S1e reilich d1ie Frohe Botschaft 1U  _- den
en verkünden. ber später weltete ihr Missionsfeld AUS. ‚Gehe
hin un lehret alle Völker und tauifet S1e  C6 (Mt 28, 19, 20) ögen d1ie Apo-
stel nIfangs diesen allumfassenden Missionsbefehl och nıcht ın selner
ungeheuren ra  e1Ve begreifen, vernel der Herr ihnen doch 1ın den
etzten ınuten VOL seıner Himmelfahrt nochmals den eılıgen 15
und Lügt hinzu: „Ihr So. mMeıne Zeugen seın 1n Jerusalem, ıIn ganz aa
un Samarıa, ja bis die Girenzen der Erde“ Apg Ö)
Wir WI1sSsen, W1e erns die Apostel VO Zeitpunkt der Herabkunfft des
elligen Gelistes m1t dem Missionsaufitraggen „Wehe
mMIr, Wenn ich das Evangelium icht verkünde“ (1 Kor 9, 16), diese drän-
en! Unruhe ın der eele des eiligen Paulus trıeb auch Cie übrigen
Apostel S1e betrachteten 5 als ihre heilige Gewissenspf{licht, ber ecere
un: Länder eilen, die christliche ellsbotschaft VOLT „Heiden un: KO-
nıge  eb tragen un: schließlich für die ahrheı des Evangeliums ın den
'Tod gehen
Es lieg ın der Natur des göttlichen Erlösungswerkes, daß der 1SS10NS-
auftrag der iırche füur alle Zeiten gilt un n1ıemals zurückgenommen
wıird „Dıie Wahrheitsfülle des ristlıichen Ha ı-
bens“, hat ardına. aulhaber einmal gesagt uIiende Stimmen ın
der Wüste der Gegenwart, 48), „gehört wı1ıe dıe Sonne en
Völkern, und eın einzelnes olk annn allein wandle 1MmM
Licht.“ „Es ıst EeLWAaSsS Großes un Gewaltiges den Missionswillen (der
Kirche); l ist vergleiche: mi1t dem ScChöpfungswillen. Dieser euU-
ert das Antlitz der Erde ın ihrer körperl!:  en Umbildung, jener bildet
CUue Geisteswelten als 1imMMer ne  c eroberte Provinzen des Reiches Gottes“
artmann, T1ISTUS 391) Auftrag un grundsätzlicher der Kıirche
7410 0 6 Missionierung bleiben also iIimmer wesentliche erkmale des Reiches
Gottes auf en

I8l
Aber dennoch dürfen WI1Tr eins nicht übersehen: Auch 1n der eschichte
der iırche g1ibt Zeeiten, 1n denen weilite Kreise des Gottesvolkes, un
ZWAar nıcht NUu  — Laıen, sondern auch rlester, 1n Gefahr sind, den Ver-
suchungen < ndivıiduellen und kolle  1ven EKgO-
Z NtiITIK erliegen. Zeiten der Ruhe, des Wo  stan  S, Zeiten, in
denen die Kirche auDberll! gefestigt dasteht, bringen ohne Zeifel die (ze-
fahr der Erschlaffung, manchmal die Degeneration mit sich. Die
Masse der Christen ist ann versucht, sich als das auserwählte olk
fühlen, sich selbst genügen un: die Verantwortung egenüber den 1n
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der Finsternis des nglaubens ebenden Völkern ergeSsCH., Eıs
kommt VOTL, daß auch riester und Ordensleute dieser Kurzsichtigkeit
und Engbrüstigkeit erliegen, daß S1e 1Ur ihren 1r  urm sehen oder
1Ur aut das Wohl ihrer Gemeins  A bedacht sind un e1n Verständnis
en f{Uür den allumfassenden Missionsauififtrag Christi nNnd die unlıversa-
len nlıegen der Kirche. 1C| gSanz selten mMUussen WITLr erleben, daß
einzelne Tr1esStier sich ochherzigen Laıen, die sich dem Dıenste Gottes
un: der Seelen weihen wollen, hemmend ın den Weg tellen un ihren
Idealismus lähmen aps 1US E hat seinem Schmerz ber diese be-
Tu Tatsache einmal USATUC!| gegeben bel einem Kongreß weib-
licher Orden „HmMeute mM UusSsen Wır uns alle die Tr1ester un alen,
rediger, Redner un Schriftsteller wenden, die eın Wort des Lobes
mehr fUr die T1STUS gewel Jungfräulichkeit en S1e gehören

den Hauptschuldigen einem Sachverhalt, VO  - dem Wır I9 DU mi1t
Trauer reden können“ (Herder-Korrespondenz VIL,; 1952, J3)
Aus dieser or heraus wurde VOTL ein1ger e1t e1N 1mM uItrage der
Propaganda-Kongregatıon erarbeıtetes oLum „De vocation1bus mM1Ss10-
nalıbus fovendis“ herausgegeben, das 1ın eindringlı  er Weise den

n denMissionsauififtrag der Kirche Uun: die seelsorgliche Not
Heidenländern erinnert. uch heute, E1 dort, mussen die Miss10-
are ın den bekannten 1ı1lIieru einstiiımmen, den e1nNns der Apostel Pau-
1us ın TITroas In Kleinasıen be1l einer nächtlichen Visıon AaUusSs dem Munde
des Mazedonlers vernahm: „Komm herüber un hilf uns  c Apg 29,

1R

„Ja, kommt herüber un uns“,  “ dieser Notruf hat ohne Zweifel
SEINE ganz besondere Berechtigung gerade 1ın unNnserert Zeelt, die WILr ohne
Übertreibung als eine Schicksalsstunde ın der es der Völker be-
zeichnen dürfen

Es klingt beinahe W1e e1INe abgeg£‘iffene Redensart, W enNn WITLr Sagen, daß
Zeitalter UrC| eine och nicht dagewesene Unruhe gekennzeich-

net, daß die Welt In Bew geraten IS T Dennoch ist
wahr und WI1TLr mMUusSsen uns diese aufrüttelnde Tatsache immer wieder

ın die eele rufen. Vielleicht kommt uns die Tatsächlichkeit dieser e1lt-
situation besonders grei  ar ZU. Bewußtsein, wenn WITr uns etitwa 1ın die
Lage VO  =) Kennedy, dem Präsidenten der USA, versetzen. Was en
WI1TLr Europäer uns 1ın früheren Ze1ten iel die en un aten des Prä-
sidenten VO  ; ordamerika gekümmert? Jetzt hören un lesen WI1TLr jeden
Tag VO  n ihm 1ın der resse, TI UnNndIun. und 1m Fernsehen. Die Welt
ist unbeschrei  ich eın geworden, und die sale er Völker der
Erde sind ineinander verzahnt. stelle MAIT.  A u VOL, Ww1e Präsident



Kennedy gleichsam einem Seismographen sıtzt D all die Erschutte-
rungen verfolgt, die sich aufend irgendwo auft der Welt emerkbar machen.
Ja, d1ie Völker sind unruhig geworden.
Angola, erien. Der schwarze Kontinent 1st aus dem Traume erwacht
un! sieht sich plötzlı hineinversetzt In eın Zeitalter. Die Völker
hören VO  _ den Wundern der Technik un des modernen Lebens, S1e rufifen
ach Unabhängigkeit, S1e turzen alte, vielfach Wn  T@ überlehbhte Ord-
nungen Un beginnen, glel  sam W1e einst die Bewohner VON abel, Aaus

eigener Pa einen 1U @00 bauen ohne hinreichende moralısche, gel-
stıge un relig1öse Voraussetzungen. Die ist eın maßloses Durch-
einander nd die Gefahr, daß S1e den Maächten des Nıhilismus 1ın die
Arme fallen
Denken WIr Asıen! Dıie T1SE@e ın La0os ist ]Ja E  — eın wınziges
Symptom der ungeheuren gesellschaftlichen und gelistigen Bewegung,
Cdie diesen Kontinent erfaßt hat, 1ın dem diıe Haälifite der enschheit
wohnt
Sibirien, ama mıit 600 Miıllıonen Menschen, Nord-Korea un Oord-
Vietnam sind bereits dem Kommunlismus verfallen Die übrigen asS1a-
tiıschen Länder sıind ernsthaft bedroht, auch Indien m1t seinen 400-500
Millionen Menschen; 1ın dem dichtbevölkerten Staat Kerala wählten 49 9/9
kommunistisch.
Denken WIr auch Cd1ie politischen Unruhen 1ın udamerı  a, VO  3
uba ber Venezuela bis Argentinien. glaube, Papst 1US C: hat
einmal gesagt, WE üdamerika enke, könne nicht mehr schla-
fen
Wer wollte eugnen, daß die Welt uNnserer Tage einem brodeln-
den Vulkan geworden Lst un: daß WIr alle Rande dieses Vulkans
ber einen chmalen Yrat wandeln und 1n Gefahr SINd, selbst VO  e einem
ausbrechenden Feuer erfaßt und 1ın die 1eie ger1ssen werden.
Doch sprechen WI1Ir nıcht VO  5 UNS, sondern denken WITLr die Völker, die

endepunkt ihrer Geschichte stehen. Es ist ganz sicher:
Es g1ibt f{ür S1e T eine KRettung VOL eiıner unheilvollen Entwicklung,
g1bt fUr S1e NUur eine Hoffnung aut e1INne ein1igermaßen giu Zul=
un das ist die ahrheı des Kvangeliums, die rlösung durch die
‚eilsgnade Christi
Wenn WIr die ra aufwerfen, WwW1e die Welt Ende dieses Jahrhun-
derts aussehen wird, dürfen WITLr die rasche

S nicht unberücksichtigt lassen. Die We  evVvÖölke-
rung wächst ın einem sich überstürzenden Tempo Im Jahre 1650 zählte
die Erde etiwa 600 Millionen Bewohner. Im Tre 1959 Z0ö Mil-
liarden Jede Sekunde etfiwa wird eın ensch geboren Für das Jahr 2000
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rechnet INa  } mi1t eiıner Weltbevölkerung VO. 5,6 Milliarden, also mi1t eliner

Verdoppelung der Menschheit innerhal Jahren Dıie Hälfte der Men-

schen lebt 1n s1en Dıie Statistiker errechnen fUr das Jahr 2000 alleın

fUur 1na eine Milliarde Menschen.

Diese rapide Bevölkerungszunahme brıngt nicht NULr politische efanren
mi1t sich, S1e wirit nıicht 1LUFr bis jetzt noch fast lösbar erscheinende Pro-
eme der rnahrun auf, weil ja die Produktion VO  5 Lebensmitteln
nicht S schnell wächst w1e die Bevölkerung, WI1Tr sehen Jetzt ja nıicht
mehr W1€e früher einzelnen begrenzten Hungersnöten 1n bestimmten

Ländern, sondern einer allgemeinen, schleichenden Unterernährung, VO  s

der 70-80 9/9 der Menschheit erfaßt sind, egenüber diıese atemberau-
en Bevölkerungszunahme stellt auch die Kirche VOL riesengroße M1S-
sionarische ufgaben. Es ware N1e wlieder gutzumachen, WenNnn s1e 1n d1e-
SCL[ Schicksalsstunde versagen sollte

Und och e1INes kommt hınzu Die Machte der Finsternıis s1ind mi1t einem
ohl noch icht dagewesenen auf den Plan getreten. Sie rıingen

en Fronten, S1Ee schüren den Unfrieden 1n allen Kontinenten; m1%
en Mitteln der Lüge, der erstellung, der nirıge führen S1e ihren dia-
O11S:!  en amp nıcht NUur d1ie politische Macht, sondern etzten n=
Ces die unsterblichen Seelen der Menschen, insbesondere der Jugend.
Für die Aktivıtät des Kommun1ısmus 1er e1n pPaal Beispiele, die U1l

gleichzeltig VOL cden für die Zukunfft heraufsteigenden efahren —

chrecken lassen. In un Zeit hat INa ın Moskau auft Initiatıve der
Moskauer Staatsuniversität un anderer Hochschulen eınen 1ub junger
Atheisten 1Ns Leben gerufen, der sich 7U Au{fgabe macht, systematisch
den Unglauben unter der studierenden Jugend un dem VeIl-

breiten (vgl KNA-Inf Nr 14, pr1
In Odessa Schwarzen Meer wurde eın eigenes „Haus der Atheisten“
gegründet, das den amp ott aufnehmen sol1l1 (vgl Mitteilung
1M Digest des stens, Juli 1959, 45)
In der deutschen SowjJetzone verfolgen die Jugendweihen dasselbe Ziel
Im Sommer 1959 UDertIru: das Os  erlıner Fernsehen e1nNne Feierstunde
der Jugendweihe aus Rostock Eın Vizeadmiral der Marıne hielt dabe1
die ESTrFrEde Er OoOrderte die Weihlinge auf, icht überkommenen
Dingen hängen, un ann wurde den „Jugendgeweihten“ das athei-
stische tandardwerk „Weltall-Erde-Mensch“ überreicht vgl KNA, 28
Marz

In ına hat INa den amp den G lauben 1ın den Seelen der Kın-
der durch die inrı  ung VO  ® Kindergärten aufgenommen. Im Jahre
1957 wurden durch diese Kindergärten eichlich eine Million Kinder

170



falßt. Ende 1953 bereits 24 Millionen Im Laufe der folgenden
re aul 119  5 durch Einrıchtun Kindergärten alle rund 100
Milliıonen chinesische Kinder zwangswelse StTAaatlı! betreuen und 1n der
mater1alistischen Weltanschauung erziehen.

In Dnjepropetrowsk 1StT, W1e die sowjetische Zeitung „Robitnytcha €-P
zetia  06 1n K1eW 1mM Maärz 1960 berichtete, eine atheistische Universität DC-
gründet worden. Die A Atheismus“ dauert 1ın dieser An-
stalt ZW el Te Za Ende e1iInes jeden Jahres en die Studierenden
eine Prüfung abzulegen Wie weilıter bekannt wurde, ist jetz en
sowJetischen ochschulen das Yach „Grundlagen des Atheismus“ oDl11-
ator1s geworden. 1le Studenten des vlerten Studienjahres sSind Vel-

pflichtet, diese Vorlesungen hören. Eın offizielles sowjetisches Schul-
nachrichtenblatt kommentierte die Einführung mı1t der Bemerkung, daß
durch den Besuch dieses Faches den Studenten die Möglichkeit geboten
werde, miıt w1issenschaftlichen Argumenten die Lehren der Reli-
gıon anzukämpfen und sich e1inNne kritische Kınstellung den relig1iösen
Anschauungen eigen MmMachen Vgl KN  b> Nr (8, prı 1960 IB
408)
Am Z Februar 1960 ündigte Ministerpräsident hrus  oOW iın einer
VOINl Radio Moskau übertragenen ede . daß ın Moskau eine CUE Un1i1-
Vers1ita für tudenten aus ‚s1en, A{frika un Lateinamerika eröffnet
werden soll Zunächst soll mi1ıt 500 Studenten begonnen werden, un ın
den nachfolgenden Jahren sol1l die Zahl der Studierenden aut 3000 bis
4000 erhöht werden. Die Studenten zahlen keine Studiengebühren un
erhalten glel  zZzeiIu Stipendien, frele arztlı Betreuung un freie
Wohnung Die ahrkosten nach oskau un: zurück werden den Studen-
ten zurückerstattet Die CUue€e Universität soll den Namen „Universität
der Völkerfreundschaft“ führen Nach den Worten TUS  OWS so1l
die Institution „‚allen Studierenden offenstehen; denen, die VO  m; ihrer Re-
gierung geschickt werden, und denen, die Aaus persönlichen Wünschen
dort studieren wollen“: Ingenieure, Landwirtschaftsspezialisten, rer,
Ärzte, Wirtscha  er un andere achkräfte Die Universität soll der Aus-
bildung hochqualifizierter Fa: dienen, die nach ruschts  OWS
Worten VO cden asıatischen, afrikanischen und südamerikanischen Län-
ern enötigt würden. Nach Abschluß ihrer Studien 1n oskau könnten
diese Jungen Leute ihr Wissen ZU Wohl ihres Volkes un ihres Landes
wenden (vgl KNA-Inf Nr. 9, März 1960, 6 Vor weniıgen onaten
ist diese VO  - Chruschtschow angekündigte „Universität der Öölkerversöh-
nung“ termiıngemäß unächst mıit 500-600 Studierenden eroiine worden
140 000 Studenten aus afrikanischen und aslatischen Entwi  lungslän-
dern, Missionsgebieten der Kirche, studieren derzeit ausländischen
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Hochschulen un! Universıiıtäten, die Haälifite davon ochschulen der
kommunistischen Staaten 1n kuropa und sıen KNA/PD 61/1V/370
28

Schon 1955 emerkte das Handbuc fUür Studenten der Moskauer Unıi-
versıitat

„ Wenn ES 1mM zarıstischen Rußland insgesamt U6 ochschulen gab,
denen 118 000 Studenten A US5 vornehmlich vermögenden Kreisen
studierten, g1bt E Jetzt 1ın der mehr qls 700 Hochschulen,

welchen WE 000 Studenten Kiınder VO  5 Arbeitern studie-
ren.  66 LUEr 1n: arl Bringmann: Moskau Mythos der Macht
Berichte nd Bılder eiNer Moskaureise 19595, 19) Allein ıln der
„Kathedrale“ der mater1lalistischen Wissens  Aue 1n der mi1t em
Prunk erbauten Lomonossow-Universi1ıtäat, studierten 1953 m1t dem
Pflichtfifach „Marx1ısmus Leniınısmus"“ 000 Studenten, darunter
viele usländer Der gewaltige Komplex der Uni1versität, das höchste
Gebäude der Sow]etunilon, ist auf 000 Studierende berechnet.
In 192 Fakultäten werden 1er d1ie „Maschinisten der Wissenschafit“
die „Spezlalisten“ der mater1ı1alistischen Weltanschauung herange-
bildet Ebd 16)

Besonders systematisch baut das olschewistis: Rußland se1ne Macht
Z Eroberung der Welt auf 1e die Ausbildung des

Nns In der Bundesrepublik ag INa über den immer
größer werdenden angel Ingenieuren. In der absolvierten

Te 1956 000 Ingenieure die techn1ıschen ochschulen, ın den
USA 26 000; Inzwischen dürften esSs ın Rußland ohl ährlich eiwa 100 000
sSein. Sie bilden gleichzeitig das unerschöpfliche Reservoir für die unter-
entwickelten Länder un sollen einmal die Avantgardisten für die Welt-
revolution eın Man SsagT, daß ın Afrika auf einen Missionar kommu-
niıistische Agenten kommen, un das ın einem AugenDblick, 1n dem jene
Völker Scheideweg stehen.
Man sollte meınen, die 1er sich auftuenden Perspektiven für C1e Z
H mußten die Christenheit beunruhigen; aber dennoch hat INa
den Eindruck, daß die sogenannte christliche Welt weltgehend die g._
fäahrlichen runde entweder iıcht sieht, oder doch weniı1gstens iıcht
die Krafit aufbringt, der Gefahr wirksam egegnen. Hier mMUu iıch
das denken, W as Bischof een einmal gesagt hat

„Die Gottlosen en Leidens:  aft, aber keine ahrheit; die Chri-
sten en die ahrheit, aber keine Leidenschaft.“

Mit echt hat ardına. aulhaber schon seliner Zeeit der Christenheit
die Mahnung zugerufen:
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„Wenn d1ie Feinde der Kirche wachen, dürfen ihre Freunde nicht
schlafen
Wenn die Feinde der Kiıirche reden, dürfen ihre Freunde iıcht
schweigen
Wenn die Feinde ZU. Kampfe rusten, dürfen Cd1e Freunde das
Schwert des Gelstes nıcht rosten lassen.  66
(Faulhaber, Rufende Stimmen 1n der W üste der Gregenwart, 271)

Es erhebt sich also die ra Was eliche Verant-
wortiung tragen angesl  S der gegenwärtigen Weltsituation namentlich
d1ie Prıester un auch die Ordensleute gegenüber der Mission?
Die erstie ziehende Konsequenz dürfte ohl C(1e se1ın, daß WI1r uns ın
unseren en mehr denn I wleder S

wesentliche Aufgabe der Kire Her die gekennzeichnet ist
durch den streng verpfli  enden Auf{ftrag Christi e hın ın alle
CI (Mk 16, 19); ‚Lehre alle Völker un taufet sS1e (Mt 28, 19) „Gott
WILL, daß alle Menschen Gretite werden un AA Erkenntnis der Wahr-
heit gelangen“ (1 'Lım 2,4) Die VO  5 T1STUS gewollte ırche 1st also
nıcht eine Bewahranstalt IUr ihre treuen Glieder und TUr diejeni-
SCN, d1ie au eigenem Antrieb zufällig ihr stoßen. arum ist eın T1ester
einfach nicht berechtigt, 1Ur selinen eigenen wohlgebauten Kirchturm

sehen unı seın Interesse ausschließlich auf die ihm anveriraute Ge-
melnde eschraänken Neın, ist als Sacerdos und Seelsorger miıtver-
antwortlich IUr das achsen des Reiches Gottes 1M allgemeinen Er muß
hinausziehen in die weilıte Welt, wenn auch icht körperlich, indem seine
eigene Herde verläßt, aber 1m Geiste muß mıiıt nach draußen die
Front en un VO daheim für den ständigen aC| Sorgen, da-
mı1t die 1SS10NAare draußen die chlachten Gottes erIfolgreich chlagen
können.
Im Introitus VO Fest des eılıgen Don Bosco sagt die iırche „Gott gab
ihm (dem Heiligen) Weisheıit un Einsicht 1ın Überfülle unı eıne Ee1Tie
des Herzens eich dem Gestade des eeres.“ Diese la
d1is e 1n der alle Menschen un SOZUSaßgCN die Welt Platz aben,
ist eın Wesensmerkmal des katholis  en Priesters, der Se1INe ırche 1e
unı ihren unıversellen Auftrag egriffen hat Er kann, darf icht
einlı und engsiirn1ıg se1ın, sondern Se1IN Herz schlägt TUr alle
Menschen, die gleich ihm ewligen Leben berufen SINd, un darum
chließt auch die nlıegen der Missionen ständig a seın Denken un:
Beten un Opfern e1in.
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Eın rlester, der diese £e1LEe Cdes Herzens nicht hätte, mMmUußte sich 1mM
Grunde Ja auch beschämen lassen VO  S NSeIeIN gläubigen aılen. Ist
ın ahrheı nıcht S daß Z  0oOSsSe gläubige Christen nıicht müde werden,
{Ur d1ie Ausbreitung des Reiches ottes beten und opfern? Ist
icht Erfahrungstatsache, daß Gläubigen, WeNn sS1e eiıner Mis-
sionskollekte aufgerufen werden, ganz besonders ochherzig spenden?
Ja, S1Nd nicht auch die staunenswerten Ergebnisse der „Misereor“-Kol-

eın SINNIALLLSEC Bewels afür, daß die allumfassende, erbarmende
1e 1mM christlichen olk niemals ausstirbt? Es ist wahr, W.as Prälat
Mund als eın dictum VO  5 meınem orgänger 1mMm Bischofsamt, Bischof
Johannes Joset Vä.  e der Velden VO Aachen erl! Bischof Va  ; der
Velden, erfahren WIr, sagte ıhm eines ages, als INa  ® darangıng, ach
dem etzten Krıege d1ie Missionszentrale 1ın Aachen wieder aktıiv werden

lassen „Du kannst Sanz ru  W se1n; CA1e Eeutie geben Dir TUr die
Missıonen auch dann noch, wWwWenn E gar keine Mı1ıssionen mehr C6
Sollten A MMR eLwa die Priester sich VO ihrem gläubigen olk beschämen
und hochherziger, opferbereiter 1e übertreffen lassen, s1ıe, denen
das Wort Christi gilt „Wıe mich der Vater gesandt hat, sende ich
euch“ (Jo 20, Z Kann der Priester teilna  S1O0S astehen, WenNnn das
hilfesuchende Wort HÖört, das der Heıland eıns qautft Sichars reifenden
Ahrenfeldern sprach un das gerade ın UuUuNsSsSeTrTer Ze1it MO Güuültigkeıit hat
„Secht die Felder, WI1e S1e reıit S1inNnıd Z Ernte“ (Jo 4, S
Neın, das darf nicht se1n; denn dann hätte der Tr1ester seınen Beruft VeI-

e dann hätte den ınn selner priesterlichen Sendung nicht be-
griffen; dann würde S übrigens auch seiıiner e1genen (jemeinde einen
en Dıenst erweısen; denn &S ist eINe Erfahrungstatsache, daß das
relig1öse en dort wächst un: gedelht, die mitsorgende, die hel-
en Liebe für die Missionen der irche lebendig ist.

elche weitere Konsequenz wird der Se1lnNer Sendung bewußte Priester
AaUusSs dem allgemeinen Missionsauitrag Christi und aus der besonderen
Weltsiıtuation der Gegenwart ziehen?
Er wird sich se1ıne ernsten edanken machen ber das Mahnwort des
Herrn: „Die TNIie ist Sroß; aber der Arbeiter Sind wenıige. Bıttet also
den errn der Ernte, damıit TDelter ın Se1Ne Trnie sende  C6 (Mt 30),
m1t anderen Worten: der Priester wird sich mühen den M1SS10-+-
narischen Nachwuchs, Priester, Ordens- un Lalen-
kräfte für C1e Missionsfelder der Kirche.
Man ag 1n uNnseren Tagen immer wieder ber den angel prie-
sterlichem aCAwWwWuC| Man sagt, d1e Menschen unNnserer e1t se1ı1en opfier-
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scheu und materialistisch gesinnt. ESs soll nicht geleugnet werden, dalß
weite Kreise der 1m ONISTAN! ebenden Völker VO Zeitgeist des prak-
tiıschen Materialismus angekränkelt SiNd. bDer aut der anderen Seite 1st

ebenso wahr, daß O auch heute noch allenthalben viele hochherzige
Menschen g1bt, namentlich junge Menschen, die begeisterungsfähig sind,
deren Seelen sich VO. Feuer der Ottes- un! Nächstenliebe entzünden
un großen Taten antreiben lassen. ichts ware alscher aqals mMel-
nernN, ES gäbe heutzutage keine gelstlı Berufte mehr. Neın, ott senkt

allen Zeiten den Samen der Na 1n jugendliche Seelen hineıln. An
uns 1egs CS, diesen amen egen und pflegen und die VO  . ott
Auserwählten ın besonderer Weilise betreuen. Ott verlangt auch 1ler
VO.  a die Mitwirkung m1t der Na
Vor eın Paar Jahren hatte die Pfarrgemeinde udel-Dorp, das südliıchste
orf der DIiOzese s Hertogenbosch ın Holland, das lück un das rıviıleg,
daß ort 1n der arrkirche vler ne der Gemeinde Priestern ge-
weiht wurden. IB Priestersöhne aus der Pfarreı assıstierten. Die OTri=
emeinschaft hatte diese Ehre ohl verdient. In Jahren schenkte S1Ee
der erhgen Kirche 2 Priester. In SEe1INeTr Ansprache sagte der Weih-
bischof „Nächst der VOIN christlichen Grundsätzen geleiteten Ehe ist d1ie-
SCS Verdienst VOL em Zzwel Personen verdanken: dem seelenelfrigen
errn Pfarrer und dem Herrn ehrer Winkelmolen, cer 47 TEe der
orischule tatıg WAar. Mıt Zurückhaltun un: Takt hat das ZAartie
Pflänzchen des Priesterberufes ın den Herzen seıner Jungen ZU W achs-
tum gebracht un 1n jeder else gefördert. In den 4."7 Jahren selner
Amtszeit sah 40 seliner ungen die Altarstufen besteigen. elche
Freude für den greisen Jugendbildner, daß diese 1er Neupri1ester auch

selinen Jungen zählen (Willenbrink, Gottes Wort D Kirchenjahr,
326)

Das sind die kostbaren Früchte beharrli  en priesterlichen unı erziehe-
riıschen Mühens Cdie ZU. Dienste ottes erufenen jJungen Menschen
Was ıer VO  5 den Priesterberuien gesagt WIird, gilt mutatıs mutandıs
natürlich auch VO  5 den erufunge der Ordensbrüder un rdensschwe-
stern, Ja, D1ISsS eiınem gewlssen Ta auch VO  5 der Mobilisıerung der
Lajenkräfte iUur die Missionen. Eigentlich mußte ]jedem Seelsorger
gelingen, durch ernstie un: beharrliche Erziehungsarbeit nach dem Be1l-
spiele Christi aus den vielen Schülern, die { sich hat, wen1gstens
einige posteln ormen, Pionieren des Reiches ottes, denen
INa das Wort des eılıgen Augustinus zurufen darf „Luebet, W as ihr
glaubt! Verkündet, Wa ihr lie Aug 15, Im übrigen hat sich
Ja immer wieder erwlesen, daß oadle junge Menschen UNSeIer Tage,
ohl die Jungen W1e die Mädchen, einen besonderen Zug ın Cdie 1issıon
verspuren. Das ist Ja auch ganz Naturlı denn der junge Mensch ‚tra
ın die eite  “ WwW1e ın eiınem 1El heißt. Er ıll aus der Enge SsSeıner
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Heimat heraus; zieht ih ın die Fremde un ın die erne. Selbstver-
STan muß der Priester den jJungen Menschen prüfen und feststellen,
daß eS nicht m11 einem benteurer tIun nat ber sich braucht
der Drang Ces Jungen Menschen ıbal ferne Missionsländer eın negatıves
Zeichen se1n; ann auch VO  @ der bere1ts genannten „latitudo cordis“,
VO  5 der e1Ve un Hochherzigkeit SE1INES Herzens ZeEUSECN. Bel 1edem ann
ich Ta mpfehlen, die Grundsätze ZUL Scheidung der Geister anzuwWe.

en, die 1ın dem vorhin erwähnten otum „De vocation1iıbus missionalibus
fovendis“ aufgestellt sind. Besonders wird dort folgender Passus AUS den
Missionsstatuten des Kapuzinerordens z1itliert „Qui1 ad mi1lssiones destinantur
oportet ut sınt firmı A fide, sanı 1ın COFrDOLIC, e virtute probatl; praeful-
gean humilitate el oebedientla, spirıtu oration1s, stud11l e laborI1s; ardeant

genu1lnNo Del et prox1im1, QUO OFr1TtUur zelus anımarum el spırıtu
sacrınlc11 PrFO De1 glorla, inter eles promovenda.
Ideo, Qu1 difficiles sSunt a oebediendum, acıles erC ad conquirendum
eft aı vagandum apud saeculares, proclives a.d curlos1ıtatem et levıtatem,
maxıme CeTO ad otliosıtatem; 100el verbo, Qqul proprıla commoda quaerunt;

vocatıone at idoneltate missionarla carent, ei NnU. mMOodo a M1S-
S10NeSs mittendi uünt.“”
(Deutsche Übersetzung des otfums „De vocationibus missionalibus f0-
vendis“
‚Diejenigen, die AA  H Arbeit I der 1ss1on bestimmt werden, mMussen
stark 1 Glauben, körperlich gesund un: ııa der Tugend rprobt se1n; S1e
sollen sich auszeichnen 1ın der Demut und 1m Gehorsam, sollen glühen
V angeborener Liebe ott un dem Nächsten, WOTaUs der 1Ler für
die Seelen erwächst, und sıe sollen sich verzehren ın der Opferbereitschaft
TUr die Verherrlichung Gottes, die unter den Heiden auszubreıiten gilt
Die sich aber schwer Lun 1mM ehorchen, SECINE Weltleute aufsuchen un:
DaTt ihnen Umgang pflegen, die 1ne Neigung haben Z euglerde un
Jeichtiertigem eben, V allem aber ZU Müßiggang, mi1t einem Wort
die ihren eigenen Vorteil suchen, solche entbehren der wahren Berufung
un der Kıgnung Z m1issionarıschen Dienst und dürfen auf keinen Fall
ın C(1e Miss1ionen entsandt werden.)
Bel selinen emühungen milissionarısche Berufe darf der Priester
aber VOTL allem die Mahnung Christi nicht überhören: 77 Ro Domi-
NU. mess1s, ut mi1ıttat operarl1os ın INEeSSENMN uam  C6 (Mt 9, 30) Es ist sehr
bezeichnend, daß der Heiland gerade ın diesem Zusammenhang ausdrück-
lich autf die entscheidende Bedeutung des iınweist. „Rogate
Domiınum messıis.“
Vor e1n pPaar Jahren (1958) NMel M1r eın auft eIner Pastoralkonferenz g_
altener Vortrag 1n die Hand, 1ın dem VO'  =) folgendem erschütternden Eın-
geständnI1s eiINes Piarrers erl! wurde: „Nach einem Vortrag ber
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Priesterberufe Sa e1n qlter Pfarrer Niederrhein „Herr Konf{rater,
ich MU. gestehen, daß ich 1ın meınem ganzen en noch N1ıe eın

Priesterberufe gebetet habe, und dalß ich auch niemals darum beten
ieß Leider muß ich auch gestehen, daß ich Nn1ıe eiInem jJjungen Menschen
ZU. Priesterberuf verholfen habe, un daß ich auch keine Primi1z ın
meılner Pfarrei erleht habe.“ Dann Tolgte eın tief empfundenes, spätes
„aber“. ber C WO. doch och beginnen, obwohl Ende selnes
Lebens stehe.“
In emselben Voritrag wurde ein gegenteilliges Beispiel angeführt. Es
wurde hingewiesen aut den früheren Stadtdechanten VO  5 Münster, ren-
domkapitular Pralat el habe diesen tüchtigen
un orıgınellen Priester noch gut gekannt Von Prälat Beelert ist bekannt
geworden, „daß gleich VO. ersten Tag selner Seelsorgstätigkeit
begonnen hat, ägliıch Priesterberufe beten un daß ın der Herz-
Jesu-Verehrung die große Chance für dieses nlıegen sah Er hatte die
große Freude, schon Lebzeiten ber hundert Priesterberufe 1ın SsSe1ıner
Heimatstadt heranreifen und den Primizaltar eranschreiten sehen.“
Auftf der genannten Priesterkonfiferenz rliet der Vortragende den Priestern
die eschwörenden OrtTe Z die ich NUur unterstreichen annn „Von
Pfarrei Pfarrel, VO.  5 eliner DiOzese AA anderen, von Land Land, Ja
Von einem Kontinent ZA0T. anderen muüßte INa  3) en Christgläubigen,
den Priestern VOLFal, m1t lauter Stimme zurufen, daß [} die ren
un: ıs auft den tieisten Grund der eele dringt: Allen bergehohen
Schwierigkeiten ZU. 'ITrotz ı1l sıch das Wort des Herrn VO  5
eriIiullen „Propterea dico Vvobis, omn1a YUUaAECCUMLOQUE orantes petitis, CIE-

dite, qula accıpletis, et evenjlent vobis“ (Mk „Darum M ich euch,
alles, Was ihr betend euch bemüht, glaubt NUr, daß ihr e erhaltet,
un wird euch zute1il!“ Ortra VonNn Pir Al älken, Lippramsdorf,
VO 13 Januar

VI
Ich ann meine Ausführungen nıcht S  ießen, ohne noch ın einem etzten
Nnı wen1gstens einige Antwort en aut die auch VO'  5 Priestern
oft gestellte rage E S hat die Miıssion 1ın
Zelit und 1n den VOL uns liegenden nachsten Jahrzehnten? Nimmt nicht
die Gottentiremdung 1n der Welt ständig zu? Geraten Cd1ie Völker der
Erde nicht imMmMmMer mehr In den Sog des Kommunismus und Materialismus?
Sind chrıstlichen Missionare ın unserer turbulenten und revolutio-
naren Welt nicht unausweichlich der Gefahr ausgesetzt, VO  5 den nihilisti-
schen Kräften überrollt werden? Was vermögen diese wenigen Heils-
boten des Reiches Gottes schon inmitten eliner religiös absolut indifferen-
ten, Ja 1iNM1ıtLien elıner gottfeindlichen
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Auftf solche pessimistischen un: defaitistischen Fragen mMuUussen WITLr
nAachst einmal antwortien, daß noch immer das Wort Christı Gültigkeit
nat „Con  ite, KgO 1C1 mundum“ (Jo Noch immer dürfen WITLr
selner Verheißung vertrauen „Ich bın bel euch alle Tage biıs oll-
endung der eIit:: (Mt 28, 20) Der endgültige Sieg wird auf selten ottes
sSeın. Was ware dem Christentum geworden, WenNn einst die Apostel
diesen Glauben den Sieg Christiı icht gehabi, sondern sich dem
Defalitismus überlassen hätten? AT scheinbar verlorenem Posten, auf dem

Areopag ın en steht der heilıge Paulus inmiıtten der gebildeten und
ochkultivierten Griechen Als aut die Kern{frage des christlichen
aubens, gar auf die Auferstehun Christı sprechen komm(t,
S1e „Paulus, darüber wollen WIr e1n andermal sprechen“ Apg 17, 32) und
lassen ihn stehen.
Auf scheinbar verlorenem osten arbeitet der heilige etiIrus ın Rom, der
Weltstadt, die damals eiwa eine Millıon Einwohner zählte, CT, der einfache
Fischer VO. See Genesareth. Und dennoch alle Apostel irugen ın ihrer
eele jenen unwiderstehlichen Glauben, VO.  e} dem der heilige Johannes
sagt „Haec est victor1a, QUaEC vincıt mundum, fides nostra  b @l JO I,
Übrigens ıll mM1r persönlich scheinen, daß 1n a  E €& —>  C

Voraussetzungen K eıne (D Missionlerung
der Völker ın mancher Beziehung ıel günstiger sind als 1ın den
agen der Apostel Wır en ın elner Ze1ıt, ın denen den Völkern
Oörmliıch a oculus demonstriert wird, wohin eine Welt ohne den Glauben

Gott führen MU. S1e sehen die Ergebnisse eiınNner VO  } ott losgelösten
sogenannten Weltanschauung NC sich. ürde, echt un!' Treınel der
Menschen werden mit en er Sie stöhnen auftf unter dem Joch
einer urchtbaren Iyrannel. S1e fühlen sıch etrogen alles, Wa das
Leben lebenswert acht Sie ahnen eLWwWwas VO  5 der ahnrneı dessen, Wa

der heilige Augustinus einmal also ausgedrück hat „Jussistl enım Deus,
ut sS1D1 1PSO s1t SUL. OMN1S inordinatus anımus"“ „Du, Gott,
hast { bestimm(t, daß jJeder ungeordnete Geist sıch selbst ZUTLC Straife
wird.“
Nachdem der VO  } Gott lgggglöste Geist sich also festgelaufen hat, ist
ün MEhT die Ernüchterung ber manche Völker gekommen. Denken WI1TLr  S
eiwa Süd-Korea oder ud-Vietnam Un die Bereitscha{it jener Völker,
sıch der ahrheı des Evangeliums erschlıießen Aus der Tiefe der
Gottesferne un: Aaus der Erkenntnis der Hinfälligkeit er bloß 1eS-
seltigen Kultur schauen die Menschen sehnsüchtig nach dealen
un unvergänglichen Werten. Wer weiß, welche Möglichkeiten TUr die
Missionen sich ın unserem Zeitalter noch einmal aufiftun dem Tage X,

dem eiwa der Kommunismus ın Rußland oder 1na 1n den Zustand
der Agonie versinkt, 1ın unserem Zeitalter, ın dem die Technik die
Welt umspann un! die Entfernungen der Länder SOW1Ee die Unterschiede
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—_  “n a
der Völker als bedeutungslos erscheinen Läaßt. 1nNne Reise VO  5 Hamburg
ber den Nordpol nach 10 dauert L1LUL noch 17 Stunden Darum möchte
ich Wenn ]emals, dann en WITL gerade ın unserer Ze1t en
Tund, m1T eılıgem Optımısmus das große Werk der Weltmission an

greifen
Jos Albert i hat ın eıner kleinen Schrift „Warum Mission?“

auf die großen Chancen hingewilesen, die sich {Ur die 1SS10N ergeben
Aaus der weitgehenden oslösung der Kr CHhe au ihrer
Bindung Europa, un
AQaus einer globalen N-aschbarlıch kei-t er Völker

Er sagtı urch die moderne Weltsituation eiliner globalen Nachbarlichke1i
er VoOölker „Steht die ırche heute selber ILal ihrer neugewOoONNeENECN
Weltfähigkeit als ımmer mehr in der ähe
un Reichweite, 1mM 1 der Missionsvölker.
Diese eistige Unmittelbarkei unı Allgegenwärtigkeit der iırche nötigt
heute schon die Missionsvölker mehr un mehr eliner Begegnung mi1t
der Kirche als ganzer und nicht N1Uur mi1t einzelnen Missionaren als ihren
Vertretern. Die Christen ın den Missionsländern, auch S1Ee noch einNne
winzige Minderheit Sind, werden VO  s der nıchtehristlichen Öffentlichkeit
als Glieder der eınen großen Weltkirche gewertet, mehr als eigentlich
dem Gewicht ihrer kleinen Zahl zukommt. Heute beginnt Wır  e1t
werden, Was das Vatikanische Konzıil VOTL bald 90 Jahren VO der Mis-
sionskraft der Kirche gesagt hat S1E sSe1 das ‚Signum elevatum, das Zie1=
chen, das auigeri  tet ist untier den Völkern, jene gewıinnen, die
noch nıcht glauben ‚Der Papst ist der Vater der ganzen Welt, ETrT-
klärte Shri Siddavirappa, der hinduistis Innenminister des indischen
Staates Maisur, 1ın einer Feierstunde Tage der Papstkrönung. Ihre
größte mMissionarische Möglic|  eit, die Christus der Kırche gab, an
heute überhaupt erst an, sich auszuwirken, da ihr heute durch die
globale Nachbarlichkei er Völker erst möglich gemacht lst, als A S61
chen unier den Völkern S1C|  ar werden.

Das a0s, das WITL heute urchleben, ist eın a0s Untergang Es
sind Geburtswehen eliner Weltzeit. Beim Zusammenbruch des alten,
schon fiast Sanz christlichen Römerreiches ZU eit der Völkerwanderung
VOrLr 1500 Jahren WAar ähnlich, 1Ur ın kleinerem Maß®stab. Was damals
eın Augustinus be1i Überflutung der blühenden irche Nordafrikas durch
die andalen schrieb, das könnte heute eın  a Bıschof VO  - Berlin oder
Warschau oder Prag gEeENAUSO schreiben. Die Barbarei der egenwa
braucht uns nicht ange machen. Das War ZUr Zeit der Völkerwande-
rung nıcht anders. Und doch folgte dem a0os der Völkerwanderung die
uLe VO  } Kirche und Kultur 1mM Mittelalter
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Fulton een, Weihbischo{f VO.  s New NMOLK hat TÜr das aotısche (Ge-
schehen unserTer Tage eine gute Formel gepraäagt An jeder es  tS-
periode zwıschen dem Niedergang eıner Zivilisatıon un dem uIstle
eıner Zivilisatıon e e1Nn Interregnum der Barbarel.“ Das a0s
VO  5 heute ist eın Untergang, sondern eın Übergang, e1n Interregnum.
Die rdnungen des alten Abendlandes zerfiallen ber dieser Untergang
des Abendlandes ISTt H  I scheinbar, e1n echter Unftergang, sondern ber-
gang eiıner NECUE Ordnung, hnlich wı1ıe einst der Untergang des
christlichen Römerreiches IOMDUG Interregnum der Barbarel der Olkerwan-
erun WarL, qalso Übergang der NCUEI, 1U  ® aber größeren Ordnung des
mittelalterlichen Abendlandes So ähnlich wird das christliche Abendland
VO  5 gestern durch das a0s der Gegenwart nıcht untergehen, sondern
übergehen 1n die NECUC, NU. aber noch weiıt größere Ordnung der Zukunift
1ese el nıcht mehr christlı:  es Römerreich, nicht mehr christliches
Abendland, sondern chrıstilıche Welt nd ihr Ordnungsprinz1p, ihr I5e=

bensprinz1ıp el. nicht mehr römische irche, nıcht mehr abendländische
Kirche, sondern Weltkirche, katholische Völkerkirche.“ Warum
Mission?, Kevelaer 1957, 27—29
Die Erfolge der 1ssıon Sind allerdings 1nNne unerla  iıche edingun
geknüpft, nämlich die Voraussetzung, daß ın den Herzen der rısten,
ganz besonders 1ın den erzen der Priester un Ordensleute, eın eıliges,
eın verzehrendes euer der S E lodert.
Der heilige Pfarrer VO  5 Ars hat einmal den Ausspruch getan „Die Welt
gehört dem, der S1Ee meisten 1e und der diese Liebe untier Bewels
stellt.
Diıe Ges der Kirche 1ST reich Beispielen, die unNns zeıgen, W as

S03a einzelne enschen TUr das 1Cksa. Sganzer Völker edeuten, wenn

aA1Ne große 1 S1e Z 'Tat treibt. Ich en einen eiligen Pau-
1us; eın einziger Mann, dazu nıcht ohne körperliche ebrechen; aber
eın eiliges euer lodert ın seıner eele „Caritas Christiı urge nOos  C6
(2 KOr Q, 14), sagt € un eilt ber Meere und Länder un: erobert eine
Welt für Christus.

en einen eiligen Franz A V“C.I, der die Losung ausgibt:
„Da mi1hi anımas „Herr, g1D 0Ol Seelen“, un die Heidenwelt ın Indien,
1na und apan Offnet ihm die ore

en eıiınen Ld den Gründer der „Gesells  ait
des Göttlichen Wortes Als VOTL 89 Jahren nach eVy ın Holland kam,
kaufte zunächst eın esche1ıdenes Gasthaus, voll Mut un Optim1ıismus;
aber C& brachte die wen1ıgen aIiIiur erforderli:  en Gelder icht qauf un
mußte den auf rückgängi machen. och VO seinem Plan ließ nicht
ab un! Jetzt hat die Gesellschaft VO Goöttlichen Wort iNhre Netze ber
die Welt ausgebreitet. In Holland, Deutschland, Österreich, Spanıien,



1n den US  > Überall stehen ihre großen Missionshäuser, un ın en
Kontinenten arbeiten Patres, Brüder un:' Schwestern aut den Miss1ıons-
feldern Das sind die Auswirkungen un Erifolge der Arbeit eines schlich-
ten und es  e1ıdenen Priesters, abher e1INeSs Priesters, dessen eele Sanz
1M Banne der Liebe T1STUS und den unster  ichen Seelen stand
So können WIr auch eutfe auftf die Frage, wWw1e die Missionsaussichten 1n
der Gegenwart un für die Zukunft SINd, 1Ur antworien „Die Welt g..
hört dem, der S1e meılisten 1e und der Se1INeEe 1e untier Bewels
stellt.
In diesem Jahr felern WI1TLr das 19  jährige ubılaum der Ankunfit des
eiligen Paulus 1ın Rom, das ubılaum des Mannes, der einst ın selinem
IT1e die Römer die unvergeßlichen ortie eschrieben hat (ın An-
ehnung den Psalmisten Ps Z — ) „Quam SPEC10S1 pedes evangeli-
zantium evangelizantium bona“ „Ww1e anmutig s1nd die Wüuße
derer, die den Frieden verkünden, die d1ie HO Botschaft bringen“
Röm 10, 15) Vor wenıgen ochen, eiINem Sonntag 1119a prı pilgerten
mehr als 1000 Römer untfier der Führung des Provikars VO  > Rom, Kardıi-
nal Traglıa, ber die Vıa ppla den Stätten, denen VOT 1900 Jahren
Abordnungen römischer Tısten den Völkerapostel begrüßt hatten. An
verschiedenen Stellen wurden edenksteine en KNA P
61/1V/199). Es SE1 an gestattet, aus MIa d1ieses ubiläums meine ANsS-
führungen 1eben mi1ıt einem ulogion auf den großen Völkerapostel,
den WI1r als den Missıonar chlechthin bezeichnen können, un ZW ar
möchte ich das tun durch Verlesung Ces Lobeshymnus, den einst 1mM rist-
ichen ertum der große heilige Kirchenvater nd rediger S
S OMUS qauf den eiligen Paulus hat 1n der 33 Homilie sSe1INEeSs
Kommentars d em Omerbrief. Chrysostomus spricht 1er den unsch
AdUS, Ca WI1r doch einmal gewürdigt werden mögen, den eiligen Paulus,
„diesen Kämpen Christi“, Ww1e sagt, Throne Gottes schauen“.
„Dort werden >4  WI1r  “ el wörtlich, „‚Paulus erschauen der Seite
VO  ’ etrus als Haupt und horführer des Re1igens der eiligen un
werden SC1INEe hochherzige 1e erfahren. Denn wenn schon hienieden
die Menschen sehr geliebt hat, daß © qals ihm die Wahl gelassen WAar,
aufgelöst werden und bel1l TISEUS se1n, VOrZOS, 1ler auft en

bleiben, S! wıird 1mM Jenseits eiINe noch 1el heißere 1e den
Tag en
Darum 1e ich auch die Rom sehr. Obzwar ich andere Gründe
hätte, S1Ee preısen ihre röße, ihr Alter, ihre chönheiten, ihre große
KEinwohnerzahl, ihre Herrschafit ber Völker, ihren Reichtum, ihre Kriegs-
atfen ıll ich doch Bsehen VO  w lledem un preise S1e deswegen
selig, daß Paulus seınen Lebzeiten den Römern eschrieben, weil
S1e sehr geliebt, persönlich mi1t ihnen verkehr un dort seın en
beschlossen hat. Dadurch ist diese berühmter als durch es
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andere. Wie eın großer, starker Le1ib hat S1e zw el euchtende ugen, die
Leiber dieser 7Wel eilıge: Der Himmel euchtet nıicht S‘ W enl die

Sonne erstrahlt, als w1e diese m11 diesen 7Wel Leuchten, die über-
allhin ihre ranlen aussenden. Von 1er wird aulus, VO  5 1er wird
etrus ın den Himmel entrückt werden. Stellt euch VOL un: staun(t, W as

für e1Nn Schauspiel Rom er  en wird, den Paulus urplötzlich qauferstan-
den aus jenem Da neben etIrus un TY1STUS entgegengeführt! Wel-
chen Rosen{flor überreicht Rom Chrıiıstus, elch herrliches Doppelkranz-
gewinde hat diese Stadt ihre ırn gewunden, mit elch prächtigen
Goldketten 1s% S1Ee umschlungen, welicCc reiche Segensquellen hesitzt sie!
Dessentwegen bewundere ich diese Sta nıicht ihres strotzenden
Goldes, nicht ihrer Säulenhallen un 1NTes sonstigen Prunkes, SON-

dern dieser (zwei) Säulen der Kirche.

Da M1r do  Q, vergönnt ware, den beeib des Paulus Z umfangen,
einen Kuß qauf sSeın Grabmal drücken, den au jenes Leibes
schauen, der das sich Tgänzt hat, W as Christı Leben abgıng, der
dessen Wundmale sich Lwrug un den Samen des Evangel1iums allent-
halben ausstreute! Den au Jenes Leibes, m1% dem Paulus überall hin-

eilte, den au jenes Mund C 1Wr den T1STIUS sprach. Aber
nicht alleiın clen au jenes Mundes, sondern auch den jemes Herz en

möchte ich sehen, das man mI1T vollem echt das Herz des Erdkreises
könnte, eiNe Quelle ungemeSsChHNeEN Segens, den Begınn un den

Inhalt unseres (wahren Lebens. Denn VO  5 dort AUS ergo sich der (Geist
des Lebens ber alle un teilte sich den 1edern Christiı m1t, nıicht VeI-

mittelst der ern sondern vermittelst guter Willensentschlüsse S0 weit
War d1eses Herz, daß Städte und Völker un atıonen umfaßte
‚Meın Herz’‘ , sagt selbst, ‚hat sich geweitet‘ (2 KOor O, 11) Dieses
Herz, erhabener als der Himmel, weiliter als die Erde, leuchtender aqals der
Sonnenstrahl, brennender als Feuer, fester als der Diıamanft, dieses Herz,
das Ströme VO.  5 sich ausgehen Ließ; denn „Strome lebendigen Wassers“,
e1. eS, „werden sich AaUuUS seinem Innern ergießen“ (Jo 7, 38) Hier (ın
diesem Herzen) WarLr e1n Springquell, der nicht das ngesi der Erde
berieselte, sondern die Seelen der Menschen. Jenes Herz (möchte ich
sehen), das eın Leben e  S nıicht eiNs W1e WITr „Denn“, el
C „nicht mehr ich lebe, sondern T1STUS lebt 1ın Al  66 (Gal Z 20)
Ööchte sehen den au jener an die eschrieben en
„Seht, mi1t W a fÜür Buchstaben ich euch ın mMeine and eschrieben habe“
(Gal Ö, 11) möchte sehen den au jener % die ihrem
UC geblendet wurden, die dann aut das e1l der Welt chauten un
gewürdigt wurden, Christus leibhaftıg sehen, die rdische ın sahen
un! doch nicht sahen, die Unsichtbares schauten, die keinen chla ann-
ten, die Mitternacht wach die nicht der Augenlust unterlagen.
Ich möchte auch sehen den au jener Fü C die den Tels urch-

182



liefen und nicht mude wurden, C1ie 1mM Pflock eingespannt agen, als der
Kerker rbebte, die bewohnte und unbewohnte egenden durcheilten, die

oft unterwegs möchte ih: sehen, diesen owen dem
Geiste nach; enn W1e eın Löwe, der YWFeuer chnaubt die VO  5

Füchsen, sturztie sich autf die ar der Dämonen un Weltweisen,
un W1e eın Blitzschlag nMel 1ın d1ie Truppen des Teufels >  uch Pau-
Ius War eın ensch VO  5 derselben Natur wı1ıe WIrLr un hatte m1t uns es
andere gemelnsam. Weıil aber eine große 1e T1ISTUS bewiles,
darum stieg ber die Hımmel un: ahm Sseinen an eın untier
den Engeln. Wır werden diesem eılıgen nachkommen, Wenn WI1r
eın weni1g auifirafiffen un Jenes Feuer der Liebe) ın uns nIiIachen wollen
Wäre dies nıcht möglıch, hätte uns nicht zugerufen: „De1d meıine
Nachahmer, WI1e ich Christi“ (1 Kor 4, 16) Nach der Übersetzung der
„Bibliothek der Kirchenväter“, Verlag Kösel-Pustet, München-Kempten
1923, 95—301)
Wır können DU wünschen, daß d1ieses Wort des Völkerapostel sıiıch auch
1ın unserer Zeit rIfüllt, daß — der Apostel un damit auch Christus zahl-
reiche achahmer ndet, Nachahmer ın der Liebe Dann brauchen WITLr
die Zukunfft der 1ss1on nicht ürchten; denn wahr bleibt, W as aps
regor der TO. einmal gesagt hat „Liebe ott ann nicht müßig
stehen. Wo immer S1e 1st, wirkt S1Ee große ınge S S1Ee nichts, ist
S1e keine 1ebe.“



Dıie gesetzlıche Soztalversicherung
Ihre Bedeutung für den hlösterlichen Arbeitgeber

Von Prokurator Wilhelm Masnıtza SAÄC, Limburg/Lahn

Vorbemerkung!:
ber dieses ema habe ich eiınem geäußerten Wunsche nachkommen

gelegentlıch einer Zusammenkunit VO  5 Ordensprokuratoren L öln
1m November 1961 gesprochen Der behandelte Gegenstand ist wiıich(1g,
weil WI1r 1n uNnserfren Ordenshäusern zunehmend darauft ngewlesen SINd,
auf außerklösterliche 111S- und Arbeitskräfite zurückzugreifen. wurde
deshalb gebeten, meınen Vortrag den Interessenten schriftlich ın d1ie and

geben un ıhn dadurch auch einem welteren Kreise VO Prokuratoren
zugänglich machen. Das Se1 hıermit geschehen.
Die ebotene es!  ränkung auf möglichste UuUrze nahe, die N1e-
derschrift teilweise TE 1ın Stichworten fixieren, WEeNNn es ohne Einbuße
der Verständlichkeit es  enen durfite
Die 1M Text ET (gebräuchlichen Abkürzungen en olgende
Bedeutung:

Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungsgesetz
Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetz

RVO Reichsversicherungs-Oranun
RVO n. E Reichsversicherungs-Ordnun Fassung

Gesetz über Arbeitsvermittlung un Arbeitslosen-
versicherung
Berufsgenossenschaft

AO  7 Allgemeine Ortskrankenkasse
Verordnung
Finanzamt

BEGRIFFE

Die Erfahrung lehrt, daß ın Ordenskreisen 1ler un: da eine bedenkliche
Unkenntnis herrscht ber esen, rten, Verpflichtungscharakter etc. der
gesetzlichen Sozlalversicherung. Mır sind bekannt, @ ın (Jr-
denshäusern unterlassen hatte, den gesetzli  en Vors  TYTıLten ber die
versicherungsrechtliche Fürsorge hinsichtlich ihrer weltlichen Beschäftig-
ten nachzukommen. Der rund fUur diese Nachlässigkeit WarLr teils ın einer
krassen Unwissenheit ber die diesbezüglichen Verpflichtungen, teils
der irrtümlichen Meinung nden, daß man-durch den Abschluß irgend-
welcher privater Versicherungen selinen diesbezüglichen Verpflichtungen
Genüge geleistet hätte
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Es ist also wichtig, zunächst aut den wesentlichen Unterschled zwıschen
den gesetzlı  en Sozlalversicherungen und den prıvaten Versicherungen
jeglicher Art (Z Un{all-, Hafiftpflicht-, prıvate Krankenversicherung,
Lebensversicherung etc.) hinzuweisen.
a) Die SECETZITE Ööffentlich-rechtliche Sozlalver-

ist die durc Gesetze geregelte, STaatll organıiıslerfte
Selbs bestimmter Volksschichten 192 Kampfife die Unsıcher-
heit und die We  selialle des Lebens, zumal die wirtschaftlichen
Folgen VO.  5 Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosigkeit un Tod
Ddie ist aufgebaut auft dem Grundsatz des Versicherungs-
Z WaAMNMELCS, ist also unabhängig / illen der Beteıligten. Selbst
das agnıs des einzelnen wıird nıcht berücksichtigt.
D3 e Privatversicherung 1st eiıne auf sıch selbst gestellte
Vers1i  erung des einzelnen, der eiınen Versicherungsvertrag abschließt
und dadurch Arft, Höhe un Umfang der Versi  erung bestimmt.
Be1l iıhr herrscht der GTu Nn dıs atız der beiderseitigen glei-
chen V erpälichtungen des Versicherers und des
Versicherungsnehmers: Versicherungsbeitrag Prämie)
un! agnıs siınd gleichwertig.

BEGRENZUN DES "THEMAS
An dieser Stelle sollen der M1r gestellten Aufgabe entsprechend
ledigli die Oifentlich-rechtlichen Sozlalversicherungen behandelt WeI’ -
den

Davon g1ibt © heute Versicherungszweige:
a) C1e Rentenversicherung der TDelter

die Rentenversicherung der Angestellten
C) die Knapps  aftlı Versi  erung

die Krankenversicherung
e) die gesetzliche BG-) Unfallversicherung

die Arbeitslosenversicherung
Die Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung ist ZWarTr auch gesetzlich VOT-
geschrieben, gehört aber nicht ZUT Komplex der esetzlichen Sozlal-
versicherungen, sondern den prıvaten Versicherungen.)
DIE SOZIALVERSICHERUNGSZWEIGE EINZELNEN

Die rEMTENVELTSLCHEHUNG der Arbeilter
urch das VO D 1957 wurden die Bestimmungen des Bu-
ches Abschnitte 1, 1L, 111 RVO eander anach ist se1t 1957

die Stelle der Invalıdenversicherung die „Arbeiterrentenversicherung“
geftreten. Hierbei handelt sich aber nicht JN eine Änderung der



Bezeichnung, sondern einen vollıgen andel an bisherigen Au{fbau
und ın den Lieistungen dieses größten Z_w»eiges der deutschen Sozlalver-
sicherung.

Versicherter Personenkrelis ($ 12027 RVO n.F
Zainächst die vorwiegend miıt Handarbeiten, CL mi1t körperli  ‚er Arbeit
beschäftigten Arbeitnehmer. Von den Beschä{ftigten dieser Kategorie
alle ersonen, die als Arbeitnehmer Entgelt oder die als eNTIN:
oder sonst ihrer Berufsausbildung beschäftig sind.
Das Lebensalter der Beschä{ftigten ist ohne Bedeutung, ebensowenig die
Höhe des ntgelts.
uch diejenigen Selbständigen, die 1n wirtschafitlı  er Abhängigkeıt STE-
hen un den beschäftigten Arbeitnehmern sozlal gleichgestellt sSind, SiNıd
versicherungspflichtig.
Mitglieder geistlicher Genossenschaiten. d1ie sich Aa U überwiegend
ligiösen oder sittlichen Beweggründen mi1t Krankenpflege, Unterricht oder
anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen, SiNnd versicherungs-
pflichtig
a) während der e1t ihrer Ausbildung einer solchen Tätigkeıit,
D) WeNll S1e S H® ach der Ausbildung neben dem frelien Un-

erhalt Barbezüge VOoON mehr als (9,— mtl erhalten

Weiterversicherung ($ 1233 RVÖO n. F
Scheiden versicherungspflichtige Personen aus eiıner versicherungspflich-
tigen eschäftigung AaUS, können S1e sich freiwillıg weiterversichern,
wenn sıe innerhalb V C 10 Jahren während mindestens 60 Ka-
lendermonaten eıtrage für e1INe rentenversicherungspflichtige Beschäfti-
gung entrichtet en
DIie Weiterversicherung ist aber 1Ur 1ın dem Versicherungszweig möglich,
1ın dem ma zuletzt versicherungspflichtig Wa  H

Die Möglichkeit AA der TDeEelter besteht NUur

och TUr solche Personen, die 1956 die Selbstversicherun
schon begonnen en

Höherversicherung ($ 1234 RVO n.E”
en den Pflichtbeiträgen oder den Beıiträagen fUr freiwillige Weiterver-
sicherung können auch nach Ww1e€e Vor Beiträge Z Zwecke elner Höher-
versicherung entrichtet werden. 1eS€e UrC! das Gesetz ber die Höher-
versicherung ın den Rentenversicherungen der TDelier un der Ange-
StTellten VO 1951 188) geschaffene Einrichtung 1st auch
1n die Rentenversicherungs-Neuregelungsgesetze des Jahres 1957 über-
NOInNmMenN worden. S1e 1st m1t keinem Wan verbunden, der V er“
sicherte ann die Zahl un:! Ohe dieser eıtrage selbst wählen Oraus-



Seizung ist lediglich, daß {Ur den gleichen Kaiendermonat, für den eın
Beitrag der Höherversicherung entrichtet werden soll, auch eın icht-
beltrag oder e1n Beitrag A UuS der Weiterversicherung wirksam entrichtet
ist. en eiInem Beltrag AT Pfli  tversicherung ann e1in Beitrag der
Höherversicherung ın beliebiger öhe entrichtet werden, neben einem
Beitrag aus der Ireiwilligen W eit versicherung dagegen NUur bis ZUT

ohe des Grun  eitrages. Dadurch annn der Versicherte SEeINEe spätere
entie rhohen oder aus diesen Beıiträgen der Höherversicherung allein
einen Rentenanspruch egründen.
uch der ann 1mM Rahmen e1iNer betrieblichen Alters-
fürsorge f{Ur SeINE Arbeiter un Angestellten durch Zahlung der Höher-
versicherungsbeiträge bessere sozlale Bedingungen Schaiien
Beiträge der Höherversicherung werden Ure Verwendun VO  . beson-
deren Beitragsmarken mit dem UTLATUC „HV“ entrichtet. (Diese Bei-
tragsmarken können den Schaltern der euts:  en Bundespost käuf-
iıch erworben werden.)
Für cden Arbeitgeber sind solche eiträge der Höherversicherung WeNnNn

S1e {Uur selne Beschä{fitigten entrichtet Betriebsausgaben In Sınne
des Einkommensteuer- DZW. KöÖörperschaftsteuergesetzes, c S1e mM1Nn-
ern seinen steuerlichen Gewinn.
Für den Arbeitnehmer sind S1e bis einem Beirage VO  =) 312,— 1mM
Jahr lohnsteuerfrei; aber auch Beiträge, die diesen Betrag übersteigen,
können zumeıst als Sonderausgaben steuerlich geltend gemacht werden.
Die eistungen < der Höherversicherung (d die
Steigerungsbeträge bei der Rentenberechnung) richten sich allerdings aUuS-
schließlich ach dem Markenwert der entrichteten eiträge (sie nehmen
also nıcht der sogenannten entendynamik Anpassung der Ren-
ten das gestiegene Sozlalprodukt en Die Steigerungsbeträge be-

sıch zwischen 10—20 0/9 des Beltrages S nach dem Lebensalter
des Versicherten e1m Ankauf der Beitragsmarken vgl 1261 ArVNG)
el ist für die Gewährung einer Rente oder Hinterbliebenenrente aus
Beiträgen cder Höherversicherung die Erfüllung der Wartezeit nicht er-
Torderlich Der Versicherte braucht also nicht eine Mindestzahl VO  _ H6ö-
erversicherungsbeiträgen leisten, ın den enu der zusätzlichen
Steigerungsbeträge kommen ; erhält diese auf jeden Fall aus den
geleisteten Beiträgen, sobald der Versicherungsfa eingetreten ist. In
Ausnahmefällen 1st elinNne Kapitalabfindung vorgesehen: Es sind Ba

enkbar, ın denen eın Versicherter 1Ur nsprüche aus der oner-
versicherung hat, weil eim Eıntritt des Versicherungsfalles ın Sseliner
Pflichtversicherung oder Ireiwilligen Weilterversicherung die Wartezeit
och nıcht rfüllt hat Wenn ın olchen Fällen die eistung aus der H6ö-
herversicherung den Betrag VonNn 19,— Jährlich N1C! übersteigt,
annn der Rentenversicherungsträger den Bere  tigten mit dessen Zu-
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stiımmung mi1t einem Kapiıtal bfinden, dessen Wert den iıhm zustehenden
Leistungen entspricht. Das Berechnungsverfahren dieser apitala  ndun
regelt die Verordnung ber die Berechnung des Kapiıtalwertes bel biün-

dungen VO 19 12 19538 964)
Versicherungsfreiheit

Das Gesetz kennt eine Versicherungsfreihei1t Tra (Gesetzes und eine Be-

relung VOIl der Versicherungspflicht auft Antirag
Voraussetzung ist D beiden Fällen, daß UTrC anderweiltige ukuni{fts-
siıcherung eine Pfli  versicherung unnötig 1ST, oder daß wegecn der Kurze
der Beschäftigungszeiten die Wartezeit nicht erfüllt werden könnte.
(Wartezeıit Mindestversicherungszeıten für Renten wegcn ınderun
der Erwerbsfähigke1 Monate
TUr das Altersruhegeld 1830 Monate

60 MonateRenten Hinterbliebene
ezügli Sondert{fälle vergleiche mMan das Gesetz.)

Versiächerungsfireihelit T'a Gesetizes ($ 1228 RVO n.F
a) WeI bel seinem Ehegatten beschäftigt 1ST;
D) Wer als Entgelt fÜUr eine Beschäftigung, die nıcht A0 0 0 Berufsausbil-

dung ausgeübt wird, ” freıen Ua tierhal erhält;
— Studierende ochschulen oder wissenscha{fitlichen Fachschulen;
“n WerTr 1Ur einNe Nebenbeschäfitigung ausübt, Da ZULL Aushilfe; e1inNne sSo1-

che 1€| VOT, wenn S1e 1M auie e1Ines Jahres nicht mehr als Monate
oder insgesam 310 Arbeitstage dauert oder
ZW ar regelmäßig, aber T e1n Entgelt, das durchs  nittlich 1mM
ona eın chte der fÜür Monatsbezüge geltenden Beitragsbemes-
Un  Ze er eın Fünftel des Gesamteinkommens) nıcht über-
schreitet

—— ersonen, die bereits anderweiltige Versorgungsansprüche aben, Da

Ruhegeldempfänger
Beamte
oldaten
Mitglieder geistlicher Genossenschaiten etC., wenn sıe neben dem freien
Unterhalt Barbezüge VO nicht mehr qals (D,— mtl erhalten

(Diese Ausnahmen VO  ) der Versicherungspflicht DIs werden ın
der ege zutreifen auf Personen, die 1n unNnseren OSstern der g_
ten Sache willen“ gelegentlich oder auch regelmäßig Hilfsdienste leisten,
ohne ın e1iInNem Beschäftigungsverhältnis Z Kloster stehen sSe1 C:
daß dies unentgeltlich geschieht oder aber ledigli Gewährung VONNN
freiem Unterhalt inel. eINes geringen Taschengeldes.)



Beireıung VO der Versicherungspflicht Q ÜE Anirag
($$ 12530, 12l RVO M )
a) Auf Antrag des Arbeitgebers

Bes  äaftigte bel öffentlich-rechtlichen Körperschaften, WenNnn ihnen e
benslänglı Versorgung un Hınterbliebenenversorgung nach eam-
tenrechtlichen Vors  Trılten oder Grundsätzen bewilligt un gewährlel1-
sStel 1ST, und solche ersonen, solange sS1e edigli fÜür ihren Beruft
ausgebi  ‚et werden.

—“ Auf Antrag ihrer Gemeins  aft
Mitglieder geistlicher Genossenschaften etc., wenn ihnen die ın der
Gemeinschaft übliche Jlebenslängliche Versorgung gewährleistet ist.

Nachversicherung ($1232 RVO M, 1402 RVO DE Art
ArVNG)

Scheiden Personen aus ihrer versicherungsIireien Beschäftigung aus vgl
die vorstehenden Ausführungen), ohne daß ihnen Ruhegehalt oder Hın-
terbliebenenbezüge der gleichwertige Leistungen gewährt werden,
hat der Arbeitgeber S1e für die Zeit, 1ın der S1e Sons versicherungspflich-
L1g gewesen waren, nachzuversichern.
UrC die Vors  TrıLten des Gesetzes ber d1ie Nachversicherun wıird auch
für die Mitglieder eistlicher Genossenschaften etC., die AaUusSs ihrem Or-
densverband aussche1lden, eiıne Nachversi  erungspflicht angeordnet, Wenn
1eS VO  - dem ausscheidenden itglie oder der Gemeinschaft ınner-

l  E nach dem usscheiden beantragt WwIird
Dadurch ist für die kath. Klöster un: en 1mM Hinblick auf die Unver-
einbarkeit dieser Vorschrift mi1t Cdem Kirchen- un:! Konkordatsrech eine
ernste Problematik escha{ffen worden. Herr Prof Scheuermann hat sich
mi1t diesen Problemen 1ın eiınem ausiführlichen Gutachten auseinanderge-
Setzt, qauf das aı Nachdruck hingewiesen sSEe1 Scheuermann, TODleme
der Nachversicherung bei Ordensleuten, Ma Ordenskorrespondenz 1960

57 nlr
Nach elner Mitteilung des Generalsekretariates der Vereinigung eit-
scher rdensobern hat sich inzwischen auch der Hl dieser rage
angeNnNoMMEe. un durch die Apostolis Nuntiatur In Bonn mıit der Bun-
desregierung dieserhalb Verhandlungen eingeleitet
Solange diese Vorschrift Jjedoch nıcht beseitigt 1St, ollten WI1r jedenfalls
unbedingt folgendem grundsätzlichen Standpunkt festhalten
a) Niemals werden erartige Anträge aut Nachversicherung VO en

bzw. VO Kloster este Das überlasse mMa  ) ın jedem den auSsS-
cheidenden M1  ledern, die aber daran erinnert werden sollten, daß
S1Ee sıch e1ım Eıintritt ın den en mıit einem schriftlichen Revers Ver-
pflichte haben, 1m des Ausscheidens keinerlei Forderungen f{ür
die 1m Kloster geleisteten Dienste tellen.
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Sollte VO  (n einem ausscheidenden Ordensmitglied dennoch der An=

spruch aut achversicherun geltend gemacht werden, ann A SEe1-
tens des Ordens einer olchen Forderung TE insoweıt entsprochen
werden, qals die achversi!  eru lediglich fUr die se1it dem 1957
1mM Kloster verbrachten Beschä{ftigungszeiten und auf der asılıs e1iInNnes
fiktiıven Monatsentgeltes VOIIl 150,— Wert des 1mM Kloster erhal-
enen frei:en Unterhaltes vollzogen WIrd, wı1ıe dies den einschlägıgen
Gesetzesvorschriften entspricht.

Dieser Grundsatz stimm% überein m1%t der Au{ffassung der Bundesver-
sicherungsanstalt TUr Angestellte. Kürzlich hat auch eine Landesversiche-
rungsanstalt (Rheinland-Pfalz) 1ın eiInem praktischen achversi  erungs-

1n dieser Weise entschieden, woraut anderer Stelle dieser AUS-

gabe der Ordenskorrespondenz hingewlesen wird.

Beitra Z Sozialversicherun 1382 n.E
Die Mittel fÜr die usgaben der Versicherun werden UC eıtrage der
Versicherten un! der Arbeitgeber SOWI1Ee durch eıiınen Zuschuß des Bundes

aufgebracht.
Der Be1itragssatz für die Pflichtversicherten beträgt ab R5{ 14 9/9 der

Bezüge des Versicherten, SOWeıt diese Bezüge die Beitragsbemessungs-
SreNZEC (Z mtl 9930,— oder jJährlich 1 400,— DM) nicht überstel-

gen
Bezuge des Versicherten sind:
a) bel1l Arbeitnehmern das Bruttoarbeitsentgelt,

bel versicherungspflichtigen Mitgliedern geistlicher Genossenschaiten
eic der Wert der achbezüge (mtl 150,— DM)

Zum beitragspflichtigen Entgelt gehören
a) Verdienste, Cie d1ie Bemessungsgrundlage übersteigen,
D) steuerireie un Hinzurechnungsbeträge,

Nachzahlungen nfolge rückwirkender rhöhung des Lohnes oder (z‚e-
haltes

Versicherte un Arbeitgeber en grundsätzlich die eıtrage e 2710 M 6

Hälfte Lragen; jedoch der Arbeitgeber Jleın, WenNnNn das monatliche
Brutto-Arbeitsentgelt des Versicherten 10 der Beitragsbemessungs-
grundlage (zZ 950,— DM) für Monatsbezüge nicht übersteigt.
FKFur die versicherungspfli  tigen Mitglieder geistlicher (GGenossenschaiften
rag die Genossenschafit die eıtrage.
Beitragsverfahren:
Für versicherungspflichtige Beschäftl, ist der Arbeitgeber füur die Ent-
richtung der Beiträge verantwortlich. „Einzugsstellen“ sind die Träger
der gesetzlichen Krankenversicherung.



i1t rag serup DEeN
a) Da die Arbeitnehmer icht 1n en Versicherungszweıgen gleicherma-

Ben versicherungspflichtig SiNd,
die Beitragsbemessungsgrenzen ın der Kranken-, enten- un' Ar-
beitslosenversicherung unterschiedlich sSind,
die eıtrage ın der Krankenversicherung TUr die Arbeitnehmer
ermäßigen sind, die 1mM Krankheitsfalle für e1INe bestimmte Dauer An=-=
spruch auf Lohn{fortzahlung aben,

wurden die eıtrage für die verschiedenen Versicherungszweige Be1-
Lragsgruppen zusammengefaßt un diese unterteilt je nach Fälligkeit
des vollen oder ermäßigten Beitragssatzes ın der Krankenversicherung.
Abzugstabellen sınd bei der zustaändigen C  vz oder bel den Ersatzkassen
erhältlich

ntgeltsbescheinigungen ($ 1401 RVO DE
Die Entrichtung der eıtrage MT den Arbeitgeber ist durch ntgelts-
beschein1ıgungen 1ın der Versicherungskarte nachzuweisen.
Einzutragen sind nach Ablau{i jeden Kalenderjahres und bel Beendigung
des Beschäftigungsverhältnisses:
a) auer der Beschäftigung Entgelt,

Brutto-Arbeitsentgelt höchstens 930,— mtl.),
C) Name der Krankenkasse, die die Beiträge entrichtet wurden,

ırmenname, nNs:  T und Unterschrift.
Pflichtversi  ‚erte, die selb S1 die Beiliträge ‚entrichten en (z
Mehrfachbeschäftigte, unständig Beschäftigte USW.), en die vollen Beli-
trage durch Verwendung Von Beitragsmarken entrichten.
Freiwillige Welterversicherungs- un! Höherversicherungs-Beiträge WEeTLr-
den durch besondere Beitragsmarken mi1t dem Aufdruck „F(‘ oder z HV“
entrichtet.
Die Versicherungskarte 1St, Wenn die Eintragungsfelder gefüllt sS1ınd oder
spätestens nach drelı Jahren nach dem Tage der Ausstellung, bei der Aus-
gabestelle eine ECUe umzutauschen1erhält der Versicherte eine
Aufrechnungsbescheinigung, die sorgfältig aufifbewahren OLD Das
gleiche gilt für Karten mi1t geklebten Beitragsmarken.
Pflichtbeiträge un Ireiwilliıge Beiträge können bis ZU. Ablauft VO
ZW el Jahren nach Schluß des Kalenderjahres, für das S1e gelten sollen,
entrichtet werden.

Freiwillige elıtrage un: eiträge der Höherversicherung dürfifen nach
Eintritt der Berufsunfähigkeit, der Erwerbsunfähigkeit oder des es
für Z C 1Tn vorher nıcht mehr entrichtet werden.
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Beitragserstattungen ($ 1303, 1304 ArVNG)
ntier estimmten Voraussetzungen werden An die Hälfifte
der TÜr die eıt ach dem Z 1943 entrichteten Beiträge (Ssowl1e etwaige
eıtrage der Höherversicherung ın voller erstattet. Dies trifit

a) bel Versicherten, TUr die die Versicherungspflicht ın en Zweigen der

gesetzli  en Rentenversicherung entIa ohne daß das echt ZUTr Trel-

williıgen Weiterversicherung besteht Der Anspruch auft Beitragserstat-
tung annn aber TG geltend gemacht werden, wWenn se1t dem egfal-
len der Versicherungspflicht Tre verstrichen sind un inzwischen
nıcht erneut e1INe versicherungspilichtige Beschäftigung ausgeü WOTI -

den 1st.
Bel Versicherten, die bel Eintritt der Erwerbsunfähigkeit die Warte-
Z7e11 och nıicht rfüllt en und für die nıiıcht mehr möglich 1ST, bis
ZUTrC Vollendung des 65 Lebensjahres die Wartezeıit f{Uur das Alters-
ruhegel erIullen.

“ Be1l Wiıitwen, deren versicherter Ehemann nach dem S 1956 VeIr-

storben 1st, WEeNn der Anspruch auf Wıtwenrente wegecn nicht erfüll-
ter Wartezeit nıcht gegeben ist.
Be1l weiblichen Versicherten, die nach dem 1957 heiraten.

In den Fällen a) und D) ist die Erstatiung ach Ablauftf des 10 Jahres se1t
dem Eıintritt ın die Versicherung ausgeschlossen, WeNnNn se1t der etzten
wirksamen Beitragsentrichtung Jahre verstrichen Sind.

Die Rentenversicherung der ngestellten
AÄhnlich W1e 1n der Rentenversicherung der Arbeiter LsSt auch ın dem Be-
reich der Angestellten eine Neuregelung eingetreten. urch das
VO Z 1957 wurden die Abschnitte I IM V, VIL, un des nge-
stelltenversicherungs-Gesetzes geändert.
Von einigen Besonderheiten abgesehen, lauten die materiell-rechtli  en
Vors  TrıLlten dieses esetizes gleich denen des Auf die wichtig-
sten Besonderheiten sSe1 1er hingewilesen.

Umfifang der Versicherungspfilicht ($$ un An VNG)
Als Angestellte 1 Sinne des Gesetzes gelten die Arbeitnehmer mi1t VOI-

wiegend gelistiger Tätigkeit oder deren körperliche Arbeit NUur geringfügl-
ger Art 1ST, Eın weltieres Merkmal für ihre Angestellteneigenschaft 1st,
daß die Beschäftigung monatliches Entgelt mıiıt mindestens mtl
Kündigungsf{irist rIiolgt
Im Gegensatz ZAUI Versicherungspflicht der Trbeltiter (vgl Abschnitt
der vorstehenden AusIührungen) sıind Angestellte Nnur solange versiche-
rungspflichtig, qls inr Entgelt die Jahresarbeitsverdienstgrenze nıcht über-
stelgt Z Z mtl 50,—DM) Überschreitet ihr Entgelt die Jahresarbeits-
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verdienstgrenze, cheiden S1Ee mi1t dem Ablauft des Monats der ber-
schreıitung AUS der Versicherungspflicht AU.  N Fuür die erechnung der Beli-
traäge werden aber auch d1ie enalter der Angestellten D D1S ZUTFC Bei-
tragsbemessungsgrenze herangezogen mtl 930,— DM)

Versicherungsfreiheıit
kEın 9anz besonderes Augenmerk verdient die ra der Versicherungs-
freiheit VOIl Mitgliedern geistlicher Genossenschai{iten. Neuerdings 1st
näamlich die Tendenz fes  ar, daß INa.  - angere durch das Ver-

hängn1svolle H-Urteil VO 1951 ber die lohnsteuerliche Behand-
Jung VO  5 Ordensmitgliedern, die außerhalb ihres Ordens tatıg sind
auch auf dem Gebiet der Sozlalversicherung eine Versicherungspflicht
konstruleren möOchte, WeNn Mitglieder geistlicher Genossenschaiften außer-
halb ihres Ordens ach Art eines Beschäftigungsverhältnisses atıg WeTr-

den
Solchen Versuchen ann das Urteil des Bundessozialgerichts VO 20
1960 (7 RAr abgedruckt 1ın „Ordenskorrespondenz“ Nr /1961)
entgegengehalten werden. In der Begründung dieses Urteils el.
ter anderem:

„Der eklagte beruft sich {Uur seıne bweichende Meinung aut 22
Abs Nr RVO un! O2 Nr AVG, ]jeweıils 1ın der Fassung der Ren-
tenversicherungs-Neuregelungsgesetze VO 1957
allerdings darau{i abgestellüi, W as die Arbeitneh-
mM e persönlich erhalten.“

Aus diesem Ortlau der Urteilsbegründung wird deutlich, daß auch das
Bundessozlalgericht anerkennen muß, daß die Vorschrift des Nr

darauftf abgestellt 1st, W as der Arbeitgeber S erhält
Hierbei spielt OILEeNDATr keine Ro.  ©, o CS sich eın „persönliches
Dienstverhältnis“ oder e1nNn erhältnis aut rund e1INeSs Mutterhaus-
vertrages handelt Es kommt edigli darauf d 010 das Te eiliner
geistlichen Genossenschaft neben dem freien Unterhalt Barbezüge VO.  )
mehr als 19,— mtl n 1 erhält

Nachversicherung
Zur Ba der Nachversicherung VO  } versicherungsfreien Personen für
den Fall ihres Ausscheidens aus der versicherungsfreien Bes  äftigung
verwelse ich auf P’1 und Art. d 4 SOWI1eEe aut die obigen
Darlegungen untier O1 d

Krankenversicherung
Die gesetzliche Neuregelung der Krankenversicherung steht noch bevor.
Es brauchen hier a1S0O edigli die 7R geltenden wichtigsten Bestim-

erwähnt werden, die beachten sıiınd
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—— m.Umfang der Versicherung
a) 1lle Arbeiterrentenversicherungspfli  tigen sind versicherungspfli  tig

ohne UCKSIC! auf die öhe ihres Verdienstes. Für die Beitragsberech-
Nnung werden aber 1Ur die Nne DIis ZULC Beitragsbemessungsgrenze
herangezogen; diese beträgt 660,— ,, 154,— wöchent-
lich, 22,— täglich.

b A Die Angestellten sind 1Ur olange versicherungspflichtig, als 1nr KEint-

gelt die Jahresarbeitsverdienstgrenze VvVon 7 920,— (mtl 660,—
DM) nicht überste1igt.
Beil der Berechnung der Jahresarbeitsverdienstgrenze werden niıcht
berücksichtigt
a3a) us  age, die m1 Rücksicht auft den Familienstand gezahlt WEeTI -

den,
bb) Mehrarbeitsverguütungen,
CC) VOI dem Arbeitgeber für den Versicherten getragene Belitragsan-

teile ZUL. Sozialversicherung.
Angestellte, deren Entgelt die Jahresarbeitsverdienstgrenze überschrel-
tet, cheiden m1t dem Ablauft des Monats der Überschreitung aus der
Versicherungspflicht Aaus.

Für die erechnung der Beıträge werden auch be1l den Angestellten
die enalter NUrLr DI1S AD Beitragsbemessungsgrenze S1'en heran-
gezogen.
Bel Überschreiten der Krankenversicherungspfilichtgrenze 1st. eine ADb-
meldung 1Ur die Beıitragsgruppe und eine nmeldung TUr die Bel-
ira  pe erforderlich
eiträge {Ur die aus der Krankenversicherungspüilicht ausgeschiedenen
Angestellten (Beitragsgruppe sind auch dann cdie zuständige
Pflichtkrankenkasse entrichten, Wenn der Angestellte bei eiıner Kr-
satzkasse versichert ist.

eitragspflichtiges Entgelt
Bel der Berechnung der Versicherungsbeiträge sind nicht berücksich-
tıgen:
a) Verdienste, die die Beitragsbemessungsgrénze überschreiten (vergl

vorstehende Ziffer 1)),
Steuerfrei- oder Hinzurechnungsbeträge,
Nachzahlungen nfolge rückwirkender rTrhöhur.g des Lohnes der (Ge-
haltes,

d) Krankengeldzuschuß des Arbeitgebers,
Weihnachtszuwendungen, SoWweit sS1e 100,— nıicht übersteigen.

Zum beitragspflichtigen Entgelt gehören nicht Nur die Barvergütungen,
sondern auch die achbezüge. Da die Beträge, mıit denen die achbezüge
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f{ür die Zwecke der Sozlalversicherung und der Lohnsteuer) bewer-
ten SINd, ın den einzelnen egenden verschieden sind, erirage INa.  e deren
oöhe bel1l der zuständigen AÖO  R

3) Beitragsza  lung
Die Beiträge ZUL AO  7 (wie auch die anderen Sozlalversicherungsbeiträge
werden VO. Arbeitgeber un Arbeitnemer S AD Hälfite Der
Arbeitgeber hat die Beltrage jedoch alleiın tragen, Wenn das Entgelt
des Versicherten die folgenden Grenzen nicht übersteigt:
mtl 09,— D wochentlich 15,— arbeitstäglich dy— DbZw. 2,90
D Je nachdem ob TUr den Versicherten die - Lage-Woche oder die
6-Tage-Woche gilt

Träger der Versicherung
sind die Ilgemeinen Ortskrankenkassen und die sogenannten TSatzkas-
SeT1. Dem Versicherungspili  tigen i1st ES freigestellt, bei welchem Versi1ı-
cherungsträger sich Krankheit versichern lassen ıll
Es Ist darauftf achten, daß sowohl bei Beginn qals auch bei Beendigung
e1INeEeSs Beschäftigungsverhältnisses un verzusiT7eh (innerhalb VON

Tagen) die An bzw Abmeldung des Versicherungspflichtigen bei dem
zuständigen Krankenversicherungsträger vorzunehmen ist ($ 317—319
RVO)
5) Versicherungsf{rei sSind

Dienstleistungen, die nıcht berufsmäßig, sondern U  — gelegentlich
(Z Aushilfe) ausgefüh: werden. 1ne Beschäftigung gilt als gele-
en Dienstleistung, WEeNnNnN S1e aut weniger als Monate nach der
Natur der Sache beschränkt seın plleg oder 1M VOTIaus durch den
Arbeitsvertrag beschränkt 1ist. Dauert die Beschäftigung wıder Erwar-
ten länger, beginnt die Vers1i  erungspflicht nach Ablauf der Mo-
ate ($ 168 VO)

a Dienstleistungen, die ZWAar nicht berufsmäßig, aber doch 1n regelmäßi-
Dger Wiederkehr ausgefiühr werden, wenn S1e NUur nebenher un
eın geringfügiges Entgelt ausgeführt werden. EKın Kntgelt gilt als DC-
ringfügig, Wenn durchschnittlich 0D,— 1mM Monat (151'_" ın
der oche nıcht übersteigt, eın höheres Entgelt dann, wenn durch-
schnittlich eın Fünftel des Gesamteinkommens nicht überschreitet
($ 1638 Abs RVO)
Dienstleistungen, die VO  5 Personen, die 1n einem regelmäßigen Be-
schäftigungsverhältnis stehen, IUr eınen anderen Arbeitgeber NUur —
benher ausgeführt werden, wenn Arbeitszeit un Entgelt die Hälifite
der Arbeitszeit un des Kntgeltes der Hauptbeschäftigung icht über-
schreiten ($ 168 Abs RVO)
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Geistliche der aqals öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannten
Religionsgesellschaiten, WeNn ihnen Anwarts  ait auf Ruhegehalt
(und Hinterbliebenenversorgung) gewährleistet ist ($ 169 Abs ‚VO)
Mitglieder geistlicher Genossenschaf{ten..., wWenNnll S1e sich aus überwle-
gend relig1ösen oder sittliıchen Beweggründen m1t Krankenpfiege, Un-
terricht oder anderen gemeinnütziıgen Tätigkeiten bes  aitıgen un
nıcht mehr als freien Unterhalt oder eın geringfügiges Entgelt bezie-
hen, das 1U  — ZULTI Beschaffung der unmittelbaren Lebensbedürinisse

Wohnung, Verpflegung, eidung un erg. ausreicht ($ 172 Z1Uit
VO)
ersonen, die ihrer wissenschaf{ftlichen Ausbildung {Uür den küntftti-
gen Beruf Entgelt tatıg s1ind ($ I7 Zl ‚VO)
Es g1ibt auch e1INe Befreiung VO  5 der Versicherungspflicht auf ntrag
für mpfänger VO  5 uhegel: oder äahnlichen Versorgungsbezügen (vgl
hierzu 173 ‚VO)
reı1w1ıl Weiterversicherung

ezügli' der Möglichkeiten un Voraussetzungen für e1ine freiwillige
Weiterversicherung verwelse ich Qaut d 313— 316 RWV!  O

Gesetzliche Unfallversicherung
Dieser welg der gesetzli  en Sozialversicherung 1st. ohl elısten
VO  5 eiıner weitreichenden Unkenntnis betro{ffen, obwohl die Bedeuftung
der gesetzlichen Unfallversicherung der der anderen Versicherungszweıige
aum na  SsS{ie
Das materielle echt der gesetzli  en Unfallversicherung ist durch das

esetz ber Änderungen iın der Unfallversicherun VO 1942
107) wesentlich umgestaltet worden. Durch dieses SEeTZ wurde nam-

lich die Unfallversicherung durch den Übergang VO  5 der Betriebsversiche-
rung ZULC Personenversicherung den übrigen Zweigen der Sozialversiche-
rung wesentlich angenähert. TOLTzdem 1e 1 Unterschied der
Kranken- un den Rentenversicherungen der chutz der Unfallver-
sicherung auf die Versicherungsfälle begrenzt, die eine versicherte Person
während eiıner der ın den S 537— 540 RVÖO aufgeführten Tätigkeiten —

leidet. Es sind ZW ar alle Beschäftigten un eine e1. welterer usdrück-
lich genannter ersonen versichert, aber 1Ur während der „Arbei oder
eiıner der Arbeit glei|  gestellten Tätigkeit, nıicht dagegen be1 priıivater,
sogenannter eigenwirtschaftlicher Tätigkeit.

Umfifang der Versicherung (S$ 546—543 ‚VO)
anach ergibt sich IUr den versicherten Personenkreis folgendes: Es g1bt
a) einen Personenkreis, der P esetizes versichert 1st ($ H37 RVO),



Personengruppen, die auf rund der Satzung der Versicherungsträger
versicherungspflichtig sind ($ 538 RVO),

—— die gesetzliche Möglichkeit einer Versi  erung für
bestimmte Personengruppen ($ 539 RVO),

—— die Möglichkeit für die Versicherungsträger, ın der Satzung die freil-
willige Versi  erung welterer bestimmter Personengruppen ZU -
sehen ($ 540 VO)

— In welchen Fällen eın Leistungen aus der gesetzlı  en Unfallver-
sicherung berechtigender Arbeitsunfall vorliegt, erg1ibt sich Aaus den
Vors  TıLten der Q 542— 544 RWV!|  ®
Durch 545 RVO schließlich werden die sogenannten erufskrankhei-
ten m1t den Arbeitsunfällen gleichgestellt.

AÄAus dem KrTrelis der Ta Gesetzes Versicherten moOchte ich als bedeutsam
hervorheben
2a) 1lle auft Tun eines Arbeits-, Dienst- oder Lehrverhältnisses Be-

schäftigten,
Personen, die ohne besonderie rechtliche erpflichtung einen anderen
aUus gegenwärtiger Liebensgefahr retten oder reiten versuchen,

— Personen, die be]l sonstigen Unglücksfällen oder allgemeiner Gefahr
oder Not z Katastrophen) leisten,

d.d) Personen, die Blutspenden herangezogen werden,
ee) Personen, die ohne 1ın einem Beschäftigungsverhältnis stehen

eine Dienstleistung ausiführen, auch Wenn dies 1Ur vorübergehendoder S 1Ur einmalig es  1e (Hinweis qaufi das Urteil des Bun-
dessozialgerichtes VO. 28 11 1961 Ru 55/59.)

Als Arbeitsunfälle gelten auch Unfälle auf einem mıiıt der Tätigkeitsammenhängenden Weg und vVon der Arbeits- oder Ausbildungsstätte($ 543 RVO)
Desgleichen besteht Unfallversicherungsschutz für Unfälle, die bei der
eilnahme Betriebssport erlıtten werden Urteil des Bundessozialge-richtes VO 28 In 1961 Ru 130/59).

Versicherungfreiheit
besteht unter anderem für Mitglieder geistlicher Genossenschaften 3

Soweit ihnen nach der ihrer Gemelins  aft lebenslängliche Versor-
gung gewährleistet ist.

Gegenstan« der Versicherung ist
a) die orge {Ur den chutz VOL nfällen,

die Wiederherstellung der Gesundheit un Arbeitsfähigkeit,
C) der Ersatz des Schadens, den jemand durch eınen Berufsunfall erle1-

det, durch Körperverletzung, Tötung der Bes  ädigung e1ines
Körperersatzstückes.
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Das Nähere ber solche entschädigungspf{lichtige Unfallschäden regeln die
orschriften der SS 556—622 RV'!  ®

Iräaäger
der Versi  erung Sind die SOWelt nıicht der Staat un oder an

ihre Stelle T1 (Z bei Hilfeleistung ın Unglücksfällen).
Die erufsgenossenschaften sind ach Or  en Bezirken un für be-
timmte Berufsgruppen gebi  e ($ 630 ‚VO)
amıit erhebt sich die Frage, bei welcher Berufsgenossenschafit e1n Unter-
nehmer die Beschäftigten Se1INeEeSs Betriebes versichern hat Es gelten
olgende Grundsätze:
a) Zuständig ist jene Berufsgenossens:  aft, 18a deren Bezirk der Betrieb

seinen Sitz hat und Cder der betreffende Gewerbezweig zugewlesen ist
($ 649 ‚VO)

D) Umfaßt 1n Betrieb wesentliche Bestandteile verschiedenartiger (e-
werbezweige, 1st jener Berufsgenossens  aft zuzuteilen, welcher
der Hauptbetri angehört. Das gleiche giLt VO  5 Nebenbetrieben un
VO  . solchen versicherten Tätigkeiten, welche Bestandteile eines Be-
triebes sSınd ($ 631 ‚VO)

Gehören mehrere Unternehmen, die eın nternehmer 1M Betriebe des-
selben Oberversicherungsamtes hat, verschiedenen Berufsgenossen-
schaiten d S können S1e auf Antrag des Unternehmers eın Be-
rufsgenossenschaft zugeteilt werden, Wenn ın den Unternehmen
Sammen regelmäßi nicht mehr als 2() Versicherungspf{li  tige beschäf-
tigt werden ($ 548 ‚VO)
Auch Versicherte 1ın landwirtschaftlichen Unternehmen, die ledigli
Nebenbetriebe Sind, können mıit Zustimmung der beteiligten an:
erufsgenossenschaft der allgemeinen Unfallversicherung unterstellt
werden, 1n dem Nebenbetrie überwiegend Personen aUus dem
Hauptbetri tatig SiInd ($ 547 RVO)

Als alTSs der Nebenbetriebe gelten solche Betriebe, d1ie 1mM Rahmen £1-
Nnes gewerblichen Betriebes icht selbständig betrieben und somıit nicht
als „Unternehmen“ bezeichnet werden können. S1e sind dazu bestimmt,
dem Hauptbetrieb dienen. Sie werden W1e erwähnt VONN der Be-
ruisgenossens  aft des Hauptbetriebes mi1t erfaßt
Bei Ostern wird dies ın der ege der Fall seın Sofern also e1in Kloster
für den eigenen Bedarf Werkstätten unterhält (z Schreinerei, chlos-
serel, Schneiderei, Gärtnerei USW.), ın denen auch nıcht ordenszugehörige
Arbeitskräfte beschäftigt werden, sSind diese Arbeitnehmer nicht etwa
bel der Berufsgenossenschaft der betreffenden Berufssparte des Beschäf-
ti1gten versichern, sondern bei der Berufsgenossenschaft des „Hauptbe-
triebes“ näamlich bei der „Verwaltungsberufsgenossenschaft“ ın Hamburg



Ö, Schäferkampsallee 18, die für sich beansprucht, die f{ür ‚klösterli
Betriebe“ zuständige Berufsgenossenschaft Seln.
Für Krankenhäuser, Altersheime un hnliche Kinrı  ngen der Oöffent-
ichen Gesundheitspflege un Wohlfahrtsfürsorge ıst zuständig die Be-
rufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege ın Ham-
burg ,‚ Schäferkampsallee 24
Bestehen ın Einzelfällen Z weifel ber Cie Zuständigkeit eıner erufsge-
nOossenschaft oder beanspruchen eiwa mehrere Berufsgenossenschaften
die Zuständigkeit für sich, dann belaste INa  5 sıch nicht mıiıt Auseinander-
setzungen miıt den Berufsgenossenschaften ber deren Zuständigkeit, SoN-
dern überlasse diesen, sich untereinander einigen. Die Ents  eidungın derartigen Streitfällen ieg bei den Oberversicherungsämtern.
)) Aufbringung der 3 i t e (Beiträge zu den BG)
Die bringen die Mıiıttel für die Aufwendungen durch Mitgliederbei-
räage aut. Die Mitgliederbeiträge sıind VOonNn den Arbeitgebern (Unterneh-
mern) allein tragen; S1e sind also nıcht auf die Arbeitnehmer abwälz-
bar er Unternehmer oder nhaber eINEes Betriebes hat binnen eiıner
Woche ach Eröfifnung selınes Betriebes der der das Unternehmen
seliner Art ach gehört, anzuzeigen
a) den Gegenstand un:' die Art des Unternehmens (danach bestimmt sıch

die Gefahrenklasse),
die Zahl der Versi  erten (keine Namennennung)

C) den Eröffnungstag des Betriebes, der IUr den Beginn der Versiche-
rungspflicht maßgeblich ist ($ 653 VO)

Nach Ablauf eiınes jeden Kalenderjahres hat der Unternehmer seiner
mittels elinNnes eigenen Formblattes die Anzahl der ın seinem Betrieb De-
schäftigten Personen un Cdie Zahl der abgeleisteten Arbeitstage SOWI1Ee
die Oöhe der ausgezahlten ntgelte melden Die chreibt darauf-
hin die fälligen eiträge für das vergangene Versicherungsjahr VOT und
NSI A die Vorauszahlungen für das auiende Versicherungsjahr fest. Für
Betriebe, die regelmäßig StTens .  > Versicherte beschäftigen, ann der
Beitrag nach einem pauschalen Malistab festgesetzt un: entrichtet WeTr-
den
egen die Feststellung der eiträge annn binnen 2 ochen INSPIU: bei
dem Vorstand der rhoben werden. Der INnsSpru: hat aber für die
Zahlungspflicht keine aufschiebende irkung ($ 757 RVO)
€  en eine inspruchsentscheidung iıst age bei dem Sozlalgeri  f
äss1ıg.

Den Unfallverhütungsvorschriften der ist eın be-
sonderes Augenmerk ZUzuwenden (vgl d 348 83838 RVO)
Bei Zuwiderhandlungen Cdie Unfallverhütungsvorschriften können
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die Mitglieder der und die Versicherten mi1t Ordnungsstrafen 1n Geld
belegt werden ($ 350 ‚VO)

Landwirtschaftili1enhe Uniallversiecherung
Innerhalb des Zweiliges der Unfallversicherung nımmMt d1ie Landwirt-
schaftliche Unfallversicherun eiNnen besonderen atz eın Ihr 1st er
auch ın der RVÖO eine eigene Behandlung gewl1ldme (Hinweiıls auf die SS
9015 1045 ‚VO)

Die an' Unfallversicherung umfaßt untier anderem die Beschäftig-
tien ın Unternehmen der Land- un Forstwirtschafi{it, des Garten- und
des Weinbaues SOWI1e der Binnenfischerei un der Imkereilen.
Als Tel des landwirts  aftlı  en Unternehmens gelten auch die Haus-
haltungen des Unternehmers un der landwirtschaftlichen Betriebsan-
gehörigen, Wenn sS1e dem Unternehmen wesentlich dienen, ebenso auch
landwirtscha  iche Nebenbetriebe des Unternehmens.
Zum versicherten Risiko gehören ferner d1ie auiende Ausbesserung

den landwirtschaftlichen ebäuden, Bodenkultur- und andere Bau-
arbeiten {Ur den Wirtscha{fitsbetrieb, das Herstellen un Nnier-
halten VO  5 egen, Dämmen, Kanälen un Wasserläu{fen TUr diesen
Zweck, WEeNnNn Cder landwirtschaftliche Unternehmer die Arbeiten AT
selinen Grundstücken oder TÜr seinen eigenen landwirtschaftlichen Be-
trieb usführt, ohne S1e andere Unternehmer übertragen.
Als landwirts:  aftliches Unternehmen gelten nicht Haus-, ler-
und andere Kleingärten, die weder regelmäßi och 1n erheblichem
Umfange mit besonderen Arbeitskräfiften bewirtschafitet werden un
deren Erzeugnisse hauptsächlich dem eigenen Haushalte dienen. (S$
915—913 VO)

\a Als ın landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt gilt auch, WeTLr ın
landwirtschaftlichen Betrieben beschäftigt wird, die Nebenbetriebe
eines gewerbli  en Betriebes SiNnd, un! nicht bereits bei eiINer gewerb-
ichen versichert ist ($ 2A17 VO)
YKFur die Klöster, die landwirtschaftliche Betriebe unterhalten‚ "ist ın
der Praxis das Beltragswesen 1ın der an Unfallversicherung (ze-
enstan besonderer orge S1e rleben nämlich auch ın dieser Sparte
jene Benachteiligung, die S1Ee aut anderen Rechtsgebieten se1it Jahren
eklagen en (vgl melınen Au{satz „Widersprüche ın der Behand-
lung der klösterlichen erbande und ihrer Mitglieder Qaufi verschie-
denen Gebieten des staatlichen Re  es abgedruckt Dn „Ordenskor-
respondenz“, ahrgan: 1960, Seite 5() {f.) Hier jeg die Benachteili-
gung der Klöster darın, daß S1e ZW ar für iNre landwirtschafitlıi  en
Unternehmungen VOINl den Beiträgen herangezogen werden, daß
ihnen dagegen fÜür Arbeitsunfälle ihrer Mitglieder die Leıistungen der
Unfallversicherung untier eruIun: auf die Befreiungsvorschri{it des



541 RVO verweiıgert WwIrd. el stützen sıch die neuerdings aut
eın Urteil des ayer Landessozlalgerichtes Uunchen VO 1956
(U1 261/55
Das Kurlosum Ces orgehens der stellt sich dar
Obwohl durch das Gesetz ber Änderungen der Unfallversicherun
VO. 1942 die bis mm herrschende Betriebsversicherung 1a eine
Personenversicherung umgewandelt wurde (vgl d1ie einleitenden Dar-
‚egungen nı D), en die landwirtschaftlichen ın der
Praxis diesen andel ezügli des Beltragswesens nicht mi1itgemacht.
WAar sieht die RVO TUr die erechnun der Beiträge Z andwirt-
schaftlichen Unfallversicherung drel Möglichkeiten VOL;

ach dem Maßstab des Arbeitsbedari{is und der Gefahrenklassen
(S$ 99() T,
nach dem Maßstab des Steuerfußes ($$ 1005 JE
nach anderen Maßstäben, I TO un Einheitswert, KReinertrag
oder Krtiragswert des Betriebes ($ 1010 ‚VO)
Dennoch aber gehen die 1n der Beitragsbemessung den TUr S1€e
bequemsten Weg und rheben die eirtrage ach W1e VOT. nach den
Betriebsmerkmalen, wobel S1Ee qauf die Versicherungsfreiheit der
Ordensleute keinerlei Rücksicht nehmen.
egen dieses erfahren Ist folgendes einzuwenden:

41 RVO trıffit ZW aar bestimmte Ausnahmen V C}  - der Versiche-
rungsp{licht Das edeute aber ach dem W esen des Versiche-
rungsverirages nicht, daß der Gesetzgeber bestimmten Personen-
gruppen edigli: den Leistungsanspruch aberkennen, ihnen dage-
gen d1ie Pflicht der Beitragsleistung trotzdem auferlegen, mi1t
deren Worten S1e einseltig belasten wollte Es ist mi1t eıner rechts-
staatlichen Ordnung unvereinbar, einzelnen oder Gruppen VOINl

Staatsbürgern ZW ar P{filichten aufzuerlegen LEr Beitragsp{licht),
ihnen aber die daraus resultierenden echte verweilgern. Kın
solches Handeln 1st eın Verstoß den Gleichheitsgrundsatz
Cdes Grundgesetzes Art Abs GG)
Wenn auch d1ie die Beiträge nıcht nach Maßgabe der Zahl der
versicherungspflichtigen Beschäftigten un: der abge-
leisteten Arbeitstage bemessen, annn mussen S1e ennoch die Tat-
sache der Beschäftigung versicherungsfreier Personen ın der öhe
der erhebenden Beiträge berücksichtigen. Es bleibt hoffen,
daß diesem bere  igten Anspruch der Klöster ın dem Un-
fallversicherungsgesetz, das Z dem undestag vorlıe un des-
SE@eN Verabschiedung noch ın dieser Legislaturperiode erwartie wIird,
Rechnung etiragen wird. Gelegentlich eiıner Besprechun VO  } Ver-
retern der en £e1M Bundesarbeitsministerium ber den Ent-
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wurtf CA1eses Un{fallversicherungsgesetzes (an der ich teilge-
NOIMMMeEeN wurde uns die Berücksichtigung dieses Anspruches
zugesagt.

Arbeitslosenversicherung
Vorbemerkung:
urch Rechtsverordnung VO 1961 1, 080) WarLr Cd1e Erhe-
bung der Beilträge ZUFrF Arbeitslosenversicherung bis Z 31 1962 Aa UuS-

gesetzt Diese abnahme wurde durch VO 20 1962 E 33)
bis Ende Marz 1962 ausgedehnt ugleic. 1st der Belitragssatz {Ur die Zeıt
10 1962 bis 31 Z 1963 VOoN bisher 0/9 Qaut 1,4 0/9 gesenkt worden.
Die Arbeitslosenversicherung ist WL VO 1957 Neu SC  —
gelt worden in 322)

Der Umfang der Versicherung
ist in den ÖS 560— 73 des Gesetzes umschrieben.
anach besteht Versicherungspflicht fÜür Arbeitnehmer SOWIL1E die
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die

auf rund der RVÖO oder des Knappschaitsgesetzes für den Fall der
Krankheit pflichtversichert sind,
autf TU des Angestelltenversicherungsgesetzes pflichtversichert SIN
un: der ich: Z Krankenversicherung NUur deshalb nicht unterlie-
gen, weıl S1e die Jahresarbeitsverdienstgrenze der Krankenversiche-
rung überschritten en

Die Versicherungspflicht für Angeste besteht TT solange, qals ihr Ent-
gelt die Jahresarbeitsverdienstgrenze Von 000,— mtl 290,—
DM) nicht übersteigt.

Arbeitslosenversicherungsfrei sind
Arbeitnehmer, die das 65 Lebensjahr vollendet aben,
Arbeitnehmer, die Erwerbsunfähigkeıit Rente aus der enten-
versicherung oder hnliche Bezüge öffentlich-rechtlicher Art beziehen,
Personen, d1e einer Minderung ihres Leistungsvermögens VO

Arbeitsamt nıcht mehr vermittelt werden können,
lanı oder forstwirtschaftliche TrDelter miıt ausreichendem Eigenbe-
S1tZ,

e) Landwirtschaf  iche Arbeiter mı1t angfristigen Arbeitsverträgen,
Lehrlinge mit schr1  em Lehrvertrag VONMN mindestens 2-j]jähriger
Dauer (ausgenommen ın den etzten 2 Ausbildungsmonaten),

i A Anlernlinge un mschüler mi1t schriftlichem Ausbildungsvertrag VOINn
mindestens 18-monatiger Dauer, ausgenomMen 1ın den ten 2 Mo-
naten,

—” Praktikanten mit schriftlichem Praktikantenvertrag,
2092



1) Personen, die e1Ne olks-, ıttel- oder Höhere chule besuchen,
K) geringfügig Beschäftigte solche, deren Arbeitszeit nıcht mehr als

24 Stunden ın der OC| oder Cderen KEntgelt nıcht mehr als 15,—
wöchentlich oder 65,— 1mM Monat eträgt),
unständig beschäftigte.

m) Mitglieder geistlicher Genossenschaften S1nd arbeitslosenversicherungs-
frel, da be1 ihnen die esetzlichen Voraussetzungen TUr die Versiche-
rungspiflicht vgl vorstehende Ziffer a) un nıcht gegeben
Sind.

Bel dieser Gelegenheit SEe1 nochmals auf das Urteil des Bundessozlalge-
richtes VO 20 1960 aufmerksam gemacht (abgedruckt 1N ° Ordens-
korrespondenz 1961 H2 105) Urce| dieses Urteil hat das Bundessozjial-
gericht entschieden, daß Ordensschwestern analog ZU Lohnsteuerpflicht

arbeitslosenversicherungspflichtig selen, WenNnn S1e durch Einzeldienst-
vertirage einem außerklösterlichen Arbeitgeber ın einem es:  ST (]-
gungsverhältnıs ständen. Diese Ents  eldung muß IUr die Ordensangehö-
rigen erneut nıa se1n, unter en Umständen die wlıederholt egebenen
Ratschläge beherzigen, daß V  _ Ordensangehörigen keine persönlichen
Dienst- oder Arbeitsverträge abgeschlossen werden. Auf die Artikel VO  }
Prof Dr. Scheuermann: „Probleme der Nachversi  erung bei Ordensleu-
ten  6 (Ordenskorrespondenz 1960 B7 IT.) un „Arbeitslosenversicherung
VO  } Ordensleuten“ a.a.0 1892 1105 wird erneut verwlı1iesen.

Die Belträge Z  H Arbeitslosenversicherung werden 1Ur bis AA  —

Beitragsbemessungsgrenze berechnet, die mt1 150,— beträgt
Wenn der Versicherte auch krankenversicherungspflichtig 1St, gelten

{ür die An-, Um- un Abmeldung die Vorschriften der RVO ber die
Krankenversicherung entsprechend. Die An-, Um- un Abmeldung bei
der AO  v gilt auch f{ür die Arbeitslosenversicherung.
Bel der meldung VON der Krankenversicherung ist anzuzeigen, ob die
Beschäftigung der Arbeitslosenversicherungspflicht unterlag oder nicht

FÜR DIE PRAXIS
In kurzer Zusammenfassung rgeben sich also für den klösterlichen ATr
beitgeber hinsichtlich der außerklösterlichen Bediensteten olgende
ıchten

Bel der inste  ung weltlicher rbeitn  mer
Beginn des eschäftigungsverhältnisses
Nach Prüfung der Eignung eugnisse un sonstige mpfehlun-
en!

Abschluß des Dienst- oder Arbeitsvertrages, 1ın dem klar fest-
zulegen sind Art un Umfang der Arbeitsaufgaben,
die Arbeitszeiten,



die Entlohnung (Barvergütung und evtl Gewährung VO.  > Sach-
bezügen möglichs eiıne Nettolöhne!),
die Urlaubsregelung,
die Kündigungsmöglichkeit.
An{forderung der Lohnsteuerkarte (Sonst rhöhte Lohnsteuer!
und der Versicherungskarte prüfen, ob arbeilterrenten- oder
angestelltenversicherungspflichtig).
Kıntragung der Personalien 1n Cdas Lohn- un Gehaltsbuch
oder Anlegun e1INes ohnkontfos (Karteikarte).
Sofortiige (innerhalb VO  5 drel Tagen) Anmeldung des 1enst-
verpfllı  eten bel der AÖO  v oder Ersatzkasse, icht Ver-
sicherungsfreiheıit vorlıe
(Vergl die vorausgegangenen Ausführungen ber Versiche-
rungsfreiheit

11 Pflichten während der auer des eschäaitı-
gungsverhältnisses:

Be1l jeder Lohnzahlung olgende Abzüge
aa) Lohnsteuer un Kirchensteuer abzuführen das

ständige
bb) Sozialabgaben 5(} 9/9 der Beıltrage VO Arbeitnehmer

tragen, nıcht anders vorgeschrieben oder vereinbart,
abzuführen AO  z oder Ersatzkasse.

CC) Buchung der vorgenoMMCHNECNN Abzüge auf Lohnkonto

Abzugstabellen sind beli dem Finanzamt DbZWw. bel der AO  vn
oder Ersatzkasse erhältlich. 1nNne gute bel der eststel-
lung VO  i Versicherungspflicht Versicherungsfreiheit und
Be1ltragsgruppen iın der Kranken-, Arbeitslosen- un enten-
versicherung bieten die „Stollfuß-Tabellen” (Stollfuß-Verlag,
Bonn, Bestellnummer 29)
Zum Jahresende
aa) ohnbescheinigung gem Vordruck auf Lohnsteuerkarte;

diese das zuständige einsenden, S1Ee nicht TÜr
etwalgen Antrag auf steuer-Jahresausgleich enotl
WIrd.
Nachweis derbb) entrichteten Sozialversicherungsbeiträge
durch Eintragung SeCem Vordruck auf der Versi  erungs-
karte; diese 1st bei der Ausgabestelle e1ine eue Ver-
sicherungskarte umzutauschen, WenNn die IUr die ntgelts-
bescheinigungen oder Beitragsmarken vorgesehenen Felder
gefüllt sSind; S1e so1l spätestens binnen drei Jahren nach
dem Tage der Ausstellung umgetauscht werden.



CC) Die f{Uür C1e umgetauschte Versicherungskarte erhaltene
Aufrechnungsbescheinıgung Arbeitnehmer
aushändigen (gegen Quittung!, sich VOL späteren unbe-
rechtigten Reklamationen utzen

d|—— Meldung (durch Formblatt) der abgeleisteten Arbeitstage
un der ausbezahlten ntgelte d1e zuständige
zweck:s erechnun der eıtrage für die gesetzliche Un-
fallversicherung

I1LL Bel Beendigung des eschäftigungsver  ält-
N1S5SCS!

Lohnbescheinigung er Bruttolohn)
aa) aut ohnsteuerkarte,
Db) auft Versicherungskarte,

el Dokumente ausscheidenden rbeitnehmer Aa US-CC)
händigen (gegen Quittung!) azu Arbeitszeugnis,

dl—— fällige Abzüge DZw. Versicherungsträger abführen,
" —— Ssofortige (innerhalb VO  - drei Tagen) Abmeldung des aus-

scheidenden Arbeitnehmers eım Versicherungsträger
AOK oder Ersatzkasse).

Hinwelse füur de  angehoör
Keınen persönli:  en Dienstvertrag abschließen, sondern sogenannten
Mutterhausvertrag!
Die Vereinbarung wird zweckmäßig zwıschen beiden Ordensleitungen
getroffen
Da kein Arbeitnehmerverhältnis geschaiffen wird, entsteht keine Lohn-
steuerpflicht und keine Sozlalversicherungspflicht.
Das gleiche g1lt, WenNnn Ordensmitglieder außerhalb ihres Ordens tatıg
werden (z Religionslehrer, Krankenpfleger USW.) verg "H-Ur-
teıil VI VO. 11l 1962



Zury rechtlichen Stellung der Ordenshochschulen
ın der Bundesrepublik

Von Dr Audomar Scheuermann
Ord Professor der Universität München

Im Zusammenhang VO  5 emühungen U Einbeziehung der rdenshoch-
schulen 1ın die Studienförderung nach dem Honnefter odell ist die ra
aufgetaucht, die Ordenshochschulen jene Voraussetzungen bieten, daß
S1e nach den geltenden Bundesrichtlinien TUr C(1e onnefi-Förderung ın die
Liste der W1SSenNs  aftlichen ochschulen aufgenommen werden können.
Da  18 wı1ırd d1ese Da VO  5 den Unterrichtsministerien der einzelnen
euUts  en Länder entschieden werden, die die Bestätigung anzugehen
SiINd, cdaß solche Ordenshochschulen wW1iıssenschafiftlichen
Charakter en

Damıiıt ist cClie weltere ra entstanden, weilche Kriterien enn für die An-
erkennung einer Ordensho:  schule als wissenschaftlicher Hochschule maß-
geblich S1iNd. In den staatlichen Unterrichtsverwaltungen ne1ig INa. dazu,
folgende Kriterien auizustellen Selbstverwaltung, Rektoratsverfas-
SUuNSg, gegebenenfTalls auch Promotionsrecht.

Die Auswahl dieser Kriterien ist eigenwillig und umstrıtten arum sollte
der wıissenschaftliche harakter VON der Selbstverwaltung abhängen? An-
gesehene ausländische Universitäten haben keine Selbstverwaltung. Das

Krıterium La ann auf gar keinen Fall gefordert werden; enn WerTr
wollte der erzbischöflichen Akademie ın aderborn und Cden bayerischen
Philosophisch-theologischen ochschulen einschließlıch der einzigen baye-
rischen bischöflichen ochschule 1ın Eichstätt) den harakter einer Ww1ssen-
scha{ftlichen Hochschule absprechen, TOtLTzdem diesen Hochschulen kein
Promotionsrecht este In der Auseinandersetzung darüber, welche
Hochschulen Mitglieder der Westdeutschen Rektorenkonferenz seın kön-
NnECN, hat Nan die erwähnten drei Krıterijen zugrunde gelegt Es ware aber
völlig a  C darnach den doch 1el weıteren Begri{ff Ccer „W1Ssenschaft-
ichen Hochschule“ INessen.

In der Diskussion der Frage „Ordenshochschulen und Hon-
C  - 1‘( ist eın Argument gebrau worden, dem

chiedenheit widersprochen werden MU. Es wıird näamlich
behauptet, daß eine staatliche Anerkennung der Ordenshochschulen auft



” Grund des geltenden Konkordatsrechtes nıicht möglıich, vielmehr erst
Weg E1Ner Konkordatsänderung oder Zusatzkonkordates erreichbar

sSe1

Nun 1st bereits der Begri{ff ‚Anerkennung der Ordenshoch-
hu E1ln schillernder Begriiff was anderes ist die rage, ob

und 1nW1eWwel die Ordenshochschulen gema  en Studien den sTtTaat-
ichen Hochschulen anerkannt werden als Voraussetzung tiur rüfungszu-
lassung un: Gradulerung; wieder EeLWAS anderes 1ST. die nerkennung

Ordensho  schule als Ausbildungsstätte {Ur Geistliche, die CIM ge1sSt-
iches Amt bekleiden der e1Ne seelsorgerische oder Lehrtätigkeit auSs-

üben“ (Reichskonkordat Art 14 Abs Staatlıche Anerkennung
chule annn bedeuten daß 1er der VO Staat testgelegten Schulpflicht
genugt werden annn (was bel Ordenshochschule gar nıcht ra:
teht), der annn allgemein ZUIN Ausdruck bringen und das isSt für ÖOr-
denshochschulen wichtig daß die chule „dauernd d1ie glel!  artıge
oder verwandte öffentliche Schulen gestellten An{forderungen rfüullt“
(vgl Bayer Gesetz ber das Erziehungs- Unterrichtswesen VO Q
1960 Art 20 Abs
Es soll folgenden 1Ur einmal clie Ta erorter werden, inw1lıeweılt
ach d em Konkordatsrec die Ordenshochschulen
staatlicherseits als Ausbildungsstätten füur den künftigen erus anerkannt
S1iNıd Eıs hat sich ] gelegentlich gezeligt daß bei Verhandlungen zwıischen
Kirche und Staat die Ordensho  schulen aum C(1e rwägungen einbe-

aren Als VOL dem zweıtfen Weltkrieg zwischen dem eutifschen
eich un: dem eiligen Stuhl C111 Übereinkommen hinsichtlich cler Zn
rückstellung der Theologiestudierenden VO Wehrdienst getroffen wurde,
1S% C1N besonderes Verzeichnis der Ho  en aufgestellt worden, de-
Ne  5 T’heologiestudierende eingetireten SC1NH zurückgestellt WeIr-
den können Als solche wissenschaftliche Anstalten LLUr T=
1i (  C Universitäten, kademien un! Hochschulen, S C

Anstalten, Akademien, Ho  ulen, Priesterseminare nNd ZW 1 S 6 =
1C Anstalten, ]edoch keine Ordenshochschule genannt vgl

Wehrdienst der Ordensmänner, rchiv für
ath Kirchenrech 123 1943 683—271)
War aber schon damals konkordatsmäßig unmo. Ordenshochschu-
len wen1gstens Cdem Sinn, daß deren esuch Wehrdienstzurückstellung
ermöglicht alıs sStTaatlı anerkannte ochschulen nennen? Diese rage
ann MI1 Bestimmtheit verneın werden
Im ayer Konkordat el. 1 Art 13 S  N C, daß Geistliche für
ihre erufliche erwendung „d1ie VO  5 der ırche vorgeschriebenen philo-
sophisch-theologischen Studien eutschen staatlıchen Hochschule
der E1INeTr den Bestimmungen des 1365 Cod LUL Can entsprechenden
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euts  en bischö6öflichen ochschule der e1ner päpstlichen ochschule
ın Rom eriolgreich zurückgelegt en  66 In Art. 13 el aber ann
ergänzend: „Unberührt bleibt das eC| der Ordenskleriker, ihre phi-
losophisch-theologischen Studien inhren (0| S

nach Maßgabe des Cod 1UFr. Can., 13653 zurü  ulegen Stelle cler ın
Buchst genanntien Anstalten.“

Im 1S ist hinsichtlich der Ordenshochschu-
len nıchts vorgesehen.
Nach 0 bereits das einer „deut-
schen irchlichen Hochschule“ zurückgelegte Studium Anerkennung Art.
Va CN darunter ist laut Anmerkun: 1ın der amtlichen Textausgabe des
Konkordats ın „Acta post. Sedis“ 25 1933 134 auch Cdie Ordenshoch-
schule verstanden: „ HIS verbis yalta scuola ecclesiastica‘ intelliguntur
Instituta Dıiıoecesana tum Instituta Ordinum el Congregationum relig10sa-
rumc
Das schließlich stellt ın Art. ADs. Z iest,
daß für Cd1ie seelsorgerliche oder Lehrtätigkeit bel1i atholischen eistlichen
die Ausbildung ”a eiıner deutschen staatliıchen Ho  schule, einer C  - D =
schen ırchlichen akademischen Lehranstal der
einer päpstlichen Hochschule ın Rom“ TIolgt Seın MU. IS kann gar kel-
N Zweifel unterliegen, Cdaß ordnungsgemäß, ema. den Oorschr1ıi-
ten des uhls, insbesondere des CaLl,. 1365 und der Apostolischen Kon-
st.itut.ion „Deus sc1ientiarum Dominus“ vgl Schlußprotokoll e1'  SKON-
kordat Art atz Z) eingerichtete Ordenshochschulen ıanl Bereich der
Bundesrepublik als „deutsche 1r akademische Lehranstalt“ ZU-

erkennen sind
Abs  ießend Ssel darüber hinaus auf die konkordats- und verfassungsmä-
Bige Anerkennt{inis des Rechtes CQer katholischen K 1n
ch e verwiesen, „Innerhal der Grenzen des fiur alle geltenden esetizes
ihre Angelegenheiten selbständig ordnen und verwalten und
Rahmen ihrer Zuständigkeit für ihre Mitglieder bindende Gesetze und
Anordnungen ZU erlassen“ (Reichsko  ordat Art Abs. 2; eimKRV
Art. 18 Abs 3, BG  C Art 140) In dieses echt einbeschlossen 1st auch das
selbständige echt der ırche, die Hochschulstudien für ihre Welt- und
Ordensgeıstlichen einzurichten und diesbezüglich IUr den aa verbind-
lich erklären, Was nach AufIfassung der ırche, ClLie siıch ]Ja 1e.
mi1t echt 1ın der es der deutschen Ho  en als die ”M te

(  © 15 (a >5 d t“ erwıesen hat, ezüglı: dieser Studien rechtens
1ST

Gerade das heutige er.  N1S VO.  5 Kırche un Staat ın der Bundeérép&
Dlik 1äßt 5: Z den wi1issenschaitlichen Charakter irchlicher Hoch-



chulen Kriterien staatlicher Unterrichtsverw:altungen MeESSECN, SO11-
dern gebiete vielmehr, TÜr diese irchliche ochschulen die Kriterien
anzuerkennen, die innerhal der irche den wissenschaftlichen harakter
S1'  erstellen näamlich Einrichtung des ud1UumMs nach den Vorschriften
des Hl Stuhls unı Unterstellung unter Cdie Aufsicht cCer Hl tudien-Kon-
gregatıon
Zuletzt noch sSe1 ın er Bündigkeit und Bestimmtheit der Irrtum abge-
wehrt, als OD der Begri1if „Kirchli: Lehranstalt“ den i1stumseinrichtun-
gen VOorbenhnalten sel, während die klösterlichen Kinrı  ungen die Charak-
terislierung „kirchli: für sich nicht ın Anspruch nehmen könnten Die
en Siınd 1U Institute und INan Pa  E ihre IN  ungen, WI1e
Schulen un Hochschulen, VO Standpunkt des irchlichen echts aus
nicht als Institute prıvater Natur ‚etrachten. Art 13 des Reichskonkor-
dats WwWe1ls 1ın selner Aufzählung darauf hin, daß nach Auffassung des
kirchlichen und des staatlıchen Vertragspartners auch en und religiöse
Genossenschaften als Bestandteile der katholis:  en Kirche erachtet WeTr-
den



Das Abpostelstift der Vereinigung Höherer Ordensobern
der Brüderorden und -kongregationen Deutschlands

Eın Bericht des WDR-Kirchenfunks ın der

Sendung „Aktuelles aus der Christenheit“
Fre1ı1tag, dem Maı 1962

Vor wenıgen Tagen gng 1n Köln einer und neuartıgen nstitu-
tion, dem sogenannten Apostelstift, der erstie Studienkursus Ende ber
Grundlagen un Arbeit der Institution, eıner rTrundun Cder Brü-
derorden und -kongregationen ın Deutschland, berichtet folgender
Beitrag.
art an eines lauten erkehrskreisels der Köln, der
Westseite des Neumarkts, 1e die Kirche ST posteln: Frühes 13 Jahr-
hundert, ma  iger estturm, Achteckkuppel Der dem Schnittpun
dreier weıt vorspringender Apsiden. Kın Bauwerk VO  5 klassisch-mittel-
alterlicher önheit, eine Burg Gottes Von den Tausenden, die gleich-
zeitig jeder Mınute des es rıings die iırche gehen, fahren, auf

grünes Licht der Ampeln warten oder Z Vorortbahn hasten, schenken
1Ur wenige ihr einen angenehmen aufmerksamen Blick Sie beherrscht das
Panorama des Platzes, aber arm und Rastlosigkeit scheinen S1e 1S0-
lieren.
Auf der dem eumar abgewandten e1lte der Kırche, VOT dem Portal
untfier dem Westturm, e5 eLwas stiller 1st und VO  ) aus INa  ® ın den
NnnenNOo TCET, den einmal der Kreuzgang führte, wird INa.  - ]edoch
gewahr, daß der Schein rug Auch diese Kirche hat ihre Besucher, un!
die Zanl der etier ist größer als Cie der Neugierigen.
ıne alie Portal informiert den 'Touriısten ber den rs der
Stiftskirche, ber Erweiterungsbauten und die Wiederherstellung ach
den Bombenangriffen. „Gründun des Stiftes durch Erzbischof Pilgrim;
Jahrhundertelang geistiges Zentrum  !  9 steht lesen.

Geistiges Zentrum das ist St. posteln auch heute wieder. Genauer:
eit dem November vergangene: Jahres An diesem Tag wurde ler
mi1t ausdrücklicher Billigung des Papstes e1Ne 1n ihrer Art auf der ganzen
Welt einmalige Institution gegründet: Das Apostelstift, eın Bildungszen-
trum der Brüderorden.
In Deutschland g1bt 15 Ordensgenossenschaiten, die ın ihren Reihen
NUur Brüder und keine Priester en Dıiıese Brüderorden, die m1 Recht
VO  } sich könnten, daß S1e das Mönchtum ın seiner ursprünglichen
Präagung bewahrt aben, VOo.  rıngen imponierende Leistungen. Die Alex1-
aner, eın Brüderorden, der der Zelt, als C1ie Grundsteine den 9TO-
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Ben otlschen Domen gelegt worden, dAusSs eıner starken religiösen und
z1ı1alen ewegung des Volkes entstanden 1St, die Barmherzigen Brüder VO  5
Montabaur, d1ie Barmherzigen Brüder VO  5 Trier und Cdie Franziskaner-
Tertiaren 1Ur ein1ige Nnennen nehmen sich der Kranken und
Siechen Die Franziıskanerbrüder VO  > Aachen un!' die Canisianer VO  b
unster U. ZWw el weltere Genossenschaften erwähnen wıdmen
sich schwierigen sozlalpfiegerischen Aufifgaben Eıine dritte Gruppe chließ-
lich, die Schulbrüder, dient CLem Lehrberuf.
ber d1e vielen sichtbaren erke der leiblichen Barmherzigkeit, Cie Opfer-
vollen Dienste Nächsten Kındern, Armen, Leidenden und Gel-
steskranken en ın Deutschland OoIiienDar I11UFr noch weni1g Überzeu-
gungskraft, Se1t die Nationalsozialisten mi1t Verleumdungen un Skan-
alen aufgebaus  en Prozessen einen Ruimord an den Brüderorden 1NSZe-
nlerten. Als die 15 Brüdergenossenschaften einige TE ach Cdem Kriege
11anz Z mußten S1e erkennen, daß Cder Schaden, der ihnen daraus für
ihre Arbeit und ihren Auftrag erwachsen Wiar, schnell icht wledergut-
zumachen SEel. Die gemeinsame orge Tie i eiInem gemeınsamen Ent-
schlu. Niıcht, U. sich UrC! Aufklärungsaktionen rehabilitieren, SON-
dern ihre relig1iöse und SoOzlale Kraft zZusammenzufiassen und Z star-
kerer Ausstrahlung VO  ® innen her bringen, grundeten S1Ee eiInNe Art
achverband die Arbelitsgemeinschaft der Höheren Oberen der Brüder-
orden. Z.u ihren dringendsten; Plänen zahlte von Anfang die Errichtung
elines zentralen Bıldungsinstitutes. Dies hat S1e sıch Im vergangene: Jahr
mi1t dem Kölner Apostelstift geschaiffen
Der Name Apostelstift verräft, daß Clie ründung TIraditionen des
durch die Säkularisation vernichteten irchlichen Stiftswesens wliederauf-

hat und entsprechend den Möglichkeiten un Forderungen der
eutigen e1it fortzuführen gedenkt. Die miıttelalterlichen Stiite
gegründet TUr Gemeinschaften VO  5 Weltpriestern. Die Stififtsherren
hießen ihre Mitglieder bildeten e1iINe Gemeins  aft ın vieriachem 1nnn
eiıne liturgische Gemeinschafit, Cdie 1mM kirchlichen Stundengebet dem aD-
sichtslosen Gotteslob diente; eine Sozlale Gemeinschaft die ın ehrämtern
unı Verwaltungsstellen für d1e innere Festigung und das außere Wach-
S5e.  } der iırche arbeitete; eine asketische Gemeins  aft, Cd1ie sıch klöster-
lich-strenger Zucht unterwarf, und schließlich, In der Verwaltung der für
den Lebensunterhalt übereigneten Güter, auch eine Gemeins  aft VvVermoOo -
gensrechtlicher Art
Die Apostelstift studierenden Brüder sSınıd NUu  5 reilich keine Stifts-
herren 1M en Sinne des Wortes und erst recht nicht 1mM vermögensrecht-
ichen Inn. Sie bilden indessen e1INe liturgische, SOozlale und asketische
Gemeinschaf{t, w1ıe S1e AA DUn Blütezeit des Stiitswesens aum besser sSeın
konnte, un die Wahl Cdes Ortes hat eine Aufgabe hinzugefügt: die
apostolische Au{igabe. Das Chorgebet 1ın der irche einem der laute-
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sten Plätze der und ın unmittelbarer Na!:  arschai{it einer Vergnü-
gungsstraße 1st nıcht mehr 1LUL GottesloDb, sondern auch eispie. unı! Zeug-
1115

Der Studienplan des Apostelstiftes wurde 1n Zusammenarbeit mi1t dem
Verband der Brüderorden ausgearbeitet und VO'  5 der zuständigen kirch-
ichen Behörde 1ın Rom, der Religiosenkongregation, gebilligt. Die elsten
der VO  S den Genossenschaiten entsandten Brüder beenden ihr Studium
mi1t der Prüfung {ur die Miss10 canonica. Andere lassen sich für pädago-
gische und technische Berufe weiterbilden. MMer aber umfaß der Stu-
dienplan mehr Theologie, Soziologie und Pädagogik, als die erstrebte
Abschlußprüfiung erfordert. „Alle Prüflinge des ersten UrSUuSs für die
Miss10 canoni1ca schlossen mi1t den denkbar besten oien ab“, beri  tet der
Studienleiter Proif Dr Theodor Schnitzler, und Tügt hinzu, daß das
eam der Lehrer un! Dozenten übereinstimmend VO  5 einem „geradezu
uni1a.  ar guten Studienklima  C6 spreche.
Proi Dr Schnitzler 1st icht NULr Studienleiter des Stiftes, 1sSt. auch Piar-
Ter VO  5 St. Aposteln, das Heim un iırche gefunden hat Er ist

glückl!' darüber, daß mi1t den Brüdern ın Se1ıne Pfarreı e1n „Collegium
VO.  5 Betern“ eingezogen ist un 1ın der irche St. Aposteln 11LU. wieder das
VOT 160 Jahren verstummte Chorgebet verrichtet wird.
Eın Zeichen der Verbindung zwischen und Gemeinde ist „Das Buch
der ıtten urbıtitie beim Chorgebet und eılıgen pfer“,  “ das Eın-

gang VO  ( St. posteln aufgelegt 1St, Maänner un Frauen, Greisinnen,
(Gireise un Kinder schreiben ihre Gebetsanliegen ın dieses Buch. W er dar-
ın ättert, wird erschüttert VO  e dem Leid, das sich 1ı1er tausendfach doku-
mentiert ahber auch VO.  > SsSoviel Frömmigkeıft, Gottvertirauen un pfIier-
bereits  afit. Kinder bitten schlicht „ FÜr unseTe Elltern oder „Daß unser

ater ufhört trinken‘“. Von zıttrıger and der verzweifelte
„Mutter ottes, hil{£, ich bin bald Ende einer Ka und dazwischen
immer wieder die Biıtte Umkehr und nneren Frieden. So belegen
nicht zuletzt 1eSs Buch und sSE1INEe ıtten Fürbitten, W as eın Studien-
rat AaUuS der Pfarre St. posteln sagte „ WIr sehen, daß durch das Apostel-
stiit unNnseIe Kiıirche VO Kulturmonument wieder ZUTr Gebetsstätte Or'-
den ists
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Rechtsprechung
Wir bringen IM Iolgenden das Urteil des Bundesiinanzhofs VO. 11 1962 In der
Lohnsteuersache der Pallottiner. AÄAus dıesem Urteil ıst entnehmen, daß der VvVon
Herrn Rechtsanwalt Dr. Helfrich verlireiene Standpunkt, der durch die heiden be-
kannten ula  en ZUTFr Lohn- bZwW. inkommensteuerpflicht VO.  > Ordensangehöri-
gen VO.  > Herrn Prol. Dr. Scheuermann (vgl. Z 1961, 140—167) un Herrn Tol.
Dr. Dpitaler (vgl 2I 1961, 217—223) gestutz wurde, nunmehr auch VO. Bun-
desfinanzhof anerkannt ist. Die Urteilsbegründung verdient er aufifmerksame
Beachtung. Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß der ErIoIg aus diesem
UJrteil ıch 1Ur dort auswirkt, die vertraglichen Gestaltungen des Einsatzes
VO.  > Ordensangehörigen außerhalhbh ihrer en der kirchlichen echtsordnung geE-
recC| werden. In dem Urteil ist dies ausdrücklich hervorgehoben Es mussen er
eC| Gestellungsverträge zwischen dem en un der Außenstelle abgeschlos-
SE  > werden. Nur insoweit bürgerlich-rechtlich eC| Arbeitergestellungsverträge
vorliegen, kann Lohnsteuerfreiheit begehrt werden.
Es ist empfehlen, alle erträge, die muıiıt Außenstellen für die Zurverfügungstel-
Iung VO.  > Ordensangehörigen abgeschlossen sind, Ne  s überprüfen und unler
mstanden erforderliche Änderungen vorzunehmen. Wenn die erträge dem i
teıl entsprechend In Ordnung SINd, kann Lohnsteuer nıicht mehr erhoben werden.
Der INnweIls In den Urteilsgründen, daß mıiıt der Freistellung des Beschwerde-
uhrers VO.  > der Lohnsteuer noch NIC die rage entschieden Ssel, ob un WIE der
en die auf Iun des Werkvertrages iıhm zulließenden Entgelte versieuern
habe, Ist! unDea  ich Selbst der ruhere RFH hat Iıchnausgesprochen, daß
auch der außerhalh selnes Ordens tatige Ordensangehörige die Auligabe seilnes
Ordens ertullt Diese ist her In der ege. unmiıttelhar und ausschließlich gemeıln-
nutzig, mildtatig un kirchlich ausgerichtet, AÄAus diesem Grunde dürfte Ine Be-
steuerung eım en selbst enttallen
Eine ausiuüuhrliche Stellungnahme ZU. Urteil des Bundesfinanzhofs ist fIür das
nachste Helt der Ordenskorrespondenz vorgesehen, aut die WIT hier schon hAhıin-
welsen mochten

An zwelter Stelle verölfentlichen WIT auch das Urtenl der IT Kammer des Finanz-
gerichts urnberg VO. Oktober 1960, das durch das Urteil des Bundesfinanz-
hofs VO. 1T 1962 aufigehoben worden ist, da der Bundesfinanzhof In seilner
Urteilsbegründung wıiederholt au[f dieses Urteil eZzug nımmt.

DIE DE  Z VINZIALAT DER PA.  ER
DE  Z ALZENAU SIND NÄCH BÜRGERLICHEM ALS WERK-

BEURTEILEN. EIN BÜRGERLICH-RECHTLICHER ERKVER-
RAG ARF FÜR DIE BE:  NG EIN EI  HALT-
NIS NN DES ESTG UMGEDEUTET DIE ORENT-
SCHEIDUNG IST DEMNACH NWENDUN:'! VO  Z
SS UND ABS ESTG ($$ 1l 2' LSTDV) AUFZUHEBEN. VON DER

DER LOHNSTEUER IST ABZUSEHEN.
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rteil des VI senats des Bundesfinanzho{fs 11l 1962
Aktenzei  en VI

Im Namen des olkes
In der Sache betreffend Lohnsteuerhaififung VO:  5 1955 bis ugust 1953 des
Landratsamts Alzenau/Ufr. hat autf die Re:  sbeschwerde des Rektors Pater
0Se D 1n Schöllkrippen, der dem Veriahren beigetreten Wa vertreten
durch echtsanwalt Dr Heılinrich Helirich ın Bonn, oDurger Stiraße 8’
das rteil der Jl Kammer des Finanzgerichts urnberg 1n Nürnberg VO
Oktober 1960

der ena des Bundesfinanzhofs
untfer Mitwirkung

des Senatspräsidenten Dr artz als Vorsitzenden un der Bundesrichter
Dr. Diederichs, Conze, Dr. Rıngleb un Dr. Grass

in der Sitzung VO Maı 1962 für echt erkannt
Die angefo  ene Ents  eidung un die Einspruchsentscheidung des F‘1-
nanzamts VO: DCT 1959 werden aufgehoben.
Die Sache wIrd Z erneuten Entscheidung das Fiınanzamt aiien-
burg zurückverwiesen.
Diesem werden die Entscheidung ber die Osten des esamten {S=
mittelverfahrens un die Feststellung des Wertes des Streitgegenstands
überfragen.

.RUNDE
Der Beschwerdeführer B{.) wurde als Angehöriger eines katholis:  en Ordens
VO. Provinzialat SsSe1INeEes Ordens mit der Erteilung des Religionsunterrichts
der Kreisberufsschule Alzenau beau{ffragt Das Landratsamt zahlte für die eit
VOoO DL 1955 bis 31 ugust 1953 die vereinbarten Beträge das Provin-
zialat, ohne S1e der ohnsteuer unterwertfen. Das Fınanzamt nahm das and-
ratsamt als Arbeitgeber der Nichteinbehaltung der Lohnsteuer in An-
spruch. Der Einspruch blieb erfolglos. Das Finanzgericht wıes auch die Berufung
der B{ als unbegründet zurück. Es bejahte iın selner Entscheidung, die iın den
Entscheidungen der Finanzgerichte 1961 313 verö{ffentlicht 1ISt dem runde
nach die Lohnsteuerhaffung, seitizie aber den Haftungsbeitrag era Mit der
Rechtsbeschwerde Rb:) rügt der Bf unrichtige nwendung der SS und 38
Abs. des Einkommensteuergesetzes (ESTG) SS 4 un der Ohnsteuer-
Durchführungsverordnung (LSTDV) und auS, sel nicht Arbeitneh-
19908 gewesen, daß auch das Landratsamt nicht als Arbeitgeber ZU. Steuer-
ZU verpflichtej: Sgewesen sSel.
Dem Rechtsstreit jeg 1mM einzelnen der olgende Sachverhalt zugrunde: urch
die schriftlichen erträge VO Maı un Jun1ı 1956 verpflichtete sich das
Provinzialat dem Landratsamt gegenüber, für die reisberufsschulen Ordens-
mitglieder als Religionslehrer stellen, die den vorgeschriebenen orausseft-
zungen enugten. Das Landratsamt für 1ne Lehrkrafit mit vollem De-
puta 29 Wochenstunden) das Proviınzlala ine Vergütung zahlen,
die dem ehalt eines Angestellten nach ruppe I11 der TO  h> mit einem
Höochstalter VO  5 35 Jahren entspra' wenn mehr als Stunden gegeben WUTLI'«=-
den, S1e nach den nebenamtlichen Vergütungssätzen ezahlen Die
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Religionslehrer vertragsgemäß De]l der usübung ihres 1ensies d1SZzZ1-
plinär den Weisungen der chulbehörde unterworfen, unbeschadet der

durch die kirchlichen Stellen Der schwerbeschädigte Bf ertieilte Dereits
e1t DrX 1955 Auffrag Se1Nes Ordens den Religionsunterricht nachher
S SCE1Ner Entlastung noch d1ie Patres un er ein Das
Landratsamt zahlte das Provinzialat

1955 6 552. — davon für den B{f Ü 9302
1956 9 326 50 davon füur den Bf 985
1957 263 60 davon für den Bf 989 D  ‚9

Januar bis ugust
19538 5 087 45 davon für den B{f 3 959

Das Finanzamt Detrachtete unter Berufung autf das rteil des Bundesfinanz-
ofs S47/50 VO n Februar 1951 (Bundessteuerblatt 1951 III

SIg 55 192) die gezahlten ergutungen als Arbeitslohn der drei
Patres
Das Fiınanzgericht begründete Ents  elidung wesentlı  en wıe olg
Die Berufung des Rf A1e nach den Grundsätzen des Urteils des undesNinanz-
hofs 347/50 zul  1g SCc1 SCe1 DRÜER der Höhe nach begründet Beträge
die en fur Ordensangehorigen der C111 Amt außerhal des
Ordens ausübe, gezahlt würden steuerlich Einkünfte des Ordensangehö-
gen und unterlägen Wenn die Bezuüge Arbeitslohn T, äauch dem ohn-
steuerabzug Der vorliegende Sachverhalt weiche War CIHTSECH Punkten Vo  3
Tatbestand des Urteils des undesfinanzhofs 347/50 a.a.0 ab Der Bun-
desfinanzhof wende ber Interesse gleichmäßigen Besteuerung die
typische Betfrachtungsweise und halte der Typisierung auch Jetz noch
untier der Voraussetzung fest daß nicht ber offensichtliche Besonderheiten
des Einzelfalles hinweggegangen un: ungleiche glel behandelt wurden
rteile 256/55 VO eptember 1956 1957 I11 D SIg

158/56 VO Juni 1957 1957 111 286 SIg 65 136
d1e dort ıtlierftfe Rechtsprechung) Au  D iIm all des Urteils des Bundesfinanz-
hofs 347/50 q.a.0 hätten bürgerlich re Vertragsbeziehungen NUr
ZWwischen dem Provinzialat un der katholischen Kirchengemeinde Dbzw. dem
Bischof estanden, niıicht aber zwıschen dem Ordensangehörigen und der Kir-
chengemeinde DbZw. dem Bischofli. Au  } damals abe das Provinzialat e1in Or-
densmitglied AD usübung der Seelsorge bestimmt un SEe1 ihm überlassen
gewesen das ıtglie abzuberufen und durch ein anderes erseizen er-
Ings abe Streitfall das Provinzialat gen des Umfangs des ntier-
rl nacheinander insgesamt drei Patres beauftragt Das rechtfertige aber
keine andere steuerliche eurteilung Auch die Tatsache, daß die das
Provinzilalat leistende Vergüfung auf das Gehalt Angestellten der
TO  S< ruppe I11 mMT Höchstalter VO  5 Jahren beschränkt worden sel
splele keine die drel Patres ec1inNn höheres ehalt erhalten en WUuTr-
den, wenn S16 selbst VO: Landratsamt als Religionslehrer angestellt worden
arı  9 könne dahingestellt bleiben Der Bf habe ZWar als Ordensangehöriger
das Gelübde der Armut abgeleg Das ST aber seiner Einkommensteuer-
pflicht icht entigegen. Das Fiınanzamt abe auch zutireffend ansgeNOMMEeEN,
daß der Bf Einkünfte au  N nichtselbständiger Tbeit Sinne des d  N SiG
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(dd und 2 bezogen habe un daß das Landratsamt Arbeitgeber g_
sS@]1. Der Bf sSowle die Patres un Müller hatten den gesamten

lehrplanmäßigen Religionsunterricht erteilt. Hauptberufliche Lehrkräfte
öffentlichen Schulen chuldeten aber ihre Arbeitskra{ift. Der Bi sSe1 ın den Or-

ganismus der ule eingegliedert un den Weisungen der Schulleitung
folgen verpflichtet gewWwesCIl, sel hinsichtlich des Trties, der eit un des

mfangs der Unterrichtserteilung den VO:  ® der ule aufgestellten tun-

denplan gebunden geweseN,;,; nach 2 des Vertrages zwischen dem Provinzilalat
un: dem Landratsamt sel auch disziplinäar den Weisungen der Schulbehörde
unterworien geEWESECNN. Daß zwischen dem Bf selbst und dem Landratsamt eın

bürgerlich-rechtlicher Dienstverirag abgeschlossen worden -  sel, Se1 unerheblich;
denn der Begri{f{f des Dienstverhälinisses 1M Sinne des ‚DV sSe1 nach
steuerlichen Gesichtspunkten bestimmen. ana konne aber ein Dienst-
verhältnis auch vorliegen, wenn der Arbeitslohn nıicht VO: Arbeitgeber, SOIN-

dern VO:  o einem Dritten gezahlt werde. Da der B eine glel!  artıge Tätigkeit
wı]ıe andere Lehrer ausgeübt un auch 1ne 1M wesentlichen gleiche Vergütung
bezogen habe, sSel 1mM Interesse der gleichmäßigen Behandlung er Steuer-

pflichtigen nach wirtschaftlicher Betrachtung als Lohnempfänger un das
Landratsamt als Arbei  eber behandeln Diese Beurteilung verstoße auch
en der Meinung des Bif icht Art 140 des Grundgesetzes

für die Bundesrepublik Deutschland oder Art des Reichskonkordats
VO.: September 1933 (Reichsgesetzblatt 19833 el ON 679) oder Art

des Bayerischen Konkordats VO 15 Januar 1925 (Bayerische Bereinigte
Sammlung 11 639) Wenn 1Iso auch das Landratsamt dem runde nach
für die Lohnsteuer des Bfif a  e, Se1l die Lohnsteuer aber doch unter Be-
rücksichtigung der persönlı  en Besteuerungsmerkmale des BIS. besonders sSe1-
ner Kriegsbeschädigung, herabzusetzen.
Der B{f. Nnat 1mM Rechtsbeschwerdeverfahren UuTta:!  en VO:  5 Universitätsprofes-
SOT eo et. Jur. Can > C München, un Universi  tats-
professor Dr. Jur Spitaler, KöOln, vorgelegt. Professor Dr. Scheuermann
hat sich in seinem als Sonderdruck der „Ordenskorrespondenz“, ahrgan
1961 Heft 3’ veröffentlichten Gutachten mi1t der Streitirage VOL allem aus der
Sicht des kirchlichen Rechts befaßt, während Professor Dr DYiltaler ın seinem
Gutachten, das als Sonderdruck der „Ordenskorrespondenz“, ahrgan 1961
Hef{it 4! erschienen 1ST, vorwiegend die steuerliche elte der Streitifrage De-
handelt hat.
Die ist begründet.
Wenn eın Angehöriger eines katholischen Ordens im Aufirag selner Oberen
erhalb des Ordens Entgelt atl WIrd, werden drei Rechtskreise
Dberührt, nämlich einmal die Beziehung zwischen dem en als Körpers  aft
un: dem Ordensangehörigen als deren Mitglied, sodann die Beziehungen ZW1-
schen dem en un der Person oder Körpers  aft, der das Ordensmitglied
im Auffrag der Oberen die Dienste eistet SOWI1e schließlich die Beziehungen
zwischen dem Ordensmitglie und der Person oder Körpers  an der en-
über seine Dienste erbringt Im Streitfall sind icht die rechtlichen, beson-
ders die steuerrechtlichen Beziehungen zwischen dem en un seinen Mit-
gliedern beurteilen, VOT em a1SO nicht die rage, OD die irchenrechtlich
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Pflicht des Ordensangehörigen, dem en seine an Arbeitskra Ww1d-
INEeN un die korrespondierende P{flicht des Ordens, seinem Mitglied den le-
benslangen angemeSSCNEIl Unterhalt gewähren, als eın Arbeitsverhältnis 1
Sinne des MD  AD StG aufgefaßt werden annn In der vorliegenden ache geht

DE die Rechtsbeziehungen zwischen dem en un dem Landratsamt
DZW. die Rechtsbeziehungen zwischen dem Bf und dem Landratsamt Die
Inanspruchnahme des Landratsamts un des durch den streitigen Lohn«-
steuerhaftungsbescheid ist 1Ur gerechtfertigt, Wenn steuerrechtlich das and-
ratsamt als Arbeitgeber des BT un der Bf als Arbeitnehmer des andrats-
aMmMts und infolgedessen CQ1e VO. Landratsamt das Provinzlalat gezahlten
Beträge als Arbeitslohn des B{f 1M Sinne VOIl StiG ($ D betrachtet
werden können.
Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Landratsamt un dem Provinzialat DZW.
dem Bf Sind ausschließlich nach den Grundsätzen des
echts beurteılen. eın en oder seline Mitglieder, WeNn S1Ee als
nach bürgerlı  em echt rechtsfähige Personen 1mM Bereich des bürgerlichen

handeln, el 1mM inklang mi1t dem iırchlichen Recht stehen der
bewußt der unbewußt Vors  Trılten des iırchenrechts verletzen, kann fur die
Wirksamkeit un die Auslegung der ges  arlenen bürgerlich-rechtlichen Ver-
hältnisse grundsätzlich nıcht ausschlaggebend eın erstohe kirchenrecht-
liıche Vors  16l  en können NUur kirchenrechtliche Folgen nach sich zıehen, icht
aber den Bestand und die Wirkungen VO  ® Verhältnissen des bürgerli  en

beeinflussen Aus diesem TUn ist fur den Streitfall unerheDblich,
WwI1e nach kirchlichem echt en ihrem W esen nach beurteilen sind un
Ww1e kirchenrechtlich die Ordensmitglieder ihrem en un ihrem Or-
densoberen stehen, besonders WwWe. Bedeutfung dem Armutsgelübde für die
Verm  nNnsSs- und Erwerbsfähigkeit der Ordensangehörigen beizumessen 1ST.
Na  B der fortlaufend klarer entwı!  elten Rechtsprechung der Einkommen-
steuersenate des undesfinanzho{fs (Z. rtel VO August 1951,

1951 I11IL1 181, Sig. ö5 449; 520/53 VOMmM Februar 1955,
1955 I1LL 102, SIg 262; 178/55 VO Marz 1956,

956 III 179 Slg. Bd. 62 117/54 O} 11 Oktober 1955, 1956
III 11, Sig Z 351/56 VO. eptember 1958, 1958 111

462, SIg 67 492; 117/60 VO ovemDer 1960, 1961 111
183, SIg J00; 165/60 und 168/60 VO Marz 1962,

1962 III 217 un: 218) hat die steuerrechtli Beurteilung grundsätzlı
die VO  ® den Beteiligten ernstha{it ges  aIifenen un durchgeführten bürgerlich-
rechtlichen Formen anzuknüpfen. Die bürgerlich-rechtliche Gestaltungsfreiheit
darf, wenn nıiıcht 1ne steuerrechtliche ondervorschrift eingreif{fft, nicht dadurch
beschränkt werden, daß für steuerliche wecke, VOTL em ZU Erweiterung der
Steuerpflicht, bürgerlich-rechtlich wirksame echtsfiormen N1ıC beachtet oder
umgedeutet werden. Die 1mM Interesse der Rechtssicherheit iım Sinne der Vor-
ausberechenbarkeit der Folgen VO:  5 Rechtshandlungen maßgebende Ord-
nungsfunktion des bürgerli  en für die gesamte echtsordnung ein-
schließlich des Steuerre hat auch das Bundesverfassungsgericht 1n seiner
Ents  eidung BvR 845/58 VO Januar 1962 unter III (BStBI 1962

500 {1.) hervorgehoben. Soweit etwa der ena in der Entscheidung
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347/50 aa unter Berufung auf cQ1e wirtschaftliche Betrachtungsweise
und die für die Auslegung VO!  o Vorschriften des Steuerre gebotene Typislie-
rung VO:  ® anderen TUuNdsatizen aus  ge‘ se1in sollte, M der erkennende
ena ihm icht bel.

Im Streitfall SIN die maßgebenden erträge zwischen dem Provinzialat und
dem Landratsamt geschlossen worden; der Bf selbst hnat keinen besonderen
Arbeitsvertrag geschlossen. Unstreitig galt für die Tätigkeit des B{. VOrT AD=-

der schr1  en ertrage derselbe Rechtszustand Ww1ıe nach dem —-
Der Streitfall 1e anders als der 1n der Ents  eidung des Bundes-

sozlalgerichts VOIN eptember 1960 (Entscheidung des Bun-
dessozlalgerichts 76), in dem katholische Ordens{fifrauen, die qals eNre-
rinnen Ofifentlı  en Schulen eingesetzt wurden, mi1t dem and J e f u

C'n einen Arbeitsverirag schlossen, der arbeitsrechtlich, sozlalversicherungs-
rechtlich un: steuerrechtlich w1ıe jeder andere Arbeıiftsverirag behandelt wurde.
Die erträge zwischen dem Provinzlalat un: dem Kreıis sind nach bürgerlichem
Recht als C beurteilen Das Provinzlalat wurde VOI-

p  u  el, ZU.  — Erteilung des Religionsunterrichts geeignete Patres abzustellen;
der Kreis aIur die vereinbartie er':  un das Provinzlalat zahlen
Das Proviınzlala War nıcht verpfli  et, einen estimmten ater eauli-
tragen. Tatsächlich hat denn auch außer dem Bf noch WwWwel andere Patres

dessen Unterstützung eingesetzt, als der B{f. gen seliner Kriegsbeschädi-
gung den Anforderungen alleın N1C| mehr gewachsen Wa  H$ Das ehalt für
die Patres wurde auch icht unter Zugrundelegung ihrer persönli:  en Ver-
hältniısse nach der 'T"'OA erechnet, sondern war allgemein festgelegt auf den
Betirag, den e1in nıcht er 39 Tre alter Angestellter nach 'TO  > 1III ordern
a  er spielte für die Hohe der Vergüfung auch keine o  e7 ob ein der
mehrere Paires atl. Wenn Ina  ®) Arbeitsverträge zwischen den Patres
und dem Kreis annehmen wollte, waäaren diese Vereinbarungen wohl als mit
dem Grundsatz der Unabdingbarkeit eines Tarifvertrags unvereinbar nichtig.
Daß hier keine Arbeitsverträge geschlossen werden sollten, ergibt sich auch
au den folgenden Überlegungen Wenn e1in abgestellter atier eiwa ZU  — Er-
teilung des Unterrichts ungeeignet ewesen wäre, hätte ıhm der Krelis n1ıC
„kündigen“ können, weil gar kein Verirag mit diesem ater bestand Der
Kreils hätte vielmehr 1U  — VO Provinzlalat die Abordnung eines geelgneten
Religionslehrers verlangen können. Wenn ferner eın abgestellter ater Aaus
dem en austreten würde, den Kreis keinen nspruch auf
Weiterbeschäftigung gehabt; der Kreis dann vielmenr einen : vom Pro-
vinzilalat estimmten anderen atfer Dbes  äftigen mussen.
1e. INa  - den Wortlaut der Vertiräge, ihren Sinn un weck SOWwIle die Von
den Beteiligten gewollten Re  sfolgen ın etracht, können die erträge
zwischen dem Kreis un dem Provinzialat bürgerlich-rechtlich T als AT -«-
beitergestellungsverträge beurteilt werden, w1ıe sS1e auch sonst
schon, besonders für die Umsatzsteuer (vgl Yteil des eichsfinanzhofs

3392/39 VO. Januar 1941, Reichssteuerbla 1941 1:33), beurteilen
1e. auch F 8 Umsatzsteuer, Auflage 1961,

L/ die auch TE das Umsatzsteuerrecht die übliche Schwesterngestellung
Krankenhäuser iıcht als die egründun; VO  5 Arbeitsverhältnissen zwischen
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den chwestern und dem Krankenhaus würdigen; vgl ebenso Plücke-
Kommentar A0 Umsatzsteuergeseftz, Auflage, AÄAnm

2979 DIis 20774

Das Arbeitsrecht ennn allerdings auch die echtsfigur des te E

1 un versteht arunter einen Arbeitsver{irag,
der zwischen dem Arbeitgeber und einem Mittelsmann 1im eigenen Namen g_.
OsSsen WITrd, bei dem aber die vermitteltfen Arbeitskräfte dem rbeltge-
Der ın unmittelbare Rechtsbeziehungen treten, weil S1e nach Ireu un Glauben
den Auftraggeber als ihren Arbeitgeber etrachten können. Diese Vertiräge
splelen besonders 1mM Gaststättengewerbe bel Verträgen zwischen dem apel-
lenleiter un den Kapellenmitgliedern 1nNne (siehe rteil des andesar-
beitsgerichts Düsseldorf VO. eptember 1961, „Der Betrieb“ 1961 1459
und die dort angeführte Liıterafiur un!: Rechtsprechung). Dieser Art S1N! abDer
die erträge zwischen dem Provınzilalat und dem Kreis nicht, we:il nach dem
lar hervorgefiretenen Wiıllen der Beteiligten der Bf. nıcht 1ın eın Arbeits-
verhältnis Zzu Kreis treten sollte und wollte; VOL em wohl deshalb, weil der
Kreis icht bereit WAar, die Adus einem Arbeitsverhältnis 201 Btf sich ergeben-
den arbeitsrechtlichen, tarıfrechtlichen und sozlalversicherungsrechtlichen Fol-
gen übernehmen.
Daß die VO  5 dem Provinzlalat beauftragten Patires bei der Erteilung des Un-
errichts disziplinär der Schulleitun unterstellt wurden, entsprach, weil die
Voraussetzung für iıne ordnungsmäßige T'“  ung der übernommenen Aufgabe
Waäfl, der Natur der Sache un rechtfertigt bel Berücksichtigung er anderen
entgegenstehenden mstande icht den u. daß der B{ Arbeitnehmer des
Trelses werden wollte un eworden ist

Die rechtlichen Gesichtspunkte des Finanzgerich{is greifen demgegenuüber nicht
durch Es ist richtig, daß 1ne sachgerechte Auslegung der Steuergesetze ın
estimmtem mfang nıcht einer wirtschaftli  en un typisiıerenden Be-
ra  ung der Tatbestände vorbeigehen kann. Das darf aber, Ww1e das Finanz-
gericht selbst ausführt, icht dazu ren, edeutsame Besonderheiten jedes
einzelnen Steuerfalls, VOT em 1i1ne ernsthafite bürgerlich-rechtliche estal-
tung durch CQ1e Beteiligten, elselte chieben un STa dessen einen Sach-
verhalt fingieren, den die Beteili  en iıcht gescha{ffen en Es ist auch
richtig, daß der B{f. 1M wesentlichen dieselben Dienste geleis hat w1e die
anderen Lehrer, die dem Kreis in einem Arbeitsverhältnis stehen Der Un-
ers  1e besteht aber dariın, daß der B{f seine Dıienste nicht auf Grund eines
Arbeitsverhältnisses ZU. Kreis geleistet hat Ks ist auch richtig, daß die Be-
griffe „Arbeitsvertrag“ 1M Sinne des bürgerlichen und „Arbeitsver-
hältnis“ 1MmM Sinne des Steuerre! sich nıicht voll decken, WwI1e der ena Urz-  .
lich wieder 1n der Entscheidung 255/60 VO: März 1962 (BStBI 1962 111

214), betreffend die lohnsteuerliche Behandlung VO  5 Belegschaftsaktien,
dargelegt hat. Im großen und anzen stimmen ber doch die egriffe überein;
wenn auch der Begriff steuerlich iın eini1gen Punkten weiter gefaßt wird,
darf eswegen doch icht völlig VO: bürgerlichen Recht gelöst werden. Ein
bürgerlich-rechtlicher Werkvertrag arf nicht, Nur einem erstrebten
steuerlichen Ergebnis kommen, für die Besteuerung iın ein Arbeitsverhältnis
1m Sınne des StG umgedeutet werden. Das Finanzgericht S1e] schließ-
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liıch die gleichmäßige Besteuerung er Arbeitnehmer gefährdet, WenNn der B{
icht ZULIC Lohnsteuer herangezogen wüuürde. el übersieht aber, daß mi1%
der Freistellung des B{f VO  - der ohnsteuer nıcht entschieden 1sSt, oD un wI1e
der en die ihm äQauf Tun des Werkvertrags VO Kreis zugeflossenen
ntgelte versteuern Nat. ıne andere Beurtfeilung wäre UT möglich, WEeNN

die ertrage zwischen dem Provinzlalat, un! dem Kreis nicht ernsthafit das
widerspiegelten, Was W1  aftlıch War un sein sollte Das nımmt aber das
Finanzgericht selbst icht Es auch icht einer entsprechenden est-
Stellun. kommen können; denn die erträge entsprechen, wıie Scheuer-
INan n darlegt, den Grundsätzen des kirchlichen und S1iNd iıne sach-
gemäße orm {ur das, Was VO  - den Beteiligten wirtschafitlich ersire wurde.
Die erwähnte Ents  elidung des Senats 347/50 AA ist als sogenannte
S-Entscheidung mi1t der Bindungswirkung des D 66 Abs der Reichsabgaben-
ordnung Selbst We der erkennende ena mi1t dleser Ents  elidung
VOIl dem Truheren rteil ın der Rechtsauslegung abwel  en sollte, bedar{f
der nrufung des Troßen Senats nıicht, weil dem erkennenden ena jetz
1mM Geschäftsverteilungsplan .‚anstelle des früher dafür zustandıgen Senats
die Einkünfite aus nichtselbstäandiger rbeit ($ AAA Bearbeitung ZUge-
wlıesen SINd und deshalb VO  ®) der rüheren -Entscheidung abwel  en kann,
ohne den Großen ena anzurufen oder die Zustiimmun des Senatis einN-
zuholen Es gelten iNnsoweit fUur das Rechtsbeschwerdeverfahren 1mM Stiteuer-
recht dieselben Grundsätze, w1e S1e be]l der Auslegung des L 136 des Gerichts-
verfassungsgesetzes VO. Bundesgerichtsho{f gehandhabt werden Urteil des Bun-
desgerichtshof{fs VIIL 205/57 VO. Juni 19583, Entscheidungen des Bundes-
gerichtshof{fs in Zivilsachen 28 16) Vergleiche auch rteil des Bundes-
verwaltungsgerichts VII 189/57 VO 11l Juli 19538 (Entscheidungen des Bun-
desverwalfungsgerichts 159); Urteile des Bundesarbeitsgerichts AZR
478/55 VO Januar 1959, (Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts

192), 5 AZR 505/58 VO. 31 Mai 1960 (Entscheidungen des Bundesarbeitsge-
rı V g 296) Von derselben Auffassung ist auch das Trteil des Bundes-
finanzho({fs VII 134/54 VO November 1958 (BStBI 1959 88 5 9 Slg

141) aus  SS
Die Vorenischeidung ist demnach unrichtiiger nwendung VonNn S und

Abs STG (S$ 1, 2) 46 LSTDV) aufifzuheben Da der Haftungsbescheid sich
nicht 1Ur autf die streitigen n  e  e bezog, mMu. die Sache ZUTLCF anderweiltigen
Berechnung des Haftungsbetrags das Fiıinanzamt zurückverwiesen werden,
das dabei VOINl der rhebung der Lohnsteuer auf die VO Kreis das Pro-
vinzlalat gezahlten Betiräge abzusehen hat.



L1 DILE VOM ALZENAU DAS ROV.  LA DER "L1-
NER FÜ  H DIE ERTEILUNG DES RELIGIONSUNTERRICHT.: UR:
ENSA  .HORIGE .KZAHLTEN RGUTUNGEN NTERLIEGEN
DER OHNSTEUER DEN. NACH DE  — URTE1LL DES BUNDESFINANZ-
HOS 347/50 SIND DIE BEZÜGE, INEN FÜ  H
NEN ORDENSANGEHOÖRIG: EIN AM AUSSERHAL DES

USÜBT, .KZAHLT WERDEN, STEUERLICH ALS EINKUNKFTE
DES ORDENSANGEHORIGEN NZUSEHEN.

r{@e der Kammer des Finanzgerichts Nurnberg VOmMm 1960
Aktenzeichen 172—175/59

I1m Namen des Volkes

In der Sache der Lohnsteuerhaftung bis ugust 1953 des Landratsamts
Alzenau/Ufr. hat Qautf die erufung des Rektors 0oSsSe Kress ın Schöllkrippen
vertretien durch den Re«  sanwalt Dr. Heinrich Helfrich, Bonn/Rhein, Cobur-
DEr STr. 8’ d1ie INnSspruchsentscheidun: des Finanzamts Aschaffenburg
VO.: Dpr1 1959

die Il Kammer des Finanzgerichts ürnberg
1n der Sitzung VOIN Oktober 1960 fUur Recht erkannt

Die iNnSspruchsentscheidung VO DFT1. 1959 wird, soweit sS1e die ohn-
steuerhaftung des Berufungsführers GEn  'g aufgehoben
Auf die erufung hin WIrd die Lohnsteuer des erufungsführers fiür Cdie
VO Landratsamt Alzenau gezahlten Unterrichtsvergütungen wWw1ıe olg fest-
este. 1955 322,—

1956 4  —
1957 134,—

DIS 31 19538 44 —
928,—

Dementsprechend Wwird die Lohnsteuer, für die das Landratsamt Alzenau
alıt TUn des Haftungsbescheids VO. November 1958 1ın Anspruch g_
OINMen worden ist, VO  » 5 auf 2  <)9 ermäßigt.
Von den osten des inspruchsverfahrens hat das and Bayern 45, der Be-
rufungsführer 1/5 tragen. Die osten der eruIiung werden dem and
Bayern 7/40, dem Berufungsführer 3/40 auferlegt.
Der Wert des Stireitgegenstandes wiıird für das Einspruchsverfahren auf

695,— un für das Verfahren ber die Berufung auf 0  — fest-
este.

RÜNDE
Streitig 1st, ob Clie ahlungen des Landratsamts Alzenau das Provinzialat
der Pallottiner für die rteilung des Religionsunterrichts der Kreisberufs-
schule durch den Berufungsführer (B{), der Angehöriger des Ordens ist, für
die eit VO' prı bis Sß ugus 19538 der Lohnsteuer unterliegen.

291



urch Vertrag VO. 30 Maı und Juniı 1956 nat sich das Provinzialat dem
Landratsamt gegenüber verpflichtet, füur den Berufsschuldienst 1M Kreıs die
erforderlı  en Religionslehrer stellen. Diese muUussen diıe für die Erteilung
des Religionsunterri  ts vorgeschriebene Voraussetizungen erfüllen Das and-
ratsamtıTt 7 für die Zurverfügungstellung einer Lehrkra{it m1T vollem Depu-
at M 29 Wochenstunden) 1nNne Vergütung, die dem Gehalt eines Angestellten,
der nach ruppe 11L der 4O}  b> bezahlt WIrd, entspricht. Als Höchstalter für die
erechnun. der Vergütung wurde das Lebensjahr vereinbart. Die das VO.
Deputat übersteigende Stundenza. WwIrd nach nebenamtlı  en Vergüftungs-
saftfzen bezahlt. Die Vergütungen monatlich qautf eın VO)] Provinzlalat
anzugebendes ONTIO zahlen. Na  R des ertrags sind die VO! Provin-
zialat abgestellten Geistlichen bei der usübun iNnres Dienstes als Religions-
lehrer im Beru{fsschuldienst ın diszıplinäarer Hinsicht den Weisungen der chul-
behörde unterwor(fen, unbeschade der Zuständigkeit der kirchlichen Stellen
fur (1ie Erteilung der M1SS10 canon1ca. en der weiteren Eınzelheiten der g_
troffenen Vereinbarungen wird autf den schriftlichen Vertrag CZU OM -
mMmMen

Das Provinzlalat beauftragte mi1t der Erteilung des Religionsunterrichts der
Kreisberufsschule den schwerkriegsbeschädigten Bf SOWI1Ee die Patres W alter

un Hermann Müller. Bis Z 31 Maärz 1956 erteilte ausschließlich der
B{f. Wochenstunden, ab Dr1 ertiellte 26 und aD eptember 1956

Wochenstunden Religionsunterricht. ater Müller 1e. VO: April bis
August 1956 neben dem Wochenstunden un! atfer 210 Sep-

tember 1956 10—15 Wochenstu  en Unterricht. Der Kreis zahlte für die nier-
richtserteilung das Provınzlalat

1955 O 392,— D  9 davon entfielen auf den Bf. 0 02 —
1956 y D  9 davon entfielen auf den Bf 985,—
1957 9 263,60 D  9 davon entfielen auf den Bf. 989,—

Januar bis
S 1958 D  ‚9 davon entfielen autf den Bf 959,—

nla einer beim Landratsamt vorgenomMenNnen Lohnsteueraußenprüfung
WUurde festgestellt, daß TT die Religionsunterrichtsvergütungen keine ohn-
steuer eiINDeNalten worden War. Das Fınanzamt vertrat unter inwels auf die
Entschließung des ayerischen Staatsminıisteriums der Fınanzen VO. Sep-
tember 1950 2220—27/2—837837 und auft das Trteil des undesfinanzhof{s

347/50 VO: Februar 1951 (Bundessteuerblatt 1951 I11 elte 73) die Auf-
assung, daß die VO. Landratsamt gezahlten Vergütungen Arbeitslohn der -
terr!  enden Patres darstellten und ordertie beim Landratsamt InmMmen mit
weliteren, nler icht streitigen eträgen 1 Haftungswege J (92,44 ohn-
steuer . VO  5 denen 4 695,10 auf die Unterrichtsvergütungen entiNnelen
el War das Fınanzamt davon aus  en, daß die esamten Unterrichts-
vergütungen dem B{f zugeflossen sind.
Hiergegen en sowohl das Landratsamt mı1T Treıiıben VO] November
1953, als auch das Provınzlalat un der B{., el mi1t Schreiben VO: Dezem-
ber 1958 INSPIU! erhoben. Über den Einspruch des Landratsamts, der neben
der nlıer anhängigen Streitifrage weitere Streitpunkte umfaßt, nat das Fınanz-
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amt bısher nicht entschieden Der Einspruch des B{f un des Provinzlalats
insowe1it Erifolg, als nunmehr die Unterrichtsverguiungen entsprechend

der ahl der erteilten Unterrichtsstunden auf den B{ und die Patres Müller
und verteilt wurden. lerdur: ermäßigte sich der Lohnsteuerhaftungs-
beirag für die Unterrichtsvergutungen auf insgesamt 3 280,90 D: von dem

gD autf die Unterrichtsvergütungen des B{if entfallen Im übrigen
wurde der Einspruch zurückgewilesen. Die Kriegsbeschädigung des Bf wurde
VO: Finanzamt ıcht berücksichtigt, weil eın nirag geste worden Wa  -

Auf die Ausführungen der Einspruchsentscheidung 1mM einzelnen wird eZU.:
g|  MM
en (1e Einspruchsentscheidun VO.: DPLI 1959 der Rechtsanwalt
Dr. Hel{frich

IUr den B{f.
TUr das Landratsamt
TUr das Provinzilalat
IUr den aier und
fUur den ater Müller

erufung e1in, die 1mM wesentlichen wı1ıe begründet nat.
DIie Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums der Fiınanzen VO.

eptember 1950 sSe1 aul den vorliegenden all niıicht anwendbar. Das Provinzla-
lat habe sıch dem Landratsamt gegenuüber verpflichtet, die fiur den Berufsschul-
diıenst erforderlichen Religionslehrer ZU.  S Verfügung tellen. Es habe sich
1Iso ıcht verpflichtet, estimmte Ordensangehörige oder auswechselbare Or-
densangehörige Z Verfügung stellen, fUur die eiwa einen enstverirag
DANT: dem Landratsamt abgeschlossen Die Verpflichtung des Provinzilalats
gehe L11LU.  — dahın, für die Erteilung des Unterrichts urch die erforderlichen
Religionslehrer Sorgen. Es abe Iso ine estimmte übernom-
M, ın deren Erfüllung VOo. frel sel Es handle sich einen erkver-
irag 1mM Sınn des 631 Dsatz des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), den e5

jederzeit durch Dritte erfüllen konne. Dieser Werkverirag konne ıcht 1n el-
N  S jenstiverira. umgepreßt werden.
Das Yteil des undesfinanzho{fs 347/50 betreffe einen anderen Sachver-
halt OrT. handle sich War auch einen Werkver{irag. Dieser sel aber
auftf 1ne estimmte Person abgestellt. Deshalb sSe] als Vergütung auch eın Ge-
alt vereinbart worden, das diese Person erhalten würde, WEe S1e selbst den
jenstverirag abgeschlossen Im vorliegenden al ingegen erhalte das
Provinzlalat keine ergütun für einen bestimmten Ordensansgehörigen. Die
Vergutiungen selen vielmehr objektiv auf den Erfolg bezogen, ohne daß S1e
überhaupt 1ine Beziehung dem tätigwerdenden Religionslehrer hätten.
wohl alle drel Lehrer alter als 35 Te gewesen selen, sSEe1 die Vergütung nach
dem ehalt eines 35Jährigen Lehrers bemessen worden. Eın altersmäßig VeL-

gleichbarer Lehrer 1Iso mehr Gehalt bezogen
Die Entschließung des ayerischen taatsministeriums der inanzen un das
rteil des Bundesfinanzhof{fs könnten abDer auch dann keine nwendung fin-
den, wenn S1e auf den vorliegenden Sachverhalt assen wurden. Sie verstoßen

das rundgesetz und das geltende Reichskonkordat. Nach Artikel
140 des Grundgesetzes (GG) ın Verbindung mift Artikel 137 der Weimarer
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Reichsverfassung ordnen und verwalten d1e Religionsgesellschaften ihre

Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des fUur alle geltenden
Rechts.-Nach Artikel des Reichskonkordats unterlaägen auch en hinsicht-

lLich der Ordnung ihrer eigenen Angelegenheiten un! der Verwaltun 1Nres

Vermögens staatlicherselts keiner Beschränkun Bezüglich des Einkommens

inrer Mitglieder hatten S1e die Regelung getroffen, daß ihre Mitglieder eigenes
Arbeitseinkommen icht aben, sondern daß das, Was durch Yrbeit VO.  - dem

Mitglied erworben WwIird, ohne welteres der en erwerbe (Can 580 JC)
Wenn die en inre Angelegenheiten geregelt aben, verstoße jede äandere

Regelung, Se1 die eines Gesetzgebers, einer Verwaltungsbehörde oder eines

Gerichts das Konkordat.
Ziu nrecht beziehe sich der Bundesfinanzhof 1 rteil 347/50 auf 310

BG.  D darzutfun, daß die ubernommene kanonische Verpflichtung des Or-

densangehöriıgen durch Trbeıit iıcht fUr sich, sondern fur den en CI-

ben, hinsichtlich kün{ftiger Vermögensvorteile bürgerlich-rechtlich unwirksam
SEe1 Die Arbeitskra{ft gehoöre icht ZU. kün{itigen Vermögen 1 Sınn dieser
Vorschrifift ermogen 1m Sinn dieser Vorschrift se1l  - LUL das gegenständliche
ermögen (Sachen un Rechte), das überiragen werden konne. Die ATDe1S-
Ca selbst N nıcht übertragbar, sondern NUur das, Was durch S1e erworben
werde, 1Iso Forderungen au Arbeitsleistun Der AT 310 BG  o etireIie L1LLULX das
schuldrechtlı Innenverhältniıs zwischen en un Ordensangehörigen, iıcht
aber den dinglichen Übertragungsakt der Abtretung der orderun Aaus Ar-

beitsleistun Diese Abtiretitung se]l rechtswirksam  < auch dann, wenn das oblıga-
orische Rechtsgeschäft eiwa nach 310 BG  o nichtig sein sollte In diesem

könnte der Ordensangehörige lediglich AaUus 812 BG.  o geltend
machen. Da auch künftige Forderungen abgefreten werden können, abe das

Reichsgericht wiederholt ausgesprochen Die künftige Forderung mUsse 1U

genügend estiumm oder wenigstens estimmbar se1ın, daß U  F noch ihrer
Entstehung bedürfte, die Übertragung VO.  - da a ohne weilteres wirksam
werden lassen. orderungen AUS Arbeitsleistungen einer Person sejen aber
nne Schwierigkeiten VO.  - vornherein bestimmbar. Deshalb konne auch ein
Ordensangehöriger uniIuge Forderungen aus der Zurverfügungstellung seiner
Arbeitskra{it bürgerlich-rechtlich wirksam den en apireien.
Daß das Ordensgelübde steuerlich beachtet werden müÜüsSse, ergebe sich schon
aus d bsatz des Steueranpassungsgesetzes ND' Im rteil 249/52

VO. März 1953 (Bundessteuerblatt 1953 1LI1 e1ıte 118) abe auch der Bun-
desfinanzhof{f unter Bezugnahme autf diese Vorschri{ft das Ordensgelübde steuer-
lich berücksicht1ig OTrT habe die Einkün{ife einer Ordensangehörigen Adaus

einer Leibrentie unmittelbar der Ordensgenossenschaft zugerechnet. Wenn aber
die einem Ordensangehörigen persönlich zustehend‘!' Leibrente auf Grund des
eiu  es der TMU: zufließe, sel icht einzusehen, WaTrum) der einem Or-
densangehörigen angeblich persönlich zustehend!' Arbeitslohn AaUS dem gleichen
Grunde icht auch dem en zufließen SOo.
Dem rtel des Bundesfinanzhof{fs 347/50 könne auch insoweilt icht bei-
gepflichtet werden, als den Ordensangehorigen einem Weltgeistlichen gleich-
geste. abe Eın eltgeistlicher erhalte VO  - der Kirche Gehaltsbezüge. aIiur
stelle seine Arbeitskrafit 1mMm ahmen einNes Jlenstverirags ZU.  — Verfügung.
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DIie Dienstleistun des Ordensangehörigen beruhe dagegen icht auf einem DCI-
sönlichen jenstverhälinis, sondern ausschließlich äautf der VO  - ıhm übernom-

Gehorsamspf{licht
Es sSe]1 auch nıcht richt1g, da die drel Lehrer IM den Organismus der ule
WI1e die anderen Lehrer eingegliedert selen. Die Lehrer der ule unterlägen
der Weisungspf{licht ihres Dienstherrn, des Landratfsamts Alzenau. Die VO:

Proviınzialat abgestellien Lehrer unterlägen dagegen der Weisung des Proviın-
zlalats. el abe sich das Provinzialat den ehr- und undenplan
halten. Es köonne aber jeder Stiunde einen anderen Lehrer eordern. Dem
Landratsamtft Alzenau verbleibe edigl]l!: die Möglichkeit prüfen, o die
ausgewählte Lehrkraft die Voraussetizungen TUr die Verwendung 1M Beru{fs-
schuldienst erfullt der icht. In diesem Zusammenhang hat der B{. autf das
rteil des eilchsfinanzho{fs VO Maärz 1931 (Reichssteuerblat 1931 e1ıte 003)
verwıiesen.
Der Bf. 1ST autf Tun dieser Ausfiführungen der Au{ffassung, daß d1ie VO  3 and-
ratsamıtı TÜr seine Unterrichtstätigkeit das Provınzjalat gezahlten Vergü-
Lungen unmittelbar dem Provinzlalat zugeIilossen selen und deshalb bei ınm
icht der ohnsteuer unterliegen. Er hat deshalb beantragt, den das
Landratsamt ergangenen Haftungsbescheld insoweit aufzuheben, als mıit ıhm
ohnsteuer fur die auf sSe1ine Unterrichtstätigkeit entfallende Vergütung ange-
ordert wurde
Vorsorglich hat beantiragt, den Haftungsbeirag 1mM der ejahun der
Lohnsteuerpflicht Quti d1ie ohnsteuer ermäßigen, die sich fur die einzelnen
Streitjahre bel Berücksichtigung selner persönlichen Besteuerungsmerkmale
ergeben wüuürde. Hierzu hat vorgefiragen, daß ıihm durch Fahrten mi1t dem
eigenen Pkw AD 23 km VO  5 seinem ONNSITZ entfernten ule 1mM TEe 1955

140 en un 1956, 1957 un 1958 je 200 en Aufwendungen entstan-
den sel]en, deren Berücks1  Ligung als Werbungskostien beantrage. Ferner
abe 1955 800 D 1956 100 1957 Y.00 D  9 und 1958 600 fur wlıssen-
scha{ftliche We gespendet. Die Spendenbelege hat vorgelegt.
uberdem hat CT durch Vorlage einer Bescheinigung des Versorgungsamts
Würzburg nachgewlesen, daß die inderung selner Erwerbsfähigkeit iın den
Streitjahren etiragen habe
Das Fiınanzamti hat die Berücksichtigung dieser Aufifwendungen als Wer-
bungskosten un Sonderausgaben und die Gewährung des Freibetrags
fur Körperbeschädigtie ın dem geltend gema  en Umfang keine edenken CI -
en Es hat sich ferner grundsätzlich mi1t der Anwendung der Jjeweilligen
Lohnsteuer-Jahrestabelle einverstanden erklärt Im übrigen hat beantragt,
die Berufung zurückzuwelsen.
en der weiteren Ausführungen der Beteiligten ım einzelnen WwIrd auf die
gewechselten Schriftsätze eZU. g|  MM

Obwohl der sanwalt Dr Helifirich die erufung auch amens des and-
ratsamts Alzenau, des Provinzlalats der Pallottiner Limburg un! der Patres
Walter und ermann Müuüller eingelegt nat, entscheidet die Kammer -
na IS über die erufung des BfDie Dienstleistung des Ordensangehörigen beruhe dagegen nicht auf einem per-  sönlichen Dienstverhältnis, sondern ausschließlich auf der von ihm übernom-  menen Gehorsamspflicht.  Es sei auch nicht richtig, daß die drei Lehrer in den Organismus der Schule  wie die anderen Lehrer eingegliedert seien. Die Lehrer der Schule unterlägen  der Weisungspflicht ihres Dienstherrn, des Landratsamts Alzenau. Die vom  Provinzialat abgestellten Lehrer unterlägen dagegen der Weisung des Provin-  zialats. Dabei habe sich das Provinzialat an den Lehr- und Stundenplan zu  halten. Es könne aber zu jeder Stunde einen anderen Lehrer beordern. Dem  Landratsamt Alzenau verbleibe lediglich die Möglichkeit zu prüfen, ob die  ausgewählte Lehrkraft die Voraussetzungen für die Verwendung im Berufs-  schuldienst erfüllt oder nicht. In diesem Zusammenhang hat der Bf. auf das  Urteil des Reichsfinanzhofs vom 4. März 1931 (Reichssteuerblatt 1931 Seite 663)  verwiesen.  Der Bf., ist auf Grund dieser Ausführungen der Auffassung, daß die vom Land-  ratsamt für seine Unterrichtstätigkeit an das Provinzialat gezahlten Vergü-  tungen unmittelbar dem Provinzialat zugeflossen seien und deshalb bei ihm  nicht der Lohnsteuer unterliegen. Er hat deshalb beantragt, den gegen das  Landratsamt ergangenen Haftungsbescheid insoweit aufzuheben, als mit ihm  Lohnsteuer für die auf seine Unterrichtstätigkeit entfallende Vergütung ange-  fordert wurde.  Vorsorglich hat er beantragt, den Haftungsbetrag im Falle der Bejahung der  Lohnsteuerpflicht auf die Lohnsteuer zu ermäßigen, die sich für die einzelnen  Streitjahre bei Berücksichtigung seiner persönlichen Besteuerungsmerkmale  ergeben würde. Hierzu hat er vorgetragen, daß ihm durch Fahrten mit dem  eigenen Pkw zur 23 km von seinem Wohnsitz entfernten Schule im Jahre 1955  an 140 Tagen und 1956, 1957 und 1958 an je 200 Tagen Aufwendungen entstan-  den seien, deren Berücksichtigung als Werbungskosten er beantrage. Ferner  habe er 1955 800 DM, 1956 1100 DM, 1957 900 DM, und 1958 600 DM für wissen-  schaftliche Zwecke gespendet. Die Spendenbelege hat er vorgelegt.  Außerdem hat er durch Vorlage einer Bescheinigung des Versorgungsamts  Würzburg nachgewiesen, daß die Minderung seiner Erwerbsfähigkeit in den  Streitjahren 80 v. H. betragen habe.  Das Finanzamt hat gegen die Berücksichtigung dieser Aufwendungen als Wer-  bungskosten und Sonderausgaben und gegen die Gewährung des Freibetrags  für Körperbeschädigte in dem geltend gemachten Umfang keine Bedenken er-  hoben. Es hat sich ferner grundsätzlich mit der Anwendung der jeweiligen  Lohnsteuer-Jahrestabelle einverstanden erklärt. Im übrigen hat es beantragt,  die Berufung zurückzuweisen.  Wegen der weiteren Ausführungen der Beteiligten im einzelnen wird auf die  gewechselten Schriftsätze Bezug genommen.  I  Obwohl der Rechtsanwalt Dr. Helfrich die Berufung auch namens des Land-  ratsamts Alzenau, des Provinzialats der Pallottiner Limburg und der Patres  Walter Schell und Hermann Müller eingelegt hat, entscheidet die Kammer zu-  nächst nur über die Berufung des Bf. ...  2252905



I1
Die eruiun des B ist zuläss1g. Er konnte den dem Landratsamt

zugestellten Haftungsbescheld, soweit ın diesem ohnsteuer f{Ur Sseline erguü-
tungen nachgefordert worden 1St, selbständig Einspruch einlegen (Urteil des
Bundesfinanzhof{is 347/50 Daß nach dem Rubrum der Einspruchsentschei-
dung VO. DL NUrLr über den Einspruch des Provinzialats entschieden
worden 1ST, hat keine Bedeufung. Die Einspruchsentscheidun 1sStT auch Qauti den
Einspruch des Bi und mi1t irkung ihne Das ergibt sich AaU:

den Gründen der seinem Bevollmächtigten zugestellten Einspruchsentscheidung
Die eruIiun. ist teilweise begründet
Die VO. Landratsamt das Provinzialat IUr die rteilun des Religions-

unterrichis durch den Bf gezahlten Vergütungen unterliegen der ohnsteuer
Denn nach dem Yrteil des Bundesfinanzho{is 347/50 S‚ dem sich die Kam-
INer anschließt, Sind d1ie Bezüge, die einen en fUur einen Ordensangehö-
rıgen, der e1n Amt außerhalb des Ordens ausübt, gezahlt werden, steuerlich
als uniIitie des Ordensangehörigen nNzusehen. Sie unterliegen der ohn-
steuer, WeNn sich bel diesen Einkünften Arbeitslohn handelt.

Dem Eınwand des Bf., dalß diesem rteil ein anderer Tatbestand zugrunde-
gelegen habe, vermas die Kammer iıcht beizupflichten Der vorliegende Sach-
verhalt weicht War ın ein1gen Eiınzelheiten VO Tatbestand des rteils des
Bundes{finanzhoi{is aD Diese Abwelil  ungen iınd Der icht erheblich, daß
sS1e 1ne andere steuerliche Beurteilung rechtfertigen könnten, zumal der Bun-
desfinanzhof, WwW1e die Formulierung des Leitsatzes zel bel der Besteuerun
der außerhal des Ordens ätıg werdenden Ordensangehörigen 1m Interesse der
eichmäßigkeıit der Besteuerung ıne typische Betrachtungsweise angewendet
Mar An der Typisierung VO Tatbeständen ın estimmten Grenzen hat die
Rechtsprechung des Bundesfinanzho{s festgehalten, unter der Voraussetzung,
daß S1e nicht dazu Lührt, uüuber offensichtliche Besonderheiten des Einzelfalles
hinwegzugehen und ungleli  e gleichbehandelt (vergleiche Urteile des
Bundesfinanzhoi{is VO. 25 eptember 1956 256/55 und VO Juniı 1957
158/56 Bundessteuerblatt 1957 111 elte und elte 286 ınd die dort 71=—-
tierte Rechtsprechung). Das ist aber Dei nwendun der 1M rteil des Bun-
desfinanzho{is 347/50 entwickelten .rundsäatze auf den vorliegenden Sach-
verhalt nicht der all Auch nach dem Tatbestand des Urteils des Bundes{finanz-
ofs bestanden bürgerlich-rechtliche Vertragsbeziehungen Tn  Can zwischen dem
Proviınzlalat un der katholis  en Kirchengemeinde DZW. dem für die Kurlen-
gemeinde zustandıgen Bischof(, nıcht ber zwischen dem die Seelsorge aus-

übenden Ordensangehörigen und der Kirchengemeinde DZW. dem Bischof.
Nach dem Inhalt dieses ertrags War dem Provinzialat die usübun der
Pfarrseelsorge durch eines seiner Mitglieder ın übertragen worden, wofür
das Provinzlalat die für einen Pfarrkuraten übliche Vergütung eZzo Demnach
estimmte 1Iso äauch nach diesem Vertirag das Proviınzlala eines selner Mit=
glieder 7A0}  — usubun der Seelsorge, und War ihm überlassen, diesen Or-
densangehörigen abzuberufen un: durch einen anderen ersetzen. Insoweit
1€e; der 17 vorliegenden all entscheidende Sachverhalt glel Daß das
Provinzialat 1mM Streitfall 1M auie des Streitzeitraumes vornehmlich gen
des Umfangs des Unterrichtfs tatsächlich insgesamt drei Ordensangehörige
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mIi1t der Erteillung des Religionsunterrichts der Berufsschule beauitfragt hat,
vermag deshalb ebensoweni1g 1nNe andere steuerliche Beurteilung recht{ferti-
gZen W1e die Tatsache, daß die das Provinzlalat leistende Verguüutung fUur
die urverfügungstellung einer Lehrkrafit MI1 vollem Deputat auf das ehalt
eines Angestellten der 'TO  b> TuppPpe OI 1M er VO.  - ebens]  ren be-
chränkt WAar. die VO: Provinzialat abgesteilten Religionslehrer eın höheres

erhalten hätten, WEenNn S1Ee mi1t dem Landratsamt Anstellungs-
verträge abgeschlossen hätten, W1e der B{if. behauptet, kann dahingestellt blel-
ben. Denn nach 16 des Berufsschul-Geseizes VO. 25 März 1953 (Bereinigte
ammlung des bayerischen Landesrechts 1302 DIsS 1956 Bay I1 595)
MU. die Besoldung der hauptamtlichen un nebenamtl lı  en Lehrkräfte Be-
ufsschulen angemessen Se1IN. Sie ist angemessen, WeNnNn s1e den unter Beteili-
gun des Staatsministeriums der Fiıinanzen aufgestellten Bestimmu: des
taatsmını]ısteriums fur nierr1 und ultus entspricht. Daß die VO: and-
ratsamt gezahlten erguüutungen diesen Voraussetizungen icht entsprochen ha-
ben, wurde VO. B{ nicht behauptet. Es kann ferner dahingestel. bleiben, oD
das Provınzlala nach dem Veritrag berechtigt gewesecnh wäre, jeder ntier-
richtsstunde einen anderen Ordensangehörigen eordern Denn hat ine
SO. Maßnahme, die die ordnungsmäßige U ia  uhrun des Religionsunter-
chts erhe beeinträchtigt a  e iıcht getro{ffen. Der Unterricht wurde
vielmehr während des anzen Sireitzeitraumes TU VO. dem BT und VO  S Pa-
ter E, VO:  5 der kurzen Tätigkeit VO ater Müller abgesehen, durchgeführt
Die Tatsache, daß der Bf Ordensangehöriger IST: und als solcher das Kloster-
gelübde, das Cdas Gelübde der TL ın sich schließt, abgele hat, STEe. se1lner
Einkommensteuer- DZW. Lohnsteuerpf{li  1L nıcht entigegen. Die feijerliche Pro-
fess hat die kirchenrechtliche Wirkung, daß der Professe erwerbs{fähı bleibt,
ber vermögensunfähig WwIrd Was erwirbt, erwirbt dem Klosfier (verglei-
che Eichmann-MOörsdor: Kırchenrech Auf{flage and e1ite 507) Der el1!  m
finanzho{f und der Bundesfinanzhof Urteil des Reichsfinanzho{fs VO. Marz
1931 VI 8832/30 ammIlun. and elte 270 un Tie des Bundes{fifinanz-
ho{fs 347/50 a.a.QO.) en dieser, beim Eintritt ın den en leistenden
kanonischen Verpfli  ungen durch rbeilit ıcht für S1 sondern fÜür den Or-
den erwerben, hinsichtlich der kün{fftigen Vermögensvorteile keine Wirkung
beigemessen, weıl eın Verirag, durch den sıch der 1ne eil verpfll  et, eın
künftiges ermogen der einen TUl  el. SE1INESs künftigen VermOöOgens ber-
tragen der mi1t einem Nießbrauch elasten, nach 310 BG.  w nichtig 1ST (ver-
gleiche auch Brünneck „Das Klostergelübde un seline ermögensrechtliche
Bedeutung“ 1n Gruchot’s eiträge Z Erläuterung des eutischen and
49 e1te 193 D
Wenn sich der B{if. demgegenüber unter inwels Qaut die Rechtsprechung des
Reichsgerichts iın Ziıvılsachen darauf berufft, daß nach bürgerlichem Recht auch
ünfftige Forderungen abgefifretien werden koönnen, sS1e genügend esiimm
oder wenigstiens estimmba S1INd und daß die 35 Abtreiung
auch dann rechtswırksam sel, WeNnl das obligatorische Rechtsgeschä{ft nach

310 BG  &b nichtig sein sollte, 1äßt sich daraus N die Au{ffassung
des Bundesfinanzho{is herleiten Das VO: geleistetie Armutsgelübde ent-
ält jedenfalls keine bürgerlich-rechtlich wirksame VO  =) einem bürgerlich-
rechtlich nı  d  en Verpflichtungsgeschäft losgelöste — Ab{ireiun seliner sämt-
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en künfitigen Forderungen AaUuUSs rbeit den en. enn die Profeß hat
nach bürgerlichem echt keine iırkung auf bürgerlich-rechtlichem ebiet
(vergleiche Eichmann-Mörsdori: a.9.Ö0 elte 50U7/ und die dort ziL1erie Litera-
LUr Sowle Brünneck a.a3.0 elte 204) Daß aber bei der anläßlich der eISTUN.
des Armutsgelübdes durch den B1 eLiwas vorgenomMMeEN worden sel, Was

Berhalb des ahnmens des kırchlıch ebotenen und
@CN läge, und den Tatbestand eines gültigen bürgerlich-rechtlichen Ver-
tragsabschlusses, i1wa die „dinglich“-wirksame Abtretung sämtlicher künfi-
en Forderungen A US Trbeit enthielte, ist VO. Bit weder behauptet noch
dargelegt worden (vergleiche auch Trteil des Reichsfinanzho{is VI 882/30
Aa unter 11.) Daß ım Klostergelübde keine bürgerlich-rechtlich beach-
en Abireiung aller künftigen Forderungen au  N rbeit Jegt, erg1bt sich
auch Aaus folgendem weiligert siıch der Ordensangehör1ge, der auch nach irch-
em echt erwerbsfIfähig bleibt, seinen Erwerb ın Erfüllung selnes e1Ub-
des dem Kloster überlassen, erwarten ihn In Maßregelungen. Das
Kloster hat jedo den Ordensangehoörigen keinen bürgerlich-rechtlı-
chen Anspruch aut die Überlassung selines Erwerbs (vergleiche Brünneck a.a.0
elle 206) Deshalb kannn die nach bürgerli  em echt egebene Möglichkeit,
unter estimmten Voraussetzungen ünftige Forderungen echtswirksam aDbzu-
treten, für den Streitfall keine VO  ® der KRechitsprechung des undesfinanzho{fs
abweichende Beurteilung rechtfertigen.
Daran andert auch der 1Nnwels des Bf autf x  Q bsatz StÄNDG N Das
Trie des Bundesfinanzhofs VO Maärz 1953 249/52 (Bundessteuer-

1953 I1LL elte 118) behandelft, Ww1e auch der B{f. zug1b{i, einen anderen Taf=-
bestand. Denn dort veriugtie die Klosterangehörige, die nach den Regeln inhres
Ordens ihr lgentum ehalten dur{fte, Der auf jegliches Nutznießungs- un

Verf_ügungsrecht darüber zugunsten des Klosters verzichten mMu.  e icht über
künftiges sondern über gegenwärtiges Vermögen. Der VO der Klosterirau
gunsien des Osters ausgesprochene, ernsthafit ewollte und durchgeführte
Verzicht auf die Verwaltung und Nutznießung ihnhrem gegenwärtigen Ver-
mögen entspra 1M wirtschaftli  en rgebnis einem Nießbrauch, der gemä

Satz StAÄAnNnDG steuerlich beachtet werden MU. Eın Nießbrauch
einer Leibrente bürgerlich-rechtlich este. werden konnen ($ 1073 GB)
Die Bestellung eines Nießbrauchs künftigen Forderungen aus Arbeitslohn
wäre pen der Unverzinslichkeit der künftigen Forderungen bürgerlich-recht-
lich nicht möglich. ($ 1076 BG. vergleiche auch die Ausführungen des Bundes-
iınanzho{is 1mM Urteil 347/50 „Man annn iıcht AUS dem Gelübde der AT=
mMut auf ıne „Verwaltung un Nutznießung“ Arbeitslohn schließen‘“). S1e

ebenso w1e 1ine Abtiretung sämtlicher küunftiger Forderungen zunächst
auch keinerlei wirtscha{itliche Wirkungen, die iıne nwendun. des $ ADb-
atz STANDG rechtfertigen könnten, ZAUL  a Eıne wirtschaftliche AÄAuswir-
kung erg1ibt sich vielmenr YST dem Zeitpunkt, dem entweder das Kloster
Qautf Trun des mi1t dem Arbeitgeber ges  lossenen ertirags einen NSpruc|
auf die Lohnforderung für die Tätigkeit des Klosterangehörigen erwirbt, oder
wWwWenn der Klosterangehörige die selbsterworbene Forderung Aaus einem AT-
beitsverhältnis 1n Erfüllung seiner kirchen-rechtlichen Verpflichtung dem Klo-
sfier uDerläa.
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Zuftfreifend hat das Fınanzamt angenommen, daß der mithin unbeschränk e1in-
ommensteuerpflichtige Bf Einkuni{ite aus nichtselbständiger Trbeit ($ E1ln-
kommensteuergesetz STIiG und QQ un Lohnsteuerdurchführungsver-
ordnung — | bezogen nat un daß das andratsamt Alzenau als AÄAr-
beitgeber behandeln 1sSt
Nach dem Einkommensteuerrech ist für den Begri{ff des Arbeitslohns wesent-
MCH. daß iıne unselbständige Tätigkeit ausgeü WwIrd. Eine unselbständige Ta-
t1gkeit leg dann VOL, WEeNnNn der Leistende nıcht sowohl die elIStun. als viel-
mehr seine Arbeitskraf chuldet (Urteil des undesfinanzho{fs 34'7/50 S5)
Diese Voraussetizung War 1 Streitfall gegeben Denn der Bf. un die Patires

un uüller, die nach dem Verirag zwischen Landratsamt und Provın-
zialat die vorgeschrıebenen Voraussetzungen füur die Erteilung VO  5 Religions-
untferrl]: Schulen erIiullen mußten, hnatten dem Landratsamft egenuüber
nıcht einzelne Leistungen erbringen, sondern den gesamten lehrplanmäßi-
gen Religionsunterricht der Beru{fss  ule erteilen. Diese Tätigkeit über-
stıLe der Stundenzahl und dem m{fang nach das Aufgabengebiet einer aupt-
eruflichen Lehrkra{t. Hauptberufliche Lehrkräfite Offentlı  en Schulen
chulden aber ihre Arbeitskraf{t.
Der Bf STAn bel der Erteilung des Religionsunterrichts auch 1n einem Dienst-
verhältnis. Er War iın den Organısmus der ule eingegliedert un den Wel-
Sungen der Schulleitun. folgen verpflichtet. Das erg1ibt sich daraus, daß
hinsichtlich des Orts, der e1it und des m{fIanges der Unterrichtserteilung
den VO  =) der Schule aufgestellten Stundenplan ebunden Wa  - Seinem ntier-
richt mMUu. die Rıchtlınien und undenta{feln des ayerischen Staatsmini-
ster1ums TUr Unterricht und ultius zugrunde egen ($ Beru{fsschul-Gesetz
VO. Marz 1953 a.a.0.) Nach des ertrags zwıschen Provinzlalat un
Landratsamt War auch 1n disziplinärer Hiıinsicht den Weıisungen der Schul-=
behorde unterwortifen. Da mithın elinNne estie Eingliederung 1n den Lehrkörper
der ule vorlag, 1ST steuerlich hne Bedeutung, daß die Unterrichtstätig-
keit des B{f se1t DL 1956 eın volles Deputat mehr umfaßte, sondern sich
auf und seit September 1956 auf ochenstu:  en beschränkt (vergleiche
auch Ha bsatz der ohnsteuerrichtlinien Z ASEN — 1960, die selbst
bel nebenberuflichen Lehrern schon bei sechs Unterrichtsstunden wochentlich
ıne ESTE Eingliederung annehmen).
Daß zwischen dem Bf und dem Landratsamt keın bürgerlich-rechtlicher Dienst-
verirag abgeschlossen worden SE ist hne Bedeufung. Denn der Begri{ff des
Dienstverhältnisses 1M Sınn des Dsatz und ist keinem anderen
Re:  sgebiet entnommen; ist nach steuerl:  en Gesichtspunkten auszulegen.
anach annn eın Dienstverhältnis äauch dann vorliegen, wenn der Arbeitslohn
nıcht VO. Arbeitgeber, sondern VO  5 einem Driıtten bezahlt WwIird (Urteil des
undesfinanzhof{fs 347/50 Daß der Bif nıcht al Tun eines eigenen An-
stellungsverirags mi1t dem Landratsamt ätig geworden 1ST, 1e. iın der kanon1-
chen Rechtsauffassung, nach der Ordensangehörige I: f{Uür das Kloster e1I-
ben können, begründet. Dieser kanonischen Rechtsauffassun wurde dadurch
auch bürgerlich-rechtliche Wirksamkeit verliehen, daß das Kloster sich der
ule egenüber verpiälı  ete, 1ne entsprechende, unmıtitelbar das
Kloster leistende en  un  y die {Ur den Berufss  ulunterri eriIiorder-
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en Religionslehrer tellen (vergleiche auch Eichmann-Mörsdori: aaı
e1lite 907, die empfehlen, ın den Anstellungsverirag 1ne Bestimmun QaUfIzu-

nehmen, daß der ohn oder das ehalt V  - dem betreiffenden Verband Dez0-

genNn WITd, wenn eın Religiose als Lehrer ın staatliche oder gemeindliche Dienste

trıtt) TOLZ dieser Vertragsgestaltun Walr bDer der BT 1n den Organismus der
ule SENAUSO eingegliedert und den Weısungen der Schulbehörde ın gleicher
Weise unterworien wı1ıe die weltlichen Lehrkrä{fifte Die ahlungen des and-
ratsamıts das Provinzialat, die nach dem ehalt eiNes vergleichbaren Ange-
stellten un! der ahl der geleisteten Unterrichtsstunden bemessen9L1-

den fur die Unterrichtstätigkeit des Bif geleistet. Da mıthın der außerhalb
des OSiers eine den anderen Lehrern gleichartige Tätigkeit ausgeübt hat, fur
die 1Ne 1m wesentlichen gleichartige dem m{fang seiner Tätigkeit angemes-
SCHE Vergütung gezahlt wurde, Wal 1mM Interesse einer gleichmäßigen Be-
andlun. er Steuerpflichtigen bel der 1m Steuerrecht gebotenen wirtschafit-
en Betrachtungsweise als Lohnempfänger und das Landratsamt als Arbeit-
geber ehandeln (vergleiche auch die merkun V®  5 9atz ın Fiınanz-
Rundschau 1951 eltie 178)
Diese steuerliche Beurteilung verstößt entgegen der Meiınung des Bi N1C| ga
gen Artikel 140 nach dem die Bestimmungen der Artikel 1306, 187 155 un
141 der Weimarer Verfassung VO 11 ugust 1919 WRV) Bestandteile des
Grundgesetzes S1Nd. Denn Artıkel 136 WRV besagt, daß die bürgerlichen un:
staatsbürgerlichen Pflichten, denen auch CQ1e AD Steuerzahlung g_
hört, UTrC| die usubun der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt
werden. Die ın diesem Zusammenhang naheliegende rage, o die VO Bf
geforderte steuerliche Behandlung der außerhal des Ordens allgemeinen
Wirtscha{fitsleben teilnehmenden Ordensangehörigen nicht gerade einer mıit
Yrtikel DSatz nicht vereinbarenden Bevorzugungnihres GJau=
bhens bzw. ihrer religı1ösen Anschauung führen würde, 1Läßt die Kammer anın-
gestellt
Auch eın Verstoß Artikel des Reichskonkordats VO September
1953 (Reichsgesetzblatt 1933 e1l I elte 679) un rtikel des Bayer1-
schen Konkordats VO Janugar 1925 (Bay.BS- I1 elte 639) jeg nıcht V
UTrC| diese Artikel ist esiimm (T, daß en und religiöse Genossens  afiten
iın bezug auf ihre Gründung, Niederlassung, die ahl und die Eigenschaften
ihrer Mitglieder, ihre Tätigkeit 1ın der Seelsorge, 1mM nNnierrT1: USW., ın der
Ordnung ihrer Angelegenheiten und der Verwalftung ihres Vermögens staat-
licherseits keiner besonderen es!  ränkung unterliıegen. Da die außerhal des
Ordens ätıg werdenden Ordensangehörigen nach der Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhof{fs ın steuerlicher Hıinsıicht mit den anderen teuerpflichtigen gleich-
geste‘ werden, S1Nnd die genanntien Bestimmungen der Konkordaftfe nicht VeI-

eitiz nigegen der Auffassung des Bf kann AaUus diesen Bestimmungen auch
icht entnommen werden, daß die kirchenrechtli  en Bestimmungen, nach de-
Nen die en die einkommensrechtlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder g_
roffen aben, insbesondere Can 580 CI den staatlichen Gesetzgeber, die
Verwaltungsbehoörden un! die erichte binden. Artikel 33 des Reichskonkor-
dats besagt nämlich gerade, daß die auf 1r Personen oder kirchliche
1n ezüglichen Materien, die 1n den vorstehenden Tiükeln nicht behandelt
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werden, fur den icht ber fur den bürgerlich-
rechtlichen und Oöffentlich-rechtlichen Bereich, der das Steuerrecht einschließt

dem geltenden kanonischen echt gemä. gerege. werden.
Obwohl mithın das andratsamt dem runde nach iur die Lohnsteuer des

BT naftet, ermäßigt sıch der Haftfungsbeira bel Berücksichtigung der persön-
en Besteuerungsmerkmale des Bf Daß der Bf. die Eintragung VO:  - Freibe-
tıragen der die ur!  uhrun des Lohnsteuerjahresausgleichs fUur die einzel-
NEe  5 Streitjahre nicht mehr geltend machen können, STEe der nachiräag-
Lichen Berücksichtigung der persönl:  en Besteuerungsmerkmale 1M aftungs-
verfahren ausnahmswelse icht entgegen, weil sich 1M Streitfall sowohl der
Arbeli  eber als auch der Arbeitnehmer üuber die Zugehörigkeit der streitigen
ergütungen ZAUR steuerpflichtigen Arbeitslohn und amı auch uber die Not-
wendigkeit der Geltendmachung der m1T diesen Bezugen zusammenhängenden
Werbungskosten, Sonderausgaben und sonstigen Freibefirägen geirrt hatten
rtelle des undeshnanzho{fs VO. Juli 1959 VI 220/57 undessteuer-

1959 HSIN elte 351 un VO ezember 1957 NI 105/55 Bundes-
steuerDblatt 1953 Tla Seite — ) Die Kammer hat m11 Zustimmung (Aes Fınanz-
MmMf{s die VO B{f. nachträglich geltend gema:  en Werbungskosten, Sonderaus-
gaben un Freibetiräge Tr KOörperbeschädigung be!]l der Ermittlung des Ha{i-
tungsbefirags beruücksichtigt. Obwohl sich die Antiräge des Bf e  L  1 auf die
Berücksichtigung der persönli  en Besteuerungsmerkmale eschränkten, hat
die Kammer ım Einverständnis mift dem Fınanzamt ndsätzlich die jeweils
maßgebenden Lohnsteuerjahrestabellen zugrunde gelegt. Die Ermittlung der
ohnsteuer TÜr 1958 erfolgte Jedoch nach der Monatslohnsteuertabelle, weil
sich der Haftungsbescheid auf die Lohnsteuer IUr die Vergütungen der Monate
Januar bis ugust 1958 beschränkte. Von der Prüfung der rage, oD sich Del
Dur:  ührung des LohnsteuerJjJahresausgleichs 19538 beim Bf eine nledrigere
ohnsteuer ergeben a  e qals bel nwendung der Monatstabelle, hat die Kam-
INer abgesehen, weil fÜür dieses Jahr die 1n den Trtielılen des undesfinanzho{is
VI 220/57 un VI 105/55 genanntien Voraussetzungen nicht vorlagen. Der
Bf. wäre namlich, nachdem das Fınanzamt anla der Lohnsteuer-Außen-
prüfung die Lohnsteuerpi{ili:  i der Bezuge bejaht a  e nıcht gehindert SCWE-
SCH. die Dur:  ührung des Lohnsteuerjahresausgleichs innerhal der gesetiZz-
en TAS beantragen. Die äauf die Monate Januar bis ugust entfallenden
Monatsfreibeträge wurden 1M Einverständnis mit dem Finanzamt berücksich-
tigt.
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Ordensinterne Mitteilungen
MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER INIGUN: HOHERER

ORDENSOBERN DER RÜ  ‚DEN UND -KONGREGATIONEN
DEUTSCHLAND

Bericht des Generalsekretärs Br. Raymundus Schmuitt C en
Vom —— Maı 1962 fand 1n Köln-Hohenlind, Caritasinstitut, die Generalver-
ammlung der Mitglieder der Vereinigung Höherer Ordensobern der Brüder-
Oorden un -kongregationen Deutschlands STa ZUu den Hauptreferaten, die die
Grundlagen des Ordenslebens behandelten, N1C| T die hoheren Or-
densobern, Ssondern auch die Novizenmeister der Kongregationen und die Lel=
ter rOßerer Häuser eingeladen worden. Insgesamt zanlte die Anwesenheits-
1STe eilnehmer

Prälat Or Dr. T’heodor Sichn i tzler, Pfarrer VO  5 ST posteln ın
KöOln, Spra über „Mragen des Konzils un die Ordensbrüder‘“

T1ledr1 b SJ München, Herausgeber der Zeitschrı für Aszese
un ystik „Geist und Leben“, behandelte ın Referaten „Die biblisch-tiheo-
logischen Grundlagen des Ordenslebens iın eutlger Sicht“ und 99  1e ra der
zeitgemäßen Anpassung der tatıgen (carıtfatıven Orden“, die sich Jeweils
ängere Diskussionen anschlossen.
Die orträge wurden ÄaUt Tonband aufgenommen. oplen der Bäander stehen
den Mitgliedern auf Anfrage ZUTLC Verfügung.
Generalsekretär BT CHP gab einen ausführlichen Bericht
üuüber die TbDeit des Vorstandes und des Generalsekretarlats, iın dem
mitteilen konnte, daß „Lagesordnung un atuten  C6 des Apostelstiftes © )

März 1962 VO  ®) der Religiosenkongregation fur re genehmigt worden
S1INd. Über die bisherige Täatigkeit 1m Apostelstift referierte eingehen
Prälat Tol. Dr. chnitzler

IL TGLIEDERVERSAMMLUNG VE  NG EBUTSCHE
ORDENSOBERN

ÄAm un! Junı 1962 trafen sich Z  — Mitgliederversammlung der Vereinigung
Deutscher Trdensobern auch 1ın diesem Te 66 deutsche hochwürdigste Her-
He Abte, General- und Provinzlalobere 1mM Eixerzitienheim Himmelsp{forten,
ürzburg
Der edankenaustausch bewegte sich diesmal VOT em das ema „Das
Ordensleben ın einer veränderten eb Das einleitende Re{ferat hielt Dr
ernnar: Haäarın CSSR, KRom, über das ema „Ireue AD TDe und Of=-
enheit fur den Ruf der Stunde
Über die „Möglichkeiten un: Grenzen der Anpassung 1n Vergangenheit und
Gegenwart“ SPTra| Dr. Lothar Ck OFM, Muünster.

<) Eiınen Bericht des WDR-Kirchenfunks über Grundlagen und Yrbeit des
„Apostelstifts“, der Freitag, dem Maı 1962, ın der Sendung 99  uelles
d Uus der Christenheit“ gebracht worden 1ST, veröffentlı  en WITLr autf elte 22110
dieser Nummer der rdenskorrespondenz

239



Erganzende Ausführungen A0 ema, VOTL em AaUus praktischer Sicht, DOL
Rıchard Graäaf CSSp, KöOoln, ın seinem Referat „Anpassungsmöglı  keiten un

klösterliche Armut“
1i1ne angeregte und Ooffene Aussprache, Aaus der deutlich wurde, daß siıch das
Problem iın allen klösterlichen erbanden 1ın Nı  er Weise ste. schloß sich

jedes der vorgeiragenen eierate Die Hauptreferate werden Ww1e 1mM
Ven  nen Jahr ın der Ordenskorrespondenz vero{ffentlicht.
Besonderes Interesse fand auch das Ref{ferat des Generalsekretärs der „Vereinl-
gung der Höheren rdensobern der Schweilz (VOS), Provinzlal OSsef[i

11 urı  9 über das rgebnis einer 1960 durchgeführten „Enquete über die
apostfolischen räfte der en 1ın der Schweiz“. urch diese Enquete wollte
d1ie welzer rdensobern-Vereinigung zunächst e1IN klares ild der vorhan-
denen apostolischen räfte gewinnen, dann mit des wonnenen Ma-
erlals den verantwortlichen ern nregungen AA  r Planung und einem
ruchtbaren Einsatz der räfte geben können.
Der TrSie Vorsitzende, Provinzlal Heinrich Ha:  Z CSSp, referierte ber den
Ersten Internationalen Kongreß der Ordensberufe ın Rom SOWI1e über die ZiU-
sammenarbeit der VD mit den euts  en 1S!  oIen un dem Päpstlichen
Werk für Priesterberufe Z Förderung VO  5 Priester- un OÖrdensnachwu:
Da der bısherige Generalsekretär, Dr. 0OSe es! CSSR, Marz 1962
verstorben ist un wel weilitere Vorstandsmitglieder Dlauf ihrer AÄAmts-
zeit Aaus dem Orstan ausschelden, MU. der Orsfian Ne  C gewählt DZw. -
gänz werden. An Stelle des bisherigen langjährigen und sehr verdienten
Ersten Vorsitzenden, Provınzlal einrich Ha!  Z CSSpD, Köln, wurde Pro-
vinzlal Dr Dietmar estemeyer OF’M, Werl W., gewählt An Stelle VO  5

Generalsuperior Richard Lechner MEISC wurde Provınzlal Dr Franz GyD-
kens > Trankfurt, als Vorstandsmiftglied berufen FÜr den verstorbenen

Dr. 0Se es SSR wurde DTr. Karl Sıepen CSSR, Köln-Mülheim, mit
dem Amt des Generalsekretärs betraut.

111 MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES KATHOLISCHEN
MISSIONSRATES

Im Anschluß die ersammlung der VD  O 1e. der Katholische Missionsrat
unter dem Präsidium VO  5 Prälat ID aus M u nd un Juni
1962 1n ÜrZDULPS: Exerzitienheim Himmelspforten, se1lne Mitgliederversamm-
Jung a Über 100 Vertreter der 1M Kath Missionsrat zusammengeschlossenen
Päapstlichen Missionswerke, höheren ern der ın der Weltmission tätigen
klösterlichen EerDande VO  5 Priestern, Brüdern und Schwestern SOWI1Ee Lailien-
organisationen nahmen der Jahresversammlung teil
Auf der agesor'  un tanden olgende Referate und Berichte „Die OrDe-
reitung unseTrer Missionare für ihre rbeit ın der Zeits VO'  5 Uni-
versitäts-Professor oSsSe MSC, Münster.
„Koordinierung der Missionspropaganda der Päapstlichen Missionswerke un:
der m1isslonlıerenden en un Genossenschaften nach römischen Dokumen-
ten“ VO:  @} Dr. eOr: S C D Leiter des rıfttumsreferates 1mM apst-
lichen Werk der Glaubensverbreitung, en.



Korreferat VO PTrov. Dr. Dietimar OF“  Z Werl

„Ergebnisse des Arbeitskreises ‚Internationale Trbeilit un! Weltmiss!ı]i:
Zentralkomitee der euts  en Katholiken, TEe1DUFr. 1962“ VO  - KTau Marla

Alberta Lücker Leliterin des Außenamtes Zentralkomitee, Bad Oodes-

berg
Diıie Arbeitsgemeinschaft fur Entwicklungshilfe“ VO Präsident aul

Koppelberg CSSD, en
Die eierate SOWEILL S1Ee HÜL alle klösterlichen erbande Deutschland VO  @

Bedeutiung SINd werden der Ordenskorrespondenz verö{ffentlicht
DIie Mitgliederversammlung wählte Prälat Dr aus Mund Präsıiıdent
des Päpstlichen Werkes fUr Glaubensverbreitung, erneut Z Präsidenten des
Katholischen Missionsrates An Stelle des verstorbenen Generalsekretärs
IDr 0Se' Flesch SSR wurde Z Generalsekretär Dr Karl Sl1epen
SSER Koln estie.

MITGLIE  VERSAMMLUNG DE,  u VE  @) OHERER
ORDENSOBERINNEN Un  AND:

Bericht der Generalsekretärın SchW. Yulana ÜOUE Düsseldorf
Vom Z Juni 1962 fand Mutterhause der Vinzentinerinnen ntier-
marchtal die Mitgliederversammlung der Vereinigung Hoherer Yrdensober1ın-
Ne  . Deuts  ands STa der iwa 217 Ordensfrauen, Abtissınnen, General-
oberınnen und -PT10T1INNERI Provinzlaloberinnen Delegierte un Begle1ıterinnen
aus den verschiedenen Mutterhäusern er deutschen DIiozesen teilnahmen
Zur großen Freude der Ordensfirauen eroöffifnete SEe Eixzellenz der OCAWUFTC-
digsie Herr Bischof Leiprec  £ VO Rottenburg die Tagung mM1

Pontiklkalmesse und nahm den eratungen teil
T1edT1C W ul{ unchen referilerfie über die evangelischen ate

heilstheologischer C und über Gestaltwandel des Ordenslebens
Hardick OF  z Munster SpPra: üÜüber Möglichkeıten und Trenzen

der Anpassung Vergangenheit und Gegenwart
Frau ultusmiıinister Dr Teu sch Koln uüuber die euts  en Ordens-
frauen Dienste der Stunde

illigis OSB eieren: beiım und der ath Jugend Düssel-
dorf behandelte das ema 39 liegen der Bundesjugendführun Kon-
taktfindung der kath Jugend mi1t den Ordensirauen
Der chwerpunkt der Tagung lag nicht der Darbiefung VO.  e Referaten, SOI1-

dern auf dem persönlı  en Gedankenaustausch Das edingte etiwas
deren TDEe1tsSsSil. als bısher Na  } den Referaten fanden sich die Ehrwürdigen
utiter unter Assıistenz Theologen kleineren reisen InNnmMen

die em!  en Anliegen und Fragen durchzuberaten Es kam 1

ussprache zustande Die Ergebnisse den kleinen Arbeitskreisen wurden
em!  en Resolutionen zusammengefaßt



Kıiırchliche Erlilasse
KRANKENKOMMUNIO ACHMITTAG

Das H1 1 Z U Nnat DL 1961 auf Anfrage hinsichtlich der Kran-
kenkommunion während der Nachmittagsstunden erklärt Nichtausgehfähige,
WenNnn uch nıcht bettlägerige ranke können 1n den Nachmittagsstunden die
Kommunion empfangen, Wenn Vormittag kein Priester Z Verfügung ist
OoOder SOonNst eın Hindernis besteht. ahernın ist bestimmt worden, daß sich

ranke handeln mMmuß, die weni1gstens bereits ıne Woche 1INAUTrC| icht
ausgehfähig SINd, dal3 e1ıt un Häufigkeit dieser Krankenkommunion m
Ermessen des Pfarrers Oder des Krankenseelsorgers liegen und daß schließlich
hinsichtlich der eucharistischen Nüchternheit die allgemeinen Bestimmungen
eiINzuhalten Sind: Stunden Enthaltung VO  3 festen Speisen und alkoholischen
etränken, keine Enthaltungsf{frist für sonstige eiIiranke und Medizin (L’Os-
Sservaftfore Romano 245, 1961; irchliches S  a  'g achen 1961,

196)
IL PO  UM NSTITUTU LITURGICUM ANS
urch Dekret VO 1961 hat die Hl Studienkongregation bel der eolo-
gischen der papstlıchen ule Anselmo ın Rom das Pontifi-
1um Institutum Liturgicum Anselmlıianum err1  eTl, das ın einem zweljährıgen
Kurs ıne besondere liturgiewissenschaftliche Ausbildung bietet und VOTLT allem
mi1t der kritischen Ausgabe lıturgischer extie und Okumente beauftragt i1st
(AAS 1962 113 9}
H FÖRDERUNG DES LATEIN:  DIUMS
In Ergänzung der 1962 ergangenen Apostolischen Konstitution
„Veterum Saplentia“ AAS 1962 29—1395) ZU  F Förderung des Lateinstudiums
hat nunmehr die Hl 1udien-Kongregation 1962 eingehende Weılısun-
sSen (Ordinationes) erlassen (AAS 1962 339—3068), diıe ın acht Abschnitte ZeT-
fallen 1M einzelnen WIrd estiimmt, w1e der Lateinunterr1 fur den Priester-
NAaCAWU! organisleren sel; besonderer Wert WwIrd darauf gelegt, dal VO.  -

gut ausgebildeten Lateinlehrern nicht 1U das klassische, SsSondern auch das
Latein des Frühchristentums und des Mittelalters gelehrt werde, vorab auch
mıiıt dem Ziel, daß die Schuler das Latein ın Sprache und Schrift eherrschen
Diese Verlautbarung ist eine sehr eingehende Lehrordnung für den Latein-
unterrich(t, der 1M Normalfall iıcht 1U  — mindestens s1ieben TEe umfassen,
sondern wenigstens einstündig auch während des gesamten philosophischen
und theologischen ud1uUums fortgeführt werden soll Vorlesungen, Examina
und Dissertationen sSInd grundsätzlich ın lateinis  er Sprache halten, Aus-
nahmen S1INd BUh zulässig ın Katechetik, Homiletik, Kirchengeschichte Uun:!
Philosophiegeschichte. urch Visıtatoren un regelmäßige Berichte wıll sich
die Kongregation Gewißheit über die Durchführung der EeuU!: Normen VeTr-
cha{ffen
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Staatliche Erlasse
EWAHRUN:' VO  > KINDERGELDZUSCHLAÄA:' NACH ADs.
FÜ.  H7 R, DIE KIRCHLICHE.

(Aus „Kirchlicher nze1ıger f{ur die 10Zzese Aachen“ 32 1962 61)
Ziur Erläuterung der NT. R ADs BBesG welse ich autf folgendes hin
DiIie Berufsausbildung ZU. Ordensgeistlichen beginnt 1M allgemeinen m1t einem
einJährigen Novı1zlat. In manchen en geht diesem e1n halbjähriges OSTULa
OTaus. I diesen ein bis eineinhalb Jahren werden die Postulanten der No-
vizen 1 Ordensleben unterrichtet. Alsdann en S1e eın Gelübde aut drel
TEe ab äahrend dieser e1t dem Studientlat der Schoastikat studie-
L  . S1e Philosophie und Theologie und en nach drei Jahren die ewlgen @7:

aD Nach einem welteren heologiestudium VO  ® Wwel Jahren werden S1Ee
Z 0 D Priester gewelht. In einzelnen en chließt sich die Priesterweihe
noch e1in mehr]Jähriges Studium VO.  S 1mM allgmeinen wel Jahren Theologie
und einem Jahr Pastoraltheologie Die Ausbildung des Ordensgeistlichen
DIS ZU.  H Priesterweihe 1LST als Berufsausbildung 1mM Siıinne des Abs esGanzusehen.
Fuür die Laienbrüder IsStT. 1m allgemeinen eın halbjähriges OSTUla und eiIN- DIS
zweiJjähriges Novı1zlat, bei rdensschwestern eın halbjähriges OSTULa und eın
eln- bis zweijähriges Novizlat vorgeschrieben. Hıeran Cchließt sich das zeıitll
Gelübde . das VO  ® den Lalj:enbrudern auf drei bis sechs TEe und VO  e den
Ordensschwestern auf mındestens sechs re abgelegt wird Die e1it des Po-
stulats und des Novızlats 1st Berufsausbildung 1mM Siıinne des ADbs esG
Soweilt darüber hinaus iıne Ausbildung ın einem besonderen eru erfolgt,

Handwerk, Krankenpflege USW., ist auch diese eit als Berufsausbildung
1mM Sınne der genannten Vorschrift anzusehen. GMB1 1962, 1092

SEn ZURÜCKSTELLUNG VO  > NGEHENDE. THEOLOGILESTUDENTEN
VO  =

(Aus TUr die 10zese ugsburg 7 9 1962, 158)
Das Katholische Buro Bonn, Kommissarilat der euts  en Bischö{fe, ın Bonn,
Königstraße 28, bringt un ın ubr Betre{if unter dem Maı 1962 folgendes

Kenntnis:
„In der obigen Angelegenheit hat uns das Bundesministerium fur Verteldigung
mitgeteilt, daß nach der Musterungsverordnung bel niragen autf Uru  '
stellung gem Abs des ehrpflichtgesetzes folgendes beizubringen iSt

der Nachweis eines ordentli  en theologischen ud1uUms der einer
ordentlı  en theologischen Ausbildung und
1ne Erklärung der DI1Is  oflichen Behörde, des Ordensoberen der der
entsprechenden Oberbehörde einer anderen Religionsgemeins  aft,
daß der Wehrpflichtige sıch auf das geistliche Amt vorbereitet

Um der atsache echnung tragen, dal mMenriaC| wehrpflichtige ADB1turı-
enten, die beabsichtigen, Theologie studieren, diese Nachwelse bel Antrag-
stellung noch nıcht en erbringen können, SINd die Wehrersatzbehörden
gewlesen, den Zurückstellungsantrag nicht zurückzuweisen. 1elmenr soll der
usterungsausschu. die Entscheidung Dis Z Ekıngang der erforderlichen Un-
erlagen aqussetzen. Auf jeden all sol]l zunächst VO  - der Einberufung abge-
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sehen werden, damıit diese Wehrpflichtigen Gelegenheit aben, den achwels
des begonnenen Theologiestudiums erbringen.“

{II
SAMMLU.  SGESETZ

NO DA IA NORDRHEIN-WESTFAÄALEN
VO MAI 1962

Fuür das Land Nordrhein- Westialen is! 1962 ein Sammlungsgesetz
In IC amı ist! das Sammlungsgesetz VO November 1934 auige-
en
Nach dem SammlIungsgesetz siınd Nur noch Straßen- un Haussammlungen
SOWwIe der arenvertrieb gemeinnützigen Zwecken erlaubnisbeduürttig. eneh-

migungsirei ınd In Zukunit inshesondere alle ammlungen UrcCi Versendung
VO.  > Werbeschrilten un erbebrieiten SOWIeEe ammlungen durch Autfruite In der
Presse, ım undiun un 1m Fernsehen.
He als öffentliche ammlungen anzusehen und amıl ehentalls genehmigungs-
Irei iınd ammlungen der Kirchen und Religionsgemeinschaiten

In Kirchen der andern dem Golttesdiens dienenden Raäumen der

b) In Form VO.  s Haussammlungen hel ihren Angehörigen.
Ferner das Sammlungsgesetz keine Anwendung auf ammlungen, die VON

den Kirchen und den Religionsgemeinschaiften des Oöffentlichen
a) au{ Kirchenvorplätzen der sonstigen den Kirchen oder Religionsgemeinschai-

Ien gehörenden Grundstücken der
b) m Oörtlichen Zusammenhang mut kırchlichen oder relig]iöosen Veranstaltungen

durchgeführt werden.

'ı
Erlaubnisbedürfiftige Sammlungen

(1) Wer 1ne ammlun VO. Geld- oder achspenden der geldwerten Leistun-
gen durch unmittelbares Einwirken VO  > Person Person

autf Straßen der Platzen, ın Gastwirtscha{ften, Schankwirtschaften Oder ın
anderen jedermann zugänglichen Räumen (Straßensammlungen),
VO  - Haus Haus, insbesöndere durch Vorlage VO!]  - Sammellisten Haus-
sammlungen

veranstalten will, bedartf hierzu der Erlaubnis.
(2) Als erlaubnisbedürftige ammlung gelten auch
a) der ertirlıle VO  - Waren 1n den Formen des Sa{tizes i WEl el urch

einen ausdrücklichen inwels auf die Verwendun des Erlöses, qauf die Ge-
meinnützigkeit des Veranstalters der ın sonstiger Welse beim äufer der
Eindruck erweckt werden kann, daß durch den Kauf der Ware gemein-
nützıge der mildtätige W el fordere; dies g1ilt nıicht für den ertirıe VO!  ;

liındenwaren nach dem esetz VO. eptember 1953 (BGBI.
der Verkauf VO.  - Eintrittskarten für Oöffentliche onzerte, die mit dem Hin-
wels darauftf veranstaltet werden, daß eın oder mehrere blinde unstler
mitwirken.

(3) Haussammlungen, die eine Vereinigung unter ren Angehörigen veranstal-
tet, bedürfen keiner Erlaubnis
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0 *Z
Voraussetizungen {Üür die Sammlungserlaubnis

() Die Erlaubnis ist erteılen,
WL keine .efahr besteht, daß durch die ammlun der durch die Ver-
wendung des Sammlungsertrages die öffentliche Sicherheit oder Ordnung
gestört wird,
WwWenn genügende Gewahr HUL d1ie ordnungsmäßige urchführung der Samm-

lung und f{Uur dQ1e zweckentsprechende einwand{iIreie Verwendung des Samm -

lungsertrages gegeben 1St,
wenn ın den Fällen des Abs gewährleistet 1ST, daß mıindestiens eın
Viertel des Verkau{fspreises Rr gemeinnützige oder mildtätige ‚:WEe!l ver-

bleibt.
@) Die Erlaubnis kannn davon abhängig gemacht werden, daß der Antragsteller

einen anderen weck ersatzweise anglbt, wenn der angegebene Sammlungs-
weck LLUL mit einem estimmten Mindesterifo VerWwWIr.  iıch werden kann
und zweifelhaft 1ST, oD der benötigte ammlungserirag erreicht WI1Trd,

D) einen welteren weck hilfswelise TUr den all angibt, daß die Sammlung
mehr einbrıngen sollte, als fur den angegebenen weck eNOL1L WIrd

O' 3
Form und Inhalt der Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis isSt schriftlich für eine bestimmte Zeit und für einen bestimm-
ten Sammlungszweck erteıjlen. Sie hat das ebiet, ın dem gesammelt WE -

den. Qart und die Art der ammlung ($ Abs und anzugeben.
(2) Die Erlaubnis kann unter uIilagen erteilt werden, die sıch auf die Art un
Weise der ammlun: und iNre Überwachung, auf die Verwendun des Samm-
lungsertrages ($ Abs 2 9 die Hohe der nkosten, den 0 jugendlicher
Sammler un auf die Srüfung der Abrechnung bezilehen.

$ 4
Zurucknahme und nachträgliche Einschränkun der Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis kann zurückgenommen oder nachträglich eingeschränkt WeI -

den,
WEenNnNn ihre Erteilung dem bestehenden echt widersprach und noch wider-
spricht,
WenNn nachträglich atsachen eintretien der der Erlaubnisbehoörde bekannt
werden, die S1e Z  — Versagung der Eirlaubnis auf TUN:! des berechtigt
hätten,
wenn der Verans  er eine Auflage ($ Abs innerhalb einer ihm gesetz-
ien T1S icht erfullt.

(2) Die Eırlaubnis kann rückwirken! zurückgenommen werden, wenn sS1e der
Veranstalter auf TUnN:! VO  ®) Angaben erwirkt haft, die ın wesentlicher EZ1e-
hung unrichtig der unvollständig

$ 9
Pflichten des Veranstalters

Der Veranstalter hat die Erlaubnisbehoörde der der VO  5 in bestimmten Stelle
1nNe brechnung über das Ergebnis der ammlun. und die Verwendung des
Ertrages vorzulegen,



auf An{forderung d1ie Z Prüfung der brechnung erforderlichen nier-

en vorzulegen SOW1e die Z  a Überwachung un Prüfung der Sammlung
erforderlichen Auskünite geben

S 6
nNderun. des Sammlungszweckes

(1) Der Sammlungserirag dar{f T: m11 Genehmigung der Erlaubnisbehörde
ganz der teilweise für einen anderen als den zunächst angegebenen Samm-

lungszweck verwendet werden. Z.um Sammlungsertrag gehören auch die amı
beschafften Gegenstände.
(2) Stellt siıch nachträglich heraus, daß der vorgesehene Sammlungszweck nıcht

verwirklichen 1ST, und 1ST der Veranstalter nicht bereit der icht 1n der

Lage, einen anderen Sammlungszweck vorzuschlagen, ist der Sammlungs-
ertrag einem VO  e der Erlaubnisbehörde estimmten weck zuzuführen.

S
reuhänder

(1) Die Erlaubnisbehörde kannn einen reuhänder TUr die Verwalfung des

Sammlungsertrages bestellen, WEn

die Erlaubnis nach Beginn der ammlun nach zurückgenommen wIird
der
sich bel der Durchführung und Abwicklung einer Sammlung erhebliche Miß-
staände zeigen, die e1Ne zweckentsprechende Verwendun: des Sammlungs-
ertrages gefäihrden und sich nıcht auf andere Weise beseltigen lassen.

(2) Der Treuhändler uüubt das erwaltungs- un Verfügungsrecht über den

Sammlungsertrag ZU. Wwel seliner bestimmungsgemäßen erwendun AaUus

Er S berechtigt, den ammlungsertirag 1n Besıtz nehmen SOWI1e die (Ge-

schäftsräume un die ohnung des Veranstalters eireien. Der Veranstal-
ter verliert die Befugn1s, über den Sammlungsertrag verfügen.

$ 8
Mitwirkung VO:  5 Kındern un Jugendlichen

(1) inder unter Jahren dürfen ZU. Sammeln nıicht herangezogen werden.
Dies gilt auch für Haussammlungen 1m Sinne des Abs und des
Abs
(2) Jugendliche VO. biıs ZU. Lebensjahr dürfen 1U bel traßensamm-
lungen und TU  F bis UT M der Dunkelheit eingesetzt werden; die Erlaub-
nısbehörde kann 1mMm Einzelfall Ausnahmen zulassen, wenn 1ne Gefährdung
der Jugendlichen nicht efürchten ist.

$ 9
Bußgeldvorschriften

Hıer folgen ratbestimmunge. für ıınerlauhtes Sammeln

$ 10
Zuständige Verwaltungsbehörde 1M Sınne des esetzes

über Ordnungswidrigkeiten
O41

Erlaubnisbehörden
Erlaubnisbehorde ist

Der Innenminister
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1n DU6 alle Sammlungen d1le sSıch über Regierungsbezirk hınaus ersirek-
ken,
der Regierungspräsident
iur qlle ammlungen die sıch uber den Bezirk Lanı  relses der Ne‘

kreisifreien hiınaus erstrecken,
der Landkreıis un: die kreisirele als Kreisordnungsbehoörde für alle
ammlungen d1ie auf ihren Bezirk beschränkt ınd

Q Z
ammlungen der iırchen un! Religionsgemeinschaften

(1) ammlungen der irchen und Religionsgemeinschaften
iırchen oder anderen dem Gottesdienst dienenden Raumen oder
Form VO  . Haussammlungen bel inhren Angehörigen SINd keine Sammlun-

gen Sınne des AÄADSs und
(2) Das SEeiZz keine nwendung auf ammlungen Sinne des
ADs un die VO.  - den iırchen und den Religionsgemeinschaften des Offent-
en

auf Kirchenvorplätzen oder Sonstiıigen den ırchen oder Religionsgemein-
schaften gehörenden rundstücken der

Or  em Zusammenhang mi1t irchlichen der relı1g10sen Veranstaltungen
veranstaltet werden $ 13

Einschränkun VO  - Grundrechten
urch dieses (‚esetiz WIrd Rahmen des TYTiükels Abs des Grundgesetzes
das echt auf Unverletzli:  keıit der Wohnung (Art des Grundgesetzes) un
auf i1gentum (Art des Grundgesetzes) eingeschränkt

d 14
Verwaltungsvorschriften

Der Innenminister erläßt die ZU  r Durchführung dieses ese{tzes erforderlichen
Verwaltungsvorschriften $ 15

Schlußbestimmungen
(1) Dieses esetz ELG Junı 1962 ra
(2) Gleichzeitig treten außer Tra

das esetz ZUTLC ‚egelung der Offentlı  en Sammlungen und sammlungsähn-
en Veranstaltungen (Sammlungsgesetz) VO: NOov 1934 RG:
die Verordnun ZU  — Änderun des Gesetzes ZUTrT egelung der Offentli:  en
ammlungen und ammlungsähnlichen Veranstaltungen Sammlungsgesetz)
VO. eptember 1939 (RGBI1
die Z weite Verordnung Z  — Anderun des Gesetzes Z 0L  — Regelung der Oifent-
en ammlungen und ammlungsähnlichen Veranstaltungen (Sammlungs-
gesetZz) VO 23 Oktober 1941 RG: 654),
die Verordnung Z  — Durchführung des Sammlungsgesetzes VO. Dezem-
ber 1934 RG.
die zwelte eror  ung 7A0 - Dur  ÜüÜührung des Sammlungsgesetzes VO:
23 Februar 1935 (RGBI 289),
die Verordnung A0 Änderung der Verordnung ZU.  — Durchführung des
ammlungsgesetzes VO. Oktober 19534 (GS. 419)

(NWGVBIL. Nr. V 1962, 2065)



Taize e1LN ‚„Zeıchen der Christenheit

Von Abt Emmanuel Heufelder OSB Niederalteich

Wır danken dem Hochwürdigsten Herrn Aht Emmanuel Heufelder, Niederalt-
ICn der UnNs den folgenden TIe UUS dem Evangelischen Mönchsk£kloster Talze

Frankreıich übersandte (Vgl Erbe un Aulitrag, Benediktinische Monatsschtit
1962 420—424)

Kaum EeLWAS mehr qls Tre S1N'd ergangen, Se1IT der Jetzıge Priıor der

Gemeinschafit VO  - Talze Roger Schutz Lausanne Freunde sıch SaInl-

melte gemeinschaftlicher Arbeit die VO  D} ern  CIMn getra-
gen wurde 1949 Jegien die ersten Brüder 'Talze inr Versprechen ab das

‚SIC TUr ihr SaNzZeS Leben ZU. 1enst TUr Gott un Nächsten verpflich-
tete, Ehelosigkeıit Gütergemeinscha{ft un Annahme Autorität“

Heute zahlt die Gemeinschafit 50 Mitglieder leiıne Gruppen erIiullen iNnre

eruIun Mittelaifrika, Algıer, Marseille, Pfarrgemeinden Frank-

reichs un der SchweiIz. Nach der ege VOI Talze lebt Grandchamp bel

Neuchät: der Schwelz auch Ee1INeEe chwesterns  a m1t Mıt-

gliedern, die ZU  r gleichen Zeeit, aber unabhängı VO  S Taize, entstanden
WarLr

An den Einweihungsfeierlichkeiten der Kirche un August
1962 nahmen neben dem Haupt der evangelischen Kirche Deutschlands,
Prases char Vertreter des ökumenischen Patriarchen VO Konstantıno-

pel anglikanische Bischöfe und Repräsentanten verschiedener evangeli-
scher Gemeinscha{iten teil Ihre Gegenwart bedeutete die Anerkennung
der Bere  ng zönobitischen Lebens Raum der reformatorischen
Christenheıit un ein Ja 008 ökumenischen Ausri  tung der Gemeins  ait
VOI1l Talze

Zum erstenmal ohl Se1T der schmerzlichen rennun der Christenheit
nahmen Nachmittagsoifiz1um der Gemeinschait VonNn Talze Au=-

gust m11 ausdrücklicher Erlaubnis des HI {f1z1ums Rom auch ertire-

ter der römisch-katholischen Kirche teil Erzbischo{f Martın VON ouen,
der Leıliter des französıschen Sekretarlats Ur die Einheit der Christen, der
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Diözesanbischo{f VO MCn d1e Benediktineräbte VO  5 Pierre-qui-Vire un

V  = Niederalteich und wel Zisterzienseräbte. Se1t Januar 1962 atten

auch drei esellen des deutschen Zweiges des ath Bauordens beim Kn

chenbau mitgearbeitet, wı1ıe auch französische Katholiken mannigfache
geleistet hatten. a der Krypta der Kirche, die fuür den katholischen

Gottesdienst ZA0E Verfügung steht, elerte Morgen des Festes der Mier-

klärung Christi der Bischoi VON Autun die erstie hl esse

Prıor e Schutz NC} T aızZe schrieb den nachfolgenden „Briet Or=

densleute“, den für den Tag der Verklärung Christı verfiaßt hatte

Taize, August 1962 est Cder Verklärung Christı

ELN ORD  n

Wiıe Ihr berufen ZU lebendigen ollzuge des gemeinsamen Lebens, dan-
ken WIr Euch r die beharrliche Ireue, m1% der Ihr un die, die uch

vorangegangen sind, dem großen Ruf des Evangeliums gefolgt SE1Id: ‚Alle
verlassen und schon 1ler das Hundertfache erhalten, samıt Verfol-

gungen  C6
Wır danken uch {[Ur das Zeugn1s Eures brüderlichen Lebens, das oft
die Menschen hat agen lassen: „Seht, W1e S1e einander Lieben!“ Wır dan-
ken uch TUr Euren Gehorsam Gott, W1e sich dartut 1mM treuen

Dienst des Alltags; TUr uer Gotteslob, das die Jahrhunderte durchklingt;
TUr viele andere ertie noch, die Ihr durch die Zelten hindurch erhalten
habt un durch d1ie Ihr uns ugleich 1ıne Stütze un eın Unterpfand der

oIInun geworden Se1d.

Bel aller 1e der verschiedenen geistlichen Familien abt Ihr doch die

notwendige Einheit YAUT  — Auferbauun des Leibes Christi bewahrt Durch
dieses Zeugn1s der Einheit un: durch uer Jag für Lag erneuertes |

bensopfer ermutfigt Ihr auch uns, den Spuren Christi folgen
Und da geschie NU:  9 daß viele \/C) Euch, aber auch Angehörige des
Priesterstandes Dn ANSerer Lebensweise 1Ne Bestätigung der eruIiun
ZU  H Keuschheit entdecken glauben, die S1Ee selbst VO Christus erhalten
haben ‚Alle verlassen und das Hundertfache erhalten, samt Ver-
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folgungen.“ In der Tat, Welln diese Solidarität g1bt, dann er S1E Ze=-
wıß aut dem gemeiınsamen ampI, diesen geheimnisvollen Ruf Christi Za

verwirklichen.

Gott bestätigt qals Botschafter Christi diejenigen, die, TOLZ aller Kleinheit
der menschlichen Natur, ihm mıi1t dem Ja un Amen eines Lreuen Herzens
antwortien

Dem, der darauft verzichtet, eine Famıilie VO  5 Fleisch un Blut gründen,
g1bt Gott eiNe Otftifenheit des Herzens un!: des Geistes, alle Menschenfami-
lien un gelistlichen Gemeinschaften lieben. Dem, der für T1ISTUS und
sSeın Kvangelıum die Arme en Ööffnet, ohne 61 e1INn Einzelwesen WwW1e-
der schließen un: ohne irgendein W esen IUr sich selbst gewınnen,
wird möÖöglich, für d1e allgemeinen, wanrna katholischen nNlıegen
en un darum auch ede menschliche Lage verstehen. Dem, der aut
der Suche nach ott WE einer einzıgen Liebe angehören WILL, wird Clie
ra qauf verborgene Weilse Christus bel den Menschen gegenwartiıg
machen, die iıcht glauben können.
Manche MIr, 1ın Talze würde besser q |S anderswo das emeınsame
Leben ın der Frische des Ursprungs, {rel VO der ast der Geschichte De-
lebt. Wenn dem wäre, läge darıin e1nNn Widerspruch uNnseTrTer Be-
rufung, auftf die Einheit der Christen hin en NSere Lebenswelse
schlösse dann eın Urteil e1n, das icht weniger streng ware, we1il es

ausgesprochen bliebe Wir efanden un's dann 1n eıner Protesthaltung
unı verschanzten uns ın Selbstzufriedenheit. Der Weg AA Einheit geht
aber nicht ber den Protest. Wer VO außben die Fehler e1INes anderen t[aA=-
deln wollte, würde ih: ın sıch selbst vers  1eßen

Wenn INa  z unNns VO manchem Unbehagen Sprich(t, das auf dieser oder
Jener Eurer Einrichtungen Jastet, ann schweigen WITFT; denn S ist MNUr

allzu wahr, daß eın Urteil VO  ; außen 1D L o dazu beiträgt, die Standpunkte
verhärten. Wenn Ihr Jeidet, dann lieben WI1rLr Euch mehr. Und

WeNnNn 11S eın Wort es  en WIird, dann richten WI1r NUuU.  — auSs,
WEeNnNn WI1L sicher SINd, dadurch nıcht den ( e1st der Auflehnung Ördern,
damıt „der Friede Chrısta: dem WIr beruifen Sind e1lne Leibe,
1ın unNnserelnNn Herzen herrsche“.

Nun gibt aber unfier uch auch solche, die aufdem schweren Wege der Beru-
iung nicht mehr gemeinsam miıt der Schar, der S1e gehören, weiliterschrel-
ten wollen. Die einen wollen ihre zuerst eingegangene Biındung ın ra
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tellen un laufien Gefahr, d1e Einheit inrer Person zerstoren aber

100828  S zerstort d1iese Eıinheit nicht ohne chwere Folgen! Andere wiederum

drohen aber MNan erneuert einen Organ1ısmus, w1e klein auch se1n

mag, nıicht durch die Drohung m11 einem Bruch. Nur VO  5 innen un mit

unendlicher Geduld an ES gelingen, Nn&  ar beleben, W ads neubelebt WeI-

den soll N ur dann wirkt dA1ıe Kritik aufbauen Jeder Bruch bedeutet etz-

ten Endes ıne Verstümmelung, auch W enl 1m Augenblick die Span-
nung losen cheint ST doch nıchts anderes als die Weıgerung, die

Überwindungen vollziehen, d1ie O jedes VOL ott verantwortliche und

gemeinschaftsverpilichtete Leben wesentlich SiNd.

Wer also mutlos werden O mOoge wıssen heute WwW1e STETS wIird das

gemeinsame Leben, wenn 1immer der ihm eigene Saft darın pulst nd

Wl CS rfüullt ıST Ka der F'rische des brüderli  en Lebens, die inm e1g-
net, In Kirche un Welt eINemM machtvollen arstio werden, der 1MN-

stande LSE, ST  e VOINl Gleichgültigkeit hinwegzuheben und den Menschen

eine durch nichts ersetzende W eıse der Gegenwart Christı brıingen

Wenn heute die Welt, durchtobt VO  3 den großen iromungen der s

wärüigen Geschichte, In Innerstes einbrıcht, WenNnn d1ie monastische

eruiun mehr denn 11© lnl Gefahr SE weıl in mächtige pannungen nıd

ockungen des lages entgegenstehen, WI1rd der Ruftf Christı dadurch U  S

noch drmecher.
Weıil Ihr se1id, W as Ihr se1d, Brüder unSchwestern Wn monastischen Leben,
singen WITLr die Freude gemeinsamen eruIiun (C<o)imı dem ater,

seinem Sohne eSUuSs Y1STUS, ZADL eılıgen Geiste und bıtten durch die

Opfergabe WMMSCHES Lebens dıie na der sichtbaren Eınhelt aller iın

e1n Kırche

Vereıint mi1t uch ın der freudigen Gemeinschafit aller EDn Zeugen
Christı un 101 der Erwartiung, daß Kr ach un ach alles, W as sich 1n uUunNns

der eruIiun widersetzt, verklären mOge, sagen W1r uch Dank Ur alles,
W as Ihr gewesCch se1d, und W as Ihr eın fortfahrt

Koger Chuftz, Prıor VON 'Talze
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Treue Zu üÜberkommenen FErbe und Offenheit gegenüber
dem Ruf der Stunde

Von Prof Dr ernnar arıng CSSEK, Rom

'Ireue egenüber dem überkommenen Erbe un Offenheıit TUr den Ruf
der Stunde scheinen bisweilen ın einer unversöhnlichen pann zue1ln-
ander Z stehen. Der Gegensatz kommt ]edoch, immer 1 Schärife
aıa 19106 aUS der Verfälschung e1INeEeSs dieser beıden ole oder beider
Wir versuchen 1mM folgenden jener verborgenen Quelle vorzustoßen, Aaus

der sowohl die echte 'Treue ZU. Erbe, w1e auch die wahre O{ffenheit für
das Gebot der Stunde gespeist werden. In einem zweıten Den versuchen
WI1r dann diese umfassende Schau qaut die heutige Situatiıon der religı1ösen
Orden un Genossenschafiten anzuwenden und ın der nwendun die
Grundprinziıpien deutlicher m den Blick bekommen.

TRADITION ALS STETIGKEIL DES LEBENS DEM WEHEN
DES GEISTES

Der G(etreue, AT TEeUEe u n ıd Wa N anr C
Am Anfang, Ende und ıLal cder der Heilsgeschichte steht der alls=

getreue GÜOt£t, der ebendige und Lebenspender. HWr 1ST sich TCeuU ın all dem
euen, das Er wirkt. Er WILL, daß sich Seine Ireue 1im Menschen, den Er
nach Seinem Bild un Gleichnıs geschaffen hat, bbilde Das absolut VOlk=
kommene Abbild des aters 1st der menschgewordene Sohn, der „Getreue
und Wahrh  66 19,11), „der LrFEeUE und wahrhafite Zeuge  C6 175)
3,14) Er, r1istus, hat Sıich die Kıirche erworben, Er steht iNr 1ın aller
'Treue: So soll S1e das Spiegelbild, die gültige Antiwort qautf Seine Treue
e1ın.

Z nserel aıa und die Kırche
Die Kırche dieser Pilgerzeit 1st Arst autf dem Weg ZZUE  an vollkommenen
Teue ber ihnre Treue 1st wenigstens 1ın inrem vornehmsten Gliede,
1mM Herzen der Kirche ın Marı1a, vollkommen un Vor»p1ı  alit verwirklicht.
In Marıa omm (as W esen der 161101 und 1ın einem tiei mystischen Janl
eben Cdamıt auch das W esen der Kiıirche ZAUUG vollendetien Darstellun (50O1%
hat die E Eva m1 den ihr eigentümlichen ugenden Da Möglich-
keıten 1mM Hinblick qauf Marıa und di e‘ Kiırche geschafifen S nıcht einer
der vornehmsten fraulichen Charakterzuge 1ın der Beharrungs-
kr anı des ) d1ie nichts ınrn hat mi1t einem willkürlichen oder
außeren ‚Machen der es  chte“ qaber auch ebensowen1g mi1t eliINer KEr-

Starrun 1ın Formeln, den WwWwel typischen Gefahren des Mannes. Dıie Tau
hat eın angeborenes, innıges Verhältnis ZAU  = Traditien, Ja, S1e 1st gewl1sser-
maßen mi1t der Tradition verbündet un vereıin(t, WeNnN WI1r Tradition a
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tiefsten 1nn als die Stetigkeit und Ireue Ces Lebens verstehen. Auf die
übernatürliche Ebene überiragen bedeute das urch die Demut ist S1E
In mancher Hınsıcht besser efähigt als der Mann, ın Helligkeit die Z
sammengehörigkeit des sich dur  haltenden Wesens un der STEeTiIS
Verwirklichungsweise Z verkörpern. Das Beharrende und das AÄus-sich-
Heraustreten verschmelzen ın ihr 1ın einem en Maße
In Marıa, der Jungfrau und utter, erfüllt sich das Beste der TauUu. Sie
ist zudem das Urbild der irche, gerade 1 der Ireue AA überkom-

Reichtum un ın dem W achsein TÜr das Kommen des himmlischen
Bräutigams 1ın Jeder Na Dies i1st ihr möglich durc die Jungfräulich-
keit unı die Demutft, Ta deren S1E Sanz VO empfangenen Wort Gottes
her lebt
„Marıla behielt alle d1iese Worte Geschehnisse un CrWOS S1e 1n ihrem
Herzen“ (Lk 2,19) „Ddeine Mutter ewanrie alle diese Worte ın ihrem
Herzen“ (Lk 2,91) 1le einzelnen Worte un (r7eschehnisse, die auf Marıa
zukom men , en ihre geheimnistiefe Mitte 1n dem ın 1NTr ensch CWOTI-
denen Wort des Vaters. So bıldet es eINeEe wunderbare Einheit, WenNnn S1e
auch VO  } Anfang och nıcht immer sehen konnte, „Wlhe das qalles g_
schehen SOo. Das freue Bewahren der Worte un Geschehnisse ın ihrem
Herzen bildet eline unübertreffbare Einheit miıt dem Hinhören auf den S
gegenwartıgen Ruf S1e Ihr ist N/AC0 gesagt „Keıin Wort VO  ; SE1-
fen Gottes wird Tra  OS eın  .6 (Lk IS Ihre Antwort: „Siehe, ich bin die
Masgd Cdes Herrn“ öffnet ihren Jungfräulichen Schoß dem ewıgen Wort des
Vaters; S1e erweıst sich aber auch unmiıttelbar darauf als wanrha und
treu egenüber dem nruf der Stunde 10n jenen agen mMmachte sıch Marıa
autf und ın ireudiger Eıile ZOS S1Ee hinauf 1nNs erglanı ach elner
udas  66 (Lk SIN ihrer ase Elisabeth 2i dienen. Ihr lobpreisendes
Nachsinnen Her das empfangene Wort und ihr Dienen werden 1nNs und
wirken Heil 1m Hause des Zacharlas.
Der Glaube das demütige Kmpfangen unı Bewahren des Wortes Gottes

ist sowoch] die Voraussetzung für die abSsSolutfe 'Treue 1mM Bewahren W1€
für das bereitwillige ıngehen auf die Jetzt 6al lJler möglıche Weise des
Dienens. Treue ZIU. empfangenen Wort un'd Wandlungsbereitschaft ın
Hinsicht auft den besonderen Dienst entspringen 1mM Leben ariens der
gleichen Quelle.
Marla 1st der Typus der Kirche Unser Herr hat Seiner Braut, der eiligen
Kirche, ugleich Seıin Wort anvertiraut und ihr Seinen eiligen Geist VOeI'-
liehen. Das Wort ist der Sdame, der hundertfältige Frucht bringen soll Das
Wort Gottes ist der Kirche nicht ın erster Linie ın der OF der uch-
rolle, des geschriebenen, eın TÜr llemal festgelegten Wortes anvertiraut
worden. Eıs g1bt einen übertriebenen Bı  1Z1SMUS VOTL allem ın DFrOÖ-
testantischen Kreisen, der Ta  — mehr Cdas eschrnıebene Wort der eiligen
Schrift kennt, der also das reiche Erbe 1Ur ın der schriftlich {1xierten
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OLrM empfangen und weitergeben zl Katholis  er Glauben aber edeu-
LEel - AIn ebendige eitergabe des ebenspenden-
de Wortes 1m Heiligen Gelis  1e Kırche annn sich leisten,
das Wort Gottes jeder Z.eSIt Sanz N&  ar predigen, weill S1Ee unid soweit S1e
tiet gegrüundet ist 1mM Wort ottes, In der Gelehrigkeit gegenüber dem le-
benspendenden eiligen Grelst Das edeute selbstverständlich, daß 1nl der
Kirche STEeTISs auch das Wort der Heiligen Schrift 1ebend betrachtet WIrd:
„D1Ie ewanrie alle diese Worte 1ın ihrem Herzen“. Der das Entscheidende
ist ın der Kirche die Kontinu1lntät des Lebens, die Le
dition.

Unser Schwan  en eara Magdalene
Marıa Magdalene hat den Herrn ehrlich geliebt S1ie hat unter dem Kreuze,
Wenn auch ın ein1ger ntfernun: (vergleiche D,40), ausgeharrt. S1e
hat ber den 'Tod des Meisters hinaus die Treue bewahrt. Diıie Lilebe ließ
S1e den Herrn 1M Ta suchen. Der Lieblings]jünger Johannes erl
darüber ausfiührlı  er als C(1e anderen Evangelisten Während ach den
Berichten Cder SyNoptiker zunächst scheint, Marıa Magdalene also-
gleich VO. ra WeS ZU Botschafterin AVAO)  D der Frohen un VO  ; der
Auferstehung wurde, erı Johannes geENAUET: „Sogleich 1ef S1e hin,
kam Simon Petrus un dem andern Jünger, den Jesus besonders
L1eb hatte, un: sprach: ‚Man hat den Herrn aus dem Ta fortgenommen ,
und WI1Ir wıssen nicht, INa  m 1: hingelegt hafts (Jo 20,2) Dann kehrte
S1e trostlos welınend Z'U! Trab zurück. Den Engeln un SOgar och dem
Herrn selbst, der ihr ers  eıint, ag S1Ee eintön1g: „Man hat meılınen Herrn
SX  men un ich weiß nicht, @} ihn hingelegt D Noch hat
der Glaube die Auferstehung nicht ihr Herz erobern können. Ja, selbst
als der Herr sS1e beim Namen ruft und sich ihr erkennen gibt und S1e
voller Seligkeit ruit ‚Rabbuni meın Herr, hat S1e das Geheimnis der
Auferstehung 1mM etzten noch nıicht erfaßt. Sie ıll Jesus, W1e S1E 1: ın
diesem Augenblick sieht, testhalten. So soll FÜr S1e bleiben. Der Herr
aber mahnt S1e „Suche nıcht, mich festzuhalten! Denn noch bin ich nıcht
ZU Vater aufgefahren ehe vielmehr Z meıinen Brüdern un: sage i1n-
Ne  S Ich fahre auf meınem Vater un ater, meinem Gott
und Gott!“ Jetzt erst wird Marla agdalena aber jetzt AaUuS
einem vertieften Glauben ZU kvangelistin der Auferstehung für Cdie
Jünger esu (Jo
Ist arla, die ungIirau und Mutter Jesu, das vollkommene Urbild der
irche, das Bild, dem die Kirche nachstrebt, ist arıa Magdalene NS
rade ın diesem ‚errlichen Bericht XC}  ; Johannes 20 das Bild des Rıngens
derT aut dem Wege ZU. Tag der Wiederkunit Wir, die Glieder der
Kırche, sind iImmer wieder versucht, das Wort Gottes einseitig un! AaAuS-
schließlich 1M Schrein nicht 1M Trab der festen Formeln und
Formen gut aufzubewahren. Wir sindel bsolut guten Gewissens allzu-
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guten Gewissens; denn tun WI1r CS icht AU'S Liebe Z Herrn, der uns

eın Wort gegeben nat? Ja, CS ist auch Liebe dabel m1 ıan Spiel, aDer eine
noch nıcht gerein1gte, 1Ne noch nıicht VO Pfingstgeist durchglühte, noch
icht gläubige Liebe! Wır glauben aut UuNSEeIr C Weise auch das Geheim-
n1SsS der Auferstehung, aber dennoch wollen WI1r den Herrn auf allzulr-
dische Welse festhalten, w1ıe uns bel UuUNSeTer Unvollkommenheıit

Anfang egegne ıst Aber der Herrt mahnt un  N Such‘ mich iıcht auf
solche Welse festzuhalten! Glaube meılne Auferstehung und Himmel-
ahrt, glau d1ie Krafit des VO Himmel gesandten ellıgen Geistes!
Wır muUussen wählen zwıschen dem 997  egraben Se1n mi1t den 'Toten  c und
den „Energien der Auferstehung“ Es el wahrhafitıg nıicht eELWwWaSs auf-
en AVZO)  > WUNSEeTEeTr Liebe un unsereTt reue, el vielmehr unNs

einer SBETS och gläubigeren und mutigeren "L1reue ekehren Nur
können WI1TLr TUr alle Jünger eiz f{üur alle Menschen otfen des
Auferstehungsglaubens werden. nser Verhältnis ZU. Tradition arti nıcht
VONn der vorübergehenden Grabesruhe des Herrn gepragt se1n, während
deren Marıa agdalene 1QNDUG mehr eINESs Da Wa hatte den otien Leib
bewahren! nNnser Verhältnis ZiUT Tradition muß \W/(O)  =) der Art Marıl1as, der
Mutter des Herrn, se1n, die m1t der jungen Kirche die Sendung des
eiligen (Je1lstes betete. Dıie Tradition 1Lst durc den eılıgen Geist u ten-
des eben, das sich selbst gerade darın treu bleibt, daß CS en ist un
1imMMer CUES Lebensformen zeugt.

Der s e Besrtikt der gegenwärtigen ‚Heilsstunde
In der neutestamentlischen Schau des christlichen Lebens spielt der Be-
PE „Kairos das heißt der jeweils VOIl Gott ner bereıteten, VO Men-
schen her unvorherbestimmbaren q ıd nı d £1Ne große
Jesus spricht mehrmals davon, daß selNe „Stunde“ och nicht gekommen
ist oder daß SeEe1INe „Stunde“ bevorsteht. Darın dAdruckt sich aUs, daß Er nicht
nach menschlicher Berechnung, nicht nach einem unbewegli  en eiıgenen
menschlichen lan oder eigenem Ermessen handelt, sondern liebevoll un
demüuütig autf die VO Vater Destimmte Stunde wartfet un Sganz und gar
aut den Ruf der Heilsstunde ingeht Seinen Verwandten, die icht ihn
glaubten, sagt Er „Eure eit 1st immer gegeben  66 (Jo S0 Slie, die Brüder,
die nicht Jesus glauben, en ihren Lesten, eigenherrlichen Plan, der
mi1t den echnungen der Welt zusammenstimm n auch WeNnNn darum geht,
ZU!' Westtag wallfahren. Anders aber be1l esus „Meıne Stunde ist noch
nıcht da*“ (Jo 7A0E 7,6) Es gehört den heftigsten Vorwürfen Jesu die
unglaubıgen Juden, daß S1e die Zeichen der Heilsstunde nıcht erkennen
vermögen (Mt Den Seinen aber g1ibt der Herr als grundle-
en Mahnung die Weisung ‚Habe acht, wachet un etet, enn iın
1ßt nicht 1m VOTIFQaUs, Wann die Stunde kommt“ Mk 183,99) Dıies gilt VON

der großen Heilsstunde der Wiederkunfit, aber auch fur ede Gnaden-
stunde, die UILS auf jenen Tag vorbereitet. arım die andere äahnlich Jatı=
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tende Mahnung 99  a nd betet jeder eit kaliros Entschel-
dungszeit damıt ih: a  em, W as kommen soll, entgehen und VOL des
Menschen ohn bestehen könnt“ (Lk
Gerade die girau d1ie 1ın besonderer Weise d1ie Kirche aD-
hbılden Sinıd das Zeichen der Wachsamkeıit der Kirche (und jedes (Chn=
sten), d1ie darautf achtet, die Heilsstunde recht erkennen Es 1st die be-
sondere Beruiung der Trısten des Rätestandes, Zeugn1s abzulegen TUr
diese der christlichen Moral eigentümliche Wachheit
Bel all dem handelt sich nıcht 1QNDE J1üL 1Ne Au{fgabe des einzelnen, SONMN-

dern auch 1ıne annun. jede Gemeinschaf{t: Auch S1e hat iNre
Heilsstunden, i1Nre einmalıgen, nıcht wiederkehrenden Möglichkeıiten.
Es hel. S1Ee ın emut, Wachsamkeit, mi1t der AUuSs dem eien strömenden
Bereitschait erkennen unı ergreifen.
(GGerade d1e Ordensgemeinscha{ften haben d1e ohe erufung, Zeugn1s abD-
ulegen TUr die endzeitliche Heilsfülle, L[Ur „die Heilsze1it“, 1n S1e
d1ıe „Zeichen der - - wachen G eisies ST keNNECH:
Die Religionssoziologıie und d1ie Geschichte der Religıonen geben uns zahl-
lose Belege dafür, daß der menschli:  -1rdische Trend SLETS dahın genht,
tarren Formen und Formeln festzuhalten Diıies ıST die schlecht Vel-

standene Form der Ireue, WeNnNn INa 1U  — eın außeres Gesetz, iıcht aber
Qdas TUr den Christenstand wesenhaite „Gesetz der nade  C6 kennt. Die
Ordensleute Sin.d jene, die qautf Grund ihrer besonderen E allen
Christen anschaulich machen sollen, daß die gegenwaärtige e1t gefullt 1st
m1T den rängenden Kräften der Endzeıit vgl KOrTr 1,28)) un daß darum
christliches Leben VOL allem unter dem JOUE10L der Gnade steht

Wer es eın L[Ur llemal unier das bloße eseiz VO  e Tfestgelegten Formeln
stellen WILL, verleugnet das Gesetz der Gnade, das ach CThomas VO quın
und der anzen großen theologıschen Tradition der Kırche das W esen-

un Grundlegende Neuen (;esetz ist.
Jeder Ordensberuf OE ach dem Gesetz der Na  SCr denn da S eın
außeres esetz g10Dt, das diesem Beruf verpflichtet, annn einen ech-
ten Beruf 1Q UG IM ankbaren ingehen al cden Ruf er Gnade geben
er Orden ist geschichtlich angetretien nach d em esetz der Gnade Er
ist entstanden, we1ll der Gründer den nneren Ruft und dıe außeren Note
seliner e1ıt als drängende Heilszeit erkannt hat
So verlan a1lsSO gerade die Treue ZU innersten W esensgesetz des CHr1-
sten, des Ordensberutfes und der rdensgemeinschaf{it, das Steie Wachsein,

die „Zeichen der eit“ 1n absoluter Folgsamkeıt gegenüber der Gnade
erkennen.

Jle inständıgen ahnunge AUS AT die Orden und Kongregationen,
S1e Oöchten doch die „Zieichen der eit nıcht übersehen, haben ihre tieiste
theologis Begründung 1ın der biblischen Sicht; wonach der Christ
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und die TYTıSten des Rätestandes 1 vorbildhafter Weise ‚unter dem
(+eseftz der Gnade“ Röm 6,14) steht un: s V on ott belehrt Wwird“ (Jo 6,45;
vgl Is 94,13; Jer u welst AT Belisple die Ansprache 1US Ca
VO 1950 Wr wollen z aut das Bestreben der relig1ösen Insti-
tute eingehen, sıch den veränderten Zeitverhältnissen aIZUDasSsCcH und
Neues unı Altes harmonisch m1lıteinander verbinden. Wenn die Jugend
ört MMIr mussen ın unserer eit stehen , ‚Wır muUussen das agnıs,
LeTr e1t antworten, auf uns nehmen , lassen S1e sıch dafür ewaltig
begeistern. ben S1e ihr Apostolat ın den Reihen e1ines religiösen Institutes
auS, brennen S1E darauf, alle zukünftigen Anstrengungen ach diesem
Grundsatz auszurichten. Und das ist ın gewlsser Hınsıicht auch richtig War
Q doch meist S  9 daß die Ordensgründer ihr Werk eben Cdazu 1InNns
Leben riefen, den gerade aufiftauchenden und drängenden Bedürfifnis-
S«  5 und Aufgaben der Kiıirche entsprechen. Darum standen die Anfänge
1mM Zeichen der e1t. ihr eueren Vätern Treu Se1N, mußt ihr han-
eln W1€e S1e Erforscht also d1ie Kinstellung, den Geist un: (Q1e Art
Zeltgenossen; un WasSs Immer sich daran Gutem und Rechtem heraus-
stellt, nehmt ES als kostbare Elemente! Nur aut d1iese Art se1d ihr 1M-
stande, sS1e erleuchten, S1e Sstutzen, aufzurichten und führen“
AAS 43, 1951, 165
Es 1sSt demnach klar, daß ach der Überzeugung 1US e 1Nne bloßen
uchstabe aitende TITreue 1n Wirklichkeit eine offensichtliche Un
TeUe d e Gelist Q en ers der Orden eın kann,
]'a, eine solche Haltung ist 1mM etzten Ver egenüber dem eigentlı-
chen Zeugnis, das die Orden für das „Gesetz der Gnade“ STEeLTSs und überall

en en Es ware errat Wesen des Christentums, der elıgion
und Moral des AufTferstandenen, der uns qalıs das eigentliche (;esetz Seinen
Heılıgen Geist verliehen hat, WI1e Thomas VO Aquın mutıg ausdrückt
(Kommentar Röm ö,2)

Kırche des menschgewordenen W OTr es
Die ständige Wachsamkeit egenüber dem Ruft der Stunde bekommt 1Ne
besondere Dringlichkeit durch das Geheimnis der Menschwerdung Chr1=
sf1 Die Kirche des menschgewordenen Wortes hat für dieses Geheimnis
Zeugni1s abzulegen durch d1ie STEeTtSs NECUeE Kingestaltung der bleiıbenden Bot-
schaft 1ın den der Geschichte, der verschiedenen Kulturen und SOZ1-
alen Schichten aheres darüber ın meınem Auf{fsatz „Tradition un An-
PAaSSung 1mM Lichte des eheimnisses der Inkarnation, 1 che nd

. herausg VO  D etz und r1es, Freiburg-Basel-
Wiıien 1960, 76—3287)

Anpassung und ErneUeruUNg u mm @
Wenn WI1r die zanlreıchen AÄAußerungen 1US D<DE Der die Anpassung der
Orden urchlesen, ist folgendes Kennzeichen ıcht übersehen: FUür
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den Obersten ırten der Kirche ist die T der Anpassung wesentlich
ıne rage der s geht immer zugleich den „l effort
d adaptatıon et Cle renovation"“” (Ansprache den We  ongreß für Cd1ie
Stände der Vollkommenheit 1957, DU, 1955, 39)
Nur das Leben AUuS dem „Gelistgesetz des Lebens ıinl Christus Jesus“ Röm
Ö,2) annn die wahre 1reue garantleren. Wo das StEeTIE Bemühen die

Erneuerung 1 Greiste eine ständıge Bekehrung, e1Nn Wachstum nd eın

amp die niederziehenden Maächte des alten Menschen und der
alten Welt fehlt, 1sST d1e Anpassung VO: vornherein verurteıilt, „eıne An-

pPpaSsung den (;e1ist der Zeit“, den Ungeıst der Welt, werden.
Nachdem der Völkerapostel 1mM Römerbrie{f das „Geistgesetz des Lebens
in Christus Jesus  66 als ege des Christen gelehrt hat, seine Mah-
Nnung: „Gleicht euch nicht dem Gelste dieser Welt A vielmehr wandelt
euch Ar e die Erneuerung des (‚eiıstes Nur könnt ihr unterscheiden
und erkennen, W as der Gottes 1St, W as Wr  1e gut, (1 wohlge-
Lallıg und vollkommen ist“ ROöm 12 2) So mahnt auch 1US XIL „Die
Normen TUr EUuUer Urteiulen mussen sıch lar unterscheiden VO  5 den Grund-
satzen dieser Welt“ (AAS 1958, TöM AÄAnsprache Cdie Generaloberen
VO JL Als geistliche Menschen muUussen WI1r Terner unterscheiden,
W as dem überkommenen Erbe „unveränderlich ist und W as Überlie-
Terungen sind, die 1M Laufe der Jahrhunderte hinzugeiügt wurden und
A 1E infolgedessen den gewandelten Zeitverhältnissen HS  C anzupassCcnh sind“
AAS 19586: ö19 chreiben VO Aprıl 1958, dıie Ordensleute Por-
ugals)
Es gibt das wird aUus den Außerungen 1US Da besonders deutlich
WEl Formen des Verfallens CA1ese Welt Dıie äaußerliche npassun auıs

weltlichem Denken und das Starre Festhalten rüheren zeitbeding-
ten npassungen, obwohl d1es den Erfordernissen der gegenwärtigen
Heilszeit widerspricht. Beides hat seinen Grund 1mMm Mangel geistiger
und geistlicher Tiefe

Kıgene AAA e und Gehorsam An er AmMn p-as S u-N g
(„Unterscheidung der Geister“)

Wie können WL besten die falsche Anpassung AaUus weltlichem Gelst
und die Anpassung aus erneuertem (;eist unterscheiden? Es g1bt dafür
eine an el VO  w} Unterscheidungszeichen. Wır können 1U  — auft das
Wesentliche untier Verzicht auf Vollständigkeit hinweisen: Die Selbst-
prüfung ra Zzuerst ach der Anwesenheit Cder

un Sind die Motive WIF.  1C| alleın die hre ottes un das e1il des
Nächsten? omMm die Anpassung aus demütigem und beharrlichem (Ge-
bet? Dient S1Ee der Vertiefung des Gebetsgeistes? 1US SR warnt ausdrück-
iıch VOL dem Verfallen einen außerlichen Aktivismus; denn der
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Aktivismus uberhan nımm(, i1st die Ansteckung durc den unguten Welt-
gels immer schon 1M ang AAS 0, 1958, 158) Sucht 1Nan D der
Neuanpassung 1LUL die Verminderung der pier oder 1st INan 1 egen-
teıl auch bereıift, WeNn nÖöf1Lg größere pfier qauf sıch nehmen (wobel
Te1lill d1e pIer nicht immer auferlegt se1n müssen!)?
Das klarste Unterscheidungszeichen 1St aher letztlich die rechte
Qa VO Inı a S V © UNEeNnNn un d eHorsam
51S hın aufti C Apostolischen Sanı 1st der Initiativgelst
echt, ON Aa UuS dem Gehorsam gegenüber dem iırken des eılıgen
(‚elstes Dieser gleiche (;ehorsam wırd sich aber auch dann notwendig be-
währen In Gehorsam gegenüber denen, die VO Heıilıgen (zeist estie
sind, die Kirche ottes regieren vgl Apg
1US Zla der große Lehrer der „renovatıo adaptata”, mahnt die Ordens-
oberen, die Inıtiatıve der Untergebenen, WeNll S1Ee AaUS rechtem (Ge1lst
kommt, ernst nehmen Dnl dieser Inıtiatiıve KHaum geben AAS 1958,

3) Dıiese Iniıtiatiıven MUSSen Zeugni1s Ur die echte Treue blegen und
dürfen nıcht jene Iniıtiıativen Reformen einfach realısıeren, d1ie den
Oberen vorbehaltien bleiben muUussen @ 31()
Die Obern inrerselts dürfen nıcht durch Hängenbleiben bloßen Buch-
staben der Überlieferung die ach vorwartis rängenden ntergebenen
irrıtieren (1 38)
Dıie Oberen, die TUr dıie Anpassung NYACOIS em verantwortlich SiNd, erwel-
SeNnN sich als geistliıch durch die Verbindung VO  ( Inıtıafıve und vertirauens-
vollem Gehorsam gegenüber d em Apostolischen Stuhl 1US E mahnt
S1e, S1e sollen sich ın ihren Berichten d1ie Religiosenkongregatıion nıcht
T  — qgls wahrhafitıg, sondern auch qals erweısen AAS 1958,

42) S1ie sollen also demütıg Nachricht eben, WeNn S1Ee der einen oder
anderen Mahnung des Apostolischen Stuhles och nıcht nachgekommen
SINd; S1e sollen auch das Gefährliche Iın ihren Instituten nıcht VeLI-

schweigen all das gehört ZAUINTE Wahrha{itigkei und Aufrichti  eıt Dar-
ber hinaus aber wünscht der aps sollen S1Ee auch Ireimutıg
iıhre Wünsche äußern, mutfig 9 ın welcher JCH UL ihnre Inıtiatıve
zielt, auch un gerade auch dann, wenn diese nicht mit G esetzestexten
harmonislerbar Se1INn scheıint. SO und 1Ur kommt einem VOCI+-

trauensvollen Gehorsam, der den Initiativgelist N/((OII® dem Abirren bewahrt.

Der letzte MaLlistab der Anpassung 1st nıe das Gruppeninteresse der
Kollektivegoismus e1INes Instituts; vielmehr geht ES STEeLTS die An
pa die Bedürtinisse und Erfordernisse der K N© „adapta-
tıon AU. exigences de l’Eglise“, Anpassung also die Kirche des mensch-
gewordenen Wortes, die hellhörig ıst auf die Gnadenstunde un demütig
den Nöten der enschen jeder e1t un jeder Kultur nachgeht AAS 1958

5,9)
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NWENDUN
(Der Raum der npassung In Treue)

Was die konkrete Anwendung d1leser Grundsätze errl sind S1e
zweifellos besser 1mM als ich Zudem hat jedes Institut hlerın seiıne

Sanz besonderen ToOobleme un ufgaben. (‚estatten S1ıe M1r jedoch, daß
ich gemäa den Äußerungen des Apostolischen Stuhles C1e Hauptprobleme,
die Tast bel en Orden und Kongregationen wiederkehren, illustriıere.

TEeue un d An passunz I ez &U1 Q 1° e besondere

Spiritualı:talt Qes ST S

es Institut hat VO Stiiter un seiıinen ersten Gefährten her e1InNn be-

sonderes Gepräge, das schließlich auch 1n der VO Apostolischen Stuhl

approbierten ege ZU Ausdruck kommt Das besondere Gepräge bedeu-

tet den Reichtum und die 1ı1e der Gnadenga  CM 1 IM

StT1S chen De1.De RSN Es JC der Kirche erzen, daß die

1e K der Bla KT und die KaENDHEeit 15 der ıe
erhalten bleibt
Es 1ST 1n Abhängigkeıt VO Apostolischen VOL allem Sache der

Generalkapitel un der ern, ın der Auslegung der Tradition un 1ın der

Neuanpassung die Lreue gegenüber dem el des 1ı1Lters un des

Instituts besorgt SEe1IN vgl Pıus e AAS 1958, 53Ö) ber gerade ın

der Auslegung des (zelstes des Inst1itutfs H @; a  geben, „weder d1ie
einen och die andern erbittern un den Frieden bewahren“ (1 C5)
Ebenso wen1g w1ıe INa.  S das Erbe einiach nberücksichtigt lassen Qa
dari S sich allzusehr den Buchstaben un Außerlichkeiten klam-
Mern „Die Orden dürfen ihre Eigenart un ihre Tradition ıcht engstirnig
und anatlıs festhalten wollen, daß S1Ee sich schließlich jeder günstigen
Weiterentwicklung verschlössen un selbst dann nicht ZU  r Anpassung De=
reıit waren, WEeNIl d1ies das allgemeine Beste verlangt” 1US Z nspra-
che VO 195585, AAS 1958, 561)
Dıie großen Ordensstifiter e gewöhnlich gewaltı. ber das durch-

schnittliche Nıveau inrer e1t DO S1ie befrej:en sıch VOIl vielem, W as die

große anl gedankenlos qls das Normale hinnimmt. S1e sind und bleiben
aber ın den Ausdrucksmitteln ihres (;e1l1stes Kinder inrer Zieit, un ZW al un

einem doppelten S1inn: S1e muUussen w1e Paulus „allen es werden”; das
könnten sS1e nicht, wenn S1Ee das geistige Gewand der e1t verschmähten.

S1e tragen irgendwie auch der Unvollkommenheıit ihrer e1t m1t

Beide Aspekte zwıngen ihre Institute einer ständigen Weiterentwick-
Jung un Überprüfung. Je mehr e1l das Motiv ‚allen es werden  C6
wirksam 1ST, geringer wird die Gefahr se1n, qallzu iel VO. der Un-
vollkommenheit uUunNnSeTrTeT gegenwärtıgen e1t m1% einzupacken. Leizie Re-

gel ist STEetSs die Ul Qer Erneuerung kommende npaSs-
das gegenwärtige Leben der
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Lassen S1e mıch das mi1t einem einzıgen eisple. erhellen Die Kıirche VON
heute ist I1 he.  Öriger un hat Aa U apostolischem Geist
HFormen entwickelt, alte wieder Z en erweckt Es ware ganz
den kirchentreuen Gelist Ihrer Stifiter un die un.  10N Ihres Instituts
1mM mystischen Le1ibe Cr wollten G1ie sich mi1% Berufung auft die ege
oder den (ze1st des Stifiters 1er irgendwie verschließben. So würden Z

Beıispiel C1e Jjungen Leute, die AaUS lebendigen Pfiarreien Ihnen kommen,
als üÜUberaus abstoßen emp{fiinden, WwWenn S1Ee 1mM Kloster gewÖhnlich VOT der
Messe kommunizieren mußten oder WenNn INa  } ihnen normalerweise keine
aktıve Teilnahme der Felıer der Liturgıie gestattete. Dabei ist aller-
dingis normal, das entsprechenı der Eigenart der Institute ein1ge ın der
liturgis  en Krneuerung ührend SINd, während andere mi1t großer Vor-
sicht Tolgen, aber eben Cdoch 1mM ythmus der Kirche schließlich freudig
Tolgen Jede katholische Spırıtualität mMuß ents  e1dend VO sakramental-
liturgis  en en der Kirche gepragt seın
Das üuberall in der Kirche Neu belebte

W1e 1ın den großen Enzykliken Mysticı Corporis und Mediator
Dei ZUIN Ausdruck kommt I0O sich 1ın den en und Kongregationen
ın vorbıldhafter Weise verwirklichen. Nur Wer die Spirıtualität des Ia
stituts allzu einseltig oder oberflächlich beurteilt, wIrd meınen, dieses
pulsierende en der Kırche VOMN heute habe dort keinen rechten Platz
Was geliebter eılıger Vater Johannes Begınn der Vor-
bereitungsarbeiten TUr das Konzıil den heologen gesagt hat, gilt auch den
Orden un! Kongregationen: „Die iırche ist eın Museum“ ın dem VCI-
staubte Altertümer aufbewahrt werden. Die i1genar der Spiritualität
der verschlıiedenen Institute muß V '© der Lebendigkeit der
Vergangenheit un d der gegenwärtigen Kirche —

gleich Zeugn1Ss ablegen.
Anpassung d1le e  enwaärtıge Apostolatsau{i-
gabe der Kirche.

Die eısten tätıgen Orden und sonstigen Institute sSınd AUuSs einem beson-
deren Apostolatsbedürifnis ihrer eit entstanden. Dıe Stifiter gaben das
mutige, nicht selten wanrha eriinderische Ja ZU. Anruf der Heilsstunde
Le1ider bedarf S gerade deshalb imMmmer wieder Institute, weill die
alten d1ie „Zielichen der Ze1t“ nıcht verstehen und sich VonNn ihren gewohnten
Betätigungen auch dann nıcht lösen woLllen, Wenn andere uIigaben 1el
drängender geworden sınd und dem ursprünglichen Elan ihres 1Lters
besser entsprächen. NLan ist überrascht, Ja INnan ers  I geradezu, Wenn
INa diesbezüglich die beschwörenden Worte 1IUS Z liest, die e1l-
NC  - ın ortuga abgehaltenen Ordenskongreß pL 19538 schrieb
„Die Überlieferungen dürfen icht höhere Güter egraben, immer
diese ın den Gesichtskreis treten und Verhältnisse oder CUue Normen
des Apostolischen Stuhl.-es dies ordern Zu Unrecht würdet ihr solche GÜ-
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ter verraten ‚W Iradıtion (Mt 19,9) (AA 1958, 516) Man
beachte, daß der aps ausdrücklich die OoOrie des Herrn die alten
(‚esetzesmänner zitiert: „Warum übertretet inr CUTer Überliefe-

(TLradıtiones) das Gebot“ (Mt 15 8) Die Tradition muß dem N-
wärtigen Apostolat dienen oder, WEeNnNn dieses erfordert, ihm weichen.
1le Institute haben ihNre gegenwärtige Bere  igung D 1mM Organısmus
der gegenwärtigen iırche
el möchte ich reilich escheiden hinzufügen Es an unter mstan-
den auch ein eschen der Vorsehung se1in, WeNnNn eın en gerade jene
erte, Q 1Le ın der gegenwärtigen Kıirche etiwas ın Vergessenheit geraten
drohen, VOTPDI  iıch welter verkörpert, biıs S1Ee wieder eiıner ganz De=-
sonderen Aktualıität kommen. Diese Funktion SEeiz aber offensichtlich 1nNe
ganz ohe Lebendigkei un e1n echtes itgehen mi1t der Kirche VOTLTauUuUs

Nur WLr mi1t der ırche L11 vorbildlicher Weilise mitlebt, ann den beson-
deren Reichtum au dem Erbe glaubwürdig bezeugen. Der Prü{istein 1st
immer wieder das gegenwärtige Apostolat! vgl AAS 1958, 35 Der
an der Vollkommenheit ist wesentlich VO  e der Funktion 1m mystischen
Leibe Christı her bestimmt).
Eın Beispiel für die Anpassung Cd1e gegenwärtigen Apostolatsaufgaben
der Kirche 1ST die erneuerte Volksmission auf regionaler Basıis als ilieu-
Mıiıssıon un untier Eıinsatz VO  ) Spezlalısten n engster Zusammenarbeit
er en und Kongregatiıonen untfier sich und m1% den Seelsorge-Äm-
tern Die heutige eelsorge, deren Bannerträger VOL em die Ordensleute
Sind und eın sollen, ist 1n e ugleich konstruktive un nachgehende“
Seelsorge vgl Churr, Konstruktive Seelsorge reıbur

npassung 1n der Ayuwsb11Ld un g d eıs OÖOrdensnach-
wuchses.

DIie Rekrutierung der Ordensberufe an mi1t dem Problem der an
paßten rneuerung, zumal ın der Ausbildung, CNS enm., Hier Sind
jedoch einiıge Klippen meılden: Die Anpassung darti eın bloßes Mittel
der Beruifswerbung werden. Es ist gefährlich, WEeNnN INa.  > die Zanl der
Beruftfe jeden Tels mehren lı Insbesondere hat 1US Z davor DE-
warn(t, Abstriche Gehorsamsıdeal machen, auch Leute gew1n-
HCM deren Grundsatz ist „d1ie Zügel der Freiheit lockern, soweıit eben
mögı sprache VO 1950 1951, 31 I1) EeWl1. muß INa  ;

die Aspıranten stufenweise einführen; aber nichts ware verkehrter, aqals S1Ee
ber die Notwendigkeit der NODESIC der Selbstverleugnung oder '.Der die
öhe des Ordensideals irgendwie 1 Zweifel Lassen 1lt schon Sanz
allgemel VO christlichen Ideal „Wer den Lieben ott mi1t Rabatt
mi1t Abstrichen verkauifen willL, acht Cdas schlimmste Geschäift“
g1ilt dies VO  ; den anı  en e ollkommenheit ın ganz einzigartig drin-
gender W eılse.
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1US Cal verlangt jedoch auch der Beruftfe willen und aus dem elr-

sten esen des Beruftes SgeWlsse Anpassungen 1n S0 autf dıe
Die heutige Jugend un das ist eın Tadel TUr

S1Ee ist überaus empfin  ich gegenüber unwürdiıgen KFormen des efeh-
lens AAS 199685, 30 Es MU. 1n der Gehorsamserziehung e1n dreifaches
EeU IC werden: Die relıg1öse ANfOrIat der Ordensoberen verkörpert
wesenhaifit die Liebesautorı1täft, die emu an Dienstbereitschafit Christı
vgl 22,26 2) In der orm des Befehlens muUussen die ern STEeTSs die
gläubige Hochachtung VOL der christlichen Persönlichkeit des ehorchen-
den zeigen. Das Zael des (Gehorsams ist das Heranreifen der Persönlich-
e1it des Untergebenen 99  u Vollalter Christuc Eph 4,12 Der eNnNoOor-
Sal 1M en hat immer Sanz ausgesprochen den Sinn, den Menschen ZAL

Begegnun mi1t Gott ZU. führen (& (& Darüber hiınaus ist beden-
ken, dal die heutige pluralistische, weithin entchristlichte Welt eiıne hohe
sıttliche Reife un damıt auch eın hohes sittliches Urteilsvermogen '  D

gehend VO ınneren Werterkennen des utien VO  S jedem Christen VeI -

an Wıe schlımm ware C WEn gerade d1ie Ordensleute, die Zeugen
christlicher Vollendung eın dürdfen, qautf eilner infantilen ul1Ie reıin aUS-
serlichen ehorchens stehen blieben!

Inmitten einer ach Bıldung strebenden Welt mMmuUussen WI1r den Schwestern
un Brüdern eine vertiefite geistliche und theologis Bildung vermitteln.
1US XIl sagT, sel fehl Platz) das Verlangen er jungen Schwestern
ach einer angemeSSCNCNH Bildung ıa0) gelstliıchen Leben m1 dem Wort des
postels abzuwelsen: „Tch wollte unter euch nichts anderes wı1ıssen als
Christus, und ZW ar Jesus Christus, den Gekreuzigten” (1 KOor 223 „D1ieses
erlangen widerspricht ın Dar keiner e1ISEe dem Ge1ist der Demut un der
Selbstverleugnung, W1e ılla d1ie enNnrlıche Liebe Z TeUZz Christi VeILI+-

Jangt” (Ansprache VO 19 1958, AAS 1958, 569) Das gleiche Verlan-
SCch nach ildung eobachte WI1Tr bel dem Brüdernachwuchs.

* AN P ass un g IO e auf{f die OzZziale Stitru  ur

In der Struktur des Benediktinerabtes wird einerseılts sicher das Jüuünger-
Meister-Verhältnıs des Evangeliums abgebildet, aber zeıigen sich doch
auch Spuren aus der Entstehungszeıit der Benediktinerklöster: Manches

spiege den Feudalherren wieder, un sSe1 auch U ın der äaußeren
Oa Dıie Verfassung der esulten erinnert die elnes Heeres A UuS dem

Jahrhundert Moderne Kongregationen zeigen mehr demokratische
emente Die Kırche hat keine der Verfassungen der esells  alt, weder
Monarchie, och Aristokratie noch Demokratie kanonislert; aber ent-
spricht inhrem W esen un der praktischen Verkündigung der Menschwer-
dung des Wortes ottes, WEn S1e sich STEeTis bemüht, 1mM Rahmen der
TITreue ihre Strukturen der jeweiligen Gesellschaf und e1it anzupasSseCNM.
ESs gibt auch innerhalb eınes gesunden demokratischen Verhaltens die
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echte Möglichkeit e1inNnes vollkommenen religiösen Gehorsams. Mit demo-
kratischen Ausdrucksweıisen gelingt den Oberen heute vielfach
besser, die Einfachheit Jesu nachzuahmen und eiınen beseelteren und
freudigeren Gehorsam wecken, qls d1ies unter mMmonarchischen oder arl-
stokratischen Formen der FHFall WAar.

Kın sehr erns nehmendes Problem ist die under Brüder ın
e  5 klerikalen Orden und Kongregationen. Wir mMmUussen unNns klar werden,

früher die Brüderkandidaten gewÖhnlich AauSs nlederen sozlalen chich-
ten kamen un vieliach Analphabeten en. Das 1st heute anders. Wa-
Ta sollten uUuNnseIec intelligenten und teilweise sehr gut gebildeten Brüder
Zl eispie. niıch  — auch aktıves Te haben?

Da Sıchtbare Zeugn1Ss der SOl 1cdarıta der Instı-
ET

1nes der wichtigsten Kennzeichen der Kirche Christı ist die Katholizität,
die weltweite Solidaritä der Jünger Christi Es iSt auch eın Kennzeichen

Welt VO  5 heute, daß sich die Solidarıtä er Menschen und VOl-
ker immer deutlicher spürbar macht Der Kommunlismus un die
des Bösen 1eben sich Ja kompakten Blöcken CIn NSeTrTe Einheit
muß VO  5 anderer Art Se1IN:! e1inNne Einheit ın F'reiheit, ın spontaner Uusam--
menarbeit, 1ın chtun der Jegıtiımen 1e. Vielleicht ist gerade Cdie
sroßzügige Zusammenarbeit der relig10sen Institute e1INeSs der wichtigsten
Zeugn1sse der Katholizıtat der iırche ın der modernen Welt.
Psychologisch ist diese überzeugende Solidarität den einzelnen Instituten
1mM Verhältnis den anderen ohl TT möglich, WenNn innerhal des In-
ST1LLULES selbst e1INe starkıe Eintracht untier KRespektierung der regionalen
und charakterlichen 1e. verwirklicht 1sSt.
Der Apostolische Stu. das Zentrum der Einheit, hat hlıerın eine große
un!' liebevolle or 1US C mahnt „Unter ahrung der ielfalt, der
Unters  iede, die zwischen den verschiedenen Instituten bestehen, MU.
INa.  - 1ın aller Aufrichtigkeit und ın gegenseitigem Wohlwollen die Einheit
un die Zusammenarbeıt Ja uge ehalten Man MU. sich
die Erfordernisse der Zusammenfassung un Zusammenschlüsse COOTrdi-
nation). Das aber verlangt notwendig auch e1inNe gewl1sse Selbstverleugnung
er einzelnen Institute 1mM Hinblick qauf DER Wohl des Ganzen. Fur eUTe

Gemeinschai{iten, die durch die na ottes 1ın dem einen Leib der Kirche
geeint Sind, UL analog das, W as der hl Paulus 1a ersten Brief Cie KOo-
rinther (12; 12-2 VO  5 den Beziehungen der Glıieder des Leibes untereıin-
ander sagt Es ist eicht, VO 1er jene Gesinnung abzuleıten, d1e die Be-
ziehungen der einzelnen Gemeinschaiten untereinander regeln mUussen:
ochs  ätzung Wohlwollen, Gefälligkeit, Hilfsbereitschaf{t, Bereitschafit
ZU  — Zusammenarbeit un: hıerın eın eılıger Wetteifer, hochherzige
Selbstlosigkeit“” Ansprache VO 1957 AAS 19958, 41)
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Der regionale usammenschluß der rdensobern ist eın erstes klares Z.e1-

chen dafür, daß 5 gern dieser Mahnung des Apostolischen Stuhles nach-
kommt. Sicher en die en 1ın den etzten Jahrzehnten ihre Lebens-
krafit gerade durch d1e Verbindung VO mutiger Einzelinitiative un 1MM-
T1HEer wachsender Solidarıta erneut untfer Bewels gestellt.
Dıie Solidarıtä der rden, Kongregationen un Genossenschaiten muß
sich heute NO allem erweısen ın der Anstrengung
die Ausbildung un auiende Schulung Dıie Eirfordernisse der e1t sind

hoch, daß die einzelnen Genossenschaiten alleın aum mehr das N6ö-

t1gste Lun können. Eın Anfang ist ZADR eispie gemacht worden m1t zahl-
reichen gemeınsamen Schulungskursen fUur CLE Volksmissionäare. Das DE-
meiınsame „Paétoralj anr steckt allerdings och ın sehr bescheidenen An-

angen
arfi icht einmal die ra aufgeworien werden, ob d1e en un Kon-

gregationen nıcht 1n der Lage waren, stufenweilise 1nNne Ordensuniversitäat
aufzubauen, d1ie untier anderem dem Ordensnachwuchs untier teilweiser
EKınsparung vieler Kräfte, d1e jetzt aut ohl U rdens-Scholastikat VeLr-

teilt s1ind eine ers  assıge Ausbildung geben und bel aller Wahrung
(Ge1lstes schatffender Besonderheit eine stärkere Gemeinsamkeit des

könnte? Die Ausstrahlung der en qaut das gesamte geilstige Leben
e1t würde bel gesunder Zusammenfassung der Kräfte sehr 1el

größer werden!
Wenn Ww1r miteinander betrachtet aben, wWw1e Großes die Kirche un' letzt-
iıch Gott vVon uNs ın dieser e1ıt erwartet, werden WIr iıcht verzagt Wır
TOsStien m1% arıa Magdalene, die erst stufenweilse ZU. Botin des A
erstehungsglaubens geworden 1st. Wir bewahren VOL unserTell ugen un d
ınm unseren erzen das Bild Marıiens, der Mutter des Herrn und NSeiIier

Mutter So werden WI1r STEetSs och liebevoller das üuberkommene Erbe le-
bendig bewahren und hellhörig auf den Ruf der eit eingehen.
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Möglıichkeiten un JreNZEN der Anpassung und Erneuerung
ıIn Vergangenheıt und Gegenwart

Von Dr. Lothar Hardick OKM, unster

Das Reterat wurde auf der Mitgliederversammlung der Vereinigung Deutscher
rdensobern Juni 1962 INn Würzburg gehalten. Bel der Vielschichtigkeit der
Fragen wurde für den TUC! darauf verzichtet, alle Einzelheiten SOTgialtig In
ubnolen Delegen, da der kritische Apparat SONS umfangreich gewordenware.

EINFÜHRUN: UNSERE SITUA'TION
Das gewüuünschte Thema ist TL 1n Te1l des großben Gedankenkreises „Das
Ordensleben 1ın elner veränderten LEn Der Hiıstoriker steht dAd1esem
Wort VO  _ der veränderten Welt mi1t eliner gewı1ssen Reserve gegenüber.
Diese Reserve bezieht sich nıcht auf die unbestreitbare Tatsache, daß sich
vieles cander hat, dalß vieles 1mM Umbruch 1St, manches 1Ns Schwimmen,
ın die Unsicherheit gerlet. Reserviert mußte 5 Se1n, Wenn gemeılint
ware, die sich heute vollziehenden Änderungen Sselen d1ie
tieifsten greifenden Gewiß hat jede Generation das Recht, ihre eigene SO1-
uatıon UDE BDa als besonders schwierig sehen. aber die
Sklavenbefreiung der alten Zeeıt, das Xplodieren der Wirtschaft ZU.
Großhandel un glel:  zelt1ig das Emporkommen des Dritten Standes
das Jahr 1200 oder die Reformation Luthers oder gar die Säakularisation
obje  1V weniger verändert en als unsere Gegenwart? Und all diese
YHakten en Ja auch das Ordenswesen der katholis:!  en iırche ganz be-
sonders Sar betroiffen, S1Ee SIN jedoch VOoN den Orden gemeistert worden.
SO waren WIT auch heute iıcht berechtigt, aut TUN! der gegenwaärtig VOLT
sich ehenden oder bis heute VOT sich egangenen Veränderungen res1ig-
nıert aufzustecken. Wir S1Nd VO  ; Gott 1n diese eil hineingestellt worden
nicht AD Untergange, sondern unserer eit das VO  ®) ott durch uns
ewo geben Wır mussen uNnseTrTe eit sehen als die Zeeit, 1ın der WITr
das eil der Welt wirken sollen. Allerdings Zzeichnet sich vielleicht do  Q,
ın eiNem Punkte eline mehr als deutliche Unterscheidung unNnserer eit VON
früheren Generationen aD früher brachten Heilige den N  - geforderten
Stil, heute sollen das agungen bewerkstelligen. en WITLr bei allen
Überlegungen Änderungen un ANnpassungen überhaupt einen Raum
für Cden elligen un das eilige?
Man spricht heute aber doch davon, daß d1ie jetzige Generation unı VOTLT
em die nachrückenden ]Jjungen Menschen weniger religiöser ca
un: urchhaltewillen mitbringen als rühere Generationen. Man sagT, die

ge Ju SCe1 durch 1el Belastungen Ngen, daß INa  5
Rücksicht nehmen mMUsse un: nıcht mehr Cdas verlangen könne, Was Ir
her selbstverständlich W.d.  - Gewiß ist ‘«die heutige Jugend durch den rieg
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und die erstie achkriegszeıit SCSganN S1ie hat aher auch die Wohlstands-
welle erlebt. Und bald rüuücken jene nach, die TE Wirtschaftswunder und
Wohlleben erfahren en In welcher Weise wird Na  > dann VO üuck-
sichtnehmen sprechen? Wer eın geradezu klassısches Beispiel fUr einen
immer Nne  C lebendigen 0POS sucht, sollte sich Cd1ieses Wort VO Rücksicht-
nehmen autf die jJunge (;eneratıon wählen. Solche Überlegungen S1INd
menschheitsalt. Bereıts C ie ersten ägyptischen Einsiedler en 5 DC=
sprochen, 1Na.:  5 könne den zeitgenÖössischen Menschen nıcht mehr 1el
zumutfen W1e früher, INan MUSSE Rücksicht nehmen auf d1ie geschwächte
Konstitution. Das geschieht alsSO einer Ze1t, da der aszetische Radikalıs-
MO sich ın heute aum glau  Cn Weise steigern begınnt Und es

mag uns Heutfigen sehr lehrreich vieleicht auch trostreich se1ın, WEeNnN

die 1mM Kapıtel chreibt „ Wır Lesen frel-
lich, dalß der Weın TUr önche überhaupt nicht DAaASsC, doch da d1ie Mönche
uUunNnSeTrer Lage sich davon icht überzeugen Jassen, wollen WI1Lr uns wen1g-
STeNSsS dazu verstehen, nicht bis Z vollen Beirledigung trinken, SUüI1-

ern ELWAaS weniger.“
„Doch da die Mönche WMSCKPCT Tage sich davon nicht überzeugen lassen‘“,
1st Cdas nicht geNau MWSCTE heutige Sıituation ın manchen Fällen? Nun
ist das Aufschlußreiche bel dem Gesetzgeber des Benediktinertums, daß

daraufhin icht resigniert, sondern versteht, die Forderung anzu-

passen. Kr hat ja nıcht mehr mi1t den ägyptischen Anachoreten un
deren 1deal einer Vıta angelica vun wobel der völlıge Verzicht aut
Weın selbstverständlich War Er ebt In eınem Land, der Weın unab-
dingbar ZAUL Nahrung gehört DATE solchen Hınwelsen unNnseIire

heufıige Ordenssituation nıcht ın einer Sanz eigenartiıgen Beleu  ung?
Dennoch haben WI1Tr eın Recht, uNnseTe Situation 1ın ihren nachweislichen
Veränderungen wagen, und WI1r S1Nd S verpÄilichtet, U1l ernsthaft

Iragen, ob WITLC Ordensleute VOnNn eutie entsprechend m1ıtgega  en sSind,
OD WI1r manche Dınge Ordensleben nıcht doch stark als kanonisch
unveränderlich gesehen un x dadurch anfällıger Übertretungen
gemacht en Wir ollten a er MO em Iragen, ob WTr seinsmäßıg I
der heutigen Situation das darstellen, W as WITLr Dn der Kirche, 1mM Heilsplan
Gottes TUr unSsSeTrTe eıt se1ın müßten.
Um die Veränderungen SaNnz oOnNnkre begreifen Jassen, dari zunächst

stehtohl grundsätzlich gesagt werden:
atsäc  JE Cn eıner ba d 1le anscheinend VOTT -

1 S Früher War mMe1ls eın Re-her och mi CNHT SC  S01
formanliegen, den Ordensleuten die Möglichkeiten ZAUE  ar Arbeit V'OI: einem
Überwuchern Aes Gebetspensums retten. *)

Vgl Hans-Urs VO Balthasantı Die großen Ordensregeln. Einsiedeln-Zu-
rich-Koöln 1848, 1099
Dazu: OSk un ÄArbeit 1M Ordensleben, IM® eieraite der Mit-

gliederversammlung der Verein1gung Hoherer Ordensoberinnen 1959, 18—306
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Man mag el die Begegnungen zwıischen Cluniazensern un Zl
sterzlensern denken Heute JC die Sıtuation e  a umgekehr Es

dQdes Gebetfifies n ıdgeht Q an M C 1e öglichkeıten
des gesamten 1R HQrn CNH en LD HsS N© eilinem ber-
WAUCHern der ATr RC LTE M Vergleichen WIr einmal
zwischen den Jahren 1910 und 1961 Man gestatte, daß ich diesen Ver-
gleich bel der eigenen Ordensprovınz anseitize Es wird überall iemlich
die gleiche Lage Seıin WwWwar liegen ın dem Gebiet VO  ) 1910 heute wel
selbständige Ordensprovinzen. ber die Zahl der Patres WL 1910 1ın dem
gesamten Gebiet etwa die gleiche WI1e heute 1ın der Sächsischen Franzıska-
nerprovınz allein 1910 258 Patres ın 28 Klöstern, 1961 AL

D7 Patres 1ın 23 Klöstern Damıt ist a1sS0O e1Ne reelle Vergleichsmöglich-
e1it gegeben
Die Sächsische Franziskanerprovınz VO Kreuze W1eSs auf an.

1910 1961
Volksmissi:onen 108
I Volksmissionen eingesetzte Patres
Exerzitienkurse 164 234

49relig1öse ochen (Oktaven)
Konferenzen tUr Ordensleute 150 344
Ordinaril bzw Extraordinarill 103 305
Man MU. dazu berücksichtigen, cdaß sSe1t 1910 der Lehrkörper der TOVINZ
D den höheren Studien und 1 Kolleg wesentlich vergrößhert wurde, daß
ferner SE1T 1910 eine d Reihe VOIN Pfarreien anNngeNOMMEN worden
SINd, 1ın denen Nan Ja iıcht gerade die weniger leistungsfähigen raite
elinNsetfzen dardi, daß erner das Ausbleiben des Nachwuchses ın der Nazı-
Zzeıit un 1ın den ersten Jahren ach d em Krileg das Durchschnittsalter der
Provinz-Angehörigen wesentlich heraufgesetzt hat
Vielleicht wird der Vergleich och instruktiver, AA INa einmal eın eln-
zelnes Kloster näher beleuchtet

1910 1961
Beıichten h0-60 000 rund 25() 000
Konferenzen {Ur Ordensleute
Ordinaril

500(esamtzahlen der Ordensleute Hü d1ese Ordinarıl
Extraordinarıl
Man hätte noch andere Gebiete einbeziehen können, autf denen sich eın
gleiches Bild ergibt. ber das Au{fgeführte spricht ohl deutlich
Da sind wirklich sehr ernst nehmende Änderungen 1m Lebensrhyth-
T der Ordensleute VOL sich Man wird das Ordensleben icht
einfach nach den überkommenen Maxıiımen mMmessen können, die doch
das Jahr 1910 sehr stark VonNn den Grundsätzen der beschaulichen Kloöster
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einerseits unı eliner Leistungs- oder Erfüllungsirömmigkeit andererseits
gepräagt Der anı CTE e B.eNSS£ JOS bereıifitis da
Ist aber entsprechend geistlic verarbeitet? Hat
die qaszetische Formung darauf Rucksicht genommen? Wenn ın der ene-
diktiner-Regel der atz steht „Doch da die Mönche unNnserer Tage sich da-
VO  > nicht überzeugen lassen“ hat d1ieses „S1e lassen sıich iıcht mehr
überzeugen‘“ heute doch manchmal sehr ernstie un mehr als berechtigte
Hıntergründe. I9 1st namlich durchaus nıcht immer S da manche über-
kommenen Dinge eLiwa deshalb icht mehr ankommen , we1ll e1n weniger
strenges Leben gewüns WI1Ird.

DIE ACH DEM SINN DER RDENSGEMEINSCHAFTEN
Relig1öse Gemeinschaften en ihre eigenen Lebensgesetze. Sie S1Nd icht
rein AaUuS innerweltlichen Gegebenheiten abzuleiten, obwohl die einzelnen
Gemeinschaften sich sehr stark I das gelsiige Klıma nıd den Stil ihrer
eit un der verschiedenen Nationen einbetten. Wiıll [Nan einige iıcher-
e1it gerade ın den Fragen der Anpassung erhalten, muß INa sich die
Grund{frage beantworten: Warum SiNnd die rdensgemeinschaften ın der
katholis  en Kirche überhaupt Cda? (Vielleicht stellt INa 1n den Männer-
orden och ringlicher die Fa nach der Krneuerung un nıcht zuerst
ach der Anpassung!)
In der Beantworfiung dieser Grundfrage S10 einige Lösungsversuche,
d1ie d em etzten W esen des katholischen Ordensstandes nıicht gerecht WeTI -
den Eıs ist bis heute üblich, ach dem 1a eıner
lıigıiösen Gemeinschafit ach ihrem wec fragen
Und dieser Z weck wiıird mehr oder wenıger stereotyp angegeben aqals
a) Sel  Scheilırgungeg un D) spezielle Tätigkeit.
a) Was cden ersten Punkt der S angeht, sind d1ie
jungen Menschen NSeTrer Tage dahıinter gekommen, daß INan sıch auch
außerhal der en ganz gut selbst ‚eiligen annn Das erwachte Sozial-
bewußtsein sieht heute ın dieser starken efonung der Selbstheiligung
1nNe ZU mindesten felne orm des religiösen Kg01SMUus, die manchen
stOßt Und bei Jungen Ordensleuten SETZ Cdas Fragen e1ln, W as denn 1U
mi1t denen 1st, die nıcht ZU. Ordensstande berufen sind. Solches Fragen
bringt mehr Verwirrung I die wahre Berufserkenntnis, als InNna manch-
mal ahnt. Bei solcher Verzweckun bleibt der Gemeinschaft als solcher
DL eine dienende der Heıiliıgung der einzelnen.
D) Da die Gemeins  aft selbst aber eiIne eigenständige, T VO  s der @7:
meıinschaft erfüllende nktion en möchte, hat INa. den zweıten
Punkt der speziellen Arbeitsgebiete als wesentlich für die
en hinzugenommen. Das hat dann dazu geführt, die Existenzberechti-
gung der en 1ın der Kirche mi1t Leis  ngstabellen und Tätigkeitsberich-
ten beweisen wollen. Solches bringt icht TE die ro Gefahr, daß
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INLa. dann nıcht weıß, WI1e 1998218  5 die kranken und alten Ordensleute ıamn Or-
denszweck unterbringen soll, daß also gerade jene Menschen für den —

geblich wesentlichsten Teil der Ordensaufgaben ausfallen, Clie das erlö-
sende KTeuz Christi persönlich tragen.
ID hat sich do  S ferner geze1gt, daß praktisı eın Gebiet der Tätigkeit
g1bt, das den Ordensleuten m der Kiıirche alleın zusteht. Und das wıssen
die ]JjJungen Menschen heute ebenso gut WI1e T
Eın weltierer Gefahrenpunkt dieser erzweckung i1st AUS der eschichte
ersichtlich. 1le Gemeinschaften, die bestimmten Arbeitszwecken DE
gründet worden SINd, erwelsen sich als außerst anfällıg, I8l
den Punkten, die traditionel ZU W esen des Ordenslebens hinzugehören.
Mehr oder weniıger SIN alle Ritterorden n ihrer X1STeNZ ın Frage g__
stellt worden, als die Ziei1ten vorübergingen, ca cdie Kirche den ritterlichen
rıeg die Ungläubigen och als mögliıch ansah. Auch die en
VO Loskauf der (Gefangenen en siıch 1gl ihrer y1ıstenz als sehr
Lallıg erwlesen.
Stehen icht manche der jüngeren Gemeinscha{ften, VOT em auch die
Ordensirauen, deshalb heute ilıal elner Existenzkrise, weil S1e ın ihrem Ür=
SPrTrunNng eın zweckhaft gegründet worden Sind. Werbeprospekte VO  - cder
Art „Komm UuNS, WeNnN Du dies oder das wirken willst“, reffen heute
größtenteils 1InNns eere Denn C1ie jungen Mädchen Ww1ıssen heute doch
sehr daß [11Lalnl nicht rdensIrau sSeın muß, Krankenpfiegerin
oder Lehrerin katholischer Pragung eın können. Hier liegen meliner
Ansiıicht ach d1ie wichtigsten Gründe dafür, daß die Krise ber diese (Ge-
melinschafiten gekommen 1st. EWl mag manche Symptome geben, wel-
che Cdie Jungen Menschen den Ordensirauen efremden mögen
Man wiıirit angel npassun VOL. Bel den Männerorden scheıint der
Vorwurfi, mangele Anpassung, ohl deshalb stärker fehlen, weiıl
sich manche do  Q eichlich „angepaßt“ aben, S sehr, daß das Wesentliche
I (jefahr gekommen ist Es ist ZW al heute recht beliebt, auf Cd1ese be-
fremdenden Symptome hinzuweisen. Man sollte sich aber dabel doch Iragen,
ob diese beiremdenden Symptome nıicht einfach elıner
entsprungen S1Nd. Wır Männerorden sind doch BEWESCNH, welche 1n Wort
und Schrift CLE Ordensirauen generationenlang cder Haltung erzogen
aben, die WI1Ir Jetz Z Vorwurtf machen. Wiıssen die Ordensmänner
selbst un infolgedessen auch die Ordensfrauen, alr der Ordensstand
ın der Kirche überhaupt da ist? Nur aus diesem W1ssen heraus ann mi1t
einiger Sicherheit die Fragen der AÄAnpassung aus der Erneuerung her-
AaUS herangegangen werden.
Man annn ın dieser Hıinsicht sehr 1el VO  ; den

S \d lernen. CW1. en sich die Namen
dieser Gesetzgeber m1t ganz bestimmten Zweıgen des Ordensstandes Ver-

bunden Was S1e ]edoch A Sinnbestimmung es Ordenslebens herausge-
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arbeitet en, ist nıcht > daß 1nNe Arkan-Angelegenheit T einer
Gruppe darstellt. Kıs ist 1Ne abe das Selbstverständnis aller rup-
pen des katholischen Ordensstandes. SO sagtider hl us ber den
ınn des Ordenslebens Beginn se1nNer „Das Erstie Ziel DE=
meinschaftlichen Lebens 1ST, ın Eintracht zusammenzuwohnen un eın  S
Herz und e1INe eele ın ott en  66 Da Ww1rd der (;emelins  aft icht
qls wichtigste Funktion zugeda daß S1Ee den einzelnen 1edern Q1e Ar-
beit ermöglicht, ihnen auch Heimatgefühl g1bt Dalß die

S gelebt wWIird, hat eıinen Sanz tiefen NLOUOL In
inr wird wesenhaft Christliches verwirklicht, WwW1e 5 die junge Kırche
1n Jerusalem verwirklichen konnte. Die rdensgemeinschaft übernimmt ın
der großen (Gemeinsch der Kirche die Funktion, Kirche als (‚eme1ln-
schaft exemplarisch und wegweisend verwirklichen. Es ist Dıienst ın
der Kirche un der Kirche, der vollzogen W1rd. Der hl SS
hat die klösterliche Gemeinschaft Sanz 1mM Sinne des Corpus

T1 gesehen Da wıird einem doch deutlich, W1e —
enhafttR das 1st, WE ıaal Ordensstande gelebt wIird. IS geht nicht
darum, irgendwelche Sonderformen und Randmöglichkeiten des irch-
lichen auszubilden, sondern Innerstes W esen der Kırche Z Darstellung

bringen und ichtbar in die Gemeinschaft der Gläubigen hineinzu-
stellen.
Ähnlich ist S bei Franziskus / A STı WEeNnNn als den ersten
ınn des Ordenslebens, WwW1e siıch en herausstellt: „Das heilige
Evangelium uNnlseres Herrn Jesu Christi beobachten durch eın Leben
1n Gehorsam, ohne KEigentum un ın Keuschheit.“ Da wird das heilige
Evangelium, die füur alle Christen grundlegende Gottesbotschaft, als das
angesprochen, W aSs den Ursinn des Ordenslebens ausmacht. DIie Beobach-
tung dieses Grundlegenden aber rIiüullt sıch durch die Lebensform der
dreifachen Profession. Da wıird der Ordensstand nicht VO (;esamt-
christlichen verabschiedet, Jetz Sonderformen der HFrömmigkeit
kultivieren. Er wird vielmehr 1n die Mitte der Kirche hineingestellt.
Der Ordensstand hat ın der Kirche d1ie Au{fgabe, das ın exemplarischer
Verwirklichung als eiliges Zeichen aufzurichten, W d'5 das en e1INEeSs
jeden TYT1ısten 1ın SsSelner Gottbegegnung formen sollte: durch den 1MmM Ge-
horsam verwirklichten Glauben, durch die iın der Armut lebendige

in als eın Warten auft das Kommen des Reiches Gottes, MC
die ın der Keuschheit und J ungfräulichkeit verwirklichte eb e

Wenn gesagt werden darf, daß das erstie nlıegen des Ordensstandes

H.- \YACO)  _ U K} a.a.Q0 121 1238
Vgl Kajetan EBer Ha rdne k: Die Schriften des hl Franziskus VO.  _
Assisi, 1n Franziskanische Quellenschriften, Werl/Westf. 1962,
1e. uch Raymund LD VEn I andlung 1n WTeueE. Schriftenreihe ZU
heutigen Ordensleben, 22 Werl/Westf. 1962 65 {t.
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Seın müßte, Kırche 1 ihrer Fülle darzustellen und zeichenhaftf VOCI+-

wirklichen inmıtten der läubigen, dann gehören dazu gewl. wesentlich
die drel evangelischen Rate ID gehört ferner dazu dıie Kirche als die Ge-
meinschait ı7} Christus. Gehoört nıcht auch dazu, da ß die Kırche ZWar 1101
der Welt, aber nicht dieser Welt ist? Mußte der Ordenschrist icht
als 1ne wesentliche Au{figabe ansehen, sichtbar machen, daß die Kırche
der IM SIN liegenden Welt ‚Wal das Evangelium bringen un vorleben
soll, daß S1e sich aber nıcht m1t dieser Welt identinzieren an sich viel-
mehr EUTLLIC| VO  ; ihr distanzıeren muß, weil S1Ee das elcCc Gottes VOCI-

wıirklichen so|1? Wenn Christus und MalT ihm selne « lırche das Zeichen 1ST,
dem Nan wlidersprechen wird, das den Wiıiderspruch geradezu herausfor-
dern muß, dann wird sıch auch der Ordenschrist iırgendwie dazu eken-
1E  z mussen, AAa Se1INEe innerkirchliche Auigabe recht eriullen u
Daß jJunge Christen gerade TUr diesen Punkt e1n Telines Gespur aben,
wurde MI einmal Iın elnNner Jangen Diskussion mi1t der katholischen Stu-
dentengemeinde 1n 1el klar Da kam VO den tudenten un Studentin-
nNnen C1e : MOM u15 verlangen die Geistlichen, WI1ITr ollten bekennen,
sollten sichtbares Zeugn1s blegen, ollten den Mut aben, anders SsSeın
Die Gelstlichen W die Ordensleute aber tarnen sich auch
ın ihrer eldung; S1Ee en anscheinend nıcht den Mut, das vollzie-
hen, W as S1Ee NC  5 unNs verlangen.“ Nun iıst C1e Kleıdung War iıcht das
Wesentliche Ordenslileben Man sollte aber 1n dem modern e WiOL=
denen Reden ber Anpassung auch diesen Punkt nıcht 9ganz vergessen.

aber Cd1ie Scheu und Ängstlichkeit U diesem Punkte nicht auch damıt
zusammenhängt, daß manche Ordensleute sich eben NU  F als Spezlalarbei-
ter der Kırche sehen, die mO Jel wirken woLllen, un nicht mehr
empfinden, daß e1n recht verstandenes Anderssein auch Z Kvangelisation
der Welt gehört?

RÄUCHTUM ALS SINNERFUÜLLTE AUSSAGE
DES ORDENSLEBENS

Nun Mas noch verhältnismäßig einfach se1ın, ber C1e Wesensbestim-
MUung der Ordenschristen sprechen, wenngleich WNSEIe Ausführungen

diesem Punkte m1T Rücksicht aut den Gesamtrahmen 1QHOL  — sehr knapp
und dürftig seın konnten. wilierig wird das Thema bei der ID  ® anzu-

greifenden rage, W1e sich diese Wesenszuge konkret verwirklichen soll-
ten Das Grundsätzliche so11 War unangetastet bleiben. Ist der Ordens-
stanıd aber eine Aussage ber das innerstie W esen der Kirche, Uber das
Zentrale der evangelischen Botschaft, dann mMu. diese Aussage sich doch
ın einer heute verständlichen Sprache halten Sonst wıird 1U  — Cd1e Fremd-
heit, NnUu  — das Anderssein empIunden, und die Botschait selbst wird icht
mehr VernNnNOommen ber IN1all üte sıch hier CHE dem iırrıgen Glauben, mi1t
Dispensen, mıi1t Strei:  ungen SE 1 alles getan und die NEeUe orm bereıts
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gefunden. 1Nne Generaloberin hat dazu einmal geäußert: „Man annn sich
doch icht dauernd dispenslieren lassen un: dann noch gute Ordens-
berufe bitten.“ ber Del der Aufgabe, das Evangehum 1n eıner heute VeI+-

ständlıchen Sprache un Aussage der Welt brıngen, stellt sich die Kern-

frage der Anpassung und nirgendwo SONST. Und 1er steht auch die

Hrage auf ach der Wirksamkeit 1mM tief verstandenen Sinne Cdes Wor-

tes, icht die Frage ach der Produktivität!
Die einzelnen Ordensgemeinschaifiten haben sich ın der Kırche ihre eigenen
Lebensgesetze gegeben ”) Diese Lebensgesetze sind nıiıcht einheitlich der
gleichen Bewertung unterziehen. Es findet sich Unabdingbares, VOL

em das, W as zentral m11 der dreifachen Profession, der irchlichen (ze-
meinschafit un d deren nlıegen zusammenhängt. Es sich auch eın
großer Komplex, der nıcht allen Zeiten 1ıne konstante Groöße 1st. Dar-
auf hat Papst S «xl hingewlesen mıi1ıt den Worten „Dıiese umfassende
Reform ist durchaus nıcht 21n enhnnen oder bedenkenloses era  en
dessen, WIad>S uUNseTe Vorfahren mühsam aufgebaut en und W asSs als die
Ehre unı der uhm e1INes jeden Institutes angesehen werden muß S1ie be-
steht vielmehr darın, sich nıicht ın reıin passıvem Widerstand un: ın gel-
stiger Unbeweglichkeit betäuben, sondern es daran setzen, damıt
die eılıgen Gesetze jedes Institutes nıicht eıner Ansammlung VO  ;

außerlichen Regeln werden, die Sanz nutzlos auferlegt werden, un deren
Buchstabe otet, weil der e1s tfehlt.
amıt wırd 1mM Grunde der gesamte Komplex des klösterlichen Brauch-
LUums, der Ordens-Gebärde angesprochen. mag gut se1n, sich Mrz dar-
ber klar werden, welche Funktion dieser Komplex des Brauchtums
unı der relig1ösen Sıitte bel cden Ordenschristen hat Der Benediktiner-
Historiker Ursmar hat den atz gepragt „Eine ege 1st e1n
oter stabe, ist die Tradition, die ihr Leben verleinht.“ Ähnlich
indet © sich be1 Kass1us 1n ausgesprochen: R Fluß Cdes
nastıschen Vollzuges assen sich ın der Hauptsache drel ufgaben beobach-
ten, d1ie VO der Consuetudo erwartungsgemäß geleistet werden MUS-
SE  5 S1e bestehen, knapp formuliert, 1ın Auslegung, Ergäanzung un Sıiıche-
rung Ccder egel.“ *) So stellt sich das (GGesamte des Brauchtums religiöser
Gemeinschaften dar als die Ane1ıgnung der 1ın der Regel festgelegten
Grundprinzipien durch den Alltag Die N , oder w1e

>) Zu den folgenden Fragen das rdens-Brauchtum vgl HatrdieK. Re-
gel un!' Tauchtum, in: Wandlung 1n Treue, 22 Werl/Westf£. 1962, —— DA

9) Schreiben ardına Micara VO. November 1950 anla des ersten
Internationalen Kongresses der Ordensleute eıtere Verlautbarungen glei-
nen Tenors siehe bel 0oSse Z CHEI. Päpstliche okument Z Ordens-
reform. Einsiedeln-Zürich-K6ln 1954
Les cCoutumılers monastiques, in: Revue Benedictine D 1906) 260
Gorze-Kluny. Studien den monastischen Lebensiormen un Gegensätzen 1m
Hochmittelalter. Rom 1950, Z 870
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1MmMer w d1ese ammlungen des Brauchtums Nnennen WILL; sSind ın STO-
Bem Maße eline Auslegung der S1e ergaäanzen diese auf
welten trecken, indem S1E d1ie onkreten Anwendungen aut Ort e1t und
atıon bieten. Und S1e siıchern dıe beständige Beobachtun dessen, W as

die q1Ss W esensziel der Gemeinschaft aufgestellt hat
Es ist durchaus icht notwendi1g, daß diese Gewohnheiten auch SCHTI  1C.
i1xiıert un d damıt (;esetz der Gemeinschaft erhoben werden. Heute
allerdings wird me1lst dieser Weg der schriftlichen Fixlerung beschritten.
Der Grund dafür 1st wohl, daß INa den gesamten Bereıch des Brauch-
LUumsSs sichtbarer machen möchte An sıch hat die gesetzesmäßige

der Gewohnheiten ınelıche Zusammenstellung
W as sıch durch die Tradition IM Verlauft der Zeıit ber die

ege hinaus gebi und gefestigt hat, wird abgeschlossen und bewahrt.

Also geht die Gesetzgebung ın eliner lebendigen (;emeinschait eigentlich
nıcht den Dingen OTraus, S1Ee olg vielmehr ach Das sollte o) I der
Führung cCler Gemeinschafiften immer bedenken. Nicht durch gesetzliche
Maßnahmen sollte das N  c Erstrebte eingeführt werden. Es g1bt den Weg
des orschlages, der allgemeıiınen Weısung Man muß versuchen, Überzeu-
gung wecken. Der Sınn der Gesetzgebung 1St, nachfolgen das Qautfzu-
greifen, W as durch den lebendigen Brauch emporgewachsen ist, und De-
wahrend schützen. Also ıst besser, einNne Gemeinschafit mi1% W eısungen
ohne Gesetzescharakter weıter drängen, immer wieder vorzuschlagen
und anzuraten, DIisS sich das Erstreben eingelebt hat, daß gesetzesreif
geworden ıst
Eın Wort och ZAUE Brauchtum X onrad ahm hat die Hormuliıerung SE=
präg „Der Brauch steht bDer aller Vernunit, weil er AaUuS tiefstem (Gemelin-
schaftsleben heraus gefunden und geheiligt wird.“ Das Wort weılst auft
wesentliche Sachverhalte hin Es wird nıcht immer gelingen, jeden einzel-
1LE  . Brauch, jede gemeınsame (iebärde aus bewußten Verstandeserwä-
gungen heraus erklären. Die Freude e1iNer Gemelns  a{It, eine bestimm-
te Gebärde als HN ZEICHEeN des Gemeinsamen gefunden

aben, wırd ofit ıel ernster nehmen eın als d1e Vernunitiragen nach
dem Wiıe und Warum. Wenn allerdings das Gemeinschaftsbewußtsein
schwindet und sich abs  wächt, dann geräa gerade diese Brauchtums-
gruppe ın 1N.e ernste Krise. Wer keinen iInn fUur C1e Gemeinschafit hat,
dem schwindet der letzte TU des Verständnisses TUr Haltungen, die
eben den 1Inn aben, dem (jemeinsamen Ausdruck geben INa sich
diesen Punkt nicht gerade heute sehr ernsthaf{it überlegen sollte? Eıs g1bt

manche traditionshaften Bräuche, die VO.  5 eıner Begegnun des einzel-
1LEG m1T selner relig1ösen Gemeinschafit sprechen, V das Z Schuldka-
pıtel verstümmelte Konventskapiıtel, die eneräla  SO

Deutsche Volkskunst. Berlin 1928,
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5 ©- das Sich-Entschuldigen USW. rauchtumsmäßig istda.die
schwere rage, OD die heute gesetzesmäßisg eltende orm wirklich den
a der inge Z Ausdruck bringt
Was die Bu ß e angeht, S 1st da eın aufifschlußreicher Gestaltwan-
del VOT siıch Die mittelalterlichen erbande wußten, dalß S1Ee der
Mittel bedurften, ausbrechende emente notfalls mi1t Gewalt der (;e-
meılinschaft einzuordnen, we1ill eın Austritt praktisch aum möglıch Wa  —
Man hatte Miıttel, sıch storende Elemente wehren. Heute hat
INa  ; sich Tast 9anz dieser Mıiıttel begeben. Wenn der Brauch schwındert,
daß [NEa  ® auch IUr kleinere Verfehlungen ormell KEntschuldigung bıf=
tet, dann wird auTt d1e Dauer sehr schwer, selbst ın ernstien YFaäallen e1INe
Buße und Genugtuung abzufordern, we1ll die gesamte Haltung nıcht mehr
lebendig ist. Begeben sich ere des Mittels der Zurechtweisung, annn
en S1e einen Schutz der Gemeinschaft aut un lefern die (+emeinschaft
solchen daUS, welche das gemeinsame Leben höchstens qls ihre Altersver-
SOTSUNg ansehen, 1mM übrigen aber vÖöllig ihre eigenen Wege gehen
Daß 1ın der Begegnung zwıschen Gemeinschaft un C em einzelnen Je-
do  < nıcht N1Uur d1ie Frage des Schuldigwerdens g1bt, da (3 INa  5 auch die
wertvolle Bedeutung des einzelnen der Gemeinschaft gegenüber rauch-
tumsmäßıg pflegen kann, SEe1 ergänzend wen1gstens erwähnt. diesel-
ben Dinge, die der ere ın mahnender Ansprache vorbringt, heute nıcht
auch ın gemelınsamer Diskussion behandelt werden könnten?
Dıie Junge Generation 1e die Diskussion. Es wurde sıch als sehr rucht-
ringen erweılısen, den jJungen Leuten diese Möglichkeit scha{ffen. Nlan
würde sicher die Kriahrung machen, daß S1Ee mManche Dınge ernster neh-
INECN, als INa  5 pauschal glaubt Es ist unmöglich, 1er erschöpfe alles

ehandeln, W as sich nliegen nicht Ta eınNner einzigen Tagung 21n
könnte, selbst WICI1IMN S1E sich ber mehrere Tage Ystreckte Es können 1er
0BD G ein1ıge Streitflichter auf Möglichkeiten un TeNzen der Anpassung
un Erneuerung versucht werden.
Wenn 1ne rdensgemeinschaft sich konstituiert, es  1e das nıcht
voraussetzungslos 1mM geschichtsleeren Raum Mag ® auch die Ordens-
gründer als herausragende, konstruktive, schöpferische Persönlichkeiten
ansprechen, S1e gehören doch elner bestimmten e1it d} sSınd Kinder einer
bestimmten Landschaft, haben ihre Natıon, 1n der S1Ee wurzeln UG Cd1ese
M weben ihre Fäden 101 das entstehende 11EUE Gebilde Das gilt VO
sozlalen Stil, der Ja e1INe emınent WI1C.  ige bel den religiösen (7e-
meinschaften spielt. Es gilt ganz auffallend auch VO relig1ösen SieHlt VO  a
der Frömmigkeitshaltung der Nationen und Zeiten. Für die rauchtumsifor-
schung gibt dabel eın höchst interessantes Phänomen: den 1a nıd
den Eıs ist nicht ganz Jleicht, WEenNnn ıne Gemeinschafit ın das
Gebiet eines ganz anderen Volkstums eintritt, sich dort einzuwurzeln.
Immer stellt sich dann die Notwendigkeıit, den Lebensstil auch d1ieses
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Volkstums aufzuarbeiten. Damıt S1ind Forderungen der npassung erho-
ben Wıe sich das auswıirken kann, wı1ırd einem bel der Ordensarmut
fort klar, WEeNnNn INa bedenkt, ob Cie Armut als Aussage der e1lsbot-
schaft Christi überhaupt be]l Menschen ankommen kann, WeNnNn C1ie Or-
densleute AUS Ländern Lammen, ın denen eın wesentlich höherer Lebens-
standard herrscht. In manchen Ländern mögen die Missionare och e1IN-
Lach eben, ihre Armut Ww1rd nicht sichtbar werden können, S1e gelten qls
die Reichen.
andlungen 1M Lebensstil der Ordensgemeinschaften en sich immer
wieder abgezel  net, Wenn die (;emeılnschafit eın Gebiet betrat. S1e
en manche AÄAnderung auch der Ordenstracht bedingt Probleme der
Anpassung eın olkstium werden heute bel den nach Charles de
OUCAU benannten Gemeinschaften sehr stark empfunden. Man ann
d1ie 1L1LECUC Nation icht zwıngen, nach der Art einer anderen Nation CIMNP-
iinden, WEeNNn sich diese Nation elıner bestimmten (Gemeinschafit Ort=
HS soll Gew1iß braucht eINe große rdensgemeinschaf{t, dıie ber die
Tenzen eines einzigen OLKSTUMS hinausgenht, auch eın starkes Bewußt-
Seın des überall (;emeınsamen ber das (Gemelnsame dart sıiıch auch ıcht
äahmend auf alle Impulse en Man WI1rd das be1l der Art
des Frömmigkeitsstils berücksichtigen MUSSen. Auch Generalkonstituti-
OoONnNnen sollten be1l großen Orden wirklich 1Ur generelle Dinge regeln un:
den einzelnen Keglonen stärkere Möglichkeiten der Selbstentfaltun s
ben
Heute beginnt 190828 lücklicherweise Da den NS Nn , QauTt
diese Notwendigkeiten einzugehen. Benediktiner, Zlsterzienser un Irap-
pısten sSiınd dazu übergegangen, be1l Neugründunge ın A{iriıka Pa nıcht
mehr W1e früher einen europälischen Kleinkonvent 1nNs Missionsland
verpfilanzen, dem sich d1ie Einheimischen T europäisch assımılliert
schließen können, weilil der europäische Lebensstil VO  ; Anfang es be-
sStimmt hat Vlan sendet heute eine recht kleine ruppe drel oder 1er
Mönche d1ie ledig]l1 dıie Aufgabe hat, Einheimische 1n das klösterliche
Leben ach seinen Grundbegriffen einzuführen und sich dann wıieder
rückzieht. Die Einheimischen S1Nd Cdann darauftf angewlesen, sich selbst
iNre Tagesordnung, ihren gesamten Lebenszuschnitt aus dem eigenen
Volksempiinden heraus erringen. ewl Mas das hın und wıieder Fehl-
chläge en ıs 1st aber auf d1e Dauer die einzige Möglichkeit und der
beste Weg, rasch einem wirkliıch einheimischen Ordensleben kom-
MMen. 10)
Wenn i1ne ro Ordensgemeinschaft nicht Absplitterungen ın orm NEeU-

Ordenszweige n Kauf nehmen WIlLIL, al den einzelnen Gebieten das

A} Zusammenfassende nIormation diesem un. bel USOo Ta Das De-
schauliche Kloster 1mM Missionsland, 1n Zeitschrift IUr Missionswissenschaflft und
Religionswissenschaft, Jgg. 1902, Z
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Recht des eigenen Lebensstils gegeben werden. Typisch S1nNıd ja bel den
chwesterngemeinschaften d1ie Schwierigkeiten m11 Nordamerika. Wenn
a Absplitterungen vorgekommen SINd, CLann lag das daran, daß die DC-
samte Genossenschaft sıch ohl zentralistisch gegeben un gewlsse (ze-
SEeize der Anpassung nıcht berücksichtigt hatte nd och einmal das
Feld der ausländischen Mıssionen unter den Kuropäisches sehr CIND-
findlich gewordenen VOlkern NCNNECN, drohen die politischen Eint-
wicklungen, jene Formen einheimischen Ordenslebens herbeizuführen,
die europälischer Zentralismus nıcht herangegangen ist.
Die Orden der Kirche blieten insgesamt e1INe fast verwirrende

n ıd Vıe 1 A0 Hın und w1leder erschrickt die ırche selbst VOTL sol-
cher ruchtbarkeit und sucht ihr teuern So W.arLr beim vlerten ba
terankonzil 1ın Jahre LZUöR äahnlich ist auch heute Trotz aller 1e.
en sıch ]edoch auch 1ın mehr als einem Zuge neben der Besonderung
das en (Gemeinsame. Die Gemeinschaften tauschen untier sich diese oder
jene Übung Aaus Es San geschehen, daß 1Ne€e Junge Gemeinschaft sıch
mıi1ıt elner ganz eıgenen starken Konzeption geformt hat, Dieses als Ze1t-
entsprechend Kmpfiundene Ww1ird me1lst rasch VonNn anderen Ordensgruppen
übernommen. So kommt E Gemeinsamem oder Analogien,
ohne daß dabel sofort ine eiwa sStattgeIundene Überfrem-
dung spurt. | S g1ibt mehrere solcher VO  =) Überfremdung 1ın
der Geschichte des Ordensstandes. Überfremdung droht d em meısten,
der nicht 1n SsSeiner eigenen Art daheim 1sS1 und S1e nıcht 1e un' ebt
Darüber hinaus g1bt C'S aber 1nNe einigermaßen schar umr1ıssene Brauch-
LUMSgTUPPEe, die oIiIenDar als typisch für das gemeiınsame Leben relig1öser
Prägung empiunden wird und deshalb auch VO  ) allen Gemeinschaften
eichermaßen gepileg worden ist. Bereits der Basılius hat solche
Anglei  ungen eWw WeNn In selinen egeln Sagt: „Ks g1bt einen HON
der Stimme, e1n Maß der Rede, elıne passende e1t und Kigentümli  keit
der Worte, welche den Frommen eigen iıst un s1e VO  ; anderen unter-
scheıdet; dies AA der nıcht erlernen, der S1e nıcht aus gemeiınsamer
Übung kennt“. Basılius beschreibt auch die ATt, w1e das gesamte Aufitre-
ten des Moönches beschaffen Se1IN ollte, und führt näherhin würde-
VO Haltung, Zunge un uge 1n Zucht halten, angemesSsecne un ohl-
gesetzte Rede, nıcht lachen, den 1C Boden senken, en 1n Festig-
e1t und KEinfachheit. *') Man könnte die Einzelheiten weıter aufzählen,
doch mMag die Andeutung genuüugen, diesen Komplex einigermaßen
charakterisieren.
Es handelt sich 1er um die VO der UTa dıitı on ge LYy -
Ppısche Gebärde des ff.rom men Lebens Nach dem Willen
der Heiligenlegenden mUussen alle eiligen S1Ee gehabt aben, obv1;ohl das

ll) Regulae fusius tractatae
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manchmal Schwierigkeıten erg1bt. ber d1ie Legende stort sich nicht
solche Schwierigkeiten. Sıe lehbt VO  > der Begeıisterung f{ur das Typische
und malt d1ie Heiligengestalt eben aufti diesem Goldgrund.
(jerade dieses Gebiet 1st eute stärksten Fragen ausgesetzt. Man sieht 1ın
einem derartıgen TITypus eigentlich icht mehr das Ideal, 1N9.  - empfindet
1er besondere Befremdung Nichts ist der eutlge: Weltoffenheit in00)

guten Sinne stärker entgegengesetzt qals die skizzierte typische Art, 1ın der
sich As relig10öse Gemeinschaftsleben traditionell gegeben hat Hiıer sind
Anpassungen möglich un notwendig. Andererseıits giLt aber auch, daß

jeder an m1% einer starken Konzeption selne Angehörigen ın bestimm-
ter W eise formt Man sieht das ja auch beim Offizierskorps des Milıtärs,
obwohl auch da deutliche Wanı  ungen sich abzeichnen.
Nun ist iıcht leicht, Tüur den Ordensstand auf diesem Gebiete CQas für
heute Errforderliche rezeptartıg ılıml Einzelheiten anzugeben. Berücksichti-
SCn WwI1rd dabel, daß e1INEe geWlsse C S notwendig
i1st un: sich manchmal auch als guter chutz erweist. Man muß eben
seinen Stil zeıgen. Andererseıits möchten die Menschen unserer Tage aber
auch nıcht einen stark VO allgemeinen en distanzlierten Iyp Die
sich 1er abzeichnenden Schwierigkeıten S1INıd vielleicht m11 dem Hinwels
aut e1n verwandtes Gebiet näher fassen das Amt des Beichtvaters. Dıie

Gläubigen moöchten VO  5 ihrem Beichtvater sehr auch 1ın hneiragen
beraten werden, zeıgen sich aber SCAhO  lert, WeNn der Beichtvater eın
detailliertes Wiıssen VO sich Aaus verraäat So annn ) auch WEeNn

Ordensleute sich stark dem eutlge: Lebensstil an passcHIl, mögen sıe
be1l manchen ohl als Menschen gelten, „die 1n UNSeIC e1t passen”, aber
S1e könnten insgesamt doch iNre Glaubwürdigkeıt als Ordensleute verlie-
P Dabe!l mag gelten, daß eın Maß Wiıssen die heutigen Fragen
des öffentlichen Lebensstils erwartet wird. enere werden d1ie Schwie-

rigkeiten CA1esEes Gebletes wohl überhaupt nıcht lösen Se1IN. Nur wWwWenn

der einzelne selber e1nNn überzeugier Tdens  Tr1ST 1St, wIird E die icher-
e1it der Situationen finden
Das Brauchtum der relig1ösen Gemeinschaliten ist 1m allgemeinen sehr
zah nıd langlebig Der a ıd 3 ist eın recht schwe-
L’eS Gewicht der eharrun: Dennoch kehrt bei den relig1ösen Verbänden
m1 ein1ıger Regelmäßigkeit der Zeitpunkt wieder, ın d em INa.  - mi1t einem

gew1ssen nbehagen das starke Anwachsen des Brauchtums, des ber-
kommenen verzeichnet. Man en cdann TUr die olge eine eV1-
sion. Diıiese Überprüfung annn sich autf Einzelheiten beziehen. Sie ‚amn
aber auch das gesamte Brauchtum angehen. olche kritischen ichtungen
entspringen auch den verschiedensten rwägungen, wobel selbst WAIrt-
schaftliche Motive icht ausgeschlossen S1iNd. Auffallend stark betreffen
solche Revisıionen allerdings gerade das Gebiet der
Wucherndes Brauchtum qauf dem Gebiet der römmigkeit eschneiden
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und 1n e1Nn auSgewOoSleCeNeE&ES Verhältnis setizen, ıst 1imMMer wıeder eın
echtes Reiormanliegen SCWESCNH, we1ll der Weg cder Vereinfachung ZZ0E

Wesentlichen drängt Gerade die eme1ınsam verrichteten Privatgebete
oder sonstigen Übungen, d1ie vielleicht 1ın eiıner Notzeıit übernommen WUTr-

den, haben den ran A Wucherung Es lıegt ]Ja nahe, eLwa 1ın Not-
zeıten bestimmte Dinge allgemeın vorzuschreiben. S1e allerdings dann
wıeder abzus  affen, gilt leicht als Abfall VO der eifrıgen Frömmigkeıt,
obwohl S1Ee dauernder nıa IUr unandächtiıiges geworden S1Nd. Vlian
en. dabel auch d1ie Morgen- un Abendgebete eliner Kommunıität,
die einem bestimmten eitpu: glaubte, S1E komme mM1 dem kirch-
lıchen Morgen- un:' Abendgebet des 1v1Nnum 1C1UM nıcht aus. Reform
bedeutet ın solchen Fällen, da dem einzelnen mehr Raum fUr eın eigenes
etien gegeben wIird.
In der (zeschichte der relıg1ösen en g1bt es eine 1elza solcher VMOTr=-=
ange, C1e mi1t dem Wort COM ausgeschilder S1Nd. S1e stehen
mehr oder weniıger unter leichem ( xesetz. DIie relig1ösen Gemeinschafiten
brauchen Jene Generationen, die das Hausbrauchtum kritisch prüfen, das
Nur-Konventionelle un: ebenso C en Wıldwuchs und die Fntartung beseit1-
genN, die sich bemühen, das Z eil bereıits V  e  S  e Wesentliche WE
der miı1t Leben erIiullen unı VO  5 Überwucherungen be-
Irelen.
el steht allerdings die ra au{, ob Man iıcht viele orgaänge, die
durchweg als Reform bezeichnet werden, besser mi1t der neutraleren Be-
zeichnung AUIMTORMUMSN edenken sollte Denn CS iıst cdoch egegnen
siıch Wel verschiedene Konzeptionen oder W el andersgeartete usprä-
gungen Cdes Ordenslebens 1mM Drange ihrer Ausbreitung unı ın den OS1-
t1onNen des e1igenen Selbstanspruches, Cdann treten ıal solch kritischen
egegnungen urchweg recht lebhafte rregungen Cder Gemüuter Aa1lıs Licht
e1ls stehen beide Seiten autf und beschuldigen sich einander der Degene-
rlerung, des Abfalls VO Ideal unı der Erkaltung. Miıt dieser Tatsache,
die sich historıisch vielfach belegen Jäßt, mußte gerade heute erechne
werden, ES d1ie Anpassung geht Denn das W esen eliner recht VeI'+-
standenen npassun bedeutet Ja daß manche Formen tradıtionshaifiter
Art aufgegeben werden, NC U nden, die Nserer Gegenwart eine
stärkere Aussage des W esentlichen bedeuten. Be1l manchen Bemühungen
eiwa die Anpassung der Ordensfrauen scheint dieses gegenseliige kri-
tische ewertien bereits eingetreten Se1IN. Wer mi1t hartem Vorwurtf

die geheili  en Traditionen der Ordensgemeinschafiten herangeht und
ihnen T vorhält, S1e entsprächen iıcht mehr uNnserer Zeıit, ohne ihnen
das heute Geforderte pos1ıtLv aufzuzeigen, wırd sıch ber den Gegenvor-
wurt nicht wundern dürfen, dalß das Ordensleben aufweichen wolle
Gerade den Ordensfirauen egenüber, die sich IN vielfacher Hinsicht
VO  5 den Ordensmännern ängig WI1ssen, sollte INa behutsamer eın
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Die Ordensges  ichte kennt 1ın solchen Zusammenhängen eine regel-
rechte D LO aan UASCHhE Reform-Rhetorı die versucht,
den gesamten Vorgang e1n ethisch und moralisch bewerten. Die TTIEe-

SUunNn ist 1ın solchen Fällen TT dann richtig verstehen, WEeNn INan sich
VOL en al daß jeder einzelne bel elner miormung d1ıe alltägli  en,
vertrauten Gewohnheiten aufgeben a nd sich eine neuartıge orm
gewöÖhnen SsoLl, obwohl INa inm eın SanNnzZzZeS en ang die Tugend der
Perseverantıa und d1ie 'Treue 1mM Kleinen empfohlen hat Da sich NU. CUEC

Lebensfiformen mıi1t großer Energi1e den Weg bahnen suchen das un
un Neue ne1igt eigentlich 1immer UL Intoleranz), S steht bald gr
aut Gegenangri{f. Beide Se1iten entfalten das Pathos der eform-Rhetori
In der Vergangenheit setztie INan sich 1 solchen Begegnungen durchweg
m11 Massıveren itteln e1n qals heute, Cd1ie Toleranz auch C em persön-
ichen ngagement manches e  n hnat

Wird eine Gemeins:  afit dennoch elner anderen Lebensform zugeführt,
ist © nahezu unvermel1dlich, 1nNne geschlossene Gruppe VON Menschen

dorthin schicken, d1ie der orm lebendige Geltung verscha{ffien
soll Die ea  10N der umzuformenden Gemeinscha{ften Walr ın der Ver-
gangenheıit meıstens die Flucht. ILhr folgte as triumphierende Urteil der
Sleger, daß die Unterlegenen eben VO reinen ea abgewichen selen.
Reform unı miIiormung Lassen sıch chlecht aut dem reinen Verordnungs-
wese dekretieren, sS1e ussen wirkliıch eingelebt werden. Diese Erkenntnis
hat denn ın cder nachtridentinischen e1t viele Maßnahmen bestimmt.
Wenn ın der sogenannten Gegenreformation e1n Konvent reformiert WeI-

den ollte, dann geschah CQAas mMe1s 1ın der Art, daß INa. mehrere Reform-
Jeute ın jenen Konvent schickte, die der eform lebendige Geltung VeIr-

en Das Brauchtum MU. eben ebendl VOL en stehen, We@eNl

werbende Krafit entfalten soll Nun speıst sich aber mi1t allen asern
AaUus dem alltäglichen Erleben der Ordensleute, cCLaß pra  1S
schwer WI1Trd, einmal Gewohntes aufzugeben un sich auf CUeEe Motive um-

zustellen.

Insgesamt ann INda.  - ohl den Grundsatz aufstellen: Die Lebendigkeit
des Brauchtums icht seine 1e. 1st e1n Gradmesser dafür, W1€e
stark die betreifende religıöse (Gemeins  afit iın Grundanliegen begri1f-
fen hat un wW1e sehr S1e entschlossen LStT, 10n Alltag verwirklichen.
Das Brauchtum Lst jenes Feld, auftf dem sich zuerst die T1ısen abzeichnen,
bevor Cdas Wesentliche angegrıIien wird, dessen Ausdruck Cdas Brauchtum
1ıst. Wenn as Brauchtum auch icht das Wesentliche, gleichsam der Kern
unı der erste ınn des Ordenslebens 1St, S H010 INa doch behaupten:
eiıne Ordensspiritualität, die sıch nıicht 1ın Brauch und S1itte ausdrücken
kann, ist infache Utfopıe

273



ORAUF IST ACHTEN?

Unwesentlich steht ach q ] 1 den voraufgehenden edanken Jetz VOL UuULS

die ra Was ist tun? Würde VO  e T erwartet, daß ich
könnte, W as ın} jedem Einzelfalle tun 1ST, dann ware ich gla überfor-
ert Vielleicht dart d1ie FHrage, der einige Hınwelse versucht werden
können, formulijert werden: Worauf 1st achten? Be1 der 1elza der
Möglichkeiten 17001 onkreten Ordensleben 1St naturgemäß möglıch,
em gerecht werden. Was gesagt werden SoLll, iIst eiIn sehr esche1de-
NnerT, begrenzter Versuch, der hoffentlich nNn1e wieder einschlafenden AÄUus-

sprache un!| Überlegung einıge Anhaltspunkte en Dıese Anhalts-

punkte selen 1 eiwa achlich gegliedert. Zunächst Se1 egonnen m11 den

Fragen, die sich einer Anpassung bzw elıner Erneuerung 1M Zusammen-
hang mi1t cden drel eliu  en rgeben

Ge 1Da e Qer Keeuschheit
Was das Gelübde der ehelosen, jungfräulichen Keuschheit angeht, au ß
INail sich heute die Lypıschen Gefahrenpunkte uUuNnsSsSeTrTreTr e11 klar MO

ugen halten. Es ist einmal die leider 1ın manchen Kreıisen egonnene
Diskussion den ZOnNDat der Weltpriester. IS ist ferner d1ie Re1izuüuber-
futung durch cdie heutige Unterhaltungsindustrie. Und ist VOL allem
die weıt verbreıtete C mancher Ordensleute Haben
sich nıcht ofit gerade d1ie melsten exponilert Arbeitenden anial=
lıg eiahren d1ieses G(ebletes ezel In dem französischen Banıd
VO:  ® Gerard ULE „Equilibre ei adaptatıon” 12) stehen dazu olgende
Ausführungen Die Keuschheit ist ın Gefahr CAuUrC das Übermaß
Übermüdung. Wenn der Mensch ber seline Kraft hinaus arbeitet, verliert
Seın Schlaf nıcht TT auer, sondern auch Wert uch g1ibt dann
während des es an Zeitstrecken, ın denen der Wille schläirig 1ST,
während die Vorstellungswelt recht wach und die äaußere Beschäfitigung
sehr sroß i1st. Der Mangel d Schlaf, echter Ausspannung erzeugt e1n
wirkliches Auseinandergehen der Fähi  e1ıten die Vorstellungskrait und
das Gedächtnis bleiben immer wach (es g1bt Ja deshalb die Traäume wäh-
rend des wirklichen Jafes), aber der Wille bleibt den rößten e1il der
vierundzwanzıg Stunden wWw1e betäuDbt. nd dieser Betäubungszustand des
Wiıllens Trklärt C daß INa weni1ger autf der Hut ist d1ie Phantasıe-
bilder, die VOIN der Vorstellungskrait STEets S  S erzeugt werden, oder
die wirklichen Versuchungen, d1e sıch dann TL verdeckt anmelden.

Man hat ja früher geglau eLanren die Keuschheit besten
mı11 strengem Fasten vermeiden können. Bel sirengem Hasten kann

12) In dem lesenswerten Kapitel „Faut-il IMOUTLITF la tache  4 Der Band
schien ın der Serle: Problemes de la Religieuse d’aujourd'hui, iın Au{l Pa-
T1S 1960
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C(as Gegenteıil eintreten, und C 1E harten Versuchungen der alten
Euınsiedier S1INd wohl einfache Hunger-Halluzinationen SECWESCH: Seitdem
Sexualärzte Hungerkuren anwenden, eschwundene sexuelle Potenz
wıieder eben, sollte UunNns klar werden, cLaß WIL icht ın aszetischer ber-
ANSPaNnNung und wirklicher Bußerschöpfung das e1l suchen dürfen, SON-
ern gerade C es eilu  eS der Keuschheit auft wiıirklıche Entspan-
N Ug Wert legen mussen

Da von der e Z e UE die ede War — MMman ann S1e auch
untier anderen Gesichtspunkten sehen dürfte ohl der Hınwels
gebracht Se1N, daß recht un  ug ware, Jungen Ordensleuten ın ihrer
Ausbildungszei einen regelrechten K1NO0- und Wernseh-Hunger aMNnzUuUeTr-
ziehen. Hın un'd wieder eschieht das VO  ’ unklugen äalteren Ordensleuten
terdem Mottoder um{fassenden Durchbildung Wenn 5 sich allerdings die
T1ıtLKken der Film- un Fernseh-Programme 1n ser10sen Organen durch-
lıest, hat w nicht sonderliche Neigung, 1ı1er große Bıldungswerte VeTr-
mutfien. Auch der edanke, daß 5 w1issen mMmuß, die heutigen
Menschen beeinÄußt werden, ihnen seelsorglich helfen, hat SeEe1INEe
Grenzen. Eıs wirkt Jedenfalls sehr peinlich, Wenn eın rediger eın sehr
geENAUES Wissen eınen iılm verrät, \V4@) dessen Besuch die Fılmzensur
abgeraten hat, Man Mag9 daß das ernsehen doch elINes es ın die
Klöster kommt Nun gut! Dann wırd IMNan sıch aber sehr SoOrgIältig den
Zeitpunkt auswählen mussen, dem das Aui{istellen elines Fernsehgerätes
WITF.  e keinen nstoß be]l den Gläubigen erweckt Von der Ordensarmut,
die 1er e1iNe spielt, ist nicht gefiordert, d5 ın allen technischen
EKrrungenschaften 1ın Cden Klöstern der Spitze lieg Und Wenn die k16ö-
STEerll Klausur einen wirklichen Sınn haben soll, annn siıch iIra-
gen e das Betreten der Klausur durch eine einzelne Tau mehr
„ Weltlichem“ 1ın das Kloster hınein qals das, W9as durch das ernsehen hin-
eingeschwemmt wird?
Wır wollen uns allerdings nıcht verhehlen, daß manche Dınge bel dem
Gelübde der Keuschheit e  au W1€e aut en anderen Gebieten des Or-
denslebens aum durch eın Reglement erledig werden können, zumal
der Priester ın der Deelsorge sehr 1el Kontakt und kınblick ın die heu-
Lge Welt hat Nur eine gefestigte Überzeugung des einzelnen ann iıhm
1n Grenzsituationen das rechte Empfinden geben

Das Gelübde C es Gehorsams
eım Gehorsam ist onl tTestzustellen, daß die Zeiten vorbei SINd, INa  =)
ber die Funktion des Oberen äaußern konnte: „Ohne deinen Befehl soll
n1ıemand and oder Fuß rühren ın SanNz Ägypten“ (Gn Heute stellt
sich die rage ohl W1e ann INa  ® anges1 der großen Selbstverant-
wortung, die dem einzelnen ın der Seelsorge oder Qaut anderen Arbeits-
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eldern zugemessen werden muß, dem Gehorsam seınen atz retten? Kıs
ware da eE1INE aufschlußreiche Frage Cdas Brauchtum der einzelnen 0)
den stellen: Wird d1ieser Selbstverantwortiung des einzelnen rauch-
tumsmäßig irgendwie Rechnung getragen? Oder geht das Brauchtum
praktısch NU. VO  ) der Setzung dU5, da l der eigentliche Ordensobere es
entscheıdet und verantwortet? Weıiıiter ware fIragen Läaßt sich d1ie SE-
wunschte OTr TeNNE@IT d em © DeCHEN gegenü  C — na ın sSo1-
cher Offenheit IST. heute e1n STOßer 'Teil Cdes Gehorsams sehen 1r-
gendwie brauchtumsmäßig verankern? In welcher OTrM geschehen die
Rechenschafits- Unı Tätigkeitsberichte der Untergebenen, die ın verant-
wortlichen Posıiıtionen stehen?
Man macht die aufschlußreiche Beobachtung, W1e€e manche, die 1n ihren
Arbeitsgebieten sehr selbständig SINd, I unangenehmen Fragen lieber
den Oberen dıie abschlägige Antwort geben Jassen, d1ie S1e sich selbst
en könnten und auch ohl müßten. rech ! verstandener eNOor-
Sa dem Willen (GOLLes gegenüber nıcht hın und wieder geraten Se1iIn
1äßt, daß der Obere den Iragenden ntergebenen 1 C1e eigene Verant-
wortiung NC C em illen Gottes stellt?

C) IDLEY Gelübde der A
Am stärksten differenziert jeg ohl der Armutsstil bel den einzelnen
Gemeinschaften. An sich ist Armut Ja eın Er
stellt sich verschieden Je nach der sozlalen mgebun und ach dem err-
schenden Lebensstandard. So werden die Missionare In vielen untier-
entwickelten Ländern 1M Besıtz VON Jeep, Schreibmaschine USW. sehr
schwer aben, den Einheimischen erklären, daß S1e ih Ordensleben ın
F uhren wollen Bel der Armut stellen sich diese ragen, die VOTL em
auch VONMN den Theoretikern der Aszetik berücksichtigt werden sollten: Was
annn INa tun, damıt die Armut iıcht restlos VO Gehorsam bewältigt
und damıt überwältigt wird? Ist CS wirklich m1% der

getan? Wenn das der all ware, WeNnN der Ntergehbene
keine elgene, freile Entscheidung Z YEIMONDE mehr hätte, dann benötigte
INa sich eın eigenes Gelübde der TMUutL, dann ame - mi1t dem
Gehorsam AU.  n 1e INa. diese Hragen einmal {X)

I 1st immerhin aufs  reich, da [l MNa den evangelischen Rat
der Armut direkt 1n den Worten C es Herrn finden kann, den evangeli-
schen Rat des Gehorsams aber 100 bE indirekt. WI1TLr Ordensleute da icht

eiıner wıirklichen Erneuerung des Denkens kommen muüßten? Ferner
steht be1l der Armut die rage Dar{i d1e Armut oder vielmehr: der (Ge-
horsam die persönliche Carıtas verhindern? S Se1 noch einmal betont:
der Armutsstil der einzelnen Gemeinschafiten ist sehr differenziert, die
ntworten werden nıcht eEINNEe1ITLIC eın können.
Wie ermöglicht INa  S den Ordensleuten 1n ıhrer europälischen, gesicherten
276



Lebensposition d1ie wirkliche rmut? Wo lıegen Grenzen, die VO.  5 einem
ar lebenden Ordenschristen nicht überschritten werden durfen? Gehort
nıicht eın gewlsser Verzicht 1n Fragen des (;enusses auch ZU.  an Armut? Um-
faßt MÜ den EeTrZ1iC} auf manche sich christlich legale Arbeitsmit-
LElr Muß nıicht auch e1iINe SEWISSE apparentla paupertatıs vorhanden sein?
Man wird all diese Dıinge iıcht legislatorisch alleın bewältigen können,
obwohl die Gesetzgebung helfend eingreifen mMuUu. Als unerläßhlich aber —

welst sıch, daß 5 die nm dLe Klöster eingebrochene Motorisierung, die
nıicht 1U  — m1T der Armut tun hat, 1 e behält, daß VO  e Se1iten der
Oberen auch gewünschte J abges  agen werden können. '°)
Hur den Ordenshistoriker späaterer Zieit wird sich UNSCTE Gegenwart als
eINe e1it der Y1ıSsSe des Ordenslebens sehr deutlich abzeichnen. Es ist einNnes
der einfachsten Mittel, ın der Vergangenheit kritische, reformbedürtif-
tıge Zeiten des Ordenslebens teststellen können, wWenn ILLE die orm
untersucht, 1n der sich amn  leidungen, rofeßablegungen
un ach ihrem außerkir  lichen Rahmen vollzogen en
‚JE spektakulärer sich diese sıch doch eın rel1ig1ösen Kreign1sse darble-
ten, desto größer WIar die Reformbedürftigkeit der betreffenden (jemeıln-
schaft. Die Visitationsprotokolle der nachtridentinischen e1it w1ıssen da-
VO  5 1e1 vermelden. Von diesem Symptom u gesehen, ist die heutige
Situation er Ordensleute bedrohlich. Denn WEl nıicht einmal eım Be-
gınn des Ordenslebens oder des Priestertums der ınn für d1ie standesge-
mAaße Schlichthei aufgebracht WIrd, dann 1S1 TUr späater aum och
erwarten

Man könnte einmal d1ie bel solchen Gelegenheiten üblichen
prüfen. Warum Soll, aru dart eın Ordensmann einen WYFotfoapparat Ma-
ben? Es äaßt sich eigentlich doch NU.  -r dann verantworten, wWenNnn dieser
Fotoapparat wirklich der guten Sache Cd1ient. ber Wer V  5 den vielen
Fotoapparat-Besitzern egt schon WILr  1C| der Gemeinscha rechte Bilder
VOr, oder WerLr Kn diese Bilder tatsächlich a seinem seelsorglichen 1enst
verwenden? nıd C1e Autos? S1e stellen doch eın olches Objekt dar, daß
der einzelne 1N keinem Halle ohne Erlaubnis eın olches annehmen oder
erwerben darfi Man sollte d1ie der Zulassung wohl auch eEeLIWAaSs kr1-
tiıscher prüfen Als Grund wird M e1s ngegeben, daß Tdarautfhın eich-
ter und mehr arbeiten könne. Wenn eINeEe Statistik möglich wäre, W1e-
iel der einzelne VOL selner Motorisierung un:' nachher gearbeitet hat,
dann würde INa  ® 1n manchen Fällen wohl staunenerregende Auf{fschlüsse
ber Selbsttäuschung erleben Und wWenn die Arbeitsleistung wirklich DEe-
st1egen 1st, geht dann nicht oft der letzte Rest Ruhe un Konzentra-
tionsmöglichkeiten verloren? Es mag geben, die ul1assun

18) Z den Fragen d1ie TMU vgl arl ne L, Die TIMU des rdensle-
bens ın einer veränderten Welt, 1n els un en 33 19060) 262—290
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eINEeSs Autos gerechtfiertigt 1St. Insgesamt sollte 5 aber sehr zurückhal-
tend damıt SeinNn nNnd WCeNnNn einmal e1Nn agen als Geschenk an gCNOMM
werden darf, wıird dieser agen bhald selne Nach{folger aben, Cdie dann
aber nıcht mehr es  en werden.

d) D e oSs  rlic Gemeinschait
Dar{i och e1Nn Wort Z klösterlichen Gemelns  aft gesagt werden? Man
hat den Eindruck, da ß die „Freischwimmer“ sıch mehren. 1ne Anpassung

modernen Arbeitsrhythmus, bel der die Gemeinschaft gesprengt WIrd,
hat ihre zulässigen Grenzen überschritten. Dann werden die Klöster 1Ur
qalıs sichere Versorgungsstätten 1M Alter angesehen. (;erade heute sollte
alles geschehen, W3as dem en ın (;emeinschaft wirkliche Anziehungs-
Ta verleln. Im Zusammenhang damit darf gesagt werden, daß ere,
die zugle1lC geistliche ater ihrer Brüder und Ökonome se1ın mussen,
weıt überfordert S1ind. [Na  s da nıcht grundsätzlich die (eblete trennen
sollte Denn WEeEeNN eINes Jeıdet, Cdann ist das Amt des Seelsorgers der
Brüder, nıcht zuerst das Amt des Ökonoms, WenNnn el Ämter bei einem
e1INzZIgEN vereinigt Sind.
In den klösterlichen (+>emeinschaften wırd an besonderes Augenmerk quf
die IA LEn  16L  er richten. Sind WI1ITr uns alle bewußt, daß schon der
Ausdruck „Laienbrüder“ heute stößt? Es wırd heute ın der Kirche 1el
VONMN der Mündigkeit des Laien gesprochen. MVMan ra sich, ob a die
La1ien nicht stärker 1n den unmittelbaren kirchlichen Dıenst hıneinnehmen
21 0N07 Gedanken e1INe Neubelebung des Diakonates werden wach. An
sich mußten die Ordenschristen als erstie dazu berufen se1n, solche (G@e=
danken verwirklichen, WenNnn ihnen die (jemeinschaft ihres Ordens Af=
W as g1ilt Hängt der Schwund der Brüderberufe nicht wesentlich damit
ZUSaMmMmMeN, daß INa Cdie Brüder ın den Klöstern tatsächlich als zweıitklas-
s1ıge Kraäfte behandelt hat? Dabei SIN ın den tatıgen en doch g_
rade die Brüder, die och ein1igermaßen e1N Leben 1MmM rechten (jeme1ln-
aftsrhythmus führen, die also das Element der Beständigkeit S1INd. Es
mußte wesentlich mehr für S1e eian werden. Gerade weil bei dem Brü-
dermangel C1e Gefahr besteht, (daß S1e sofort ach der Einkleidung In Al-
le Lücken hineingeworfen werden und sıch dann recht verloren vorkom-
MECN, Dis S1e wlieder ausftreten, deshalb sollte INa: S1e systematisch schulen,
sollte ihnen 1ne ängere Ausbildung schulischer Art ermöglichen, dQ1ie
nıcht T inhren Arbeitsberuf, sondern VOL allem auch ihr ge1stlıches I e-
ben etirı Es ıst e1n sehr ankbares Gebiet, das ann aus eigener ID
fahrung mi1t Brüder-Schulungen bestätigt werden.

e) Besinnung aUf den rechten (5&@e&1e1
Damıt stoßen WI1TLr auf den un der wirklich der wesentlıche ist. Was e
schieht ın den rdensgemeinschaften ZU Erkenntnis der eigenen Spiriıtu-
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alıtäat, Z Förderung un Festigung des rechten Geistes? Wo sind Clie

Maänner, die einigermaßen ın der Geschichte der Frömmigkeıft, der ÄSZEesSEe
und Mystık ausgebildet S1iNıd und eın maßgebendes Wort sage können?
S1e sind mehr als dunn gesa Haben d1e Orden nıicht VOL lauter Aktivıtat
inre ureigenste OoOmane vergessen? Wır moöogen Großes elsten D Predig-
ten, In Pfarrseelsorge USW. ber eın Gebiet wıird heute infach icht mehr

den Ordensleutenicht1ig gemeılstert: die Seelsorge
er; I selen die eigenen Mitbrüder, selen CS die Ordensirauen, die

autf HSET' Seelsorge angewlesen sind. Warum sind die Frauenorden eutie
ın eine bedro  T geistige Krise geraten, die sich Sanz losgelöst VO

Nachwuchsproblem ergibt, W eNl S1e auch darın ımı etiwa ichtbar wird? Es

ist ihnen einfach nicht das sachkundiger gegeben worden, W a>

S1e brauchten Wer sich sonstigen Arbeiten iıcht mehr eıgnete, War

och gut eMUSL, ihnen die Eixerzitien geben Gerade WITr Ordens-
manner ollten uNnseIe eigene TUS klopfen un eın „Mea culpa  c.
pgen, wenn WI1rLr die Schwesterngemeinschaften denken Wır en iıcht

das Recht, Jetz auf einmal mi1t dem Vorwurti aut die Schwestern eINZUre-

den, S1e hätten 1ne verkehrte, verbogene, veraltete Frömmigkeıit. Wir,
die WI1r d1ie Schwestern jahrzehntelang bereıts geistig hätten vorbereiten
sollen, dürften ihnen Jetzt icht das vorwerfen, W as ihnen VOonNn unse

Seite jahrzehntelang als der ichtige Wesg vorgelegt worden 1ST.

Wiaas da ges  enen hat? Das Primitivste wird anscheinend oft VeELBES-
SCcH;, daß INa die Jungen Ordensleute 1mM 9 Ja auch ın die

Seelsorge Ordensleuten einführen sollte. Das wird nıcht 1U  H 1ın den Se-
mıinarıen der Weltpriester unterlassen, fast alle Pastoralkurse welsen 1ler
1ne bedauerliche ucke auf DIieses Gebiet MU. ın die rogramme TUr A1e

Pastoral-Ausbildung aufgenommen werden. Wie anders sollen die SPA-
eren Beichtväter, Konferenzredner und Exerzitienmeister ın der Lage
se1n, den Ordensleuten einigermaßen ihr echt geben? Man wiı1ird da-
bel eiıne gute Erfahrung machen Dıese Schulung ınl der eelSor. Or-
densleuten kommt den darın Unterrichteten wesentlich {Ur ihr eigenes Or-
densleben Z0ueunie. ıVlan lernt manches fur sich selbst, WwWenNnn 1Nan C1ie Sorge
Ur andere ern
IS mußte aber noch mehr ges  ehen. W.1FT Brancnı chen SC  ulungs-
statten, ın denen eine gelst1g qualifizierte Schicht VOINn Ordensfrauen
ausgeDl.  et wird, die dann die gelistige Führung ihrer Gemeinschaften
ELWAaSs stärker selbständig ın C(1e and nehmen können, ohne el das
prlesterliche Mitwirken auszuschalten. Die Hilflosigkeit der Ordensfirauen
1n Fragen des geistlichen Lebens MU. beendet werden. Vielleicht darf
1er einmal auf die Erfahrungen hingewlesen werden, welche die Tanzls-
kanısche Familıie des Ersten Ordens (Minoriten, Kapuziner un Franzls-
kaner) sowohl ın Süddeutschland Ww1e auch ın Norddeutschland mi1t der
Schulung der Franziskanerinnen hat Bel den norddeutschen Franziskane-
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rinnen DA jede Werkvézoche S Doppelveranstaltung VOL sich ehen,
weil der Andrang Z groß 1st 14) Seitdem WITLr uns diesen Fragen ZUSCWECN-
det aben, ıst u11l TUr unNns selbst manches Problemen erst richtig aui-

Man Ww1rd welter ehen, weil die MN ın sich weilter treiben.
Eıne Schulungsstätte, d1e elINe Jängere Ausbildung VO  5 Schwestern 100}
Theologie, Soziologie, Pädagogik SW ermöglicht, ist ın der Planung
weit,daß C1e Arbeit 1ın Kurze begonnen werden annn Müßten sich nıcht
die Ersten Orden insgesam stärker die innen ge1lst1g zugeordneten
Zwelten un Dritten Orden kümmern. olche Schulungsstättien wären 1n
breiterem Ausmaßbe wünschenswert. Es siınd Ja viele chwesternge-
meinschaften, die keinem Ersten en zugeordnet S1iNd.

Dem Vorstand der Vereinigung Höherer Ordensoberinnen wurde IDIE=
chlagen, auft der breiteren Basıs e1Nn äahnliches orhaben versuchen,
w1ıe mi1t den Franziıskanerinnen begonnen un weitergeführt worden
ıst. Der ors  ag ıst aut der Jahrestagung der Vereinigung 1ın NnNntier-
Marcntia an geNOMMEe: worden. erden die Männerorden Jetz bereıit Se1IN,
den Schwestern el helfen, Fachkräfite Z Verfügung tellen,
Fachkräfte auszubilden? Mır scheıint, WenNnn immer mehr dieses Gebiet als
ihr Studien- un Arbeitsgebiet nehmen, an auch VO Wissenschaftlichen
her eiInNe ganz ECEUC Begelisterung TUr das eıgene Ordensleben 1n die Re1-
hen der Männerorden hineingetragen werden. Im gleichen Maße, W1e das
Selbstverständnis wächst, wird auch der wachsen, sich selbst als
Ordensmann VeLr’ Wirkliche Wäre das nicht eın sehr wirkungsvoller
Ansatz Tür eine WI1r Erneuerung AaUuS dem (Geiste?

Dartf noch eın Hiıinwels egeben werden, WEeNNn schon Anpassung un:
Erneuerung gesprochen werden so11? Die Orden brauchen heute nıcht TL

die wissenschaftlich un pra  TS Durchgebildeten aut dem Gebilete der
Ordensseelsorge. Ks geht heute e1n Wort durch d1ıe Blätter: „K
en au{ ZIeN - (Dabei Nel auf, daß die Journaliıisten den Versuch
mi1t cdem Hınwels auf den Buddhismus 1ın Ostasıen dokumentieren
suchten. Man hätte eım hl Basılius bessere christliche Ansatze gehabt.)
ber dieser Gedanke VO. Ordensleben qaut eit könnte auch autf die Or-
densleute selbst angewendet werden. Wır brauchen heute eiwa das, W as

1n der franzıskanischen Tradıtion die ıtırı oder die Rezeßhäuser a  €  9
aqals solche äauser, die ohne ede Tätigkeit ach außen fUur solche da SINd,
die TÜr einige eit e1in Leben der ammlung, des Gebetes, des geistlichen
ud1uUmMs führen möoOchten. Die Zahl ist vielleicht größer, als INa  - ahnt.
Könnte nıcht VON dor er immer wleder e1nNn Strom echter Besinnung 1n
die einzelnen rdensgemeinscha{ften 1eben Hätte dort nıcht mancher

14) Die erıchte dieser erkwochen sSind un! werden verö{fifentlicht ın der el
andlung 1n MReNe.- Schriftenreihe ZU eutigen Ordensleben Werl/Westf.
Band ist 1n Vorbereitung.
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ıne erwünschte Möglichkeıit, Aaus aller Unruhe der Tätigkeit wieder
sich selbst finden? Denn die heutige Praxıs der Eixerzıtien und monat-
lichen Geistessammlungen reicht dafür bel welıtem nıcht Au  N

Nan mOge entschuldigen, wenn diese Ausführungen nicht E getroffen
en, W as vielleicht erwartet wurde. Bel der Breite un dem inneren
Reichtum des Sachgebietes TD einıge Streiflichter möglich Der
halten WI1TLr uUuNs alle VOL ugen, daß der geistige m©
Wlr K S am 1:S %m wıe der ei b CHe T O d., wenn es um das Schick-
sal der relig10sen Gemeinscha{iten geht Konnen WI1TLr nıicht doch manches
Lun, den geistıigen od abzuwenden? Wenn WITLr wI1ssen, W elr WI1TLr SiINd,
WeLr WIr 1n der heiligen irche e1nNn sollen, da 0al T dann WEEI -

den WI1TLr die Sicherheit aben, ın unseTel eıt Cdas se1n un W as

notwendig IST. Und A können WI1Tr den ofIt schon reichlich strapazler-
ten Begri{ff „Anpassung“ wirklich erfüllen.
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Die Vorbereitung UNSECTYCTY Miıss:onare für ıhre Arbeit
ın der Peit*

Von Univ.-Profi. Dr ‚Josef G laziık M5SSC, Münster/Westf£.

Außer 1n unster nd ürzburg besitzt d1e katholische 1SS10NSW1ISSeN-
schaft se1t 1918 eiınen Lehrstuhl 1ın München, der se1t 1952 1176 den Jetz1-
Sch ochwürdigsten Erzabt VOon ST Ottilien, TOL Dr USOo Brechter OSB,
eingenommen WI1rd. Summa um. Drei Lehrstühle für katholische
Missionswissenscha{it, d1ie 1LUFr mi1t Mühe un Not besetzt werden können.

Die evangelische Missionswissenschafit ist den deutschen Unı1ıversitaten
m11 sieben Lehrstühlen bzw. Lehraufträgen veriretien: 1n übingen (Ro-
senkranz), Hamburg (Margull), Maınz (Holstein), Heidelberg (  ensi  en),
rlangen (Maurer), ehmann), unstier (vakan Dazu kommen
Trel akademische Ausbildungszentren, die intensivste mM1ıss1oNsw1sSsen-
scha{ftliche Arbeit Jleisten, W1e ihre zanlreıchen un reCcCc SEeWIl1C|  en
Veröffentlichungen ewelsen; sind Neuendetteisau 1cedom), Bethel
un die Kirchliche Hochschule 1ın Berlin-West (Kruska).
DIie s1ieben evangelischen Missionswissenschafitler 1mM akademischen Raum
vertreten rund 1100 evangelische Miss1ıonare, die Missionarsifrauen MiId-
eingerechnet. Die 1 000 katholischen Missionskräfte SINd den deut-
schen Uniıversitäten, VO  z) denen immerhin s1ieben eine Katholisch-Theolo-
gische besitzen, T drel Unıversıtaten präsent 1nNe Diskre-
DAaNZ, Cdie 1mM staatlıchen Bereich bereits rwägungen nd Folgerungen
geführt hat
So w1rd ın den Erläuterungen den Empfehlungen des Wiıssenschafitsrats
TUr jeden theologischen Unterricht Missionswissenschaft gefordert Als Be-
rundung W1rd angeführt, daß sich Cdie Kirche An Bewußtsein und Praxıs

bis ın die NeUeTEe eit weitgehend mi1it Kuropa 1ıdentiNziert habe 2)
„Die veränderten Verhältnisse zwıngen unNnS, endlich die Latsache reali-
sıeren, daß die Kirche ach dem Willen ihres göttliıchen Stifters nicht
TL malıl der westlichen Welt und den europälısierten Läandern tun hat,
sondern mit der ganzen Welt, VO  5 der eın überwiegender TDa völlig un-

europäischen Kultur- und Religionsbereichen angehor Die Kirche darf
er auch bel uns nıcht länger mehr bloß das ENLETE oder weılıtere Eu-
roDa 1m uge aben; S1E mMu daneben STEeLts auch ihre Aufgabe egenüber
dem Weltganzen sehen. Eın entsprechend orj]ıentilerter theologischer Dn
erricht SEIZ VOTrTaus, da überall ‚Mi1ıss1iıonswissenschaf{t‘ betrieben wIıird“
(2 Glei  zeitig WI1Ird © aber als sinnlos erklärt, „die Missionswissen-

Der Vortrag wurde auft der Mitgliederversammlung des Katholischen Miss1ions-
rates unl 1962 1ın ürzburg gehalten.
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schaft durch nicht voll ausgebildete Dilettanten vertreten lassen“. Eın

Dilettantismus ware „Sch mmer als das Nichtvorhandenseın der

Disziıplin" (14) Damıt nıcht ENUS: wird NO  > den Vertretern der Miss1ıons-

wissenschait gefordert, „jeder solle) 1i1ne besondere Spezialriıchtung ha-

ben  . 1U  er ware TUr d1ie „Erarbeıtung e1INEeSs Gesamtbildes der Kulturen

un Relıgıionen der Welt und inrer Missionierbarkeit“ gesorgt (4)
Diesen Forderungen werden WI1r ın bsehbarer e1it nıcht genügen können.
Dıe achwuchsfirage 1sSt 1n der gesamten theologischen aınibahn prekär,
In der Missionswissenschaf{it katastrophal. ach den rhebungen, die

Proi HOofiiner VO SE fUr Christliche Sozialwissenschaften Cder Uni1-
versıtat unster angestellt hat, WEe1lis d1ie katholische Missionswissenschait
eın Defizit Promotionen VO  a D/9 qautli Der Prozentsatz ist untier der

Voraussetzung errechnet, daß Ln jeden Ordinarlus wen1gstens wel p-
tentielle habilitierte Nachwuchskrä{ite bereitstehen sollen, ıll 1005  S

Pranzap der Auswahl festhalten Wiıe sehr das Defizıt anstei1gen würde,
We1ll für jede Theologische Fakultät eın ausgebildeter Missionsw1ssen-
schaitler angeboten werden ollte, wage ich nıicht errechnen.

Noch eın eıteres muß ıch edenken geben Im vorigen Jahr ist in

unster das Goldene Jubilaum der katholis  en Missionswissenschafit SC=-
felert worden, bel dem Cd1ie Leistungen der er  e fUMTzZIS re 1NSs

Rampenlicht der Öffentlichkeit geste wurden. IDS ging bel den Feierlich-
keiten nicht NUur den Lehrstuhl TUr Missionswissenscha{t der Un1=

versıtat Munster, sondern ebenso das Internationale Institut für M1S-

sionswissenschaf{ftliche Forschungen und die „Zieitschrıft Ur Miss1ıons-

wissenschait und Religionswissenschait”, die ebenfalls aut eın 50jähriges
Bestehen zurückschauen konnten
S 1E w1Ssen, daß das Internationale Institut 97 gegründet worden 1ST,
die missionswissenschai{itliche orschungsarbeılt Öördern un das ntier-
ESSEC der katholischen Öffentlichkeit der 1SS10N NZzZUregen. Ohne die

Tragweite des folgenden Za Bats überschauen, habe ich ın der Festschrift
ZU Goldenen ubılaum geschrieben: Es WATe wen1g, „wollten WI1r {Üür
die Zukunifit LT gute ünsche aussprechen. Wenn die Mitglieder un'
Freunde der katholischen Missionswissenschait sich bel diesem goldenen
Jubiläum dem Entschluß fänden, alles Lun, den Bestrebungen
des Instituts einer größeren Tiefen=- und Breitenwirkung verhelfen,
S! ware 1ne verpflichtende Äußerung dA1eses guten Wiıllens das beste A

biläumsgeschenk Außerdem schrieb ich ahnungslos, meın Beıtrag ame

„einem Nachruf{t gleich, würde Aaus dem Wıssen das Vollbrachte nıicht

eine ernstie Besinnung auUT d1e großen gültigen Ziele des TnSsHiets- (Fest-
schri{t, 78)
Wil1e gesagt, ich WiarL mM1r der Tragweite dieser atze iıcht bewußt. Sie

aus einer grundsätzlichen Auffassung herausgeschrieben. Jetzt,
nachdem ich Einsıiıcht ın die Verhältnisse ge:  mmen habe, muß ich d1e

2685



Befürchtung aussprechen, da WI1r be1l dem ubıLlaum vielleicht den Be-
gräbniskaffee oTrWeggenNOMMEN en
EeWLl. das Internationale Institut hat m1T rund 250 Mı  ledern den
bisherigen Höchststand Selıner Mitgliederzahl erreıicht. ber die (Gesamt-
bezı  erzahl er Zn beläuft sıch nach Uun{fzig Jahren auf doch iıcht
mehr als 590 Abonnenten. Wır muUussen ährlich also einen Druckkosten-
uschuß VO  - mehreren Tausend leisten, Ca WI1rLr auch dem ideal g_
sınnten erleger nıcht zumutfen können, daß 1n eın reines Verlustge-
schäft einsteige.
Die Publikationsreihe „Missıonsw1ssenschaftliche Abhandlungen und WMexte
die se1t 1917 besteht, zahlt Teste Bezieher! DIie Reihe eröffentlichun-
Sen des Instituts f{ür Missionsw1issenschait der Unıversıtal Münster“ hat

30! Das bedeutet praktisch, daß WI1r dem Verlag, der ZWie1 TrTe
nach Erscheinen elines Buches SEINE Unkosten gedeckt sehen wIllL, einen
Druckkostenzuschuß 1n S Von rund 9/0 der Herstellungskosten le1l-
sten mUussen, ohne dadurch verhindern können, daß der adenpreıs bel
eiıner Auflage VvVon 500 755 () Exemplaren astronomische Höhen erklimmt.
HFur Wwel 1M Druck befin:  1C Veröffentlichungen ist der Ladenpreıs m11

A0— DbZw angesetzt, weil der Verlag ach seinen bisherigen I
fahrungen 1M Laufe VO  - WwWwel Jahren urchwe nıcht mehr als 1235 Xem-
plare verkautft. ngesichts dieser Lage erhebt siıch die rage, ob die Stel-
Jlen, Cie WITLr Druckkostenzuschuß angehen, nicht elınes es sagen
werden: Wir S1IN.d icht Jänger gewillt, Publikationen f{inanzleren, die

geringes Interesse beanspruchen.
Stellt diese Sıituation die Träger der katholischen 1SS10N nıcht VOL Sanz
ernsie Fragen? komme meınem eigentlichen nlıegen Ist uns die
Arbeit uUuNnseTrer Missionare, ist uns die Miıss1o0n, die WI1r doch 9a ls das Ze11-

trale nliegen der Weltkirche bezeichnen ewohnt sind, überhaupt C1-
MNMer wissenschaftliche Durchdringung un Durchleuchtung wert?
Nach Schmidlin egründen WI1TLr den Wissenschaftscharakter der Miss1ions-
wissenschait damıt, daß die 1SS10N unı d1ie Tätigkeit der Missionare eın
qualifiziertes Objekt der Wissenschaifit darstelle „wichtig CHUS: elner
besonderen wissenschaftlichen Behandlung würdig se1n; vielgestaltig
un reichhaltig EeENUS, eliner gesonderten Prüfung und Darstellung
edürfen; eigenartig NUS, die wissenschaftliche Methode und ATr-
be1lt besondere Anforderungen stellen“ (Einführung ın d1ie 1SS10NS5-
w1ssenscha{it, Uunster 19295, 9 Anm 6)
M1  Jln hat e1Nn oft zitiertes Wort geprägt „Keıine Miıssionsta ohne
Missionsliebe, keine Missionsliebe ohne Missionsverständni1s, kein Mis-
SsS1oNnNsverständnis ohne Missionskenntnis, keine Missionskenntnis ohne
Missionsstudien: die psycholog1s ergibt sich m1t Evidenz Aa UuS der
Erfahrung WI1e aus der atur der Sache“ Akadem Missionsblätter L
1962, eft Z 9)
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Dıese ussagen Ssind auch heute och gültig Ja, heute mehr denn je!
Denn Qauti Schritt un Urıtt mussen WI1ITLr die Erfahrung machen und die
Nachrichten AaUuS en Missionsländern bestätigen S1Ee uns 1n der harten
Sprache unwiderlegbarer Tatsachen cLa 3 die 15S10N nicht 1U heute
W1e immer ihre 9anz eigenartiıg gelagerien Probleme hat, sondern, daß
S1Ee selbst e1INn Problem geworden 1sSt
Was ges  Te unsererselts anı daß d1Le Missionare 1ın die Lage Versetiz
werden, nıcht TE den Problemen der Mi1Sss10n, sondern dem Problem der
1SS10N schlechthın, iNnrer missionarischen Existenz, gerecht werden?
Es leg mi1r, we1iß Gott, fern, Kritik 1SCeTEeN Missionaren und ihrer
Haltung ben Ich habe mich AaUS persönlicher nschauun davon über-
ZeUugsenN dür{fen, dal die Kardiınaltugend unNnserer Missionare Cd1ie Tapferkeıit
1sSt. Wır Missionstheoretiker könnten 10HDE sehr versucht se1n, SCn der
anstehenden Probleme 1n der ughei1i die Kardinaltugend der Missıonarie

sehen. ber damıt könnten S1Ee ihr hartes Leben nıcht melstern. Unsere
Mıssionare en VO der Tapferkeit, die sS1e tagtäglich bewähren und Lag-
täglich N  S erwerben mussen. Das ist der positıvste Eindruck, den ich AaUus

der Missıon mitgebrach habe Zugleich bin ich aber auch zutiefst —

schrocken. Denn diese Tapferkeit wI1ird ın eiıner W eise strapazlert, daß sS1e
bu  STa  ich Hero1ismus Tordert. Hero1smus ist jedoch nıicht jedermanns
Sache Deshalb sollte INa  . ihn iıcht qals ege. vorausseizen Kr wIird aber
m1T unbeschwerter Selbstverständlichkeit vorausgesetzt nd gefordert,
WeNnNn e UuNSeTE ngehenden Missionare ohne e1nNne entsprechende Vorbe-
reitung qauf ihre unItıge Arbeit 1äßt. Dıe theologis Grundausbildung
annn Ca nicht genügen Auch eine Spezialausbildung  - aut irgendeinem
Sondergebiet, sSe1l ES thnologie, Linguistik oder SDOZ10log1e, genügt icht.
S1e ann icht genugen, WE der spezifischen Berufsausbildung
des 1SS10NAars fehlt Und das 1ST d1ıe Missionswissenschafit. Sie ist die
Wissenschaft VO Missıionar nd se1iner Tätigkeıt; S1e i1st un mMUu. das
allererster Stelle elın. Was hilfit C: WenNn heute die Religionen der Völ-
ker, ihre rthaftigkeit nd Adventhaftigkeıit, geprlesen un gerade-

romantisch verklärt werden? Was das, Wenn auf osten des
Missıionars ges  I© und ihn und seine Tätigkeit kompromittieren g_
eignet ist?
Der 1ss1iıonswissenschait geht den Missıonar und selne Tätigkeıit
Von der wissenschaftlichen Missionskunde annn Jernen, welche Fehler

vermelden, welche Mittel anwenden, welche Beispiele efolgen,
W1e se1ıine Kraäaite fruchtbar ausnutzen un seline ErTolge vervielfältigen
könne Linckens, Missionsp{licht und Missionsdienst. unster 1910,
44) Gewiß ann der Missıonar auch manches aus er Praxıs Jlernen; aber

e1. seiline Tapferkeit strapazıeren, wWenn diese Praxıs darın besteht,
daß © weil unvorbereitet, NUuU  H AaUuS Fehlern, die selbst egangen hat,
lernen SE uch die erfahrenste Prax1s, wichtig S1e ist und hoch
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WI1TLr S1e einschätzen mUussen, annn niemals ersetizen, W as systematisches
Studium elistet und verlel.
Was 1er gesagt WI1rd, könnte nach übersteigertem Selbstbewußtsein klın-
ZCN, zumal C1e Missionswissenschait als eine immerhin theoretische AÄus-
einandersetzung m1% den Missionsproblemen keine Rezepte geben VeIr-

mag, dl1e, 1M Einzelfall angewandadt, nfehlbar ZAUR Ziele führen wüuürden.
Wenn trotzdem 1ıne solche Behauptung aufgestellt wird, NUr deshalb,
weil die Missionswissenschait eıinen theologischen Anspruch erhebt. S1e
verspricht sıch VO  a eiINer intensiven uückbesinnung auf den Glauben
mehr als VO  w ausgeklügelter Strategie und Tatık Deshalb ST ihr tiefifstes
nliegen das der mi1issionariıschen Spiritualität. Schon der angehende Mis-
S10NATr MU. D9anz unı gar davon durchdrungen se1ın, daß Seın Sendungs-
uitrag wesentlich un innerlich relig1Öös 1St. ew1ß, wird sich ın
selner späteren rbeıt icht auTt Verkündigung und Sakramentenspendung
alleıin eschränke dürfen; W1rd auch nıcht die Not des Leibes AaUuS

christlicher Carıtas allein beheben suchen. Seıin egenüber ist der an
Mensch, iıcht Cie Leib-Seele-Summe, sondern die Leib-Seele-Einheit
Mensch; mehr noch, 1st der Mensch m1t ql ] dem, W asSs Se1iNe OnNkreie
X1STeNZ ausmacht, also m11 sSe1lNer Umwelt, seinem Sozlalgefüge, selner
eschichtsverhaftung und seiliner Kulturgebundenheit. All diese Bereiche
SiNd dem Miss1ıonar AD r10SuUun und Ordnung aufgetragen; darf kel-
Ne  } dieser Bereiche ausfallen lassen. Denn bleibt ıOl einem Bereıich Unord-
nung, dann besteht die Gefahr, daß diese Unordnung störend un ZeT-

störend qauf die anderen Bereiche übergreift. Unordnung wuchert stärker
aqals Ordnung wächst. Das 1sSt eiNe Erfahrung, dıe WI1r heute täglich NEeu

machen mMmussen.
Aus dieser Erfahrung stellt sich C1ie unabweisbare Forderung, daß 1n Je=
dem dieser Bereiche die Arbeit relig10Ös angegrıliien werden muß icht
1M seelischen Bereich alleın rel1g10Ös, 1m leiblichen dagegen 1Ur mediz1-
nisch, 1mM Umweltbereich pädagogisch-kulturell, 1n der Gemeins  ait
z10logisch, 1 geschichtlichen politisch-ideologisch. U einer dieser He-
reiche nicht AaUus relig1ösen Beweggründen oder ohne relig1öse Zielsetzung
angegangen, der Missionar verriete seıinen eıgentlı  en Auftrag un
ruge selbst Z der Säkularısierung der 1SS10N bel, die machen WI1FTr
uNs nıchts vor! bereits weıt sich gegriffen hat un immer och
welter sich greifen droht SO sehr, daß die Forderung ach dem
Primat des Religıösen immer erneut erhoben werden mu und nicht
mehr ganz verstanden wird!
Deshalb 1sST das Hauptanlıegen der theologisc verstandenen 1S5S10NS-
w1issenschait anders verdiente S1Ee den Namen 1ssionstechni1k) d1ie mi1ss1-
onarische Spiritualität. Das el. nicht leugnen, daß S1e bereits gibt.
DIie rundlagen dazu sSind 1ın jeder orm katholischer Spiritualität gegE-
ben Wır mMUussen UunNns 1U erneut darauft besinnen nd S1e vordergründig

286



1Ns Bewußtsein en un WIr das, dann Sanı geradezu die ese auige-
stellt werden, daß d Mi1ss1ıonar, Sanz gleich, welchem en oder wel-
cher Kongregatıion angehöre, die besten Voraussetizungen TUr die Mis=-
sionsarbeit miıtbrıingt, der treuesten un bewußtesten Aaus dem relig1-
Osen e1ls selner Gemeinschafit lebt Das ist deshalb wichtig, weiıl ede
rel1g1öse, VO  a der Kıirche anerkannte Gemeinschafit ihre Daseinsberechti-
gung innerhal der Kirche verliert, W S1e iıcht das iıhr eigene Ziel
spezilfisch w1ıe möglich VerWIr.  ich War sehr erschrocken, als eINe
ruppe VONN Missionaren, denen ich auft 1Nre ra ach den Eigenscha{i-
ten eiNes qualifizıerten Missıionars diesen Hinwels autf ihre Spiriıtualität
gab, dies nicht verstanden. Sie versprachen sıch mehr \V/(O)  5 Akkommodati-
OMS- und Akkulturationsfähigkeiten des 1sSsS10Nars UDl sahen nıcht, daß
S1Ee gerade hier, 1M Relig1iösen, begründet liegen!
Doch Ccer grundsätzlichen Erwägungen! Lassen S1e mich einıge kon-
krete Folgerungen anschließen!

ID 1 e MA4SS1002 als Wesensaufgabe der Kır cChHhe mu ß
I (i"1 6 Theologie hineingenommen werden. Wır kön-
Ne nıcht VOonNn Kirche reden, ohne 1Nre 1ssıon egenüber der nichtchrist-
lichen Welt 1mM gleichen Atemzug m1ıtzunennen
Dıiese Forderung gilt auch TUr die Ausbildung des Prıesters, der ın der
Heimatseelsorge stehen wIrd. Denn VT Cie Heimat auch nıcht 1Ss10Ns-
Lanıd 1St, g1Dt S 1n ihr doch eine sehr ernstzunehmende missionarische
Situation, der 1Ur mi1t missionarischen eihoden ın der Seelsorge egeg-
net werden Saa Zudem ordert die gegenwartige Weltsituation bewußt
christliche Weltverantworiung, die 1NUu mehr unter Weltaspekten wahrge-
NOIMMeEN werden an Dıe ragende Krafit dieser Weltverantwortiung aber
ist Glaube, der intensiıviert werden muß, daß seline he1ilsmitt-
erische und konsekratorische Funktion gegenüber er anzen Welt erfül-
len könne. Be1iden uIigaben wird der Heimatseelsorger L1LUL gerecht WeI -

den können, WEl einen Blick für Cd1ie 1ssıon der Kirche 1ın der Welt
hat Deshalb gehört eiNe wissenschaf{itliche Auseinandersetzung mıi1t der
Mıssıon ın Se1nNn theologisches Studium. Solange die 1SS10N icht SySstema-
tisch 101 die T’heologıe aufgenommen 1st, mussen regelrechte Missionsstu-
dientage ın den Priıestersemıinaren den selbstverständlichsten Einrich-
un  en und Veranstaltungen jeden Studienjahres, WeNn nıcht eden Se-
mesters, gehören

DE € Notwendigkeit e1ner spezifischen Berufifsaus-
bildung unSeTrXrel künitigen M 16810 ar e mu ß ET kannt
und Aurc praktische ONSCQ UENZEN an erkann ı wer:s
de ZUu der theologıischen Grundausbildung elınes jeden ngehen-
den 1sSs10nars und der Spezialausbildung Cdes eınen oder anderen
Missionars auf einem Sondergebiet muß eine umfifassende spezifische Be-
rufsausbildung treten

IS (



Dıieser Forderung ist mıiıt Je einer Wochenstunde Missionswissenschait 1ın
den belıden ersten theologischen Semestern S genugtT, auch nıcht miıt
Vorlesungen AaUus dem Gebiet Cder Religionswissenschai{it un thnologıe
Zu der m1ssionarıschen Berufsausbildung mussen gehören
a) Die Missionslehre, die sich m1T Weiesen und Begri{T, Ursprungen unı
Grundlagen, Triebkräften un Zielen, Gesetzen un Formen der 1S5S10N
auseinandersetzt, und ZW aal theologisch, S daß die Missionslehre
den TUN' für d1ie missionarische Spiritualität bgeben annn Von der
Missionslehre gilt, W as VO  =) der Theologie allgeme1 gelten sollte Deum
ocet, Deo docetur, a.d Deum ducıit.

D) Die Missionsgeschichte, die zeıgen muß, „Wl1e WITL.  1C| geweScnh ist“
anders WwIird der angehende Missıonar ber die Missionswirklichkeit

getäuscht. Ist doch die Missionsgegenwart ohne Kenntnis der Missionsver-
gangenheıit vielfach gar icht verständlich.
C) Die Missionsmethodik, die für den angehenden Missıionar dAıe gleiche
Rolle spielt, W1e d1e Pastoraltheologie für den Priester ın einem christ-
ichen Lande Wenn icht och e1Ne größere! Eıs SE@e]1 M1r gestattet, das
Wort 1US C! „Die Pastoral VO  } gestern genügt nıcht für heute“
wandeln dürfen und en.: „Die AaSTOora der eımat genugt nıcht
für Cd1e Mission  “  9 fUr ihre ganz andersartigen Menschen und ihre
fremdartigen Bräuche, nschauungen un Lebensformen.

Das Missionsrecht, das sich mi1ıt dem DUr die 1ss1ıon un a der Mission
geltenden Kirchenrecht befassen muß
Sie werden or Ihren OW1€eS0 schon überlasteten Studienplan ha-
ben Größer muß d1e or die Berufsausbildung Ihrer künftigen
1SS10NAaTre se1in!

Um diese beıiden Forderungen erfüllen können, werden Sie der
Ausbildung VO 1SS1iologen mehr Bedeutung bel-

S 1 s nn Was der Generalminister der ran-
zıskaner ın einem Rundschreiben VO 1E 1961 den Oberen sSe1INeSs Or-
dens dringend empfie. sollte mi1t der eıchen Dringlichkeıit auch 1er
mpfIohlen werden: Damıiıt ın den internen Ordenskollegıen MissionswI1s-
senschafit ‚.hinreichend un fruchtbar‘ (rıte Iructuose) gelehrt werden
könne, so1l jede TOVINZ Mitglieder aben, d1ie ın der Missionswissen-
scha iıchtig ausgebildet wurden un n der age SINd, das Programm
der Missionswissenschafit entwickeln. Die Provınzen, ın denen solche
Fachleute fehlen, werden dringen!' aufgefordert, sobald W1Ee möglich
einen oder mehrere andıdaten ZAUE Studium der Missionswissenschaft
bestimmen“ (vgl ZM. 46, 1962, 7/1)
Wır dürfen hlerbel ıcht einmal stehen bleiben Denn die Nachwuchsnot
1mM akademischen Raum dart, W as die Missionswissenschait 1mM besonde-
T  5 angeht, nicht ungehört bel denen verhallen, die, geschichtlich gesehen,
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ach dem Prinzip der Arbeitsteilung, moralisch T 1.  hrer Gelübde oder
Versprechen oder aUus Ireiwilliger Übernahme eiıner satzungsgemäßen Ver-
pı  ung ihrer Gemeins  aft Träger der Missionsarbeit S1nd. Hier geht
icht 1Ur darum, der 1Ss1on 1mM akademischen Raum Präsenz und Re-
SONanz geben Hier jeg auch eine Au{fgabe un Verpfiflichtung allge-
mein-kirchlicher Natur Denn schließlich un endlich ex1istieren en und
Kongregationen Ja nıcht ihrer selbst willen, sondern sınd fur die Kirche
da S1e mMmussen bereit se1n, auch allgemein-kirchliche uIigaben
übernehmen, selbst den Preis des Verzichtes auft die unmittelbare
Verfügbarkeit einNes ihrer Mitglieder. Mittelbar wird solch e1n Verzicht,
WenNnn InNna  ®} überhaupt VO  5 einem Verzicht prechen dart, der (emein-
scha förderlich S@e1N. urden d1ie aktischen Missionsträger sich hierzu
ıcht bereit nden, ame das dem Kingeständnis eich, daß ihnen der
wı1ıssenschafitlichen Bewältigung des Missionsproblems nıchts gelegen ist.
Die Konsequenzen daraus mMag ich nicht z1ehen.
S J1e die ich: theologischen Bemühens die 1ss1ion nicht
alleın auf Cden faktischen Missionstirägern; S1e qals Au{fgabe der g_
samten iırche Z un 1er erster Stelle denen, die als unmıittelbare
Nach{folger der Apostel die orge die Sendung der Kirche 1ın die Welt
un: die Ausbrelitung des aubDbens VO Amts g tragen. Deshalb
ıst auch unNnseren 15  oiIien die Bıtte Freistellung gee1ıgneter Kräilite
Z Studium der Missionswissenschaft m1T der gez1emenden TUr
vorzutragen.
Schließlich WwWare noch überlegen, ob ıcht alle, die die Missionswissen-
scha ı10} den Ordensseminaren und den Unıversıitäten dozieren, in
einem Arbeitskreis oder einer Arbeitsgémeinschaft usammentreten ÖNNn-
ten, W1e be1 anderen theologischen Disziplinen schon es!  © Es
würde nicht 1Ur der wıi1issenschaftlichen Erhellung schwebender Fragen
und anstehender TODIemMe dienlich se1ln, sondern auch cdas Klima scha{i-
fen, ın dem Clie Sonderausbildung einzelner Missionare mit größerem
Nutzen angegange: werden könnte.
Daß auch hier eın echtes Bedürtfifnis vorliegt, ist keinem Kins1ı  tigen VeIr-
schlossen. Die Missionsbischöfe mMmuUussen aut eute ihrer 1SS10N oder
auTt eine Spezlalistengruppe inrer okalen Bıs  ofiskonferenz zurückgreifen
können, Wenn S1Ee estimmten Problemen ellung nehmen oder 1ın el-
Ner prekären Situation Entscheidungen fällen mMUusSsen. denke die
zahlreichen Rechtsfälle, die den Missionaren chaffen machen; oder
die vielfältigen ufgaben, VOL die Cdie gewandelten Verhältnisse 1m Soz1lal-
bereich der Völker die 1SS10N tellen; oder die Notwendigkeit einer
entsprechenden un ansprechenden Verkündigung des Gotteswortes ın der
Predigt, der Katechese und en übrigen Arten der Unterweisung; oder

die orge ıne solche Grestaltung der Liturglie, daß die Missions-
christen darin zumindest einen vollgültigen Eirsatz iınden für ihr oit ganz
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VO kultischen Tun geformtes Gemeinschaftsleben Es 1ST unmögli: daß
der einzelne Bischo{f q ]] diesen Hragen un: ufifgaben aus eigener
enntinıs und Einsicht U nehme, noch weni1ger, daß der einzelne
Miss1ıonar könne. Deshalb bedar{f ede 1ssıon ihrer eute
Zunächst sollte iın keiner Mission eın Missionsrechtler fehlen. Seine Aus-
bildung stellt VOTL nicht allzu große chwierigkeiten S1e ann Ee1-
Nne für die Miss1ıo0 estimmten Jungpriester be1 entsprechender egabung
un Veranlagung zugemute werden. Ahnliches könnte TUr C1e Ausbildung
e1iInNnes Ethnologen und Linguisten gelten. chwleriger ist m1T der AuSs-
bildung ın Missionspastoral (Katechetik, Liturg1k) un: SOoZlologie Hier,
scheint IOI sollte eın Aufenthalt iın der Miss1on, eine Ze1it praktischer M1S-
s1ionsarbeıft, Z Vorbedingung gemacht werden; besten vielleicht S
daß aus den Jungmissionaren der einNne oder andere, der erwlıesenermaßen
einen Blick {ür die missionarischen Notwendigkeiten besitzt, Z Studium
bestimmt würde. 1 jedem autf eınen akademischen 1Le Wert
gelegt werden müßte, ıll ich en lassen. ichtiger als der ErwerDbD e1iNes
amtlichen Zeugn1sses waren Cdie Kenntnisse, C 1e der Missionar sıch qauf
TUuN' selner persönlichen Missionserfahrung ZU Nutzen SsSeıner 1SS10N
aneıgnen würde.
Alles, Was 1er VOIN eıner spezifischen Berufsausbildung uUuNSerer Miss10-
ale gesagt worden 1St, gilt mi1t den entsprechenden Abänderungen auch
VON den Missionsbrüdern un -schwestern. Denn auch VO ihnen muß DE
sagt werden, daß die Notwendigkeit eıner Desonderen Standes- und Be-
rufsausbildung noch icht genügen erkannt und deshalb bal der Praxıs
och icht anerkannt ist. Wie oit ört INan gerade VONN Missionsschwestern
1n Gesprächen oder Briıefen die age, die Z Anklage WwIird: Warum hat
man uns vorher nıcht gesagt, WwW1e d1ie Wır  e1t der 1Ss1on aussieht?
Warum hat INa  5 nicht mehr dafür geftian, uns aut die Schwierigkeiten un
1LNre Meısterung vorzubereiten? DIie WYolge hiervon 1st, daß die Miss1ons-
chwestern ın ihrer menschlichen Tapferkeit überfordert werden un:
schließlich ihre Zuflucht darın suchen, möglichs getreu Cd1ie Verhältnisse
der eıma In der 1S5S10N rekonstruileren nd sıch eiıne Art Ersatz-
heimat 1n der 1SS10N aufizubauen. Daß S1e dadurch nıcht mehr en sind
{Ur die Andersartı  el und Anderswertigkeit derer, die ihnen ın der
Mission entgegentreten, 1e auf der Hand Sje Sind unglücklich, wenn

nicht Sanz gelingt, C1e heimatliche Lebensweise völlig getreu kopieren.
Demgegenüber, meıne ich, würde eine Missionsschwester, die auch 1Ur C 1 —
nigermaßen ber die i1ss1on unterrichtet 1ST, fähiger TUr die 1SS10N WeI -

den Es ist doch auffallend, daß die Schwestern durchweg sehr aufge-
schlossen sind für alles, Was ihnen für ihren hausfraulichen und er
ıchen Arbeitsbereich angeboten wird Sie machen sıch die Erkenntnisse
Dn der Lebensmittelchemie eigen; S1Ee w1issen mi1t Maschinen, ppa-
raten un: Geräten umzugehen; sıe nehmen ebenso gern die neuesten Kr-



kenntnisse der Pharmakologie un: Medizin auf, ın ihrem beruflichen
iırken voll und ganz autf der ohe Se1IN. Nur VO  5 der eigentli|  en L’C-

l1ıg1ıösen und spezifischen Vorbereıiıtung und Ausbildung als Miss1ionarın,
als Missionsschwester, w1ıssen S1Ee recht weniı1g und lassen sich desha. 1n
ihrer gewohnten Weise m1SS10N1eren, nicht storen un beeiniflussen.
Dabel ware die Missionswissenschafit, scheıint MI1r weni1gstens nach den
Erfahrungen gelegentlicher ortrage der Wochenende TUr chwestern,
außerordentlich gee1ignet, den zZzu esichtskreis erweıtern und
die Arbeit der Missionsschwestern auft eine breitere und tragfähıigere reli-
g1ÖSe rundlage stellen. rst WO. eiıne Missionsschwester bereit 1St%,
alle ängstliche or das eigene Seelenheil hintanzusetzen un die
or ottes die Heimholung der Welt ihrer ersten nd vorranglı-
SgECnHh or machen, wI1ird S1e den Belastungen un Beanspruchungen des
Missionslebens gewachsen seın. AÄAuch die Missionsschwester muß WI1ssen,
WOZU S1e allererster Stelle 1n der 1SS10N da 1St. aturiı annn INäa.

auch, Sühne Lun, ın die 1ss1ıon gehen; aber, obwohl das eın über-
natürliches E 1St, ist doch icht das den relig1ösen Missionszielen
entsprechende Motiv uch geht INa.  - ıcht erster Stelle deswegen ın
die Miss1on, sich abzutöten, sich selbst verleugnen USW. An das
1st nicht geeignet, den Kreıs des eigenen und die
Missionsschwester wirklich IUr ihren 1enst machen.

Deshalb mUußte auch 1er die Forderung aufgestellt werden: KFur jedes
Ausbildungshaus oder Novizlat eıner Missionsschwesterngemeinschaft eiıne

ausgebildete rofeßschwester, die zumindest das Dıplom der MissionswI1ls-
senschait besıitzt und 1ın CLer Lage 1St, ihre jungeren Mitschwestern auft ihr
en ın der 1ssıon vorzubereıten.
Von Missıionaren un' Missionsschwestern, die eine spezifische Beru{fsaus-
biıldung hätten, un VO  5 Missıonaren, d1e ber Spezlalkenninisse
verfügten, dürften WI1r auch eine Beiruchtun der missionswissenscha{tli-
chen Bestrebungen ı0l der eımat erwarten. Vielleicht hätte annn eın
solcher Engpaß, WwW1e jJetz vorhanden 1St, gar icht entstehen können.
Weil ich in Z nLa. me1lnes eierats ge. habe, möchte ich ZU.

chlu. nochmals dringlichst auf ih hinwelsen. Ihre 1st noLwen-

dig. S1e können sS1e en Ihre würde die Not wenden.

201



Koordinzerung der Missionspropaganda
der Päpstlichen Missionswerke und der missionzerenden Orden und Genossenschaften

nach yömischen Dokumenten

Reierat VOT der Mitgliederversammlung des Katholischen Missionsrats
1962 In Urzburg.

Von Dr E:0r Sc  ÜCK er
Päpstliches Werk der Glaubensverbreitung, Aachen

Kıs ist al die Au{fgabe gestellt, den Ordnungsplan des Apostolischen
Stuhles hinsichtlich der Missionshilfe nd der Missionspropaganda darzu-
legen, WI1e 1n den römischen Dokumenten sSseinen USATUC!| un Nieder-
schla. gefunden hat

Wenn WIrTr also 1er 1Ur die römischen Dokumente sprechen Jassen, ist
damıt ugleich gesagt, daß sich bel UNSEeTen Ausführungen nıcht
prıvate Ansıchten oder subjektive Meinungen (oder gar eiıne „Oratıo
DrFO domo‘) handelt, sondern vielmehr 1nNne Darlegung der OII1z1e1L1eN
Weısungen. Wır w1ısSsen sehr wohl, daß diese hier behandelnde ra in
den Kreıls jener Fragen gehört, bel denen eine gewlsse pannun zwischen
den Päpstlichen Missisonswerken un den Missionsinstituten nıcht g_
eugnet werden kann: eine pannung, d1e leider nıicht selten dadurch eIN-
fach „gelöst“ wird, daß 100828  ; ZW aarl einer verbalen Verständigung und
Versöhnung omm(t, In praxı aber sich nicht den Ordnungsplan Roms
kümmert. (jew1lsse europäische Länder 1eiern {Ur diese AT VO  e „Lösung“
eu: Beispiele

Als aps 1US CC 1mM Jahre 1929 eiINe Neuordnung des Missiıonshiliswe-
eNS für die Kirche testlegte, geschah dies AUS der Erkenntnis, daß
die Missionshilife bis dieser Stunde einerseits VOonN sehr individuellen
otıven un Zufälligkeiten abhängig War und andererseits mehr auft den
eil qls auft das (janze ausger1  tet W arLr. och 1930 mußte Henri Dubois s J
teststellen: „Alle Mängel. NSeTrer m1ssionarıschen Organisation können
ılgl eın Wort zusammengefaßt werden: IMNan-

gelnde Ge6{fifnethei unseTres Horı1izontes, Mangel Weite uUuNSsSeTer Kon-
zeptlion, Vorherrschen begrenzter Interessen ın uNnseren edanken, nd
dies es konkretisiert ın einer Propaganda, die CNSE ist ın der Aus-
dehnung, unterlegen ın den Mitteln Der Schluß, den WITLr dieser
Lage ziehen en, 1Sst, daß WI1Lr die Kiıirche überall ın ihrer ktion SUND=
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Z mMUSsSsen und unNns mehr .. ın eine Richtung des anzen einzugliedern
haben, die alleın 1St, die Bemühungen einem Ordnungssystem
unterwerifen“
Dieses (Zanze aber ist für D  N d1ie Kirche, die VON ihrem errn nd Stifter
den Auftrag erhalten hat, hinauszugehen I alle Welt biıs d1ie Grenzen
der Erde un alle Volker Seinen Jungern machen, un ıST diese
missionierende irche, die auch die Ordnung der Missionshilfe chaffen
und egründen hat
Kur das gesamte Missionswerk hat aps 1US el durch das Motu Pro-
pr10 „Romanorum Pontificum“ *) VO Maı 19929 eın Ordnungs-
system festgelegt 1eser Ordnungsplan gründet ın 7Wel rund-Sätzen
ader Fundamental-Gegebenheiten der Missionsarbeıt: der Ordnungspill:
des Apostolischen Stuhles selbst als „der Quelle allen Apostolates” bel
der Weihe der chinesischen Bischöfe 1M TE 1926 erklarte Pıus E VO

Apostolischen Stuhl AIn ub1 fons mana OmMnI1s apostolatus” ° — n dem
Prinzıp der allgemeinen Missionspflicht der Gläubigen £e1M Apostolischen
UL sollte e1N Zentrum eschaffen werden, ın klar gefügter Weise
durch usammenarbeıt des anzen katholischen Erdkreises TUr d1ie (e-
samtheıit der Missionen Ol tragen. 1le ollten TUr das (janze SOI -

HE, „die or alle Gemeinden“ (2 Kor sollte der SanzenNn Chri-
stenheit anvertraut un d bewußt werden. Es galt, nach einem Wort Pius

den Generalrat des „Werkes der Glaubensverbreitung“, alle
Gläubigen für die Bekehrung er Nichtgläubigen bereıiten un
aktivieren.
Wohl hatte das ın Lyon bestehende „Werk der Glaubensverbreitung“
schon vorher TÜr die Allgemeinheit der Miıssıionen or getragen, aber
durch die inhm nunmehr egebene römische Orm wurde d1eses Werk
ents  eıden ın selinem esen verändert. Von einem prıvaten Hilfswerk
wurde Z amtlichen un: OoIL1z1e1llen Werk der Kirche, Z „Instrument
des Apostolischen Stuhles“ Dıiıeses NEeUE Werk, das sich, W1e eindeutig
4 U'S dem „Romanorum Pontificum“ un den einschlägigen Verlaut-
barungen der etzten Papste un der Prop hervorgeht, A -

Il wendet, sollte jene beiden Funktionen cder Missionshilfe 1mM
anzen Kirchenvolk wachrufen un: vertiefend verlebendigen, die VO  = S
dem Gläubigen, der sich als 1@ell des geheimnisvollen Herrenleibes weıiß
und versteht, vollzogen und erfüllt werden können un mussen: e

Das Eeue „Werk der Glaubensverbreitun  66 ist deshalb S@e1-
913 innersten eın un Wesen ach keiıne „PrIvate Vereinigung  :  b sondern

Y) SJ: AumoOnes Missionaires Catholiques et umones Missıonnalres

Protestants, 1n Etudes, lome 2053 1930, 550
2) AAS 14 19Z2Z) —S0

Hom Pa n U 926 AAS 18 AA
AAS 14 W9ZZ) 394
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die kirchenamtli M1ıss1ons-, Gebets- und Opfier  e M CIM =
S er Katholiken

Wie schon vermerkt, erfuhr das „Werk der Glaubensverbreitung  c. durch
die VO. Apostolischen geftroffene eu-Ordnung eine W eesensände-
r  9 un der ihm OQuUr diese Ordnung verliehene Titel „Päpstliches
Werk“ 1st nıcht eLiwa 1Ur E1n Ehrentitel, sondern 21n Rechtstitel Sß o umriß
Pius >8 eım Empfang des Generalrats des erkes der laubensver-
breitung 20 Maärz 1923 die ellung des Werkes: „Durch die gesamite
katholische Tradition hın wırd der aps ‚Dominus Apostolicus genannt.
araus OL1gT, daß das Apostolat der wahrste un kostbarste W esenszug
des römischen Pontifikates 1st. Und geschah C5S, daß eın wunderbares
Werk, das bereits eın Jahrhundert aut verdienstliche else tatıg 1ST, sich
an der ähe der atnedra Apostolorum niıederließ un 1mM eigentlichen
Sinne qlıs katholisch ezeichne werden annn Das Werk, das erst das
Werk der Söhne der katholis  en Kirche Pn Se1n schien, ist 1m vollen
Sinne das Werk der Mutftter, das Werk der Kırche selbst geworden“
Dies w1rd nıcht zuletzt erkenntlich durch die unmittelbare Bindung des
Werkes die Hierarchie und seınen engsten NSCAIU. diese m AT
bau der außeren Organisatıon un Verfassung DIiOzese und Pfarreı sind
die Organısationsprinzipien des Missionshilfswerkes. ach dem
Organısationsstatut unı Cden Bestimmungen der Prop ist das „Päpst-
liche Werk der Glaubensverbreitung  C6 ın jeder Pifarreı kirchenamtlich
unfier ordentlicher Leıtung des Pfarrers einzuführen. Aln ]jJeder Pfarrei“,
el 1ın einem Brief des Kardinalpräfekten V:A.  b Rossum den

tadtdechanten VO  z Antwerpen, Kanonikus Zech, „mMmuß dieses Werk e1n-
gerichte werden, un die Pfarrer un ihre Helifer mMuUusSsen es sich er
Eihre anrechnen und eıNer lieben PINCHt, dies Werk 1n ihrer Pfarrei
einzurichten, daß CS alle Pfarrkinder umfaßt“

Dıiese oranun gilt auch füur jede Pfarreı 1n den Missionsgebieten SOWI1Ee
fÜür jene, d1ie einem en oder einem Ordensangehörigen anvertraut S1Nd.
Fuür die letztere Anwelsung SEe1 auf eın reıben des Kardinals Vall OoOSSUM

d1ie Missionswoche Z Leiden VO Z 19923 hingewlesen, ın dem L:

el „ s versteht sich VO  e selbst, daß auch, missionierende en
der Kongregationen Pfiarreien oder öffentliche Kirchen aben, die Geist-
ichen dieser en C1e allgemeinen Liebeswerke VOTLT ihren eigenen be-
sondern (vOoOr hunne eigene particuliere) organisieren un Öördern sol-
len  (L Damiıt aber kommt die Weilte un Universalität d1ieses Werkes klar
un deutlich ZU Ausdruck: erstreckt seiıne Wirkung un: Ausstrahlung
bıs 1n die letzte Zelle des gesamtkirchlichen Organısmus.

Het Missiewerk (1923/24), SS
erk Missie ),
Het Missiewerk (1923/24), Beilage Z 31
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ber nıcht 1Ur selne Organısationsform ist unıversalkirchlich ausgerichtet
un geprägt, das Werk ıst auch unıversal der Mitgliedschaft er Katholi-
ken nach Im unmittelbaren Anschluß Cdas „Romanorum Ponti{ii-
CM  06 s1ınd ın den „Acta Apostolıcae Sed1is“ die Generalstatuten Ces Wer-
kes wiedergegeben. Darın el CS praägnant: „Opus e1 Propagati-
ONn est consoclatıio OMN1UM OMnı gente ıdelium  C6 Und WeNnNn dieses
Missionshilifswerk das Missionshiliswerk der iırche eın ollte, Cdann
ann und MUuU. IAUDDE eınes Se1N. 1ıne rivalısıerende Konkurrenz durc
eın zweeltes wuürde SEe1INEe VQ Apostolischen verIiugte Vorrangstel-
lung VO  —_ vornhereıin ZU. eltern oder AT Unwirksamkeit verurteilt
haben Deshalb betonen Cd1e Statuten 1mM ersten Satz, daß BELUE eın CS

SEe1! „eST Ma AC CTE catholiecum“ Das „Romanorum PontiLfiicum“
selbst un die zahlreichen Verlautbarungen der Päpste se1t dem TrTe
19929 SOW1E die amtlıchen Kundgebungen der Prop en ihm, der
inneren Sachlogik entsprechend, auch den klaren absoluten Vorrang VOL

en anderen Sonder-Missionshilfswerken. In e1iInem Brief VO Z 19929
Kardinal Francıls Bourne, Erzbischof VO  5 W eestminster, betonte Papst

Pıus DA „Nichts ist sicherlich mehr erwünscht, als daß alle Katholiken
Mitglied des erkes der Glaubensverbreitun S1ind. Und cdanach stehen
als ‚Hiliswerke das der 4001  E1 un das VO. Apostel Petrus, die
VOL allen anderen Missionswerken geförde werden muüssen“ 10)
Dıe Unıversalıtät des Werkes kommt ebenfalls klar ZUE Ausdruck ın der
AT unid e1se, WI1e C1ie durch das Werk gesammelten Spenden, die eigent-
liıch dem Apostolischen selbst gespendete en SiNd, ZU ertel-
Jung elangen S1Ee werden unter der Leitung der Prop nach dem Maß-
stab der Notwendigkeiten un Möglichkeiten Miıss1ıonen der Welt
verteilt, ohne grundsätzlich e1InNe davon auszunehmen. Es ist also der g-.
samtkirchliche Maßstab der W e 1 t mission, der ber diese Gabenvertel-
ung entscheidet.
Um auch die Kınder in die große universalkirchliche Missionshilfe EeINZU-
bezlehen, ist das Missionshilfswerk der Kinder PUS Sanctae Infantiae),
das ach analogen ormen aufgebaut wurde, ebenfalls Z „Päpstlichen
Werk“ unı Z Hilfswerk des Erwachsenenwerkes erklärt worden. Das
gleiche gilt VO:  5 nOpus Sancto eiro pOosStolo DTrO ero ndigeno  .
Zusammentfassenid ann die VO  ‚ aps Pıus Da 1mM TEe 19929 geschaffene
Ordnung Cer Missionshilfe mi1t den Worten AUS der Enzyklika „Rerum
Ecclesiae“ VO 28 Februar 1926 verdeutlicht werden: „Das ‚Werk der
Glaubensverbreitung, ın der Tat VOoNn allen Missionswerken zweiftfellos das
erstie (sane princeps), mMU. Cdas christliche olk mi1t eıner solchen Freigebig-
eit unterstutzen, daß all den verschiedenen Bedürinissen der bestehen-

Statuta generalia Pontificii Operı1s Propagatione el AAS 1922) 326
eb

U AAS 1922) 548
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den un!' der och hinzukommenden Missionen ganz genugen ann Dem
‚Werk der Glaubensverbreitung als dem ersten (princ1pi) SiNd och ZW el
andere angeschlossen. Und da der Apostolis: diese den SEC1N1-
gen machte, sollen die Christgläubigen s1e VOL den anderen erken, die
e1n besonderes Ziel verfolgen prae ceterı1ıs oper1bus, QuUae peculiare al1-
Qu1d s1iıbi proposıtum habent), durch ammlungen unı eilträge unfier-
stuützen un erhnhalten Das eine ist das Werk der Hl Kindheit, das andere
das Werk VO Apostel Petrus. Beide er S1iNd die miıt echt be-
zeichneten Hilfswerke des Hauptwerkes“ 11)

I1

Mit dem AÄAufwelns des Ordnungsplanes, W1e VON Rom entworien un be-
gründet 1st, en WI1Ir die Grundlage9 die Bezogenheit unı
das Verhältnis zwıschen den Päpstliıchen Missionswerken un der Missı1ı-
ONSpropaganda zureichend und sachgerech aufzeigen können.
HFur den zweiten 'Teil meılner AusIführungen möOöOchte ich wiederum eın Mit-
glie« der Gesellschaft Jesu zıt1eren: e d E LUS SJ chrıeb 1929 ın der
„Nouvelle Revue Theologique“: ABIS jetz ist die Missionsaktion selbst

Jedesmehr oder wenıger VO Partikularismus angesteckt gewesen
Missionsinstitut arbeitete hauptsächlich f{Ur Se1INe Mitglieder. So W.arLr der
laut verkündete Uniıversalismus oft sehr armselig. Hier zerschlägt die
päpstliche Aktion gleich e1INemM Felsen den Strom, der Abhang der —
türlichen Neigungen herunterschießt“ 12)
Die päaäpstlichen Weisungen ber die Ordnung des Missionshilfswesens ha-
ben ebenso W1e die d1ese Richtlinien interpretierenden OII1z1e1llen Verlaut-
barungen der Prop arnel darüber gescha{ffen, ın welchem Verhält-
N1IS un 1ın welcher Bezogenheit die Päpstlichen Missionswerke denen
der Missıonsinstitute stehen.
Im olgenden selen einige cd1ieser römıischen Dokumente wiedergegeberi.
ardına. Vall Rossum schriıeb 1mM Te 19292 dıe Schriftleitung VO  - „Het
Missiewerk“: „ Je eher die drei allgemeinen Missionswerke ber die a
katholische Bevölkerung verbreitet S1N:d un dort Kingang, Stütze un
Mitwirkung gefunden aben, desto eher werden auch die anderen, die be-
sonderen Missionswerke empfinden, daß S1e keinen Schaden leiden, SONM-
dern 1m Gegenteil UuTrce die allgemeine erzieherische Krafit der drel qll-
gemeınen er. reiche FEruch ernten  66 13)

11) AAS 1926) 1 l
12) Ledrus SJ, La doctrine m1ssionnailre cdle Pıe D< ın Oouvelle Revue

Theologique 1929) 486
13) Het Missiewerk (1921/22), 194
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In einenm Schreiben A 1e Missionswoche Leiden VO 19923
ardına. i  - Rossum ar „Dıie besonderen Liebeswerke werden icht
Z Tode verurteilt, dürfen aber nirgends den ersten Platz treten und
eın Hıiındern1lis se1ın, daß die allgemeınen er. ın en Piarreien gut
ganisiert werden. Es versteht sich VO selbst, daß auch, missionierende
Orden oder Kongregationen Pfarreien oder öffentliche Kirchen aben, die
Geistlichen dieser en die allgemeinen Liebeswerke VOT ihren eigenen
besonderen organisiıeren un Öördern sollen. Es würde 1n der al be-
dauern se1ın, WEn 1eS nıcht überall geschähe. Der unsch Da das Mer-

Jangen des Hl Stuhles sind eutlich, un auftf der Erfüllung, un darauf
MACDE allem, wird Gottes en ruhen“ 14)
In der Plenarsıtzung C es Generalrats des „Päpstlichen Werkes der Jau-
bensverbreitung“ VO PE 1928 wurden olgende Vota, un!| ZW ar ın

„beiderseitigem Einvernehmen“ zwischen dem „Päpstliıchen Werk der
Glaubensverbreitung”“ und den „Missionsinstituten“ veröffentlicht der
ext ist In den „Acta Apostolicae Sedis“ wiedergegeben):
ln Dıie Relıgiosen sollen w1e qglle übrigen VOLr jedem TÜr die Unterstützung
der Miıssı:onen bestimmten Werk elIrıg und ems1ig (Stud1i0ose AC edulo) das
‚Päpstliche Werk der Glaubensverbreitung begünstıgen favere). Denn

a) ist eın Päpstliches Werk un VOIN NSeTrem Hl ater 1US C durch
das ‚Romanorum Pontificum \VAO) Maı 1922 Z  —— ur eINEes INnStIru-
MentTs des Apostolischen Stuhles erhoben worden.

Die den Instituten anvertrauten Missıonen aber empfangen VOIN diesem

Päpstlichen Werk jährlich nicht eringe ilfen und die Missionsoberen —

bitten oft außerhalb der Ordnung Beihilfen.

Dieselben Religio0sen mögen A glücklichen Ausgang des besonderen
Missionsiestes iM <LODer beltragen.

Die Keligiosen sollen ferner Abstand nehmen VO  ®} der Beschreitung VO  =)

egen, VO  ® der Anwendung VO  e ıtteln und \VZO) der rundun VO' Wer-
ken, die unter irgendeinem Anscheıin eLWAaSs ze1lgen, W as mi1t dem ‚Päpstli-
»”hen Werk der Glaubensverbreitung verwechselt werden könnte un W as

das größere W achstum des ‚Papstlıchen Werkes’ hindert“ 15)
In der Instructio „r abhınc annıs  66 der Prop VO Juniı 1952
ist die Anordnung gegeben „Die Missionsıinstitute mMUusSsSsen alle Bezeich-
Nungen un Formen vermeiden, die bel den Gläubigen ber die Ziele und
ufgaben der Institute selbst und ber die Ziele, die den ‚Päpstlichen
Missionswerken gegeben sınd, Verwirrung stiften un der Entwiıck-
ung dieser letzteren schwere Hindernisse ın den Weg egen könnten“ 16)

14) Het Missiewerk (  )v Beilage 2'
15) AAS 20 266
16) AAS 44 (1952) S
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Auf e1ıne AnfIrage des Nationaldirektors des „Päpstlichen erkes der
Glaubensverbreitung“ ın den Vereinigten Staaten, ob d1ie Kınder un: Stu-
denten der katholis  en Schulen ın USA nıicht zuerst Mitglieder des „MiS-
S10NsSwerkes der Kinder“ un des „Werkes der Glaubensverbreitung“ WE -
den muüßten, bevor InNnan S1e anhält, den Missionsbedürfifnissen der Or-
den beizutragen, die jene Schulen Jeiten, antıworteie der Kardinalpräfekt
der Prop., Fumason1-Biond]i, c Z Jul1 1937 „Aufrichtig gesagt, Ha-
ben mich die Fragen eLiwas überrascht; denn ist doch unter W elt- un
Ordenspriestern W1e auch untfier klarsehenden Gläubigen e1iNe UNUMSIC1LT-
tene Tatsache, daß die ‚Paäpstlichen Werke, insbesondere das ‚Werk der
Glaubensverbreitung', den besonderen erken vorangehen. Das geht klar
AusSs den zahlreichen päpstlichen Verlautbarungen, Cd1e auftf die Missionshilfe
ezug nehmen, hervor, ebenso aber auch AaUusSs den W eısungen, die VOCI+-
schiedentlich VO  } der „Ddacra Congregatio de Propaganda Fide erlassen
wurden: das ist aber auch 1Ne Forderung bitterer Notwendigkeit,
den gesamten Bedürinissen aller Missionen ın elıner möglichst ere  en
und tTesten orm entsprechen können. Doch hat Cdas Wort O Lan -
P N:1.C H'T den 1 I der AUHSSCH 1i e 1i cCH K Die
Prop s]ieht und schätzt d1ie Mildtätigkeit der Gläubigen, d1ie die eIN-
zelInen den Ordensgesellschaften anvertirauten Missionen denken, nachdem
S1e ihre Pflicht gegenüber den Päpstlichen erken erfüllt en Eıs ist
e1inNne Erfahrungstatsache, daß zume1ıst die Mitglieder der Päpstlichener
auch d1e größten Wohltäter der Einzelmissionen S1iNd. Ew Hochwürden
tun also gut, auf diesem Vorrang der Päpstlıchen Werke estehen
1N.e Mıiss1ionshil{fe, die VO eliste der Disziplin un Ordnung getragen ISt.
kommt der anzen heutigen tröstlichen Missionsbewegung un miıthin
unterschiedslos allen Miıss1ıonen zugute  06 17)

I1L1
Wie Aaus den angeIiuhrten römischen Dokumenten ohl eutlich ıchtbar
wurde, ist der Ordnungsplan des Apostolischen Stuhles hinsic)  ich der
Missionshilfe und der Missionspropaganda eın klar gegliederter unı g_
Iügter Plan Dieses unıversalkirchlich bestimmte Ordnungssystem wıird
aber 1LUFr dann VerwIır un fruchtbar werden können, WenNnnNn qalle Mis-
sionshilfswerke die allgemeinen un:| die besonderen VO  ; dem (ze1iste
der Verantworfung für Cdas Ganze, VON dem Bewußtsein der geme1insa-
INEe  5 orge fÜür die e 1 tkirche bestimmt und beseelt SINd, Wenn CS
Tun AUS dem Gehorsam des „sentire C Petro“ geschie Aus der „Ver-
bindung mit dem eiligen Stuhl, dem Zentrum der Einheit, 1e. WI1e VON

einem aup Ta: und Stärke ın den ganzen mystischen Leib“ 18)
17) Arch. Prop Prot NrT. 1937,
vo) Piıus A, Litt Ap 1870, ASS 433



Nur WeNn ede Seite die Notwendigkeıit der Funktion der anderen —

ennn un: anerkennt, die Bedeutung un ufgaben der anderen Seite
ıcht verkleinert oder gar verschweigt, die estuite Bezogenheit un das
gegliederte Verhältnis beıder Funktionen zueinander ichtbar werden
Jäßt, ann das VO Apostolischen begründete Ordnungssystem ZUrC

Verwirklichung und Wirksamkeit elangen
urch diesen Ordnungsplan Sind alle (wie immer auch geartete) einpolige
Lösungen g ls „Kurzschluß-Lösungen“ klar abgewehr
Za diesem Ordnungsplan gehört aber auch, und dies SE1 1ler mi1t aller
O{iffenheit gesagtT, da WIT alle Päpstliche Missionswerke und 1S5S10NS-
institute SOTSSam ber UNSCTE Werbe-Methoden un: Propaganda-
Vokabular wachen, das heißt WIr sollten T der Darstellung 11SeTeTt
Werke hrlich un ernsthaft STeis darum bemüuüht se1n, / Oanı GQJanzen

denken un handeln. Dankbar dürfen
un'd müssen WITr anerkennen, da ß durch die Bildung des „Katholis  en
Missionsrates"“ TUr den deutschen Raum weiterführende Wege erschlossen
wurden: Wege, d1e sicherliıch manchmal War NSeTe pier ordern
Jeder Weg hat seıne beschwerli  en Etappen, SEeiNe Unebenheiten, SE1INE
Gefahrenpunkte, die Wr allzugern manchmal auf Seitenwegen Uum
hen möÖchten, die aber, aufis (GGanze hin gesehen und ewertet, eın
wirkliches Miteinandergehen und Miteinanderreden erleichtern. AUT
diesem Wege wıird möglich se1ın, ın einem echten Dıalog, TIn einem wahr-
haft polyphonen Gespräch und oifen-Ifreimütigen Erfahrungsaustausch,
alle YHragen, die sich der Missionsarbeit heute tellen, aufzuarbeiten un
NSere Missionshilfe intensıivieren und vertiefend koordinieren.
Fruchtbare Missionsarbeit annn {LU  — geleistet werden 1M (zeiste des
e1iN an cder und F TrernAander und 1 1enst Cdes Aneınander,
un daß heißt konkret: 1m (zeiste des liebenden Dienstes un: der dienenden
lebe; 1M (;eliste des auferstandenen un erhöhten errn, der uns alle ın
Seinen Diıenst gerufen und ge  m hat, daß WI1Tr eın Wort verkünden
ın der anzen Oikumene und bıs d1ie (jrenzen der Erde
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Koordinierung der Missionspropaganda
der Päpstlichen Missionswerke un der missionLEreNden Orden und Genossenschaften

nach römischen Dokumenten

Korrelerat ZU. Reierat \VW/(O)  S D eOIrg chüuückler
VOT der Mitgliederversammlung des Katholischen Misslilonsrats

1962 In Urzburg.

Von Dr Dietmar estemeyer OFM, er]

Es hat nichts Beunruhigendes 1n sich, daß das T*hema „Die Koordinlerung
der Missionspropaganda” immer wıieder aufgegriffen wird, aufgegrifIfen
werden mMUu. Die Aktualıtät ist damıiıt gegeben, daß auch innerhalb der
irche verschiedene Aspekte g1bt, verschliedene Initiativkräfte, verschle-
ene Interessen, wenn INan wWillL, „verschiedene Parteien“, teils historischer
Differenzlierung, teils aus wesensmäßig verschiedenartig angelegien (Ge=-
gebenheiten; g1bt außerdem verschiedenartige Vorstellungen VO  - dem
dealen Verhältnis Uunı| immer Wünsche d1ie Z K, Das alles 1st
Voraussetzung un Au{fgabe, ast un Chance ugleich
Das Thema ist d1ie roöom1ıschen Dokumente gebunden worden. Der Refe-
rent hat darüber Aaus der 1C| der Päpstlichen Missionswerke gesprochen
Vom Korreferat wird erwartet, daß C555 das gleiche Thema AUS der Sicht
der mi1ssionierenden en behandelt, aber nıcht ohne Berücksichtigung
dessen, W as der Referent gesagt hat So muß ach meınem Dafürhalten
eın Vierfifaches beinhalten: Entspricht das, Was AaUus der Deutung der rO-
mischen Dokumente ber un der Päpstlıchen Missionswerke gesagt
wurde, den ussagen dieser Dokumente un: uNSsSerTren theologischen AN=-
sichten VO:  e der Kirche? Haben WI1TLr dem, W as ber die partiıkulären
Miss1ionsinstitute, ber die Rechte un Pflichten der m1ssionierenden Or-
den und Genossenschaften gesagt wurde, ELWAS nachzutragen? Wıe sieht
die raktische egelung des Zusammenspiels 1mM Deutschland der ach-
kriegszeit aus? Bestehen fur die praktische egelung weilitere Wünsche?

DIE DER ROMISCHEN OKUMENT BER DIE
PA  EN MISSIONSWERK

Es ist keine rage, daß den römischen Dokumenten 1nNne bestimmte Kon-
zeption VO  ) dem Auftrag zugrunde liegt,  en C1ie Kiıirche ıHn 1n  1C| auf
die 1ss1on hat, VO  > der Begründung un Verteilung der ollmachten, siıch

der Missionierung beteiligen, un NC  $ der Art und Weise, Kräfte
und Mittel für die Missionierung mobilisieren. Herr Dr Schückler hat

des praktischen Zieles willen, das SsSeın Referat verfolgte, TE den
Ordnungsplan herausgestellt, den der Apostolıs VOL allem se11
1US D] entfaltet hat. Dieser Ordnungsplan besagt, daß die Päpste untier
den vlelen Missionsunternehmungen un erken Vereinigung be-
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sonders ausgezeichnet aben, indem sS1e bemüht arcn, dieses nterneh-
ME&  ) AaUusSs jeder Art VO  5 Verengung herauszulösen. S1ie en konzıplert
VO (Ganzen der Kırche ner und autf das (janze der ırche hın Das Werk
soll universalkirchlich 1ın cler Quelle se1n, gleichsam AUus dem Zentrum der
Christenheit, universalkirchlich bal der Zielsetzung, gedacht TUr alle "Teıle
der Kırche und der Welt, universalkirchlich ın der Anpassung die Or=-
ganisatıon un TK der Kırche, die A4UuS Diözesen un Piarreien Dbe-
steht, universalkirchlich 1n der itgliedschafit, universalkirchlich ın der
Verteilung der Spenden Kıs sol1l eın Missionsanliegen übersehen, 9a |1es
Vordringliche bevorzugt behandelt werden. Diese VO  e errn Dr. Schückler
vorgelegte Auffassung entspricht, wie ich VO  5 der partnerischen Sıicht her
bestätıigen muß, tatsächlich denussagender römischen Dokumente ann.
auf eıinen ausführlichen Nachwels verzichten, weıl eben Jetz ) eiıne
Dissertation erschıenen IS die diese Arbeit geleistet hat un iıcht minder
unverdächt1ı ist, weıl S1e Aaus der er elnes Franziskaners stammt un
Der den Franziskanermissionsvereıin handelt, der ın der ächsischen
Franziskanerprovinz selnen geschichtlichen rsprun hat Theophanes
Rush, De n]ıone m1ssionarla Francıscana jJuridice illustrata, Edizlonı
Francıscane, Vıa Merulana, 124, Roma 1962 In diesem Buche wird die
TuUuktiur un Anlage der Päpstlichen er 1m gleichen Sınne gedeutet

100 SI
SO 1s1 denn nıcht unbere  1g%, dıe Päpstlichen Werke en en als
eıner andersgearteten Gruppe gegenüberzustellen un S1Ee Von diesen aD-
zuheben. Es gibt War rden, VOoN denen > muß, daß S1e mi1t in-
ren Missionswerken 7ziemlich 1n der SanNzenN Welt tatıg SiNd; S1e en nıcht
bloß eines, sondern viele Missionsgebiete; S1e sind also weltweıt ın ihrer
Missionsschau. ber das 1st dennoch nicht das gleiche w1ıe die universale
Ausrichtung, die 1n d1ie Päpstlichen erke qls Intention und TE hın-
eingelegt ist.A können auch IQ0HDUG diese f{ür sich beanspruchen, daß die
Kirche ihnen und NUuU ihnen ihre Aufgliederun 1ın DiıOozesen un Pfarreien
AADUD Verfügung tellt, ihnen das echt gibt und dieses echt ZUFLC Pflicht
macht, alle Ortsordinarıen anzugehen, alle Pfarrer aufzusuchen und sS1e
dräangen, daß S1e 1ın ihrem Seelsorgebereich das nlıegen der Gesam  irche
aufgreifen, AA Anliegen aller Gläubigen ihrer Verantwortlichkeit IN

chen un ihm die volle esonanz un es übrige sichern, Was der
Dienst der Missionlerung braucht Die Vorrangigkeıit, die die Gesamt-
kirche den Päpstlichen erken einräum(t, ist 1mM esen der Konzeption
begründet, AaUuS der die Päapste d1lese Werke geschaffen aben, auf die Ge-
samtkirche hın Die Kirche ist übrıgens iıcht bloß berechtigt, eın Werk

auszuzeichnen, sondern ist wünschen, daß sS1e tut Es ware
innerhal der Missionsplanung un -werbung eine empfindsame Lücke,
W . die irche der bereits vorher missionierenden en wiıllen
darauf verzichtete.
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SO ist darum die Vorrangigkeit nicht PRÜULT: Z Kenntnis un ıcht 1Ur 1ın
au nehmen, Was es och negatıv waäre; S1E 1st vielmehr le-
siologisch un nıcht anders erwarten. S1e 1sST aber auch VO 1SS10-
narischen Bemuühen un VO Eriolg her Z wuünschen. Nur damıit ist
verbürgt, daß prinzıpleli e1InNn 'Teil der Kiıirche ungerufen, unangesprochen,
eın Teil der Welt unmi1issioniert bleibt. Die en en d1iese Einsichten
dadurch anerkannt, daß S1Ee die OmiIıischen Dokumente ungekürzt ÜUber-
11OINmMeEN aben, WI1e ich TUr d1ie Franziskaner erneut ın der vorhin DC-
nanntien Dissertation 103 teststelle. o  € daß ES ZAUD wen1g-
sten ın dleser grundsätzlichen au eine nıcht 1Ur verbale Verständigung
un Versöhnung ust, W1e Herr Dr er d1eses außere ichanbeque-
mmen genannt hat

RECHTE UND PFLICHTEN DER MISSIONIERENDEN INSTITUTE
Der Vorrang der Päpstlichen institute hat ın keinem Dokument auch 1LUFr
VO  5 ferne den SInn, als hätten die Päpstlichen er e1in Monopol oder
aqals lebten qalle anderen Missionsunternehmen VO  ) Gnaden der Päpstlichen
er oder 1n Abhängigkeit VOonNn cden Päpstlichen erken
Herr Dr Schückler hat die Texte notiert, die ausdrücklich oder einschluß-
Welse i1ormulieren, daß die en aus dem Auftrag für bestimmte Missıi-
onsgebiete das Recht ableiten dürfen, unmıiıttelbar m1T dem gläubigen olk
Verbindung aufzunehmen, bei den Gläubigen Interesse {Uür ihr Missıi-
onswerk un Missionsgebiet wecken, die Gläubigen die orge das
Gebiet un Werk mi1ttragen Jassen, die Gläubigen ZU. Gebete QqUiIZzu-
fordern, die Gläubigen Mittel anzugehen USW.
Herr Dr Schückler hat die Verlautbarungen der römischen Dokumente
untier dem Gesichtspunkte geordnet, den Ordnungsplan verdeutlichen.
Dieses orgehen 1st sınn voll un: VO Thema her gefordert un berechtigt
bDer WenNnn INa  ® VonNn NSeTrTer Seıite, aUus der Sicht der mi1issionierenden Or-
den die Texte ansıeht, mochte 199828  5 S1Ee pgern ausdrücklich auch noch anders
betrachten un ausschöpfen können, nämlich 1mM 01  1C| aufi die Überzeu-
gung, daß die Orden ihre efugnIis un ihre Rechte ZU. Missionswerk
N1C| delegiert erhalten, sondern schon dadurch mitbeziehen, daß S1e den
Auftrag für eın bestimmtes Missionsgebiet übernehmen. Dıes ist. die rgan-
ZUNg, die INa  =) Z machen hat, auch, jedwede urch: nehmen, als
ob d1ie Vorrangstellung der Päpstlichen er das Eigenrecht der M1SS10-
n]ıerenden Orden aufsaugen könnte. Es 1st einNe rationell überflüssige un:'
unberechtigte orge
Es versteht sich, daß die Orden VOL em VO  D} diesem Eıgenrecht her die
1sSs1on anschauen, daß S1Ee die iırchlichen Verlautbarungen immer wieder
ergänzen durch Cdie etonung der orge die Kigenwerke Es ist 1n der
Ordnung, un S ist ange N1IC| beanstanden, als S1e auch {Ur sıch
gelten lassen, als innere Überzeugung, Was 1m ersten un. herausge-
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stellt wurde daß die Päpstlichen er grundsätzlich und praktisch NhOÖ-
hner stehen un: INnan VOonNn dieser prinzipiellen Überordnung her urteilen
muß
Die sınd nach ZW el Seiten hin Tormu-
lieren:

Man soll zunaächst einmal Cd1e Freude darüber genießen, daß die Kırche
alle Initiativkräfte ın ihr pOosıtıv anerkennt un ihnen CA1e Freiheit
1äßt, die S1Ce brauchen, 1n und m1T den übernatürlichen otiven und
Kräfiten sich auch ugleich die natüurlichen entfalten lassen. Man hat
Ja ın der orge {Üür das eigene Missionsgebiet großen Spielraum, auch
dem gläubigen egenüber; ihm darf Ma  m} als Träger elıner
Mıission en un darfi unter ihm mıi1t Wort un Schrift werben TUr
die eigene Mıiıssıon.
Die andere Seite ist dilese: Dıie Sondersorge, die eın en f{ur eın Mis-
sionsgebiet übernommen hat, berechtigt ihn nıcht, f{ür siıch selbst die
Pilichten erledig der el  Sam aufgehoben erklären, d1e alle NIe@-
derungen der ganzen ırche egenüber den Päpstlichen erken en
Er mMuß die Päpstlichen er. nach W1e VOTL als Cdas vorausliegende
unıversalere nliegen un Instrument der Kirche etrachten nd muß

auch erkennen geben Er darf nıcht den Eindruck erwecken, als
könnte und dürifte d1ie 1e des Volkes ZUTLC 1ss1on Sanz auft sich
konzentrieren, sich gew1ssermaßen 1ın der Liebe SelıNer Sondermis-
S10N erschopIien lassen, sondern mußte w1ıssen lassen, daß d1ie Bezo-
genheit aut die Ziele der Gesamtkirche das Hundamentalere, das H6ö-
ere ist un bleibt Die Päpstlichen er stehen SOZUSascCnN jenselts
der friedlichen Konkurrenz, 1ın der die m1ss1on]1erenden en un Ge-
Nnossenschaifiten und Institute SonNs nebeneinander die Gunst un:

des Volkes ringen. Wenn IUr das Verhältnis der m1ssionierenden
en zueinander VOL allem gilt, Was INnan als fair bezeichnet und ET-
wartet, ist Cdas Verhältnis den Päpstlichen erken noch durch eın
Mehr geprägt, durch den Kespekt VOL der Ordnung, die die Kırche S
SEetz hat, durch den Gehorsam C1ie höchste Autorität der ırche,
d1ie den OÖradnungsplan aufgestellt hat, durch A EHNECHT, Liebe un ( 7e-
horsam“, WI1e CS 1MmM Schreiben Cdes Kardinals Väd.  - Rossum hieß Die raf-
sache, mI1sslonierender en se1ın, berechtigt nlemanden, 1ın der
Kirche Gottes das ıldern anzufangen. Die Verantwortung, die ®)
durch die Übernahme eilner Mission bewiesen hat, muß sich ın der
Selbstdisziplinierung erweısen un: vollenden, mıit der INa  5 auch Jetz
das Gesamtmissionswerk der irche als eine vorrangige Au{figabe 1M
uge behält und unterstutzt. Das wiıird sıch bel vielen Gelegenheiten
zeigen mUussen, VOL allem ın den Klosterpfarreien, ın der Durchfüh-
rung des Weltmissionssonntags und bel der Veranstaltung VO  } Sonsti-
gen Missionstagen, die 1ın Verbindung mıiıt den Päpstlichen 1SS10NS-
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werken angesetzt werden. Eıner der großen Missionsorden hat den
Ordnungsplan, den der Apostolische Stuhl aufigestellt hat, WE TOL-
gende egelun selInNem eigenen gemacht Er hat selnen 1SS10NS-
prokuratoren zunächst die Pflicht auferlegt, alle größeren Verlautba-
rungen der Kirche ZAUE 1ss1ıon kennen. Er hat en Ordensmitglie-
dern ZUT Pflicht gemacht, d1ie itgliedschaft 1n den Päpstlıchen erken
und die wirksame Feier Cdes Mıssionssonntages TL fördern, auch 1n den
Kreısen, die dem Orden besonders verbunden SINd. ZuUur Begründung
W1T5d Tolgendes hinzugefügt: „Den Päpstlichen Missionswerken gehört
der Vorrang der Universalı:tät: S1e helfen allen Missionsgebieten ohne
Unterschied. uberdem en S1Ee den Vorrang der Ehre, weil S1e AaUuS-

schließlich Instrumente des Stuhles ZUT Unterstützung der Mi1ıss10-
1E  D S1nd. Wir Sind diesen dankbar {Ur die freigebige Unterstüutzung
der uns anverirauten Missıonen. arum wünsche ich dringend, daß
uUuNnsSeTIe Beziehungen den PM 1imMmmer den Zug der Dan  arkeit und
Besche1idenheit aben  C6 ber die Arbeit un Werbung {Ur die elge-
nen Missionsgebiete wird dann folgendes gesagt „Wiır können nicht
erwarten, daß die PM alle Sorgen die Missionsgebiete Lragen.
551e geben ULE Beıihilfen, übernehmen aber nıcht d1ie Verantwortung {ür
die materiellen Notwendigkeiten Diese Verantworfiung tragen WITLr
selbst Wır mMuUussen für S1e Menschen un Mittel herbeischa{ffen, SONS
können WI1r ASeren Auftrag nicht erfüllen. Darum en WI1rLr icht
IUr das Recht, sondern die erpflichtung, geldliche ittel suchen.
Sonst können WwW1r nıicht einmal NsSeren Nachwuchs heranbı  en Darum
mMmuUussen WILr VO  5 edelmütigen Gläubigen unterstutzt werden. Wır g_
horchen damit dem 1illen des aters, der unNns die Missionsgebiete
anveriraut hat Diese Propaganda i1st erlaubt un:! notwendig un be-
wegt sich nıicht außerhalb der gegebenen Normen. S1e wıird auch VOIlNl den
PM vorausgesetzt un ewuns el mMmuUussen WI1rLr aber miı1ıt Jug-
e1it vorgehen, Wr MUuSsen jede Konfusion mi1t der unliverselleren Ar
tion der PM vermeiden. Wır müssen dabeli beachten, W3as die Sacra
Congregatio de Propaganda Fıde, die einzelnen 1SCHNOIe und der CC
(621—62 bestimmt aben  C6

H- DE DER NACHKRI  SZEIT DEU  ND

Der Ordnungsplan, den der Apostolis  e aufgestellt hat, mag noch
gut sSe1N; lebt davon un gedeiht 1LUFr 1n dem Maße einem ried-

iıchen un starken Gesamtunternehmen, qls d1e beiden Partner, die darın
angesprochen sSind, sich gegenseıiti gelten assen un alles M das Ver-
trauen des anderen erwerben und sichern. Dieses Vertrauen WwIrd

mehr Festigkeit besitzen, W 1n den Vereinbarungen unange-
nehme Belastungen vermieden werden Lal die gegenseltigen Dienste
nähren. Das gilt fur alle Länder und für alle Zeiten, bel namentlich

MI4



auch {Ur die eit nach dem Z weliten Kriege Seit 1949 erlebe ich mehr
oder wenıger eNS das Verhältnis m1T Von den ersten Jahren habe ich
nıcht die Krinnerung, daß S1E ohne Spannungen un ohne elınen gew1ssen
oppositionellen Zug verliefen. weliß nıcht mehr, welchen Personen
un welchen Hragen Cas lag. Wohl aber erinnere ich mich noch sehr leb-
hait, cdaß nicht d1ie tmosphäre WAar, die nöfig 1St, eın reıben
W1e das der Propagandakongregation VO  5 19592 gelassen hinzunehmen DIis-
sertatıon 106) Die Spannungen 1n ihren seelischen und 1S!  en
Untergründen VOL em spüren 1ın der Zeıt, ın der damıt begonnen
wurde, das gemeiınsame Werk der „MIS planen und alur die bei-
den Se1iten gerecht werdenden Formen der Zusammenarbeit 1M SI1-
ONS cha{iien. Sie wurden eben dadurch dann aber auch abgelös
durch eine Vertrauensatmosphäre, 1ın der das Arbeiten miteinander mOgS-
lich, wünschenswert un selbstverständlich wurde. Die 1ISSIO wurde,
WE meın Eindruck nicht rUugt, geradezu einer ende 1M Verhält-
n1s der Partner. moOchte allen denen auftf beıden Se1iten danken, die das
ZUWESE gebracht en Eıs wurde eiInNne kameradschaftliche, iIreundschaftli-
che Atmosphäre, S} W1€e INa  ® S1e sich IUr den Aufbau des großen
Missionswerkes der Kirche wunschen MU. Hochschätzung, Wohlwollen
für den anderen, Solidaritä 1M Erwarten und en VON Diese
Züge kennzeichnen diese Periode Ihren besonderen Nieders  ag Tfand die
gute Zusammenarbeit der etzten Jahre ın ein1ıgen Fragen, die eigens ge-
nann Se]len!:

Beim Veranstalten VO  5 Missionstagen, die periodisch ın en Seel-
sorgsbezirken gehalten werden: Die- Päpstli:  en er. tragen orge,
daß Gelegenheiten tUur solche Missionstage vorhanden SiNd, Cie M1SS10-
n]ıerenden Orden tellen rediger Die mıtwırkenden en erhalten
für ihre VOLIl dem Ertrag imMmMmMer Zwel Drittel {Ur die eigene
Mi1ss1ıo0n; Sovlel ich AUuS der erwähnten Dissertation entnehmen kann,
mehr und selbstverständlicher, als außerhalb Deuts  ands es!  1e.

107 nmerkung
In NÄI'  er Weise ist mi1t der Vergütung für Patres, die auf unsch
des Päapstlichen Missionswerkes der Kinder den Werbedienst 1ın den
Schulen übernehmen, ın Volksschulen und ın höheren Schulen.
Es WI1rd dankbar empIiunden daß der KATHOLISCHEMI
bei jedem Miss1ionar, der ausgesandt wird un ausreist, einen Beitrag
VO.  e 000,— ZUS  1e.
1Ne notwendige Hilfe un! wertvolle Anregungen wurden die UuSsSam-
menkünfite, die für die Reda.  Jlonen der Missionszeitschrifiten an-
staltet wurden.
Sehr hoffnungsvoll sind schließlich auch d1ie urse {Ur Entwi  ungs-
un! Missionshelftfer un -helferinnen
Es könnten noch andere Gemeinsamkeiten genannt werden, Au denen
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entnehmen 1st, daß IXLail den Weg 7zueinander gefunden hat und dalß
=) bereit 1ST, Cie Zusammenarbeit sichern unı entfalten. Es hat
sich für qglle Beteıilı  en überdies auch als nützlicher un segensreicher
erwlesen.

WEITERE WUÜUNSCHE DIE ZUSAMMENARBEIT
bın och icht Jange wieder Dn Amt, schon jetzt

können, w1e und ın welcher Richtung die Zusammenarbeit noch ausgewel-
tet, intensivliert un verbessert werden könnte.

Auf eın erstes nlıegen bın ich UTC d1ie Tatsache gestoßen, daß ın
diesem Te be1l uns Franziskanern sechs Missionare nach Nordbra-
sılien auszusenden un {Ur A1e Arbeit ın Nordbrasilien QUsSZurusten
S1Nd. Ich habe be1 melınem esuch 1n Brasıilien Anfang d1ieses Jah-
L CS erfahren, daß druben e1Nn Institut g1bt, C(as VOTLT einem Jahre ıe
(501as begonnen wurde, jetzt aber nach Petropolis verlegt wurde; e1n
Institut, das ES sich ZU  — Au{fgabe gesetzt hat, Missionare nıcht bloß ın
die portugilesische Sprache, sondern auch Ia Cdie Fragen der Akkultu-
ratıon einzuführen. Es ist also eLWAAaSs Ähnliches w1e die prachschule ın
anderen Missionsgebieten, aber zugleic. mehr. Man hat also drüben
1nNe gute Hilfe erwarten, aber wird auch diesseits noch ein1ges
ges  ehen en Wır en uns bei den jJetzt ausreisenden Missiona-
e  5 damıt geholfen, daß WI1Tr S1Ee außer dem Erste-Hilfe-Kursus eın Ca
ritaspraktikum haben machen un S1e 1ın die Genossenschaftsiragen
un -1ormen en einführen lassen. Es befriedigt uns durchaus noch
nicht, aber WI1Tr meınen uns zufrieden geben dürfen, weıl die Patres

dem Pastoraljahr unNnserer ortigen Provinzen teilnhnehmen werden.
Seitens der Brüder drüben wurde VO  > fast allen der Wunsch auSsSe-
sprochen, INa  5 moöchte doch d1ie sprachliche Ausbildung bereits 1l1er
gründlicher vorsehen.
Von eıner zweıten ra hätte an ın früheren Zelten überhaupt nıcht
prechen dürfen, weil sS1e zuviel rregun ausgelöst hätte die Frage,
o sich eın Weg finden ieße, das Auifgebo VO  =) Missionszeitschriften

vereinfachen un verbessern und den hilfsbereiten Tel des gläu-
en Volkes VO  @ einem Überangebot entlasten. Wır en würden
unNns SeWwl. nıcht weigern, WenNnn be1l orschlägen 1ın dieser Richtung DC-
sıchert würde, daß auch WI1Tr dem Volke na  iben, daß WI1Tr persön-
lich werben können Berufte un ıttel, daß WI1ITLr auch materıell
mMi1t der or TUr d1e eigene 1ssion nicht 1n Bedrängnis geraten.

Damit chließe ich In der Überschau ber uNnNsere emeınsame Lage
können WI1r autf Seiten der mi1issionlerenden en und Genossenschaften
9 daß WIr allen TUN: aben, e1nNn großes Vertrauen Z anderen Seite

nähren. Wır ho{ffen, daß uUuNnseTrTe Partner die Überzeugung egen, ebenso
1el Vertrauen schenken dürtfen.



Zum Urteil des Bundesfinanzhofes VM 11 1962

Von Unıv Prof Dr Audomar Scheuermann, München

Der OCa des Urteils des VI Senats des undesfinanzhofs VO
1962 1sSt inzwıschen bekannt (S Ordenskorrespondenz 1961 2153—220).
Wer jla unNnlseren klösterlichen Verbänden m1% der rage der Lohnsteuer
VO  5 amtswegen tun hat, WI1rd sich damit vertirau gemacht haben. Wır
en uns daher NnUur der Analyse dieses Urteils, sSseıner Bedeutung und
Konsequenz zuzuwenden.

ANALVYSE DES URTEILS
Die Lohnsteuerpf{li der Ordensleute ist e1n Problem, das deswegen

ın den vergs  Ne Jahren nıemals ZUTF uhe gekommen 1StT, we1ıl iırch-
iches un staatlıches eCc sich bislang diesbezü  ich diametral N-
überstanden: während CS ach kirchlichem echt keine Einkünif{ite VO  a Or-
densleuten S1DL, behandelt das staatliche Recht Ordensleute icht anders
als alle Lohnempfänger, 1n der selbstverständlichen Annahme, dıie Ordens-
DerSon Treie beli ihrem Tätigwerden 1mM außerklösterlichen Bereich als Ar-
beitnehmer ın Bezilehung einem Arbeitgeber Dalß letzteres nrı LST,
mußte auft TUN! eliner eingehenden Analyse der Rechtsstellung VO  ; Or-
densleuten nachgewlesen werden.
Wenn mi1t dem Urteil des BFEH VO 1 1962 Nnseren Bemühungen N1UunN-
mehr eın eachtlicher Erifolg eschieden War, dann Mag e1n kurzer Rück-
blick gestattet Se1IN. Der die ]urıstische Beratung VO  5 Ordensleuten
ochverdiente verstorbene Paderborner Rechtsanwalt I
hard hat ın se1inem vielfältigen Bemüuühen, ordensrechtlichen Gegeben-
heiten auch 1mM Bereich des bürgerli  en echts Geltung verschaffen
viele Krafite mMO gemacht, darunter auch diejenigen des Kanonistischen
Instituts der Unıversıtat unchen Auf SEe1INE Inıtlatıve SIN die auch ın
der Lohnsteuerfrage einschlägigen Studien des Senatspräsidenten beim

Gerhard ü 1TBundesarbeitsgeri  i D „Zum Recht des Or-
densvertrags“ un des Professors c SAC
„Klöster ın ichteigenen Anstalten“ (belde 1956 bel Schöningh-Paderborn
erschiıenen) entstanden. Wır selbst en ın der Ordenskorrespondenz e1iNe
e1. der einschlägıgen höchstrichterlichen Entscheidungen publiziert (S
1961 104—115; 46—2950) un: zusammenfassendes Gutachten (S Or-
denskorrespondenz 1961 140—167, erweiıtert ın Archiv für kath Kirchen-
recht 130 1961 323—93094) War bemührt, ZU. Klärung der Sachverhalte bei-
zutragen.

Nun waäare allerdings unrichtig, den verkennen,
der zwıschen unNSsSecrHeEl, 1m utia  en vorgetragenen Auffassung und der

307



neuerd1ings BF  Sn 1M Urteil O 1962 ekundeten Stellungnahme
besteht 1eser Unterschied ist sehr bedeutend. Wır S1iNnd autf Grund
des eutlgen Verhältnisses VO  = Kırche un axX der Auffassung, daß der
Staat 1ın all seinen enorden und (‚;erichten die VO  > der Kırche, näherhin
VO Ordensrecht, getroffene Ordnung qals vorgegebe: hinzunehmen un:
daraus die Rechtsverhältnisse beurteilen hat; 1esbezüglıch wI1rd VOCI-

w1lesen aut WHMSEKE Darlegung 001 der Ordenskorrespondenz 1961 160 11
Das Urteil des BFEH ingegen steht qauf dem Standpunkt, nıcht das BC-
gebene kirchenrechtlı Verhältnis Se1 TUr die Steuerbehörden verbiıind-
Hen sondern die untfer Mitwirkung der en getirofifene Gestaltung ach
den Gundsätzen des bürgerlichen Rechtes
Vereinfacht el das alsSO: nıcht d1ie Grundsätze des Ordensrechtes und
der besonderen Konstitutionen S1nd maßgeblich, ndern die E —-

Wae1 IS abgeschlossenen Vertiräge. Des Dilemmas Lösung E1
a1sS0 ertrage absc  1eßen, welche den Grundsätzen des Ordensrechtes
Geltung vers  aiien
Warum ist der BFEH NSerer Auffassung icht beiıgetreten? Wır vermögen
das nıcht ZCnH, wollen aber ausdrücklich ın AÄAbrede tellen, daß VON
selten des Gerichtsho{is irgendwelche unireundlichen Absichten mitgewirkt
hätten. Wir glauben vielmenhr, daß ES nıcht Sache des ersten Finanzge-
richtes 1ST, eine ra entscheiden, die 19

1sST Eın höchstes Verfassungsgericht mußte entscheiden,
ob un inwlıewelt ach dem eutigen anı des Verhältnisses VO  5 Kirche
und Staat d1ie kırchenrechtliche Lebensordnung auch VO Staat als De-
stehend und bürgerlich-rechtlich wirksam anzunehmen ist Der Anlässe
g1bt geNUS, daß 1707 absehbarer eit schließlich doch noch einmal diese
Grundsatzfirage, die 1ne Verfassungsirage 1st, entschıeden werde. Wır
WI1Ssen, WI1e CO1EeSEe Ta sowohl 1M Steuerrecht WI1e 1 Sozlalversiche-
rungsrecht ach einer Entscheidung verlang Wır können aber auch be-
greifen, daß weder die Fınanz- och die Sozlalgerichte sich aIur zustän-
d1g erachten.

Die Analyse des Urteils kann Jedoch auch nıcht übersehen, daß der
grunde legende Tatbestand eigentlich

nı d 1St, WI1e 1ın den elsten Fällen besteht, ın denen
Ordensleute außerhalb ihres Verbandes tatıg sS1ind. Im vorliegenden Fall
wurde e1Nn ausgesprochener Werkvertrag, durc! das höchstrichterliche Ur-
te1l 1mM Gegensatz demJ]enigen des Fınanzgerichtes ürnberg (s.Ordens-_
korrespondenz 1962 221—231) NU.  - auch aqals solcher anerkannt, geschlos-
SeN. das Provinzlalat hat die Ableistung VO  ® 20 Wochenstunden UrC|
selne Patres übernommen, ohne einen estimmten Pater aIiur Z Verfü-
gung stellen un ohne auch das den arbeitenden Patres aut Grund ihres
Dienstalters gemä der Tarifordnung zustehende (Gehalt beanspruchen.
Dieser Werkvertrag entspricht dem Ordensrecht ın dealer Weise. Ahn-
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iıche ertrage werden auch a den „Mutterhausverträgen“ un: „SCAWE-
sterngestellungsverträgen“ 'ogeschlossen Lohnsteuerlich aber S1Nd letz-
Lere e  e ohne Bedeutung, weil die Mutterhausbeliträge nıcht als Ar=
beıtsentgelt betrachten sind und, INa  - S1e qls Arbeitsentgelt be-
trachten wollte, weıt untier der Lohnsteuerfreigrenze verbliıeben.
Sehr nhäaufig aber S1ind die anderen F3  S einzelne Ordenspersonen IUr
bestimmte ufgaben, als Pfarrer, Religionslehrer, Diözesanbeaut-
tragter, arr- oder Gemeindeschwester, Verifügung gestellt werden.
Grundsätzlic SinN.d ZWaLlr auch diese Faäalle icht anders geartet Wır en
1n uUuNseremn Gutachten (S Ordenskorrespondenz 1961 151) schon arge-
legt, daß VO kirchenrechtlichen Standpunkt aus die außerklösterliche
Dienstleistung auch dadurch keine andere wWIird, daß ıne Ordensperson
namentlıich DUr e1n außerklösterliches Amt bestimmt wIird un! er icht
mehr 1n gleicher Welise qals „auswechselbar“ gelten kann W1e bei den ben
genannten Werkverträgen. In der Vorstellung der Finanzbehoörden aber
besteht die Neigung, 1er eın andersartıges Dienstverhältniıs sehen. AÄus
diesem Grunde meınen WITF, daß das Urteil des BFH noch keinen Lypischen
Fall behandelt.
Eın solcher typischer Fall ist vielmehr Jetzt erst 1mM Urteil des YKın a NlZ-

gerichtes arlsru \VAH(O) 26 1962 (abgedruckt 1ın diesem
Heft der rdenskorrespondenz 1962 322) behandelt worden. Hier War

beurteılılen, ob eın Z Forschungsarbeıt einer wı1issenschaftlichen Aka-
demı1e abgestellter Ordenspriester dieser ademıe ın eın Arbeıitsver-
hältnis etreten un: emgema. lohnsteuerpflichtig SE]1. Das ist die gleiche
Frage WwW1e eiwa diejenige, ob eın Ordenspfarrer eliner Diözese, eın Or-
denskatechet einer (GGemeinde ın e1n Arbeitsverhältnis getreten SEe1. Das
Finanzgericht Karlsruhe hat untier Bezugnahme aut das Urteil des BE  HT
VO 1962 YTklärt, das Dienstverhältnis und emgemä die LOnhn-
steuerpi{ili entfalle, weıl der Ordenspriester persönliıch keinen Arbeits-
verirag abgeschlossen habe, das Vertragsverhältnis vielmehr zwıschen
adem1e und Ordensprovınz bestehe. nHeser entscheidende Gesichtspunkt
Ww1ırd auch dadurch icht verändert, daß INa  ® f{ür die Mitarbeit In der W1S5-
senschaftlichen ademıe nicht irgendwelche Ordenspriester, sondern 1U  —

eınen besonders qualifizierten un daher auch namentlich bezeichnen-
den ZUE Verfügung stellen ( „DIie enennung e1ines bestimmten Or-
densmitglieds ann durch den Aufgabenbereich achlich notwendig
se1n, ohne daß dadurch d1ie An des zwıschen den Vertragspartnern abge-
schlossenen bürgerlich-rechtlichen ertrags berührt wıird.“
Wenn INa  ; sieht, W1e ıer eın Untergericht bereits Cie Konsequenz aus

dem BFH-Urteil VO 1962 zieht, dann ist eın Nachteil, daß das
BFEH-Urteıil och nıcht einen typiıschen Fall behandelt Es muß sich aber
erst zeiıgen, ob das Karlsruher Finanzgerichts-Urteil VONn Bestand bleibt
Wır wıederholen \VAO) Standpunkt des Kirchenrechts AauUusSs D VO Be-
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stand bleiben; INa annn Jedoch nNn1ıe elch CUue rwägunsgen, VOT
em VO  ; der Iypentheorie her, möglicherweise VO  ; den Finanzbehörden
ın d1e Diskussion eDraCc) werden.

Die Bedeutung Cdes ’H-Urteils VO i 1962 jeg 1ın selner
satzlıchen Konzeptfilon, welche der des BFEH-Urteils VO
1951 (Ordenskorrespondenz 1961 106—112) enigegengesetz ist und Ww1e-
der Qaut diejenige des FH-Urteils VO 2 1940 (Ordenskorrespon-
enz 1961 104—106) zurückgre1{ft, die INa. einmal mi1t der Bezeichnun
Ra e N He 01 e* gekennzeichnet hat un VON der WI1ITLr
mussen, daß S1Ee alleın dem kirchlichen Ordensrecht gerecht WwIrd. Dies
wenı1gstens 1mM KEifekt; denn Ina  5 dar{i den bedeutsamen Unterschiled der
beiden Urteile VO  =) 1962 un 1940 iıcht übersehen: 1940 wurde (allerdings
AaU'S ganz anderen otıven als denen der Sachgerechtigkeit) einfach d1ie
kirchenrechtliche Ordnung als vorgegeben iın die steuerrechtliche eur-
eilung übernommen ; 1962 aher wurde d1ie kirchliche Ordnung 1Ur des-
J4 ZA0T  — Kenntnis SeCeNOMMEN, we1ıl S1e In eiInem besonderen bürgerlich-
rechtlichen Vertrag FÜr den staatlichen Bereich ex1ıstent geworden ist.

Dıe entscheidende Bedeutung des FH-Urteils VO 11 1962 sehen WI1r
darın, daß S1Ee eın Schritt auft dem Wege 1st, der, W1e scheint, noch
Ende werden muß: der Weg ZU sachgerechtenBeur-
eilung und Behandlung der K OS eST 1 Bereich d es

Immer wieder ist iestzustellen, daß nıcht InYDUG
die Klöster 1n den verschiedenen ebıefifen des staatlichen Rechts Jjeweıils

argumentieren, WwW1e Q! ihren Interessen förderlich 1St, sondern auch
derseits die staatlıchen eNOTden Klöster un Klosterangehörige urch-
Aa UL wechselnd beurteilen, S nachdem CS dem 1Skalen Interesse NUutz o

e die Steuerbehörden qauf der eınen Seıite, daß Ordensleute f{ür
S1e völlig den anderen Staatsbürgern gleichgestell se]len un:' ihr Arbeits-
ntgelt deshalb, auch Wenn S1E gar nicht erwerbsfähig SINd, lohnsteuer-
pflichtig Ssel; aut der anderen Seite ahber bestreiten S1Ee den Ordensleuten
die Möglıic  er Sparprämienverträgen, weil diese auf TUn ihrer
Profeß erwerbsunfähig selen. Wır glauben ingegen, daß sowochl d1ie K16-
ster aus einem einheitlichen Selbstverständnis der Welt egegnen un sıch
1m Rechtsverkehr bewegen mUssen, als auch der Staat Klöster un Or-
densangehörige 1n dem Rechtsstatus, un: K ın diesem, sehen dard, ın
welchen diese UrC Recht 0n Ordnung der Katholischen Kırche Versetiz
worden S1INd. Für die Klöster selbst geht also die hrliche und wahr-
haftige Gestaltung ihrer Rechtsverhältnisse 1mM staatlichen Bereich gemä
den Eriordernissen des allgemeinen un besonderen Ordensrechtes.
icht irgendwelcher steuerlicher oder sonstiger finanzieller Vorteile —
gecn haben WI1TL uns gutachtlich se1t Jahren mi1t diesem Problem beschäftigt,
sondern prımär aus der Überzeugung, daß den VoN den chemata und
Schablonen des staatlichen Rechts bislang TDn schwer erfaßbaren KO-
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Siern und Ordensleuten 1ın diesem Bereich eine sachgerechte Beurteilung
zuteil werden ann. Es mMUu endlich sowohl ın den Klöstern W1e 1M Staat
miı1t den Konstruktionen un: Fiktionen aufgeräumt werden, deren (7e-
rauch ach d em esefiz der og]1. etzten es ZU acntel. der K1ö-
ster werden Ta un d1ese jedenfTalls ın eıinen uns einnebelt, Cder ıhnen
iıcht gut LU Hier, etzten Endes d1e Wahrhaftigkei geht, dUr-
ten Erwägungen, W as finanzıiell VO.  5 Vorteil oder achtel 1st, nıcht m1t-
sprechen, wOobDel reilich anzumerken 1StT, daß uns die Wahrheit auch
profitabel erscheıint.

I1

KONSEQUENZ DES URTEILS
Zunächst sSe]1 darauf aufmerksam gemacht, daß das Urteil für einen kon-

kreten Fall d1ie Freistellun VO  n der Lohnsteuer erklärt un damıt gesagt
hat, daß die inkünfite, welche der klösterli Verband qauf TUN:' selıner
Gestellung eiINes Ordensangehörigen empfängt, nıcht dem Ordenspriester,
sondern dem 161e F1]4ICH en Verband zuzurechnen selen.
Damıit 1st ugleich aut den gelegentlichen Einwand erwidert, d1ie Hreistel-
lung des Ordensmannes VOonN der Lohnsteuer verstoße die verifas-
sungsmäßıg geforderte Gleichheit er VOTLT dem Gesetz. Es ist ja nicht g_
sagt, daß derartige inkünite steuerirel sel]len; vielmehr sagt das Urteil
nu dalß derartige Einkünifte nicht dem Ordensangehö6örigen uzurechnen
selen Das Urteil sagt, „daß m1 der Freistellun: des Beschwerdeführers
VO  5 der Lohnsteuer iıcht entschieden 1st, ob un w1e der Orden die ihm
aut TUn des Werkvertrages zugeflossenen Entgelte versteuern
Hhat“ Der klösterliche Verband also wird TUr diese Einküni{ite steuerpiIlıch-
ıg Hs steht auf einem anderen Blatt, ob der klösterliche Verband, der 1
Dienste gemeinnütziger, Da  atıger oder kirchlicher Zwecke steht, STeUeEer-
frel ist. Grundsätzlich aber besteht LUr ihn Steuerpf{licht, daß mi1t KOr-
perschaftssteuer und eiIwa auch anderen Abgaben rechnen ist

Wenn das Urteıil,; W1e oben untier 1, dargelegt 1St, icht die ordens-
rechtliche egelunsg, sondern die vertragliche Gestaltung des
Re a1S erne erachtet, dann erg1bt sich AaUus

dem Urteil d1ie außerst wichtige Konsequenz, daß uUuNseIe klösterlichen
erbande NU eben bel1l Gestellung VO  n Ordensangehörigen ertraäge abh-
zuschließen aben, 1ın welchen as vorgegebene ordensrechtliche Verhält-
N1ıS durch die MC Ue vertragli Gestaltung für den Bereich des Steuer-
rechts erheblich gemacht wird
Es ann ıcht eindringlıch TOLZ mancher Verständnislosigkei
für die unbezweifelbaren kirchlichen ormen auf Seiten der Klosterleute
selber eingeschärit werden, daß keinem Ordensangehörigen verstattiet
werden kann, persönlich eınen Arbeitsvertrag einzugehen der SONSLT-
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WI1e durch persönliche Unters  rift Verpiflichtungen Außenstehenden
egenüber einzugehen. Das g1ibt 1ın keinem Falle, auch nıcht WE

vorgegebe WIrd, daß die Unterschrift bloß DFO forma eisten SE1.
Das ist auch nıicht H el Verlagsverfifrägen zulässı
welche TUr gewÖhnlich die Autoren e1INEes Druckwerkes m1t dem erleger
abschließen, welche be]l Ordensleuten aber immer un 1ın jedem VON

den zuständigen rdensobern abzuschließen S1iNnd. EsS dürfte 1ın einNner
schwebenden Steuersache, 1110 der eın Ordensmann für iınkünfte AUuUSs

Schriftstellerei Einkommen- un Umsatzsteuer herangezogen werden
SoLll, VO  5 ausschlaggebender Bedeutung sSe1IN, daß der Pariner des Ver-
Jagsvertrags nicht dieser utor, sondern se1INe Ordensproviınz ist. Das
ständige Finanzgericht hat ın SEINEM Urteil welches allerdings noch icht
rechtskräftig 1st) den Ordensmann freigestellt uUun!| erklärt (FG München
282—286/6J1, un 2—7/ Urteil VO 2

„Der Bes  werdeführer nat sich schon durch den Eıntrıtt ın den
en verpili  et, mı1t se1lner Schaffenskratf dienen. Er 1st,
unabhängig VO  5 seınen Dienstleistungen, durch Se1INn Alımentations-
recht der or den Lebensunterhalt entihoben Deshalb konnte
und mußte die ihm aufgetragene Arbeit verrichten, ohne daß ihm
hieraus eın eigener AÄAnspruch autf die Ertrage AUS dieser Arbeit
wachsen ware. Mit der Fertigstellung des erkes, selen Jeweils
auch 1U  — druckfertige Teilabschnitte, hat der en tatsächlich die
Verfügungsmacht un das Verwertungsrecht rlangt Er hat das
Werk auch verwertet un den Verlagsvertrag abgeschlossen. Rechts-
beziehungen bestehen TD zwıschen d em Verlag und dem en
Nur ihm stand der Anspruch auf Zahlung der „Autorhonorare“ Zı

ih; wurde auch tatsächlich geleistet. Dem Beschwerdeführer
selbst S1INd dagegen aus Se1Ner Tätigkeit keine Ansprüche aut Auto-
renhonorare erwachsen; hat auch nichts empfangen, W as irgend-
W1e Kntgeltcharakter en könnte.“

Als VOL ZzZwel Jahren 1M NSCAIU. das Urteil des Bundessozialgerichtes
VO 20 1960 (S Ordenskorrespondenz 1961 2—9 ın den TLageszel-
tungen die Schlagzeilen lesen „Klosterfrauen arbeitslosenversi-
cherungspflichtig“ da g1ing das zurück auf den unzulässiıgen Vorgang, daß
klösterliche Lehrerinnen sich 1ın Einzeldienstverträgen einer Gemeinde
für den Schuldienst verpflichtet hatten (S Ordenskorrespondenz 1960
82—186) Das Bundessozialgericht hat damals ausgeführt:

„Die Beschäftigung der Schwestern als Lehrkräfte ist eın Beschäft-
tigungsverhältnis 1m Sinne der Sozlalversicherung. Denn S1e werden
nıicht 1M Rahmen ihres Ordens, sondern auf TUn elınes Arbeitsver-
hältnisses mi1t eiInem Drıiıtten tatıg S1ie S1INd diesem egenüber
Arbeitsleistungen verpfli  et un en 1a Anspruch autf ent-
sprechende Vergutiung Im Gegensatz den VO Reichsversiche-
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rungsamt entschıedenen Faäallen vgl 1905 436 und
Herschel, Der Ordensverftrag, BArbBI 1957 (94) handelt sich
1mM vorliegenden KFall nicht darum, daß 1n TankenNnaus oder der-
eICcheN m1T dem en eınen Verirag abgeschlossen hat, durch den
der Orden verpäfli  tet WAar, UrCc selne Schwestern bestimmte A
gaben übernehmen un selnerseits d1ie Schwestern 1M Rahmen
dies Ordens bes  aItl. (hier äge eın Beschäftigungsverhältnis 1
Sınne der Sozlalversicherung vor) 1elmenr sind 1ın dem anhängigen
Rechtsstreit die ertra m11 den Schwestern selbst abgeschlossen.
Es handelt sich Einzeldienstveriträge, wobel die Vergutung ach
der 'TO testgelegt wurde. )1esE Verguütung steht auch sıch den

CCSchwestern

Es g1bt HR ganz außergewöhnliche un wahrha seltene Fä  e, m1
eliner besonderen rma se1ltfens des höheren Ordensoberen als _

au betrachtet werden kann, daß eın Ordensangehöriger ZU Abschluß
e1INes Dienstvertirages ermächtigt werden könnte. Wır denken P

den Fall, eın Ordensangehöriger 1n Deutschland staatlicherseits ZADL

Universitätsprofessor berufen werden soll 1er 1st eindeutig das KOon-
1 e1Nes einzelnen Mannes, unabhäng] VO  > selner Eigenschaft als Or-
denperson, VO Staat ıLa} AÄnspruch SECNOM: y daß 188821  ®) iıcht gut mıiıt der
Überlegung operlıeren kann, der Orden übernehme eiINe Leistung un —

bringe S1e durch, gegebenenfTalls auswechselbare, Ordensmitglieder Dies
aber 1st eın urchaus exzeptioneller Fall, der 1m Rahmen dieser Darle-
Sung nicht berücksıchtigen 1St, dem eiINZ1g folgendes ist
WEeNn eın klösterlicher Verband einer derartigen Inanspruchnahme elines
Mitglieds zustimm(t, dann muß eben auch ın autf nehmen, daß dieses
Ordensmitglie VO Staat nicht anders a 1S andere Staatsdiener betrachtet
un: emgemä mıiıt der Lohnsteuer belegt wird wiewohl auch ın
diesem Falle d1ie kirchenrechtliche egelun des Call. 580 atz greift,
daß dieser Ordensmann, W 3as erwirbt, nıcht TUr sich, sondern für seinen
Verband erwirbt und alsO persönliche Einkünite icht hat Wır hätten also
keinen NLa den Jletztgenannten Sonderfall AaUuS der allgemeınen KRege-
lung uszuklammern, mMuUussen d1ies aber un nachdem das FH-Urteil VO.

ıal 1962 icht aut die ordensrechtlichen Verhältnisse, sondern auf den
abgeschlossenen Verirag abstellt, e1nNn derartıger Gestellungsverftrag
aber 1m Sonderfall des Universitätsprofessors bel keiner deutschen ntier-
richtsverwaltung pra  ikabel se1in dürtfte.

Die Ordensleitungen mUüssen also n ıd
g Im Anhang unserem Artikel bieten

WI1ITLr ein1ıge Muster solcher orgäange, bel deren Formulierung WITLr dankbar
der Bemühung UuUNSeres Mitarbeiters, des Dr Bernward

M, gedenken. Aus steuerrechtlichen Gründen
WwI1ird geboten Se1N, auch bel schon Jängst bestehenden derartigen An
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Deitsverhältnıssen 1U nach Art jener,
W1e S1Ee 1n anliegenden ustern enthalten SiNd, schliebßen

Als weltere wichtige Konsequenz erg1ibt sich d1ie rage, b d1ie außer-
klösterlichen Arbe1  eber nunNmMeEehr veranlassen se]ıen, bel Ordensleuten
VO Lohnsteuerabzug abzusehen. Wır :'Der das Ungestum mancher
Ordensökonomen und Steuerberater, mıiıt dem S1e bald ach Urteilserla
derartige Anträge stellten, EeLWAaSs verwundert, icht Tl U  r we1l WITL die
Aussage des FH-Urteils VO TI 1962 keineswegs weitgehend VelLl-

stehen konnten, als 1er an sCNOMMEN War, sondern auch we1ıl WITF, die WI1r
jJahrelang ohne Unterstützung VO  ; se1lten der melsten Ordensökonomen
diesen Kampf gekämp aben, das Vertirauen beanspruchen möchten, daß
WI1r uns auch i d1ie welteren Konsequenzen dieses Urteils bemühen WL -

den Es hat ja doch keinen Wert, WeNnNn HU der e1Ne oder andere „Arbeit-
geber“ veranlaßt wird, VO Lohnsteuerabzug abzusehen, während 1mM
übriıgen die alte Praxıs weitergeführt WITrd. Wır S1N.d bemüht, e1InNne allge-
meılne egelung durch das Bundesfinanzministerium veranlassen un
WI1r S1iNnd auch davon ın Kenntnis gesetzt, daß die Lohnsteuerreferenten
saämtlicher euts  er Länder gelegentlich eıner Konferenz 1 Oktober 1962
sich mi1t dieser E befaßt un e1inNne generelle egelun ın einem durch-
aus gunstıigen alımuml 1Ns Auge gefaßt en Es 1sST Ja S daß C1e staatlıche
Finanzverwaltung Von sich AaUus bereits die Konsequenzen AaUuS Trieılen des
Bundesfinanzhofs zieht Im Augenblick a1sS0O 1sST VO  ; der  ellung VON

zelanträgen aD zı seNWenNn: Grundsätzlich und [Nan MU. das
auch VO Standpunkt des Kirchenrechts aus ist die vorliegende
erichtsentscheidung 0N ÄG fÜür den behandelten HFall anwendbar. un
welche Konsequenzen VO  ; der staatlichen Finanzverwaltung Cdaraus DE-=-

werden, muß 1mM Augenblick, füntf Monate nach dem Urteil,;
Fairneß unsererseits abgewartet werden, zumal versichert werden kann,
daß EeLWAaSs geschie

Es annn uns natürlich nicht entgehen; daß NSeTr®e Ökonomen Sanz m1T
EC| d1ie ra tellen, W1€e L denn, WEeNnNn die VO kirchenrechtli  en
Standpunkt aus selbstverständliche Konsequenz AUS dem BFH-Urteil VO.

1962 gezogen wird, mi1ıt der RUCKErSTattunNg el D@=
zahlter IL NRNSTtTeuer stehe ema 1592 Abs erl1ıisc der
Rückerstattungsanspruch HUr 1el bezahlte Lohnsteuer, WwWenn iıcht bis
ZU Ablauf des Kalenderjahres, das auf qCie Entrichtung OLST, geltend
gemacht WIrd. Der bis ZU S 1962 geltendgemachte Erstattungsan-
spruch ann a 1SO nicht TDn für die Lohnsteuer 1962, sondern auch TUr die
Lohnsteuer des Jahres 1961 geste werden. für die fIrüheren Jahre
Erstattungen 1n Frage kommen, ist erst noch untersuchen. KFur den
Augenblick jedenfalls raten WIFr: nicht noch inzwischen e1inNne entspre-
chende egelung VO  [ se1ten der staatlichen Finanzverwaltung rIOolgt, so1l
vorsorglich unter ‚ezugnahme autf Cdas H-Urteil VO I6l 1962
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dem S 1962 RücCKkeTStTatiunHSSan rag geste werden.
Derartige Anträge sind Da nıcht be1l den Arbeitgebern, sondern el
den zuständigen Fın anzamlfilern tellen, und War VO  a der
juristischen klösterlichen Persönlichkeit DZW. deren Rechtsvertreter, W1€e
Provinzial Ooder Ökonom), welcher Pariner des mündlichen oder T1It=
chen Gestellungsvertrages ist.

AT TUNn: des Wortlautes des Urteils des undesfinanzho{is VOIN 11l
1962 mMuß allerdings damıt gerechnet werden, daß die staatliche Finanz-
verwaltung e1iINe Kuckerstattiung blehnt {Ur d1ie Zieit, lın der eın schriit-
licher Vertrag bestanden hat Daraus erg1ıbt sich einerseıts erscheınt
ringlich, 1gSs derartfiige VeTttr äge ließen, VOINl

denen gemä der Au{ffassung des BEH allein die Lohnsteuerfreiheit be-
wirkt WwIrd; andererseıts mußte bezüglıch der bisher estandenen Taktı-
schen, vielleicht aber nıicht vertraglich geregelten Gestellungsverhältnisse,

die Finanzverwaltung dafür die Lohnsteuer{freiheıit verneint, erneut
der SWwWe beschrıtten werden, e1INe arende richterliche Entschel-
dung herbeizuführen Dazu allerdings ermuntern, sehen WI1r 1mM A
genblick keine Veranlassung, WI1ITr verwelısen 1M Gegenteil aut das große
Risiko e1inNnes solchen Rechtsmittelgebrauchs.
Im An bieten WI1r ein1ıge Muster VO  - Ver{tiragen, wı1ıe S1E notwen-
d1ig erscheinen, dem Ordensrecht auch 1 steuerlichen Bereich Geltung

verschaffen. Die Begegnung der Klöster mıT der Welt ist anges! der
heutigen Gesetzesperfektion schwieriger geworden. Bel unNs 1n Deutsch-
land bestehen manche Gestellungsverhältnisse 1MmM klösterlichen Bereich
länger als e1in Jahrhundert; S1e en funktioniert, bestens funktioniert,
trotzdem Na  5 V1eliaCl| vergeblich nach elINer vertraglichen rundlage
sucht Das en gute Zeiten! Es 1st aber wecklos, diesen nachzutrauern.
Das Leben ın der eutigen Massenwelt macht IC eben auch 1ne größere
Verrechtlichun und eiINe differenziertere paplerene Fıxlerung notwendig.
Das muß 1INan hinnehmen. Und 1Nan dart dabel, ber den konkreten An-
laß hinaus, übrigens nicht übersehen, daß vertragliche egelungen auch
dem Frieden dienen. | S geht Ja be]l diesen Verträgen ıcht T  E jene
Klarstellung der Rechtsverhältnisse, welche den SsSos. „Einkünften“ der
Ordensleute die ichtige Beurteilung sichert. In den Verftfraägen ist och
mehr regeln, W as den Beteilı  en SONSLT unklar ware Man braucht ber
viele IN icht streıten, WeNn sS1e vertraglich erege s1ind. ber
viele INn aber wird gestritten, we:il INa  5 keine oder höchstens eELWwWale
mit mangelnder Umsicht geschlossen hat. Man denke er icht gering
VO  5 Vertirägen, d1ie wohlüberlegt formuliert un abgeschlossen worden
sind. Fuür S1E gilt Opus iustitiae pax! AT deutsch SC  1e. gute rirage,
ann habt ihr weniger streiten.
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Mauster “CVoN Vertragen
Wiır hileten 1mM 1olgenden einige Muster VO.  S Verträgen, In denen der stieuerT-
TrecC|  ıchen Situation, WIeEe SIE UrcC das FH-Urteil VO. Ü 1962 gegeben IstT,
echnung WITd. Es versteht sich VO.  > selbst, daß diese Muster NULI einen
gewissen Rahmen abgeben Beım einzelnen Vertragsabschluß können noch we1l-
lere Bestimmungen aufgenommen der manche Bestimmungen uch lallengelassen
werden. DIie In der Erzdiözese oln heIı Übertragung VO.  - Klos térpfarreien In Ge-
rauch heimndlichen erträge, veroölfentlicht un interpretier VO  i Prol. D
Heinrich Flatten, 2N: Festschrıi ardına Frings „Die Kırche un Ahre
mier un Stande oln 140—160, erscheinen UNS elinerseıts umfang-
CR iInsolern N1ICH nOt1g Ist, Bestimmungen des allgemeıinen kirchlichen Rechts
In solche erträge aufzunehmen, andererseits In einiıgen Formulierungen g'
des FH-Urteils VO. 11 1962 anderungbedürtftig, wobhel TEeUNNC alle Prie-
sterorden auf diese schr instruktiven Ausführungen her „Klosterpfarreien 1Im
Erzbistum Koln“ hingewiesen werden.

MUSTER VERIRAÄAGES BISTUM UND

Zwischen dem Bıstum veriretien durch
(1im iolgenden kurz „Bıstum “ gehei 'en)un! dem Provinzialat der verireten durch
(1im folgenden kurz „Ordensgesellschaft“ geheißen)

wIrd nachstehender Vertrag geschlossen.

Die Ordensgesellschaft stellt dem Bistum eınen Ordenspriester IUr den Pfarrdiens
zur . Verfügung.

In persönli  er un: ordensmäßiger Hinsicht Dbleibt der Ordenspriester seinem (Or-
densobern unterstellt Er kann er VO  - seinem Ordensoberen abberufen un!:
urcd einen anderen Ordenspriester ersetzt werden (can 4A54
edoch soll Del einem s seitens der Ordensgesellschaft auft die seelsorglichen
Belange die gebührende Rücksichtq werden, 1nNne rechtzeitige bstim-
INUNG mıt dem Bıstum erfolgen und 1ne ANYEMESSECNEC Tist, in der ege nicht
unter wel Monaten, eingehalten werden.

$ 2
Die kirchenrechtlichen Bestimmungen, insbesondere des arr- un des Ordens-
re‘  S, bleiben VO dieser Vereinbarung unberührt un SInd VO  ; beiden ertrags-
parinern eachien. Die Ordensgesellschaft verpflichtet den jeweiligen bereit-
gestellten rdenspriester, seinen Dienst unter Beachtung der ın eiracCc| kommen-
den kirchlichen Vorschriften und W eisungen des Ortsordinarius und, der (Dr-
denspriester nicht mıit der Leitung einer selbständigen Seelsorgstelle beauftragt
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1ST, nach den Weisungen des Leıiters der Seelsorgsstelle als unmittelbaren dienst-
liıchen V orgesetzten verrichten.

ÖO
Das Bıstum stellt direkt der über die Kirchengemeinde, 1n welcher der Ordens-

priester Dienst tut, der Ordensgesellschaft Tur den abgestellten Ordenspriester ıne

Wohnung. Fur den Fall, daß die Ordensgesellschaft diese Wohnung ın einem

denseigenen Gebaude ZU Verfügung stellt, wWwIrd hierfür ıne Vergütung gezahlt,
die ZA0T Zn des Vertragsabschlusses aul DIO ona festgesetz wIird.

DIie Ordensgesellschaft, der die orge iür den Unterhalt des Ordenspriesters ın

gesunden w1ıe 1ın en un kranken agen verbleibt, erhaält VO. Bistum einen fe-

sten Betrag, der sowohl IUr den Unterhalt des Ordenspriesters als auch als SsSo

Ordensabgabe estiimm ST Dieser Betrag wird ZUI eıt des Vertragsabschlusses
aul monatlıchist, nach den Weisungen des Leiters der Seelsorgsstelle als unmittelbaren dienst-  lichen Vorgesetzten zu verrichten.  8& 3  Das Bistum stellt direkt oder über die Kirchengemeinde, in welcher der Ordens-  priester Dienst tut, der Ordensgesellschaft für den abgestellten Ordenspriester eine  Wohnung. Für den Fall, daß die Ordensgesellschaft diese Wohnung in einem Or-  denseigenen Gebäude zur Verfügung stellt, wird hierfür eine Vergütung gezahlt,  die zur Zeit des Vertragsabschlusses auf ... DM pro Monat festgesetzt wird.  Die Ordensgesellschaft, der die Sorge für den Unterhalt des Ordenspriesters in  gesunden wie in alten und kranken Tagen verbleibt, erhält vom Bistum einen fe-  sten Betrag, der sowohl für den Unterhalt des Ordenspriesters als auch als sog.  Ordensabgabe bestimmt ist. Dieser Betrag wird zur Zeit des Vertragsabschlusses  auf monatlich ... DM festgesetzt; eine etwaige Erhöhung oder Kürzung folgt der  jeweiligen Veränderung in den Gehältern der Seelsorger. Dieser Betrag wird mo-  natlich an die Ordensgenossenschaft auf ein von ihr zu benennendes Konto über-  wiesen.  Für den Fall, daß der Unterhalt direkt vom Bistum oder über eine Kirchengemeinde  oder eine kirchliche Einrichtung gewährt wird, wird die oben vereinbarte monat-  liche Leistung des Bistums um den diözesanüblichen Satz für freie Station, zur  Zeit des Vertragsabschlusses monatlich ... DM, gekürzt. Der Kürzungsbetrag wird  jener Stelle ausgezahlt, welche die freie Station gewährt.  $ 4  Zwischen den Vertragspartnern besteht Einverständnis, daß der Ordenspriester  1. alljährlich für die geistlichen Ubungen und die Erholung insgesamt ... Wochen  vom Pfarrdienst freigestellt wird; die zeitliche Festsetzung erfolgt im Einver-  nehmen mit dem Kkirchlichen Dienstvorgesetzten und der kirchlichen Aufsichts-  behörde;  2  im Falle seiner Erkrankung noch für längstens zwei Monate als abgeordnet be-  trachtet wird.  In beiden Fällen wird innerhalb dieser Zeit die Vergütung an die Ordensgesell-  schaft weiterbezahlt.  Im Falle der Erkrankung des Ordenspriesters wird die Ordensgesellschaft nach  Möglichkeit eine Vertretung besorgen; für die Bereitstellung des Vertreters gelten  die Bestimmungen der $8$ 1-—3 entsprechend.  85  Im besonderen wird vereinbart:  Entweder in diesem Paragraphen oder aber auch in einer Anlage sollen die  besonderen Verhältnisse und Aufgaben geregelt werden.  Insbesondere wird, wenn eine Kirche Kloster- und Pfarrkirche zugleich ist,  erforderlich, die Kloster- und die Pfarrgottesdienste sowie die entsprechen-  den Verantwortlichkeiten des Hausoberen und des Pfarrers festzulegen;  auch die Vermögensverwaltung ist zu regeln, zumal bezüglich der Pfarr-  kirchenstiftung vielfach landesrechtliche Vorschriften zu beachten sind,  317festgesetzi; ıne etwalge Erhöhung der Kürzung olg der

jeweiligen Veränderung 1n den Gehaltern der Seelsorger. Dieser Betrag wird >

natlıch die Ordensgenossenschait aut e1n VO  . ihr benennendes ONO über-

wlıesen.
Fuür den Fall, daß der Unterhalt direkt VO. Bıstum der üuber ine Kirchengemeinde
der iıne kirchliche Einrichtung gewährt wird, wird die ben vereinbarte monat-

liche EeISTUN! des B1ıstums den diözesanüblichen Satz für freje Station, ZUI

Ze des Vertragsabschlusses monatlıch gekürzt Der Kürzungsbetrag wird

jJener Stelle ausgezahlt, welche die Ireie Statiıon gewährt

d 4
Zwischen den Vertragspartinern besteht Einverständnis, daß der Ordenspriester

alljährlich für die geistlichen Übungen und die rholung insgesamtist, nach den Weisungen des Leiters der Seelsorgsstelle als unmittelbaren dienst-  lichen Vorgesetzten zu verrichten.  8& 3  Das Bistum stellt direkt oder über die Kirchengemeinde, in welcher der Ordens-  priester Dienst tut, der Ordensgesellschaft für den abgestellten Ordenspriester eine  Wohnung. Für den Fall, daß die Ordensgesellschaft diese Wohnung in einem Or-  denseigenen Gebäude zur Verfügung stellt, wird hierfür eine Vergütung gezahlt,  die zur Zeit des Vertragsabschlusses auf ... DM pro Monat festgesetzt wird.  Die Ordensgesellschaft, der die Sorge für den Unterhalt des Ordenspriesters in  gesunden wie in alten und kranken Tagen verbleibt, erhält vom Bistum einen fe-  sten Betrag, der sowohl für den Unterhalt des Ordenspriesters als auch als sog.  Ordensabgabe bestimmt ist. Dieser Betrag wird zur Zeit des Vertragsabschlusses  auf monatlich ... DM festgesetzt; eine etwaige Erhöhung oder Kürzung folgt der  jeweiligen Veränderung in den Gehältern der Seelsorger. Dieser Betrag wird mo-  natlich an die Ordensgenossenschaft auf ein von ihr zu benennendes Konto über-  wiesen.  Für den Fall, daß der Unterhalt direkt vom Bistum oder über eine Kirchengemeinde  oder eine kirchliche Einrichtung gewährt wird, wird die oben vereinbarte monat-  liche Leistung des Bistums um den diözesanüblichen Satz für freie Station, zur  Zeit des Vertragsabschlusses monatlich ... DM, gekürzt. Der Kürzungsbetrag wird  jener Stelle ausgezahlt, welche die freie Station gewährt.  $ 4  Zwischen den Vertragspartnern besteht Einverständnis, daß der Ordenspriester  1. alljährlich für die geistlichen Ubungen und die Erholung insgesamt ... Wochen  vom Pfarrdienst freigestellt wird; die zeitliche Festsetzung erfolgt im Einver-  nehmen mit dem Kkirchlichen Dienstvorgesetzten und der kirchlichen Aufsichts-  behörde;  2  im Falle seiner Erkrankung noch für längstens zwei Monate als abgeordnet be-  trachtet wird.  In beiden Fällen wird innerhalb dieser Zeit die Vergütung an die Ordensgesell-  schaft weiterbezahlt.  Im Falle der Erkrankung des Ordenspriesters wird die Ordensgesellschaft nach  Möglichkeit eine Vertretung besorgen; für die Bereitstellung des Vertreters gelten  die Bestimmungen der $8$ 1-—3 entsprechend.  85  Im besonderen wird vereinbart:  Entweder in diesem Paragraphen oder aber auch in einer Anlage sollen die  besonderen Verhältnisse und Aufgaben geregelt werden.  Insbesondere wird, wenn eine Kirche Kloster- und Pfarrkirche zugleich ist,  erforderlich, die Kloster- und die Pfarrgottesdienste sowie die entsprechen-  den Verantwortlichkeiten des Hausoberen und des Pfarrers festzulegen;  auch die Vermögensverwaltung ist zu regeln, zumal bezüglich der Pfarr-  kirchenstiftung vielfach landesrechtliche Vorschriften zu beachten sind,  317ochen
VO Pfiarrdıens freigestellt WITd; die zeitliche Festsetzung erfolgt 1mM FEinver-

nehmen mı1t dem kirchlichen Dienstvorgesetzien un! der kirchlichen Aufsichts-
behörde;
1 seiner Erkrankung noch IUr Jängstens wel Monate als abgeordnet be-

rachie wird.
In beiden Fäallen wird innerhal dieser Zeit dıe Vergütung die Ordensgesell-
schait weiterbezahlt
Im der Erkrankung des Ordenspriesters wird die Ordensgesellschaft nach

Möglichkeit ıne Vertreitung besorgen; für dıe Bereitstellung des Vertreters gelten
dıe Bestimmungen der SS 1=—3 entsprechend.

Q 5
Im besonderen wWwIrd vereinbart:

nNniweder In diesem Paragraphen der Der auch In einer Anlage sollen dıe

hesonderen Verhältnisse un ulgaben geregelt werden.

Insbesondere wird, WEl ıne irche Kloster- und Pfarrkirche zugleich Ist,
erforderlich, die Kloster- un die Pfarrgottesdienste sowle die entsprechen-
den Verantwortlichkeiten des Hausoberen un des Piarrers festzulegen;
uch diıe Vermögensverwaltung ist regeln, zumal ezüglı: der arr-

kirchenstittun vielfach landesrechtliche Vorschriften beachten sind.
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FEs wird ausdruüucklich erwäahnt, daß der Akt der Übertragung der Anver-
TAaUUNG einer Piarrei e1n Kloster NICIH In vorstehendem Vertrag
geln Ist, da siıch hıer den die Personen hbetreitenden Gestellungsver-
LTAG handelt Es hraucht er hei diesem Vertragsabschluß uch NICH he-
rücksichtigt werden, daß dıe Übertragung der Anvertrauung eilner
Piarrei eın Kloster der Genehmigung der obersten Ordensleitung un
des eiligen Stuhls hedart

$ 6
Dieser Vertrag gılt auft unbestimmte Zeit Er kann VO beiden Vertragspartnern
Za der Z 31 einNes jeden Jahres mi1t einer S VO.  - Monaten JE-
kündigt werden.

dieser Vertrag als nachträgliche egelung einer hereits hestehenden
Gestellung geschlossen WIrd:

Dieser vorliegende Vertrag uüuüberniımmt und regelt clie bisher bereits bestehende
Rechtsbeziehung zwıschen Bıstum un Ordensgesellschaft ın Hinsicht auf die Seel-

sorgsstelle ın

Q 7
Dieser Vertrag wird zweifach gefertigt; Je eipe Ausfert1gung erhalten die Ver-
LTagspariner, Fıne Vertragsabschrift erhält Ccie Kirchengemeinde, ın der der Or-
denspriester at1g ist.
ESs folgen
OUrt, atum un Unterschrift der Vertragspartner,

B7

USIER NEM PRIESTERORDEN UND NEM
WESTERN-MUTTERHAÄAUS

Zwischen dem Provinzialat der Kongregation der vertreten uUrCcH
(1m folgenden kurz „Schwesternschalit“” geheißen)

und dem Provinzialat des ordens 1n vertreten Hr
(1im folgenden kurz „Ordensprovinzlalat” geheißen)

wird nachstehender Vertrag gesSChlossen.

Das Ordensprovinzialat stellt der Schwesternschaft als Hausgeistlichen 1n deren
Kloster einen Ordenspriester AA Verfügung.
In persönlicher un ordensmäßiger Hinsicht bleibt dieser Ordenspriester seinen
Ordensoberen unterstellt Er kann er C seinen Ordensoberen abberufen un!
UrcCi einen anderen Priester ersetzt werden. Das rdensprovinzlalat wird auf die
seelsorglichen Belange der Schwesternschalit gebührende Rücksicht nehmen un!
bei einem echsel des Hausgeistlichen rechtzeitige Abstimmung der beider-
selitigen Interessen bemüuüht se1in.
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Ö Z
Die kirchenrechtlichen Bestimmungen ]jedweder Art bleiben VO  b dieser Vereinba-
TUNng unberührt un werden VO.  5 beiden Vertragspartnern eingehalten Das Or-
densprovinzlalat verpflichtet den jeweils bereitgestellten ater, seinen Dienst
ter Beachtung cder ın eiracCl kommenden kırci  ıchen Vorschriften, sel]len sS1e all-
gemeinrechtlicher der diOozesaner atur, verrichten.

$ 3
Dem Hausgeistlichen obliegen olgende uIigaben:

Es O1lg Aufzählung der täglichen, wöchentlichen, monatlichen un alljähr-
lichen Dienste gewÖhnlicher der außérgewöhnlicher Art

d 4
Das Ordensprovinzialat, dem Clie orge für den Unterhalt des Priesters ı1n s
den w1ıe ın en un kranken agen verbleibt, erhält uUurci die chwesternschaft
eıinen festen Betrag, der sowohl TÜr den Unterhalt des Paters un uch als So
Ordensabgabe esiimm ST Dieser Betrag wird Z Zeit des Vertragsabschlusses
auf monatlich$& 2  Die kirchenrechtlichen Bestimmungen jedweder Art bleiben von dieser Vereinba-  rung unberührt und werden von beiden Vertragspartnern eingehalten. Das Or-  densprovinzialat verpflichtet den jeweils bereitgestellten Pater, seinen Dienst un-  ter Beachtung der in Betracht kommenden kirchlichen Vorschriften, seien sie all-  gemeinrechtlicher oder diözesaner Natur, zu verrichten,  8 3  Dem Hausgeistlichen obliegen folgende Aufgaben:  Es folgt Aufzählung der täglichen, wöchentlichen, monatlichen und alljähr-  lichen Dienste gewöhnlicher oder außérgewöhnlicher Art.  $& 4  Das Ordensprovinzialat, dem die Sorge für den Unterhalt des Priesters in gesun-  den wie in alten und kranken Tagen verbleibt, erhält durch die Schwesternschaft  einen festen Betrag, der sowohl für den Unterhalt des Paters und auch als sog.  Ordensabgabe bestimmt ist. Dieser Betrag wird zur Zeit des Vertragsabschlusses  auf monatlich ... DM festgesetzt; eine etwaige Erhöhung oder Kürzung folgt der  jeweiligen Veränderung in den Gehältern der Seelsorger. Dieser Betrag ist auf ein  von dem Ordensprovinzialat zu bezeichnendes Konto jeweils im laufenden Monat  zu überweisen.  Dem Ordenspriester wird von der Schwesternschaft im genannten Kloster bei freier  Station eine Wohnung zur Verfügung gestellt,  $ 5  Zwischen den Vertragspartnern besteht Einverständnis, daß der Ordenspriester  f  alljährlich für die geistlichen Übungen und die Erholung insgesamt ... Wochen  von seiner Dienststleistung freigestellt wird; die zeitliche Festsetzung erfolgt  im Einvernehmen mit der Hausoberin;  Z  im Falle seiner Erkrankung noch für längstens 2 Monate als abgeordnet be-  trachtet wird.  In beiden Fällen wird innerhalb dieser Zeit die Vergütung an das Ordensprovin-  zialat weiterbezahlt.  Dieses wird im Falle der Erkrankung des Ordenspriesters nach Möglichkeit eine  Vertretung besorgen. Für die Bereitstellung des Vertreters gelten die Bestimmun-  gen $$ 1—4 entsprechend.  $ 6  Dieser Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Er kann von beiden Vertragspartnern  zum 30, 6. oder zum 31. 12. eines jeden Jahres mit einer Frist von drei Monaten  gekündigt werden.  Falls' dieser Vertrag als nachträgliche Regelung einer bereits bestehenden  Gestellung geschlossen wird:  Dieser vorliegende Vertrag übernimmt und regelt die bisher bereits bestehende  Rechtsbeziehung zwischen Schwesternschaft und Ordensprovinzialat in Hinsicht  auf die Hausgeistlichenstelle in ...  8319iestgesetzt; 1ıne etwalge rhöhung der KÜrzung O1lg der
jeweiligen Veränderung 1n den Gehältern der Seelsorger. Dieser Betrag ist auft eın
VO dem Ordensprovinzlalat bezeichnendes ONtLO ]Jeweils 1mM laufenden ona

überwelsen.
Dem rdenspriester wiıird VO der Schwesternschafit 1mM genannten Kloster bei freier
Station iıne Wohnung A Verfügung gestellt,

o
Zwischen den Vertragspartnern esieh Einverständnis, daß der Ordenspriester

alljährlich Tur die geistlichen Übungen un!' die rTholung insgesamt Wochen
VO. seiner Dienststleistung Ireigestellt wIird; die zeitliche Festsetzung erfolgt
1 Einvernehmen miıt der Hausoberin;:
1 seiner Erkrankung noch für Jangstens Monate als abgeordnet be-
Tachtie wird.

In beıden Fallen wird innerhalb dieser Zeit die Vergütung das Ordensprovin-
zialat weiterbezahlt
Dieses wird 1mMm der Erkrankung des Ordensprliesters nach Möglichkei iıne
Vertretung besorgen. Fur die Bereitstellung des Vertreters gelten die Bestimmun-
yen 8Q — entsprechend.

$ O
Dieser Vertrag gilt auf unbestimmte Zeiıt. Er kann VO  - beiden Vertragspartnern
Z der ZAU 31 e1iInes jeden Jahres mit einer T15 VO.  _ drei onaten
gekündigt werden.

dieser Vertrag als nachträgliche Regelung einer hereıts hbestehenden
Gestellung gesCcChliossen WIrd:

Dieser vorliegende Vertrag übernimmt un regelt die bisher bereits bestehende
Rechtsbeziehung zwischen chwesternschalit und Ordensprovinzialat ın Hinsicht
auf die Hausgeistlichenstelle ın
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S f
|eser Vertrag wird zweifach gefertigt; Je ıne Ausfert1gung erhalten die Ver-

tragspariner. Vertragsabschriften werden dem Kloster un: dem Hausgeistlichen
ausgehändigt
Es iolgen
OT, Datum und Unterschri{it der Vertragspariner.

LA

USIER ST.  EN BEHORDE DER
UND KLOSTERLICHEN VERBAND

Zwischen der Unterrichtsverwaltung er J u;tizverwaltung) des Landes

vertireien A
zwischen der vertreien durch

(1Im folgenden kurz 4 geheißen)
un dem Proviınzlalat des Oordens ın veriretien durch

(im folgenden kurz „Provinzlalat” geheißen),
wird untier ezugnahme au{f Gesetz, Verordnung der sonstwıe einschlägıgen Be-

stiımmungen des betreifenden Landesrechts) folgender Verirag abgeschlossen.

Das Provinzilalat verpflichtet Ssich, WACO)) ab folgende Leistungen erbringen:
Es OIg die nahere Bezeichnung der Auigabe, WIe Abhaltung VOoNnNn

Religionsstunden In der Verbandsberuitsschule
seelsorgliche Betreuung der katholischen Geiangenen der Halflftanstalt
bernahme der Krankenpilege 1m TtTankKenAaus
Seelsorge Hhel Polizeil, Heil- und Pilegeanstalt uUuSs

O Z
Zur Erfüllung der vorbezeıichneten ufgaben stellt das Provinzlalat e1n itglie

Mitglieder) se1ıner Provınz Z Verfügung, welches nach den einschlägigen Be-

stiımmungen ZULI Dienstleistung geeigne ISt; der Eignungsnachweis wird durch

Vorlage der entsprechenden Unterlagen erbradcdl Das Z Dienstleistung abgestellte
Ordensmitglied M ın kein Dienst- un! Arbeitsverhältniıs

d& 3
Der Aufigabenkreis dieses Geistlichen ergibt sich QUuUs

Hier ind anzugeben die entsprechenden Stellen der Schulordnung, der
Strafvollzugsordnung UsSs der ist diıeser Stelle auftf Ine als Anlage
beigelugte Dienstanweilsung eZug nehmen.

d 4
Leistungspflichtig ist das Provinzlalat, verantwortlich vertreien durch den die) je-
weiligen Provinzlal (-oberin). Fuüur die Erbringung der Dienstleistung Uurcl das

3HM)



Ordensmitglied erhalt das Provinzlalat als Vergutiung den Betrag, den iıne 45-

Jahrıge Ordensperson erhalten würde, wenn S1e untier EinstuIung ın die ergu-
LUNgS  DOrdensmitglied erhält das Provinzialat als Vergütung den Betrag, den eine 45-  jährige Ordensperson erhalten würde, wenn sie unter Einstufung in die Vergü-  tungsgruppe ... des BAT (oder der TOA) in einem Dienstverhältnis stünde, zuzüg-  lich eines Aufschlags von 10 °%o zur Abgeltung der Alters-, Krankheitsversorgungs-  lasten und der sonstigen Kosten, für die das Provinzialat aufzukommen hat. Die  übrigen Bestimmungen des BAT (oder der TOA) finden keine Anwendung. Die  Sozialversicherungspflicht entfällt gemäß AnVNG $ 2 n. 7, $172 n. 4 ROV. Die  Vergütung wird vierteljährlich zur Quartalsmitte bezahlt.  8 5  Zwischen den Vertragspartnern besteht Einverständnis, daß das Ordensmitglied  1  alljährlich für seine Erholung und die Erfüllung von Ordensverpflichtungen  insgesamt  Wochen freigestellt wird; die zeitliche Festsetzung erfolgt im  Einvernehmen mit ... (Schulleiter, sonstige Dienstvorgesetzte);  im Falle seiner Erkrankung noch für längstens 6 Wochen als abgeordnet be-  trachtet wird.  In beiden Fällen wird innerhalb dieser Zeit die Vergütung an das Provinzialat  weiterbezahlt.  & 6  Das Provinzialat verpflichtet sich, das zur Verfügung gestellte Ordensmitglied zur  Einhaltung der für die Dienstleistung einschlägigen Vorschriften anzuhalten; es  wird Dienstpflichtverletzungen auf Antrag ahnden und nötigenfalls das beauf-  tragte Ordensmitglied auswechseln.  &F  Das Provinzialat kann das abgestellte Ordensmitglied zurückrufen und durch ein  anderes ersetzen. Zur Sicherung der Kontinuität der Dienstleistung wird das nur aus  entsprechenden Gründen geschehen; der Vertragspartner wird hiervon einen Monat  vorher informiert werden, falls nicht in beiderseitigem Einvernehmen ein schnel-  leres Vorgehen gerechtfertigt erscheint.  $ 8  in Kraft, Er kann von  Dieser Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit und tritt am  beiden Vertragspartnern unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum  Quartalsende gekündigt werden.  Falls dieser Vertrag als nachträgliche Regelung einer bereits bestehenden  Gestellung geschlossen wird:  Dieser vorliegende Vertrag übernimmt und regelt die bisher bereits bestehende  Rechtsbeziehung zwischen der  verwaltung und dem Provinzialat in Hinsicht  auf die oben bezeichnete Dienstleistung.  Dieser Vertrag wird zweifach gefertigt; je eine Ausfertigung erhalten die Ver-  tragspartner; Vertragsabschriften erhalten  Es folgen  Ort, Datum und Unterschrift der Vertragspartner.  321des BAT S der TOA) 1n einem Dienstverhältnis stünde, ZUZUG-
liıch e1ines Au{fschlags VO  b 0/9 AD Abgeltung der Jters-, Krankheitsversorgungs-
lasten un: der sonstigen Kosten, für die das Provinzlalat aufifzukommen Mat Die

übriıgen Bestimmungen des BAT oder der TOA) iinden keine nwendung. Die

Sozialversicherungspflicht en gemä A N F 172 ROWV. Die

Vergutung wird vierteljährlich ZUL Quartalsmitte bezahlt.

09
Zwischen den Vertragspartinern besteht Einverständnis, daß das Ordensmitglie:

alljährlich ur SeEINE rholung un die Erfüllung VO Ordensverpflichtungen
insgesamt en freigestellt wird; die zeitliche Festsetzung erTfolgt 1M
Einvernehmen mitOrdensmitglied erhält das Provinzialat als Vergütung den Betrag, den eine 45-  jährige Ordensperson erhalten würde, wenn sie unter Einstufung in die Vergü-  tungsgruppe ... des BAT (oder der TOA) in einem Dienstverhältnis stünde, zuzüg-  lich eines Aufschlags von 10 °%o zur Abgeltung der Alters-, Krankheitsversorgungs-  lasten und der sonstigen Kosten, für die das Provinzialat aufzukommen hat. Die  übrigen Bestimmungen des BAT (oder der TOA) finden keine Anwendung. Die  Sozialversicherungspflicht entfällt gemäß AnVNG $ 2 n. 7, $172 n. 4 ROV. Die  Vergütung wird vierteljährlich zur Quartalsmitte bezahlt.  8 5  Zwischen den Vertragspartnern besteht Einverständnis, daß das Ordensmitglied  1  alljährlich für seine Erholung und die Erfüllung von Ordensverpflichtungen  insgesamt  Wochen freigestellt wird; die zeitliche Festsetzung erfolgt im  Einvernehmen mit ... (Schulleiter, sonstige Dienstvorgesetzte);  im Falle seiner Erkrankung noch für längstens 6 Wochen als abgeordnet be-  trachtet wird.  In beiden Fällen wird innerhalb dieser Zeit die Vergütung an das Provinzialat  weiterbezahlt.  & 6  Das Provinzialat verpflichtet sich, das zur Verfügung gestellte Ordensmitglied zur  Einhaltung der für die Dienstleistung einschlägigen Vorschriften anzuhalten; es  wird Dienstpflichtverletzungen auf Antrag ahnden und nötigenfalls das beauf-  tragte Ordensmitglied auswechseln.  &F  Das Provinzialat kann das abgestellte Ordensmitglied zurückrufen und durch ein  anderes ersetzen. Zur Sicherung der Kontinuität der Dienstleistung wird das nur aus  entsprechenden Gründen geschehen; der Vertragspartner wird hiervon einen Monat  vorher informiert werden, falls nicht in beiderseitigem Einvernehmen ein schnel-  leres Vorgehen gerechtfertigt erscheint.  $ 8  in Kraft, Er kann von  Dieser Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit und tritt am  beiden Vertragspartnern unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum  Quartalsende gekündigt werden.  Falls dieser Vertrag als nachträgliche Regelung einer bereits bestehenden  Gestellung geschlossen wird:  Dieser vorliegende Vertrag übernimmt und regelt die bisher bereits bestehende  Rechtsbeziehung zwischen der  verwaltung und dem Provinzialat in Hinsicht  auf die oben bezeichnete Dienstleistung.  Dieser Vertrag wird zweifach gefertigt; je eine Ausfertigung erhalten die Ver-  tragspartner; Vertragsabschriften erhalten  Es folgen  Ort, Datum und Unterschrift der Vertragspartner.  321(Schulleiter, sonstige Dienstvorgesetzte);
1 sSe1INeT Erkrankung noch IUr längstens Wochen als abgeordnet be-
Tachie WITrd.

In beiden Fallen wird innerhalb dieser Zeit die Vergutiung das Provinzlalat
weiterbezahlt

S 6
Das Provinzialat verpflichtet sich, das ZUI erfügung gestellte Ordensmitglied AA

Einhaltung der TÜr die Dienstleistung einschlägigen Vorschriften anzuhalten;
wird Dienstpflichtverletzungen auf Antrag ahnden Uun! nötigenfalls das eaufl-

Lragie Ordensmitglied auswechseln.

O 7
Das Provinzialat kann das abgestellte Ordensmitglie zurückrufen un Uurci e1in
anderes erseitizen. Zur Sicherung der Kontinuität der Dienstleistung WITd das 1Ur dQdusSs

entsprechenden Grüunden geschehen; der Vertragspartner wIird hliervon einen Monat
vorher informiert werden, nıCı 1ın beiderseitigem Einvernehmen eın schne!]l-
leres orgehen gerechtfertigt erscheint.

Ö 8
In TIa ET kann VODieser Vertrag gilt auf unbestimmte Zeiıt un IX

beiden Vertragspartnern unter Einhaltung einer TI1IS VO. TEl onaten ZU

Quartalsende gekündigt werden.
Falls dieser Vertrag als nachträgliche egelung einer hereits bestehenden
Gestellung eschlossen WIrd:

Dieser vorliegende Vertrag übernimmt uUun! regelt die bisher bereits bestehende
Rechtsbeziehung zwılıschen der verwaltung un! dem Provinzialat 1n 1NS1ICH
auf die ben bezeichnete Dienstleistung.
Dieser Vertrag wird zweılach gefertigt; E 1N€e Ausfertigung erhalten die \VZeT:-
tragspartner; ertragsabschriften erhalten
Es folgen
Ort, atum und Unterschrifit der Vertragspartner.
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Rechtsprechung
ORDENSGESTELLUNGVERTRÄGE SIND UCH ANN ALS WE  VERTRÄGE
BEURTEILEN, WENN EIN BESTIMMTIES OR  GLIED Z VERFÜGUNG

WIRD EIN LOHNSTEUERPFLIC  IGES ARBEITSVERHÄLTNIS WIRD
NEN SOLCHEN VERTRAG BEGRÜUNDET

Urteil der Kammer des Finanzgerichts Karlsruhe vVd 1962

Aktenzeichen 731/61

DES OLKES

In der Lohnsteuererstattungssache der Ordensprovinz hat au{l die Sprungberu-
fung der CG‚enannten den Ablehnungsbescheid des Finanzamts Heidelberg
VO ugust 1961 die

Kammer des Finanzgerichts Karlsruhe In der S1ItZUNg VO September 1962,
der teilgenommen en

Finanzgerichtspräsident Boeker als Vorsitzender,
Finanzgerichtsrat als ständiges itglied,
Heı1inz Fendel, Karlsruhe, als ehrenamtliches itglied,
Joseli artner, Karlsruhe, als ehrenamtliches Mitglied,
Walter Gartner, Karlsruhe, als ehrenamtliches Mitglied,

für eC erkannt
Der Ablehnungsbescheid VO August 19061 wird aufgehoben. Dem Berufungs-
führer sind 1 080,— ohnsteuer un! 108,— römisch-katholische Kirchen-

lohnsteuer erstattien.
Dıe Kosten des Verfahrens Tag das Land

Der Wert des Streitgegenstandes wird au{i 1 000,— festgestellt.

GRUNDE

Auf Grund einer zwischen der Heidelberger Akademie der Wissenschaifiten (Cu-
sanus-Kommission) un! dem Berufungsführer (Bf) Januar 1961 getroffenen
Vereinbarung stellt der BI den Ordensangehörigen ater Dr der Heidelberger
Akademie für die Edition der pera Oomnla des Nikolaus VO  - Kues 1ne

Vergutung 1mM Anschluß die altize der 1K@)  S I1L1 ZzU Verfügung. Die Heidelberger
Akademie hat VO  3 den Verguüutungen nach der iMr VO: Finanzamt (FA) egebenen
Auskunit ohnsteuer einbehalten un! IUr die e1t VO. Januar bıs unı 1961
aQus insgesamt 198,— die Lohnsteuer mi1ıt 1 080,— und die Kirchenlohn-
steuer mit 1 08,— die Finanzkasse des Finanzamitis abgeführt.
Das hat den ntrag auf Erstattung der ohnsteuer, den der B{ zugleich uch
1 Namen des Paters Dr gestellt a  e, mi1ıt der Begründung abgelehnt, daß nach

bisheriger Rechtsprechung Bezuge, die einen en für die Tätigkeıit e1INes Or-

densangehörigen außerhalb des Ordens gezahlt werden, steuerlich als Einkünite
des Ordensangehörigen anzusehen un dem Steuerabzug unterwerifen selen.
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Hiergegen richtete sıch die Sprungberufung. S1e WITrd unter i1nweis auf das Urteil
des Bundesfinanzhofes (BFH) VO. IM Mai 1962 AVZ]| (Bundessteuerblatt

I1L1 310) 1m wesentliıchen amı begründet, daß eın Gestellungsvertragvorliege, wodurch weder e1N unmıttelbares noch e1nNn mittelbares Arbeitsverhälnis
ZUrT Akademie begründet worden sSel Deshalb sel keine Lohnsteuer abzuführen.
Das beantragte, die Berufung als unbegründet Zurückzuweisen. Es führt \WS,daß nach dem erwaäahnten BFH-Urtaeil die Lohnsteuerfreiheit zunachst NUuUr aut die

beschränkt sel, 1n denen e1nNn katholischer en den abzustellenden (Ordens-
angehörigen selbst bestimmen könne. Nach dem hier abgeschlossenen Vertrag sSel
dagegen e1n bestimmter Ordensangehöriger n  u Testgelegten Bedingungenabzustellen.
Der Bif hat mundliche Verhandlungen VO!IL der Kammer beantragt. Br wurde 1n
belehrt, daß das Finanzgericht den ntrag Urci Beschluß 1n der Sitzung Zurück-
welsen kann, WeNnNn die mundliche Verhandlung nıcı für erforderlich hält. Mit
Schreiben VO ugust 1962 wurde 1hm Gelegenheit ZUT abschließenden schrift-
lichen Stellungnahme gegeben.

Die erufung ist begründet.
Die Entscheidung hängt davon ab, ob zwıschen der Heidelberger-Akademie un!
dem Pater ID ein Arbeitsverhältnis bestand, ob 1Iso die Akademie als Arbeit-
geber un! ater DE als Arbeitnehmer zZzueinander 1n Rechtsbeziehungen getreten

un infolgedessen die VO.  a} der He1idelberger Akademie gezahlten Beträge
als Arbeitslohn des Paters 1mM Sinne des des Einkommensteuergesetzes ($
nıC
der Lohnsteuerdurchführungsverordnung) behandeln S1INd. Dies triift ]Jedoch

Unstreitig 1st, daß der maßgebende Vertrag Zwischen der Heidelberger Akademie
und dem Bf abgeschlossen worden IS{ und daß Pater Dr selbst keinen besonde-
LE  z} Arbeitsvertrag abgeschlossen hat. Insoweit decken sıch der dem Verfahren
zugrunde liegende Sachverhalt mıt dem VO BFH 1mM Urten VO IX Mai 1962
(a entschiedenen Fall Der BFH hatte 1n seiliner Entscheidung e1nNn Arbeitsver-
hältnis un damit die Lohnsteuerpflicht VOT em deshalb verneint, weil die VO  w}
den Steuerpflichtigen bürgerlich-rechtlich ernsthafit vereinbarte und durchgeführteRegelung ihrer beiderseitigen Beziehungen uch füur die einkommensteuerliche
eıle maßgebend bleibt. Grundsätzlich hat, WIEe der BFH weiter ausführt, die steuer-
rechtliche Beurteilung die VO  5 den Beteiligten ernsthaft gewollten un atsäch-
lıch geschaffenen bürgerlich-rechtlichen Formen anzuknüpfen, da dem bürgerlichen
echt 1m Interesse der Rechtssicherheit 1m Sinne der Vorausberechenbarkeit
der Folgen VO  = Rechtshandlungen 1ne maßgebende Ordnungsfunktion für die
gesamte Rechtsordnung einschließlich des Steuerrechts Zukommt.
Nach dem Wortlaut und dem 1nn der 8. Januar 1961 getroffenen Vereinbarungist der zwischen den Beteiligten geschlossene Vertrag als Arbeltergestellungsver-
Lrag (Werkvertrag) beurteilen. Der Bif ist danach verpilichtet, für die Bearbei-
LUNg der Dera omn1la des Nikolaus VO. Kues den hierfür geeigneten Ordensan-
gehörigen ater DE freizustellen. Die Heidelberger Akademie hat aIiur die
vereinbarte Vergütung den B{f zahlen. Der Bf hat demnach darin leg der
Unterschied ZU dem V BFH entschiedenen Fall einen bestimmten Ordensan-
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gehörigen ZA UT Verfügung tellen Dem kann jedoch nıck zugestimm: WEl -

den, WEl daraus Iolgert, daß die Lohnsteuerfifreiheıit 1U auftf die be-
SChran sel, 1ın denen eın katholischer en die abzustellenden Ordensangehöri-
JgenNn selbst bestimmen konne.
Die Benennung eines bestimmten Ordensmitglieds kann, W1e der Bi zutreffend dQUSs-

I, durch den Aufgabenbereic! sachlich notwendi1g se1n, hne daß dadurch die
Art des zwıschen den Vertragspartnern abgeschlossenen bürgerlich-rechtlichen V er-

Tags beruührt wIrd. Dem Bf kann nıcı widerlegt werden, daß atler Dr. nach
dem übereinstimmenden, aQdus dem ortilau der Vereinbarung sich ergebenden
Wiıllen der Vertragsschließenden n1ıCI In e1n Arbeitsverhaltnıs ZA 00 Heidelberger
ademıle treien sollte un wollte Daß für die Mitarbeit hinsichtlich Arbeitszeir
un Arbeitsmethode iıne gew1sse Einordnung des Ordensangehörigen erforderlich
wurde (vgl E1 des Vertrags]), iıst sachbedingt un re‘  ertigt Nn1CH die AM-

nahme, daß ater IDr Arbeitnehmer geworden ist Im übriıgen besagt der 1mM
eil 111 veröffentlichte e1tsatz NUuL, daß jedenfalls dann kein AÄArbeıtsver-

hältnis vorliegt, wenn der en die abzustellenden Mitglieder selbst bestimmen
kann. Daß ıne andere Rechtsansicht atlz greifen muß, WEeNNN, W1e 1 Streitfall,
e1n estimmter Ordensangehöriger abgestellt WITd, ist amı c gesagtl. Auf
diesen Fall einzugehen der BFE  l keinen nla Dıe Entscheidung des WaäarTr

deshalb aufzuheben.
Der ntrag des Bif auf mündlıche Verhandlung wurde urc einstimmi1gen Cerichts-
beschluß gemä 2# der Reichsabgabenordnung AOQU) zurückgewlesen. Eine muünd-
lıche Verhandlung VOILI der Kammer erschıen, abgesehen davon, daß dıe angefoch-
tene Ents  eidung aufgehoben wurde, den Umständen nach nicht erforderlich, da
1ne weitgehende Klärung des Sachverhalts SOWwWw1e NEUE rechtliche Gesichtspunkte
füur die Entscheidung nıcı erwarten
Die Kostenentscheidung beruht auf 309 der Wert des Streitgegenstandes
auf 320

Kirchliche Erlasse

NEUFASSUNG DER PR  EN FÜR MITGLIEDER DESR
MI  10  UN

Die Hl Poenitentlarie hat 1ne Neufassung der Privilegien herausgegeben.: Wir
mochten darauf hinweisen, daß die o  ma:  '9 Andachtsgegenstände SECL£NEN
(Weihe VO  5 Rosenkränzen, Kreuzen, Medaillen un: Verleihung der päpstlichen
Ablässe, insbesondere des Sterhbeablasses USW.), 1106 jene Prilester auf TUn
ilhrer Mitgliedschaft beim Priestermissionsbund en, Wwe bereits VOTLr dem

DPrCI 1933 itglie Wer EersT. nach dem P 1933 Mitglied ECWOL-
den 1st, besitzt diese mMa Z  — Ablaßverleihung auf Andachtsgegenstände
nıcht, sondern muß S1Ee eilgens Ol  S der HL Poenitentiarie erholen, die S1e fur
gewÖOhnlich auf die Dauer VO:  @} sieben Jahren gewährt. Es wIird ausdrücklich
bemerkt, daß Nnaturilı jeder Priester Andachtsgegenstände mıi1t den 1m Rituale
vorgesehenen Weihen versehen kann. Einer besonderen Ma ber be-
darf © daß mit dem G(ebrauch solcher Andachtsgegenstände päpstliche Ab-
1Aasse werden können (Kirchl mtftsbhl. der 10Zzese 1962 18)
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